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6 Die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich im Jahre 1966 

Abschnitt I 

Die wirtschaftliche Entwicklung in österreich 

1, Entwicklung im Jahre 1966 

Das Bruttonationalprodukt österreichs er
reichte 1965 238'9 Milliarden Schilling und war 
damit nominell um 8% und real - zu Preisen 
von 1954 - um 3% höher als 1964, Das reale 
Wirtschaftswachstum war nicht zuletzt wegen 
der Hochwasserkatastrophe merklich geringer 
als 1964 (6'6% ), sondern auch niedriger als die 
durchschnittliche Wachstumsrate der Sechziger 
Jahre mit 4'4'%, Darüber hinaus war die Wachs
tumsverminderung mit einem erheblich über 

,dem langjährigen Durchschnitt liegenden Preis
auftrieb verbunden, Ahnliche Tendenzen waren 
aber in ganz Westeuropa zu verzeichnen; denn 
im allgemeinen deckt sich wegen der starken 
Außenwirtschaftsverflechtung die österreichische 
Konjunktur annähernd mit der westeuro
päischen, 

Bei der Erstellung des Bundesvoranschlages 
1966 erwartete das österreichische Institut für 
Wirtschaftsforschung eine nominelle Zunahme 

und bei den Exporten zu verzeichnen, Im 
1. Halbjahr wuchs der private Konsum mit 
6'3% real besonders kräftig, Insgesamt dürfte 
eine jährliche Zuwachsrate von 6% zu erwarten 
sein, Dieses Ergebnis ist konsistent mit der Er
wartung höherer Masseneinkommen (durch
schnittlich 90/0) und einer geringeren Preis
steigerung im Jahre 1966, Die Wirtschaftsfor
scher r,echnen heuer mit einer Preissteigerung 
zwischen 2'5% und 3% , 

2, Preise und Löhne 

Im Gegensatz zum Vorjahr war heuer die 
Entwicklung der Verbraucherpreise wesentlich ' 
ruhiger, Vor allem verbilligten sich die Saison
produkte, In den ersten acht Monaten dieses 
Jahres lag der Verbraucherpreisindex nur um 
2'3% über dem Vorjahresstand, also erheblich 
unter der durchschnittlichen J ahrespreissteige
rungsrrate der Sechziger Jahre mit 3'8% • 

des Bruttonationalprodukts um 70/0 und eine Im gleichen Zeitraum ging über österreich eine 
reale um 4%, Im 1. Quartal, das durch einen neue Lohnwelle hinweg, Zwischen dem Jahres
frühen und kräftigen Saisonbeginngekennzeich- beginn und Ende August traten für 1'5 Mil
net war, wuchs das reale Bruttonationalprodukt lionen Beschäftigte (610/0 des gesamten BesChäf
österreichs um 6%, Dies war hauptsächlich tigtenstandes) Lohnerhöhungen zwischen 100/0 
darauf zurückzuführen, daß die witterungs- und 15% in Kraft, Die Lohnsteigerungen haben 
abhängigen Wirtschaftszweige, insbesondere die vor allem in der gesamtwirtschaftlich wichtigen 
Bauwirtschaft, weit höhere Leistungen erbrachten Bauwirtschaft, in der Metallindustrie und in der 
als ein Jahr vorher, Aber auch die anderen Wirt- Nahrungsmittelindustrie die Kostenlage der Un
schaftszweige zeigten im Frühjahr eine kräftige ternehmungen neuerlich verschärft, Dadurch hat 
Belebung, sich nicht nur die Wettbewerbssituation dieser 

In der Folgezeit hielt jedoch diese Entwicklung Branchen, im I~- und Ausl~nd ve~sch!,ech~ert, 
nicht an, Der relatl' kr"f' Z h d sondern die vernngerten Ertrage beemtrachugen 

v augen una me er 11 d' I "fi ' " 
Gesamtnachfrage von real 60/ t d' k vor a em le nvestIUons nanzlerung m emer 

o san em star er Z' , d d'" 'ch' ch W' ch f ch 
Importsog von 11'5% gegenüber, Für das ge-j eldt, In ,elr 'Ie 0fsterre~ hiS e Ir:s, a t ras 
samte Jahr 1966 wird mit' I Z h un gezle t um angrelc e InvestitIOnen zur emer rea en una me R' I" 'h ' b d ' 
des Bruttonationalprodukts um etwa 4'5% ge- atIo~a lSlerung I r,e~ Betne e un zur SteIge-
rechnet, Unter Berücksichtigung der Witterungs- rung Ihrer Produkuvttät vornehmen sollte, um 
verhältnisse welche ml'ndest 'w ch auf dem Inlands- und Weltmarkt bestehen zu 

, ens eine a stums- k" L h' d" h bl'ch "b 
steigerung um 0'5% gegenüber 1965 bringen wer- onnen, 0 nst,elg~rungen, l'e e:- ,e" I u er 
den dürfte heuer in öste 'ch' "h d dem durchschllltthchen Produkuvltatszuwachs 

, rrel ein an na ern I' b' "ch' d' Ik ' 
normales ml'ttleres Wachst " legen, eemtra tlgen le gesamte Vo sWlrt-, um zu erwarten sein, ch f ' ' , , ' s a t und verschieben das so entscheidende Ver-

Die ,wichtigsten Anderungen auf der Nach- hältnis zwischen den Konsumausgaben und In
frageseite waren 1966 bei dem privaten Konsum vestitionen, 
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Wirtschaftspolitische Maßnahmen des Jahres 1966 7 

3. Kredit und Währung lockert, was vor allem eine Erhöhung der Kredit
erteilungsreserve bewirkte, und anderseits durch 
die Rücklösung von 1 Milliarde Schilling 
Geldmarktschatzscheinen neue Liquiditäten dem 
Kreditapparat zugeführt. 

Trotz der. angespannten Lage am inländischen 
Geld- und Kapitalmarkt konnte österreich im 
Gegensatz zu fast allen großen Industriestaaten 
der Welt seine Zinssätze stabil halten. Dies bringt 
der österreichischen Wirtschaft einen erheblichen 
Kostenvorteil, insbesondere für den Export, Un
geachtet seiner angespannten Kassenlage hat vor 
allem der Bund bei der Inanspruchnahme des 
inländismen Geld- und Kapitalmarktes auch 
heuer wieder größtmögliche Zurückhaltung ge
übt und damit wesentlich zur Beibehaltung des 
60lcigen Anleihezinssatzes beigetragen, 

4, Wirtschaftspolitische Maßnahmen 
des Jahres 1966 

Auf längere Sicht stellt die Förderung des 
wirtschaftlichen Wad1stumS den besten Garanten 
für einen stabilen Geldwert dar. Das seit mehDie ungüstige Entwicklung der Zahlungsbilanz 

hielt im 1. Halbjahr 1966 verstärkt an und reren Jahren auch in österreich bestehende Miß-

Die österreichische Zahlungsbilanz hat 1965 
mit einem Defizit von 2'05 Milliarden Schilling 
abgeschlossen. Die Passivierung trat aber erst 
gegen Jahresende deutlich zutage, Sie ist einer
seits auf die Verschlechterung der Handelsbilanz 
und anderseits auf die vermehrte Passivierung 
der Kapitalbilanz zurückzuführen, Erstmals seit 
1960 übertraf das Handelsbilanzdefizit von 
13'01 Milliarden Schilling den überschuß der 
Dienstleistungsbilanz von 11'33 Milliarden Schil
ling, Während 1964 die Leistungsbilanz, die alle 
laufenden Transaktionen des Waren- und Zah
lungsverkehrs erfaßt, noch einen Überschuß von 
1'55 Milliarden Schilling aufwies, betrug das 
Defizit der Leistungsbilanz im Jahre 1965 
0'3 Milliarden Schilling. Die Passivi.erung der 
Kapitalbilanz mit 1'82 Milliarden Schilling war 
hauptsächlich darauf zurückzuführen; daß der in
ländische Kreditapparat wegen der anhaltenden 
Liquiditätsverknappung gezwungen war, in 
großem Umfang Devisenguthaben abzubauen. 

h verhältnis zwischen der Ausweitung des öffent-fü rte zu einer Abnahme der Währungsreserven 
in Höhe von 1'28 Milliarden Schilling, während limen und privaten Konsums und den gesamten 
in den ersten Halbjahren 1965 und 1964 die Investitionen hat die Bundesregierung veranlaßt, 
Währungsreserven noch um rund 0'2 Milliarden eine konsequente Politik der Wachstumsför
Schilling und rund 1'8 Milliarden Schilling zu- derung zu verfolgen und der österl"eichischen 

Volkswirtschaft für die nahe und fernere Zugenommen hatten. Die wesentliche Ursache für 
das Zahlungsbilanzpassivum 1966 bildet das hohe kunft neue Wachstumsimpulse zu geben, 
Defizit der Handelsbilanz, das im 1. Halbjahr Die Bundesregierung verfolgt dabei ein um
gegenüber dem Vorjahr um 33010 auf 9'23 Mil- fassendes Konzept, das langfristig den bestrnög
liaiden Schilling hinaufgeschnellt ist. Während lichen Einsatz der ,vo~handenen, kn.appen Ar
im 1. Halbjahr 1966 die Exporte um 1'43 Mil- beitskräfte und KapitalIen anstrebt, Diese Wachs
liarden Schilling oder T30/0 angestiegen sind, I turnspolitik verfolgt vor allem ~ine För~erung 
wuchsen die Importe um 4'45 Milliarden Schil- von Bildung und Forschung, die Ersc:hheß~ng 
ling oder 17'5% , Dagegen erhöhte sich der aller vorhandenen Wachstumsreserven, die St~lg~
überschuß der Dienstleistungsbilanz nur minimal rung der Pro?uktivität de: ge,samter: ?sterrel~~I
um 40 Millionen Schilling, Das anhaltende Zah- schen Volkswirtschaft SOWie dIe Beseltlgung stan
lungsbilanzpassivum zeigt deutlich, daß die öster- diger Defizitquellen im öffentlichen und privaten 
reichische Volkswirtschaft insgesamt seit mehr als Bereich. 
11/2 Jahren wesentlich mehr ausgibt, als sie selbst Nach jahrelangen Verhandlungen konnten 
Werte schafft, endlich im Sommer 1966 die sogenannten Wachs

Die sinkenden Erträge zwingen die Wirtschaft, 
mehr als bisher ihre Betriebsmittel und vor allem 
Investitionen dur.ch Fremdkapital zu finanzieren, 
Infolge der anhaltenden Liquiditätsenge des in
ländischen Kreditapparates konnte nur ein Teil 
der vermehrten Kreditwünsche befriedigt wer
den. Die weit über den österreichischen Zins
sätzen liegenden ausländischen Kreditangebote 
konnten nur von einem Teil der inländischen 
Kreditsuchenden akzeptiert werden, Außerdem 
standen in etlichen Ländern Kreditrestriktionen 
einer Kreditaufnahme entgegen, 

Aus wamsturnspolitischen überlegungen haben 
die österreichischen Währungsbehörden zu Jah
resmitte die Kreditplafondsbestimmungen ge-

tumsgesetze vom Parlament verabschiedet wer
den, Dieses Bündel legislativer Maßnahmen zielt 
einerseits auf eine Förderung des langfristigen 
Sparens und anderseits auf die Vermehrung 
direkter Investitionen im Bereiche der privaten 
und verstaatlichten Unternehmungen ab, Die 
steuerlichen' Begünstigungen des langfristigen 
Sparens besd1ränken sich auf das Bau-, Wert
papier- und Versicherungssparen. Jenen Unter
nehmungen, die in der Lage sind, den Kapital
markt in Anspruch zu nehmen, soll die' Finan
zierung der Investitionen durch die Ausgabe von 
Aktien und Obligationen erleichtert werden, da
gegen den kleinen und mittleren Betrieben die 
Selbstfinanzierung durch Gewährung steuerlicher 
Begünstigungen. 
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8 Vorschau auf die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich im Jahre 1967 

Die Zweite Einkommensteuernovelle 1966 ent-15. Vorschau auf 1967 

hält als Vorstufe für die ~.omme.n~e große Ein- Die Diagnose der österreichischen Konjunktur 
kommensteuerrefor~ faml~~e~pollt1sc~~ Maßnah- im Herbst 1966 liefert keine überzeugenden Hin
m~.n, und .. zwar .. eme krafuge Erhohu~g d:r weise auf eine tendenzielle Knderung der ge
Hoc~~tbetrage ... fur Sondera~sgaben fur die sal11twirtschaftlichen Entwicklung in der nächsten 
Famlhenangehongen zwecks Forderung des lang- Zukunft. Es sind unter normalen Verhältnissen 
fristigen Spar:ns so~ie bei Neugründung ~ines daher keine stärkeren Veränderungen der wirt
J:fausstandes die Erhohung der als außergewohn- schaftlichen Größen noch ein Konjunktur
h.~e B.elast~m~ anzuerkennenden Aufwe~dungen umschwung zu erwarten. Die künftige Konjunk
fur die E!I~nchtung der ersten gemems~n:en turentwicklung dürfte sich vielmehr im Bereiche 
Wohnung eme~ .Ehepaares von 2496 SchI1hn.g des längerfristigen Wachstumstrends halten. 
auf 12.009 S?llllmg. Im letzten Fall .. kann die I Für das Jahr 1967 wird ein realer Zuwachs 
St~ue:.?eg~nstIgung entv.:e~er durch ~unf Jah~e des Bruttonationalprodukts um rund 4% er
mit Jahrhc? .12.0.00 SchIllIng oder emmal mit wartet. Dies entspricht der mittelfristigen Wachs-
60.000 Schillmg m Anspruch genommen wer- turnsrate des OECD-Raumes und der österreichi
den. Weiters wurde ein Sonderausgabenpauschale schen Volkswirtschaft. Wie 1966 dürfte der Wert
~o~ 2.028 Schilli.ng jährlic~ ein~eführt. Für die- schöpfungszuwachs dabei vorwiegend von den 
Jel11gen SteuerpflIchtIgen, die keme oder nur ge- nichtindustriellen Bereichen erbracht werden. Die 
ringere Sonderausgaben haben, bewirkt dieses Land- und Forstwirtschaft dürfte bei normalen 
S~nderausgabenpauschale eine echte Senkung der Witterungsverhältniss:en eine Wertschöpfung um 
Emkommen- oder Lohnsteuer. Außerdem er- 6% verzeichnen während die Bauwirtschaft ihre 
übrigt sich dadurch die Eintragung auf der Lohn- Produktion um ~indestens 5% ausweiten dürfte. 
steuer karte, was wieder eine sehr fühlbare Ver- D' . A f 1966' f II d T d 
waltungsvereinfachung zur Folge haben wird. w. seit n ang eme a e~ e ~~ enz 

A d' E k . d ß d' ch ,. h aufw(~lsende Zuwachsrate der Bruttomvestltlonen 
us er r enntl11S, a le rasante te I11SC e . d "eh l'ch h I D' E 

d . h f I'ch E 'ckl . Z k f wir voraussl t I 1967 an a ten. lese nt-
un Wlrtsc a t I e ntwi ung m u un t von 'ckl . . F I d . d L h 

11 B·· L d ., . V WI ung Ist eme 0 ge er steigen en 0 n-
a en urgern unseres an es eme mtenslve or- k d d P d k' k 
b'ld d Sch i I . d h d' osten un an eren ro u tlOns ostenver-

I ung u~ u ung ver angen ';Ir, at le teuerungen, die die Gewinne verringern. Auch 
Bundesregl"erung bewußt den Bereichen Unter- d f 'ch "be h d d ß 1967 h , , ar 111 t u rse en wer en a me rere 
ncht, BIldung und Forschung den Vorrang ge- • k' .' . h . b d 

b D B d 1966 h d' G' d GroßproJe te Im EnergleberelC, ms es on ere 
gbe e~. Rasch u get at

D
. leVsem b chru.ndsatz die I~vestitionen des TAL-Projektes, keine Fort-

erelts e nung getragen. le era s le ung fi d 'I d' G ß' . . . 
d All . H ch ch I d' d setzung n en, wel lese ro mvestitIonen Im 

es gememen 0 s u stu lengesetzes un l' ch b hl . d I d" f 
moderne Rechtsvorschriften für das Studium v.:esent.1 en a gesc ossen sm . nsg.esamt .. ur te 

'ch . . ch f l'ch D' . I' , d' die Steigerung der gesamten Bruttomvestltlonen 
WI uger wissens a t I er ISZlP men sowie le 1967 50/ h D' S' . d 'ch 
Sch ff · h ch 1" d 0 ausmac en. lese telgerung wir SI 

a ung emer neuen Hoc s u e m Lmz un 'ch l'ch . l'ch I 'ch "ß' f b l'ch 
die Erweiterung der bereits bestehenden Uni- voraussl t. I ziem I .? el ma Ig. au au I e 

. .. . I b ck d S 1 b l' fund maschmelle Investltlonen verteIlen. versltaten IIJ. nns ru un a z urg legen au 
der gleichen -Linie. Der private Konsum wird im nächsten Jahr um 

Die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein- rund 4'5% zunehmen, der öffentliche dagegen 
getretenen Hochwasserkatastrophen, die vor mit einem Zuwachs von 3% keine entscheidende 
allem die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Veränderung gegenüber dem Vorjahr erfahren. 
Tirol schwerstens betroffen haben, forderten Der Zuwachs an Masseneinkommen wird sich im 
heuer 24 Menschenopfer und Sachschäden von Ausmaß von rund 9% halten. Auch bei normalen 
über 2 Milliarden Schilling. Unmittelbar nach der Witterungsverhältnissen wird sich der Preis
Unwetterkatastrophe hat die Bundesregierung anstieg 1967 etwas beschleunigen, vor allem wenn 
Soforthilfemaßnahmen beschlossen und darüber verschiedene amtlich geregelte Preise und öffent
hinaus richtungw,eisende, wirksame Ma{1,nahmcn liche Tarife eine Erhöhung erfahren. 
für die Zukunft getroffen. Im Rahmen eines Auch die internationale Konjunktur wird 1967 
nationalen Notopfers, das in Form eines 30/oigen nach den Schätzungen der OECD keine wesent
Zuschlages zur Einkommen-, Lohn-, Kapital- liche Veränderung erfahren. Die wichtigsten 
ertrag-, Körperschaft- und Vermögensteuer durch EWG-Staaten erwarten für 1967 die gleichen rea
vier Jahre zu leisten sein wird, fließen über len Zuwachsraten des Bruttonationalprodukts wie 
2'5 Milliarden Schilling in den Katastrophenfonds, 1966. Großbritannien und die USA rechnen da
dessen Mittel je zur Hälfte zur Behebung bereits gegen mit einer Verringerung des realen Wachs
eingetretener oder künftiger Sachschäden und zur turns. Insgesamt wird für Westeuropa eine Zu
Vorbeugung gegen künftige Hochwasser für Maß- nahme des Wachstums des realen Bruttonational
nahmen des Wasserschutibaues verwendet produkts um 4% erwartet. Da österreich den 
werden. Das Katastrophenfondsgesetz zählt größten Teil seiner Exporte mit den westeuro
daher zu den wichtigsten Gesetzen des Jahres päischen Ländern abwickelt, ist für 1967 aus der 
1966. internationalen Konjunkturentwicklung keine 
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Ziele der künftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik - Währungs gerechtes 
Budget 1967 

9 

wesentliche Wachstumsbelebung zu erwarten. Die I derung der Investitionstätigkeit der privaten 
österreichischen Exp~rte dürften dahe~ im näch-I Wirtschaft Platz zu greifen. 
sten Jahr um etwa 55% zunehmen, dIe Importe D' k gezogenen Bewegungsmöglich
inf?lge . der allgemein. steigenden ~ eltm.~rkt- keit~~ de;;rJdgets 1967 ließen allerdings in der 
preIse, msb:sondere bel den Inv:StltlOnsgutern Frage der Neuorientierung des Budgets noch 
und langlebIgen K~nsumgütern, 111cht mehr das keine entscheidenden Schritte zu. Nach der Bud
A~smaß der AusweItung des Jahres 1966 voll er- getvorschau für die Jahre 1965 bis 1968 wird 
reIchen. sich ,hiefür erstmalig im Jahre 1968 eine größere 

6. Ziele tier künftigen Finanz
und Wirtschaftspolitik 

In den Vorjahren ist der konjunkturpolitische 
Einsatz des Staatshaushaltes bestimmender theo

Möglichkeit bieten, wenn nicht in der Zwischen
zeit neue gesetzliche Maßnahmen dem KOfiSmn
sektor neuerlich den Vorrang gegeniibcr Qcm In
vestitionssektor geben. 

retischer ~ru~dzug für die .Budget~rstellung l?c-I 7. Währungsgerechtes Budget 1967 
wesen. DIe WIrtschaftsentwIcklung mOsterrelch H f b f" d' B d l' 'k ß h 

. d . Z k f d', h d' Ru..! auptau ga e ur le u getpo ltl mu nac 
WIr es m u un t notwen 19 mac en, le Cl-. d' E h 1 d K fk f cl Sch·l 
getpolitik stärker wachstumsorientiert zu gestal- w

1
' le vo: lf:' dr . a ~ung "her au l.r~ t

h
, es 11 -

D ' .. d . d B d t l't'k mgs sem, ur 1e em wa rungspo IUSC neutra es ten. amlt wur e von selten er u ge po I 1 . . . 1 . 
. " ch'd d B' W ch Budget emen wesentllChen BeItrag eIstet, wenn em weIterer ents el en er eltrag zur a s- . d' h 

d P d k . . .. .. d W· es dIe Aufnahme von Staatsschul en 1m Ra men 
tums- un .. ro u ,tlvltatsonentlerung er Irt- der Til un en hält. 
schaftspohtlk geleIstet werden und der stark . g g. . . 
außenhandelsorientierten österreichischen Wirt-I . DIe Bund.~sreglerung hat da~er m Ihrer .~e
schaft helfen, dem immer stärker werdenden glerungserklarung vom 20. Apnl 1966 ausdruck
internationalen Wettbewerb erfolgreich zu be- lich betont, daß ein verstärktes, voninflationisti

schen Tendenzen möglichst verschontes Wirt
schaftswachstum von entscheidender Bedeutung 
ist. Deshalb ist eine klare Rangordnung der 
Staatsausgaben im Rahmen eines längerfristigen 
Budgetkonzepts notwendig, um der dauernden 
überforderung des Staatshaushaltes und der 
daraus zwangsläufig erwachsenden Gefährdung 
der Kaufkraft des Schillings von der Budgetseite 
her entgegenzuwirken. 

gegnen. 

Zur Förderung des Wachstums wird es vor 
allem notwendig sein, der Frage der Wirtschaft
lichkeit im öffentlichen Sektor erhöhte Aufmerk
samkeit zu schenken. Denn im Bereiche der öf
fentlichen und verstaatlichten Betriebe sind 
starke Wachstumsreserven vorhanden. Ange
sichts der Knappheit an Arbeitskräften und 
Kapital muß in der Zukunft viel meht als bisher 
Vorsorge getroffen werden, daß diese entschei
denden Produktionsmittel den jeweils produk
tivsten Zweigen der österreichischen Volkswirt
schaft zur Verfügung gestellt werden. Die not·· 
wendigen Strukturanpassungen sollten' daher 
nicht mehr länger hinausgezögert werden. Dies 
gilt insbesondere für den Bereich des inländischen 
Kohlenbergbaues. 

Eine stärkere Wachstums- und Produkti"itäts· 
orientierung des Budgets macht eine Umschich
tung der Ausgaben und Einnahmen mittels hng.· 
fristiger Maßnahmen erforderlich. In Durch
führung eines solchen Budgetkonzepts hätte eine 
Erhöhung des produktiven Investitionsvolumens 
im öffentlichen Bereich sowie eine verstärkte För-

Um diesen Erfordernissen g..:rc.:hr zu werden. 
wurde trotz zahlreicher berechtigter Mehranfor
derungen an das Budg,et selektiv auch für 1967 
wieder ein währungs gerechtes Budget erstellt. Die 
für 1967 im Voranschlag eingesetzten J3undes
einnahmen von rund 74'4 Milliarden Schilling 
stellen eine ausgesprochen realistische Schätzung 
dar. Da die im kommenden Jahr fällig werdenden 
Tilgungen der Finanzschuld des Bundes und der 
ihr gleichzuhaltenden Rückzahlung anderer 
Verbindlichkeiten gegenüber dem In- und Aus
land sowie die Auslandskäufe von Waffen und 
Geräten für die Landesverteidigung insgesamt 
rund 3'6 Milliarden Schilling betragen, war der 
zulässig.e Ausgabenrahmen von rund 78 Mil
liarden SchilLing gegeben, 
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10 Gesamtgebarung der öffentlichen Haushalte Österreichs 

Abschnitt II 

Der Bundeshaushalt im Rahmen der öffentlichen Haushalte und der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung::') 

Gesamtgebarung der öffentlichen Haushalte 

Dem bundesstaatlichen Aufbau entsprechend 
weist österreich neben dem Haushalt der 
Bundesregierung noch die Haushalte der neun 
Bundesländer auf. Daneben gibt es noch eine 
große Anzahl von Institutionen, die dem öffent
lichen Recht zugehören, Den nachfolgenden 
über$ichten 1 und 1 a und deren Fußnoten 7 

bis 9 können die Namen dieser Rechtsträger des 
öffentlichen Rechtes entnommen werden, Die 
Zuständigkeitsbereiche dieser öffentlichen Rechts
träger sind in den einzelnen Staaten der Welt 
sehr verschieden, Diese Tatsache muß daher bei 
zwischenstaatlichen Vergleichen über die Höhe 
von Belastungen aus Gebarungen des öffent
lichen Sektors besonders beachtet werden, 

Übersicht 1 

Bruttoausgaben 
I Betrag in Milliarden Schilling 

1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 

1) 
1) I 1) 1) I 1) I 1 ) 

1) I ß) 6) 
Bund2) 4) , ..... 41'4 42'1 46'2 51'4 55'0 59'1 62'7 67'4 ö) 70'8 75'0 
Länder (ohne Wien) , 5'9 5'9 6'3 7'3 8'3 9'0 10'5 11'7 13'0 
Gemeinden (ohne Wien) 6'8' 

7'11 
7'9 8'7 9'9 11'0 12'2 11l'4 14'6 

Wien (Land und Gemeinde) 4'7 5'2 5'3 6'6 7'0 7'4 7'9 8'7 9'5 
Gemeindeverbände 7) , 0'6 0'6 0'6 0'7 0'8 0'8 0'9 1'0 I 1'1 
Offentliche Fonds 8) 2'5 

::; 1 

3'4 g'6 3'8 4'4 4'5, 5'0 I 5'5 
Kammern als Standesver- i , I ! 

tretungen 9) 1'4 1'6 1'7 2'0 2'31 2'61 2'8 I 3'0 I 
Sozial versicherungsträger , 11'6 ! 12'8 13'7 16'5, 18'9 21'0 23'3 26'0 I 29'0 I 
Offentlicher Sektor (Summe) 74'9! 77'91 85'01 96'51 105'71 115'O! 124'61 136'0 i 146'51 

*) Die Erfolgsziffern werden vom Osterreichischen 
Statistischen Zentralamt, die Schätzungsziffern vom 
Institut für Wirtschaftsforschung zur Verfügung 
gestellt, 

Außerdem siehe: Gebarungsübersichten betreffend 
die Bundesländer, Gemeindeverbände und Gemeinden, 
Bearbeitet im Osterreichischen Statistischen Zentral
amt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministeri1.lm 
für Finanzen, Herausgegeben vom Osterreichischen 
Statistischen Zentralamt in der Reihe "Beiträge zur 
österreichischen Statistik", 

Budgetrahmen 1964 um insgesamt 2,879, 1965· um 
3.194, 1966 um 3.610. und 1967 um 4.284 Millionen 
Sc.\illing in Ausgabe und Einnahme, Bei einem Ver
gleich mit den Vorjahresziffern ist dies zu beachten, 

5) D'ie Voranschlagziffern des Bundes (Budget-
gebarung) betrugen: Mrd, S 

Ausgaben """,."""" 70'S 
Einnahmen """""",. 68'3 

6) Schätzung, 
7) Erfaßt sind derzeit nur die Gemeindeverbände; 

die den Rang einer Gebietskörperschaft haben, und 
zwar die Bezirksfürsorgeverbände sowie ab 1959 die 

1) Gebarungserfolg laut Rechnungsabschluß, Schulgemeindeverbände in Niederösterreich und Kärn-
2) Budget- und Anlehensgebarung des Bundes, ten. 

letztere ohne die in Ausgabe und Einnahme gleich- 8) Einbezogen ist die Gebarung folgender Fonds: 
hohen Beträge aus der Prolongierung und Umwand- Ausgleichstaxfonds, Bundes-Wohn- und Siedlungs
lung von Bundesschatzscheinen, Krediten u, ä. fonds, ERP-Fonds (ab 1. 7. 1962), Getreideausgleichs
während des Jahres; außerdem Gebarung der Aka- fonds, Hochwasserschädenfonds, Kriegsopferfonds, 
demie der Wissenschaften und der Osterreichischen Land- und forstwirtschaftlicher Wiederaufbaufonds 
Hochschülerschaft, (bis 1961), Massafonds der Bundesgendarmerie, Justiz-

3) (frei), wache sowie Zollwache, Milchwirtschaftsfonds, Polizei-
4) Einer Entschließung des Nationalrates zum Bun- massafonds, Viehverkehrsfonds, Wasserwirtschafts

desfinanzgesetz für das Jahr 1963 entsprechend fonds, Wohnhaus-Wiedera ufbaufonds, 
wurden Doppelveranschlagungen bei den Verwaltungs- 9) Einbezogen ist die Gebarung folgender Kammern: 
fonds (Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Reserve- Börsekammer (ab 1961), Ingenieurkammern (4), 
fonds nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, In- Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Kammern der 
vestitionsfonds für verstaatlichte Unternehmungen) I gewerblichen Wirtschaft (Bundeskammer und 9 Kam
erstmalig im Entwurf des Bundesfinanzgesetzes 1964 mern in den Bundesländern), Kammern für Arbeiter 
beseitigt, Dementsprechend verminderten sich die und Angestellte (Kammer tag und 9 Kammern in den 
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Gesamtgebarung - Finanzbedarf 11 

(zu Übersicht 1) 

Bruttoausgaben 
I Anteil in v. H. 

1958 'I 1959 I 1960 11961 11962 11963 11964 11965 11966 I 1967 

Bund 4)2) , 55'3 54'0 54'4 53'3 52'0 51'4 50'3 49-5 48'3 
Länder (ohne Wien) 7'9 7'6 7'4 '1'6 7'8 7'8 8'4 8'6 8'9 
Gemeinden (ohne Wien) 9'0 9'1 9'3 9'0 9'4 9'6 9'8 9'9 10'0 
Wien (Land und Gemeinde) 6'3 6'7 6'2 6'8 6'6 6'4 6'4 6'4 6'5 
Gemeindeverbände 7) , 0'8 0'8 0'7 0'7 O'S 0'7 0'7 0'7 0'8 
öffentliche Fonds 8 , 3'3 3'5 4'0 3'7 3'6 3'8 3'6 3'7 3'7 
Kammern als Standesver -

tretungen 9) • 1'9 1'9 1'9 1'8 1'9 2'0 2'1 2'1 2'0 
Sozialversicherungsträger 15'5 16'4 16'1 17'1 17'9 18'3 18'7 19'1 19'8 

öffentlicher Sektor (Summe) 100'0 I 100'0 I 100'0 I 100'O! 100'0 I 100'0 I 100'0 I 100'0 I 100'0 I 
Übersicht 1 a 

Bruttoeinnahmen 
I Betrag in Milliarden Schilling 

1958 I 1959 I 1960 11961 11962 11963 11964 1 1965 1966 I 1967 , 
! 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) I G) G) I" 

Bund 2) 4) , I 41'6 42'3 46'5 51'7 55'2 58'8 62'9 67'4 ")70'8 75'0 
Länder (ohne Wien) _ 

1 

0'9 0'9 6'3 7'3 S'4 9'0 10'6 11'7 13'0 
Gemeinden (ohne Wien) 

I 
7'2 7'5 S'3 9'2 10'4 11'5 12'S 14'0 15'2 

Wien (Land und Gemeinde) 4'7 5'2 5'3 6'6 7'0 7'4 7'8 S'7 9'5 
Gemeindeverbände 7) , 

I 
0'6 0'6 0'7 O'S O'S 0'9 1'0 1'1 1'2 

öffentliche Fonds 8) 

:: I 

2'7 3'1 4'1 4'4 4'9 4'7 5'3 5'8 
Kammern als Standesver-

tretungen 9) , . . , , I 1'6 1'7 2'0 2'2 2'5 2'S 3'0 3'2 I 
Sozialversicherungsträger i 11'7 12'6 14'21 17'1 1S'9 20'9 23'4 26'2 29'2 

öffentlicher Sektor (Summe) 75'91 78'41 86'11 98'81107'31115'91126'01137'41147'91 

Bruttoeinnahmen 
Anteil in v. H, 

1958 I 1959 I 1960 119,61 1 1962 1 1963 1 1964 1 1965 i 1966 I 1967 

Bund 2)4) , 54'8 54'0 54'0 52'3 51'4 50'7 49'9 49'0 47'9 
Länder (ohne Wien) 7'8 7'5 7'3 7'4 7'8 7'8 8'4 S'O 8'S 
Gemeinden (ohne Wien) 9'5 9'6 9'6 9'3 9'7 9'9 10'2 10'2 10'3 
Wien (Land und Gemeinde) 6'2 6'6 6'2 6'7 6'5 6'4 6'2 6'3 6'4 
Gemeindeverbände 7) , O'S 0'8 0'8 0'8 0'8 0'8 0'8 O'S 0'8 
öffentliche Fonds 8) 3'5 3'4 3'6 4'2 4'1 4'2 3'7 3'9 3'9 
Kammern als Standesver-

tretungen 9) . 2'0 2'0 2'0 2'0 I 2'1 2'1 2'2 2'2 2'2 
Sozial versicherungsträger 15'4 16'1 16'5 17'3 17'6 18'1 18'6 19'1 19'7 

öffentlicher Sektor (Summe) 100'0 I 100'0 I 100'0 1100'0 1100'0 1100'0 1100'0 1100'0 [100'0 I 
Fußnoten ') bIS 9) auf SClte 10. 

Finanzbedarf 

In den Bruttoausgaben und -einnahmen der 
einzelnen Institutionen des öffentlichen Sektors 
sind auch Beträge enthalten, die 

-einnahmen in Abfall, verbleiben die Ausgaben 
(der Finanzbedarf) und die Einnahmen der 
öffentlichen Haushalte österreichs, 

In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
sind die Ausgaben des öffentlichen Sektors aber 
noch geringer, In dieser wird nämlich die Ge
barung der erwerbswirtschaftlichen Verwaltungs
zweige der Gebietskörperschaften dem privaten 
rUnternehmer-)Sektor zugezählt, 

a) Vergütungen für Dienstleistungen eines 
Verwaltungszweiges an andere Verwll
'tungszweige desselben Rechtsträgers 
"Durchlauferposten" 10), - und 

b) überweisungen zwischen diesen einzelnen 
Rechtsträgern Die übersichten 2 und 2 a zeigen die entspre

und chenden Gebarungsziffern für die Jahre 1958 bis 
und 1965. 

darstellen, Bringt man diese Vergütungen 
überweisungen von den Bruttoausgaben 

Bundesländern), Landarbeiterkammern (Landarbeiter
kammertag und 7 Kammern in den Bundesländern), 
Landwirtschaftskammern (Präsidentenkonferenz und 
9 Kammern in den Bundesländern), Notariatskammern 
(Delegiertentag und 6 Kammern in den Bundes
ländern), österreichische Apothekerkammer, Oster-

reichische Arztekammern (österreichische Arztekam
mer und 9 Kammern, in den Bundesländern), öster
reichische Dentistenkammer, Rechtsanwaltskammern 
(sieben), Tierärztekammern (Bundeskammer und 
9 Kammern in den Bundesländern). 

'0) Siehe Fußnote 3) auf Seite 63, 
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12 Finanzbedarf - Öffentlicher Sektor '- Steuereinnalunen 

Übersicht 2 

Körperschaften, die dem öffentlichen Recht zugehören 

1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 

Milliarden Schilling 

Bruttoausgaben 74'9 77'9 85'0 96'5 105'7 115'0 124'6 136'0 

ab: Vergütungen innerhalb der einzelnen Träger 
des öffentlichen Rechtes 4'6 4'9 4'9 6'7 7'1 7'3 5'1 5'0 

überweisungen zwischen den einzelnen Trä-
gern des öffentlichen Rechtes 5'4 4'8 5'9 7'4 8'2 9'6 9'9 11'0 

--------- ------
98T verbleibt Finanzbedarf 64'9 68'2 74'2 82'4 90'4 109'6 120'0 

hievon: Finanzbedarf ohne Gebarung der erwerbs-
wirtschaftlichen Verwaltungszweige der 
Gebietskörperschaften 11) , , , , , , ' 55'3 58'2 63'4 70'5 77'8 84'7 95:6 104'8 

Brutto-Nationalprodukt12) , 

Volkseinkommen 13) , , , 
1

136'71143'31161'31177'51188'3 i 201'91221'41238'9 
106'8 110'8 125'0 136'7 143'7 153'7 167'7 180'9 

übersicht 2 a 

Bun-desgebarung 14) 

1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 i 1965 

Milliarden Schilling 

Bruttoausgaben , 41"4 42'1 46'2 51'4 55'0 59'1 62'7 67'4 
-

ab : Vergütungen innerhalb der einzelnen Träger lf,) 
des öffentlichen Rechtes , 2'2 2'2 2'2 3'3 3'2 3'4 0'6 0'3 

überweisungen zwischen den einzelnen Trä-
gern des öffentlichen Rechtes 2'8 3'0 3'6 4'9 5'5 6'6 7'5 8'3 

--------------- ---
verbleibt Finanzbedarf 36'4 36'9 40'4 43'2 46'3 49'1 54'6 58'8 

hievon : Finanzbedarf ohne Gebarung der erwerbs-
wirtschaftlichen Verwaltungszweige der 
Gebietskörperschaften 11) 27'1 27'2 29'9 31'6 33'9 36'0 40'7 43'8 

Brutto-Nationalprodukt 12) 
Volkseinkommen 13) , • /

136'7/143'3/161'3/177'5/188'3/201'9[221'4[238'9 
106'8 110'8 125'0 136'7 143'7 153'7 167'7 180'9 

öffentlicher Sektor und Bundeshaushalt 16) 

Von den Bruttoausgaben der öffentlidlen 
Haushalte entfallen etwas mehr als die Hälfte 
auf den Bundeshaushalt, Dasselbe ist der Fall 
hinsichtlich der bereinigten Ausgaben des öffent
lichen Sektors der volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung. über den Einnahmenrahmen des Bun
deshaushaltes hinaus werden aber auch noch 
öffentliche Abgaben in Höhe von weiteren rund 
24 Milliarden Schilling von Bundesbehörden ein
gehoben und an Gebietskörperschaften bezie
hungsweise sonstige Träger des öffentlichen 

11) Ausgeschieden sind die Ausgaben der erwerbs
wirtschaftlichen Verwaltungszweige, soweit sie aus 
erwerbswirtschaftlichen Einnahmen bedeckt werden 
konnten. 

12) Gegenwert der in österreich erzeugten Sach
güter und -bereitge-( er)stellten Dienstleistungen. 

13) Das Volkseinkommen entspricht der Summe der 
Entgelte, die für die Teilnahme am Produktions
prozeß der entsprechenden Wirtschaftsperiode gezahlt 
werden, Diese Summe ist gleichzusetzen mit der Ge
samtsumme der Löhne und Gehälter, der Einkommen 
der Selbständigen (aus Besitz und Unternehmung), 
der unverteilten Gewinne (der Körperschaften) sowie 
der Einkommen der öffentlichen Verwaltung (aus Be
sitz und Unternehmung). 

Rechtes (Fonds und Kammern) weitergeleitet. Aus 
diesen Hinweisen geht deutlich die dominierende 
Stellung des Bundeshaushaltes im öffentlichen 
Sektor hervor. 

Aus den übersichten 1, 1 a und 2 ist dies 
deutlich erkennbar, 

Steuereinnahmen des öffentlichen Sektors 

Von den in österreich von Trägern des 
öffentlichen Rechtes erhobenen Steuern und 
steuerähnlichen Einnahmen 17) betragen die im 
Bundeshaushalt ausgewiesenen rund zwei Drittel. 

14) Ordentliche und außerordentliche Gebarung 
sowie einschließlich Anlehensgebarung, aber ohne 
"öffentliche Fonds" mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

15) Erläuterungen und ziffernmäßige übersicht hin
sichtlich der Durchlauferposten des Bundes siehe 
Seite 61 bis 63, 

16) Ohne "öffentliche Fonds" mit eigener Rechts
persönlichkeit. 

17) In der Statistik des Volkseinkommens nach inter
nationalen Begriffen zählen zu den "Steuern" nicht 
nur die im Bundeshaushalt als "öffentliche Abgaben" 
bezeichneten Einnahmen, sondern alle Zwangsbeiträge, 
zu deren Einhebung ein öffentlicher Haushalt berech
tigt ist. 
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Steuereinnahmen - Bundesgebarung im Rahmen der volkswirtschaftlichen 13 
Gesamtrechnung 

Diese Größenordnung ist derart, daß aus dem lage und -entwicklung gewonnen werden kön
Abgabenaufkommen des Bundes weitestgehend nen, Die übersicht 3 zeigt die entsprechenden 
auch Erkenntnisse über die jeweilige Wirtschafts- Gebarungsergebnisse, 

Übersicht 3 

Indirekte und direkte Steuern [1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1 1963 1 1964 )196518)1196618)1196718) 
und steuerähnliche Einnahmen -----''-----'-----'---~----'-----'----'-----'-'---'---

Milliarden Schilling 

19) 

Bund, 28'8 30'1 33'9 40'2 43'3 46'9 52'4 57'6 64'5 70'4 
Länder 0'1 0'1 0'1 0'1 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 
Gemeinden ]'8 1'9 2'1 2'3 2'4 2'6 2'8 3'1 3'5 3'8 
Kammerumlagen , , , , 0'8 0'8 0'9 0'9 1'0 1'1 1'2 1'3 1"4 1'5 
Sozialversicherungsbeiträge 9'3 9'7 10"5 12'6 14'1 15'2 17'0 19'1 21'2 23'3 
Fondsbeiträge , , , , , 1'6 1'6 1'7 1'8 2'0 2'2 2'6 2'8 3'1 3'4 ------------------------------

Steuern (Summe) , 42'4 44'2 49'2 57'9 63'0 68'2 76'2 84'1 93'9 102'6 
------------------------------

Brutro-Nationalprodukt in 
Milld, S, , , , , , , 136'7 143'3 161'3 177'5 188'3 201'9 221"4 238'9 258'0 276'0 -----------------------------

Steuern in 010 des Brutto-
Nationalproduktes 31'0 30'8 30'5 32'6 33'5 33'8 34'4 35'2 36'4 37'2 

In diesem Zusammenhang .ist noch eine zweite [ nämlich das Verhältnis der gesamten Steuerein
Kennziffer der wirtschaftlichen und finanziellen nahmen zum Sozialprodukt, Die übersicht 4 
Entwicklung der Volkswirtschaft zu erwähnen, gibt darüber Aufschluß, 

Übersicht 4 

Steigerung 

der Steuern 20) des Brutro-N ationalproduktes 

Mrd, S 

1958 gegenüber 1957 2'0 

1959 1958 1'8 

1960 1959 5'0 

1961 1960 8'7 

1962 1961 5'1 

1963 1962 5'2 

1964 
" 

1963 8'0 

1965 21) 1964 7'9 

1966 21) 1965 9'8 

1967 21) 
" 

1966 8'7 

Die Bundesgebarung im Rahmen. der volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung 22) 

Der öffentliche Sektor ist im Rahmen der Ge
samtwirtschaft so bedeutungsvoll, weil er einer
seits den Betrieben und privaten Haushalten im 
Wege der Besteuerung Mittel entzieht und 
anderseits diese laufenden öffentlichen Ein-

18) Schätzung, . 
19) In dieser übersicht sind die Eingänge aus den 

Steuern und steuerähnlichen Einnahmen bei den 
Rechtsträgern ausgewiesen, von denen sie eingehoben 
und in deren Haushalt sie entsprechend nachgewiesen 
werden, Diese Darstellung gibt daher nicht Auskunft 
über die im Wege des Finanzausgleiches oder sonstiger 
gesetzlicher Regelungen den einzelnen Trägern öffent
lichen Rechtes zukommenden Anteile dieser Steuern 
und steuerähnlichen Einnahmen, 

Ofo Mtd, S Ofo 

5'0 5'9 4'5 

4'2 6'6 4'8 

11'3 ' .18'0 12'6 

17'7 16'2 10'0 

8'8 10'8 6'1 

8'3 13'6 7'2 

11'7 19'5 9'7 

10'4 17'5 7'9 

11'7 19'1 8'0 

9'3 18'0 7'0 

nahmen im wesentlichen für die Befriedigung 
von Gemeinschaftsbedürfnissen, für die Zu
führung von Einkommen an private Haushalte 
und für die Förderung der Wirtschaft verwendet, 

NadlStehend werden einige Gebarungsgrößen 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu
sammen mit zugehörigen Daten der gesamten 

20) Siehe übersicht 3, 
21) Schätzung, . 
22) Siehe hiezu die Publikationen der "Forschungs

stelle zur Aufstellung volkswirtschaftlicher Bilanzen": 
"Das Volkseinkommen", Wien 1952; "Volkswirt
schaftliche Buchführung", Wien 1953, und "Der 
öffentliche Haushalt in der volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung", Wien 1956, im Dru<k- und Kom
missionsverlag earl Ueberreuter, Wien IX, Alser 
Straße 24, . 
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14 Bundesgebarung im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung -
Verfügbares Güter- und Leistungsvolumen - Daten über das Volkseinkommen 

öffentlichen Haushalte und des Bundessektors 
zur Darstellung gebracht. Hiebei wurden in 
bezug auf die Gebarung der erwerbswirtschaft
lichen Verwaltungszweige des Bundes (Postspar
kassenamt, Monopole, Bundesbetriebe und Bun
desbahnen) nur deren Netto-Ergebnisse berück
sichtigt, u. zw. die an die Bundesverwaltung 
überwiesenen Erträge unter den Bundeseinnah
men und die Zuwendungen an die vorgenannten 
Verwaltungszweige für laufende Zwecke (Ver
lustdeckung) oder für Investitionen unter den 
Bundesausgaben. 

Verfügbt!res Güter- und 
Leis~ungs"olumen 

Die Summe aller Sachgüter und Dienstleistun
gen, die der Volkswirts·chaft aus der einheimi
schen Produktion einschließlich der Importe und 
abzüglich der Exporte für die Verwendung im 
Inland zu Verfügung stehen, stellt das verfüg-

bare Güter- und Leistungsvolumen 
seine Zusammensetzung und Höhe 
übersicht 5 Aufschluß. 

dar. über 
gibt die 

Im Rahmen der Ausführungen über den 
Bundeshaushalt ist von besonderem Interesse, 
welcher Anteil des verfügbaren Güter- und 
Leistungsvolumens vom öffentlichen Sektor und 
im speziellen vom Bundessektor für slich selbst 
verwendet wird. Zum Bundessektor zählt nicht 
nur der um die Gebarung der erwerbswirtschaft
lichen Betriebsverwaltungen (im wesentlichen die 
Monopol- und Bundesbetriebe sowie Bundes
bahnen) verminderte Bundeshaushalt, sondern 
auch die Gebarungen der von Bundesbehörden 
verwalteten oder beaufsichtigten öffentlichen 
Fonds 23) sowie die Gebarung der Akademie der 
Wissenschaften und der österreichischen Hoch
sd1ülerschaft. Ein Teil der Einnahmen dieser Fonds 
wird als öffentliche Abgaben von Bundesbehör
den eingehoben und im Wege des Bundeshaus
haltes an die Fonds überwiesen. 

Übersicht 5 

1

195824) 1195924) 1196024) 11961 2") 1 1962 2;') 11963 2ß) 1196421) 1 1965'!8) 11966 28)1196728) 

Milliarden Schillin cr 

" 
Volkseinkommen . 106'8 110'8 

I 
125'0 136'7 143'7 153'7 I 167'7 180'9 195'2 206'6 

Abschreibungen 13'4 14'4 15'9 17'6 20'1· 21'8 23'8 25'7 27'6 29'9 

Indirekte Ste·uern . 18'8 20'3 23'0 26'2 28'3 30'7 34'2 37'1 40'2 44'0 

Subventionen 'I -2'3 -2'2 I -2'6 -3'0 -3'8 -4'3 -4'3 -4'8 -5'0 -4'5 

Brutto-Nationalp rodukt 
I 

I I ! I 

I 
I 

I I 
zu Marktpreisen 136'7 143'3 161'3 177"5 

I 
188'3 201'9 

i 

221'4 i 238'9 258'0 I 276'0 

I 
I I Zahlungsbilanz: 

DefiZit , , , . , . 
überschuß 

i I 1 I - - -: 1_ 2'61 ~ 0'9 I :'2 I ~ 81_ 0'51 0 2 I ~ GI':' 1 
I ~ 8 I 90 

.1" .... 1 ,42'41,63",1178,,1-'87'81202" 1 222'0 241:0_1 262'81 28"0 
Verfügbares Güter- und 

Leistungsvolumen 

23) Ausgleichtaxfonds gemäß Invalideneinstellungs
gesetz, Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds, ERP-Fonds 
(ab 1. Juli 1962), Getreideausgleichsfonds, Hochwasser
schädenfonds (ab 1959), Kriegsopferfonds, Land- und 
forstwirtschaftlicher Wiederaufbaufonds (bis 1961), 
Massafonds der Bundesgendarmerie, Justizwache sowie 
Zollwache, Milchwirtschaftsfonds, Polizeitnassafonds, 
Viehverkehrsfonds, Wasserwirtschaftsfonds (ab 1959), 
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. 

24) Sonderheft des österreichischen Statistischen 
Zentralamtes und des österreichischen Institutes für 
Wirtschaftsforschung : "österreichs Volkseinkommen 
1950 bis 1960, Neuberechnung", April 1963; Verleger: 
Republik österreich, Wien I, Neue Burg, Ir. Stock. 

auch noch beabsichtigt ist, voll vergleichbar. Siehe 
auch "österreichs Volkseinkommen 1961 und 1962", 
April 1964; Verleger: Verein "österreichisches Institut 
für Wirtschaftsforschung", Wien I, Hoher Markt 9. 

25) Beilage zum Aprilheft 1964 der Statistischen 
Nachrichten bzw. "österreichs Volkseinkommen 1961 
und 1962", April 1964; Verleger: Verein "österrei
chisches Institut für Wirtschaftsforschung", Wien I, 
Hoher Markt 9. 

26) Beilage zum Märzheft 1965 der Statistischen 
Nachrichten, bzw. "österreichs Volkseinkommen im 
Jahre 1963", Beilage Nr, 78 zu den Monatsberichten 
des österreichischen Institutes für Wirtschaftsfor
schung, 38. Jahrgang, März 1965. 

Auf Grund n7uen Statistischen Materials und von 27) Beilage zum Februarheft 1965 der Statistischen 
V:erbesseru~ge~. m den Berechn~ngsmet~oden wurden Nachrichten bzw. "Dsterreichs Volkseinkommen im 
emzelne Te.~lgro~en der volkswl~~sch~fthchen Gesam~- Jahre 1964", Beilage Nr. 80. zu den Monatsberichten 
rechnung ~u~kwlrkend vorerst f~r die Jahre 1958 ?IS des österreichischen Institutes für Wirtschaftsfor-
1960 k?rngl.ert. Obwohl Sich diese K~rrekt.uren Im schun 39. J ahrgan Februar 1966. 
allgememen m engen Grenzen halten, smd dIe Daten I g, g, . 
der Jahre 1958 bis 1960. dennoch nicht immer mit 28) Schätzung unter Mitwirkung des Institutes für 
den Daten der Jahre 1955 bis 1957, deren Korrektur Wirtschaftsforschung. 
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Verfügbares Güter- und Leistungsvolumen 15 

Auf Grund der nachfolgenden übersicht 6 wer- und für fast 2% Vermögenswerte geschaffen, Für 
den vom Bundessektor selbst nur rund 7% den gesamten öffentlichen Sektor betragen die 
für Konsumausgaben, d, s, laufende Ausgaben analogen Prozentsätze rund 140/0 bzw, rund 5% , 

für Sachgüter und Dienstleistungen, verbraucht 

Übersicht 6 

Betrag in Milliarden Schilling 

I I I I I I I 29) I 2U) I 29) 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Verfügbares Güter- und Leistungsvolumen 134'1 142'4 163'5 178'3 187'8 202'1 222'0 241'0 262'S 285'0 
-- ---- ---- ------------

Verwendung durch: 
Bundessektor : 

Konsumausgaben 30) 9'4 9'S 10'2 10'9 11'2 12'7 14"4 15'4 16'7 18'0 
Bruttoinvestitionen 31) 2'1 2'3 2'6 2'9 2"7 2'9 3'3 3'6 4'0 4"4 -- -------------------

Bundessektor (Summe) , 11'5 12'1 12'8 13'8 13'9 15'6 17'7 19'0 20'7 22'4 
---------------------

übriger öffentlicher Sektor: 
Konsumausgaben 30) , -, 9'3 9'S 10'6 11'7 12'7 14"1 15'4 16'7 18'0 - 19'5 
Bruttoinvestitionen 31) 3'3 3'8 4'3 4'9 5'6 6'3 7'3 S'O 9'0 10'0 --------------------

übriger öffentlicher Sektor (Summe) , 12'6 13'6 14"9 16'6 18'3 20'4 22'7 24'7 27'0 29'5 
-- -- --- -- --- ----".~ ---------

Privater Sektor: 
Konsumausgaben 30) 83'6 88'9 96'6 105'4 115'2 125'1 134'6 145'2 156'3 170'4 
Bruttoin vestitionen 31) 24'4 26'3 31"4 36'1 37'8 40'1 44'6 49'8 55"3 59'5 ------------------

Privater Sektor (Summe) , 108'0 115"2 128'0 141'5 153'0 165'2 179'2 195'0 211'6 229'9 
------------------

Lagerbewegung und statistische Differenz +2'0 +1'5 +7'8 +6'4 +2'6 +0'9 +2'4 +2'3 +3'5 +3'2 

Verfügbares Güter- und Leistungsvolumen 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 
-------------- -- ----

Verwendung durch: 

Bundessektor : 

Konsumausgaben 30) 7'0 6'9 6'2 6'1 6'0 6'3 6'5 6'4 6'4 6'3 

Bruttoinvestitionen 31) 1'6 1'6 1'6 1'6 1"4 1'4 1'5 1'5 1'6 1'5 -- ~--------- --------
Bundessektor (Summe) , 8'6 8'5 7'8 7'7 7'4 7'7 8'0 7'9 8'0 7'8 

--------------------

übriger öffentlicher Sektor: 

Konsumausgaben 30) 6'9 6'9 6'5 6'6 6'7 7'0 6'9 6'9 6'9 6'8 

Bruttoinvestitionen 31) 2'5 2'7 2'6 2'7 3'0 3'1 3'3 3'3 3'5 3'5 --------------------
übriger öffentlicher Sektor (Summe) , 9'4 9'6 9'1 9'3 9'7 10'1 10'2 10'2 10'4 10'3 

------ ---- ------ ---- --- --
Privater Sektor: 

Konsumausgaben 30) 62'3 62'4 59'1 59'1 61'4 61'9 60'6 60'2 60'2 59' S 

Bruttöinvestitionen 31) 18'2 18'5 19'2 20'3 20'1 19'9 20'1 20'7 20'5 20'9 ------------------
Privater Sektor (Summe) , 80'5 80'9 78'3 79'4 81'5 81'S SO'7 SO'9 80'7 80'7 

---------------- ---
Lagerbewegung und statistische Differenz +1'5 +1'0 +4'S + 3'6 +1'4 +0'4 +1'1 +1'0 +0'9 +1' 2 

29) Siehe Fußnote IR) auf Seite 13, 31) Inländische Brutto-Vermögensbildung, 
30) Siehe Fußnote 2") auf Seite 14, 
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16 Laufende Einnahmen der öffentlichen Haushalte 

Laufende Einnahmen öffentlichen Rechtes 1m Ausmaß von rund 
der öffentlichen Haushalte 
und deren Verwendung 50% für eigene Konsum- und (Brutto-)-

Investitionsausgaben (ohne Investitionsför-
Die von den Trägern des öffentlichen Rechtes in 

rc derung) verbraucht. Die restlichen 50% vsterreich bzw. vom Bundessektor den privaten, 
Haushalten und Bet~ieben im Wege der Be-: werden, wie die nachfolgende über-
steuerung entzogenen Mittel sowie die wenigen sicht 8 zeigt, neu verteilt, u. zw., im wesent
sonstigen laufenden Einnahmen erreichen das lichen durch Zuführung 'von Einkommen an 
in der übersicht 7 ausgewiesene Ausmaß. private Haushalte sowie durch die Förderung der 

Die in der übersicht 7 aufgezeigten laufenden Wirtschaft mittels Subventionen und Darlehen. 
Einnahmen werden von den Trägern des 

Laufende Einnahmen der öffentlichen 
Haushalte 

Indirekte Steuern 

Direkte Steuern der privaten Haus-
halte ....... , •... 

Sozialversicherungsbeiträge 32) 

Direkte Steuern von Kapitalgesell-
schaften 

Laufende Transferzahlungen aus dem 
Ausland ....... -•.. 

Einkommen aus Besitz und Unter-
nehmung 

Laufende öffentliche Einnahmen 
(Summe) , 

Laufende Einnahmen der öffentlichen 
Haushalte 

1958 1959 1960 1961 

Ins- I Hievon Ins- I Hievon Ins- I Hievon Ins- I Hievon 
gesamt Bundes. gesam~ 

Bundes- gesamt Bundes- gesamt "Bundes-
sektor *) sektor *) sektor *) sektor *) 

Milliarden Sc hilling 

18'8 13'5 20'4 14'6 23'0 16'3 26'2 18'5 

11'8 6'9 11'9 7'5 13'0 7'8 15'4 9'0 

8'7 - 9'0 - 9'8 - 11'6 -

3'1 2'3 2'9 n 3'4 2'7 4'7 3'7 

0'2 0'2 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1 

0'6 0'1 0'8 0'5 1'4 0'9 1'9 1'5 ------------------------
43'2 23'0 45'1 25'0 50'7 27'S 59'9 32'8 

------------------ '------

1963 1964 1965 33) 1966 33) 

Ins- I Hievon Ins- '-I ~::~ 
gesamt Bundes- gesamt Bundes-

sektor *) sektor') 

- ~s---I ;;evon' 
gesamt Bundes-

sektor*) 

·~~s~-I ~~~d~~ 
gesamt sektor*) 

Milliarden Schilling 

Übersicht 7 

1962 

Ins- I Hievon 
gesamt Bundes~ 

sektor *) 

28'2 19'9 

16'9 9'9 

13'1 -

4'8 3'8 

0'9 0'9 

1'7 1'2 ------' 
65'6 35'7 

------

1967 33) 

Ins- I Hie~~n-
gesamt Bundes-

sektor*) 

Indirekte Steuern 30'7 21'7 34'2 211'3 37'1 26'2 40'2 28'4 44'0 31'0 

Direkte Steuern der privaten Haus
halte •........•• / 18'7 

Sozial versicherungsbeiträge 32) 14'1 

Direkte Steuern von Kapitalgesell
schaften • ' • '. . . . . . • 

Lau fende Transferzahlungen aus dem 
Ausland ... , •. ' ..•. 

Einkommen aus Besitz und Unter
nehmung 

Laufende öffentliche Einnahmen 

4'7 

0'0 

l'S 

11'1 21'0 12'2 

15'8 

3'8 5'2 4'2 

0'0 0'6 0'6 

1'2 1'3 0'6 

23'5 13'6 

17'8 

5'7 4'6 

0'6 

1'3 0'6 

27'5 

19'5 

6'4 

0'5 

1'3 

29'S 

22'0 

6'8 5'5 

0'5 0'6 0'6 

0'5 1'7 0'9 

(Summe). 70'0 37'S 7S'1 41'9 S6'O 45'6 95'7 50'5 104'9 55'0 

32) Ohne Unfallversicherungsbeiträge (werden als 
indirekte Steuern behandelt). 

33) Siehe Fußnote 29) auf Seite 14. 
~-) Dem Bundessektor verbleibende Einnahmen, 
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Laufende Einnahmen der öffentlichen Haushalte und deren Verwendung 17 

Übersicht 8 

Laufende Einnahmen der öffentlichen I Betrag in Milliarden Schilling 
Haushalte und deren Verwendung 1958 11959 1 1960 1 1961 1 1962 1 1963 I 1964 11965 "'ljI966 "l11967 "l 

I 
I 

Laufende Einnahmen der 
öffentlichen Haushalte 43'2 45'1 50'7 59'9 65'6 70'0 78'1 86'0 95'7 104'9 

----------------------- -----
Verwendung für: 

Offentliche Konsumausgaben 18'7 19'6 20'8 22'5 23'9 26'8 . 29'8 32'1 34'7 37'5 

Laufende Transferzahlungen: 

an private Haushalte 14'3 15'3 16'2 18'7 22'3 24'7 27'2 29'9 33'0 36'3 
Subventionen 2'3 2'2 2'6 3'0 3'S 4'3 4'3 4'S 5'0 4'5 
Zinsen für Schulden 0'8 1'0 1'3 1'5 1'6 1'7 1'8 2'1 2'3 2'5 
an das Ausland 0'2 0'1 0'1 0'1 0'1 0'4 0'4 0'4 0'4 0'4 

Offentiiches Sparen: 

Bruttoinvestitionen , } Investitionsförderung 6'9 6'9 9'7 14'1 13'9 12'1 14'6 16'7 20'3 23'7 
Sonstiges 

Laufende Einnahmen der öffentlichen I Anteil in v, H, 
Haushalte und deren Verwendung 1958 11959 11960 1 1961 11962 11963 11964 11965 [1966 1 1967 

Laufende Einnahmen der 
öffentlichen Haushalte 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 

----------------- -- ----
Verwendung für: 

Offentliche Konsumausgaben , 43'3 43:5 41'0 37'6 36'4 38'3 38'2 37'3 36'3 35'7 

Laufende Transferzahlungen : 

an private Haushalte 33'1 33'9 32'0 31'2 34'0 35'3 34'8 34'S 34'5 34'6 
Subventionen 5'3 4'9 5'1 5'0 5'8 6'1 5'5 5'6 5'2 4'3 
Zinsen für Schulden l'S 2'2 2'6 2'5 2'4 2'4 2'3 2'4 2'4 2'4 
an das Ausland 0'5 0'2 0'2 0'2 0'2 0'6 0'5 0'5 0'4 0'4 

, 
Offentliches Sparen: 

Bruttoinvestitionen 
} 16'0 Investitionsförderung . 15'3 19'1 23'5 21'2 17'3 lS'7 19'4 21'2 22'6 

Sonstiges 

I 

Die laufenden Einnahmen des Bundessektors i Abschließend kann gesagt werden, daß die 
werden, wie der nachstehenden übersicht 9 ent- Kosten der öffentlichen Verwaltung im Vergleich 
nommen werden kann, ähnlich wie die Ein- zu anderen Ländern nicht als außerordentlich 
nahmen der gesamten öffentlichen Rechtsträger hoch zu bezeichnen sind, Die große Steuer
verwendet, und zwar rund 50% für eigene belastung des österreichischen Nat,ionalproduktes 
Konsum- und Investitionsausgaben, der Rest erklärt sich vielmehr zum Teil daraus, daß die 
im Wege der Neuverteilung für Transfers Transferzahlungen an private Haushalte sowie 
an private Ihushalte und die Wirtschaft (ein- die Subventionen eine sehr große Rolle spielen, 
schließlich Investitionsförderung), 

34) Siehe Fußnote 28) auf Seite 14. 

Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 2 
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18 Laufende Einnahmen des Bundessektors und deren Verwendung - Öffentliche 
Vermögensrechnung 

Übersicht 9 

Laufende Einnahmen des Bundessektors 
und deren Verwendung 

I Betrag in Milliarden Schilling 

195811959119601196111962119631196411965 "'li 1966 "'li 1967 "l , 

Laufende Einnahmen des Bundessektors 23'0 25'0 27'8 32'8 35'7 37'8 41'9 45'6 50'5 55'0 
----------------------

Verwendung durch: 

Offentliche Konsumausgaben 9'4 9'8 10'2 10'8 11'4 12'7 14'4 15'4 16'7 18'0 

Laufende Transferzahlungen: 
an private Haushalte , 6'7 6'7 6'6 7'1 8'6 9'3 10'2 11'2 12'3 13'5 
Subventionen 2'1 2'0 2'3 2'8 3'6 3'9 3'9 4'3 4'5 3'8 
Zinsen für Schulden 0'6 0'9 1'1 1'2 1'3 1'3 1'4 1'6 l'S 2'0 
an das Ausland 0'2 0'1 0'1 0'1 0'1 0'4 0'4 0'4 0'4 0'4 
an andere öffentliche Körpe;sdtaite~ (~e;to) 1'4 2'0 2'3 3'5 3'9 4'9 5'6 6'2 6'S 7'3 

Offentliches Sparen: 
Bruttoin vestitionen' 

}2'6 Investitionsförderung 3'5 5'2 7'3 6'8 0'3 6'0 6'5 8'0 10'0 
Sonstiges 

Laufende Einnahmen des Bundessektors 
und derer Verwendung 

I Anteil in v, H, 

195811959119601196111962119631196411965 11966 1 1967 

Laufende Einnahmen des Bundessektors 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 
--------------------

Verwendung durch: 

Offentliche Konsumausgaben 40'9 39'2 36'7 32'9 31'9 33'6 34'4 33'8 33'1 32'S 

Laufende T ransferzahlungen : 
an private Haushalte 29'1 26'8 23'7 21'6 24'1 24'6 24'3 24'6 24'3 24'5 
Subventionen 9'1 8'0 8'3 8'5 10'1 10'3 9'3 9'4 8'9' 6'9 
Zinsen für Schulden 2'6 3'6 3'9 3'7 3'6 3'4 3'3 3'5 3'6 3'6 
an das Ausland, ....... ' .... 0'9 0'4 0'4 0'3 0'3 1'1 1'0 0'9 O'S 0'7 
an andere öffentliche Körperschaften (netto) 6'1 8'0 8'3 10'7 10'9 13'0 13'4 13'6 13'5 13'3 -

Offentliches Sparen: 
Bruttoinvestitionen 

}11'3 Investitionsförderung 
~ 14'0 18'7 22'3 19'1 14'0 14'3 14'2 15'8 18'2 

Sonstiges 

öffentliche In den übersichten 8 und 9 wird der 
Vermögensrechnung Saldo aus den laufenden Einnahmen der 

Zur Gewinnung eines überblickes über die öffentlichen Haushalte bzw, des Bundessektors 
Vermögensveränderungen der öffentlichen Rechts- abzüglich deren laufenden Ausgaben (Konsum
träger werden die entsprechenden Gebarun- ausgaben und laufende Transferzahlungen) als 
gen in der volkswirtsdIaftlichen Gesamtrechnung "öffentliches Sparen" ausgewiesen, Durch dieses 
auf einem Vermögensveränderungskonto zusam- Nidttverbrauchen von laufenden Einnahmen für 
mengefaßt, Der Vermögensgebarung werden alle laufende Ausgaben tritt ein Vermögens zuwachs 
Ausgaben und Einnahmen zugerechnet, die die bei der öffentl.ichen Hand ein, Die Einnahmen 
Zusammensetzung oder die Höhe des öffentlichen aus dem öffentlichen Sparen betrugen bis ein
Vermögens beeinflussen: im wesentlidIen handelt sdIließlich 1960 etwa die Hälfte, ab 1961 
es sich um Vermögensumschichtungen innerhalb etwa zwei Drittel der Gesamteinnahmen der 
eines öffentlichen Rechtsträgers oder um Ver- Offentlichen Vermögens rechnung. Nähere Einzel
mögensübertragungen zwischen öffentlichen heiten über die Zusammensetzung der gesamten 
Rechtsträgern bzw, zwischen dem öffentlichen Vermögensausgaben und -einnahmen enthält die 
und privaten Sektor. I nachstehende übersicht 10: 

35) Siehe Fußnote 28) auf Seite 14. 
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Zusammensetzung der öffentlichen Vermögensrechnung - Bruttoinvestitionen 19 

Übersicht 10 

1958 
i 

1959 1960 1961 1962 

Zusammensetzung der öffentlichen 
Vermögensrechnung 

Ins- I Hievon 
gesamt Bundes-

sektor 

Ins- I Hievon 
gesamt Bundes-

sektor 

Ins- I Hievon 
gesamt Bundes-

sektor 

Ins- I Hievon 
gesamt Bundes ~ 

sektor 

Ins- I Hievon 
gesamt Bundes-

sektor 

Milliarden Schilling 

Ausgaben 
Bruttoinvestitionen 5'4 2'1 6'1 n 6'9 2'6 7'8 2'9 S'3 2'7 
Erwerb bestehender Vermögens-

werte (netto) 1'1 0'5 0'7 0'3 1'0 0'5 1'4 O'S 1'5 0'5 
Kapitaltransfers 36) ..... l'S 1'3 2'4 l'S 2'3 1'7 2'7 2'0 2'S 1'7 
Gewährung von Darlehen 36) 4'4 2'6 4'3 2'5 3'9 2'4 4'3 2'1 4'5 2'3 
Tilgung von Schulden . . . 1'5 1'2 1'5 1'2 2'6 2'1 3'7 3'2 3'1 2'6 
Ablöselieferungen an das Ausland 1'2 1'2 1'0 1'0 1'0 1'0 0'7 0'7 0'3 0'3 
Nettoveränderung an Bankgut-

haben und Kassenbeständen +1'0 +O'S +0'1 +0'0 +0'2 -0'3 +2'1 +0'7 +0'8 -0'1 ------------------------------
Ausgaben (Summe) . 16'4 9'7 16'1 9'1 17'9 10'0 22'7 12'4 21'3 10"0 

------------------------------

Einnahmen 
öffentliches Sparen . 6"9 2'6 6"9 3"5 9"7 5'2 14'1 7'3 13"9 6'S 
Abschreibungen . • 1"0 0'3 1'1 0'3 1'2 0'3 1'2 0'3 1'4 0'3 
Kapitaltransfers , , 0'2 0'1 0'4 0'4 0'2 0'2 0'2 0'2 0'4 0'3 
Rückzahlung von Darlehen 0'9 0'5 1'1 0'7 1'2 0'7 2'3 1'8 1'3 0'6 
Aufnahme von Schulden • 7"3 6"3 6"6 4"6 6"0 4'5 4'9 3"2 4"9 3"5 
Veränderung der Zahlungs- und 

Anweisungsrückstände (netto) +0"1 -0"1 0'0 -0"4 -0"4 -0"9 0'0 -0'4 -0'6 -1"5 ------------------------------
Einnahmen (Summe) , 16"4 9'7 16"1 9"1 17"9 10"0 22"7 12'4 21'3 10"0 

---------------------------

1963 1964 1965 37) 1966 37) 196737) 

Zusammensetzung der öffentlichen Ins- I Hievon Ins- I Hievon Ins- I Hievon Ins- I Hievon Ins- I Hievon 
Vermögensrechnung gesamt Bundes- gesamt Bundes~ gesamt Bundes- ges,lffit Bundes- gesamt Bundes-

sektor sektor sektor sektor sektor 

Milliarden Schilling 

Ausgaben: 
Bruttoinvestitionen , 9'2 2"9 10'6 3"3 11"6 3"6 13"0 4'0 14"4 4'4 
Erwerb bestehender Vermögens-

werte (netto) " , . . • , . 1'3 0"6 2'6 1"9 1'3 0'5 1"8 O'S 
Ka pitaltransfers 36) 3"3 2"2 3"3 2"0 4"0 2"5 4"0 2"3 
Gewährung von Darlehen 36) 4'5 2'5 5'6 2'9 4'4 2'5 5'5 3'0 
Tilgung von Schulden 2'4 l'S 2'S 2"2 3"S 3"0 3"7 2"7 
Ablöselieferungen an das Ausland 0"3 0"3 0"0 0"0 - -
Nettoveränderung an Bankgut-

haben und Kassenbeständen 
(Saldo) - +0'2 +0'2 +O"S +0"0 +0"7 -0"2 +0"6 -0"2 --- --------------------------

Ausgaben (Summe) . 21'2 10'5 25'7 12'3 25'S 11'9 28'6 12'6 
----------------------------

Einnahmen: 
öffentliches Sparen 12'1 5'3 14'6 6'0 16"7 6'5 20"3 8"0 23"7 10"0 
Abschreibungen" " "- 1"5 0"4 1'6 0"4 1'7 0"4 1"9 0"5 2'1 0"5 
Kapitaltransfers . " 0"2 0"2 0"2 0"2 0"3 0"2 0"2 0'2 
Rückzahlung von Darlehen 1"4 O"S 1'4 0"7 1"6 O"S 1"7 0"9 
Aufnahme von Schulden 6"1 4:'4 7"1 5"3 5"5 4"0 4"5 3"0 
Veränderung der Zahlungs- und 

An weisungsrüdmände (netto) -0"1 -0"6 +0"8 -0"3 -----------------------------
Einnahmen _ (Summe) " 21"2 10"5 25"7 12"3 25"8 11'9 28"6 12'6 

------------ ------ -- ------

Bruttoinvestitionen auch den wesentlichsten Teil der Brutto-Ver-
Die Bruttoinvestitionen stellen nicht nur mögensbildung der Volkswirtschaft dar. Ihre 

einen bedeutenden Faktor auf der Ausgabenseite Höhe beträgt: 
der öffentlichen Vermögens'rechnung, sondern 

36) Insbesondere für Investitionsförderung. 37) Siehe Fußnote 28) auf Seite 14. 
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20 Bruttoinvestitionen - Öffentliche und gesamtwittschaftliche Ersparnisse 

Bruttoinvestitionen 38) des 
öffentlichen Sektors 39) . 
privaten Sektors • 

Zusammen 

Hievon Bundessektor 39) , 
'. 

Bruttoinvestitionen 38) des 
öffentliChen Sektors 39) 

privaten Sektors . 

Zusammen. 

Hievon Bundessektor 39) . 

Finanziert werden die Bruttoinvesticionen aus 
dem im vorhergehenden Absatz erwähnten 
"tHfentlichen Sparen", dem analogen "Privaten 
Sparen", aus den unverteilten Gewinnen der 
Kapitalgesellschaften (Selbstfinanzierungen), aus 
Abschreibungen und aus Netto-Vermögens
übertragungen aus dem Ausland. Derzeit stellen 
die Abschreibungen fast 40% der Finanzierungs
quellen dar, während der Rest auf das Sparen 

Übersicht 11 

1958 1959 1960 1961 1962 

Milliarden Schilling 

5'4 6'1 6'9 7'S S'3 
24'4 26'3 31'4 36'1 37'S 

29'8 

1 

32'4 

I 
38'3 

I 
43'9 

I 
46'1 

2'1 2'3 2'6 2'9 2'7 
I 

1963 1964 40) I 1965 40) i 1966 40) I 1967 40) 

Milliarden Schilling 

~'2 10'6 11'6 13'0 14'4 
40'1 44'6 49'8 55'3 59'5 

49'3 

I 
55'2 

I 
61'4 

I 
68'3 

I 
73'9 

2'9 3'3 3'6 4'0 4'4 

und die unverteilten Gewinne entfällt. Hinsicht
lich der restlichen 60% der Finanzierungsseite ist 
in den letzten Jahren eine starke Verschiebung 
innerhalb der Gruppen Offentliches Sparen, Er
sparnisse der privaten Haushalte und unverteilte 
Gewinne der Körperschaften festzustellen. 

Die öffentlichen und gesamtwirtschaftlichen 
Ersparnisse betrugen: 

Übersicht 12 

I 1958 I 1959 1960 I 1961 

Mrd. si Ofo Mrd. si Ofo Mrd. si Ofo ,Mrd. si Ofo 

öffentliches Sparen • 6'9 33'0 6'9 '32'8 9'7 33'7 14'1 43'4 
Ersparungen der privaten Haushalte , 8'8 42'1 7'3 34'8 10'1 35'1 12'6 38'8 
Unverteilte Gewinne der Kapitalsgesellschaften 

(Selbstfinanzierung) , , , . . . • . . . . 5'2 24-9 6'8 32'4 9'0 31-2 5'8 17'8 

Zusammen 20'9 1100'0 1 21'0 1100'0 1 28'81 100'0 1 32'51 100'0 
Hlevon Bund 2'6 I 12'4 3'5 16'7 5'2 18'1 7'3 22'5 

I 

1962 I 1963 I 1964 41
) 1 1965

41
) 

Mrd. si Ofo Mrd si Ofo I Mrd. si Ofo Mrd, S I Ofo 
, 

öffentliches Sparen 13'9 45'0 12'1 42'3 14'6 42'2 16'7 44'8 
Ersparungen der privaten Haushalte 9'8 31'7 9'8 34'3 11'9 34'4 12'1 32'4 
Unverteilte Gewinne der- Kapitalsgesellschaften 

(Selbstfinanzierung) . . . . . . . . , . . 7'2 23'3 6'7 23'4 8'1 23'4 8'5 22'8 

Zusammen. 30'91 100'0 1 28'61 100-0 1 34'61 100'0 1 37'31 100'0 
Hievon Bund 6'8 22'0 5'3 18'5 6'0 17'3 6'5 17'4 

Wie die Tabelle zeigt, ist der Anteil des 
"Offentlichen Sparens" in Osterreich sehr erheb
lich, Nur in wenigen Ländern spielt das Zwangs-

sparen als Mittel der Investitionsfinanzierung 
eine gleichbedeutende Rolle wie in Osterreich, 

38) Siehe auch die übersicht 6 auf Seite 15. 
39) Nur Hoheitsverwaltung, 

40) Siehe Fußnote 28) auf Seite 14. 
41) Vorläufige Schätzung, 
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Verfassungsmäßige Behandlung 21 

Abschnitt III 

Erstellung, Genehmigung und Veröffentlichung des Bundeshaushaltes 

Bundesvoranschlag 

Laut Artikel 51 Absatz 1 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes hat die jeweilige Bundesregierung 
dem Nationalrat, als der für die Bewilligung des 
Bundesvoranschlages allein (ohne Mitbeteiligung 
des Bundesrates) zuständigen gesetzgebenden 
Körperschaft, einen Voranschlag über die vor
aussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des 
nächsten Kalender(Finanz)jahres vorzulegen, und 
zwar bis spätestens zehn Wochen vor Beginn des 
nächsten Kalenderjahres. Die Erstellung des Vor
anschlages obliegt dem Bundesminister für Finan
zen. 

Das vom Nationalrat genehmigte Bundes
finanzgesetz, das als Bestandteil den Bundesvor
anschlag neben einer Reihe anderer Anlagen 

. (u. a. Dienstpostenplan und Systemisierungsplan 
der Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeuge des Bun
des) umfaßt, wird sodann im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht. I 

Gemäß BGBL Nr. 155/1961 wurde dem 
Art. 51 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
die Bestimmung angefügt, daß der Inhalt des 

Bundesvoranschlages vor Beginn der Beratung 
im Nationalrat. nicht veröffentlicht werden darf. 

Su ndesrech nungsabschluß 

Der Bundesrechnungsabschluß wird vom Rech
nungshof auf Grund der von den einlZelnen an
weisenden Stellen des Bundes zu übermitteln
den Teilrechnungsabschlüsse verfaßt. Laut Ar
tikel 121 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
hat der Rechnungshof die Bundesrechnung bis 
spätestens acht Wochen vor Ablauf des nächst
folgenden Finanzjahres dem Nationalrat vorzu
legen. Der Inhalt des Bundesrechnungsabschlusses 
darf nicht vor Beginn der Beratung im National
rat veröffentlicht werden 1). Der Nationalrat ge
nehmigt den Bundesrechnungsabschluß. Der dies
bezügliche Beschluß wird im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht, während der Bundesrechnungs
abschluß selbst als gesondertes, käufliches Druck
werk im Wege des Rechnungshofes 2) der Offent
lichkeit zugänglich gemacht wird. 

1) Siehe BGBl. Nr. 155/1961 Art. I Ziffer 4. 
2) Anschrift: Wien, 1., Annagasse 5. 
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22 Gliederung des" Bundesvoranschlages 

Abschnitt IV 
Gliederung des Bundesvoranschlages 

Wirksame und 
unwirksame Gebarung 

Die Haushaltsvorschriften des Bu~des unter
scheiden zwischen wirksamer und unwirksamer 
Gebarung. 

Der Begriff "wirksam" ist nicht identisch mit 
den Begriffen "erfolgs- bzw. vermögenswirk
sam". Die Haushaltsvorschriften des Bundes ver
stehen darunter vor allem die Wirksamkeit in be
zug auf die einzelnen Ansätze des Bundesvoran
schlages. Wirksam im Sinne der Haushaltsvor
schriften des Bundes ist daher eine Ausgab,e oder 
Einnahme, wenn sie ihrer Art nach im Bundes
voranschlag vorgesehen ist. Im Bundesvoranschlag 
werden Ausgaben und Einnahmen vorgesehen, 
wenn SIe auf Grund gesetzlicher, vertrag
licher" oder sonstiger Bestimmungen end
gültig solche des Bundes sind I). Müssen 
wirksame Bundeseinnahmen auf Grund 
einer Zweckwidmung einem Dritten über
wiesen werden, stellen die dadurch bedingten 
Ausgaben trotzdem auch eine wirksame Ge-

I) Gegenstand der Veranschlagung sind nur die 
kassamäßigen Ausgaben und Einnahmen, nicht aber 
die in Wertpapieren vollzogenen Gebarungen. 

barung dar. Ebenso zählen" Ausgaben und Ein
nahmen aus Vergütungen von Leistungen zwi
schen Bundesdienststellen, soweit solche die haus
haltsrechtlichen Vorschriften vorsehen, zur wirk
samen Gebarung. Die wirksame 'Gebarung um
faßt die Haushalts- 2) und die Anlehensgebarung. 

Alle anderen bei Bundesdienststellen anfallen
den Gebarung"en werden als u n wir k sam be
zeichnet. 

Haushalts- und 
Anlehensgebarung 

Wie aus der nachstehenden übersicht ersehen 
werden kann, umfaßt der dem Bundesflnanzgesetz 
angeschlossene Bundesvoranschlag nur die Hau s
hai t s g e bar u n g des Bundes. 

Daneben gibt es nach den österreichischen 
Haushaltsvorschriften noch eIne sogenannte 
A nIe h e n s g e bar u n g, in der Anleihe
erlöse und ähnliche, in Sondergesetzen festgelegte 
Gebarungen verrechnet werden, die aber keinen 
Gegenstand der Veranschlagung bildet. Im Bun
desrechnungsabschluß scheint hingegen die An
lehensgebarung auf. 

2) Auch Budgetgebarung genannt. 

Gebarung bei Bundesdienststellen 

Wirksame Gebarung 

r-------------------, 
I Haushalts(Budget)gebarung 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Personal
aufwand 

Sach
aufwand 

Einnahmen 

Sach
aufwand 

Eirmahmen 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L ________ , , ________ ~ 

V 

Im Bundesvoranschlag enthalten 

Ausgaben 

Einnahmen 

Anlehensgebarung 

Aus aben 

Einnahmen 

Im Bundesrechnungsabschluß nachgewiesen 

unw;'k~mi G<buun, 

Durchlaufende Gebarung 

Geldgebarung 

Ausgaben 

Elnnahmen 

Wertpapier
gebarung 

Ausgaben 

Einnahmen 
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Gebarung und Gliederung 23 

Ordentliche und außerordentliche Gebarung 

Zu den 0 r den tl ich enG e bar u n gen 
gehören nach den österreichischen Haushaltsvor
schriften ausnahmslos solche Ausgaben und Ein
nahmen, die der Art nach im Bundeshaushalt 
regelmäßig oder in kürzeren Zeitabschnitten 
wiederkehren. 

Als a u ß e r 0 r den t 1 ich e Gebarungen 
sind Ausgaben und Einnahmen nur dann zu be
handeln, wenn sie der Art nach im Bundeshaus
halt nur vereinzelt vorkommen oder der Höhe 

setzlich feststeht, unter eigenen finanzgesetz~ 
lichen Ansätzen zur Darstellung gebracht, um 
einen überblick uber die bei gleichbleibender 
Gesetzeslage unlbeeinflußbaren Ausgaben zu er
langen. 

nach den normalen Wirtschaftsrahmen erheblich 
überschreiten. Dies trifft insbesondere für die den 
normalen Wirtschaftsrahmen erheblich überstei- chen. 
genden größeren Investitionen der Verwaltung 
des Bundes zu. Außerdem ist die gesonderte Dar- Neugliederung 

Im Jahre 1956 hatte sich das ·Bundesministe
rium für Finanzen entschlossen, neben der be
reits durchgeführten Kennzeichnung der finanz
gesetzlichen Ansätze nach wirtschaftlichen und 
haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten, auch noch 
die Z~gehörigkeit dieser Gebarung zu den Auf
gabenbereichen Erziehung und Kultur sowie 
Wohlfahrt und Wirtschaft erkenntlich zu ma-

stellung dieser Investitionen in der außerordent- ab Bundesvoranschlag 1967 
lichen Gcbarung zweckmäßig, weil diese aus lau- .Bei den Arbeiten an der Neuordnung des 
fenden Einnahmen nicht zur Gänze bedeckt Bundeshaushaltsrechtes 3) wurde die Erkenntnis 
werden können und daher die Finanzierung aus gewonnen, daß auch die Verrechnung des Bun
den Erlösen von Kreditoperationen notwendig des neu zu gestalten wäre. In dem Entwurf für 
ist. Die Bedeckung von Investitionen durch Kre- ein neues Organisationsschema der Bundesver
ditoperationen läßt sich auch wirtschaftlich ver- rechnung wurde auf die besondere Bedeutung 
trete?,. da ihnen eine wertvermehrende und pro-I d:er A~swahl. und. des Einsa~zes de: Organisa
duktlvltätssteigernde Wirkung für das Bundes-I tlOnsmlttel hmgewlesen. Der mAussIcht genom
vermögen zukommt. mene .Einsatz von elektronischen Datenver

.Gliederung des Bundesvoranschlages 
bis 1966 

arbeitungsanlagen ließ daher die Frage der Neu
gliederung des Bundesvoranschlages und der 
Aufstellung eines Kontenplanes, der eine noch 

Das Verwaltungsentlastungsgesetz, BGBl. umfassendere und zeitnähe re Auswertung der 
Nr. 277/1925, sah im Artikel 6 Punkt II vor, Verrechnung~daten als bisher gestattet, aktuell 
daß die Ausgaben und Einnahmen des Bundes- wef1den. 
voranschlages unter genauer Anlehnung an die Der beabsichtigte Einsatz von Datenverarbei
jeweilige Gliederung der Verwaltung in fort- tungsanlagen 'bedingt, daß der Plan für die 
laufend numerierten Gruppen, Kapiteln, Titeln, finanzgesetzlichen Ansätze des ,Bundesvoran
Paragraphen und allenfalls weiter erforderlichen schlages (Ansatzplan) und der Kontenplan für 
Unterteilungen übersichtlich zu ordnen sind. die UntergLiederung der einzelnen finanzgesetz-

Im Laufe der Jahre zeigte es sich, daß diese lieh.en Ansätze nach einem dekadisch numerier
herkömmliche institutionelle -Gliederung nicht I ten System erstellt werden müssen. 
ausreicht, die Leistungen und Aufgaben der Die finanzgesetzliche Ansatz-Gliederung des 
öffentlichen Hand übersichtlich darzulegen. I Bundesvoranschlages 1967 ist bereits nach dem 

1m Jahre 1954 hat daher erstmalig das Bun- neuen, dekadisch numerierten Ansatzplan vor ge
desministerium für Finanzen alle Gebarungen, nammen worden. Der neue Kontenplan (derzeit: 
die zur Schaffung neuer Anlagevermögen des Postenverzeichnisbenannt) soll bei der Erstel
Bundes und die der Förderung der Wirtschaft lung des Budgetentwurfes 1968 Berücksichtigung 
dienen, in eigenen finanzgesetzlichen Ansätzen finden. 
erfaßt. Weiters wurden die Ausgaben des Zweck- Zum nachstehenden Schema der Bundesvoran
aufwandes, soweit deren Leistungspflicht durch schlag-Gliederung nach dem neuen Ansatzplan 
den Bund dem Grunde und der Höhe nach ge-I ist zu bemerken 4): 

1 .. 
1 i Ansatzbezeichnung 

~ u lö ..0 0. 

~ ~ J 11 8 :ll ~ ;:; &: <: 

I~I Ansatz 

J) Siehe Seite 51. 
4) Weitere grundsätzliche Ausführungen siehe 

"Leitfaden (I. Teil) für die nach dem neuen Ansatz
und Kontenplan zu erstellenden D~uckhefte des Bun-

Laufende Ausgaben bzw. 
Einnahmen 

Vetmögcns-
Summe 

Personal- I Sach- gebarung 

aufwand 0) 

Millionen Schilling 

desvoranschlages", herausgegeben vom Bundes-
ministerium für Finanzen, 15. Februar 1966. 

5) Die Untergliederung in Personal- und Sachauf~ 
wand entfällt bei den Laufenden Einnahmen. 
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24 Haushaltshinweis - Ansatzplanschema - Gebarungsgruppen 

Hausbalt 

Entsprechend der Gliederung des Bundesvor
anschlages in eine ordentliche und eine außer
ordentliche Gebarung wird jedem Ansatz des 
Bunrdesvoranschlages eine der nachstehend ange
führten Zuordnungszi,ffern vorausgestellt: 

Zuord- (Kurz
nungs- bezcich4 
ziffer nung) 

Ausgaben der ordentlichen Gebarung 1 A 

Einnahmen der ordentlichen Gebarung 2 E 

Ausgaben der außero.roentlichen 
Gebarung ....................... 5 Ao 

Einnahmen der außerordentlichen 
Gebarung ...................... 6 Eo 

Schema des dekadisch numerierten Ansatzplanes 

Der bisherigen Kapitel-Gliederung des Bundes
voranschlagesentspricht ab 1967 die folgende 
Gliederung: 

1 J Bezeichnung der Gruppen und Kapitel 

o 
1 
2 
3 
4 
6 

Oberste Organe: 
Präsidentschaftskanzlei 
Bundes gesetzge bung 
Verfassungsgerichtshof 
Verwaltungsgerichtshof 
Rechnungshof 

1 Innenverwaltung: 

o Bundeskanzleramt mit Dienststellen 
1 Inneres 
2 Unterricht 
3 Kunst 
4 Kultus 
5 Soziales 
6 Sozialversicherung 

2 Auswärtige Angelegenheiten: 
o Kußeres 

3 Justizwesen: 
o Justiz 

4 Landesverteidigung: 
o Milidrische Angelegenheiten 

Gebarungsgruppe 

Personalaufwand: 

o = Aufwandskredite (Gesetzliche Verpflichtungen), 
Personalaufwand ......................... . 

Sachaufwand: 

2 
3 
4 

Verwaltungsaufwand ...................... . 
Anlagen (Gesetzliche Verpflichtungen) ....... . 
Anlagen (Ermessenskredite) ................ . 
Förder~ngsausgaben 
(Gesetzliche Verpflichtungen) ............... . 

H. I a Bezeichnung der Gruppen und Kapitel 
(,!) ;.( 

5 Finanzen: 
0 Finanzverwaltung 
1 Kassenverwaltung 
2 öf{'entliche Abgaben 
3 Finanzausgleich 
4 ßundesvermögen 
5 Pensionen (Hoheitsverwaltung) 
6 Familienlastenausgleich 
7 Staatsvertrag 

6 Wirtschaft: 
0 Land- und Forstwirtschaft 
2 Preisa usgleiche 
3 Handel, Gewerbe, Industrie 
4 Bauten und Technik 
5 Verkehr 
6 Verstaatlichte Unternehmungen 

7 Bundesbetriebe: 
0 Staatsdruckerei 
1 Bundestheater 
2 Bundesapotheken 
3 Salz (Monopol) 
4 Glücksspiele (Monopol) 
5 Branntwein (Monopol) 
6 Hauptmünzamt 
7 Österreichische Bundesforste 
8 Post- und Telegraphenanstalt 
9 Österreichische Bundesbahnen 

9 Finanzschuld 

Die übrigen Dekaden der finanzgesetzlichen 
Ansätze, d. s. Titel, Paragraphen und Unterteilun-
gen, dienen der weiteren Aufgliederung der Aus-
gaben und Einnahmen. 

Dekade "Unterteilung" 

Die Reihung der Ausga.ben und Einnahmen 
einer Institution wird im wesentlichen durch die 
5. Dekade des Ansatzplanes, das ist die Unter
teilung gesteuert: 

Bei den Ausgabenansätzen ist die 5. Dekade 
finantzwirtschaftlichen Gliederungselementen, das 
sind die Gebarungsgruppen, vorbehalten, deren 
Kennz·eichnung wie folgt vorzunehmen ist: 

Textierung im Ansatzp1an> wenn keine spezielle 
Ansatzbezeichnung vorliegt 

Kurzbe
zeichnung 

Personalaufwand ...................... A/G-P 

Verwaltungsaufwand ................... V 
Anlagen (Gesetzliche Verpflichtungen) .... An/G 
Anlagen .............................. An 

Förderungsausgaben 
(Gesetzliche Verpflichtungen) .......... folG 
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Gebarungsgruppen Einnahmenansätze - Gesetzliche Verpflichtungen -
Ermessenskredite 

25 

Gehamngsgruppe 

5 Förderungsausgaben - Darlehen 
(Ermessenskredite) ........................ . 

6 Förderungsausgaben - Zu schuß 
(Ermessenskredite) ........................ . 

Aufwandskredite (G~setzliche Verpflichtungen), 
sachliche Ausgaben ........................ . 

7 

8 Aufwandskredite - Laufende Gebarung 
(Ermessenskredite) ........................ . 

Aufwandskredite - Vermögensgebarung 
(Ermessenskredite) ........................ . 

9 

Textierung im Ansatzplan. wenn keine spezielle 
Ansatzbezeichnung vorliegt 

Kurzbe
zeichnung 

Förderungsausgaben (D) ................ F-D 

Förderungsausgaben .................... F 

Aufwandkredite 
(Gesetzliche Verpflichtungen) A/G-S 

Aufwandskredite ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A 

Aufwandskredite (V) .......... _ . . . . . . .. A-V 

Bei den Einnahmenansätzen ist die 5. Dekade für folgende Kennzeichnungen reserviert: 

~ } 
~ } 
i } 
~ } 

Zweckgebundene Einnahmen '(Laufende 
Einnahmen) .............................. . 

Zweckgebundene Einnahmen (Vermögens-
gebarung) ............................... . 

Sonstige Einnahmen (Laufende Einnahmen) .. 

Sonstige Einnahmen (Vermögensgebarung) 

Als. "V e r wal tun g sau f w a n der ist der 
Amtssachaufwand der Hoheitsverwaltung laut 
starrem Postenverzeichnis veranschlagt. 

Als "A n lag e n" sind die Ausgaben des 
Zweckaufwandes [einschließlich der Ersatzanschaf
fungen 6)] bezeichnet, durch die im Vermögen 
des Bundes eine Umschichtung von Geldwerten 
in Sachwerte eintritt 7). 

Unter "F ö r der u n g sau s gab e n" sind 
Darlehen und Zuschüsse an Dritte zur Erfüllung 
wirtschaftlicher, kultureller, sozialer und sport-. 
licher Aufgaben veranschlagt 8). 

Unter "A u f w a nd s kr e d i t eC~ sind alle 
Kredite des Zweckaufwandes veranschlagt, soweit 
sie keine Kredite für Anlagen oder Förderungs
ausgaben darstellen. 

Eine kapitelrweise Aufgliederung des gesamten 
Sachaufwandes nach Gebarungsgruppen enthält 
die Beilage 1 c des Bundesfinanzgesetzes. 

6) Die Gebarungssummen der Anlagen-Kredite sind 
nicht identisch mit den Zugängen im Vermögen des 
Bundes. über die Knderungen im Vermögen des 
Bundes geben gesonderte Aufschreibungen, Aufschluß. 

7) Ausgenommen sind die sogenannten "kurz
lebigen \1('irtschaftsgüter" (Vermögenswerte, deren 
Einzelanschaffungswert ohne Rücksimt auf die Le
bensdauer hömstens 1200 S oder deren Lebensdauer 
höchstens zwei Jahre beträgt), die bei den Aufwands
krediten mitveranschlagt werden (Bagatellgüter). 

8) Im Bundesvoranschlag 1960 wurde erstmals er
sichtlich gemamt, ob es sim um Ausgaben für die 
Finanzierung von Investitionen Dritter (1 n v e s t i
t ion s f ö r der u n g) oder ob es sim um sonstige 
Förderungsausgaben (F ö r der u n g s z u wen d u n
gen) handelt. Ab 1967 ist diese Aufgliederung aus 
Hinweisen in den Postenverzeichnissen der Teilhefte 
ersichtlim. 

Textierung im Ansatzplan, wenn keine spezielle 
Ansatzbezeichnung . vorliegt 

Zweckgebundene Einnahmen 

Kurzbe
zeichnung 

2L 

Zweckgebundene Einnahmen (V) ........ ZV 

Laufende Einnahmen .................. L 

Einnahmen (V) ........................ V 

Gesetzliche Verpflichtungen 
und Ermessenskredite 

Bei den Gebarungsgruppen sind jeweils die 
Kredite auf Grund ges,etzlicher Verpflichtungen 
gesondert von den übrigen erforderlichen Kre
diten veranschlagt. Als "G e set z li ehe V e r
p f I ich tun gene< sind die Ausgaben veran
s.chlagt, deren Leistungspflicht durch den Bund 
dem Grunde und der Höhe nach gesetzlich fest
gelegt ist. Beitriige auf Grund 'zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen oder an internationale Institu
tionen, weiters öffentliche Abgaben sind den 
"Gesetzlichen Ve"pflichtungen" gl,eichgesetzt. 

Ausgaben, die auf Grund gesetzlicher Er
mächtigungen erfolgen, sind als Ermessenskredite 
dargestellt, da für deren Genehmigung bzw. für 
deren Höhe das Ermessen des zuständigen Res
sorts ausschlaggebend ist. Zu den Ermessens
krediten zählen daher insbesondere Ausgaben, 
die auf Grund des gesetzlich festgelegten Auf
gabenbereiches einer Bundesbehcrde anfallen, für 
die aber eine zwingende Leistungsverpflichtung 
der Höhe nach durch materielle Bestimmungen 
eines eigenen Bundesgesetzes nicht gegeben ist. 

Aufgtlbenbereich (funldionelle Gliederung 
der Ausgaben und Einnahmen) 

Die funktionelle Gliederung wurde in An
lehnung an ein von der UNO empfohlenes 
Schema geschaffen und entspricht mit den nach
folgend aufgezeigten 17 Aufgabenbereichen auch 
den internationalen Erfordernissen. Ursprünglich 
umfaßte die Gliederung nur 4 und später 
11 Aufgabenbereiche. Die Einnahmen wurden im 
Voranschlag 1967 erstmalig funktionell zuge
o,rdnet. 
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26 Aufgabenbereiche 

Kenn
zjffer Einzelne Aufgabenbereiche 

Kurzbe
zeichnung 

11 Erziehung und Unterrimt ........ EU 
12 Forschung und Wissenschaft ....... FW 
13 Kunst .......................... Kn 
14 Kultus .......................... Kl 
21 Gesundheit . .................... Gh 
22 Soziale Wohlfahrt ............... SW 
23 Wohnungsbau ................... Wh 
32 Straßen ........................ St 
33 Sonstiger Verkehr ............... Vk 
34 Land- und Forstwirtschaft ......... Lf 
35 Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, 

Gas- und Wasserwirtschaft) ...... En 
36 Industrie und Gewerbe (einsmließ-

lich Bergbau) .................. IG 
37 öffentliche Dienstleistungen ....... öD 
38 Private Dienstleistungen (einschließ-

lich Handel) ................... PD 
41 Landesverteidigung .............. . Lv 
42 Staats- und Rechtssicherheit ....... SR 
43 übrige Hoheitsverwaltung ........ Hv 

Die im Bundesvoranschlag, der Anlage I zum 
Bundesfinanzgesetz, ausgewiesene Aufgaben
ber·eich-Kennziffer ist zwar kein 'Bestandteil der 
finanz1gesetzlichen Ansatz-Kennziffer, schränkt 
aber trotzdem dem Willen des Gesetzgebers ent
sprechend die Ausgaben eines finanzgesetzlichen 
Ansatzes auf die Ausgaben der angegebenen Auf
gabenbereiche ein. Durch die laut Bundesfinanz
gesetz (Seite 6) zwischen den Aufgabenbereichs
beträgen ein e s finanzg,esetzlichen Ansatzes be
stehende volle Deckungsfähigkeit sind a:ber die 
Interesesn des Ressorts gewahrt 'Worden. 

Zu den einzelnen Aufgabenbereichen ist zu 
bemerken: 

Grundsätzliches 

Ausgaben eines Aufgabenbereiches können sein 
die unmittdbaren Ausgaben für Hoheits- und 
Betriebs,verwaltungen des Bundes, ferner Zahlun
gen an Ge'bietskörperschaften, andere Rechts
träger öffentliChen Rechtes, sonstige juristische 
Personen und physische Personen, wobei es sich 
bei diesen Zahlungen um Darlehen, Zuschüsse 
und sonstige Transferzahlungen, überweisungen, 
Abgangsdeckungen, Kapitalsbeteiligungen, An
teilserwerbungen an Unternehmungen u. ähnl. 
handeln kann. 

Der Aufwand der für die einzelnen Aufgaben
bereiche tätig werdenden Bundesbehörden ist 
jeweils als Aufwand dieser Bereiche dargestellt. 

Jedenfalls sind auch bei den einzelnen Auf
gatbenbereichen einzubeziehen die Ausgaben für 
die mit den ausgewiesenen Aufgabengebieten in 
Zusammenhang stehenden Einrichtungen, Ak
tionen und sonstigen Maßnahmen, wie z. B. auch 
die baulicher Natur. 

Für die Einnahmen gelten diese und die nach
folgenden Ausführungen sinngemäß. 

Erziehung und Unterricht 

Der Bereich "Erziehung und Unterricht" (EU) 
umfaßt das Schulwesen (ausgenommen die Hoch
schulen, wissenschaftliche Anstalten und Kunst
akademien), die Volksbildung, die außerschulische 
Jugenderziehung sowie die außerschulische Lei
beserziehung. 

Forschung und Wissenschaft 

Zum Aufgabenbereich "Forschung und Wissen
schaft" (FW) zählen alle Ausgaben für die Wissen
schaft, die wissenschaftliche Lehre und die For
schung (vornehmlich ,für wissenschaftliche Hoch
schulen, wissenschaftliche Anstalten und wissen
schaftliche Bibliotheken). 

Kunst 

Zum Bereich "Kunst" (Kn) zählen die Auf
gaben in allen Kunstbereichen einschließlich der 
Hochschulen künstlerischer Richtung und der 
Kunstakademien; außerdem gehören zu diesem 
Bereich Ausgaben für Museen und Sammlungen, 
Denkmalschutz und Denkmalpflege, Verlags
wesen und urheberrechtliche Angelegenheiten, 
Rundfunk und Fernsehen, Schall- und Tonträger 
sowie kulturelle Auslandsbeziehungen. 

Kultus 

Dem Aufgabenbereich "Kultus" (KI) sind die 
Ausgaben zuzurechnen, die an Kirchen und Reli
gionsgesellschaften geleistet werden. 

Gesundheit 

Dem Aufgabenbereich "Gesundheit" (Gh) ge
hören alle Ausgaben an, die der Vorbeugung 
gegen Krankheiten und zur Erhaltung der Ge
sundheit dienen. 

Nicht einzubeziehen sind Ausgaben für veteri
närmedizinische Angelegenheiten sowie Dienst
geberbeiträge zur Krankenversicherung. 

Jedenf~lls zählen hiezu Ausgaben des Bundes 
für die gesetzliche Krankenversicherung, indi
viduelle Gesundheitsdienste und spezielle Ge
sundheitsprogramme. 

Soziale Wohlfahrt 

Der Bereich "Soziale Wohlfahrt" (SW) umfaßt 
alle Ausgaben zur Milderung von physischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Notlagen von Ein
zelpersonen, soweit diese Ausgaben nicht den 
Aufgabenbereichen Gesundheit und Wohnungs
bau zuzuzählen sind. 

Nicht inbegriffen sind Ausgaben des Bundes 
für die gesetzliche Krankenversicherung und 
Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die 
als Lohnbestandteile anzusehen sind und daher 
gemeinsam mit dem jeweiligen Bedienstetenauf
wand zur Darstellung gelangen. 
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Aufgabenbereiche 27 

Inbegriffen sind die Leistungen de~ Bundes zur 
. Sozialversicherung, die Aufwendungen aus der 

Arbeitslosenversicherung und für sonstige sozial
politische Maßnahmen (u. a. auch gewisse Preis
stützungen), ferner Ausgaben für Soldaten- und 
Kriegsopferversorgung, Jugendfürsorge und 
familienpolitische Maßnahmen, Hilfe für chro
nische bzw. 'unheilbar Erkankte sowie sonstige 
W ohlf ahrtseinrich tung en. 

Wohnungsbau 

Zum Aufgabenbereich "Wohnungsbau" (Wb) 
zählen die Ausgaben für Wohnungsbauten und 
die Wohnungsfürsorge, insbesondere aber die 
Förderung des Wohnungsbaues und des Sied
lungswesens. 

Straßen 

Dem Aufgabenbereich "Straßen" (St) sind alle 
Ausgaben für den Ausbau und die Erhaltung der 
Bundesstraßen samt Brücken und zugehörigen 
Objekten sowie Ausgaben des Bundes für son
stige straßenverkehrsfördernde Maßnahmen zu
geordnet. 

Sonstiger Verkehr 

Im Aufgabenbereich "Sonstiger Verkehr" (Vk) 
sind erfaßt alle Ausgaben des Bundes aus sonsti
gen Verkehrseinrichtungen und verkehrsfördern
den Maßnahmen, wozu insbesondere die Aus
gaben des Bundes für Eisenbahnen, schiffbare 
Wasserwege, Luftfahrt sowie Post- und Fern
meldeeinrichtungen gerechnet werden. 

Land- und Forstwirtschaft 

Der Bereich "Land- und Forstwirtschaft" (Lf) 
um faßt die Ausgaben des Bundes aus seiner eige
nen wirtschaftlichen Tätigkeit und aus wirt
schaftsfördernden Maßnahmen, soweit beide den 
Sektor Land- und Forstwirtschaft betreffen. 
Neben Ausgaben für die Produktionssteigerung 
und den Schutz der Land- und Forstwirtschaft 
zählen zu diesem Aufgabenbereich insbesondere 
auch einschlägige Preisausgle.ichszahlungen. 

Jedenfalls sind auch einzubeziehen Ausgaben 
für Jagd und Fischerei, veterinärmedizinische 
Angelegenheiten, landwirtschaftliche Güterwege, 
Elektrifizierung und Nutzwasserversorgung land
wirtschaftlicher Anwesen, weiters Aufwendungen 
für den landwirtschaftlichen Wasserbau sowie für 
die Hochwasser- und Lawinenverbauung. 

Energiewirtschaft 

Dem Aufgabenbereich "Energiewirtschaft" (En) 
sind alle Ausgaben des Bundes für Zwecke der 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft ein
schließlich der Versorgung mit Wärme und 
Dampf hinzuzurechnen. Der Aufwand hydro
elektrischer Bauten ist hier auch nachzuweisen, 

selbst wenn diese durch Hochwasserschutz und 
Bewässerung unmittelbar der Landwirtschaft 
nützen. 

Nicht einzubeziehen sind Ausgaben für die 
Wasserversorgung, die beim Aufgabenbereich 
"öffentliche Dienstleistungen" auszuweisen sind: 

Industrie und Gewerbe (einschI. Bergbau) 

Im Aufgabenbereich "Industrie und Gewerbe" 
(einschließlich Bergbau) (IG) werden die Aus
gaben des Bundes aus seiner eigenen wirtschaft~ 
lichen Tätigkeit und aus wirtschaftsförder:nden 
Maßnahmen, soweit beide diesen Sektor betref
fen, zusammengefaßt. 

Jedenfalls zählen Ausgaben für das Patent
wesen und für das zivilwirtschaftliche Rechts
wesen zu diesem Bereich. 

Soweit Ausgaben für Kohlenbergbaue sowie 
für die Erdöl- und Erdgasindustrie in diesem Be
reich anfallen, ist deren Summe anmerkungsweise 
auszuweisen. 

Offentliehe Dienstleistungen 

Zum Aufgabenbereich "öffentliche Dienst
leistungen (öD) zählen Einrichtungen wie Ge
bäude-, Parkanlagen-, Tiergarten- und Bäderver
waltungen u. ähnl. oder Dienste, die Bereiche wie 
Wa~serversorgung, Kanalisation und andere sani
täre Dienste betreffen. 

Private Dienstleistungen 

Dem Bereich "Private Dienstleistungen" (ein
schließlich Handel) (PD) werden Ausgaben für 
Fremdenverkehr, Handels- und Finanztätigkeit 
und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen zu
gerechnet. 

Nicht einzubeziehen ist in diesen Aufgaben
bereich die Gebarung der Heilbäder, die zum 
Bereich Gesundheit gehören. 

Landesverteiaigung 

Der Aufgabenbereich "Landesverteidigung" 
(Lv) umfaßt alle laufenden und Kapital-Ausgaben 
für militärisme Streitkräfte und Verteidigungs
behörden sowie für zivile Verteidigungsausgaben 
(z. B. Zivilschutz) und die wirtschaftliche Mobili
sierung in Notzeiten. 

Sta.ats- und Rechtssicherheit 

Im Aufgabenbereich "Staats- und Rechtssicher
heit" (SR) gelangen zur Nachweisung die Aus~ 
gaben aus sämtlichen polizeilichen Tätigkeiten 
und aus dem Gerichtswesen einschließlich des 
Gefängniswesens und der sonstigen Justizeinrich
tungen. 

Nicht einzubeziehen sind die Ausgaben für 
das zivilwirtschaftliche Rechtswesen, die dem Be
reiche Industrie und Gewerbe zuzurechnen sind. 
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28 Laufende Gebarung und Vermögensgebarung - Betriebsähnliche Verwaltungs
zweige - Mehrjährige Vorhaben 

Obrige Hoheitverwaltung I ändernd), Einnahmen und Ausgaben der Ver-
Der Aufgabenbereich "übrige HoheitSverwal-1 mögensgebarung .. solche, die die Zusa~menset-

tung" (Hv) umfaßt die Ausgaben zung des V,ermogens des Bundes beemflussen 
für den Bundespräsidenten, die Organe der Ge- (vermägensumschichtend) 10). 

setzgebung, die obersten Vollzugs- und Kon-
trollorgane (z. B. Bundesministerien, Landes- Betriebsähnliche Verwaltungszweige 
regierungen, Rechnungshof), 

für die Finanzverwaltung, die Führung der aus
wärtigen Angelegenheiten, die Nachrichten
dienste und ähnliche allgemeine Dienste, ins
besondere der Wirtschaftsverwaltung, wie z. B. 
Eich- und Vermessungswesen, , 

für Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches, 
soweit es sich nicht um zweckgewidmete Mittel 
für bestimmte Bereiche handelt, 

für den Schuldendienst des Bundes, 
für Auslandshilfe und andere Auslandstransfers, 

wozu insbesondere auch die Beiträge an inter
nationale Organisationen zählen, 

für Entschädigungen auf Grund des St~atsver
trages und 

für den Aufwand für die Pensionsparteien der 
Hoheitsverwaltung des Bundes. 
Die Ausgaben aus der Errichtung und Erhal

tung von Bundesbauten, aus dem Erwerb von 

Im Bundesvoranschlag 1955 wurden erstmals 
die Verwaltungszweige der ordentlichen Ge
barung besonders hervorgehoben, die einen be
triebsähnlichen Charakter aufweisen. Betriebs
ähnliche Verwaltungszweige sind Einriebtungen 
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Sie werden 
wie Betriebe geführt, unterscheiden sich von die
sen aber dadurch, daß eine Einnahmengewinnung 
nur insoweit erfolgt, als dadurch die öffentliche 
Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird. 

Die Gebarung der betriebsähnlichen Verwal
tungszweige wird von der übrigen Gebarung ge
trennt bei den einzelnen Kapiteln, und zwar in 
der Regel in eigenen finanzgesetzlid1en Ansätzen 
gesondert ausgewiesen. °ln Beilagen zu diesen 
finanzgesetzlichen Ansätzen werden in den Teil
heften die Ausgaben und Einnahmen der ein
zelnen betriebsähnlid1en Einrichtungen weiter 
aufgegliedert. 

Liegenschaften durch den Bund sind gleichfalls in h b d chf"h • • 
diesem Bereich nachzuweisen, wenn die Zugehö- Vor a en, eren Dur ,U rung die Kredite des 
rigkeit zu einem anderen Aufgabenbereich nicht I ~un~esvorans~la~es du~ch ~ehrere Jahre oder 
eindeutig aus der Ansatzgliederung, das sind die m emem zukunftlgen FmanzJahr belastet 

finanzgesetzlichen Ansätze, hervorgeht und die Ober mehrere Jahre 
Untergliederung eines finanzgesetzlichen Ansatzes sich erstreckende Vorhaben 
in verschiedene Aufgabenbereiche besondere B' 11 V h 'b f" d' B d . 1 b 
Sch 

. . k' b . el a en or a en, ur le un esmltte e-
wleng elten ereltet. . 11 d d d' 'ch "b h 

N 'ch . b' h . d A f d f" d reltgeste t wer en un le SI u er me rere 
I t emzu eZle en 1st er u wan ur as J h ck" B d chl"1 

V 'd' ... der zum Berel'ch Lan- a re erstre en, ISt Im un esvorans ag Jewel s ertel Igungsmm1stenum, . lb 1 nur Jener Tei etrag zu veransch agen, der zur 
desverteidigung zählt. Ausführung der für das Voranschlagsjahr in Aus-

Obersichten 

Eine Aufgliederung der Gesamtausgaben und 
-einnahmen des Bundesvoransmlages 1967 nac.~ 
finanzwirtschaftlimen Gesichtspunkten einer
seits 9) und funktionellen Gesichtspunkten ander
seits sowie deren Kombinierung enthält die An
lage I d des Bundesfinanzgesetzes, Seite 180/181. 
Gleimartige Aufgliederungen hinsichtlich der 
Ausgaben und Einnahmen der einzelnen Kapitel 
des Bundesvoransmlages 1967 befinden sich in 
den entsprechenden Teilheften. 

Laufende Gebarung und Vermögensgebarung 

sicht genommenen Arbeiten oder Anschaffungen 
erforderlich ist bzw. auf Grund rechtsverbind
licher Verpflichtungen aus einem solchen Vor
halben auf das Voranschlagsjahr entfällt. Zur Ge
winnung eines überblickes über die Gesamtkosten 
und die auf die einzelnen Budget jahre entfallen
den Teilerfordernisse solcher Vorhaben sowie 
über die Beiträge Dritter (Gebietskörperschaften, 
Personengemeinschaften oder andere Personen) 
zu diesen, sind allen Teilheften zum Bundes
voranschlag entsprechende übersichten ange
schlossen. 

Einzelvorhaben wurden wie im Vorjahre in 
den Teilheften bei eigenen finanzgesetzlichen An
sätzen oder Verremnungsposten gesondert ver
anschlagt. Im Bundesvoranschlag 1960 wurden erstmals 

die laufenden Einnahmen (Ausgaben) von den 
Einnahmen (Ausgaben) der Vermögensgebarung 

10) In der volkswirtschaftlichen Aufgliederung ist 
getrennt. Laufende Einnahmen und Ausgaben die Vermögensgebarung vom Standpunkt der öster-
sind solche, die endgültig das Vermögen des reichi,chen Volkswirtschaft gesehen; Ausgaben des Bun
Bundes vermehren oder vermindern (vermögens- des zur "Investitionsförderung" zählen daher vom Stane!-

, _ I punkt des Bundesvermögens gesehen zu den laufen-
------- den Ausgaben, vom Standpunkt der österreichischen 

9) Siehe Seite 23. Volkswirtschaft gesehen zu der Vermögensgebarung. 
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Zweckgebundene Einnahmen - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung -
Wirtschaftsführung der Bundesbetriebe - Bruttoprinzip - Vergleichsziffem -

Teilhefte 
29 

Seit 1958 sieht das Bundesfinanzgesetz vor, 
daß nicht in Anspruch genommene Jahreskredit
teile von einzeln veranschlagten Bauvorhaben 
am Jahresende einer Baurücklage zwecks Verwen
dung im nächstfolgenden Verwaltungsjahr zuge
führt werden können, 

Maßnahmen vorgesehen, die 
schaftliche und finanzielle. 
Bundesbetriebe ermöglichen: 

eine größere wirt
Beweglichkeit der 

1. Aufnahme einer Bestimmung in das Bundes
finanzgesetz, durch die: das Bundesministerium 
für Finanzen ermächtigt wird, den Bundesbetrie
ben auf deren Antrag die Verwendung von Mehr-

Ein einziges zukünftiges Finanzjahr h chi h 
belastende Vorhaben einna men für im Bundesvorans ag vorgese ene 

betriebsnotwendige Investitionen zu bewilligen, 
Ab 1962 sind Vorhaben, deren Kosten auf 

Grund langer Lieferfristen oder sonstiger Um- 2, Aufnahme einer Bestimmung in das Bundes-
t"nd t' " 1" f' F' 'h finanzgesetz, wonach in Höhe der nicht in An-s a e ers ein eInziges zu >:un tlges manzJa r. h k d' , 

belasten werden, ebenfalls in die den Teilheften spruch ge,nommenen Ja =es re meile von An-
angeschlo üb 'cl t "b V h blagenkredlten der ordentlIchen und außerordent-ssenen ersl 1 en u er or a en, ' '" . 
deren Durchfu"hrung d' K d' d B cl _I lIchen Gebarung eIne Rucklage zur Verwendung le re Ite es un esvor, "ch f I d V I ' h b'ld 
anschlages durch mehrere Jahre belasten, auf- Im dna kst 0 gen en erwa tungsJa r ge I et 
zunehmen, wer en ann, 

Zwecl;:gebundene Einnahmen 

Auf Grund von Sondergesetzel1 beziehungs
weis~ des Bundesfinanzgesetzes dürfen gewisse 
Einnahmen nur für bestimmte Ausgaben 
Verwendung finden, Seit 1965 sieht das 
Bundesfinanzgesetz vor, daß nicht in Anspruch 
genommene ·Teile der zwecl;:gebundenen Einnah
meneingänge am Jahresende einer Rücklage 

3, Ermächtigung der Betriebe zur Vornahme 
finanzieller Ausgleiche innerhalb der Monats
zuweisungen für den Sachaufwand ohne Ein~ 
holung der Zustimmung des Bundesministeriums 
für Finanzen, 

4, Ermächtigung zur übertragung nichtver
brauchter Ausgabenbeträge eines Monats auf den 
folgenden Monat gegen nachträgliche Mitteilung 
an das Bundesministerium für Finanzen, 

zwecks Verwendung im nachfolgenden Finanz- , . 
jahr zugeführt werden können, I Bruttoprmzlp . 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes sind 
Aufgliederung der Bundesgebarung nach Kriterien ungekürzt, das ist mit dem Gesamtbruttobetrage,. 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veransmlagt, Bei Kapitel 52 "öffentliche Ab-

, , '" gaben" sind die den Ländern, 'den Gemeinden 
Die InstitutIOnelle Gliederung· der Ausgaben und der Stadt Wien zukommenden Ertragsan

und Einn,ahm,en ,des Bundes ist eine unerläßlicl1,e I teile an de~ gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
~ot,wendlg~elt Jedes ~undes,finanzgesetz~,s, weil I sowie weitere auf Grund gesetzlicher Bestim
sIe Jene Gliederung ergibt: die dem verfugungs-I mungen an Gebietskörperschaften, öffentliche 
und VerantwortungsbereIch der Verwaltungs- Fonds und Kammern zu überweisende Anteile 
stellen des Bundes entspricht" . öffentlicher Abgaben abgesetzt, so daß in der 

Die Ausgaben und Einnahmen· des Bundes Schlußsumme des Kapitels 52 nur der dem Bunde 
stehen aber auch in einer Beziehung zur ge- verbleibende Ertrag der öffentlichen Abgaben 
samten Volkswirtschaft, Es muß daher die Ge- aufscheint, 
barung des Bundeshaushaltes auch so aufbereitet 
sein, daß die einzelnen Gebarungselemente in die Vergleichsziffern 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung österreichs 
eingearbeitet werden können, Dies geswieht 
einerseits durch entsprechende Bezeichnung der 
Ansätze und anderseits durch verscl1iedenste Hin
weise in den Teilheften zum Bundesfinanz
gesetz, Hiebei wird auf die in der internationalen 
Statistik gebräuchlichen Begriffsbestimmungen 
Bedacl1t genommen, 

Wirtschaftsführung der/ Bundesbetriebe 

Den Ziffun der finanzgesetzIichel,l Ansätze 
des Bundesvoranschlages 1967 sind zur Ermög
lichung eines ziffernmäßigen Vergleiches in einer 
eigenen Spalte die vergleicl1baren Ziffernansätze 
des Bundesvoranschlages 1966 und die derzeit 
vorliegenden vorläufigen Erfolgsziffern des Jahres 
1965 beigefügt, -

Ebenso sind in den sogenannten "Teilheften", 
in denen die finanzgesetzlichen Ansätze des Bun
desvoranschlages nach Posten aufgegliedert wer
den, bei den· einzelnen Verrechnungsposten die 
gleichen Vergleichsziffern ausgewiesen, 

In dem Bewußtsein, daß die kaufmänniswe 
Tätigkeit der Bundesbetriebe eine. entsprechende 
Beweglichkeit der Gebarung erfordert, und unter 
Bedachtnahme auf die Interessen des gesamten 
Bundeshaushalts sowie unter Berücksichtigung Teilhefte 
der Haushaltsvorscl1riften des Bundes wurden Die TeiJhefte· sind nicht Bestandteile des 
erstmalig für das Finanzjahr 1962 nachfolgende I Bundesfinanzgesetzes, 
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30 Ausländische Zahlungsmittel 

Ausländische Zahlungsmittel 

Der Bundesvoranschlag ist in Schilling er
stellt. Soweit Zahlungen in ausländischen Zah
lungsmitteln geleistet werden, sind sie bei den 
einzelnen finanzgesetzlichen Ansätzen nach dem 
Rundschreiben des Bundesministeriums für Fi
nanzen vom 15. Dezember 1965, Zr. 129.100-
15 a/65 (sowie der mit Z1. 302.030-, 304.789-
und 309.399-15 a/66 erfolgten Abänderungen), 
mit nachstehenden Kassenwerten veranschlagt: 11) 

100 Afghani ............................. . 
100 Agyptische Pfund .................... . 
100 Angolanische Escudos ................ . 
100 Argentinische Pesos ................... . 
100 Athiopische Dollar ................... . 
100 Australische Dollar ................... . 
100 Belgische Francs ...................... . 
100 Bolivianische Pesos .................... . 
100 Brasilianische Cruzeiros .... : .......... . 
100 Britische Pfund-Sterling ................ . 
100 Bulgarische Lewa ..................... . 
100 Chilenische Escudos .................. .. 
100 Dänische lCronen ..................... . 
100 Deutsche Mark ....................... . 
100 Ekuadorianische Sucres ............... . 
100 Finnische Mark ............. --: ........ . 
100 Französische Francs ................... . 
100 Griechische Drachmen ................ . 
100 Hongkong Dollar .................... . 
100 Indische Rupien ... '.' ................. . 
100 Neue Indonesische Rupiahs ............ . 
100 Irakisehe Dinar ...... " ............... . 
100 Isländische Kronen ................... . 
100 Israelische Pfund ..................... . 
100 Italienische Lire ....................... . 
100 Japanische yen ....................... . 
100 Jordanische Dinar ..................... . 
100 Neue Jugoslawische Dinar ............ . 
100 Kambodschanische Riel ............... . 
100 Kanadische Dollar .................... . 
100 Kolumbianische Pesos •................. 
100 Libanesische Pfund ................... . 
100 Marokkanische Dirhams .......... " ... . 
100 Mexikanisehe Pesos ................... . 
100 Mongolische Tugrik. " ................ . 
100 Niederländische Gulden ................ . 
100 Nigerische Pfund ... " ................ . 
100 Norwegische Kronen ................. . 
100 Ostafrikanische Shilling .. , ............ . 
100 Pakistanische Rupien .................. . 
100 Paraguayische Guarani ................ . 
100 Persische Rial ........................ . 
100 Peruanisehe Soles .................. ' .. . 
100 Polnische Zloty ...................... . 
100 Portugiesische Escudos ............... '. 
100 Rumänische Lei. ...................... . 
100 Schwedische Kronen .................. . 
100 Schweizer Franken .................... . 
100 Sowjetrussische Rubel ................. . 
100 Spanische Pesetas ..................... . 
100 Südafrikanische Rand ................. . 
100 Syrische Pfund ....................... . 
100 Thailändische Bahts ................... . 
100 Tschechoslowakische lCronen .......... . 
100 Tunesische Dinar .............. '" .... . 
100 Tückische Pfund ..................... . 
100 Ungarische Forint ................ , ... . 
100 Uruguayische Pesos ............... , ... . 
100 US-Dollar .................. ( ........ . 

11) Stand 1. April 1966. 

Schilling 

36·00 
3.300,00 

75·00 
13-50 

1.000·00 
2.875·00 

52·00 
220·00 

1·18 
7.220·00 

925·00 
550·00 
373·00 
646·00 
143·00 
803·00 
527·00 

86·00 
450·00 
300·00 
250·00 

7.220·00 
60·00 

860·00 
4·15 
7·15 

7.220·00 
190·00 
50·00 

2.400·00 
140·00 
840·00 
470·00 
207·00 
645·00 
717·00 

7.220·00 
361·00 
360·00 
350·00 
21·00 
34·00 
96·00 
27·00 
90·00 

100·00 
500·00 
598·00 
850·00 
43·00 

3.600,00 
615·00 
122·00 
78·00 

4.000'00 
230·00 

54·00 
38·00 

2.582,00 

Sdlilling 

100 Venezolanische Bolivars. ..... . . ..... .. . 574·00 
100 Zentralafrikanische Francs (CFA) ........ 10·50 
100 Zypriotische Pfund.................... 7.220·00 

1 kg Gold............... . . . . . . . . . . . . . .. 28.993'00 

Kurswerte 

Die Verrechnung (Abstattung) der in aus
ländischen Zahlungsmitteln geleisteten Ausgaben 
erfolgt grundsätzlich bei den betreffenden finanz
gesetzlichen Ansätzen zum jeweiligen Kurswert 
zuzüglich der damit verbundenen Spesen, die 
Verrechnung der Einnahmen in der Regel zum 
Kurswert abzüglich der Spesen. 

Kassenwert 

Ausgenommen hievon sind ausländische Zah
lungsmittel, die auf Grund besonderer Vorschrif
ten von den Zahlungspflichtigen unmittelbar bei 
Bundeskassen eingezahlt beziehungsweise von 
Bundeskassen unmittelbar an die Empfangs
berechtigten ausgezahlt werdenj diese Gebarungen 
werden von den Kassen zum Kassenwert verrech
net, desgleichen Zahlungen in ausländischer Wäh
rung, die über für bestimmte Bundesdienststellen 
eröffnete Fremdwährungskonten abgewickelt 
werden (Erlaß des Bundesministeriums für Finan
zen vom 16. Juni 1956, Z. 84.523-15 Aj Amts
blatt der österreichischen Finanzverwaltung 
Nr.208/1956). 

Zollwertkurse 

Als Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zol1-
wertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer 
(Ausgleichsteuer), der Umsatzsteuervergütungen, 
der Verkehrsteuenl und von in ausländischen 
Währungen ausgedrückten Versicherungsprämien 
werden allmonatlich auf Grund des § 5 Abs. 1 
sechster und siebenter Satz sowie des § 6 
Abs. 4 des Umsatzsteuergesetzes 1959, BGBl. 
Nr. 300/1958, § 9 Wertzoll gesetz 1955, BGBl. 
Nr. 60, und § 5 Abs. 5 Versicherungssteuer
gesetz 1953, BGBl. Nr. 133, zum jeweils Monats
ersten für bestimmte ausländische Währungen 
Zoll wer t kur 5 e festgesetzt. 

Zollentrichtungsku rse 

Das Bundesministerium für Finanzen setzt fer
ner für bestimmte ausländische Währungen Um
rechnungskurse zur Ermittlung der in Schilling 
ausgedrückten Zollschuld und für die Barsicher
stellung fest (Z 0 11 e n tri c h tun g s kur se). 

Verlautbarung 

Die Zollwertkurse werden jeweils im "Amts
blatt zur Wiener Zeitung" sowie im "Amtsblatt 
der österreichischen Finamzverwaltung", die Zoll
entrichtungskurse hingegen nur im "Amtsblatt 
der österreichischen Finanzverwaltung" verlaut
bart. 
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Bundesgebarung 1945 bis 1957 und 1958 bis 1967 31 

Abschnitt V, 

Bundesgebarung der Vorjahre 

Für die Jachre 1945 bis 1965 liegen die Er
gebnisse des Rechnungsabschlusses vor, während 
den Ausführungen für die Jahre i 966 und 1967 
die Voranschlagsziffern zugrunde gelegt sind. 

Zu den Gebarungen der einzelnen Verwal
tungsjahre ist zu bemerken: 

1945-1952 

Im Jahre 1945 war ein Voranschlag nicht auf
gestellt worden. Der Rechnungsabschluß für das 
Rechnungsjahr 1945 umfaßt nur die Gebarung ab 
Beginn der österreichischen Kassentätigkeit im 
April/Mai 1945, somit nur rund 8 Monate. Für 
das Jahr 1946 stand als Grundlage für die Haus
haltsverwaltung des Bundes erstmalig seit dem 
Jahre 1938 wieder ein Bundesvoranschlag zur 
Verfügung. 

Die Ausweitung. des Rahmens der Bundes
haushalte in den folgenden Jahren bis zur Stabili
sierung der Währung und des Bundeshaushaltes 
in den Jahren 1952/53 hat im wesentlichen seine 
Ursache in den Auswirkungen der in diesem Zeit
raum durchgeführten fünf allgemeinen Preis- und 
Lohnübereinkommen, die eine Senkung der in
ländischen Kaufkraft der österreichischen Schil
lingwährung zur Folge hatten. Nähere Einzel
heiten darüber können in den Erläuterungen zu 
den Bundesfinanzgesetzen der Vorjahre (letzt
malig in den Erläuterungen zum Bundesfinanz
gesetz 1954 auf Seite 5 bis 11) nachgelesen 
werden. 

1953-1957 

In den Jahren 1953 bis 1957 ist die weitere 
Erhöhung des Budgetvolumens bedingt durch 
Mehraufwendungen aus zwischenstaatlichen Ver

schloß die Bundesrechnung in den Jahren 1953 
und 1954 in der Gesamtgebarung, in den Jahren. 
1955 bis 1957 in der ordentlichen Gebarung mit 
einem überschuß ab. 

Diese günstige Entwicklung begann im Jahre 
1953 nach der durchgeführten Budgetsanierung 
und Währungsstabilisierung. Die Zunahme der 
Haushaltseinnahmen und die damit Hand in 
Hand erfolgte Ausweitung des Budgetvolumens 
hielt sich im Rahmen der Steigerung des Brutto
Nationalproduktes. Die Größenordnung der 
Budgeteinnahmen liegt seit 1953 annähernd bei 
300/0 des Brutto-Nationalproduktes. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1953 bis 1957 können den Erläuterungen zu den 
Bundesfinanzgesetzen der. Vorjahre entnommen 
werden. Zusammenfassende Berichte enthalten 
die Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1957 
auf Seite 8 bis 11 (Gebarung 1953 bis Voranschlag 
1956) und die Erläuterungen zum Bundesfinanz
gesetz 1959 auf Seite 17 bis 20 (Erfolg 1956 
und Gebarung 1957). 

1958-1967 

In den Jahren seit 1958 stehen in der öster
reichischen Budgetpolitik die konjunktur- und 
währungspolitischen überlegungen im Vorder
grund. 

In der ersten Phase mußten zur Abwehr des 
übergreifens der 1958 eingetretenen internatio
nalen Konjunkturabschwächung auf österreich 
wirtschaftsbelebende Maßnahmen getroffen wer
den. Im wesentlichen waren es höhere Investi
tionsmittel, die im Wege von Kreditoperationen 
beschafft worden waren. 

trägen und gesetzlichen Maßnahmen (Wiederauf- Mit der zweiten Phase setzten Bemühungen 
nahme des Vorkriegsschuldendienstes, Durchfüh- ein, eine Entspannung der nach der Konjunktur
rung des Staatsvertrages und Aufbau der Landes- abschwächung eingetretenen überhitzten kon
verteidigung, Valorisierung der Bezüge der Bun- junkturellen Lage herbeizuführen. Im Jahre 1961 
deshediensteten, Ausweitung des Familienlasten- konnte durch entsprechende Konsolidierungs
ausgleiches und der Sozialversicherung), durch maßnahmen das Gesamt-Budgetdefizit auf 
die Erhöhung des Kulturbudgets und durch 0·9 Milliarden Schilling gesenkt werden. Der 
finanzpolitische Maßnahmen zur Konjunktur- Staatsschuldenstand blieb am Ende dieses Jahres 
beeinflussung. Trotz dieser Budgetausweitung I gegenüber dem· Vorjahr unverändert. 
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32 Rechnungsabschluß 1965 

Bei der Budgeterstellung für das Jahr 1962 
wurde, da keine unmittelbare Anderung der 
konjunk~urellen' Situation angenommen werden 
konnte, ein wirtsd1aftlich ausgeglichenes Budget 
als Minimalforderung zu verwirklichen versucht. 
Hiebei wurde davon ausgegangen, daß der Ge
samtabgang, im wesentlichen den Ausgaben der 
außerordentlichen Gebarung entsprechend, nicht 
höher sein soll als die im Voranschlag für Schul
dentilgung vorgesehenen Beträge. Diesem Grund
satz konnte bei der Durchführung des Budgets 
im wesentlichen Rechnung getragen werden. 
Außerdem gelang es das erstemal seit Bestehen 
der Zweiten Republik, den vorgesehenen Budget
rahmen einzuhalten. 

Mit dem Bundesvoranschlag 1963 begann eine 
dritte Phase, in der im Interesse einer Steigerung 
des Volkseinkommens und zur Aufrechterhal

. tung eines hohen Beschäftigtenstandes Investi
tionen begünstigt werden. 

Die Schwierigkeiten einer verläßlichen Kon
junkturprognose und die praktisch sehr be
grenzten Möglichkeiten zur Anpassung der 
Staatsausgaben an die Konjunktur waren aus
schlaggebend für überlegungen, die Bundes
haushalte ab 1965 konjunkturpolitisch nicht zu 
überfordern. Daneben wurde als erstrebenswertes 
Ziel für die Budgets ein Gesamtdefizit in Höhe 
des Aufwandes für die Tilgung der Finanzschuld 
des Bundes angesehen, das als währungspolitisch 
neutral betrachtet werden kann. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
ab 1958 können den Erläuterungen zum Bundes
finanzgesetz wie folgt entnommen werden: 

Erläuterungen 'Einzelheiten 
für das Jahr Seite über 

1959 20-22 Voransdliag 1958/59 

1961 21-23 Erfolg 1958[59 
Voranschlag 1960 

1962 23-25 Erfolg 1960 
Voranschlag 1961 

1963 22-24 Erfolg 1961 
Voranschlag 1962 

1964 22-24 Erfolg 1962 
Voranschlag 1963 

1965 23-26 Erfoly 1963 
V oransch ag 1964 

1966 26-29 Erfo!y 1964 
Voransch ag 1965 

1967 32-35 Edolg 1965 
Voranschlag 1966 

Rechnungsabschluß 1965 

In der 2. und 3. Novelle zum Bundesfinamge
s·etz 1965, BGBl. Nr. 206 und 286, war der Bun
desminister für Finanzen ermächtigt worden, für 
die Behebung von Hochwasserschäden über die 
Ansätze des Voranschlages 1965 hinaus 400 Mil
lionen Schilling zu verausgaben. Dem Abgang 
des Voranschlages 1965 von drei Millionen Schil
ling zuzüglich dieser überschreitungsermächti-

gung von- 0'4 MÜliarden Schilling steht ein Ab
gang von 3'3 Milliarden Schilling des vorläufigen 
Gebarungserfolges gegenüber. 

Für die Bedeckung des Abganges von 3'3 Mil
liarden Schilling wurden Erlöse aus Kreditopera
tionen herangezogen und zwar wie folgt auf 
Grund nachstehender gesetzlicher Ermächtigun
gen: 400 Millionen Schilling für die Behebung 
von Hochwasserschäden gemäß BGBl. N r .. 206 
und 286/1965, 42 Millionen Schilling für die 
Finanzierung der Beteiligungen an intematio
nalen Finanzinstitutionen gemäß BGBl. Nr. 51/ 
1963 und BGBl. Nr. 109/1964 und der Restbe
trag für Investitionen gemäß Artikel V des 
Bundesfinanzgesetzes 1965, BGBl. Nr. 1. Unter 
Anrechnung der im Jahre 1965 getilgten Finanz
~chulden erhöhte sich der Finanzschuldenstand 
um eine Milliarde Schilling auf 28'3 Milliarden 
Schilling. Die Auslandsschuld verminderte sich 
um r·und 0'6 Milliarden Schilling. 

Bei der B.eurteilung des Gebarungsergebnisses 
des Bundeshaus'haltes ist die Höhe der Netto
ausgaben, die im Inland nicht nachfragewirksam 
wurden, sehr wesentlich. Scheidet man daher aus 
den Brutto-Ausgaben die Schuldentilgungen und 
tilgungsähnlichen Zahlungen von insgesamt rund 
drei Milliarden Schilling sowie die verschiedenen 
im. Inland nicht wirksam gewordenen Ausgaben 
aus und zieht von diesen die Zahlungen aus dem 
Ausland ab, so verbleibt ein nachfragewirksamer 
Budgetabgahlg von nur etwa einer halben Mil
liarde Schilling gegenüber 2'6 Milliarden Schilling 
im Jahre 1963 und 17 Milliarden Schilling im 
Jahre 1964. Bei den auszuscheidenden Ausgaben 
handelt es sich vor allem um die Zuführungen 
an die Baurücklagen, die Zahlungen an Inter
nationale -Finanzinstitutionen, die Anschaffungen 
des Bundesheeres im Ausland und die Entschädi
gungszahlungen des Hilfsfonds. 

Der BUl1!desvoranschlag 1965 sah eine Deckung 
der laufenden Ausgaben (abzüglich Schuldentil
gungen und tilgungsähnliche Ausgaben) durch die 
laufenden Einnahmen vor. Bei der Durchführung 
dieses Konzepts eines "währungsneutralen" Bud
gets mußten neu hinzugekommene Mehranfor
derungen und nicht absehbar gewesene Minder
einnahmen be,rücksichtigt werden: Die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten ab Mitte 1965 
erforderte zusätzlich 900 Millionen Schilling, die 
durch Ausgabeneinsparungen und zum Teil 
durch Erhöhung der Preise für Tabakwaren und 
der Stempelgebühren ausgeglichen wurden. Fer
ner blieben die. Erträge aus den öffentlichen Ab
gaben des Bundes zum Teil infolge der witte
rungsbedingten Produktions- und Einkommens
ausfälle um rund 2 Milliarden Schilling hinter 
den Voranschlagsansätzen zurück. Für die bereits 
zur Jahresmitte absehbaren Mindereinnahmen 
wurden im Sinne der Kürzungsermächtigung des 
Bundesfinanzgesetzes Ermessensausgaben in Höhe 
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Rechnungsabschluß 1965 33 

von rund 1'5 Milliarden Schilling zurückgestellt, 
der restliche Ausfall glich sich durch Mehrein
gänge bei den übrigen Einnahmen aus, 

Die mit dem Bundeshaushalt im Zusammen
hang stehenden Ausgaben für I n v es t i
t ion e n betrugen im Jahre 1965 14'4 Milliar
den Schilling (1964: 13"6), u. zw, 

Milld. S 
Eigeninvestitionen und Instandhal

tungsaufwand des Bundes (ohne 
Landesverteidigung) .... ,........ 7'4 (7"5) 

Bauten und Ausrüstung für die Lan~ 
desverteidigung: 

aus Inlandsmitteln .............. 0'5 (0"5) 
aus Kreditoperationen im Ausland 0'2 (0"8) 

Investitionsförderung im Bereiche der 
Wirtschaft: 

Wohnungsbau aus zweckgebundenen 
Bundeseinnahmen ............. 2'8 (2'5) 

Sonstige Bereiche (einschließlich Ka-
pitalaufstockung) .............. 2'2 (1'8) 

Auftragserteilungen im Rahmen des 
Fernsprechbetriebes - Investitionsge-
setzes und von Straßenbauvorhaben 1'3 (0"5) 

Von den G e sam tau s gab e n in Höhe von 
66 Milliarden Schilling entfielen im Jahre 1965 
auf den P.ersonalaufwand 23 Milliarden Schilling 
(35%) und auf den Sachaufwand (ordentliche 
und außerordentliche Gebarung) 43 Milliarden 
Schilling (65%), Vom Sachaufwand wurden 
7"4 Milliarden Schilling bei dei: Gebarungsgruppe 
"Anlagen" für die Herstellul1g undAnschaffung 
von Vermögenswerten, 5"9 Milliarden Schilling 
für Förderungsausgaben und 297 Milliarden 
Schilling für Verwaltungs- und sonstige Auf
wendungen ver:ausgabt. Die bei den Personal
ansätzen und bei den Gebarungsg,ruppen "Gesetz
liche Verpflichtungen" verrechneten Ausgaben 
betragen fast 48 Milliarden Schilling. 

Von den Res s 0 r tau s gab e n sind größen
ordnungsmäßig gesehen folgende von besonderer 
Bedeutung: Unterricht und Kunst 5"3 Milliarden 
Schilling (Vorjahr 4'6); Soziale Verwaltung 9'5 

. (87), hievon die Titel "Sozialversicherung" 57 
(5'3), "Arbeitslosenversicherung" 1'3 (1'1) und 
"Kriegsopfer - und Heeresversorgung" 1'9 (17); 
Finanzen 17"5 (16'4), hievon Kinder- und Fami
lienbeihilfenfonds 5'1 (4 '9), Finanzschuld 4'2 
(3'2) und Pensionen der Hoheitsverw.altung 3'0 
(2'9); Land- und Forstwirtschaft 1'9 (1'6); Han
delund Wiederaufbau 5'1 (4'6); Landesverteidi
gung (einschließlich Bauten und Ausrüstung) 2'9 
(3'4); Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 15'8 
(15'6), hievon Post- und Tclegraphenanstalt 5'3 
(5'4) und, Bundesbahnen 10'3 (9'8); Preisstützun
gen 2'9 (2'8). 

Bei den Ansätzen für Pr eis aus g 1 e ich e 
stehen den Ausg.aben von 2'9 Milliarden Schilling 

Erläutemngen zum Bundesfinanzgesetz 

(1964: 2'8) zweckgebundene Einnahmen von 
523 Millionen Schilling (1964: 462) aus Aus
gleichsbeträgen des Marktordnungsgesetzes bzw. 
Import- und Frachtenausgleichsbeträgen des 
Lebensmittelbewirtschaftungs- und Preisrege
lungsgesetzes gegenüber. Ausgegeben wurden 
(Vorjahrserfolge in Klammer): Für Ver bill i
gun g sm a ß nah m e n 2'3 Milliarden Schil-· 
ling (2'3), und zwar für Brotgetreide 571 Mil
lionen Schilling (666), Milch 1.331 Millionen 
Schilling (1.245), Futtermittel 106 Millionen 
Schilling (118) und Düngemittel 268 Millionen 
Schilling (244); für F ö r der u n g sm a ß
nah me n nach dem Marktordnungsgesetz 
217 Millionen Schilli.ng (135); für übe rw e i
s u n gen an den Milchwirtschaftsfonds als Zu
schuß zum Gebarungsabgang 293 Millionen 
Schilling (327) und an den Viehverkehrsfonds 
23 Millionen Schilling (14). 

Die Ge sam t ein nah m endes Bundes im 
Jahre 1965 betrugen 627 Milliarden Schilling 
gegenüber 58'1 Milliarden Schilling im Jahre 
1964. Von dies'en entfielen 34'9 Milliarden Schil
ling oder 5571)/0 (32'1 oder 55'2%) auf die dem 
Bunde verbleibenden Einnahmen aus den öffent
lichen Abgaben, Weiters erbrachten abgaben
ähnliche Einnahmen 6'9 (6'2) Milliarden Schilling 
oder 11'0 (107)%; hiezu zählen insbesondere die 
Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für 
Kinderbeihilf.e 4'4 (4'0) und die Arbeitslosenver-· 
sicherungsbeiträge 1'2 (1'0)' Milliarden Schilling. 

Die Betriebseinnahmen erhöhten sich von 14'0 
auf 14'8 Milliarden Schilling im Jahre 1965, das 
sind 23'6 (Vorjahr 24'1)% der Gesamteinnahmen; 
hievon entfallen auf die österreichischen Bundes
bahnen 7"1 (6'9), die Post- und Telegrapheilan
stalt 5'3 (4'8), die Verwertungsstelle des Öster
reichischen Branntweinmonopols 0'6 (0'6) und 
die österreichischen Bundesforste 0'6 (0'6) Mil
liarden Schilling. 

Die übrigen Einnahmen, hauptsächlich Kosten
ersätze und Verwaltungseinnahmen, beliefen sich 
im Jahre 1965 auf 6'1 (Vorjahr 5'8) Millia,rden 
Schilling, das sind 97 (10'0)Ofoder Gesamtein
nahmen . 

Zum Aufkommen an "ö f f e n t 1 ich e n 
Ab gab e n" des Bundes im Jahre 1965 ist zu 
bemerken: 

Die dem Bund nach Durchführung der gesetz
lich vorgesehenen überweisungen von Abgaben
Ertragsanteilen an Rechtsträger des öffentlichen 
Rechtes verbliebenen Einnahmen liegen gegen
über dem Janreserfolg 1964 um rund 2'8 Mil
liarden Schilling Oder rund 8'6% höher. Gegen
über dem Bundesvoranschlag 1965 ergeben sich 
Mindereinnahmen in der Höhe von 2'1 Milliar
den Schilling oder 57%. Die Bruttoeingänge der 
öffentlichen Abgaben geg,enüber dem Jahreser
folg 1964 liegen um 4'5 Milliarden Schilling oder 

3 
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34 Rechnungsabschluß 1965 - Voranschlag 1966 

9'3 % höher, gegenüber dem Bundesvoranschlag 
1965 jedoch um 3'5 Milliarden Schilling oder 
6'2% darunter, 

Die Konjunkturverflachung, welche im' Jahre 
1965 nur noch eine 30joige reale Wachstumsrate 
des Bruttonationalproduktes mit sich brachte, 
spiegelt sich in diesem Ergebnis wieder, 

Die direkten Steuern, welche in ihrer Gesamt
heit Mindereinnahmen von 1'1 Milliarden Schil
ling oder 4'7% aufweist';ll, blieben vor allem bei 
der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Ver
mögensteuer, Gewerbesteuer- und Bundesge
werbesteuer gegenüber den Ansätzen des Bundes
voranschlages 1965 zurück, Lediglich die Lohn
steuer weist geringe Mehreinnahmen auf. Bei der 
Einkommensteuer sind gewinnmindernde Aus
wirkungen der Lohnerhöhungen, bei d:er Körper
schaftsteuer eine zu hohe Veranschlagung, aber 
auch die ungünstige Ertragslage einiger Großbe
triebe <lusschlaggebend, Die Mindereinnahmen bei 
der Vermögensteuer sind auf die Verzögerung bei 
d·er Hauptfeststellung der Einheitswerte in Ver
bindung mit den Auswirkungen der Bewertungs, 
gesetz-Novelle 1965 zurückz\lführen, 

Die Umsatzsteuer samt Bundeszuschlag blieb 
um 1'6 Milliarden Schilling gegenüber dem Bun
desvoranschlag zurück, Diese Mindereinnahmen 
sind neben einer Konjunkturverflachung vor 
allem auf die ungünstigen Witterungseinflüsse 
und die damit verbundenen Katastrophenfälle 
zurückzuführen, Die Mindereinnahmen bei den 
Zöllen (330 Millionen Schilling) sind die Folge 
weiterer verstärkter Zollsenkungen, 

Bei den Verbrauchsteuern sind Mehreinnahmen 
bei der Tabaksteuer (100 Millionen Schilling) 
und Weinsteuer (17 Millionen Schilling), dage
gen Mindereinnahmen bei der Biersteuer (68 Mil
lionen Schilling) und Mineralölsteuer samt Bun
deszuschlag (134 Millionen Schilling) gegenüber 
dem Bundesvoranschlag 1965 zu verzeichnen, 
Die Mehreinnahmen bei der Tabaksteuer sind auf 
di·e Neufestsetzung der Preise für diverse Ziga
rettensorten zurückzuführen, Die Minderein
nahmen bei der Mineralölsteuer samt Zuschlag 
sind eine Folge der schlechten Witterungsver
hältnisse vor allem während der Sommermonate, 

Bei den Gebühren und Verke'hrsteuern be
tragen die Mindereinnahmen gegenüber dem 
Bundesvoranschlag 1965 360 Millionen Schilling. 
Hier ist die Mindereinnahme beim Rechnungs
stempel mit rund 317 Millionen Schilling die 
größte Minuspost und sind die gleichen Ursachen 
maßgebend wie bei der Umsatzsteuer samt Zu
schlag, 

Die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden 
an den gemeinschaftlichen BUlldesabgaben waren 
um 1'2 Milliarden Schilling höher als im Jahre 
1964, jedoch um 1"1\ Milliarden Schilling gegen
über dem Bundesvoranschlag 1965 niedriger, 

Voranschlag 1966 

Bei der Erstellung des Bundesvoranschlages 
1966 waren folgende Aufgaben zu erfüllen: 

I, Die Bedeckung. für die im folgenden ange
führten Mehrausgaben war sicherzustellen, und 
zwar im wesentlichen 

a) für die Mehrerfordernisse aus dem Anwach
sen bereits bestandener gesetzlicher Ver
pflichtungen in Höhe von netto .rund 
1'1 Milliarden Schilling (größeren Mehr
erfordernissen bei Finanzausgleich, Unter
richt, Sozialversicherung, Arbeitslosenver
sicherung, Kriegsopferversorgung, Familien
beihilfenfonds, Zahlungen für den Hoch
wasserschädenfonds und die Wohnbaufonds 
stehen größere Mindererfordernisse bei 
Finanzschuld, Internationaler Währungs
fonds und Staatsvertrag gegenüber); 

b) für einen höheren Personalaufwand von 
rund 3'5 Milliarden Schilling (generelle 
B,ezugserhöhung für die aktiven Bedienste
ten und P,ensionisten ab 1. Juni 1965 
um 70/0 mit Mindesterhöhungs-Regelungen 
und Erhöhung der Haushaltszulage, son
stige Bezugs- und Nebengebührenregelun
gen, Vermehrung der Dienstposten des 
Bundes um 3729 und der Landesbedien
steten(-lehrer), deren Bezüge der Bund 
trägt, um 3550 sowie Vorsorge für das von 
der Bundesregierung bereits beschlossene 
neue Pensionsgesetz für die Bundesbeamten 
und für eine Verbesserung der Besoldung 
der Bundesbediensteten); 

c) für Mehrausgaben von rund 0'6 Milliarden 
Schilling aus zweckgebundenen Einnah
men (insbesondere aus Fernsprechgebühren 
gemäß Fernsprechbetriebs-Investitiortsgesetz 
und Bundeszuschlag zur Mineralölsteuer); 

2, Die Erhaltung der Kaufkraft der Währung 
zu sichern, neue Auftriebstendenzen zu verhin
dern und einen Beitrag zum Erfolg der Stabili
sierungsmaßnahmen der Bundesregierung zu 
leisten, 

3, Die Finanzierung für die Fortsetzung von 
Investitionsvorhaben des Bundes sicherzustellen, 

Für die e r s t e Auf gab e (Bedeckung von 
Mehrausgaben in der Größenordnung von 
5'2 Milliarden Schilling) boten sich nur die ge
genüber dem Voranschlag 1965 um 4'5 Milliar
den Schilling höher geschätzten Bundes-Ein
nahmen an, wovon aber rUIid 0'4 Milliarden 
Schilling zur Abgangsverminderung herangezo
gen werden mußten, Neben den verbleibenden 
Mehreinnahmen von 4'1 Milliarden Schilling 
mußten daher weitere Mittel in der Größenord
nung von etwas mehr als einer Milliarde Schil
ling zur Bedeckung der Mehrausgaben durch 
Kürzung der Ausgaben-Ermessenskredite aufge
bracht werden, 
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Voranschlag 1966 35 

Von diesen 4'5 Milliarden Schilling Mehrein
nahmen entfallen 2'0 auf die Eingänge an öffent
lichen Abgaben, 1'0 auf abgabenähnliche Ein
nahmen, 1'2 auf Betriebseinnahmen und 0'3 auf 
die sonstigen Einnahmen der Bundesverwaltung, 
Bei der Veranschlagung der öffentlichen Abgaben 
für das Jahr 1966 wurde eine rund 12% ige 
Steigerung gegenüber dem voraussichtlichen Er
folg im Jahre 1965 zugrunde gelegt, die bei An
nahme einer T60/oigen Steigerung des Brutto
nationalproduktes im Jahre 1966 und unter Be
rücksichtigung der Auswirkungen der günstigen 
Wirtschafts-entwicklung der Vorjahre vertretbar 
erscheint, 

Als erstrebenswert für das Budget 1966 wurde 
ein Gesamtdefizit in Höhe des rund 2'5 Milliar
den Schilling betragenden Aufwandes für die 
Tilgungen der Finanzschuld des Bundes (ein-

schließlich der Rückzahlungen von Finanzschuld
verpflichtungen gleichzuhaltenden Verbindlich~ 
keiten) angesehen, weil ein Budget mit einem 
solchen Defizit als währungspolitisch neutral be
trachtet werden kann, Der Gesamtabgang des 
Budgetentwurfes 1966 von rund 2'5 Milliarden 
Schilling entspricht daher der gestellten z w e i
ten Aufgabe. 

Der d r i t t e n Auf gab e wurde derart 
entsprochen, daß für Investitionen des Bundes im 
Jahre 1966 annähernd gleiche Mittel wie 1965 
zur Verfügung stehen werden; es wurde darauf 
Bedacht genommen, daß zum Ausbau der Infra-· 
struktur sowie aus arbeitsmarktpolitischen und 
auch betriebswirtschaftlichen Gründen die Fort
setzung begonnener Vorhaben des Bundes eine 
Notwendigkeit darstellt, 
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36 Budgetvorschau 1965 bis 1968 

Abschnitt Va 

Die Bu4getvorschau des Bundesministeriums für Finanzen für die Jahre 
1965 bis 1968 

Allgemeines 

Bereits in der Regierungserklärung vom 
2. April 1964 wurde festgestellt, daß es ·notwen
dig erscheint, zu einer längerfristigen Budgetpoli
tik überzugehen. In der'Budgetrede vom 28. Ok
tober 1964 berichtete der Bundesminister für 
Finanzen dem Nationalrat, daß mit den Vor
arbeiten für die Aufstellung einer längerfristigen 
Budgetvorschau begonnen wurde. 

Am 15. Dezember 1964 hat der Nationalrat 
schließlich eine Resolution beschlossen, in der es 
heißt: "Der Bundesminister für Finanzen wird 
ersucht, dem Nationalrat ehestens einen umfas
senden Bericht über die mögliche Entwicklung 
der österreichischen Volkswirtschaft in den J ah
ren 1965 bis 1968 vorzulegen. Dabei soll über die 
voraussichtliche Entwicklung des Staatshaushaltes 
berichtet werden." 

Das Ziel einer längerfristigen Budgetvorschau 
ist es, die Budgetpolitik rationaler zu gestalten, 
längerfristig zu konzipieren, besser zu koordinie
ren, auf sachliche Unterlagen zu fundieren und 
der Wirtschaft einen Orientierungsbehelf zu ge
ben. Bisher haben häufig Maßnahmen des Staates 
in einem Teilgebiet der Wirtschafts- und Sozial
ordnung den Zielen der allgemeinen Wirtschafts
politik oder bestimmten früher getroffenen Maß
nahmen auf anderen Gebieten widersprochen. Es 
mußten daher immer wiederum neue Maßnah
men getroffen werden, um diese Widersprüche 
zu beseitigen. Wenn jedoch jede sozial- und wirt
schaftspolitische Maßnahme in den Rahmen eines 
längerfristigen Budgetkonzeptes eingeordnet 
werden kann, dann müßten notwendigerweise 
die Auswirkungen der staatlichen Eingriffe stets 
im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen ge
sehen und entsprechend abgestimmt werden. Die 
Budgetvorschau bildet daher die wesentliche Vor
aussetzung für die Aufstellung eines derartigen 
Budgetkonzeptes und damit für eine länger
fristige Budgetpolitik. Die Voraussetzung für eine 
solche Budgetvorschau ist eine Vorschau auf die 
Entwicklung des" Nationalproduktes. Weder die 
Vorausschau der Wirtschaftsentwicklung noch die 
Vorausschau über die Entwicklung der kommen
den Budgets sind Prophezeiungen über zu er
wartende Ereignisse, sondern lediglich Prognosen, 

die die Entwicklung der Wirtschaft und des 
Staatshaushaltes unter ganz bestimmten Annah
men aufzeigen sollen. 

Grundsätze 

Im Bundesministerium für Finanzen waren 
schon seit längerem Vorarbeiten für die Erstel
lung von Entwürfen im Gange. Bereits im 
Jänner 1965 wurde mit der Durchführung des 
Parlamentsauftrages begonnen, wobei folgende 
Grundsätze maßgeblich waren: 

1. Für die budgetären überlegungen war ~ 
entsprechend dem Gutachten des österreichischen 
Instituts für Wirtschaftsforschung über die vor
aussichtliche Entwicklung des österreichischen 
Bruttonationalproduktes für die Jahre 1966 bis 
1968 - ein reales Wachstum des Sozialproduktes 
von 4% im Durchschnitt pro anno zugrunde zu 
legen. 

2. Die Erstellung der Budgetvorschau erfolgte 
unter der Annahme, daß die inlandswirksame 
Finanzschuld über diesen Zeitraum hinweg 
unverändert bleibt, nach der Formel: 
Schuldentilgungen = Neuemissionen = zulässi
ger Gesamtabgang. 

3. Der Personalaufwand sowie die gesetzlichen 
und vertraglichen Verpflichtungen waren nach 
der gegenwärtigen Rechtslage zu erfassen. Dane
ben sollten bereits absehbare künftige Belastun
gen aufgezeigt werden. 

4. Die sogenannten Ermessenskredite wurden 
grundsätzlich in der im Bundesvoranschlag 1965 
enthaltenen Größenordnung weitergezogen. Än
derungen erfolgten nur im Zusammenhang mit 
der Steigerung zweckgebundener Einnahmen be
ziehungsweise im Falle von Mehreinnahmen bei 
den Monopolen und Betrieben. Auch hier sollten 
anmerkungsweise bereits ersichtliche Mehrbela
stungen zur Darstellung gebracht werden. 

5. Bei der Schätzung der Einnahmen sollte 
gleichfalls grundsätzlich von einer 40f0igen realen 
Wachstumsrate des Bruttonationalprodukts aus
gegangen werden. Für die öffentlichen Abgaben 
war bei den veranlagten gewinnabhängigen 
Steuern zu berücksichtigen, daß 1966 überwie
gend und in den folgenden Perioden zum Teil 
noch Jahre veranlagt werden, in welchen nomi-
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Budgetvorschau 37 

nelle Gewinnerhöhungenbereits verwirklidlt 
waren. Bei der Lohnsteuer wurde auf die Pro
gression Bedacht genommen. 

Bei den übrigen Einnahmen konnte die reale 
Wachstumsrate von 40/0 nicht allgemein als 
Grundlage angenommen werden, da berücksich
tigt werden mußte, daß ein beträchtlicher Teil 
dieser Einnahmen völlig unbeeinflußt vom Wirt
schaftswachstum und der Konjunkturlage bleibt 
(z. B. Finanzschuld, Finanzausgleich, Pensions
beitragseinnahmen, Staatsvertrag) und ein weite
rer ins Gewicht fallender Einnahmenteil (Sali
nen, Münze, Eisenbahnen) weder mit der realen 
noch nominellen Zuwachsrate des Bruttonational
produkts Schritt hält. 

Erstellung 

Auf diesen Grundsätzen fußend wurden Schritt 
für Schritt die notwendigen Unterlagen zusam
mengetragen, korrigiert und ergänzt. Nach Fer
tigstellung des ersten Entwurfes wurde dieser 
dem Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen 
zur Stellungnahme übermittelt. Die vom Beirat 
hiezu ausgearbeitete umfangreiche Stellung
nahme, die im wesentliChen die Budgetvorschau 
des Bundesministeriums für Finanzen als sehr po
sitiv wertete und im übrigen verschiedene Hin
weise und Empfehlungen beinhaltete, war Anlaß 
für eine Äußerung des Bundesministeriums für 
Finanzen zu einzelnen Punkten dieser Stellung~ 
nahme. 

Nach Anpassung an den letzten Stand wurde 
die Vorschau vor Einbringung in den National
rat der Bundesregierung vorgelegt, die Abände
rungswünsche äußerte. Hinweise auf Aus
gaben des Personalaufwandes und der sachlichen 
Ermessenskredite, mit deren Anfall in den kom
menden Jahren gerechnet werden kann, scheinen 
nunmehr nicht mehr auf. Nach Vornahme dieser 
Korrekturen wurde schließlich die Vorschau Ende 
Juli 1965 dem Nationalrat übermittelt 1). 

über die Ziele, Gründe, angewendeten Metho
den und Schlußfolgerungen der Vorschau gibt 
der der Vorschau vorangestellte und 18 Seiten 
umfassende Einleitungsbericht ausführlidl Re
chensdnft. Die in der Vorschau des Bundesmini
steriums für Finanzen über die voraussichtliche 
Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums ent
haltenen Angaben und über die geschätzte Ent
wicklung der Einnahmen und Ausgaben des Bud
gets sind in realen Größen erstellt. 

Es wird daher notwendig sein, diese Vorschau 
periodisch zu revidieren. Darüber hinaus ist ge
plant, im Interesse einer längerfristigen Budget
politik die Budgetvorschau weiter fortzuführen, 
das heißt, über das Jahr 1968 hinaus zu er
weitern. 

Eine grundlegende Revision der Vorschau 
unter Einbeziehung weiterer Jahre ist für das 
Frühjahr 1967 in Aussid1t genommen. 

1) Siehe übersicht in den Erläuterungen zum Bun
desfinanzgesetz 1966, Seite 31. 
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38 Aufwendungen für soziale Wohlfahrt 

Abschnitt Vb 
Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

1. Ausgaben für "Soziale Wohlfahrt" 

Die Ausgaben des Bundes für den Aufgaben
bereich "Soziale Wohlfahrt" haben 1'965 mit 
16.716 Millionen Schilling 32'03% der wirksamen 
Ausgaben im Sinne der volkswirtschaftlich·en Ge
samtrechnung .erreicht und stellten damit unter 
den elf Aufgabenbereichen, die im Bereich der 
öffentlich,ert Ausgaben unterschieden werden, den 
weitaus am höchsten dotierten Sektor dar. 

Jahr 

1957 .............. . 
1958 .............. . 
1959 .............. . 
1960 .............. . 
1961 .............. . 
1962 .............. . 

,1963 ......... , ... . 
1964 .............. . 
1965 .............. . 
1966 1) ............ . 

MilI.S 

6.951'0 
7.8617 
8.433'5 
8.881'2 

10.853'1 
12.736'0 
14.524'3 
15.767"3 
16.716'4 
18.329'5 

"10 
2376 
25'40 
27'03 
26'23 
29'30 
31"76 
33'49 
32'37 
32"03 
35'11 

Sie haben über den beschriebenen Zeitraum 
fast laufend zugenommen. 

Der weitaus überwiegende ~eil des Aufwandes 
für die soziale W ohHahrt zählt zu den gesetz
lichen Verpflichtun~en und trägt daher zu der 
auf Seite 44 f. dargestellten Starrheit der Bundes
gebarung bei. Innerhalb der Gruppe der gesetz
lichen Verpflichtung,en nehmen die Ausgaben für 
die soziale Wohlfahrt ebenfalls zu. 

2. Verteilung der Aufwendungen 

Den weitaus überwiegenden Anteil der Auf
wendungen des Ber,eiches "Soziale Wohlfahrt" 
beanspruchen die Transferzahlungen, und zwar 
vor allem Transferzahlungen an private Haus
halte sowie solch,e an Körperschaften des öffent
lichen Rechtes, sowie die Preisstützungen; auf 
letztere soll hier allerdings nicht eingegangen 
werden. Die größten Positionen entfallen im 
einzelnen auf die Leistungen des Bundes zur 
Sozialversicherung (einschließlich A usgleichszu
lagen), auf die Aufwendungen im Rahmen des 
FamiIienlastenausgleichs, auf die Leistungen der 
Kriegsopferversorgung und schließlich auf die 
Aufwendungen' der Arbeitslosenversicherung. 
Diese Reihenfolge ist seit mehreren Jahren un-

1) Bundesvoranschlag. 

verändert geblieben. 1965 ergab sich folgende 
Verteilung: 

a) Laufende Ausgaben für 
Güter und Dienstleistun-
gen .•....... 

b) Laufende Transferzah
lungen: 
Zuwendungen an private 

Haushalte ..... . 
Familienlastenausgleich • 
Kriegsopferversorgung . 
Arbeitslosen versiche-

rung ..... . 
Opferfürsorge . . . . 
T apferkeitsmedaillenzu-

lagen ..... . 
Familienunterhalt für 

Präsenzdiener . . . 
Kleinrentner 

Zuwendungen an Körper
schaften öffentlichen 
Rechtes 
Leistungen zur Sozial

versicherung 
überweisungen an 

Milchwirtschaftsfonds 
Laufende Zuwendungen 

an die Wirtschaft . . 
Schlechtwetterentschädi

gung im Baugewerbe 
Preisstützungen . . . . 
Laufende überweisungen 

an das Ausland . . . 
Aufstockung des Hilfs-

fonds ..... . 
Sonstige Transfers • . . 

Laufende Transfers ins
gesamt ... 

c) Ausgaben der Vermö
gensgebarung . 

3. Finanzierung 

Mill. S 

293 

8.069' 

5.066 
1.729 

1.043 
135 

19 

49 
28 

5.980 

5.687 

293 

99 

99 
2.049 

160 

160 
24 

42 

Nur drei der vorhin' genannten Ausgaben
gruppen, riämlich der Familienlastenausgleich, 
die Aufwendungen im Rahmen der Arbeitslosen
verSlicherung und der Aufwand für die Schlecht
wetterentschädigung . 1m Baugewerbe werden 
überwiegend aus eigenen, zweckgebundenen 
Einnahmen gespeist. Hier tritt der Bund 
notfalls in Vorlage, indem er zur Deckung der 
gesetzlich festgelegten Aufwendungen Vorschüsse 
zur Verfügung stellt, die aus Oberschüssen fol-
gender Jahre zurückzuzahlen sind. . 
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Aufwendungen für soziale Wohlfahrt 39 

Die Salden dieser beiden Sonderkreisläufe haben 
sich in den vergangenen Jahren gegenläufig ent
wickelt. Während der Familienlastenausgleich in
folge der in den Novellen 1960, 1961 und 1962 
zum Familienlastenausgleichsgesetz festgelegten 
Leistungsverbesserungen seit 1962 auf die bis 
dahin angesanimelten Reserven zurückgreifen 
mußte und seither beträchtlich unter sei
nem Reservesoll bleibt, konnte die Arbeits
losenversicherung dank der guten Beschäftigungs
lage die vom Bund seit 1949 gewährten Vor
schüsse abtragen. 

Dagegen sind die übrigen Aufwendungen der 
sozialen Wohlfahrt aus allgemeinen Haushalts
mitteln zu bedecken, weshalb sie bzw. ihre Ent
wicklung für die Entwicklung der freien Finanz
masse mitentscheidend sind. 

Dies hat sich vor allem in den Ergebnissen der 
Budgetvorschau 1965/1968 des' Bundesministe
riums für Finanzen (Abschnitt V a) gezeigt. Vor 
allem durch die steigenden Bundesvorschüsse zur 
Pensionsversicherung werden die Aufwendungen 
des Kapitels "Soziales" über diesen Zeitraum mit 
rund 33010 sowohl absolut als auch relativ am 
stärksten zunehmen und den Großteil des vor~ 

hersehbaren Einnahmenzuwachses absorbieren 
(fast 43010 des 1968 verfügbaren Spielraumes, in 
den Jahren bis dahin aber noch wesentlich 
größere Anteile). 

4. Die Aufwendungen im einzelnen 2) 

a) Bei t r ä g e des B und e s zur S 0-

z i a I ver sie her u n g. 

Der Anteil der Ausgaben für Zwecke der so
zialen Sicherheit am Bruttonationalprodukt ist 
in österreich im Verhältnis zu anderen Staaten 
überdurchschnittlich hoch und ist im Verlauf der 
letzten Jahte noch im Steigen begriffen gewesen. 
Es ist zu erwarten, daß auch in Zukunft diese 
Ausgaben überdurchschnittlich steigen werden. 

Im Bereich der Sozialversicherung sind vor 
allem die Ausgaben der Pensionsversicherung am 
stärksten gestiegen, wozu demographische Fak
toren, weiters eine Ausweitung der Alters-, 
versicherung auf andere Bevölkerungsgruppen 
und Leistungsverbesserungen beigetragen haben. 
Den Trägern der Pensionsversicherung hat der 
Bund absolut und relativ steigende Zuschüsse ge
leistet. 

BundeszlIschuß 
Prozent der Ausgaben 

Ausgaben der Ausgaben der Zahlungen des Prozent des BNP der Pensions-
Jahr Sozialversicherung Pensionsversicherung Bundes ") versicherung 

Mill. S "I. Mill. S Mill. 5 0/. 

1953 .................. 5.845 TO 3.324 893 26·9 

1954 .................. 6.592 Tl 3.878 1.092 28·2 

1955 .................. 7.498 7·0 4.319 964 22·3 

1956 .................. 8.537 T2 4.886 379 T8 
1957 .................. 9.947 7·6 5.805 832 14·3 

1958 .................. 10.901 8·0 6.582 986 15·0 

1959 ........ ........ . 12.136 8·5 7.643 1.656 21 "7 

1960 ........... ..... ", 13.480 8·4 8.511 1.958 23·0 

1961 .................. 16.140 9·1 10.427 2.843 2T3 
1962 ............. . ... 18.797 10·0 12.429 3.306 26·6 

1963 .............. .. .. 20;844 10·3 13.989 3.926 28·1 

1964 .................. 23.348 10·5 15.740 4.708 29·9 

1965 .................. 26.197 11·0 17.886 5.155 28·8 

Die Grundsätz;e, nach welchen diese Beiträge· systematisch,e Basis gestellt. Der Bund finanzierte 
errechnet wurden, haben nach Kriegsendemehr- nach einem bestimmten festen Prozentsatz des 
mals gewechselt. 1945 zwangen die leeren Kassen Rentenaufwandes, wobei die in Geltung stehen
der Sozialversicherung den Bund zu sofortiger den Anteile mehrmals geändert wurden und 
finanzieller Hilfeleistung durch Vorschüsse, auf dank des wirtschaftlichen Aufschwunges und zu
deren Rückzahlung 1949 verzichtet wurde. Ab nehmender Beschäftigung ab 1953 etwas gesenkt 
1. Juli 1949 wurde die Beitragsleistung auf eine werden konnten. 

2) In diesem Abschnitt werden - anders als in der 
übersicht auf Seite 38 - die Aufwendungen nicht 
nach der ökonomischen Gliederung, sondern - eht-

sprechend den Angaben des Rechnungsabschlusses an
geführt. 

3) Einschließlich Kostentragung für Ausgleichs
zulagen. 
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40 Aufwendungen für soziale Wohlfahrt 

1. Juli 1949 bis 31. Juni 1951.", 
1. Juli 1951 bis 31. Dezember 1953 
1954 ,,""","',,"',,','" 
1955 """""" ........... . 

Beitragssatz 

25010 
30010 
25010 
20010 

In derPensionsversicherung der Unselbständi
gen ging man mit dem Inkrafttreten des ASVG. 
auf ein System der begrenzten Ausfallshaftung 
über, wobei der Bund die eigenen Einnahmen 
der Versicherungsträger (1958 bis 1960 95010 des 
Beitragsaufkommens zuzüglich 70/0 des letzt
jährigen Reinvermögens) auf 110010 des Lei
stungsaufwandes aufstockte, um den Versiche
rungsträgern einen Anreiz zur sparsamen Ge
barung und die Möglichkeit zur Ansammlung 
von kleinen Reserven zu geben. Ab 1961 wur
den dann als Provisorium feste Bundesbeiträge, 
deren Höhe jeweils durch Novellen zum ASVG. 
festgesetzt wurden, gewährt. Durch diese Bei
träge bestritt der Bund zwischen 17'8 und 21'6010 
des Aufwandes der Pensionsversicherungsanstalten 
nach ASVG. Die inzwischen geschaffene landwirt
schaftlich'e Zuschußrentenversicherung erhält 
Bundesbeiträge in Höhe von 100% der Eigen
leistungen der Landwirtschaft. Der gewerblichen 
Pensionsversicherung der Selbständigen wurden 
6% des Gewerbesteueraufkommens überwiesen 
sowie eine im Gesetz limitierte Ausfallshaftung 
zuerkannt. 

Beirat für die Renten- und 

Teilung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage 
des zweitvorangegangenen Jahres durch jene des" 
drittvorangegangenen ermittelt. Dem Beirat steht 
eine vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung vorgelegte Gebarungsvorschau der Pen
sionsversicherungsträger für die folgenden fünf 
Jahre zur Verfügung. 

Die Festsetzung des jeweiligen Anpassungs
faktors erfolgt durch Verordnung des Bundes
ministers für sozia'le Verwaltung. 

Der Vergleich der Richtzahlen des Pensions
anpassungsgesetzes mit jenen, die durch den Bei
rat" (Kundmachung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 20. Mai 1966, BGB!. 
Nr. 76, über die Ermittlung der Richtzahl für 
das Kalenderjahr 1967) ermittelt worden sind, 
läßt erkennen, daß die in der Begründung zum 
Pensionsanpassungsgesetz angenommene Richt
zahl für 1967 (1'070) Unter der nunmehr fest
gestellten Richtzahl "Cl'081) liegt. 

Entwicklung der Richtzahlen: 
Pensions-

anpassungsgesetz 

1966 ..........•. , 
1967 ... , ....... , 
1968" , , . , , ... , . , 
1969, , . , , " ., , . , , 
1970, , , , , , . , , ... , 

1'070 
1'070 
1'065 
1'060 
1'055 

neue Berechnung 

1'070 
1'081 
1'080 
1'075 
1'070 

Aus dem in der Wiener Zeitung vom 28, Juni 
1966 v-erlautbarten Beiratsgutachten ist weiters 
noch folgendes zu entnehmen: 

Pensionsanpassung Entwicklung der Pensionsversicherung 
In verschiedenen Novellen zum ASVG, und in den Jahren 1966 bis 1970 

später zum GSPVG. war versucht worden, der Für die Prognose der wirtschaftlichen Ent
wirtschaftlichen Entwicklung durch eine pau- wicklung der ,Pensionsversicherung i~ den n.ä~
schale und später durch eine individuellere Auf- sten Jahren wIrd vorausgesetzt, daß dIe derzeItIge 
wertung der jeweiligen Altrenten Rechnung zu volle, Ausnützung des A~beitskräftepotentials 
tragen und somit möglichst alle Pensionen un- I auch. m Zuk~nft anhalt~n wIrd, . 
gcacht~t des .Zeitpunktes ihres Anfalle~ dem I . DIe finan:Ielle Entw?cklung de: PenslOnsver
Lohnmveau emes Jahres anzupassen. DIes er- sicher~lUg wIrd daher I~ wesentlIchen von der 
forderte gleichzeitig immer eine Erhöhung des EntWIcklung des Lohnmveaus und der Rechts-
Bundeszuschusses. lage abhängen. 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Für den Bereich des ASVG, kann eine Steige-
dynamischen Rente wurde ab 1966 eine Neu- rung der durchschnittlichen Beitragsgrundlagen 
regelung in Form des Pensionsanpassungsgesetzes, (= Nominallöhne) von 1965 auf 19'66 im Aus
BGBL Nr, 96/1965, getroffen. maß von über 9'% als nahezu gesichert ange

Mit diesem Gesetz wurde der bereits seit 
längerem erkannt.en Notwendigkeit Rechnung 
getragen, die bisherigen fall weisen Nachziehun
gen der laufenden Geldleistungen aus der Pen
sions- und Unfallversicherung durch ein System 
regelmäßiger Anpassung zu ersetzen, 

Auf Grund eines Gutachtens des Beirates für 
die Renten- und Pensionsanpassung beim Bun
desministerium für soziale Verwaltung ist bis 
31, Mai jeden Jahres zu entscheiden, welcher 
Faktor für die jährIiche Anpassung herangezogen 
werden soll. Der Beirat stützt sich dabei auf eine 
Richtzahl für jedes Kalenderjahr. Sie wird durch 

sehen werden, Diese Steigerung wird sich gemäß 
den Untersuchungen des Instituts für Wirt
schaftsforschung in den Folgejahren eher ab
schwächen. 

Pensionsversicherung der Unselbständigen 
nach dem ASVG, 

Die Entwicklung der wichtigsten Gebarungs
position, nämlich des Pensionsaufwandes, ergibt 
sich aus den personellen A'bgangs- und Zuwachs
raten in Verbindung mit den entsprechenden 
Durchschnittswerten der Pen&ionen, die ihrer
seits von der Größe der Anpassungsfaktoren auf 
Grund der Pensionsdynamik abhängen, 
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Aufwendungen für soziale Wohlfahrt 41 

In der folgenden Tabelle werden unter "pen-I sowie Pensionen wegen geminderter Arbeits
sionen" Alters-, Witwen- und Waisenpensionen fähigkeit zusammengefaßt. 

Zahl der Zahl der Pllicht-
Pensions-

Durchschnittliche 
Pensionen versicherten 

empfänger auf je 
Beitragsgrundlage 

Erhöhung gegen-
über Vorjahr"in ·1. Bundesbeitrag in 

Mill. S 
in Tausend in Tausend 

1000 Pflicht-
inS versicherte 

1960 758 1.999 
1965 886 2;060 
1966 918 2.068 
1967 948 2.055 
1968 972 2.055 
1969 998 2.066 
1970 1.023 2.079 

Gegenüber dem Pensionsanpassungsgesetz er
geben sich bei der vorliegenden Prognose bezüg
lich der Versichertenstände nur geringe Ä.nde
rungen. Im Gegensatz dazu zeigen die Durch
schnittsbeträge der Beitragsgrundlagen weit stär
kere .Albweichungen. Die Unterschiede ergeben 
siCh aus der Erhöhung der Ausgangsbasis des 
Jahres 1'965 und aus den für die Folgejahre ent
sprechend höher angenommenen Zuwachsraten. 

Die finanzielle Entwicklung der Pensionsver
sicherung wird in erster Linie charakterisiert 
durch die Höhe des in den einzelnen Kalender
jahren nicht gedeckten Aufwandes. Letzterer 
stellt die Differenz zwischen den Gesamtausgaben 
und den Gesamteinnahmen ohne Berücksichti
gung des Bundesbeitrages dar. 

Aus der 'letzten Spalte der vorstehenden Ta
belle ist klar erkennbar, in welchem bedeutenden 

379 

430 3.036 12'7 3.422 
444 3.316 " 9·2 4.342 
461 3.602 8·6 5.117 
473 3.892 8·1 5.948 
483 4.183 7·5 6.755 
492 4.476 TO 7.762 

Ausmaß finanzielYe Mittel des Bundes, und zwar 
als gesetzli.che Verpflichtung für die Stützung 
von Pensionszahlungen, herangezogen werden 
müssen. 

Pensionsversicherung der Selbständigen 
nach dem GSPVG. 

Für die Pensionsversicherung der Selbstän
digen werden die gleichen Richtzahlen wie für 
die Pensionsversicherung nach dem ASVG. an
gewandt. Es wurden deshalb der Anpassung der 
Pensionen dieselben Faktoren wie in der Pen
sionsversicherung nach dem ASVG. zugrunde 
gelegt. 

In der folgenden Tabelle werden unter "Pen
sionen" Alters-, Witwen- und Waisenpensionen 
sowie Pensionen wegen verminderter Arbeits
fähigkeit zusammeng,efaßt. 

Zahl der Zahl der Pllicht-
Pensions- Durchschnittliche 

Bundesbeitrag 
(einschließlich Bei-

Pensionen versicherten 
empfänger auf je Beitragsgrundlage Erhöhung gegen-

träge aus Gewerbe-
in Tausend in Tausend 

1000 Pflicht- in S über Vorjahr in % 
steuer-Auf-versimerte 

kommen in Mill. S 

1965 84 204 
1966 90 203 
1967 94 202 
1968 97 202 
1969 100 201 
1970 103 200 

Die starken Erhöhungen der Jahre 1965 und 
1966 sind auf die Erhöhung der Höchstbeitrags
grundlagen von 3600 Schilling im Jahre 1964 
auf 4800 Schilling im Jahre 1965 bzw. 5850 Schil
ling im Jahre 1'966 zurückzuführen. 

Für die Pensionsversicherung nach dem 
GSPVG. ist außer dem Bundesbeitrag die über
weisung eines Betrages aus dem Gewerbesteuer
aufkommen, der die Einnahmen auf 101'5u/o der 
Ausgaben aufstockt, vorgesehen. Dieser Betrag 
ist in den in der letzten Spalte der vorstehenden 
Tabelle ausgewiesenen Bundesbeiträgen bereits 
enthalten. 

Zusammenfassung 
Für den Bereich des GSPVG. und des ASVG. 

allein wird sich somit der Aufwand (ohne Aus-

411 2.533 20·6 323 
443 2.860 12·9 460 
465 3.090 8·1 572 
480 3.340 8'0 700 
497 3.590 T5 837 
515 3.840 TO 977 

gleidlsZtdagen) nach dem Gutachten des Beirates 
für die Renten- und Pensionsanpassung wie folgt 
entwickeln 4}: 

Pensionsa ufwand il) Bundesbeitrag 5) Anteil 
Mil!. S % 

1965 ...... 15.916 3.744 23·53 
1966 ..... 18.046 4.802 26·61 
1967. , .... 20.503 5.689 27'75 
1968. .... 23.006 6.648 28·90 
1969 .... " . 25.697 7.592 29·54 
1970, ..... 28.538 8.739 30·62 

4) Unter der Annahme, daß der Anpassungsfaktor 
jeweils gleich der Richtzahl ist. 

5) Nur Pensionsversicherung nach ASVG. und 
GSPVG. ohne Ausgleichszulagen. 
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42 Aufwendungen für soziale Wohlfahrt 

Im übrigen hat der Bund seit 1959 die Kosten
tragung für die Ausgleichszulagen nach dem 
ASVG. und GSPVG. übernommen, durch die die 
Leistungen der Pensionsversicherung, die unter 
der Höhe des jeweiligen Richtsatzes liegen, auf 
diesen angehoben werden. . 

b) F ami I i e n las t e n aus g lei c h. 
Die Aufwendungen 1m Rahmen des 

gabenbereiches Soziale Wohlfahrt - trägt aus
schließlich der Bund. Der weitaus größte Teil 
des Gesamtaufwandes (1964: 91010) entfällt dabei 
auf Renten und rentenähnliche Leistungen, die 
an Hinterbliebene (52010) und Beschädigte (39010) 
gewährt werden. Die Zahl der Rentner nahm 
zwischen 1953 und 1964 um rund 1/3 ab. Da 
die Rentensätze jedoch um durchschnittlich 161010 
erhöht wurden, sind die Aufwendungen des Bun
des in derselben Zeit von 1017 Millionen Schil
ling auf 1668 Millionen Sc.~i.lling 6) gestiegen. 
Nach einer Untersuchung des Instituts für Wirt
schaftsforschung wird die Zahl der Renten
empfänger in der Kriegsopferversorgung bis 
1972 von rund 316.000 auf 262.000 zurückgehen, 
wobei der Rückgang absolut und relativ schwä
cher sein wird als im letzten Jahrzehnt. 

Familienlastenausgleiches sind von 1955 mit 
1639 Millionen Schilling auf 5066 Millionen 
Schilling 1'965 angestiegen. Dieses Anwachsen ist 
überwiegend auf die sukzessive Verbesserung 
der Leistungen zurückzuführen. Neben einer in 
mehreren Etappen erfolgten gleichmäßigen Stei
gerung der Kinder- und Familienbeihilfen sind 
seit 1956 eine Geburtenbeihilfe sowie seit 1961 
eine Säuglings- und eine Mütterbeihilfe einge
führt worden. Mit den steigenden Einnahmen 
aus Dienstgeberbeiträgen und den Zuschlägen d) A r bei t s los e n ver sie her u n g. 

zur Einkommen- und Körperschaftsteuer wer- . In den Jahren 1950 bis 1954 hat der Bund 
den auch die Aufwendungen in den kommenden gemäß § 60 (1) des Arbeitslosenversicherungsge
Jahren weiter wachsen. setzes der Arbeitslosenversicherung, die wegen 

Das Nebeneinander von Kinder- bzw. Fami- der in einigen Jahren dieses Zeitraumes ange
lien- und Mütterbeihilfen einerseits sowie Säug- stiegenen Arbeitslosigkeit ihre Leistungen nicht 
lings- und Geburtenbeihilfen anderseits hat zu aus Beiträgen finanzieren konnte, Vorschüsse in 
einer Kompliziertheit der Materie mit all ihren der Höhe von insgesamt 866 Millionen Schilling 
Erschwernissen sowohl für die Beihilfenempfä~- zur Verfügung gestellt, die in den darauffolgen
ger als auch .Für. die Verwal:u~g geführt. Es 15: I den Jahren bis 1960 dank der zunehmenden Be
daher beabsichtigt, das Belhllfenrecht - bel schäftigung aus den nun auflaufenden Ober
gleichzeitigen Leistungsverbesserungen - durch schüssen abgestattet wurden. 
Zusammenlegen konnexer Beihilfen wesentlich 
zu vereinfachen. 

c) Kr i e g s 0 p f e r ver S 0 r gun g. 
Die Kosten für die Kriegsopferversorgung 

- dem drittgrößten Leistungszweig des Auf-

6) Dieser Betrag umfaßt die gesamten Aufwen
dungen des Bundes auf deI? Gebiete der. Kriegs
opferversorgung, .während In der übers.leht auf 
Seite 38 nur die Transferzahlungen er faßt SInd. 
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Die österreichische Finanzschuld und deren Struktur 43 

Abschnitt V c 

Die österreichische Finanzschuld .und deren Struktur 

. In der folgenden Darstellung der österreichi
schenFinanzschuld werden zunächst die Ausland
schuld, aufgegliedert nach Vorkriegs- und Nach
kriegsschulden, und sod'ann die Inlandschuld, 
aufgeliedert im wesentlichen nach langfristigen 
und kurzfristigen Verpflichtungen, dargestellt. 
Aus der Darstellung wird sich ergeben, daß auch 
die Schuldenpolitik ein wichtiges Instrument der 
Währungs- und Konjunkturpolitik eines Staates 
ist und sein soll. 

1. Auslandschuld 

Die Auslandschuld betrug Ende 1965 rund 
4.357 Millionen Schilling. Gegenüber dem Vor
jaihresstand von rund 4.993 Millionen Schiiling 
hat sich demnach die Auslandschuld durch plan
mäßige Tilgungen und außerordentliche wäh
rungspolitische Maßnahmen um 636 Millionen 
Schilling vermindert. 

Auf die Auslandschuld zu Ende 1965 entfallen: 
Vorkriegsschulden rund 544 Millionen Schilling 
und 
Nachkriegsschulden rund 3.813 Millionen Schil
ling. 

1.1 Vorkriegsschulden 

Gemäß den Beschlüssen der internationalen 
Konferenz von' Rom zur Regelung der öster
reichischen Vorkriegsauslandschulden im De
zember 1952 (siehe BGBL Nr. 182/1956) hat 
Osterreich den Dienst für die Schuldverpflichtun
gen aus der Zeit vor 1938 im Jahre 1954 wieder 
aufgenommen. Diese Schuldenregelung erbrachte 
vor allem Forderungsverzichte der Garantie
staaten der Garantierten österreichischen Kon
versionsanleihe vom Jahre 1934 und der Inter
nationalen Garantierten Anleihe vom Jahre 1933, 
eine Zinsreduktion auf 41/2% sowie die Erstrek
kung der Tilgungsverpflichtungen bis zum Jahre 
1980 für die Garantierte österreichische Konver
sionsanleihe vom Jahre 1934 und die Internatio
nale Bundesanleihe vom Jahre 1930. 

Außerhalb dieser Auslandschuldenkonferenz 
bzw. im Anschluß an diese erfolgten weitere Vor-

kriegsschuldenregelungen, und zwar eine Rege
lung von Vorkriegsschuldenverpflichtungen 
gegenüber der Schweiz im Jahre 1953 mit einer 
vereinbarten Pauschalabfertigung von 8'5 Mil
lionen Schweizer Franken, die Endregelung der 
Verpflichtungen gegenüber der Caisse Commune 
im Jahre 1957 mit einer vereinbarten Pauschal
abfertigung von 6 Millionen Dollar, die Rege
lung einer kleinen Vorkriegsschuld gegenüber 
Griechenland im Jahre 1961 mit einer verein
barten Pauschalabfertigung von 0'52 Millionen 
Dollar sowie die DOSAG-Regelung 1) im Jahre 
1962 mit einem Pauschalbetrag von 43'4 Mil
lionen Schweizer Franken. Dieser Betrag hat sich 
bis Ende 1965 durch nachträgliche Präsentationen 
von DOSAG-Obligationen um rund 0'53 Mil
lionen Schweizer Franken erhöht. Die Tilgungs
und Rückstandszahlungen der Republik Oster
reich für ihre Vorkriegsschulden (ohne DOSAG
Regelung) betrugen bis Ende 1965 648 Millionen 
Schilling (Hiezu kommen noch 134'0 Millionen 
Schilling Tilgungszahlungen aus der DOSAG
Regelung. Die weitere Einlösung der im Zu
sammenhang mit der DOSAG-Regelung bege
benen Bundesschatzscheine im Gesamtbetrag von 
125' 5 Millionen Schilling ist im Jahre 1966 vor
gesehen). 

Bis auf eine kleine Vorkriegsschuld gegenüber 
der CSSR sind sohin die Vorkriegsauslandschul
den Osterreichs als geregelt anzusehen. 

1.2 Nachkriegsschulden 

Die Auslandverschuldung seit dem Zweit,en 
Weltkrieg entstand nicht nur aus der N otwen
digkeit der Bedeckung von Haushaltserforder
nissen des Bundes (vor allem der Investitions
finanzierung), sondern auch aus haushaltsfremden 
Ursachen. 

1.21· Sonderschulden 

In den ersten Nachkriegsjahren erhielt Oster
reich vor allem aus den USA Kredite zum An
kauf von' überschuß- und Demobilisierungs-

1) DOSAG = Donau-Save-Adria-Eisenbahn A. G. 
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gütern und zur Bezahlung von ausländischen 
Transportkosten. Der Kreditrahmen von zusam
men 23 Millionen Dollar wurde aber nur mit 
12'254 Millionen Dollar ausgenützt. Weiters hat 
Norwegen zum Ankauf von Fischprodukten 
einen Kredit von 4 Millionen norwegischen 
Kronen in den ersten Nachkriegsjahren gewährt. 
Die Erlöse aus dem Abverkauf von Wehrmachts
beständen und deutschem Eigentum in der briti
schen Besatzungszone wurden von der britischen 
Regierung der Republik Osterreich als Kredit 
zur Verfügung gestellt, der umgerechnet rund 
3'5 Millionen englische Pfund betrug. 

Die drei genannten in der Periode bis 1953 
eingegangenen Nachkriegsschuld verpflich tun gen, 
d~e auch als Hilfskredite bezeichnet wurden, er
gaben unter Berücksichtigung der jeweils zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung geltenden Umrech
nungskurse einen Gegenwert von 477 Millionen 
Schilling, der bis auf einen Restbetrag von 
8'5 Millionen Schilling bereits planmäßig zurück
gezahlt wurde. 

Haushaltsfremd war auch die Verschuldung 
gegenüber der Export-Import-Bank of Washing
ton, die zur Förderung der wirtschaftlichen Ent
wicklung Österreichs drei Kredite im Gesamt
betrag von 25'5 Millionen Dollar, das sind rund 
658 Millionen Schilling gewährte. Diese Kredit
mittel stammen aus drei landwirtschaftlichen 
US-überschußaktionen. Der größte Teil der Er
löse aus diesen Aktionen war für die wirt
schaftliche Entwicklung Österreichs bestimmt und 
wurde gemeinsam mit den ERP-Aufbaukrediten 

1.22 Kommerzielle Schulden 

Der vorelrwähnten haushaltsf.emden Ausiand
verschuldung mit einem Betrag von 703 Mil
lionen Schilling standen Ende 1965 311 0 Mil
lionen Schilling Auslandschulden geg,enüber, die 
zur unmittelbaren Haushaltsfinanzierung einge
gangen wurden. Die Schuldkonditionen der letzt
genannten Auslandschulden unterscheiden sich 
wesentlich von denen der ersten Schuldgruppe, 
die im Hinblick auf die Besonderheit ihrer 
Zweckbestimmung und der Widmung durch die 
ausländischen Kreditgeber als "S 0 n d e r
sc h u I den" zu bezeichnen sind. Diese Sonder
schuiden sind in der Regel mit einer verhältnis
mäßig langen Laufzeit und mit niedrigen Zinsen 
durch die ausländischen Kreditgeber ausgestattet 
worden. Die Auslandschulden, die zur Haus
haltsfinanzierung eingegangen wurden und die 
in der Literatur auch als "k 0 m m erz i e 11 e 
S c h u I den" bezeichnet werden, wurden auf 
den ausländischen Märkten zu den jeweils gelten
den Konditionen aufgenommen. 

Hiezu gehören: 

Ein langfristiger 47/sO/(} Kredit der 
schweizerischen Regierung vom 
Jahre 1957 für den Ausbau der 
Arlbergstrecke (Kreditsumme 
55 Mill. sfr.) ............... . 

3 Auslandanleihen, und zwar 
die 51/2010 Dollar-Anleihe 1958 

Schuldenrest 
Ende 1965 

Mill.S 

rund 214 

an die österreichische Wirtschaft als sogenannte 
SAC-(Surplus Agricultural Commodities) Kredite 
weitergegeben. Aus diesen Aktionen bestanden 
zum 31. Dezember 1965 Forderungen' der 
Republik österreich gegenüber der österreichi
schen Wirtschaft von zusammen 359 Millionen 
Schilling, denen rund 646 Millionen Schilling 6 
offene Forderungen der Export-Import-Bank 
gegenüber der Republik Österreich gegenüber
standen. 

(25 Mill. $) ................ rund 431 

die 5010 Schweizer Franken-An-
leihe 1961 (50 Mill. sfr.) .... rund 299 

und die 6010-Dollar-Anleihe 1964 
(18 Mill. $) ................ rund 465 

mittel- bis längerfristige Bank-
kredite oder privat placements 
aus den USA (zusammen 
66 MilI. $) .................. rund 1.077 

Weiters wurden von der Bundesrepublik 
Deutschland Darlehen zur Finanzierung von 
Flüchtlingswohnbauten mit eimern Rahmen
betragvon 13 Millionen DM gewährt. Die von 
der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe 
der Baufortschritte flüssig gemachten Mittel 
werden von der Republik österreich an die 
BUWOG (Gemeinnützige Wohnungs gesellschaft 
für Bundesbedienstete Ges. m. b. H.) als Darlehen 
weitergegeben. Ende 1965 betrug diese Schuld 

Längerfristige Kredite aus den USA 
zum Ankauf von Heeresmaterial 
(Höchstrahmen 46 Mil!. $) mit 
einer Ausnützung Ende 1965 von 

Ein mittelfristiger Kredit, ebenfalls 
zum Ankauf von Heeresmaterial 
aus Italien (2.617 Mill. Lire) .. 

Zusammen ... 

595 

29 

3.110 

gegenüber der Bundesrepublik Deutschland rund Aus währungspolitischen Gründen wurden seit 
7'551 Millionen DM (bisherige Ausnützung rund dem Frühjahr 1964 keine weiteren Ausland-
7734 Millionen DM und Tilgung 0'183 Mil- schuldverpflichtungen mehr eingegangen. Durch 
lionen DM) im Gegenwert von rund 48'8 Mil- Umwandlungsoperationen wurde dagegen die 
lionen Schilling. Der Schuld gegenüber der Bun- Auslandvers.chuldung seither in einem g,rößeren 
desrepublik Deutschland stehen gleichhohe For-I Umfang getilgt, als es den Tilgungsplänen ent-
derungen gegen die BUWOG gegenüber. I sprochen hätte. , 
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1.3 Daten der gesamten Auslandschuld 

Auf die gesamte Nachkriegsauslandschuld 
entfallen Ende 1965: 

b) Aufwand: 

Zinsen Tilgung Zusammen 
Millionen Sehilling 

0/. der Gesamt
ausgaben (einsehl. 

ao. Geb. d. Bundes) 

1.194 Millionen Schilling titrierte und 1958 .. , 43"8 
2,619 Millionen Schilling nicht titrierte Schuld- 1.959'", 81'0 

129'4 
213'6 
130'8 
100'2 
166'8 
497'7 
576'4 
817"3 

173'2 
294'6 
209'4 
191'9 
313'6 
666'0 
770'8 

0'42 
0'69 
0'46 
0'38 
0'58 
1'12 
1'23 
1'53 

verpflichtungen, 1960 ' " 78'6 

Es zeigt sich somit, daß bei der Nachkriegsaus
landverschuldung die Darlehens- bzw, Kredit
schulden gegenüber den Anleihen nicht nur 
zahlenmäßig, sondern auch betragsmäßig über
wiegen, 

1961 '" 91'7 
1962 , , ,146'8 
1963 , , ,168'3 
1964 , , ,194'4 
1965 ",203'2 1020'5 

Bezogen auf die Endtermine (Restlaufzeit) bei 2. Inlandschuld 
den einzelnen Nachkriegsauslandschulden sind 

439 Millionen Schilling als kurzfristig (bis zu Die Inlandschuld betrug Ende 1965 rund 
einem Jahr), 23,919 Millionen Schilling, 

667 Millionen Schilling als mittelfristig (bis Gegenüber dem Vorjahresstand von rund 
zu 5 Jahren) und 22,316 Millionen Schilling hat sie sich um 

2.707 Millionen Schilling als langfristig (länger 1.603 M~llionen Schilling erhöht, 
als 5 Jahre) zu bezeichnen, Auf ,dIe Inlandschuld zu Ende 1.965 entfa!len: 

Unter Zugrundelegung der nominellen Ver- AnleIhen, Darle~en und KredIte (f~n~lerte 
zinsung und des jeweils ausstehenden SchUld-I Sch~l?) von Nommale rund 21.562 MillIonen 
kapitals ergibt sich bei den SchillIng 2) und 
Nachkriegs-Auslandsonderschulden eIn Bundesschatzscheine (schwebende Schuld) von 

durchschnittlicher Zinsenaufwand von 2780/0, Nominale rund 2,357 Millionen Schilling, 

2.1 Anleihen, Darlehen und Kredite 
bei den kommerziellen Nachkriegsaus

landschulden ein durchschnittlicher 
Zinsenaufwand von ., ... ,., ... , .. ' 4'61 % , i 

somit bei der gesamten Nachkriegsaus- .11 Sonderschulden 
landschuld ein solcher von ".,.", 4'28% , Die ersten Schuldverpflichtungen des Bundes 
Die geregelten Auslandschuldverpflichtungen im Inland nach dem Zweiten Weltkrieg dienten 

teilten sich auf folgende Fremdwährungsbeträge der Konsolidierung der österreichischen Währung, 
auf: dem Aufbau der österreichischen Wirtschaft und 

126'331 Millionen US-Dollar 
5'047 Millionen englische Pfund 

94'994 Millionen Schweizer Franken 
1.180'554 Millionen Lire 

3 '987 Millionen schwedische Kronen 
3'633 Millionen französische Franken 
9'855 Millionen belgische Franken 
0'557 Millionen holländische Gulden 
7'551 Millionen Deutsche Mark 

12'066 Millionen Peseten 
0'241 Millionen Dänen-Kronen 

1.4 Entwicklung, und Verhältnisziffern der ge
samten Auslandschuld 

a) Schuldenstände: 

Ende 1958 
" 1959 
" 1960 
" 1961 
" 1962 
" 1963 
" 1964 
" 1965 

Höhe in 
Mill.S 

2.444'0 
2,260'3 
2,328'0 
3,218'0 
3,682'8 
4,156'8 
4,992'5 
4,357'1 

Anteil an der % des 
Finanzsehuld Brutto-National-
des Bundes 

in % 

produktes 

15'64 179 
11'43 1'57 
10'43 1'44 
14'40 1'81 
16'00 1'97 
16'59 2'07 
18'28 2'27 
15'41 1'86 

der Bezahlung der Besatzungskosten, Der Bund 
mußte somit finanzielle Verpflichtungen über
nehmen, die nicht unmittelbar seinen eigenen 
Haushaltsbedürfnissen zugute kamen. 

Die erste Verschuldung des Bundes im Inland 
ergab sich somit aus "Sonderschulden", deren 
höchste, nämlich die Währungsschuld an die 
Oesterreichische Nationalbank Ende 1946 den 
Höchststand von 12.547 Millionen Schilling er
reichte, Gemäß dem Notenbankgesetz, StGBl. 
Nr. 45/1945, und der Notenbankgesetz-Novelle, 
BGBl. Nr, 122/1946, wurden mangels Vorhan
denseins einer Gold- bzw, Devisendeckung For
derungen gegen den Bund in Höhe des nicht 
besicherten Banknotenumlaufes als Deckung der 
Oesterreichischen Nationalbank ausgewiesen, 
Diese Bundesschuld an die Oesterreichische 
Nationalbank verminderte sich per 31. Dezem
ber 1965 auf 3,080'6 Millionen Schilling, haupt-

2) Gegen jederzeit mögliche Rückführung in das Ur
sprungs(Grund)schuldverhältnis waren am 31. De
zember 1965 3,000 Millionen Schilling sogenannter 
"Geldmarkt-Schatzscheine" aus der zeitweiligen U m
wandlung von Darlehensschulden gegenüber der 
Oesterreichischen Nationalbank im Umlauf, Der 
Schatzscheinumlauf war demnach formell um 3.000 
Millionen Schilling höher; dieser Mehrbetrag ist je
doch wegen seines Offenmarkt-Charakters nicht als 
schwebende Schuld zu betrachten (siehe auch BGBL 
Nr,29/1965), 
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sächlich durch Maßnahmen nach dem Währungs
schutzgesetz (5.000 Millionen Schilling), durch 
direkte ERP-Freigaben 3) (1.450 Millionen Schi!.
ling), durch indirekte ERP-Freigaben im Zusam
menhang mit den ERP-Aufbaukrediten 
(4.700 Millionen Schilling) 'Und durch die ein
malige Sühneabgabe (245 Millionen Schilling). 
Budgetmittel zur Verminderung dieser Schuld 
wurden bisher nicht eingesetzt. 

Im Jahre 1964 wurden Nominale 1.991'1 Mil
lionen Schilling sogenannte "Besatzungskosten
Schatzscheine" , ebenfalls eine Sonderschuld, der 
Bundesschuld an die Oesterreichische N ational
bank zugeschlagen. Die vorerwähnte Bundes
schuld per 3.080'6 Millionen Schilling hat somit 
einen Währungsanteil von 1.089'5 Millionen 
Schilling und einen Besatzungskostenanteil von 
1.991'1 Millionen Schilling. 

Eine zweite, verhältnismäßig hohe Sonder
schuld im Zuge der Durchführung von Wäh
rungsmaßnahmen (§ 14 WSchG.) 4) ergab sich 
durch die Begebung der 20/0 Bundesschuldver
schreibungen 1947 in einern Betrag von über 
2.000 Millionen Schilling. Diese Schuldverschr·ei
bungen wurden aus Budgetmitteln bereits zur 
Gänze eingelöst. 

Eine zeitweilige Schuld des Bundes im Zusam
menhang mit Währungsrnaßnahmen entstand 
auch durch die Begebung von 850 Millionen Schil
ling Bundesschatzscheinen zur Hebung der 
Liquidität der Kreditunternehmungen (§ 27 
WSchG.). Hier hatte der Bund den Kreditunter
nehmungen Schatzscheine übergeben, die sie bei 
der Oesterreichischen Nationalbank zum Eskont 
einreichen konnten. Eine finanzielle Belastung des 
Bundes entstand nur durch die Bezahlung der 
Zinsen. Die Rückzahlung dieser Schatzscheine er
folgte durch die Kreditunternehmungen selbst. 
Die letzten Schatzscheine aus dieser Aktion wur
den im Jahr 1957 getilgt. 

Im Zuge der Rekonstruktion von Kredit- und 
Versicherungsunternehmungen wurden 3% Re
konstruktionsschuldvelfschreibungen (Höchst
stand 618 Millionen Schilling) bzw. 40/0 Bundes
schuldverschreibungen (Höchststand 165 Mil
lionen Schilling) ausgegeben. Durch Beiträge und 
Abfuhren durch die Kredit- und Versicherungs
unternehmungen wurden die 3% Rekonstruk
tionsschuldverschreibungen bis auf 263"3 Mil
lionen Schilling und die 4% Bundesschuldver
schreibung.en bis auf 24'7 Millionen Schilling ge
tilgt. 

Zu den Sonderschulden sind auch die 40/0 
Bundesschuldverschreibungen zu zählen, die auf 
Grund der Verstaatlichungs-Entschädigungs-Ge
setze an die ehemaligen Aktienbesitzer ausge
geben wurden. Diese Schuldverschr{;:bungen, 
deren Höchststand 300 Millionen Schilling be-

3) ERP = European Recovery Program. 
4). Währungsschutzgcscrz, BGBI. Nr. 250/1947. 

trug, wurden ber·eits zur Gänze aus. Budget
mitteln getilgt. 

Im Zuge der Abwicklung der ERP-Hilfe mußte 
die Republik österreich zur Abdeckurig bzw. 
Sicherstellung von Fehlbeträgen auf dem soge
nannten "ERP-Erlagskonto" bei der Oester
reichischen Nationalbank eine unverzinsliche 
Schatzschein-Schuld mit einern Höchstbetrag von 
3.548'9 Millionen Schilling .eingehen. Dieser Fehl
betrag auf dem Erlagskonto entstand zu einern 
kleineren Teil aus der Zeitdifferenz zwischen den 
Erlöseingängen und den Erlagsverpflichtungen, 
zum größeren Teil aber aus der Differenz zwi
schen den Weltmarktpreisen und den Inland
preisen der importierten Grundnahrungsmittel. 
Durch spätere Erlöseingänge im Betrag von 
393 Millionen Schilling und durch eine ERP
Freigabe im Betrage von 2.962 Millionen Schil
ling, die als ein Verzicht der US-Regierung auf 
Erfüllung der Erlagsverpflichtung zu werten war, 
konnte im Jahr 1957 diese Schuld bis auf einen 
Betrag von ·193'9 Millionen Schilling getilgt wer
den. Der Resvbetrag von 193'9 Millionen Schil
ling wurde in eine Buchschuld gegenüber der 
Oesterreichischen Nationalbank, umgewandelt 
und bis auf einen Rest von 37 Millionen Schilling 
aus Budgetmitteln zurückgezahlt. 

Eine besondere Stellung in der Gruppe der 
Sonderschulden nehmen jene Schuldverpflichtun
gen ein, die im Zuge der Beitragsleistungen der 
RepublikOsterreich bei internationalen Finanz
institutionen entstanden sind. In dem Ausmaße, 
als Teile der Beitragsleistungen bzw. Mitglieds
quoten in Gold zu bezahlen waren, wurde die 
Oesterreichische Nationalbank vorn Bund bean-. 
sprucht. Aus dieser Beanspruchung entstand eine 
2% -Schuld gegenüber der Oesterreichischen 
Nationalbank in einern bisher ungetilgten Aus
maß von 530'9 Millionen Schilling. 

Soweit die Mitgliedsquoten in Landeswährung 
(Schillingen) gegen späteren Abruf zu leisten 
waren, hat die Republik österreich unverzins
liche Bundesschatzscheine begeben. Abberufungen 
bis zum Jahr 1962 wurden aus Budgetmitteln 
gegen Einzug der Bundesschatzscheine geleistet. 
Ab 1963 wird die Oesterreichische Nationalbank 
ebenfalls bei Leistung der Schillingquoten be
ansprucht, dadurch, daß sie die Leistungen gegen
über den internationalen Finanzinstitutionen 
gegen eine Ge!tendmachung einer 2% -Forderung 
gegen' den Bund vollzieht. 

Aus solchen Sicherstellungs-Schatz
scheinen bei internationalen Finanz-
institutionen wurden bisher ......... . 
begeben. Hievon wurden aus Budget-
mitteln ............ "",.,.",,'.,. 
eingelöst und gegen Umwandlung in eine 
2% ige Buchschuld bei der Oesterreichi
sehen Nationalbank getilgt .. '"."., 

Rest per Ende 1965 ................ ,. 

Mill. S 

2.332'9 

746'2 

1.455'1 

131'6 
----
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Den Schuldverpflichtungen gegenüber der 
Oesterreichischen Nationalbank aus der Inan
spruchnahme für Leistungen an internationale 
Finanzinstitutionen von 530'9 Millionen Schilling 
und 1.455'1 Millionen Schilling, somit zusammen 
1. 986 Millionen Schilling,stehen gleich~ohe Mii:
gliedschaftsanteile der Republik österreich bei 
den internationalen Finanzinstitutionen gegen
über. Ebenso stellen die bisher -aus Budgetmitteln 
geleisteten Zahlungen von 746'2 Millionen Schil
ling Guthaben der Republik österreich bei diesen 
Institutionen dar. 

Zusammenfassend wurden an Inland-Sonder
schuldverpflichtungen in der Zeit von 1945 bis 
1965 24.883.'8 Millionen Schilling eingegangen, 
wovon durch außerbudgetäre Maßnahmen 
16.238 Millionen Schilling und durch budgetäre 
Maßnahmen 3.203'1 Millionen Schilling getilgt 
wurden. Der Stand der Inlandsonderschulden 
per Ende 1965 beträgt 5.442 Millionen Schilling. 

2.12 Kommerzielle Inlandschulden 

In den ersten Nachkriegsjahren bestand keine 
Möglichkeit, großzügige bzw. langfristige Investi
tionsplanungen durchzuführen, da vor allem kein 
inländischer Kapitalmarkt vorhanden war. Die 
Erfordernisse für die unbedingt notwendigen 
Investitionen bzw. Wiederherstellungsarbeiten 
konnten nur mit ERP-Freigaben bedeckt werden, 
wovon rund 1.700 Millionen Schilling in das 
Budget (als Schenkung) eingeflossen sind. 

Die erste öffentliche Inanspruchnahme des 
Inland-Kapitalmarktes erfolgte im Jahre 1949 
durch die Begebung der 50/oigen Aufbauanleihe 
1949. -Diese Begebung diente nicht allein dazu, 
den Inlandmarkt für Budgetzwecke heranzu
ziehen, sie bot auch die Möglichkeit, die 4112010 
Reichsanleihe 1938/II, die im Zuge des Umtausch
angebotes der ehemaligen Reichsregierung vom 
Oktober 1938 aufgelegt wurde, für einen Teil 
des Zeichnungspreises an zahlungsstatt zu ver
wenden. Sie gab weiters die Möglichkeit, Bundes
schatzscheine, die in den vorangegangenen Jahren 
ausgegeben wurden, zu konsolidieren. 

Die angebotene Umtauschmöglichkeit der 
41/2°/0 Reichsanleihe 1938/II erfolgte von Gesetzes 
wegen, obwohl im Aufbauanleihegesetz 1949, 
BGBl. Nr. 135/1949, der Gesetzgeber grundsätz
lich feststellte, daß österreich aus den von der 
deutschen Besatzungsmacht ausgegebenen An
leihen - einschließlich der 41/2010 Reichsanleihe 
1938/I1 - keine Verpflichtung trifft. 

Von der Umtauschmöglichkeit wurde in 
einem· Ausmaß von 149'6 Millionen Reichs
mark mit einem Anrechnungsbetrag auf den 
Zeichnungspreis von 74'8 Millionen Schilling Ge
brauch gemacht. Weiters wurden 113 Millionen 
So1.illing Bundesschatzscheine konsolidiert und 
133'7 Millionen Schilling bar gezeichnet. Der ver
hältnismäßig bescheidene Erfolg bestätigte, daß 

damals ein aufnahmsfähiger Kapitalmarkt 1m 
Inland noch nicht vorhanden war. Soweit zu 
dieser Zeit überhaupt Bundesinvestitionen (Wie
derherstellungsarbeiten) getätigt werden konnten, 
wurden sie aus ERP-Freigaben finanziert. Der. 
'Kreditbedarf des Bundes, vor allem für die Auf
bringung der Besatzungskosten, wurde mit Bun
desschatzschein -Emissionen abgedeckt. 

Die ersten Ansätze für einen Kapitalmarkt im· 
Inland zeigten sich erst im Jahre 1953. In diesem 
Jahr konnte die erste Energieanleihe, wenn auch 
nur mit einer Wertsicherung, auf dem inländi
schen Kapitalmarkt untergebracht werden. Vom 
Erlös der Energieanleihe des Jahres 1953, die, 
wie alle späteren Energieanleihen, keine. Bun
desanleihen, sondern Anleihen der Energiewirt
schaft sind, wurden 32010 an den Bund (2117 Mil
lionen Schilling) für Erfordernisse der öster
reichischen Bundesbahnen für Elektrifizierungs
zwecke weitergegeben. In diesem Jahr wurde 
auch eine 1. Tranche einer Anleihe für den 
Wiederaufbau der Wiener Staatsoper im Betrage 
von 35 Millionen Schilling aufgelegt. Ferner fällt 
in dieses Jahr auch die erste Ausnützung eines 
Bankenkredites für Investitionen der Post 
(Höchstbetiag 213'6 Millionen Schilling) und die 
Begebung einer nichtöffentlichen Anleihe von 
200 Millionen Schilling für denselben Zweck 
sowie die Begebung einer nichtöffentlichen An
leihe von 600 Millionen Schilling für Investi
tionen der österreichischen Bundesbahnen (Bahn
hofsanleihe). 

Die Investitionen der österreichischen Bundes
bahnen, der Postverwaltung und der später hin
zugekommenen großen Investitionen auf dem 
Straßen- und Hochbausektor wurden seit 1953 
im wesentlichen durch Bundesanleihen finanziert. 

Während die Gebarung des Bundeshaushaltes 
der Jahre 1954 und 1955 budgetmäßig noch 
nahezu ausgeglichen war und der Bund dahel;' nur 
einen verhältnismäßig geringen Kreditbedarf 
hatte (Restausnützung des Postkredites sowie die 
Begebung der 2. Tranche der Opernanleihe), 
setzten nach Erlangen der politischen Freiheit 
österreichs großzügige und landfristige Investi
tionsplanungen des Bundes ein, die zu einer stän
digen Erhöhung der Staatsverschuldung führten. 
Die mit einem großen Nachholbedarf verbun
denen Großinvestitionen des Bundes konnten 
nidlt aus dem ordentlichen Bundeshaushalt allein 
finanziert werden; so ist es verständlich, daß die 
Finanzschuld des Bundes, vor allem ab 1958, vor
übergehend sprunghaft und ab 1961 schon etwas 
verlangsamt angestiegen ist. Der Bund trat ab 
dem Jahre 1956 regelmäßig mit mindestens einer 
öffentlichen Anleihe an den inländischen Kapital
markt heran und benützte auch andere Finan
zierungsquellen (nichtöffentliche Anleihen, Dar
lehen und Kredite) im Inland. Auch die Maß
nahmen zur Abwehr der letzten weltweiten wirt-
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schaftlichen Rezession, vor allem im Jahr 1958, 
erforderten konjunkturpolitische Maßnahmen, 
die auch eine erhöhte Kredittätigkeit des Bundes 
zur Folge hatten. 

Auf dem inländischen Kapitalmarkt wurden 
bis Ende 1965 folgende Kreditoperationen durch
geführt bzw. "kommerzielle Schulden" einge
gangen: 

öffentliche Anleihen .... , rund 12.945 Mill. S, 
Nichtöffentliche Anleihen .. rund 3.598 Mill. S, 
Darlehen und Kredite ., .. rund 3.586 Mill. S, 

Zusammen rund 20.129 Mill. S. 

Hievon wurden bis Ende 1965 4.009 Millionen 
Schilling getilgt, sodaß an kommerziellen Inland
schulden (außer Bundesschatzscheinen) Ende 1965 
rund 16.120 Millionen Schilling ausstanden. 

Jahr Anleihe 
Begebungs-

betrag 
Mil!. 5 

1949 Aufbauanleihe . 325 
1953 Opernanleihe I. Teilausgabe . 35 
.1954 Opernanleihe H, Teilausgabe , 45 
1956 Investitionsanleihe . . . . . 400 
1956 Salzburger Festspielhausanleihe 35 
1957 Verkehrsanleihe . . . . . , 210 
1958 Investitionsanleihe II 450 
1958 Trefferanleihe . 100 
1958 Bundeslosanleihe 50 
1959 Bundesanleihe 1.800 
1959 Bundesanleihe 1.200 
1960 Bundesanleihe . 1.500 
1961 Bundesanleihe 500 
1962 Bundesanleihe 600 
1963 Bundesanleihe , ... 750 
1963 Bundesanleihe Ausgabe A , 1.000 
1964 Bundesanleihe I 1.300 
1964 Bundesanleihe II , 1.000 
1965 Bundesanleihe I 1.500 
1965 Bundesanleihe II . SOO 

2.122 Nichtöffentlich begebene Anleihen 

Von öffentlichen Begebungen konnte Abstand 
genommen werden: 

Bei Teilausgaben von Anleiheemissionen, die 
von einem Konsortium fest übernommen wurden; 
hieher gehören die Ausgabe Ader 70/0 Investi
tionsanleihe 1958/1 (150 Millionen Schilling) und 
die Ausgabe B der 6'5010 Bundesanleihe 1963 
(250 Millionen Schilling). 

Bei festen übernahmen ganzer Anleihen durch 
jeweils einzelne Kreditunternehmungen; hieher 
gehören: die 6% Bahnhofsanleihe vom Jahre 1954 

5) Bei Zahlung des Zeichnungspreises in drei Raten 
war der Kurs 92%. Bei Verwendung von Stücken 
der 41/2% Reichsanleihe 1938/I1 war der Kurs 100010. 

6) Für l~!o werden zusätzlich Haupt- und Neben
treffer ausgeschüttet. Rendite nur auf die nominelle 
Verzinsung abgestellt. 

Im einzelnen wird hiezu folgendes bemerkt: 

2.121 öffentlich begebene Anleihen 

Die öffentliche Begebung einer Anleihe gehörte 
zur Regel der bisherigen Emissionstätigkeit des 
Bundes. Der Bund bediente sich hiebei der Ein
richtungen des gesamten österreichischen Kredit
apparates, der sich in einem Begebungs- und 
Garantiesyndikat zur Verfügung stellte, 

Die Anleihebedingungen, die einvernehmlich 
mit dem Syndikat unter Bedachtnahme auf die 
jeweils herrschende Marktlage festgesetzt wurden, 
'unterlagen naturgemäß einigen Schwankungen. 

Die nachstehende Tabelle über die von 1949 
bis Ende 1965 öffentlich begebenen Anleihen 
geben Aufschluß über die Schwankungen, haupt
sächlich beim Zinsfuß und dem Begebungs(Emis
sions)kurs. 

I 

I 
hievon Rendite bei Be-

Begebungs- Laufzeit tilgungs frei gebung, bezoJen 
Zinsfuß kurs . auf die En -

0/° 0/0 fälligkeit 
Jahre 0' 10 

5 90 5) 25 I - 5'84 
7 100'5 8 4 7'04 
5'5 99 7 3 5"75 
6'5 98 15 5 6'S2 
6'5 98 15 5 6'S2 
7 98 15 3 7'36 
7 99 15 5 7"25 
6 6) 98 15 5 6'31 

7) 99 10 - -
7 100 20 5 7'13 
6'25 98 15 5 6'56 
7 99'25 15 3 7'23 
7 98 15 6 7'36 
7 98'50 15 5 7'30 
6"75 98'50 15 5 7'03 
6'5 98'50 15 3 6"77 
6 97 15 3 6'42 
6 98 15 3 6'31 
6 98'25 15 3 6'28 
6 98 15 , 3 

I 
6'31 

I 
(600 Millionen Schilling), die 4% Postanleihe 
vom Jahre 1954 (200 Millionen Schilling), die 
63/4% Schnellbahnanleihe 1962 (150 Millionen 
Schilling) und die 6% Bundesanleihe 1959 
(200 Millionen Schilling). 

Bei festen übernahmen ganzer Emissionen 
durch eine Anzahl von Kreditunternehmungen, 
hauptsächlich im Zuge der Durchführung wäh
rungspolitischer Maßnahmen; hieher gehören: die 
6% Bundesobligationen 1962 (400 Millionen 
Schilling) und die 6'25% Bundesobligationen 1963 
(350 Millionen Schilling). 

7) Keine nominelle Verzinsung, dafür ein garan
tierter Serientreffer (neben möglichen Haupttreffern), 
der einen minimalen 5~/oigen Zinsenertrag garantiert. 
Rendite variabel. 
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Österreichische Finanzschuld - Inlandschuld 49 

Bei der Begebung der 60/0 Konversionsanleihe 
1964 (1.000 Millionen Schilling). Im Zuge 
der Konsolidierung schwebender Schulden ist 
diese Anleihe aus der Umwandlung von Bundes
schatzscheinen hervorgegangen. Anleihenehmer 
waren daher im wesentlichen jene Kreditunter
nehmungen, die' vorher die umgewandelten 
Bundesschatzscheine besessen haben. 

2.123 Darlehen und Kredite 

2.1231 Darlehen der Energiewirtschaft 

Zur Zwischenveranlagung hat die Energie
wirtschaft Erlöse aus In- und Auslandanleihen 
kurz- bis mittelfristig an den Bund, der vor 
allem im Jahre 1958 einen überaus großen 
Kreditbedarf hatte, als Darlehen weitergegeben 
(1958: 8447 Millionen Schilling, 1960: 150 Mil
lionen Schilling). Diese Darlehen wurden bereits 
zur Gänze abgestattet. 

In zwei Fällen, und zwar im Zuge der Bege
bung der Energieanleihe 1953 und der Energie
anleihe 1963 wurden Teilerlöse (260 bzw. 150 Mil
lionen Schilling) an den Bund jedoch langfristig, 
in Anlehnung an die Anleihebedingungen der 
Energieanleihen, weitergegeben. 

2.1232 Darlehen und Kredite von Kreditunter
nehmungen 

In den Jahren 1952 und 1958 wurde Auslands
geld, das zwei Kreditunternehmungen erhalten 
hatten, an den Bund mittelfristig für Investi
tionen der Post und Autobahnbau weitergegeben 
(213'6 und 312 Millionen Schilling). 

Für Investitionen der Osterreichischen Bundes
bahnen wurden folgende Konsortial- oder Einzel
darlehen gewährt: 

1956 .............. 70 Millionen Schilling 
. ,,(Elektrifizierung) 

1961 .............. 100 Millionen Schilling 
(Wiener Schnellbahn) 

2.1234 Darlehen des Wohnhauswiederaufbau
fonds für Wohnhäuser in der Verwaltung der 
Österreichischen Bundesbahnen 

Der Fond gewährte Wiederaufbaudarlehen für 
bundesbahneigene Wohnhäuser mit einer Aus
nützung von 98'6 Millionen Schilling bis Ende 
1965. 

2.1235 Kredite der Gemeinde Wien für den 
Ausbau der Wiener Schnellbahn 

Von 1958 bis 1961 stellte die Gemeinde WIen 
als Vorfinanzierung für den Ausbau der Wiener 
Schnellbahn insgesamt 420 Millionen Schilling im 
Wege eines Kredites zur Verfügung. Die Tilgung 
erfolgt in den Jahren 1963 bis 1968 (Insgesamt 
wurden für den Ausbau der Wiener Schnellbahn 
670 Millionen Schilling im Wege von Anleihen, 
Darlehen und Krediten aufgenommen). 

2.1236 Sonstiges 

Für Sonderprojekte (z. B. Ankauf der Aktien 
der Hotel AG. für Zwecke der Internationalen 
Atomenergiebehörde) wurden 1965 Kredite in 
Höhe von insgesamt 127'8 Millionen Schilling 
aufgenommen. Ende 1965 betrug der Stand 
31' 4 Millionen Schilling. 

2. 13 Die gesamte fundierte Inlandschuld 
(Kommerzielle und Sonderschuld ohne Bundes
schatzscheine ) 

Auf die gesamte fundierte Inlandsd1Uld ent
fallen 

15.675 Millionen Schilling titrierte und 
5.887 Millionen Schilling nichttitrierte 

Schuld verpflichtungen. 

1965 ............. . 

Während bei der Auslandschuld die nicht
titrierte Schuld überwiegt, trifft bei der Inland
schuld das Gegenteil zu. Die Begebung von 
Teilschuldverschreibungen auf dem Inlandmarkt 
wird auch weiterhin das bedeutendste Instrument 
der Schuldengebarung sein. 

2'35 Millionen Schilling Bezogen auf die Endtermine (Restlaufzeit) bei 
(Für öBB-eigene Wohnobjekte). 

Ende 1960 wurde für allgemeine Kassenerfor
dernisse des Bundes ein kurzfristiger Konsortial
kredit von 490 Millionen Schilling aufgenommen, I 
der mit dem Erlös der 7% Bundesanleihe 1961 
zurückgezahlt worden ist. 

Für Investitionen der Osterreichischen Salinen 
war 1958 ein Kredit im Betrage von 67 Mil
lionen Schilling kurzfristig notwendig. 

2.1233 Darlehen der Versicherungsanstalten 

den einzelnen Inlandschulden (ohne Bundes
schatzscheine) sind 

37'5 Millionen SchiUing als kurzfristig bis zu 
einem Jahr, 

313'9 Millionen Schilling als mittelfristig bis 
3 Jahre, 

387'8 Millionen Schilling als mitteHristig bis 
5 Jahre, 

4.705'6 Millionen Schilling als langfristig bis 
10 Jahre und 

16.117' 4 Millionen Schilling als langfristig über 
10 Jahre 

Seit 1961 beteiligten sich Versicherungsanstal- zu bezeichnen. 
ten an der Finanzierung des Autobahnbaues mit Unter Berücksichtigung der nominellen Ver
Jahresbeträgen zwischen 62 Millionen Schilling zinsung und des ausstehenden Schuldkapitals er
und 86 Millionen Schilling; Ende 1965 erreidlte gibt sich bei den 
die Beteiligung einen Gesamtbetrag von 341 Mil- Inland s 0 n der schulden ein durch-
Iionen Schilling. . I schnittlicher Zinsenaufwand von '" 2'06%, 

Erlaulerul11J'eo ZGm Bundesfina.nzgoesetz. 
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50 Österreichische Finanzschuld - Inlandschuld 

bei den inländischen kom m erz i e l
I e n Schulden (ohne Bundesschatz-
scheine) ein Zinsenaufwand von .... 6'35010 

und bei der gesamten fundierten In
landschuld ein Zinsenaufwand von.. 5'260/0. 
Nach Maßgabe der bereits feststehenden Til

gungsverpflichtungen werden aus den kommer-
ziellen Inlandschulden (ohne Bundesschatzscheine) 
im Jahr 

1967 rund 1.000 Millionen Schilling, 
1968 ...... rund 1.240 Millionen Schilling, 
1969 ...... rund 1.680 Millionen Schilling 

an' d~n Inlandsmarkt wieder zurückfließen. 

2.2 Bundesschatzscheine 

Sofern Bundesschatzscheine den Sonderschul
den zuzurechnen sind, wurden sie bereits unter 
2.11 besprochen. Gegenstand der folgenden 
Erläuterungen sind nur jene Bundesschatzscheine, 
die zur kurzfristigen Kassenüberbrückung (Kas
senstärkerschatzscheine) oder auch zur teilweisen 
Finanzierung eines ,Budgetabganges begeben 
,wurden. 

In den Bundesfinanzgesetzen ist jeweils eine 
Ermächtigung, zur vorübergehenden Kassen
stärkung bis zu einem bestimmten Betrag (der
zeit eine Milliarde Schilling) kurzfristige Kredit
operationen mit einer Laufzeit bis zum Ende des 
Finanzjahres durchzuführen, gegeben. Bis zum 
31. Dezember eines Finanzjahres nicht getilgte 
Schuldverpflichtungen aus diesen Kreditoperatio
nen sind auf den Höchstbetrag der in den einzel
nen Bundesfinanzgesetzen ebenfalls enthaltenen 
Ermächtigung, Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite bis zum Betrag des jeweils veranschlagten 
Gesamtgebarungsabganges aufzunehmen, anzu
rechnen. Schließlich enthalten die Bundesfinanz
gesetze eine Ermächtigung, Verpflichtungen des 
Bundes aus 'Anleihen, Darlehensverträgen und 
sonstigen Kreditoperationen unter bestimmten 
Voraussetzungen zu prolongieren oder zu kon
vertieren. Die genannten Ermächtigungen bilden 
die gesetzlichen Grundlagen für die Gebarung 
mit Bundesschatzscheinen, die zur vorübergehen
den Kassenstärkung oder zur teilweisen Finan
zierung eines Budgetabganges begeben wurden 
oder werden. 

Nach Kriegsende wurden erstmals in den Jah
ren 1946/1947 ursprünglich zur Kassenstärkung 
bedachte Bundesschatzscheine im Nominale von 
976 Millionen Schilling begeben, die jedoch, da 
die Erlöse· schließlich zur Finanzierung von 
Besatzungskosten dienten, im Jahre 1947 in 
Besatzungskostenschatzscheine umgewandelt wur
den. In den Jahren 1947 his 1956 wurde in 
relativ geringem Umfang von der Möglichkeit, 
Bundesschatzscheine zur vorübergehenden Kas
senstärkung bzw. zur teilweisen Bedeckung des 
Budgetabganges zu begeben, Gebrauch gemacht. 
In diesem Zeitraum war der Höchststand an im 
Umlauf befindlichen Bundesschatzscheinen Ende 

1952 rund Nominale 799 Millionen Schilling. 
Durch Tilgungen, welchen keine nennenswerten 
Neubegebungen gegenüberstanden, verminderte 
sich der Umlauf an Bundesschatzscheinen bis 
Ende 1956 auf rund Nominale 420 Millionen 
Schilling. In den Jahren 1957 bis 1960 hingegen 
wurde weitgehend von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, die Budgetabgänge zum Teil durch die 
Begebung von Bundesschatzscheinen zu finan
zieren. In diesen Jahren wurden insgesamt Nomi
nale 4.249 Millionen Schilling Bund,esschatzscheine 
begeben. Diesen Begebungen standen lediglich 
Tilgungen in der Höhe von Nominale 125 Mil
lionen Schilling entgegen. Dies führte zu einem 
Höchststand von im Umlauf befindlichen Bun
desschatzscheinen per Ende 1960 im Nominale 
von rund 4.543 Millionen Schilling. Die wesent
liche UrsaChe für den Umfang der Schatzschein
begebung ist da'rin zu such,en, daß insbesondere 
im Jahre 1958 zum Auffangen der damals be
ginnenden Rezession alle Möglichkeiten des Bun
desfinanzgesetzes 1958 samt Nachtrag hinsichtlich 
der Ermächtigungen zu Kreditaufnahmen voll 
ausgeschöpft und außer den übrigen Kredit
operationen Nominale 2.167 Millionen Schilling 
Bundesschatzscheine begeben wurden. Ab dem 
Jahre 1961 wurde durch planmäßige Tilgungen 
und durch Konversion in längerfristige Titel der 
Schatzscheinumlauf auf Nominale 2.225 Millionen 
Schilling per 31. Dezember 1965 reduziert. In 
diesen Jahren wurden auch wieder echte Kassen
stärkerschatzscheine, die bis zum Ende des Haus
haltsjahres getilgt wurden, begeben. Die· nach
folgende Tabelle zeigt ab 1945 die Gebarung mit 
Bundesschatzscheinen, die zur teilweisen Be
deckung von Budgetabgängen bzw. zur vorüber
gehenden Kassenstärkung begeben wurden. 

Bis zum Jahre 1959 wiesen die Bundesschatz
scheine eine Laufzeit von höchstens drei Monaten 
auf und wurden, soweit eine Rücklösung nicht 
möglich war, immer wieder bis auf weitere drei 
Monate prolongiert. Die Verzinsung dieser 
Schatzscheine bewegte sich je nach Marktlage 
zwischen 3112 bis 60/0 p. a. Die ab dem Jahre 1959 
eingeführten ein- bis dreijährigen Bundesschatz
scheine - bereits ein Teil der im Jahre 1959, 
im Umlauf befindlichen dreimonatigen Schatz
-scheine wurde in solche umgewandelt - werden 
mit 4112 bis 51/40/0 p. a. verzinst. Die ein- bis 
drei jährigen Bundesschatzscheine, die halbjährlich 
im nachhinein verzinst werden, sind zum Handel 
an der Wiener Börse und zum Lombard bei der 
Oesterreichischen Nationalbank zugelassen. 

Ab dem Jahre 1964 wurden zur vorüber
gehenden Kassenstärkung wieder Bundesschatz
scheine, auf die die Bestimmungen des § 41 
Absatz 1 des Nationalbankgesetzes 1955, BGBl. 
Nr. 184, Anwendung finden, begeben. Diese Bun
desschatzscheine, die Laufzeiten zwischen einem 
Monat und drei Monaten haben, werden je nach 
Laufzeit mit 2 1hfiO/O bis 21/2% p. a. verzinst. 
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Österreichische Finanzschuld - Bundesschatzscheine 51 

Bundesschatzscheine, begeben zur 
vorübergehenden teilw. Finanzierung Zusammen 

Kassenstärkung des Budgetabgange, 
Millionen Schilling 

1945 .......................................... 
1946 Begebung •• .o •••••••••••••••••••••••••••••• + 812 + 812 

Stand am Ende des Jahres .................. 812 812 
1947 Begebung ................................. + 164 + 164 

Umwandlung In Bes1atzungskosten-Schatz-
scheine ................................. 976 976 

Stand am Ende des Jahres .................. 
1948 Begebung ................................. + 784 + 784 

Stand am Ende des Jahres .................. 784 784 
1949 Tilgung .................................. 461 461 

Stand am Ende des Jahres .................. 323 323 
1950 Tilgung .................................. 12 12 

Stand am Ende des Jahres .................. 311 311 
1951 Begebung ........ , .......................... + 150 + 150 

Stand am Ende des Jahres .................. 461 461 
1952 Begebung ................. , ... '., .......... + 348 + 348 

Tilgung ... ",., .......................... 10 10 
Stand am Ende des Jahres .... , ............. 799 799 

1953 Begebung ......... , ..... , .... , ....... , .... + 110 + 110 
Tilgung .... , ............. , ............. , .. 216 216 
Stand am Ende des Jahres .. , ............... 693 693 

1954 Tilgung 
•••••••• , ••••••••••••••••••• 0 0 •••• 179 179 

Stand am Ende des Jahres 0.· ••••••••••••• 0. 514 514 
1955 Begebung 

••• '"0 ••••••••• 0 •• 00 •••••••••••••• + 4 + 4 
Tilgung 

0' •••• 0 •••••• 0 •••• 0 •••••••• '.0.' •• 90 90 
Stand am Ende d·es Jahres ••••••••••• 0 .00 ••• ' 428 428 

1956 Tilgung 
•••••••• 0 ••••• ' •••••• , •••••••••• o. 9 9 

Stand am Ende des Jahres •• 0 ••• ' ••••••••••• 419 419 
1957 Begebung ................ , .. , ............. + 444 + 444 

Stand am Ende des Jahres .................. 863 863 
1958 Begebung 

•••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• + 2.167 + 2.167 
Tilgung ................................... 100 100 
Stand am Ende des Jahres .................. ° 2.930 2.930 

1959 Begebung ................................. + 555 + 555 
Stand am Ende des Jahres ," ••••••••••••• 0 ..... 3.485 3.485 

1960 Begebung 
•••••• , •••••••••••••• 0 ••••••••••• + 601 + 1.083 +1.684 

Tilgung 
••••• ••••••••••• 0 ••••• 0 ••••••••••• 601 25 626 

Stand am Ende des Jahres .................. 4.543 4.543 
1961 Begebung 

•••••••••••••••••••• , •••• 0 0 •••••• + 10 + 131 + , 141 
Konversion In Bundesanleihen 

0.0.' •••••••••• 61 61 
Tilgung 

.0 ••••• 0 ••••••• 0 •••• ' ••••••••••• ,. 10 700 710 
Stand am Ende des Jahres .,. 0 0 •••• 0" •••••••• 3.913 3.913 

1962 Begebung 
••••••••••• 0 •••• ' •• 0 ••••••••••••• + 195 + 195 

Tilgung 
••••••• 0 •••••• 0 ••••••••••••••••••• 300 300 

Stand am Ende des Jahres .................. 195 3.613 3.808 
1963 Begebung 

••• ••••••••••• 0 •••••••••••••••••• + 100 + 100 
Tilgung .................................. 295 150 445 
Stand am Ende des Jahres •• 0 ••••••••••••••• 3.463 3.463 

1964 Begebung 
••••••••• , ••••••••••• 0 •••••••• 0" + 300 + 126 8) + 426 

Konversion In Bundesanleihen ............... - 1.000 - 1.000 
Tilgung 

•••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 300 437 737 
Stand am Ende des Jahres .................. 2.152 2.152 

1965 Begebung 
••••••• 0 •••••• '.0 •• 0 •••••• 0 •••••• + 1.300 + 1.114 9) + 2.414 

Tilgung 
•••••••••• , •• 0 0 ••••••••••••••••• ,. - 1.300 - 1.041 - 2.341 

Stand am Ende des Jahres .................. 2.225 2.225 

8) Umwandlung einer Auslandsdtuld in Bundes- 9) Hievon Nominale 129 Millionen Sdtilling aus der 
sdtatzscheine. Umwandlung einer Auslandschuld .. 
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52 österreichische Finanzschuld - Bundeshaushaltsrecht und Bundesfinanzgesetz 
1967 

2.3 Entwicklung und Verhältnisziffern der ge- 2.32 Aufwand: 
samten Inlandschuld einschließliclt der Bundes
schatzsclteine 

2.31 Scltuldenstände: 

Ende 

1958. , ... 

1959 ..•. : 

1960 ..... 

1961 ..... 

1962 ..... 

1963 ..... 

Höhe in 
Mill. S 

13.188'5 

17.523'3 

19.986'4 

19.130·5 

19.334'6 

20.905'2 

Anteil an der 010 des 
Finanzsehuld des Brutto-National· 

Bundes in % produktes 

78'89 

88'57 

89'57 

85'60 

84'00 

9'02 

12'23 

12'39 

10'78 

10'36 

10'45 

Zinsen 

1958.,. 374'3 
1959.,.634'8 
1960 . .. 807'8 
1961 ... 921'8 
1962 . ,. 946'2 
1963 , ., 995'3 
1964, .. 1.035'3 
1965 , .. 1.179'8 

Tilgung 
Mill. S 

732'8 
644'9 
551'2 

1.311'2 
1.013'6 

981'9 
1.234'7 
1.902'6 

1/0 der 
Gesamtausgabltfi 

zusammen (einsehL 00. Geb.) 
des Bundes 

1.107'1 
1.279'7 
1.359'0 
2,233'0 
1.959'8 
1.977'2 
2.270'0 
3.082'4 

·2'67 
3'04 
3'01 
4'46 
3'62 
3'35 
3'61 

3. Die gesamte österreicltische 
(Ausland- und Inlandschuld) 

Finanzschuld 

3.1 Schuldenentwicklung: 

1958 
1959 
1960 

Höhe in 
Mill. S 

% des Brutto-
Nationalproduktes 

1964 .... , 22.316'5 

83'41 

81 '72 

84'63 

10'15 1961 

1

1962 

15,632'5 
19,783'7 
22,314'4 
22,348'5 
23,017'4 
25,062'1 
27,309'0 
28,276'7 

11'44 
13'80 
13'83 
12'59 
12'33 
12'52 
12'42 
11'92 10) 

1965 ..... 23.919'6 10'081°) 1963 

1

1964 
1965 10) Schätzung. 

3.2 Aufwand: 

Zinsen Tilgung Begebungsko>ten Verwaltungskosten Gesamtaufwand 
% der Gesamtausgaben 
(einsehl. 00. Gebarung) 

des Bundes 
MilFonen Schilling 

1958 418'1 862'2 ' 
1959 715'8 858'5 
1960 886'4 682'0 
1961 1.013'5 1.411'4 
1962 1.093'0 1.180'3 
1963 1.163'7 1.479'6 
1964 1.229'7 1.811'1 
1965 1.383'1 2.719'9 

17'8 87'2 
77'9 3'8 
47'3 7'0 
44'8 2'7 
27'6 3'9 
88'0 5'3 

148'5 5'1 
86'7 5'1 

1.385'3 
1.656'0 
1.622'7 
2.472'4 
2.304'8 
2.736'6 
3,194'4 
4,194'8 

3'35 
3'86 
3'59 
4'95 
4'26 
4'63 
5'09 

Abschnitt VI 
Bundeshaushaltsrecht und Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1967 

All ge m ei n es . sungsgerichtshof. Einem wider Erwarten auf
hebenden Erkenntnis wird das Bundesfinanz
gesetz für das Jahr 1967 erforderlichenfalls anzu
passen sein. 

Besonderes 
Zu Artikel 11 Absät:ze 2 bis 5 

In Ergänzung der auf den verfassungmäßigen 
Grundlagen und der auf der Rechtsgrundlage des 
Art. 6 Verwaltungs entlastungs gesetz, BGBL 
Nr. 277/1925, beruhenden Möglichkeiten können 
zur Erzielung des Haushaltsausgleiches in der 
ordentlichen Gebarung in den Grenzen der Be
stimmungen des Art. II Absätze 2 und 3 vom 
Finanzminister Ersparungsmaßnahmen (Aus
gabenrückstellungen) verfügt werden, 

Das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1967 
stützt sich, ebenso wie die Bundesfinanzgesetze 
bis einschließlich 1962 und die Bundesfinanzge
setze für die Jahre 1965 und 1966, vor allem 
auf die durch Artikel 42 Absatz 5 und Artikel 51 
Bundes-Verfassungsgesetz umrissenen verfas
sungsmäßigen Grundlagen, . Auslegungen dieser 
Grundlagen hat insbesondere das Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes vom 19, Dezember 
1962, G 1/2, Slg, Nr, 4340, gegeben, Die ver
fassungsmäßigen Grundlagen für die Bundes
finanzgesetze der Jahre 1963 und 1964 waren in 
dem am 31. Dezember 1964 wieder außer Kraft 
getretenen Bundesverfassungsgesetz vom 16, April 
1963, mit dem vorläufige Bestimmungen über das 
Hauhaltsrecht des Bundes getroffen werden, Ein Abgang in der ordentlichen Gebarung 

kann im Verlaufe des Finanzjahres gegebenenfalls 
für das Jahr durch Mehrausgaben oder Mindereinnahmen 
beim Verfas-I eintreten. 

BGBL Nr, 75, enthalten, 
Gegen das Bundesfinanzgesetz 

1966 laufen Aufhebungsanträge 
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Bundeshaushaltsrecht und Bundesfinanzgesetz 1967 53 

Solche Mehrausgaben bedürfen nach der gel': 
tenden Rechtslage der Genehmigung des Natio
nalrates, soweit nicht im Bundesfinanzgesetz für 
das Jahr 1967 besondere Bestimmungen (Art. 111) 
vorgesehen sind. 

Zu Artikel 111 
Den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 

25. Mai 1966 über die Errichtung eines Bundes
ministeriums für Bauten und Technik und über 
die Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger 
Bundesministerien, BGB!. Nr. 70/1966, trägt be
reits der Bundesvoranschlag für das Jahr 1967 
Rechnung. überschreitungen für Waffen- und 
Gerätelieferungen werden wegen Auslaufens der 
Lieferungen auf Grund von Kreditverträgenaus 
1962 nur mehr in einem verringerten Maße an
fallen. Die Bestimmungen betreffend überschrei
tungen, die bei Ansätzen für gesetzliche Ver
pflichtungen anfallen, wurden durch eine Be
tragsgrenze ergänzt. Diese BeStimmungen so wie 
die Bestimmungen betreffend überschrei
tungen bis zu einem Betrag von 50.000 S stützen 
sich auf das durch Artikel 18 Bundes-Verfassungs
gesetz 1929 gegebene Gebot der Gesetzmäßigkeit 
sowie auf die im Artikel 126 b Absatz 5 Bundes
Verfassungsgesetz 1929 niedergelegten Grundsätze 
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck
mäßigkeit. Der neue Absatz 7 dieses Artikels ent
hält die Rücklagenverwendungsbestimmungen 
des Artikels VIII Absätze 2 und 3 des Bundes
finanzgesetzes für das Jahr 1966. Diese über
nahme dient dem folgerichtigen Aufbau des 
Bundesfinanzgesetzes. 

Zu Artikel VI 
Die Ermächtigung des Bundesministers für 

Finanzen, Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite in in- und ausländischer Währung aufzu
nehmen, welche die in Betracht kommenden Ver
hältnisse auf den in- und ausländischen Geld- und 
Kapitalmärkten berücksichtigen, grenzt das Ver
halten des Bundesministers für Finanzen soweit 
ab, daß er nicht anders handeln kann, als der 
Nationalrat selbst handeln würde. 

Sie ermöglicht dem Bundesminister für Fi
nanzen aber doch, die Aufnahme von Anleihen 
des Bundes im Rahmen des Bundesfinanzgesetzes 
so zu gestalten, daß den schon erwännten Grund
sätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit Rechnung getragen wird. Die 
neu eingefügten Worte "in in- und ausländisCher 
Währung" dienen der Klarstellung. Der letzte 
Satz der Z. 1 dieser Bestimmung wurde dem ge
änderten Inhalt des Artikels III Absatz 5 ange
paßt. 

Zu Artikel VII 
Die übernahme von Haftungen für Darlehen 

der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für 
Bundesbedienstete, Ges. m. b. H. kann mangels 
Bedarf entfallen. Die übernahme der Haftung 
für die Austrian Airlines - Österreichische Luft-

verkehrs-AG. ist einem Sondergesetz vorbehalten. 
Der Wortlaut des Absatzes 2 wurde deutlicher 
gefaßt. Der Absatz 3 enthält Anpassungen an den 
geänderten Inhalt dieses Artikels; 

Zu Artikel IX 
Die neuaufgenommene Erwähnung des 

"Nennbetrages" von Belastungen berücksichtigt 
insbesondere Hypotheken. Bei diesen wird der 
Begriff "Schätzwert" regelmäßig kaum anwend
bar sein. 

Zu den Artikeln XI und XIII 

Die Änderungen an diesen Bestimmungen 
gegenüber dem Wortlaut des Bundesfinanz
gesetzes für das Jahr 1966 ergeben sich aus dem 
Wegfall eines vorläufige Vorsorge für die Füh
rung des Bundeshaushaltes treffenden Bundes
gesetzes für das Jahr 1967. Als solches ist für die 
Zeit vom 1. Jänner bis 30. Juni 1966 das Bun
desgesetz vom 12. November 1965, BGBl. 
Nr. 307, in Kraft gestanden. 

Zu Artikel XII 
Der Systemisierungsplan der Kraft-, Luft- und 

Wasserfahrzeuge des Bundes ist eine Anlage zum 
Bundesvoranschlag, der die Anlage I zum Bun
desfinanzgesetz für das Jahr 1967 bildet. Die ent
sprechenden Änderungen im Wortlaut des 
Bundesfinan~gesetzes für das Jahr 1967 ziehen 
rechtliche Folgerungen nicht nach sich. 

Sonstige Artikel 
Vorstehend nicht erwähnte Bestimmungen des 

Bundesfinanzgesetzes für das J aht 1967 sind, von 
ihrer Beziehung auf das Jahr 1967 und von der 
Neugliederung des Bundesvoranschlages nach 
der Dezimalklassifikation abgesehen, gegenüber 
dem Wortlaut des Bundesfinanzgesetzes für das 
Jahr 1966 nicht geändert worden. 

Bundeshaushaltsrecht 
In Zusammenarbeit mit den zuständigen Ab

teilungen des Rechnungshofes arbeitet· das Bun
desministerium für Finanzen seit einiger Zeit an 
dem Entwurf eines Bundesgesetzes über die Füh
rung des Bundeshaushaltes. Dieser Entwurf 
versucht, die bewährten Einrichtungen des 
geltenden Haushaltsrechtes, die bei den 
seinerzeitigen Verhandlungen über die Neu
ordnung des Bundeshaushaltswesens gewonne
nen Gedanken weiter; die aus der Auto
matisierung des' Rechnungswesens sich ergeben
den Notwendigkeiten und sonstigen AnsprüChe 
der Gegenwart und Zukunft genügende Erfor
dernisse insoweit zu berücksichtigen, als. dies bei 
den gegebenen, eingangs bezogenen verfassungs
mäßigen Grundlagen in einem materiellen Bun
desgesetz möglich ist. Das Bundesministerium für 
Finanzen glaubt ankündigen zu dürfen, daß 
dieser Entwurf im Laufe des Jahres 1967 zur 
Begutachtung versandt und sodann der ver
fassungsmäßigen Behandlung unterzogen werden 
kann. 
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54 Hauptüberblick 1967 - Einnahmensteigerungssätze - Nachfrageunwirksame Einnahmen 

Abschnitt VII 
Hauptüberblick über den Bundesvoranschlag 1967 

Das Bundesfinanzgesetz 1967 weist nach- \ Bundesfinanzgesetz 
stehende Schlußsummen aus, die gegenüber dem bild ergeben: 

1966 folgendes Vergleichs-

Bundesvoranschlag Unterschied gegenüber 1966 1967 1966 
Ordentliche Gebarung: 

Ausgaben ........... , ... , , , . 
Einnahmen"".,., .. ,.",." 

überschuß. 

Außerordentliche Gebarung: 
Ausgaben .... , , . " .. , . , . , , ,. 
Einnahmen, . , . , , . , ... , .. , . , , 

Abgang. 
Gesamtgebarungsabgang. 

74.988 
74.992 

+ 4 

'3.601 

3.601 
3,597 

Mill. S 

68.237 
68,250 

+13 

2.550 

2,550 
2.537 

Mill. S 0/0 

+6.751 + 9'9 
+6.742 + 9'9 

'9 

+ 1.051 +41'2 

+ 1.051 
+ 1.060 

Die nachfolgenden übersichten geben Aufschluß über die Steigerungssätze einzelner Ein
nahmen- und Ausgabengruppen: 

Einnahmen: 
A. öffentliche Abgaben: 1) 

Direkte 2) ".,."" ..... ,', .• , ..... . 
Indirekte 3) .. ,'.. .." •.. '", ... " .. 

Summe A ... ,.',.,. 
B. Abgabenähnliche Einnahrrien 4) , .... , , • , , 
C. Sonstige Einnahmen: 

Monopole ., .. , .......... , ..... , .. . 
Post- und Telegraphenanstalt, , , , , , , , .. 
österreichische Bundesbahnen , , , , , , , . ' , 
übrige Bundesbetriebe ",.""".,.', 
übrige Hoheitsverwaltung ."""",,: 

Summe C ",.,."., 
Einnahmen (Summe) , , , .-, "" 

ab: Zahlungen aus dem Ausland, die die nach
frageunwirksamen Ausgaben vermindern: 
Beitragsleistung auf Grund des Banner Regie
rungsabkommens 5) , , , , , , , , , , , , , , , , . , , 

Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland 
über Kriegsopferversorgung und Beschäf
tigung Schwerbeschädigter 6) "'" , , , .. , 

Einnahmen aus Vermögensverträgen 7) , , • 

Osterreichisch - Deutscher Finanz- und Aus
gleichsvertrag8) , , , , , , " , , : ' , , , , , , , , , , • , ' , 

Verbleibende Einnahmen , .. , , . , , , , , , 

1) Kapitel 52 (1967), Kapitel 17 (1966), 
2) 1967: Titel 520 und 521, weiters Ansatz 52614, 

52624, 52694 und zwei Drittel von Titel 527, abzüg
lich der entsprechenden überweisungen des Titels 528, 

1966: Kapitel 17 Titel 1 (einschließlich Kapitel 17/ 
5/3, 17/5/4, 17/5/11 und zwei Drittel von 17/6) ab
züglich der entsprechenden überweisungen des 
Titels 7, 

Bundesvoran- Bundesvoran· Unterschied BV A. 1967 gegenüber 
schlag 1967 schlag 1966 BVA. 1966 

Milliarden Schilling Milld, S 0/. 

14'6 13'1 + 1'5 +11'4 
27'1 25'9 + 1'2 + 4'6 

417 39'0 + 2'7 + 6'9 
8'5 7'6 + 0'9 +11'8 

1'3 1'3 
7'2 5'7 + 1'5 +26'3 
8'5 7'7 + 0'8 +10'4 
1'1 1'1 
6'7 5'9 + 0'8 +13'6 

24'8 21 '7 + 3'1 +14'3 
75'0 68'3 + 6'7 + .9'9 

0'08 0'08 

0'00 0'00 

0'02 0'10 -0'08 80'0 

0'46 -0'46 -100'0 

74'90 67'66 +7'24 + 

4) 1967: Ansatz 13030 Post 5 abzüglich 
15004 Post 11, 15580, 15600, 15654, 16304, 
56100, 56110, 56120, 62020, 62120, 62160, 
62320, 62520, 62820, 62904, 

10'7 

13031, 
56000, 
62220, 

1966: Kapitel 13/9 a Post 5, 15/1/1 Post 12, 15/2/1. 
15/3/2, 15/3 bll, 15/3 c, 18/9, 18/10, 18/11, 18/14, 
18/19, 18/20/1, 18/2012, 18/20/4, 20/1/3, 

5) Ansatz 55204 (1967), Kapitel 6/5 (1966), 

6) Ansatz 15784 (1967), Kapitel 15/4/3 (1966), 
3) 1967: Titel 522 bis 527 abzüglich der in der 

Fußnote 2) angeführten Ansätze sowie abzüglich der 
entsprechenden überweisungen des Titels 528, 

1966 ' K ' I 17 T' I 2 b' 6 b" I'ch d 7) Ansatz 57210, 57220, 57230, 57240, 57250 (1967), 
,aplte . lte IS, a zug 1 ,er en~-I Ka itel26/2/1 (1966), 

spremenden überweIsungen des Titels 7 SOWIe der m p 
Fußnote 2) aufgezählten Ansätze. 8) Kapitel 15/6/1, 18/22, 26/4/1 und 2 (1966), 
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Ausgabensteigerungssätze - Nachfrageunwirksame Ausgaben 55 

Bundcs- Bundes-
vor- vor-

anschlag anschlag 
1967 1966 

Unterschied BVA. 1967. 
gegenüber BVA. 1966 

Milliarden Schilling Milld. S % 
Ausgaben (ordentliche und außerordent

liche Gebarung): . 

A. Hoheitsverwaltung (Gruppe 0 bis 6)... 52·4 47·2 + 5'2 +11·0 ----------------------------------------

B. Betriebsverwaltung (Gruppe 7): 

Monopole... ........................ 0·8 0·8 

Post- und Telegraphenanstalt . .. . . . . . . 6·9 5·7 + 1'2 +21'1 

Österreichlsche Bundesbahnen. ........ 11·9 10·3 + 1·6 + 15·5 

Übrige Bundesbetriebe ............... 1·4 1·3 + 0·1 + 7·7 
--------------------~--------~~ Summe B... 21·0 18·1 + 2·9 +16·0 
----------------------~------------~--

C. Postsparkassenamt (Gruppe 8) _ ....... . 0·6 0'5 + 0·1 +20'0 

D. Finanzschuld (Gruppe 9) ............ . 4·6 3'9 + 0'7 +17'9 

E. Pauschalvorsorge für Verbesserungen 
der Besoldung der Bundesbediensteten . . 1'1 ~ 1·1 -100'0 

----------------------------~----Ausgaben (Summe)... 78·6 70·8 + 7·8 +11'0 
----------------------~------------~--

ab: Nachfrageunwirksame Ausgaben: 

Internationale Finanzinstitutionen 9). 

Käufe der Landesverteidigung im 
Ausland 10) ..•..•............... 

Beiträge an internationale Institu
tionen und sonstige Überweisungen 
an das Ausland 11) .............. . 

Tilgungszahlungen der Finanz-

0·19 

0·40 

0·15 

0·15 + 0·04 + 26·7 

+ 0·40 +100·0 

0·27 - 0'12 - 44'4 

2·79 schuldenverwaltung 12). . . . . . . . . . . 2·27 + 0·52 + 22·9 
Zahlungen an den Hilfifonds 11)13).... 0·08 - 0·08 -100·0 
Sonstige Tilgungszahlungen 14) ..... 0·48 0·31 + 0·17 + 54·8 

------------------------~--------~----
Verbleiben Ausgaben... 74·59 67·72 + 6'87 + 10·1 

----------------------------------~----Inlandswirksames Defizit... 0'06 

Inlandswirksamer Überschuß ... 

9) Ansatz 5/54052 (1967), Kapitel 18/1/1 c (1966). 
10) Für den Geräteankauf im Ausland ist im Vor

anschlag 1966 kein Betrag vorgesehen, da der Bundes
minister für Finanzen im Artikel III (5) Z. 2 des 
Bundesfinanzgesetzes ermächtigt wird, die Zustim
mung zur überschreitung der Verrechnungsansätze 
des Kapitels 23 Titel 5 für Watfen- und Geräteliefe
rungen auf Grund ausländischer Kreditgeschäfte bis 
zu einem Betrage von 500 Millionen Schilling zu 
geben. 

'1967: Ansatz 4031. Außerdem Ermächtigung ana
log zum Vorjahr im Artikel III (5) Z. 1 des Bundes
finanzgesetzes für einen Betrag. von 100 Millionen 
Schilling. 

0·31 + 0·37 

11) Siehe volkswirtschaftliche Aufgliederung des 
Bundesvoranschlages, Erläuterungen zum Bundes
finanzgesetz, Beilage 04, Abschnitt 2 g "Laufende 
überweisungen an das Ausland". 

12) 1967: Gruppe 9/Vermögensgebarung. 

1966: Kapitel 4/Vermögensgebarung. 

13) Kapitel 26/412/1 (1966). 

14) 1967: Titel 547 (netto), Ansatz 54827 (nur Til
gung), 54809, 54819. 

1966: Kapitel 18/14/4 a (nur Tilgung), 18/15 
(netto), 18/24/1 (nur Tilgung), 18/24/5/Post 30 
und 32. 
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56 Nachfrageunwirksame Ausgaben - AufgabensteIlung 

Nachfrageunwirksame Ausgaben 

Zur Beurteilung der volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen des Voranschlages wurden von der 
Ausgabensumme der ordentlichen und außer
ordentlichen Gebarung diejenigen Ausgaben abge
zogen, die die Nachfrage im Inland nicht beein
flussen. Auch die Tilgungszahlungen für Finanz
schulden sind abgezogen worden, weil sie nicht 
direkt und unmittelbar die Nachfrage nach Gü
tern und Dienstleistungen im Inland erhöhen. Ob 
diese Tilgungszahlungen im weiteren Wirtschafts
ablauf tatsächlich nachfrageunwirksam bleiben,' 
hängt von der Liquiditätssituation der Empfänger 
der Zahlungen, von der Konjunktursituation und 
anderen Faktoren ab. Mehrere Gründe sprechen 
aber dafür, daß die Tilgungszahlungen weit
gehend nachfrageunwirksam bleiben. Soweit 
die Tilgungszahlungen . an ausländische In
haber von österreichischen Schuldtiteln geleistet 
werden und dafür Devisenzahlungen notwendig 
werden, kann die Liquidität der inländischen 
Kreditinstitute verringert werden und dadurch 
tendenziell sogar eine nachfrageverringernde Wir
kung entstehen. Tilgungszahlungen an inländi
sche Gläubiger, sei es an Kreditinstitute, Kapital-; 
sammelstellen, Unternehmen oder private Haus
halte, erhöhen zwar die liquiden Mittel dieser 
Gläubiger. Die Liquiditätssituation, die Konjunk
turlage und die Kreditnachfrage des Bundes und 
der Wirtschaft sprechen dafür, daß diese Mittel 
wieder in Krediten im Inland veranlagt werden. 
Die Aufnahme von Anleihen und Krediten des 
Bundes wird nach dem Voranschlag etwa ebenso 
<Troß sein wie die Tilgungszahlungen. Von den 
Tilgungszahlungen dürfte also weder eine restrik
tive noch eine expansive Wirkung auf die Nach
frage ausgehen. 

nisse bei Finanzausgleich und Staatsvertrag 
gegenüber); . 

b) für einen höheren Personalaufwand von 
rund 1·9 Milliarden Schilling 1) (generelle 
Bezugserhöhung für die aktiven Bedienste
ten und Pensioni~:ten ab 1. Juni 1966 um 
60/0 und ab 1. Jänner 1967 um 21/2% , son
stige Bezugs- und Nebengebührenrege
lungen, sowie Vermehrung der Dienst
posten bei den Bundesbediensteten um 
1484 und bei den Landeslehrern, deren Be
züge der Bund trägt, um 332); 

c) für Mehiausgaben von rund 2"1 Milliarden 
Schilling 1) aus zweckgebundenen Einnah
men (insbesondere aus Fernsprechgebühren 
gemäß F.ernsprechbetriebs-Investitionsge
setz, aus der Bundesmineralölsteuer für den 
Straßenbau und aus .dem Beitrag vom Ein
kommen' und Vermögen für den Katastro
phenfonds); 

d) für die Mehrausgahen aus ,der Budgetierung 
von 400 Millionen Schilling für Waffen
und Gerätekäufe der Landesverteidigung 
im Ausland, für die bisher nur im Wege 
einer üherschreitungsermächtigung vorge
sorgt gewesen war; 

e) für unabweisliche zur Fortführung der Ho
heits- und Betriebs'Verwaltung erforderliche 
sach1iche Mehrausg,aben in Höhe von rund 
400 Millionen Schilling. 

2. Das Ausmaß der wachstumsnotwendigen 
Investitionen des Budgets aufrechtzuerhalten 
bzw. entsprechend auszuweiten. 

3. Die erste Etappe des Abbaues von Preis
stützungen in einem Ausmaß von rund 900 Mil
lionen Schilling zwe~s Freimachung von Budget
mitteln für wachstumsfördernde Ausgaben in An
griff zu nehmen. 

4. Die Möglichkeiten. zur Herstellung eines 
Bei der Erstellung des Bundesvoranschlages währungspolitisch neutralen Budgets ins Auge zu 

1'967 waren folgende Aufgaben zu erfüllen: fassen. 

AufgabensteIlung 

1. Die Bededmng für die im folgenden an ge- Für die e r s t e Auf gab e (Bedeckung von 
führten Mehrausgaben war sicherzustellen, und Mehrausgalben von rund 7"2 Milliarden Schil-
zwar im wesentlichen ,Iing) und die z w e i t e Auf gab e (Finanzie-

.. . . rung von zusätzlichen Inve~titionen von rund 
a) fur dIe ~ehrerfordermsse aus de~ Anwach- 1·4 Milliarden Schilling) boten sich an Mehrein-

sen bereIts bestandener gesetzhcher Ver- . h 4"1 Milliarden Schilling bei den 
fl·ch . H··h d na men von 

p. 1 ~~?e~ l~ch.ll~ e 1)v(on .. t etto ~uh öffentlichen Abgaben (hievon 27 Milliarden 
24f d

1 
1a.r en b .1 Slng. 1 gr?cheren eAr- Schilling bei Kapitel 52 "öffentliche Abgaben" 

er:.or ermsse~ e1 OZJ1·a ve.rs1 erung, r- und 0·5 Milliarden Schilling Beitmg vom Ein
beltslos.enverS<lcherung, Knegsopferversor- k d Ve mö""'n für den Katastrophen-

F ·1· b ·h·lf f d Z hl ommen un r "'- . 
g~ng, am11en e1 1 e~. on s, a :mgen fonds), 2·3 Milliarden Schilling aus höher.en Be-
fur den Hochwasserschadenfonds, ~l~anz- triebseinnahmen der Post und Bahn, zum größ-
schuM, Post und Bahn, Landesverte1dlgung T ·1 Tariferhöhungen 0·3 Milliarden 

d eh ··ß M· d f d ten e1 aus , 
un Baut.en st, en gro ere In erer or er- Schilling aus sonstigen Bundeseinnahmen, weiters 

1) Nähere Daten über die einzelnen Mehr- o~er 
Minderausgaben enthält der nachfolgende Abschmtt 
"Knderungen in der Betragshöhe der Gebarungs
gruppen". 

0·8 Milliarden Schilling aus Ausgabenersparungen 
bei den Preisstützungen (Abbau rund 700 und 
Verminderung des Zuschusses zum Gebarungs
abgang des Milchwirtschaftsfonds rund 100) und 
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Änderungen in der Betragshöhe der Gebarungsgruppen - Unterschiede gegenüber 1966 57 

1'1 MilliaI'den Schilling aus Erlösen von Kredit
operationen, da die höheren Titgungszahlungen 
der Finanzschuld des .Bundes und diesen gleich
zusetzenden Verpflichtungen sowie die Auslands
käufe ,der Landesverteidigung für das Jahr 1967 
eine Ausweitung des Budgetabganges in diesem 
Ausmaß zuließen. 

Die Lösung der d r i t t e n Auf gab e führte 
zur Verminderung der Preisstützungsbeträge 
für Brotgetreide und Milch um rund 07 Mil
liarden Schilling und auf der Einnahmenseite zu 
Mehreinnahmen von rund 0'2 Milliarde~ Schilling 
aus der Abschöpfung von Preisgewinnen der 
Lagerbestände zum 31. Dezember 1966. 

Als erstrebenswert für das Budget 1967 im 
Sinne der v i e r t ,e n Auf gab e wuroe ein 
Gesamtdefizit von rund 3'6 Milliarden Schilling 
angesehen, in welchen Höhe sich der Aufwand 
für die Tilgungen der Finanzschuld des Bundes 
und für die Waffen- und Gerätekäufe der Landes
verteidigung im Ausland bewegt. 

Änderungen in,der Höhe der 
Gebarungsgruppen 

über die wesentlichen Veränderungen auf der 
Ausgabenseite zwisc.hen den einzelnen Gebarungs
gruppen gibt die nachstehende übersicht Aus
kunft. 

Bundes voranschlag 
1967 1966 

Unterschied BV A. 1967 
gegen BVA. 1966 

Gebarungsgruppen ordentliche 
Gebarung 

auße~- ordentliche au&:r
ordentliche Gebarung ordentliche 
Gebarung Gebarung 

ordentliche und außer
orcentliche Gebarung 

Millionen Schilling Mill. S % 
I 1.947 + 7'6 T o Personalaufwand .......... 27.600 25.653 

Sachaufwand: 

1 Verwaltungsauf\yand ........ 1.572 1.436 + 136 + 9'5 

Anlagen: 
2 Gesetzliche Verpflichtungen. 15 491 + 37 + 7'9 
3 Ermessenskredite ......... 6.754 2.438 

119 
5.379 

350 
1.700 + 2.113 + 29~8 

. Förderungsausgaben : 
4 Gesetzliche Verpflichtungen. 639 1.929 1.290 - 66'9 

+ 1.742 + 44'0 5 Darlehen ............... 566 143} 
6 Sonstige Ermessenskredite .. 4.585 410 3.477 485 

Aufwandskredite : 
7 26.753 24.308 + 2.445 + 10·1 

+ 672 + 11'3 

Gesetzliche Verpflichtungen. 
8 Laufende Gebarung - Er-

1~} messenskredite ......... 6.181 
9 Vermögensgebarung - Er-

messenskredite •........ 322 

5.936 15 

Sachaufwand (Summe) .. 47.387 3.602 42.584 2.550 + 5.855 + 13'0 

Gesamtausgaben (Summe) .. 74.987 3.602 68.237 2.550 + 7.802 + 11'0 

Persönliche Ausgaben 

Die Mehrausgaben von rund 1'9 M.illiarden 
Schilling sind auf die ganzjährige Auswirkung 
der mit 1. Juni 1966 erfolgten ersten Etappe der 
generellen Bezugserhöhung für die aktiven Be
diensteten und Pensionisten (+ 530 Millionen 
Schilling), auf die mit 1. Jänner 1967 wirksam 
wel'dende zweite Etappe der Bezugserhöhung 
(+ 630 Millionen Schilling), auf die überstellung 
eines bisher im Zweckaufwand veranschlagten 
Aufwandes für Bedienstete in den Personalauf
wari,d (+ 310 Millionen Schilling, hievon 
253 MilLionen Schilling nach Maßgabe zweck
gebundener Etngänge an Bundeszuschlag zur 
Mineralölsteuer, sowie auf hesoldungsrechtliche 
Verbesserungen und Erhöhung der Nebenge-

--., 
70.787 

bühren (+ 367 Millionen Schilling) zurückzu
führen. 

Weiters veru11S·achte eine Vermehrung der 
Dienstposten um 1484 bei den Bundesbedien
steten (einem Personalmehrerfordernis beim Bun
desministerium für Unterricht von 2156 Dienst
posten auf Grund der neuen Schulgesetze bzw, 
der Hochschulreform stehen Einsparungen bei 
den übrigen Verwaltungszweigen von 672 Dienst
posten gegenüber) und um 332 bei den Landes
lehrern Mehrausgaben von rund 110 Millionen 
Schilling, 

Verwaltungsaufwand 

Die höheren sachlichen Verwaltungsaufwen
dungen sind bei sämtlichen Verwaltungszweigen 
zu verzeichnen und im wesentlichen auf Neben-
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58 Unterschiede der Gebarung 1967 gegenüber 1966 

gebührenerhöhungen sowi~ auf verschiedene Bundeszuschüsse für Wildbach- und Lawinen
Preiserhöhungen zurückzuführen. v,erbauung sowie für Konkurrenzg,ewässer aus 

Anlagen 
Mitteln des Katastrophenfonds), bei den Ver
staatLichten Unternehmungen (+ 40 Millionen 

Die Mehraus~aben bei den ge set z I ~ c h e n Schilli'ng), beim Unterrichtsressort (+ 113 Mil
Ver p f 1 ich tun gen ergeben sich bei der lionen Schilling), im Bereich des Bundesmini
Beteiligung des Bundes an internationalen Fi- steriums für' Handel, Gewerbe und Industrie 
nanzinstitutionen, da im Jahre 1967 mit grö- (+ 16 Millionen Schilling) sowie beim Bauten
ßeren Aufrufen zur Beitragsleistung zu rechnen I ressort (+ 24 Millionen Schilling). Diesen Mehr
j'st. . ausgaben stehen Minderausgaben beim Brot-

Die Anlagen - E r m esse n s kr e d i t e er- getreidepreisausgleich (- 230 Millionen Schilling) 
höhten sich vor allem bei den Bundesstraßen ein- gegenüber. 
schließlich Ausbau der Autobahnen (+ 354 Mil- Aufwandskredite 
lionen Sch,ilEng, hauptsächlich nach Maßgabe 
zweckgebundener Mehreingänge an Bundeszu
schlag zur Mineralölsteuer), beim Bundeshochbau 
einschließlich Schulen der Unterrichtsverwal tung 
(+ 50 MilJ,ionen Schilling), im Bereich Inneres 
(+ 15 Millionen Schilling), im Unterrichts
ressort (+ 25 Millionen Schilling), für den Effek
ten- und Geldverkehr des Bundes (+ 40 Millio
nen Schilling), bei der Landesverteidigung (+ 300 
Millionen Schilling), im Bereich des Bundes
ministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen (+ 34 Millionen Schilling), 
bei den Bundesforsten (+ 14 Millionen Schilling), 
bei der Post- und Telegraphenanstalt (+ 731 Mil
lionen Schilling nach Maßgabe zweckgebundener 
Mehreinnahmen), sowie bei den österreichischen 
Bundesbahnen (+ 524 Millionen Schilling). 

FörderungsClusgaben 

Die Minderausgaben bei den Förderungsaus
gaben - G e set z I ich e Ver p f 1 ich tu n
gen simd auf einen geringeren Zu schuß zum Ge
barungsabgang des Milchwirtschaftsfonds 
(- 92 Millionen Schilling), ·auf di,e überstellung 
des Zuschlages zum Erzeugerpreis der Milch von 
den "Gesetzlichen Verpflichtungen" auf "Ermes
sendskredi te" (- 1222 Millionen Schilling) sowie 
auf eine geringere EntschädigWlgszahlung an die 
VOEST (- 30 Millionen Schilling) zurückzufüh
ren. Diesen Minderausgaben stehen Mehraus
gaben beim Aufwand nach dem Krankenanstal
tengesetz (+ 10 Millionen Schilling), bei den 
Beiträgen zum Anleihedienst der 'Wohnbaufonds 
(+ 36 Millionen Schil1ing) sowie für die Unter
stützung nicht bundesei'gener Haupt- und Neben
bahnen (+ 8 Millionen Schilling) gegenüber. 

Die Förderungsausgaben - E r m e s sen s
kr e d i te erhöhten sich - wie schon er
wähnt - durch die üherstellung des Zuschlages 
zum Erzeugerpreis der Mtilch von den "Gesetz
lichen Verpflichtungen" auf "Ermessenskr,edite" 
um 747 Millionen Schilling. Weitere Mehraus
gaben ergaben sich beim Finanzausgleich 
(+ 610 Millionen Schilling, hievon 540 Millionen 
Schil1ing für den KataiStrophenfonds nach Maß
gabe der zweckgebundenen Beiträge), bei der 
Land- und Forstwirtschaft (+ 406 Millionen 
Schilling, davon 190 Millionen Schilling für den 
"Grünen Plan" und 170 Millionen Schilling für 

Die Steigerung der g e set z I ich e n V e r
p f 1 ich tun gen ist bei den Aufwandskrediten 
wie in den Vorjahren überaus hoch. Bei der 
Finanzschuld beträgt diese 690 Millionen Schil
ling. Auf ,die ~oziale Verwaltung entfallen 
1154 Millionen Schilling, und zwar im wesent
Iichen für Leistungen des Bundes zur Sozialver
sicherung um 991, für Einrichtungen der Arbeits
verwaltung um 42 und für Einrichtungen der 
Kniegsopferversorgung um 121 Milliionen Schil
ling mehr als 1966. Die Ausgabensumme der bei
den Familienlastenausgleichsfonds erhöhte sich 
um rund 542 MiiliIionen SchiU~ng. Für Zahlungen 
an den Hochwasserschädenfonds mußten um 
56 Mildionen Schilling mehr veransch:lagt weI"d,en. 
Außerdem haben sich noch bei Unternicht 
(+ 22 MiJli'Ünen Schilling), bei der Landesver
teidigWlg (+ 84 MiIlionen Schilling), hei den 
Bauten (+ 52 Millionen Sch,iUing), beim Post
sparkassenamt (+ 22 Millionen SchiLling), bei der 
Post- und Tdegraphenansta,lt (+ 40 Millionen 
Schilling hauptsächlich überweisung der Rund
funk- und Fernsehrundfunkgebühren an die 
"österreichischer Rundfunk" Gesellschaft m. b. 
H.) sowlie bei den österreichiischen Bundesbah
nen (+ 247 Mi1lionen Schilling) die gesetzlichen 
Verpflichtungen wesentlich erhöht. Diesen Mehr
ausgaben stehen wesentiliche Minderausgaben 
beim Finanzausgleich (- 51 Millionen Schilling) 
sowlie bei den Leistungen ·auf Gr,und des Staats
vertrages (- 394 Millionen Schilling) gegenüber. 

Die Mehrausgaben bei den sonstigen Auf
wandskrediten (E r m e s sen s k r e cl i t e n) er
geben sich bei Unterricht (+ 51 Millionen Schil
ling), beim Münzregal (+ 17 MiLl~onen Schil
ling), bei der Land- und Forstwirtschaft 
(+ 104 MiHionen Schilling, hievon 80 Millionen 
Schilling für Bundesflüsse aus Mitteln des Kata
strophenfonds), bei der Finanzverwaltung 
(+ 12 MiHionen SchiJJi,ng), bei der Landesver
teidigung (+ 150 Millionen Schilling), für eine 
Ti:1gungszahlung an den ERP-Fonds (+ 120 Mil
lionen Schilling), bei der Post- und Tellegraphen
anstal t (+ 147 MiLLionen SchiHing), bei den 
österrej,ch:ischen Bundesbahnen (+ 108 Millionen 
Schilling),. sowie hei den übrigen Bundesbetrjeben 
(+ 26 Millionen Schilling). Durch die Überstel
lung der Ausg,aben für die Anmietung von Be-
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Unterschiede d~r Gebarung 1967 gegenüber 1966 (Ansätze) 59 

amten wohnungen von den "Gesetzlichen V er
pHichoungen" el"höhten sich die Ermessenskredite 
um weitere 29 Millionen Schilling. Den Mehraus
gaben stehen wesentliche Minderausgaben bei den 
Bundesstraßen eins,chließlich Ausbau. der Auto
bahnen infolge überstellung des A~fwandes für 
Bedienstete in den Personalaufwand gegenüber. 

Unterschiede der Gebarung 
1967 ge gen übe r 1966 

Im folgenden werden die finanziell wichtigsten 
Ansätze des Bundesvoranschlages 1967 und deren 
Unterschiede gegenüber jenen des Jahres 1966 
hervorgehoben: 

A. Ordentliche Gebarung. 

Einnahmen: Bundes- Unterschied 
voranschlag'1967 gegen 1966 

Mill. S 
öffentliche Abgaben: 

Direkte Steuern . . 
Direkte Steuern (Zweck

gebundene Beiträge) _ 
Umsatzsteuer samt Zu-

24.639'0 + 
4.566'8 + 

schlag ..... . 
Zölle ....... . 
Tabakstetier ...•. 
übrige V t'Tbrauchsuuern 
Stern pel- und Rechtsge-

16.050'0 + 
5.100'0 + 
3.000'0 + 
5.438'0 + 

bühren ..... 
Verkehrsteuern . . . 
übrige Einnahmen. .' 

3.655'0 + 
3.196'0 + 

200'0 

Zusammen. 65.844'8 + 
Ab: 

überweisungen an Länder 
und Gemeinden sowie an 
Fonds und Kammern. . 24.140'7 + 

Verbleiben. . 41.704'1 + 
Unterricht 
Soziales: 

. Einrichtungen der Arbeitsver-
waltung ................... . 

Reservcfonds nach dem AIVG. 
Übrige Einnahmen ......... . 

Justiz ........................ . 
Militärische Angelegenheiten ... . 
Münzregal ................... . 
Finanzausgleich: 

Beiträge von Ländern und Ge
meinden zum Personalauf-
wand des Allgemeinbildenden 
Pflichtschulwesens ......... . 

Katastrophenfonds nach dem 
Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 207/1966 ., ........... . 

Übrige Gebarung ........... . 
Bundesvermögen : 

Kapitalsbeteiligung (Erträge) ; 1) 
Abfuhr der Ocsterreichischen 

Nationalbank ............ . 
Sonstige Erträge ............ . 
Kapitalsbeteiligung (Erlöse) .. . 
Bundesdarlehen : 

Umwandlung in Kapital ... . 

358'8 + 

1.272'6 + 
71'7 + 
35'9 -

570'0 + 
92'7 + 

290'8 + 

241'2 + 

540'0 + 
233'8 + 

290'0 + 
199-5 -
22'4 -

15'2 -

2.318'0 

879'4 

1.200'0 
450'0 
200"0 
605'0 

250'0 
360'0 

6.262'4 

3.511'9 

2.750'5 

56'4 

36'7 
6'3 

53'7 
66'2 
18'1 
47"3 

209'1 

540'0 
68'4 

2'0 
55'1 
61'8 

63-8 
Son~tige Rückzahlungen .. . ---_.:...-_--105'3 + 7'5 

46.044'0 + 3.574"1 Fürtrag .. _. ____ --'-___ _ 

I) Industrie, Banken und E-Wirtschaft. 

Einnahmen: 

Übertrag ... 
Unbewegliches Bundeseigen-

turn, Veräußerungen ...... . 
Übrige Gebarung .... _ ..... . 

Pensionen (Hoheitsverwaltung) : 
Pensionsbeiträge ........... . 
Übrige Einnahmen ......... . 

Familienlastenausglcich ........ . 
Staatsvertrag: 

Finanz- und Ausgleichsvertrag . 
Verwaltung und Verwertung 

ehemals deutscher Ver-
mögenswerte ............. . 

Übrige Gebarung .......... . 
Land- und Forstwirtschaft: 

Einrichtungen für Schutzwasser
bau und I"awinenverbauung; 
Mittel des Katastrophenfonds 
für vorbeugende Maßnahmen 

Übrige Gebarung ... _ ....... . 
Preisausgleiche : 

Brotgetreidepreisausgleich .... . 
Milchpreisausgleich ......... . 
Futtermittelpreisausgleich .... . 
Übrige Gebarung .......... . 

Montangebühren .......•...... 
Bauten und Technik .......... . 
Verstaatlichte Unternehmungen .. 
Österreichische Bundesforstt' ... . 

'Post- und Telcgraphenanstalt .. . 
Österreichische Bundesbahnen .. 
Übrige Bundesbetriebe ........ . 
Postsparkassenamt ............ . 
Finanzschuld ........... _ . , ... . 
Beiträge laut Osterreichisch-Deut-

B";ndes
voranschlag 

1967 

Unterschied 
gegenüber 

1966 
Mill. S 

46.044'0 + 3.574'1 

54"6 - 52'0 
124'9 - 63'0 

339'7 + 4'7 
150'8 + 0'4 

6.370'1 + 874'0 

179'3 -
21'4 -

250'0 + 
264'1 + 

220'0 + 
297'0 
202'0 -

66'3 -

250'0 + 
288'6 + 
105'8 + 
658'8 -

297'7 

99"6 
76'7 

250'0 
4'4 

219'5 

28'0 
7-5 

10'0 
46'0 
39'7 
25'0 

7.230'6 + 1.528'6 
8.463'0 + 760'0 
1.740'7 + 51'6 

571'4 + 48'6 
397"7 + 44'9. 

schtm Finanz-und Ausgfeichsvertrag 102'2 
Übrige Einnahmen ............ 701'5 + 37'6 

Summe .. -.--'7""4:-:.9~9~2~·3'-';+~6.-=7 4-:-:2::-'4-=--

Ausgaben: 2) 

Inneres: 
Polizei und Gendarmerie .... . 
Übrige Gebarung .......... . 

Unterricht. ................... . 
Kunst ....................... . 
Kultus ...................... . 
Soziales: 

Einrichtungen der Arbeitsver-
waltung ................. . 

Landesinvalidenämter ........ . 
Übrige Gebarung " ...... , .. 

Sozialversicherung' ............ . 
Außeres ................ _ ..... . 
Justiz ................... " ... . 
Militärische Angelegenheiten ... . 
Finanzverwaltung: 

Bundes
voranschlag 

1967 

U ntersch ied 
gegenüber 

1966 
Mil!. S 

2.096'5 + 197-5 
165'1 + 16'0 

6.551'0 + 811'2 
357'9 + 64'3 
136'3 - 7'4 

1.571'9 + 61"0 
1.912'3 + 120'8 

598'7 + 31'8 
8.066'2 + 991'2 

324'6 + 23'7 
885'2 + 62"1 

3.000'2 + 295'4 

Münzregal. .. . . . . . . . . . . . . . . . 142'7 + 16'9 
Finanzlandesdirektionen . . . . . . . 1.338'7 + 3) 143'2 
Übrige Gcbarung ........... _ . __ 4_6_3_'8 ___ 1_1_'9_ 

Fürtrag. .. 27.611"1 + i815·8 

2) Einschließlich Personalaufwand. 
3) Hievon Personalaufwand : .117'9 Millionen Schilling. 
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60 Unterschiede der Gebarung 1967 gegenüber 1966 (Ansätze) - Laufende 
Gebarung/Vermögensgebarung 

Ausgaben: 1) 
Bundes

voranschlag 
1967 

Unterschied 
gegenüber 

1966 

B. Außerordentliche Gebarung. 
ßundes- Untersch~ed 

Mill. S Ausgaben: 
voranschlag 1967 gegen J 966 

Übertrag ... 27.611-1 

Kassenverwaltung : 
Effekten- und Geldverkehr 
Pauschalvorsorge für Verbesse

rungen der Besoldung der 
vom Bund bezahlten Bedien-
steten ................... . 

Finanzausgleich: 
Katastrophenfonds nach BGB!. 

Nr. 207/1966 .............. . 
Übrige Gebarung .......... . 

Bundesvermögen : 
Kapitalsbeteiligung : 

Verstaatl. Unternehmungen 
Umwandlung aus Darlehen, 

Gewinnausschüttungen und 
Zinsen ............... .. 

Internationale Finanzinstitu-
tionen ................. . 

Übrige Ausgaben ......... . 
Bundesdarlehen ............ . 
'Haftungsübernahmen ....... . 
Überweisung an ERP-Fonds .. . 
Aufwand für Hochwasserschä-

denfonds ................ . 
En/Jchädigungsjorderung deriüterrei-

,hischen E-Wirtschajt ....... . 
Übrige Gebarung .......... . 

Pensionen (Hoheits verwaltung) .. 

Familienlastenausgleich : 
Ausgleichsfonds für Kinderbei-

hilfe und Familienbeihilfen .. 
Staatsvertrag ................. . 
Land- und Forstwirtschaft ...... . 
Preisausgleiche ................ . 
Handel, Gewerbe, Industrie .... . 

Bauten und Technik: 
Straßenbau ................ . 
Bundesgebäudeverwaltung 

(Erhaltung) .............. . 
Übrige Gebarung .......... . 

Verkehr ..................... . 
Verstaatlichte Unternehmungen . 
Post- und Telegraphenanstalt ... . 
Österrcichische Bundesbahnen .. . 
Übrige Bundesbetriebe ........ . 
Postsparkassenamt ............ . 
Finanzschuld ................. . 
Übrige Ausgaben ............. . 

239'4 

540'0 
456'3 

80'0 

2'0 

122'8 
136'7 
105'7 
120'3 

194'2 

96'5 

3.526'4 

5.660'0 
246'8 

1.773'5 
2.347-6 

367'5 

3.891'8 

352'7 
911'4 

426'1 
105'8 

6.954'8 
10.985'2 
2.190'9 

551'5 
4.555-6 

435'3 

Summe ... 74.987'9 

1) Einschließlich Personalaufwand. 

Mil!. S 

+ 2.815'8 Militärische Angelegen
heiten ... 420'0 + 420'0 

+ 42-1 

- 1.085'0 

+ 540'0 
0'5 

+ 80'0 

53'5 

_3) 103'6 
_2) 93'1 

9'4 
42'6 

+ 119'7 

+ 56'2 

55-3 
11'1 

+ 309'7 

+ 542'0 
250'7 

+ 514'7 
798'1 

+ 41'6 

+ 521'8 

Bundesvermögen : 
Kapitalsbeteilung des Bundes: 

Elektrizitätsförderungs-
gesetz 

Internationale Finanz-
institutionen 

Sonstige Unternehmun-
gen 

Bundesdarlehen an ver-
staatlichte Unter-
nehmungen 

Sonstige 
Land- und Forstwirtschaft 

Bauten und Technik: 
Bundesstraßen (Auto-

bahnen) 
Bundeshochbau 
Bundesgebäudeerhaltung . 
Erwerb von Liegenschaf-

ten 
Osterreichische Bundes-

bahnen. 

300'0 + 
187'6 + 

67'5 + 

116'6 
26'0 + 

410'0 + 

200'0 + 
570'5 + 
232'3 + 

0'2 

139'2 

40'3 

8'1 
26'0 
35'0 

25'0 
48'3 
14'0 

163'7 + 44'0 

907'5 + 267'5 

Summe. 3.601'7 + 1.051'4 

Laufende Gebarung 
Ver m Ö gen s 9 e bar u n 9 1) 

Die Aufgliederung der gesamten Gebarung in 
laufende Gebarung und Vermögensgebarung be-
wirkt folgendes Bild: 

Laufende Einnahmen 

abzüglidt laufende Aus-

Ordentliche 
Gebarung 

74.172 

Ao. Gebarung Summe 

Mill. S 

74.172 

1'0 gaben 64.590 830 65.420 

+ 100'2 

+ 92'7 
+ 39'7 
+ 1.266'5 
+ 1.282'9 

Verbleiben für Vermö
gensgebarungen . 

hiezu Einnahmen der 
Vermögensgebarung . 

Summe. 

+ 98'8 Ausgaben der Vermö-
+ 51'3 gensgebarung . 
+ 689-6 
+ 49'3 

+ 6.750'7 

Bedarf an Bedeckungs
mitteln für Ausgaben 
der Vermögensge
barung 

9.582 

821 

10.403 

10.398 

-5 

830 

830 

2.772 

3.602 

8.752 

821 

9.573 

13.170 

3.597 

S) Hievon ÜbersteIlung in die außerordentliche Ge
barung: 92'4 Millionen Schilling. 

3) In die außerordentliche Gebarung überstellt. 

Von den laufenden Einnahmen des Bundes 
werden de~nachfast 9010 für Vermögensgeba
rungen verwendet. 

1) Siehe aum Seite 28, linke· Spalte. 
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Laufende Gebarung/Vermögensgebarung - Starrheit des Bundeshaushaltes -
Investitionen 

61 

Starrheit des 
Bundeshaushaltes 

Der Heranziehung der Haushaltsmittel für 
konjunkturpolitische Maßnahmen ist durch die 

weitgehende Starrheit des Budgets eine Grenze 
gesetzt. Rund 85010 der Haushaltsausgaben sind 
unantastbar, wie die nachstehende übersicht zeigt: 

Ordentliche und außerordentliche 
Bundesvoranschlag Bundesvoranschlag Bundesrechnungs-

Gebarung 
1967 1966 abschluß 1965 

Mill. S I 0J0 Mill. S I 0J0 Mill. S I 010 I 

Gesetzliche Verpflichtungen: 1) 

I Anlagen .....••.• 506 0'6 469 0'7 376 0'6 
Förderungsausgaben . 639 0'8 1.929 2'7 1.702 2'5 
Aufwandskredite . . 26.753 34'1 24.308 34'3 22,701 34'1 

Zwischensumme I . 27.898 35'5 26.706 37'7 24.779 37'2 

Personalaufwand 27.601 35'1 25.653 36'3 22.992 34'5 
Verwaltungsaufwa~d' i~ 'en~e~e~ 

Sinn 1) . . . • . . • • . • 1.572 2'0 1.436 2'0 1.271 1'9 

Zwischensumme II . 57.071 72'6 53.795 76'0 49.042 73'6 , 
Ausgaben für Bundesstraßen aus 

zweckgebundenen Einnahmen2) 3.891 5'0 3.343 4'7 2.918 4'4 
Sachliche Betriebsausgaben der 

Bundesbetriebe in der ordent-
lichen Gebarung 3) 5.813 7"4 4.497 6'4 4.440 6'6 

Zwis~ensumtpe III . 66.775 85'0 61.635 87"1 56.400 84'6 

Zuführung an Rücklagen - - - - 585 0'9 
übrige Gebarung 4) • • • 11.815 15'0 9.152 12'9 9.661 14'5 

Gesamtgebarung (Summe) • 78.590 100'0 70.787 100'0 66.646 100'0 

Investitionen und 
Investitionsförderung 

Zur Durchführung von konjunktur-beein
fluss enden Maßnahmen eignen sich von den mit 
dem Bundeshaushalt in Zusammenhang stehen
den Ausgaben in erster Linie die Ausgaben
beträge, die für Bruttoinvestitionen des Bundes, 

I 
für die Instandhaltung bundeseigener Vermögens
werte und für die der Investitionsförderung im 
Bereiche der Wirtschaft dienenden Subventionen 
und Darlehen vorgesehen sind. Die nachfolgende 
übersicht gibt einen überblick über die Aus
gabengrößen: 

1) Siehe Anlage I c zum Bundesfinanzgesetz. 
2) Soweit nicht bei den Gesetzlichen Verpflichtungen enthalten. 
3) Soweit nicht in vorstehend angeführten Gebarungsgruppen bereits enthalten. Der größte Teil dieser Aus

gaben ist zur Fortführung des Betriebes und zur Erzielung der Einnahmen erforderlich, daher nur bedingt kürzbar. 
4) Auch diese Ausgaben sind bis zu einem gewissen Grad starr, da daraus der Zweckaufwand für Schulen, 

für die Exekutive, für d~n Hochbau u. a. m., zum Teil auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Zweckwidmung 
von Einnahmen, getätigt werden muß. 
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62 Investitionen - Finanzwirtschaftliche und funktionelle Gliederung - Bereinigte 
Budgetgebarung . 

1967 1) 1966 1) 1965 ~) 

Mild. S 

Eigeninvestitionen und Instandhaltungsaufwand des Bundes 
(ohne Landesverteidigung) rd.1O·0 7'3 7'3 

Bauten und Ausrüstung für die Landesverteidigung : 

Aus Inlandsmitteln 0·6 0'5 0·5 

Investitionsförderung im Bereiche der Wirtschaft: 

Wohnungsbau aus zweckgebundenen Bundeseinnahmen 3·4 3·0 2'8 
Sonstige Bereiche (einseh!. Kapitalaufstockung) . 2' 2·2 2'3 

Auftragserteilungen im Rahmen des Fernsprechbetriebs-ln-
vestitionsgesetzes, des E-Loks- und Güterwagen-
beschaffungsprogrammes und von Straßenbauvorhaben . 1·1 1'3 1'3 

14'3 3) 

Finanzwirtschaftliehe 
und funktionelle Gliederung 

Zur Analysierung der wirtschaftlichen Auswir
kungen des Bundeshaushaltes ist dieser nach 
finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten (Anlagen, 
Förderungen, Aufwendungen) gegliedert wor
den. Diese Gliederung vermochte aber das Be-

dürfnis nach einer übersichtlichen Darstellung 
des Bundeshaushaltes nut teilweise zu befrie
digen. Es wurde daher die finanzwirtschaftliche 
Klassifikation (Gebarungsgruppen) mit einer 
funktionellen (AufgaQenbereiche) verbunden. Die 
nachstehende übersicht zeigt· die wichtigsten 
Daten: 

Ordentliche und 
außerordentliche Personal-

I 
aufwand Verwaltungs-

Gebarung aufwand 

Aufgabenbereiche: 4) 

I Erziehung u. Kultur. 5'5 0'3 

Wohlfahrt 0'3 0'0 

Wirtschaft 12'6 0'1 

übrige Gebarung 9'1 1'2 

Gesamtsumme . 27'5 I 1'6 
I 

1) Voranschlag bzw. Schätzung, 
2) Bundesrechnungsabschluß. 
3) Ohne Ausgaben auf Grund von Haftungsver

mächtigungen des Bundesministers für Finanzen. 

Bundesvoranschlag 1967 

Sachaufwand 
! 

I 
Summe I Förderungs- Aufwands-

Anlagen 

I ausgaben kredite 

Milliarden Schilling 

0'9 0'5 1'3 8'5 

0'0 2'1 17'3 19'7 

7'6 3'1 7'0 30'4 

1'2 0'6 7'8 19'9 

9'7 
I 

6'3 I 
I. 

33'4 
I 

78'5 

4) Die 17 Untergliederungen dieser Bereiche ent
hält die Anlage I d zum Bundesfinanzgesetz 1967. 
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Bereinigte Budgetgebarung 63 

Bereinigte Budgetgebarung 
Bruttoveranschlagung 

Der Bundeshaushalt umfaßt wie jeder öffent
liche Haushalt die Gebarungen einer großen An
zahl von Verwaltungsdienststellen, betrieblichen 
Einrichtungen 1), Verwaltungsfonds und son
stigen Institutionen, die verschiedenste Aufgaben 
und Zwecke zu erfüllen haben. 

Die einschlägigen Verfassungsbestimmungen 
und Haushaltsvorschriften schreiben aus Gründen 
einer besseren Kontrollmöglichkeit die brutto
mäßige Darstellung der Gebarung jeder einzelnen 
Institution im Rahmen des Bundeshaushaltes vor. 
Das bedeutet, daß bei jeder Institution in der 
Regel alle Ausgaben auf der Ausgabenseite und 
aJle Einnahmen auf der Einnahmenseite brutto
mäßig v,eranschlagt sind und bei keiner Institution 
weder Einnahmen von den Ausgaben noch um
gekehrt Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt 
werden sollen. Es müssen daher fallweise Aus
gaben- oder Einnahmenbeträge einer der vorge
nannten Institutionen des Bundeshaushaltes auf 
die Einnahmen- oder Ausgabenseite einer an
deren Institution des Bundeshaushaltes über
rechnet werden. Außerdem bedingt die brutto
mäßige Darstellung, daß den, Einnahmen der 
Betriebe 1) des Bundes aus Entgelten für 
ihre Leistungen (zum Beispiel Erlöse aus 
dem Salzverkauf, Postgebühren, Verkehrs
einnahmen der Bundesbahn) im Bundeshaushalt 
auf der Ausgabenseite diejenigen Ausgaben 
gegenüberstehen, die zur Erbringung dieser 
Leistungen erforderlich sind. 

Sowohl diese Gebarung aus den Entgelten für 
Betriebsleistungen als auch die Gebarung aus den 
bereits erwähnten überrechnungen innerhalb des 
Bundeshaushaltes ("Durchlauferposten") ver
größern das Budgetvolumen, haben aber mit den 
eigentlichen Aufgaben des Staates nichts zu tun, 
Dennoch kann auf deren Darstellung im 
Bundeshaushalt nicht verzichtet werden, weil 
nur dadurch eine entsprechende Aussagefähigkeit 
des jeweiligen Bundesvoranschlages gewährleistet 
ist und damit den Forderungen nach Budget
klarheit und Budgetwahrheit am ehesten ent
sprochen wird. 

Im übrigen gelten diese überlegungen' keines
wegs nur für die Kameralistik. Auch eine ord
nungsgemäße doppelte Buchführurig kann dem 
Grundsatz der höchstmöglichen Aussagefähigkeit 
in Wahrung der Prinzipien "Bilanzwahrheit" und 
"Bilanzklarheit" nicht entraten. Aus diesen Grün
den sind au~ in den Gewinn- und Verlust rech
nun gen der Bundesbetriebe die Aufwendungen 
und Erträge ungekürzt (unsaldiert) ausgewiesen. 

Neuregelung 

Anläßlich der parlamentarischen Behandlung 
des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1963 faßte 

und Erträge ungekürzt (unsaldiert) ausgewiesen. 
der Nationalrat eine Entschließung, wonach 
Döppelveranschlagungen bei den Verwaltungs
fonds (Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, 
Reservefonds nach dem Arbeitslosenversiche
rungsgesetz, Investitionsfonds' für verstaatlichte 
Unternehmungen) in den Entwürfen der Bup
desfinanzgesetze ab 1964 beseitigt werden sol
len. 

In dem Bestreben, sowohl den Forderungen 
nach Budgetklarheit und Budgetwahrheit als auch 
der Entschließung des Nationalrates zu, ent
sprechen, wurde erstmalig im Bundesvoranschlag 
1964 die Veranschlagung der betragsm~ßig 
wesentlichsten Durchlauferposten neu geregelt. 
Demnach werden die bisher auf der Ausgaben
seite veranschlagten Durchlauferposten nur mehr 
auf der Einnahmenseite als Absetzungen vo~ 
Einnahmenbeträgen in Vorspalten - sichtbar 
und bruttomäßig - ausgewiesen. Auf diese Weise 
verminderten sich die Gesamtausgaben und Ge
samteinnahmen des Bundes im Jahre 1964 
um 2879, im Jahre 1965 um 3194, im Bun
desvoranschlag 1966 um 3610 und im Bundes
voranschlag 1967 um 4284 Millionen Schilling. 

Verwendung der Budgetmittel 

Zur Beurteilung, welchen Anteil des Brutto
nationalproduktes beziehungsweise Volkseinkom
mens die öffentlichen Haushalte beziehungsweise 
im speziellen Fall der Bundeshaushaltfür sich in 
Anspruch nehmen, muß der Brutto-Budget
rahmen entsprechend bereinigt werden. Zu 
diesem Zwecke sind von den Brutto-Ausgaben 
und -Einnahmen Beträge in Höhe der bereits 
aufgezeigten Ausgaben der einzelnen erwerbs
wirtschaftlichen . Verwaltungszweige (Bundes
betriebe) aus eigenen Einnahmen und in Höhe 
der "Durchlauferposten" in Abzug zu bringen, 
soweit letztere noch nicht durch die irri vorher
gehenden Absatz aufgezeigte Neuregelung sal
diert sind. 

In der· volkswirtschaftlichen Gesamtredmung 
österreichs wurden daher seit Je die Be
triebe 1) des Bundes sowie das Postspar
kassenamt nicht dem' öffentlichen, sondern dem 
privaten (Unternehmer-) Sektor zugezählt und 
nur das Ergebnis ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 

1) Diese betrieblichen Einrichtungen, wie. z. B. 
Forst- und Landwirtschaftsverwaltung Allentsteig
Döllersheim, Salinen, Post- und Telegraphenanstalt, 
Bundesforste oder Dsterreichische Bundesbahnen, be
sitzen keine Rechtspersönlidlkeit und sind im Bun
deshaushalt mit ihrer Bruttogebarung enthalten. Ver
staatlichte und nicht verstaatlichte Unternehmungen 
hingegen, an denen der Bund beteiligt ist, sind 
Kapitalgesellschaften oder ähnliches mit Rechts
persönlichkeit. Ihre Gebarung ist im Bundeshaushalt 
nicht enthalten. 
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64 Bereinigte Budgetgebarung 

(kassamäßiger Betriebs-überschuß oder -Abgang) 
in die volkswirtschaftliche Aufgliederung des 
Bundeshaushaltes einbezogen. Ebenso werden in 
dieser volkswirtschaftlichen Aufgliederung des 
Bundeshaushaltes die wesentlichsten Vergütungen 
innerhalb der Bundesrechnung ("Durchlaufer
posten") ausgeschieden 1). 

Aus der nachstehenden übersicht sind die be
reinigten Budgetgebarungen der Jahre 1965 bis 
1967 sowie die Einnahmen ersichtlich, die dem 
Bunde tatsächlich von auswärts zufließen und von 
den Bundesdienststellen für die ihnen derzeit 
übertragenen Aufgaben in Anspruch genommen 
werden: 

Bundesvoransddag 

I Bundesvoransdtlag 1966 I 
Bundesredtnungsabsdtluß 

1967 1965 
Bundesvoransdtläge: Ordentlidte und außerordentlidte 

. Ausgabe-,,- J _EiIln~lln1en_ Ausgaben I Einnahmen Ausgaben I Einnahmen Gebarung. Bundesredtnungsabsdtluß: Einsdtließlidt der 
nicht veranschlagten Anlehensgebarung. 

Millionen Schilling 

Gesamtgebarung (brutto) .... , .............. 78.579 ! 74.172 70.7871 68.250 *) 66.6461 *) 62.758 , 
~ -" -....--

Abgang. 3.597 2.537 3.888 

Bereinigte Bundesgebarung. 
Gruppe 0 bis 6 und 9 ..................... 57.000 56.328 51.073 51.913 48.656 47.466 
hiezu: überschuß des Postsparkassenamtes ... 20 23 42 

Monopolerträgnisse ................. 493 532 527 
überschuß der Bundesforste ......... 21 38 51 

des .Hauptmünzamtes ..... 21 27 36 
der Bundesapotheken ..... 0 0 0 
der Post- u. Telegr.-Anstalt 276 14 36 

Abgang der Staatsdruckerei ......... 4 17 I" ) 0 
der Bundestheater ........ 323 270 256 
der Bundesbahnen .......... 3.429 2.639 3.135 

Pauschalvorsorge für Besoldungsver-
besserungen der Bundesbediensteten ......... ......... 1.085 ......... . ........ ......... 

Zwischensumme 12). 60.756 57.159 55.084 52.547 52.047 48.158 

ab: "Durchlauferposten" 3) 4) 4) 
1. Naturkatastrophen - Verwaltungsfonds ... 1 1 10 10 210 210 
2. Katastrophenfonds - Gebarung des Bundes 351 351 ...... . " ••••••• 0, ......... ........ , 
3. Kosten des Münzregals ................. 142 142 126 126 101 101 
4. Verwendung von Mitteln des Reservefonds 

1» ....... 5) ...... ,1') 5 5 nach dem AIVG. für Baumaßnahmen ... ...... .. ..... 0) 
5. Haftungsübemahmen des Bundes; Rück-

ersätze .............................. 9 9 14 14 11 11 
5. Sonstige .............................. ....... 6) ....... 6) ....... 6) ••••••• G) ....... 6) ....... 6) 

Durchlauferposten (Summe). 503 503 150 150 327 327 

hiezu: llnlehensgebarung .................. ......... ......... ......... ......... 50 3.622 

Verbleibt: Bereinigte Budgetgebarung 7) .•••. 60.253 56.656 54.934 52.397 51.770 51.453 

- ~' -' -Abgang. 3.597 

Brutto-Nationalprodukt (BNP) .............. 8)276.000 8) 258.000 
Bereinigte Budgetausgaben in % des BNP ... 21'8 

*) Ohne Anlehensgebarung. 
1) Siehe z. B. Beilage 0 1 auf Seite 446 der Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1966~ 
'0) übersdlUß 

21'2 

2.537 317 

238.900 
21'7 

2) Bundesgebarung filt Nettodarstellung der Bundesbetriebe. 
') Ausgaben- und Einnilhmenbeträge, die zufolge haushaltsrechtlicher und sonstiger Vo!"sdlTiften von der Ausgaben- auf die Einnahmenseite 

des Bundeshaushaltes oder umgekehrt zu überrechnen sind und daher nur Durrnlauferposten darstellen, die das Budgetvolurnen 
v ergr.ößern, abe~ keine echten Budgeteinnahmen oder -ausgaben sind. 

Nl.dtt ausgeWlesen als Durdtlauferposten wurden Zahlungen der Bundesdienststellen an öffentlichen Abgaben, die bei Kapitel 52 (1967) 
als Emn~hmen aufschemen, sowie insbesondere Zahlungen dc.r Bundesdienststellen für Leistungen \'on Betriehen und betriebsähnlichen 
Einridltungen (z. B. Leistungen der Post, Bahn und Staatsdruckerei, des Postspark:!ssenamtes, der Arbeitsbetriebe in der- Justizverwaltung). 

q) Die Gebarungen der Dunhlauferposten werden im Jahre 1967 bei folgenden Ansätzen verrechnet: 
Ausgaben Einnahmen 

1. 53306 und 53406 bis. 53446 53300 
2. 53436 und 53446 53400 
3. 50108 76404 
4. 1503 64800 Post 6 c 
5. 54707 54704 

5) Nur Vcrrechnungsposten. 
6) Neben den ausgewiesenen, betragsmäßig ins Gewicht fallenden Gebarungen gibt es noch eine Anzahl von weiteren Durchlauferposten. 

deren Erfassung Mehrarbeit verursachen würde, die in keinem Verhältnis zum Aussagewert der Postensumme steht. 
'} Beträge entspredten den Sdtlußziffern der volkswirtsch.ftlidten Gesamrredlnung. 
S} SdJätzung. 
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Kapitel 01 ·65 

Abschnitt VIII 

Erläute~ungen d~r Aus~aben und Einnahmen des Bundesvoranschlages 1967 
sowie Vergleiche mit den Voranschlags (Gebarungs)ziffern der Jahre 

1966 (1965) 

Kapitel 01 Präsidentschaftskanzlei 
Personal- Sam-

aufwand Summe 

1965 *) ......... 2·9 
1966'-"'-") ......... 3·2 
1967**) ......... 3·4 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

4·2 Tl 
8·4 11·6 
9·1 12·5 

Ein
nahmen 

0·1 
0·1 
0·1 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab 
1966 ist auf die Bezugserhöhungen für Bundes
bedienstete zurückzuführen. 

Die höheren Sachaufwendungen im Voran
schtag 1966 und 1967 sind überwiegend durch die 
Aufwendungen für offizielle Staatsbesuche be
dingt. 

Bezüge 

Die Bezüge des Bundespräsidenten sind im 
Bundesgesetz, BGBl. Nt. 57/1956, in der Fassung 
BGBl. Nr. 273/1956 und 16/1962 geregelt. 

*) Bundesredmungsabsdlluß. 
**) Bundesvoransdllag. 

Erläuteroogen zum BundeslinanZiJeset< 

Aufgaben 

Der Wirkungskreis des Bundespräsidenten ist in 
Artikel 65 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 geregelt. 

Ehrenzeichenkanzlei 

Die Präsidentschaftskanzlei führt auch die 
Agenden der Ehrenzeichenkanzlei. Die bei der 
Verleihung von Ehrenzeichen zu entrichtenden 
Verwaltungsabgaben regelt die Verordnung BGBl. 
Nr. 198/1956. 

Das Statut für das Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik österreich enthält 
die Verordnung BGBl. Nr. 54/1953 in der Fas
sung der Verordnungen BGBl. Nr. 199/1954 und 
197/1956. Das Statut für das österreichische 
Ehrenzeichen ·(Ehrenkreuz) für Wissenschaft und 
Kunst ist aus der Verordnung BGBl. Nr. 180/ 
1956 zu ersehen. 

Für Orden und Ehrenzeichen sind beim An
satz 01008 0·92 Millionen Schilling vorgesehen. 

5 
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66 Kapitel 02 - Titel 020/021 

Kapitel 02 Bundesgesetzgebung 
Titel 020 Nationalrat 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Mill, S 

1965 e.-) ••••••••• T4 49'5 56'9 1'3 

1966 ':"f) ......... 87 61'8 70'5 1'5 

196r':') . , ....... 11'2 70'6 81'8 1'6 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ab 1966 ist vor allem auf die Erhöhung 
der Bezüge für die Bundesbediensteten zurück~ 
zuführen. 

Der vermehrte Sachaufwand ist im wesent
lichen durch die Intensivierung der parlamen
tarischen Tätigkeit und die Erhöhung der Ent
schädigungen der Abgeordneten zum Nationalrat 
im Zusammenhang mit den Bezugserhöhungen 
der Bundesbediensteten bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Entschädigungen der Mitglieder des Natio
nalrates sind im Bundesgesetz vom 29. Feber 1956, 
BGBl. Nr. 57, in der Fassung BGBl. Nr. 273/ 
1956, 16/1962 und 194/1966, geregelt. 

Die Beiträge zum Personal- und Sachaufwand 
der· Parlamentarischen Klubs sind durch BGBl. 
Nr. 286/1963, in der Fassung BGBl. Nr. 108/ 
1966 geregelt. 

Aufgaben 

Der Nationalrat übt gemäß Artikel 24 Bundes
Verfassungsgesetz gemeinsam mit dem Bundesrat 
die Gesetzgebung des Bundes aus. Außerdem ist 
er ZUr Mitwirkung beim Abschluß von Staatsver
trägen, sofern sie politischen oder gesetzesändern
den Inhaltes sind, berufen und hat das Interpella
tions- und Resolutionsrecht. Ferner bedarf die 
Festsetzung von Eisenbahntarifen, Post-, Tele
graphen- und Fernsprechgebühren und Preisen von 
Monopolgegenständen sowie von Bezügen der in 
Betrieben des Bundes ständig beschäftigten Per
sonen der Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates. Schließlich bedürfen bestimmte 
Verordnungen der Bundesregier,ung oder eines 
Bundesministers, bei denen dies bundesgesetzlidt 
festgesetzt wird, des Einvernehmens mit dem 
Hauptaussdtuß des Nationalrates., Hinsidttlidt 
der finanziellen Gebarung des Bundes obliegt 
dem Nationalrat die Genehmigung des Bundes
voranschlages, die Prüfung und Genehmigung 
des Redtnungsabschlusses, die Genehmigung der 
Aufnahme oder Konvertierung von Bundesanlei
hen sowie die Verfügung über Bundesvermögen. 

• ,) Bundesrechnungsabschluß 
*") Bundesvoranschlag. 

Interparlamentarische Union (IPU) 

Als Beitrag zur Interparlamenta.rischen Union, 
die ihren Sitz in Genf hat und der die Parlamente 
zahlreicher europäischer und außereuropäischer 
Staa ten angehören, ist bei den gesetzlichen Ver
pflichtungen ein Betrag von 25.000 Schilling ver
anschlagt. 

Zur Bestreitung der mit der Teilnahme öster
reichischer Parlamentarier an den Arbeiten der 
IPU verbundenen Kosten ,ist ein Betrag von 
250.000 Schilling vorgesehen. 

Titel 021 Bundesrat 
Personal- Sach- Ein-

aufwand Summe nahmen 
Mill, S 

1965 .,) ........ TO TO 0'2 

1966 'Hf) ........ 8'1 8'1 0'2 

1967':'*) .. , ..... 9'4 9'4 0'3 

Unterschiede der Gebarung 

Die Mehrausgaben in den Jahren 1966 und 
1967 sind im wesentlichen auf die Erhöhung der 
Entschädigungen der Mitglieder des Bundesrates 
im Zusammenhang mit den Bezugserhöhungen 
für Bundesbedienstete zurülkzuführen. 

Aufwand 

Bei diesem Titel werden lediglich die sachlichen 
Ausgaben veranschlagt, die den Bundesrat ,im be
sonderen betreffen. Die übrigen sad1lichen Aus
gaben werden ebenso wie die gesamten persön
lichen Ausgaben beim Titel 020 mitveranschlagt. 

Entschädigung der Mitglieder 

Für die Entsdtädigungen und laufenden Zu
wendungen für Mitglieder des Bundesrates gel· 
ten dieselben gesetzlidten Bestimmungen wie für 
Mitglieder des Nationalrates. 

Aufgaben 

Der Bunde~rat setzt sich aus den von den .ein
zelnen Landtagen entsendeten Vertretern zusam
men und übt gemäß Artikel 24 Bundes-Verfas
sungsgesetz gemeinsam mit dem Nationalrat die 
Bundesge~etzgebung aus. Seine vornehmliche 
Aufgabe ~st hiebei, die Interessen der Länder zu 
wahren. Der Bundesrat hat das Recht der Ge
setzesinitiative, das Recht der Einspruchserhebung 
zu den vom Nationalrat gefaßten Gesetzes
beschlüssen mit Ausnahme der in Art. 42 Abs. 5 
Bundes-Verfassungsgesetz bestimmten Fälle sowie 
das Interpellations- und Resolutionsrecht. Außer
dem kommt dem Bundesrat ebenso wie dem Na
tionalrat eine Mitwirkung beim Abschluß von 
Staatsverträgen, sofern sie politischen oder ge
setzesändernden Inhaltes sind, zu . 

, ,:') Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 03 67 

Kapitel 03 Verfassungsgerichtshof 
Personal- . Sach- Ein-

aufwand Summe nahmen 
MiIl.S 

1965 ,:.) . , ...... 0'9 I'S 2'7 0'0 
1 966 ~.~.) ........ 0'9 2'2 3'1 0'0 
1967*<) ........ 1'1 2'3 3'4 0'0 

Aufgaben 

Die Aufgaben des Verfassungsgerichtshofes sind 
sehr vielseitig. Er entscheidet 

über vermögensrechtliche Ansprüche an den 
Bund, die Länder oder Gemeinden, die weder im 
ordentlichen Rechtsweg ausgetragen no.ch durch 

Unterschiede der Gebarung Bescheid einer Verwaltungsbehörde erledigt wer-

f den können, Die Steigerung des Personalaufwandes ist au 
die Bezugserhöhung für Bundesbedienstete zu- über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen 
rückzuführen. ' und Staatsverträgen oder 'die Gesetzmäßigkeit 

Der ·höhere Sachaufwand ist im wesentlichen' von Verordnungen, 
durch den steigenden Aktenanfall und die da- nach Erschöpfung des Instanzenzuges über Be
durch bedingte längere Dauer der Verhandlungs- schwerden wegen Verletzung verfassungsgesetz-
perioden verursacht. !im gewährleisteter Rechte der Parteien, 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes fußt 
auf den Artikeln 126a und 137 bis 148 1) des Bun
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
und auf folgenden einschlägigen Verfassungs
gesetzen, Gesetzen, Verordnungen und Kund
machungen: 

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. 
Nr. 85/1953, in der Fassung BGBI. Nr. 11/1955, 
BGBl. Nr. 171/1956, BGBl. Nr. 18/1958, 
BGBl. Nr. 185/1964 und BGBl. Nr. 297/1964, 
Unvereinbarkeitsgesetz, BGBl. Nr. 294/1925 (No~ 
velle: BGBl. Nr. 100/1931) und Kund
machung des Bundeskanzleramtes, betreffend die 
Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofes, 
BGBI. Nr. 202/1946. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
1) !-etzte Novellierung: BGBl. Nr. 212/1964. 

über die Anfechtung von Wahlen in die all
gemeinen Vertretungskörper und in die Kam
mern sowie über Anträge auf Erklärung von 
Mandatsverlusten, 

über Ministeranklagen, 

über Kompetenzkonflikte zwischen Gerichten 
und Verwaltungsbehörden, zwischen Verwal
tungsgerichtshof und allen anderen Gerichten 
(auch zwischen sich selbst und dem Verwaltungs
gerichtshof) sowie zwischen Bund und Ländern 
und Ländern untereinander, 

bei Meinungsverschiedenheiten über die Ein
schaubefugnisse des Rechnungshofes, 

Auf Antrag der Bundes- oder einer Landesre
gierung hat der Verfassungsgerichtshof festzu
stellen, ob ein Akt der Gesetzgebung oder Voll
ziehung in die Zuständigkeit des Bundes oder der 
Länder fällt. 
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68 Kapitel 04 

Kapitel 04 Verwaltungsgerichtshof 
Personal- Sam- Ein-

aufwand Summe nahmen 

1965 ... ) .. , , .... 10'6 
1966 ~.*) , , , . , , , ,11'8 
1967**),."", ,12'8 

. Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

1'3 11'9 
1'4 13'2 
1'6 14'4 

0'5 
0'5 
0'5 

Das . Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ab 1966 ist auf die Bezugserhöhungen für Bun
desbedienstete zurückzuführen, 

Der höhere Sachaufwand seit 1966 ist im 
wesentlichen durch Einrichtungskosten im Zu
sammenhang mit der Generalsanierung des Ge
bäudes bedingt, 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
sind Artikel 129 bis 136 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 und folgende 

. einschlägige Bundesgesetze, beziehungsweise 
sonstige Normen maßgebend: 

Bundesverfassungsgesetz vom 9, Oktober 1946 
über die Verfassungs- undVerwaltungsgerichts-

. *) Bundesredmungsabsdtluß, 
**) Bundesvoranschlag, 

barkeit, BGBl. Nr, 211, in der Fassung der Bun
desverfassungsg.esetze vom 12, Juli 1962, BGBI. 
Nr, 205, und vom 18, Juli 1962, BGBI. Nr, 215, 
sowie des Bundesverfassungsgesetzes vom 15, Juli 
1964, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 
neuerlich abgeändert wird, BGBI. Nr, 212, Ver
waltungsgerichtshofgesetz 1965, BGBl. Nr, 2, 
einschließlich der Verordnung des Bundeskanzler
amtes vom 4, Jänner 1965, BGBI. N r, 4, die 
Bundesgesetze vom I, Februar 1946 und vom 
10, Dezember 1947, womit Be~timmungen .über 
die Altersgrenze der Mitglieder des Verwaltungs
gerichtshofes getroffen werden, BGBI. Nr, 57/ 
1946 und Nr, 13/1948, sowie die Kundmachung 
des Bundeskanzler·amtes vom 9, März 1965, be
treffend die Geschäftsordnung des Verwaltungs
gerichtshofes, BGBI. Nr, 45, 

Aufgaben 

Der Verwaltungs gerichtshof· ist zur Sicherung 
der Gesetzmäßigkeit der gesamten öffentlichen 
Verwaltung berufen, Ihm obliegt gemäß Ar
tikel 130 des . Bundes-Verfassungsgesetzes die 
Entscheidung über Beschwerden - mit Aus
nahme der in Artikel 133 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes angeführten Angelegenheiten -, 
mit denen Rechtswidrigkeit .. von Bescheiden der 
Verwaltungsbehörden oder Verletzung der Ent
scheidungspflicht der Verwaltungsbehörden be
hauptet wird, 
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Kapitel 06 Rechnungshof 
Personal- Sam-

1965 "") .... " .. 11'9 
1966**) ....... 14'5 
1967**) ..... , .16'0 

aufwand 

5'3 
7"8 
7"2 

Unterschiede der Gebaruilg 

Summe 
Mill. S 

17"2 
22'3 
23"2 

Kapitel 06 69 

Ein
nahmen 

0'0 
0'0 
0'0 

l Der Vizepräsident des Rechnungshofes ist in 
den Bezügen gemäß § 21 des Rechnungshof
gesetzes 1948 in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 22. Juli 1959, BGBl. Nr. 179, den Staats
sekretären gleichgestellt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Der Rechnungshof übt seine Tätigkeit auf 
Grund des Bundesges.!tzes vom 16. Juni 1948, 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand BGBl. Nr. 144, aus. ' 

ab 1966 i~t auf die Bezugserhöhungen für Bun- Die Funktion des Vizepräsidenten des Rem
desbedienstete und auf die Vorsorge für die zur I nungshofes wurde mit Bundesverfassungsgesetz, 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben notwendige I BGBl. Nr. 171/1959, geschaffen. 
Ergänzung des Personalstandes zurückzuführen. 

Die Mehrausgaben im Sachaufwand im Voran- Aufgaben 
schlag 1966 sind im wesentlichen durch Personal
vermehrungen bedingt. 

Allgemeines 

Am 23. Dezember 1761 wurde die Hofrechen
kammer als unabhängige Stelle für die Kontrolle 
der staatlichen Finanzverwaltung und die Organi
sation des staatlichen Rechnungswesens gegründet. 
Nach mehrmaliger Knderung des Namens, des 
Aufgabenkreises und der Stellung zu den anderen 
Verwaltungsbehörden wurde diese Einrichtung 
erstmalig am 21. November 1866 als Oberster 
Redmungshof bezeidmet. Die Umbenennung m 
Rechnungshof erfolgte am 1. Oktober 1920. 

Bezüge des Präsidenten und 
Vizepräsidenten 

Die Bezüge des Präsidenten des Rechnungs
hofes sind im Bundesgesetz vom 29. Feber 1956, 
BGBl. Nr. 57, in der Fassung BGBl. Nr. 273/1956 
und 16/1962 geregelt. 

,,) Bundesredmungsabschluß. 
*,,) Bundesvoranschlag. 

Dem Rechnungshof obliegt die Kontrolle der 
Gebarung der gesamten Wirtschaft des Bundes 
und der Gebarung des selbständigen Wirkungs
kreises der Länder, Gemeindeverbände und Ge
meinden (in der Regel jedoch nur solcher mit 
mehr als 20.000 Einwohnern) sowie der Ge
barung der Träger der Sozialversicherung. 

Der Rechnungshof hat auch die Gebarung 
jener Fonds, Stiftungen und Anstalten, die von 
Organen des Bundes, eines Landes oder einer 
Gemeinde beziehungsweise durch von diesen be
stellte Personen verwaltet werden, sowie die Ge
barung aller Unternehmen, an denen Bund, 
Länder oder Gemeinden finanziell beteiligt sind, 
zu überprüfen. 

Der Rechnungshof hat alljährlich den Bundes
rechnungsabschluß zu erstellen und ihn gemein
sam mit einem Nachweis über den Stand der 
Bundesschulden .dem Nationalrat vorzulegen. 

Schließlich ~bli'egt dem Rechnungshof die ihm 
vom V.- Internationalen Kongreß der "Obersten 
'Rechnungskontrollbehörden" übertragene Auf
gabe der ständigen Führung des Sekretariats 
dieser Einrichtung. 
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70 Kapitel 10 - Titel 100 

Kapitel 10 Bundeskanzleramt mit Dienst
stellen 
Titel 100 Bundeskanzleramt 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Mill. S 

1965 *) ........ 34'8 69'5 104'3 9'6 
1966 **) ........ 38·2 727 110'9 10"2 
1967 **) ........ 427 83"2 125'9 10'6 

Unterschiede 
gegenüber Vorjahre 

veranschlagten Gebarung der Sektion "Wirt
schaftliche Koordination" (Ansatz 1001) und der 
Gebarung aus der Herausgabe des Bundesgesetz
blattes (Ansatz 10028). 

Förderungsausgaben 

Die "Förderungsausgaben" in der Höhe von 
8'64 Millionen Schilling betreffen eine Vorsorge 
für Sonderrnaßnahmen der Bundesregierung 
(8"60 Millionen Schilling) und eine Subvention 
für den Osterreichischen Presseklub (0'04 Mil
lionen Schillmg). 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab 
1966 ist auf die Bezugserhöhungen für Bundes- Gesetzliche Verpflichtungen 
bedienstete zurückzuführen. Die bei den gesetzlichen Verpflichtungen ver-

Die wesentlichsten Unterschiede beim Sach- anschlagten Entschädigungen des Bundeskanzlers, 
aufwand sind der nachstehenden übersicht des Vizekanzlers, der Bundesminister und der 
zu entnehmen: Staatssekretäre sind im Bundesgesetz über die 

Kurzwellenfunk ....... . 
Austria Presse Agentur .. 
Sondermaßnahmen der 

Bundesregierung ... ". 

Regierungsmitglieder : 
Entschädigungen ..... 
Ruhe- undVersorgungs-

genüsse ..... " .... 
Ruhe- und Versorgungs

genüsse der Mitglieder 
des Verfassungsgerichts-
hofes ............. . 

Mitgliedsbeitrag für OECD 
AmtssitzabkommenIAEO. 
Bundespressedienst . " ... . 
AustriaWochenschau .. . 
Bezugsvorschüsse ...... . 
Bundesgesetzblatt .. . .. 
Lincoln Center, New York 
übrige Gebarung 

Summe. 

1965 *) 

8'6 
1'8 

0'2 

S'8 

5·3 

0"4 
8'8 

11"6 
7"3 
1'0 
1·0 
2·6 
2·1 

13"0 

69·5 

1966·') 1967") 

Mill. S 

10"0 11"8 
1'9 2"2 

6·2 8·6 

7"S 7"4 

5·0 6'3 

1'0 0·4 
8·0 8'0 
6·2 67 
8·4 10·9 
1'0 2·0 
1·2 1·4 
3'3 3·4 

13"0 14'1 

727 83"2 

Die unterschiedlichen Einnahmen sind im we
sentlichen bedingt durch die Beiträge gemäß 
BGBl. Nr. 16/1962, § 5, und durch den vom ERP
Fonds 1) gdeist:eten Ersatz der Kosten, die dem 
Bundeskanzleramt durch die Ausübung der Funk
tion der Geschäftsführung des ERP-Fonds er
wachsen; dieser beträgt 1965 4'1 Millionen Schil
ling, 1966 und 1967 3'9 Millionen Schilling. 

Ansatz 1000 Allgemeine Sektionen 

Der Voranschlag umfaßt beim Ansatz 1000 
"Allgemeine Sektionen" die Gebarung des Bun
deskanzleramtes mit Ausnahme der gesondert 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Bezüge der Mitglieder des Nationalrates und des 
Bundesrates, bestimmter oberster Organe der 
Vollziehung und des Präsidenten des Rechnungs
hofes, BGBl. Nr. 57/1956 2), geregelt. 

Weiters ist für die Verpflichtungen der 
Bundesregierung aus dem Amtssitzabkommen 
(BGBl. Nr. 82/1958) mit der "Internationalen 
Atomenergie-Organisation" vorgesorgt (Ergän
zende Vereinbarung: BGBl. Nr. 40/1965). 

Schließlich werden hier auch noch die Ruhe
bezüge und Versorgungsgenüsse gemäß BGBJ. 
Nr. 16/1962 für ehemalige Präsidenten des Rech
nungshofes, Landeshauptmänner und Mitglieder 
der Bundesregierung bzw. deren Angehörige und 
die Ruhe- und Versorgungsgenüsse an ehemalige 
Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes bzw. 
deren Angehörige gemäß BGBl. Nr. 297/1964 
veranschlagt. 

Sonstige Aufwandskredite 

In den unter "Sonstige Aufwandskredite" vor
gesehenen 29'52 Millionen Schilling ist der Auf
wand für den Bundespressedienst in Höhe von 
10'92 Millionen Schilling, der Aufwand für 
die Repräsentationsausgaben der Bundesregie
rung mit 2'20 Millionen Schilling, ein vertrag
liches Entgelt für Leistungen der Austria
Wochenschau-Ges. m. b. H. mit 2"00 Millionen 
Sdlilling, der Aufwand für Dienstprüfungen 
in Höhe von 0'19 Millionen Schilling, eine Ent
sdlädigung für den Nachrichtendienst des Kurz
wellenfunks in Höhe von 11' 85 Millionen Schil
ling, die AbonnementgebUhr an die Austria 
Presse Agentur mit 2'21 Millionen Schilling und 
0'15 Millionen Schilling für die Bibliothekserfor
dernisse der Administrativen Bibliothek im 
Bundeskanzleramt enthalten. 

1) Fonds mit eigener Redmpersönlichkeit. 
2) In der Fassung BGBL Nr. 16/1962" 
3) (frei). . 
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Kapitel 10 - Titel 100/101 71 

Die Administrative Bibliothek wurde im Jahre 
1849 beim Innenministerium gegründet und 
ressortiert seit 1923 zum Bundeskanzleramt. Sie 
ist die Amtsbibliothek des Bundeskanzleramtes, 
steht jedoch auch allen anderen Wiener Behörden 
zur Verfügung. Sie enthält vor allem Gesetzes
sammlungen und verwaltungswissenschaftliche 
Werke. Sie hat ebenso wie die Nationalbibliothek 
und die Wiener Universitätsbibliothek Anspruch 
auf ein Pflichtexemplar 4) von jedem in öster
reich erscheinenden Buch. 

Der Aufwand für den Bundespressedienst 
betrifft unter anderem Propagandaaktionen im 
Ausland (Allgemeine österreichwerbung und 
Amerikawerbung), die vom Bundeskanzleramt 
(Bundespressedienst) durchgeführt werden. Die 
den Vertretungsbehörden im Ausland für allge
meine Informationszwecke zugewiesenen Kredite 
sind bei Kapitel 20 veranschlagt. 

Ansatz 1001 Sektion Wirtschaftliche Koordi
nation 

Bei diesem Ansatz wird d,er Aufwand der Sek
tion für wirtschaftliche Koordination im Bundes
kanzloeramt (Sektion V) eins·chließlich der öster
reichischen Delegation bei der OECD 5) in Paris 
veranschlagt. 

Die Abteilung 11 b dieser Sektion übt die 
Funktion der Geschäftsführung des auf Grund 
des ERP-Fonds-Gesetzes, BGBL Nr. 207/1962, 
am 1. Juli 1962 errichteten und mit eigener 
Rechtspersönlichkeit ausgestatteten ERP-Fonds 
aus. Die daraus dem Bund erwachsenden Kosten 
werden gemäß § 23, Abs. 1, des vorgenannten 
Gesetzes ersetzt und beim Ansatz 10014 verein
nahmt. 

Förderungsausgaben 

Der bei den Förderungsausgaben dieses An
satzes veranschlagte Betrag setzt sich aus dem 
Beitrag österreichs für die im Rahmen der 
OECD durchzuführenden technischen und 
wissenschaftlichen nationalen Projekte (0'02 Mil
lionen Schilling) und dem Beitrag österreichs ?u 
den IAEO-Stipendien (0'26 Millionen Schilling) 
zusammen. 

Laut den von der OECD für die vorerwähn
ten Projekte aufgestellten Durchführungsricht
linien ist die Beteiligung zumindest eines zweiten 
Landes V ora ussetzung. Die Finanzierung erfolgt 
in der Weise, daß 500/0 der Projektkosten aus 
den von amerikanischer Seite der OECD zur 
Verfügung gestellten Mitteln bestritten werden 
und die restLichen 50010 von den beteiligten Staa
ten zu tragen sind. Zahlungen aus diesem Titel 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
,**) Bundesvoranschlag. 

4) Gemäß BGBI. Nr. 218/1922. 

werden in der Regel in Form von Subventionen 
an Forschungsanstalten, Hochschulinstitute, ge
meinnützige Organisationen und Einrichtungen, 
wirtschaftliche Unternehmen, aber auch an Ein
zelpersonen im In- und Ausland geleistet. 

Gesetzliche Verpflichtungen 

Unter den gesetzlichen Verpflichtungen ist 
ausschließlich der Mitgliedsbeitrag österreichs 
zur OECD veranschlagt. Er wurde auf Grund 
des im Zeitpunkt der Budgeterstellung für Oster
reich maß~ebenden prozentmäßigen Kosten
an teils an den einzelnen Budgetgruppen dieser 
Organisationen errechnet. 

Sonstige Aufwandskredite 

Für Leistungen im Rahmen des Abkommens 
zwischen der österreichischen Bundesregierung 
und der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika über die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete der friedlichen Verwendung der Atom
energie (BGBl. Nt. 57/1960) wurden 0'46 Millio
nen Sd1illing veranschlagt. Diese Kosten werden 
von den Leistungsempfängern dem Bund zur 
Gänze ersetzt und beim Ansatz 10014 ve:rein
nahmt. Weit:ers sind für den Aufwand des 
Bundes für die Krankenversicherung der im Aus
land verwendeten Bediensteten 0'05 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

Ansatz 10028 Bunde;;gesetzblatt 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben, die mit 
der Herausgabe und dem Vertrieb des Bundes
gesetzblattes zusammenhängen, veranschlagt. Der 
Druck und Vertrieb des Bundesgesetzblattes er~ 
folgt durch die Österreichische Staatsdruckerei. 

Das Bundesgesetz vom 7. Dezember 1920 BGBL 
Nr. 33 6), enthält die entsprechenden Bestimmun
gen über das Bundesgesetzblatt. 

Titel 101 Staatsarchiv 
Personal- Sach- Ein-

1965 'f) ......... 
1966 'f_,) ......... 
1967 ~.'f). _ ....... 

Unterschiede der 
Gebarung 

au fwand Summe nahmen 
Mill. 5 

7'0 1'3 8'3 0'0 
7'8 1'3 9'1 0'0 
S'S 1'5 10'0 0'0 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab 
1966 ist durch Bezugserhöhungen für Bundes
bedienstete bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ab 1967 ist 
fast ausschließlich auf die vermehrte Herausgabe 

5) OECD = Organization for Economic Co opera
tion and Development (Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung). 

6) In der derzeit geltenden Fassung. . 
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der Mitteilungen des österreichischen Staats
archivs zurückzuführen. 

Ailgemeines 

Das österreich ische Staatsarchiv besteht aus 
fünf Abteilungen, dem Haus-, Hof- und Staats
archiv, dem Allgemeinen Verwaltungsarchiv , dem 
Finanz- und Hofkammerarchiv, dem Verkehrs
archiv und dem früheren Kriegsarchiv. Im Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv werden die Urkunden aus 
der österreichischen Geschichte seit der Baben
bergerzeit, die Urkunden der Staatsverträge und 
die Akten des ehemaligen Ministeriums des 
.Außeren und seit 1918 die Akten des Staatsamtes 
für .Außeres, des Bundeskanzleramtes - Aus
wärtige Angelegenheiten, beziehungsweise des 
Bundesministeriums für Auswärtige Angelegen
heiten hinterlegt. Im Allgemeinen Verwaltungs
archiv sind die Akten aus dem Bereich der 
Inneren Verwaltung sowie der Justiz- und der 
Unterrichtsverwaltung seit der Verwaltungs
reform Maria Theresias verwahrt. Das Verkehrs
archiv verwaltet die Aktenbestände aus staat
lichen Zentralen und sonstigen Behörden, die 
sich seit 1824 mit dem Verkehrswesen befaßt 
haben, und die historischen Bestände der verstaat
lichten Privatbahnen. Das Finanz- und Hof
kammerarchiv enthält die Akten der Finanz
verwaltung von der Finanzreform Maria Theresias 
an, ferner die der Bauverwaltung bis 1849. Im 
früheren Kriegsarchiv werden die militärischen 
Akten aufbewahrt. 

Die Archive der mittelbaren Bundesverwal
tung in den Ländern werden ab 1948 nach dem 

Zahlungen gemäß BGBL Nr. 91/1965 (§ 7 Abs. 7) 
zurückzuführen, ab 1967 überdies auf die erst
malige Durchführung von kurzfristigen periodi
schen Stichprobenerhebungen (Mikrozensus). 

Aufgaben 

Für die Tätigkeit des Statistischen Zentral
amtes sind folgende Gesetze U!1lJd Verordnungen 
maßgebend: BGBL Nr. 11/1947, 21/1947, 40/ 
1948, 159/1950,52/1951,28/1953, 130/1954, 223/ 
1955, 137/1958, 188/1958, 215/1958, 54/1963, 
91/1965 (Bundesstatistikgesetz), 3/1966, 5/1966, 
12/1966 und 31/1966, Im Statistischen Zentral
amt werden zentral die meisuen Zweige der 
Statistik bearbeitet, insbesondere auch die 
Außenhandelsstatistik, die Agrarstatistik, die 
Finanzstatistik, die Wohnbaustatistik, die ge
werbliche Produktionsstatistik und die Statistik 
des Volkseinkommens. 

Statistische Erhebungen 
besonderer Art 

Neben den laufenden Arbeiten werden jeweils 
auf Grund von Gesetzen oder Verordnungen' 
statistische Erhebungen besonderer Art durch
geführt. Im Jahre 1967 werden die statistische 
Erhebung in nichtlandwirtschaftlichen Betrieben 
gemäß BGBL Nr. 130/1954 und die Steuer
statistiken weit{'rgeführt. 

Die voraussichthchen Gesamtkosten der einzel
nen "Statistischen Erhebungen besonderer Art" 
betragen: 

Personal- Sam- 7) S 
aufwand umme 

Mill. S Nichtlandwirtschaftliche Betriebs-
Finanzausgleich von den Ländern erhalten. zählung 8). , ',' •••• , 5'3 

2'6 
5'9 
4'6 

11'2 
7'2 

Förderungsausgaben 

Für die Gewährung von Zuschüssen zur Er
haltung privater Archive, die von allgemeinem 
Interesse sind, ist ein Betrag von 0'01 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

Titel 102 Statistisches Zentralamt 
Personal- Sam· Ein-

aufwand Summe nahmen 
Mill. S 

1965 *) .......... 35'1 20'3 55'4 1'3 
1966**) .......... 44·8 28'3 73'1 1'4 
1967 ,:.*) .... " .... 52'0 30'9 82'9 1'5 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ist auf 
die Bezugserhöhungen für Bundesbedienstete, im 
Jahre 1966 auch auf Personalvermehrungen 
zurückzuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ab 1966 ist 
hauptsächlich auf die Einrichtungskosten eines 
neu angemieteten Gebäudes und die Vorsorge für 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Steuerstatistiken . . . . 

Gesetzliche Verpflichtungen 

Gemäß BGBL Nr. 91/1965 (§ 7 Abs. 7) hat 
der Bund den Gemeinden auf Antrag die ihnen 
bei der Mitwirkung an statistischen Erhebungen 
entstehenden Kosten in Form eines Pauschal
betrages abzufinden. 

Handeisstatistische Gebühren 

Für Anmeldungen zum Zwecke der amtlichen 
Handelsstatistik sind Gebühren in Bundes
stempelmarken auf Grund des Gebührengesetzes, 
BGBL Nr. 267 /1957, in der Fassung BGBL 
Nr. 137/1958, zu entrichten. Diese werden 
bei dem Ansatz 2/525 "Stempel- und 
Rechtsgebühren" verrechnet. Die Höhe der Ge
bühr ist im Abschnitt IV des Handelsstatistischen 
Gesetzes, BGBL Ni". 137/1958, geregelt; dieser 
Abschnitt ergänzt das Gebührengesetz (BGBL 
Nr. 267/1957) und wurde im § 14 als Tarif
post 16 eingebaut. 

7) Aufgliederung nach Jahren siehe Teilheft zum 
Kapitel 10, Beilage E. 

8) Verordnung: BGBI. Nr. 283/1964. 
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Kapitel 11 Inneres 

Titel 110 Bundesministerium für Inneres 
Personal- Sam- . Einnahmen 

Summe aufwand 

1965 *)" ...... 52'1 
1966 *',) . , , .. , .. 55'9 
1967**),.,., .. , 64'1 

Mill. S 

26'0 78'1 9'7 
32'9 88'S 10'9 
39'9 104'0 12'3 

Der Voranschlag umfaßt die Gebarung des 
Bundesministeriums für Inneres (Zentralstelle) 
einschließlich der Kredite für Bezugsvorschüsse. 

Unterschiede der Gebarung 
Die Erhöhung des Personal aufwandes ergibt 

sich ab 1966 aus den Bezugserhöhungen der Bun
desbediensteten. 

. Beim Sachaufwand entstanden im Jahre 1966 
gegenüber 1965 Mehraufwendungen im Ver
waltungsaufwand, 1967 ergeben sich weitere Er
höhungen im Verwaltungs aufwand und durch 
die Erhöhung der Kredite für Bezugsvorschüsse. 

Förderungsausgaben 
Im Rahmen der Sachaufwandskredite sind 

1967 Förderungszuwendungen in Höhe von 
400,000 S vorgesehen, 

Gesetzliche Verpflichtungen 
Bei diesem Ansatz sind die Beiträge österreichs 

zur Internationalen Kriminalpolizeilichen Or
ganisation (Interpol, 329.000 S) und zur Inter
nationalen Zivilstandskommission (16.000 S) ver
anschlagt. 

Titel 111 Bundesministerium für Inneres 

(Zweckaufwand) 
Sachaufwand Einnahmen 

1965 *) ...... , ... . 
1966""'), ......... . 
1967"") ... , . , , ... . 

Mill, S 

19'5 0'42 
23'2 0'40 
20'2 0'44 

Im einzelnen setzen sich die Ausgaben WIe 
folgt zusammen: 

1965 *) 1966 **) 1967 **) 
FlugpoIizei und Flug- Mill, S 

rettungsdienst ...... , .. 9'4 7'S S'O 
Zivilschutz: 1) 

Bereich Inneres, ...... 4'1} 2)} 7'.72) 
Vorsorge für alle Ressorts _ 7'7 

Wahlkosten .... , , , . , . . .. 5'4 6'6 3'4 
Wanderungswesen , , ..... , 0'2 0'2 0'2 
Entminungsdienst 3) .••• , ., 0'6 O'S O'S 
Grenzangelegenheiten ... " 0'1 0'1 0'1 

Summe. 19'5 23'2 20'2 

*) Bundesredmungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Der Aufwand für den Zivilschutz wird pauschal 
beim Ansatz 1/1111 veranschlagt, die Verrechnung 
erfolgt aber, soweit es sich um in die Kompetenz des 
Bundesminsteriums für Inneres fallende Zivilschutz
aufgaben handelt, bei Kapitel 11, ansonsten bei den 
Ressortkapiteln, 

2) Vergleichbarer Erfolgsbetrag 1965: 8'54 Mill, S, 
3) Nur Vorsorge für Anlagen, 

Unterschiede der Gebarung 

Gegenüber den Ausgaben 1966 für die Flug
polizei und den Flugrettung,sdienst ergeben sich 
keine wesentlichen Änderungen, Die höheren 
Ausgaben im Jahre 1965 waren durch die An
s.ehaffung mehrerer Luftfahrzeuge bedingt, 

Beim Zivilschutz ergibt sich keine Änderung 
gegenüber 1966, 

Bei Wahlkosten ist gegenüber 1966 ein Rück
gang zu verzeichnen, da nur mehr Restkosten 
für die Wahl des Bundespräsidenten vom 23, Mai 
1965 zu begleichen sein werden, 

Beim Entminungsdienst bleiben die Aufwen
dungen für Anlagen unverändert, 

Ansatz 111 0 Flugpolizei und Flugrettungsdienst 
Unter "Flugpolizei" ist der Einsatz von Luft

fahrzeugen für sicherheits- und ordnungspolizei
liche Zwecke zu verstehen. Der "Flugrettungs
dienst" hat Hilfs- und Rettungseinsätze mit Luft
fahrzeugen, insbesondere bei Katastrophen und 
Bergnotfällen, zur Aufgabe. Dem Bundesmini
sterium für Inneres obliegt auch die fliegerische 
Ausbildung von Exekutivbeamten für Aufgaben 
der Flugsicherung sowie der Flugpolizei und des 
Flugrettungsdienstes. 

Zur Besorgung dieser Aufgaben stehen dem 
Bundesministerium für Inneres S Hubschrauber, 
7 Motorflugzeuge (6 Einsatzflugzeuge, 1 Schul
flugzeug), 4 Segelflugzeuge, 1 Segelflugzeug
schleppwinde uhd die notwendigen Kraftfahr
zeuge zur Verfügung. 

Zur Erhöhung der Aktionsfähigkeit sind die 
Flugzeuge auf die vier Einsatzstellen Wien (Meid
linger Kaserne), Flughafen Salzburg/Maxglan, 
Flughafen Innsbruck/Kranebitten und Flughafen 
Klagenfurt/Wörthersee verteilt. 

Ansatz 1111 Zivilschutz 
Der für 1967 vorgesehene Betrag in der Höhe 

von 7,695,000 Schilling stellt den Gesamtbetrag 
der Kredite für alle mit Zivilschutzangelegen
heiten befaßten Ressorts dar. 

Mit diesem Betrag soll die Ausrüstung der 
Strahlenspürtrupps weiter fortgesetzt und Lehr
geräte für die Zivilschutzschule angeschafft 
werden. Weiters sind Förderungsmaßnahmen 
und die Herausgabe einer Zivilschutz-Auf
klärungsbroschüre vorgesehen sowie die Fort
setzung der Lehr- und Kurstätigkeit beabsichtigt. 

Ansatz 11127 Wahlkosten 

Der Kredit ist für Ersätze an Gemeinden ge
mäß § lOS der Nationalratswahlordnung 1962, 
BGBI. Nr. 246, gemäß § 24 des Bundespräsi
dentenwahlgesetzes 1962, BGBI. Nr. 247, gemäß 
§ 12 des Wählerevidenzgesetzes 1960, BGBI. 
Nr. 243, sowie gemäß des Volksbegehrengesetzes . 
1963, BGBI. Nr. 197, und des Volksabstimmungs
gesetzes 1962, BGBI. Nr. 24S, vorgesehen. 
Außerdem sind die Kredite für die Bestreitung 
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der Kosten der Hauptwahlbehörde für National
ratswahlen 4) und die Wahl des Bundespräsiden
ten 5) sowie für Kosten auf Grund des Volks
zählungsgesetzes 1950, BGBL Nr. 159, vorge
sehen" 

Ansatz 1113 Wanderungswesen 

Für das Wanderungswesen ist laut Art, 10 
Abs, (1) Z. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes der 
Bund zuständig, 

Förderungsausgaben 

Als Förderungsausgaben werden vornehmlich 
die jährlich in ihrer Höhe sehr unterschiedlichen 
Ausgaben für die Rückführung bedürftiger öster
reicher aus dem Ausland nach österreich sowie 
die Kosten für die Südtiroler Optantenkom
mission veranschlagt, Für diese Ausgaben sowie 
für die Auswandererfürsorge sind insgesamt 
258,000 S vorgesehen. 

Aufwandskredite 

Dieser Kredit von 8000 S dient der Beschaf
fung und Auswertung von Informationen über 
die Verhältnisse in jenen Ländern, welche für 
eine Auswanderung in Frage kommen, 

Einnahmen 

Hier sind die Ersätze der Heimbeförderungs
kosten veranschlagt. 

Ansatz 11143 Entminungsdienst I 
Dem Entminungsdienst obliegt die Bergung 

und allfällige Vernichtung von Kriegsmunition 
aller Art, die über der Erde, in der Erde und 
in Gewässern vorgefunden wird. ' 

Im Bundesgebiet verfügt der Entminungs
dienst über Einsatzkommandos in Wien (Zen
trale für Wien, Niederösterreich und das nörd
liche Burgenland), Graz (für Steiermark, Kärnten 
und das südliche Burgenland) und Linz (für 
Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg). 

Ansatz 11158 Grenzangelegenheiten 

Dieser Kredit dient im Sinne des Art. 10 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes zur Kenntlich
machung der Staatsgrenze für die Allgemeinheit. 

Titel 112 
desebene 

Nachgeordnete Dienststellen auf Lan-

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis bei den sachlichen Aus
gaben im Voranschlag 1966 war auf eine Er
höhung der Ausgaben für die Kriegsgräberfür
sorge zurückzuführen, 1967 erfolgt eine weitere 
Erhöhung dieser Ausgaben sowie eine Erhöhung 
der Entschädigung'en der Landeshauptmänner 
und der 1. Landeshauptmannstellvertreter ent
sprechend den Bezugserhöhungen für Bundes
bedienstete. 

Ansatz 1120 Politische Behörden 

Beim Ansatz 1120 sind die Bezüge der Landes
hauptmänner und 80 v. H, der Bezüge ihrer 
Ersten Stellvertreter sowie die Kosten ihrer 
Dienstwagen und Kraftwagenlenker und die all
fälligen Entschädigungen für die nicht beige stell
ten DienstwQhnungen veranschlagt, die gemäß 
§ 13 des Bundesgesetzes über die Bezüge der Mit
glieder des Nationalrates und des Bundesrates, be
stimmter oberster Organe der Vollziehung und 
des Präsidenten des Rechnungshofes, BGBL 
Nr. 57/1956, in der Fassung BGBl. Nr. 16/1962, 
der Bund zu tragen hat, 

Bei diesem Ansatz werden auch die Einnahmen 
aus Verfallserlösen und Strafen im' Devisenstraf
verfahren, soweit sie aus der Tätigkeit der poli
tischen Behörden gemäß Devisengesetz 1946, 
BGBl. Nr, 162, anfallen, verrechnet, Die vor
aussichtlidle Höhe dieser Einnahmen ist im Zeit
punkt der Budgeterstellung nicht abschätzbar, 

Ansatz 11218 Kriegsgräberfürsorge 

Die Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge wer
den von den Ämtern der Landesregierungen 
wahrgenommen. Die Ausgaben betreffen 
die Fürsorge für die Gräber der Gefallenen 
des ersten und des zweiten Weltkrieges 
und der Opfer der KZ.-, Anhalte- und Arbeits
lager, 

Auf die Bundesgesetze über die Fürsorge Hir 
Kriegsgräber aus dem ersten und zweiten Welt
krieg, BGBl. Nr, 175/1948, und über die Für
sorge und den Schutz der Kriegsgräber und 
Kriegsdenkmäler aus dem zweiten Weltkrieg für 
Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen 
und für Opfer des Kampfes um ein freies, demo
kratisches österreich und Opfer politischer Ver
folgung, BGBl. Nr. 176/1943, sowie auf Ar
tikel 19, des Staatsvertrages, BGBl. N r, 152/1955, 
wird verWIesen, 

1965 ") 
MilI.S Titel 113 Bundespolizei 

......... 0'3 
1966*>') , , , , , . , , , , 0'3 
1967 ">') ... , ...... 0'4 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

7'8 8'1 0'42 
8'6 8'9 0'39 
9"8 10'2 0'39 

4) Letzte Wahl des Nationalrats am 6. März 1966. 
5) Letzte ,Wahl des Bundespräsidenten am 23. Mai 

1965 (BGBl. Nr. 36/1965), 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

M:n.S 

1965 .:.),." 855'2 
1966~'>') , . " 888'2 
1967 ~.*) , .. , 975"2 

148'8 
163'6 
178'3 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
,:.*) Bundesvoranschlag. 

1.004'0 
1.051'8 
1.153'5 

36'9 
36'9 
39'8 
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Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes im Bun
desvoranschlag 1966 und 1967 ergibt sich aus den 

. Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten sowie 
aus der Erhöhung der Dienst- und Wachdienst
zulagen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1966 ergab sich durch den Aushau des Funk
streifendienstes und des Fernmeldenetzes sowie 
durch die Einrichtung einer elektronischen Da
tenverarbe~tungsanlage und durch allgemeine 
Preissteigerungen. 1967 ergehen sich Mehrauf
wendungen durch die Erhöhung des Massa
pauschales, den Ausbau des Fernmeldenetzes und 
durch die Einrichtung von Großraumwachzim
mern. 

Die präliminierten Einnahmen im Voranschlag 
1967 entsprechen im wesentlichen dem tatsäch
lichen Aufkommen an Verwaltungsstrafgeldern, 
Bundes-überwachungsgebühren und Erlösen aus 
dem Verkauf von Kennzeichentafeln für Kraft
fahrzeuge. Die Einnahmen zeigen eine leicht stei-
gende Tendenz. . 

Aufgaben 

In den wichtigeren Städten werden die Polizei
agenden von Bundespolizeihehörden wahrge
nommen. Der Wirkungsbereich dieser Bundes
polizeibehörden richtet sich nach den von der 
Bundesregierung gemäß Artikel 102, Absatz 6 
Bundesverfassungsgesetz erlassenen Verordnun
gen. Die Entsendung von Polizeibediensteten in 
das Ausland (z. B. Polizeikontingente für Zypern 
im Auftrage der UN) wurde mit Bundesverfas
sungsges,etz BGBl. Nr. 173/1965 geregelt. 

wachungsgehühren auf Grund des Bundes-Ober
wachungsgebühr,engesetzes, BGBl. Nr. 214/ 
1964 8), eingehoben. 

Polizei-Massafonds 

Zur Beschaffung von Dienstkleidern für die 
Beamten der österreichischen Bundespolizei 
wurde mit Ministerratsbeschluß vom 6. Dezem
ber 1949 der Polizeimassafonds als Fonds mit 
eigener Rechtspersönlichkeit errichtet. 

Dem Fonds werden im Jahre 1967 voraus
sichtlich zufließen: 

Mill. S 
Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 

usw.) ...•..•.... ".""., .......... 20'6 
Sonstiges ............................. O' 4 

Zusammen. .. 21'0 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verwendet werden: 

Mill. S 

Beschaffung von Massasorten ..• ".",., 19'8 
Fondsaufwand ............. ,.......... 0'2 
Zuführung an Rücklagen .............. 1'0 

Zusammen ... 21'0 

Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei 

Zur Unterstützung hilfsbedürftiger Bedienste
ter der Bundespolizeibehörden und deren Hin
terbliebenen wurde mit Erlaß vom 24. Dezember 
1953 der Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei als 
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit ,errichtet. 

Dem Fonds werden im Jahre 1967 voraussicht-
lich zufließen: ' 

Organisation 6) Aus dem Bundeshaushalt (überweisung 
Mill. S 

Die BunJespolizeibehörden gliedern sich in von Geldbußen) .................. 0'003 
7 Bundespolizeidirektionen: Wien, Linz, Salz- Sonstiges ............................ 0'066 
burg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt und Eisen- I Zusammen .. , 0'069 
stadt sowie in 7 Bundespolizeikommissariate: I 
Wiener Neustadt, Si:. Pölten, Steyr, Wels, Dieser Betrag wird voraussichtlich Wie folgt 
Leoben, Villach und Schwed1at. Den Bundespoli- ver:wendet werden: 
zeibehörden sind 28 Grenzpolizeistellen an-

Mill. S geschlossen. Sid1erheitsdirektionen bestehen in 
allen Bundesländern und in Wien (zusammen 9). Unterstützungen ..................... 0'062 

Zuführung an Rücklagen .............. 0'007 
Einnahmen 

Die Einnahmen an Verwaltungsstrafen und 
Verfallserlösen ergeben sich vor allem auf 
Grund des Verwaltungsstrafgesetzes 1925, BGBL 
Nr. 275 7), ferner auf Grund des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1925, EGBL 
Nr. 274 7), des :Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
1925, BGBl. Nr. 276 7), und des Devisengesetzes 
1946, BGBl. Nr. 162. Die Kommissionsgebühren 
werden auf Grund der Bundeskommissionsgebüh
renverordnung 1954, EGBL Nr. 102, die Ober-

~) Siehe BGBl. Nr. 266 bis 277/1960 und 69/1961. 
7) Wiederverlautbart mit BGBI. Nr. 172(1950. 

Zusammen '" 0'069 

Titel 114 Bundesgendarmerie 

Personal- Saru- . Einnahmen 
aufwand Summe 

MiJI. S 

1965 *) ...... 6377 176'2 
1966 ,,-,,) . . . . .. 669'9 177'3 
1967**) ...... 739'5 203'5 

813'9 8'6 
847'2 8'9 
943'0 10'2 

8) Verordnung: BGBI. Nr. 113/1965. 
".) Bundesrechnungsabschluß. 

**) Bundesvoranschlag. 
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Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab 
1966 ist in den Bezugserhöhungen für Bundes
bedienstete und in der Erhöhung der Dienst
und Wachdienstzulagen begründet. 

1966 ergaben sich Mehraufwendungen im 
Verwaltungsaufwand durch die Einführung des 
Funkpatrouillendienstes sowie durch die im Zuge 
dieser Maßnahme anfallenden Nebengebühren 
und erhöhten Betriebs- und Instandsetzungsaus
gaben für Kraftfahrzeuge. 1967 ergeben sich 
weitere Mehraufwendungen durch die Erhöhung 
des Massapauschales und durch Verbesserung der 
technischen Ausstattung. 

Die höhere Veranschlagung der Einnahmen 
in den Jahren 1966 und 1967 entspricht dem 
voraussichtlichen Aufkommen. 

Aufgaben 

Die Bundesgendarmerie hat die Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit im ganzen Bundesgebiete zu be
sorgen, soweit diese Aufgaben nicht der Bundes
polizei obliegen. Sie wurde auf Grund des § 20 
des Behördenüberleitungsgesetzes 1945, StGBl. 
Nr. 94, und der 2. Behördenüberleitungsgesetz
novelle 1946, BGBl. Nr. 64, als bewaffneter Wach
körper eingerichtet. Die Entsendung von Gen
darmeriebediensteten in das Ausland (z. B. Poli
zeikontingente für Zypern im Auftrage der UN) 
wurde mit Bundesverfassungsgesetz BGBl. 
Nr. 173/1965 geregelt. 

Orgcmisation 

Die Zahl der Dienststellen beträgt: 8Landesgen
darmeriekommanden, 40 Gendarmerieabteilungs
kommanden, 10 Technische Gendarmerieabteilun
gen, 8 Gendarmerieverkehrsabteilungen, 8 Gen
darmerieerhebungsabteilungen, 10 Gendarmerie
erhebungsexposituren, 88 Bezirksgendarmerie
kommanden, 1.344 Gendarmerieposten, Gendar
merieexposi turen und Grenzkon troIlstellen, 
1 Gendarmeriezentralsclmle, 1 Gelldarmerie
beschaffungsamt und 8 Gendarmerieergällzungs
abteilungen. 

Massafonds der Bundesgendarmerie 

Zur Beschaffung von Dienstkleidern für die 
Beamten der österreichischen Bundesgendarmerie 
wurde mit Ministerratsbeschluß vom 6. Dezem
ber 1949 der Massafonds der Bundesgendarmerie 
als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit er
richtet. 

Dem Fonds werden im Jahre 1967 voraussicht
lich zufließen: 

Mil!. S 
Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 

usw.) ............................•. 19'1 
Entnahmen aus Rücklagen ............. 0·6 
Sonstiges .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . O' 8 

Zusammen ... --z0:5 

Die Ausgaben werden voraussichtlich betragen: 
MiIJ, S 

Beschaffung von Massasorten ..... , .. ,.. 197 
Fondsaufwand ......•... ".,., .. ,.,." 0'& 

Zusammen .. ,-m 
Titel 115 Einriclttungen für Vertriebene und 
Asylwerber 

Personal- Sam- Eillnahn1t:~ 

aufwand Summe 

1965 *) .. , .. " 
1966 *") . , . , , . , 
1967 *~.) . , . , .. , 

&'4 
97 

10'0 

Unterschiede der Gebarung 

Mi!!. S 

207 
1&'4 
20'& 

29'1 
2&'1 
30'S 

4'4 
3'9 
4'9 

Die Mehrausgaben im Personalaufwand in den 
Jahren 1966 und 1967 sind auf die Bezugs
erhöhungen der Bundesbediensteten zurückzu
führen. 

Einem geringfügigen Rückgang beim Sachauf
wand im Jahre 1966 steht ein Mehrbedarf im 
Jahre 1967 gegenüber, der durch einen ver
stärkten Zustrom an Asylwerbern bedingt ist. 

Die Erhöhung der Einnahmen ist durch ver
mehrte Einnahmen des Flüchtlingsfonds der Ver
einten Nationen bedingt, 

Im einzelnen teilen sich die Ausgaben wie 
folgt auf: 

1965*) 1966**) 1967"*) 
MiIJ, S 

Allgemeine Einrichtungen, . 20'0 20'6 21'4 
Flüchtlingsanstalten .... , . , 6'3 6'6 7"1 
Zweckgebundene Gebarung, 2"& 0'9 2'3 

Summe 29'1 2&'1 30'& 

Förderungsausgaben 

Es ist die Leistung emes Beitrages von 
780,000 Scltilling zu den Programmen des UN
Flüchtlingshochkommissärs vorgesehen. 

Beiträge 

Die Beitragsquote zum Administrativaufwand 
des ICEM (Zwischenstaatliches Komitee für 
Europäische Auswanderung) wurde für öster
reich für 1966 mit 0'86% festgesetzt. Für 1967 
wurde daher ein Betrag von 598,000 Schilling 
vorgesehen: 

Ausgaben nach Maßgabe der Einnahmen (Zweck
gebundene Gebarung) 

2,270.000 Schilling betreffen die Abwicklung 
der Gebarung des Flüchtlingsfonds der Vereinten 
Nationen. 

Für Stipendien, für Unterstützungsleistungen 
und für Zweckzuführungen von Spenden sind 
Ausgabeposten von je 1000 Schilling vorgesehen, 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
."') Bundesvo"ranschlag. 
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Einnahmen 

Die in den Lagern untergebrachten Flüchtlinge 
haben, soweit sie dazu imstande sind, Beiträge 
für Kost und Quartier zu entrichten. 

Die Einnahmen der zweckgebundenen Ge
barung betreffen mit 2,270.000 Schilling die Ver
rechnung der Gebarung des Flüchtlingsfonds der 
Vereinten Nationen. Für internationale Beiträge 
und Spenden sind Einnahmeposten von insge
samt 3000 Schilling vorgesehen. 

Lager ul'!d Insassen 

Die Zahl der Lager und der darin unter
gebrachten Personen betrug im Jahresdurch
schnitt: 

1964 

Lager. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Insassen ..... . . . . . . . . .. 1.400 

Anstalten 

1965 1966 

3 2 
850 980 

Im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung werden 
vom Bundesministerium für Inneres die Pflege
anstalt für chronisch Kranke in Thalharn und 
das Fürsorgeheim Kreuzen, beide in Oberöster
reich, geführt. 

Die Anzahl der im Jahresdurchschnitt in diesen 
Anstalten untergebrachten Personen betrug: 

1964 ............................. 210 
1965 .............................. 195 
1966 ............................. 160 
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Kapitel 12 Unterricht 
Titel 120 Bundesministerium für Unterricht 

Personal- 5ath- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.5 

1965 ~.) .... 25'2 43'0 68'2 18'2 

1966"~') .... 27'0 47'4 74'4 23'0 

1967"") .... 34'9 76'9 111'8 25'9 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab dem 
Jahre 1966 ist auf die gesetzlich festgelegten Be
zugserhöhungen der Bundesbediensteten, im 
Jahre 1967 außerdem durch die in Durchführung 

I 
Bezugsvorschüsse 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetenge
setzes 1948; BGBI. Nr. 86, kann Bundesbedien-
steten, die unverschuldet in eine Notlage geraten 
sind oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt wer'den. 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben betreffen Kredite für 
"Allgemeine Kulturförderung"; für die "Geistige 
Landesverteidigung" und für die "Erziehungs
hilfe" sowie für die neu geschaffenen Posten 
"Mädchen- und Frauenbildung" und "Familien
angelegenheiten ". 

des Bundesgesetzes, betreffend Errichtung eines Aufwandskredite 

Bundesministeriums für Bauten und Technik und Darunter fallen die Ausgaben für .den kultur
Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger Bun- fördernden Informations- und Pressedienst, Auf
desministerien, BGBL Nr. 70/1966, hervorge- wendungen der Geistigen Landesverteidigung für 
rufene übernahme von Dienstposten aus an- Seminare und Tagungen und Aufwendungen zur 
deren Res'sortbereichen zurückzuführen. Erstellung einer "Studie über Mädchen- und 

Der höhere Sachaufwancl wurde im Jahre 1966 Frauenbildung",einer "Studie über Standort und 
und 1967 im wesentlichen beim Verwaltungsauf- Schulentwicklungsplanung" sowie eines Raum-. 
wand, bei den Förderungsausgaben bzw. und Funktionsprogramms für das Gesamt
bei den sonstigen Aufwandskr·editen vor- ressort. 
gesehen. Außerdem ergeben sich im Jahre 1967 
höhere Sachaufwendungen ähnlich wie im Per
sonalaufwand in Durchführung des Bundesge
setzes BGBL Nr. 70/1966 bzw. durch die Einbe
ziehung neuer Standort- und Planungsstudien 
bzw. Dokumentationsberichte für den Bereich 
des Gesamtressorts. 

Die Steigerung der Einnahmen ist bedingt 
durch Erhöhung der Bezugsvorschußersätze. 

Verwaltungsaufwand 

Der durch die Kompetenzübernahme im Sinne 
des Bundesgesetzes BGBL N r. 70/1966 einge
tretene Personalzuwachs zieht zwangsweise eine 
rein ziffernmäßige Verlagerung von den bisher 
kompetenzführenden Ressorts zum Bundesmini
sterium für Unterricht nach sich. Dane~en sind 
angemessene Erhöhungen bei den Druckkosten 
für die Herausgabe des Bildungsberichtes, für die 
Weiterführung, Kommentierung und Druckle
gung des OECD-Planungswerkes, für schulsta
tistische Einzelpublikationen sowie für .die Posten 
Amtserfordernisse (Entschädigungen an Personen) 
und Werkverträge zwecks Entschädigung von 
mit Spezialstudien beauftragten Fachkräften vor
gesehen. Außerdem sind bei der Post "Entschädi
gungen an Personen" die Zahlungen für die Bun
desaufsicht in Kunstangelegenheiten veranschlagt. 

") Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

Titel 121 Bundesministeiium für Unterricht 
(Förderungsmaßnahmen für· Forschung und 
Wissenschaft) 

5athaufwand 

1965 *) ............. . 
1966*") ............. . 
1967~'*) ............. . 

63'9 
81 '7 
93'4 

Mill. S 

Unterschiede gegenüber den 
Vorjahren 

Einnahmen 

0'2 
0'1 
0'1 

Die höhere Vorsorge ab 1966 ist bedingt durch 
erhöhte Förderungstätigkeit. 

Hochschulen 

Als F ö r der u n g sau s gab e n freiwilliger 
Natur sind Beträge veranschlagt für: 

Stipendien an absolvierte Akademiker zur 
weiteren Ausbildung, an Mitglieder des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung und für 
Auslandsösterreicher, für die "Stipendienaktion 
des Bundesministeriums für Unterricht für Be
werber aus aller Welt", für "Vortrags- und Stu
dientätigkeit im Ausland". Aus dieser Post er
folgt die Verleihung von Stipendien zum Stu
dium unter Aufsicht der österreichischen Kultur
institute 1) in Rom, Paris und London; 

~.) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

1) Siehe Titel 138. 
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die Finanzierung von Studienaufenthalten 
. junger Wissenschaftler an den genannten Institu
ten sowie die Gewährung von finanziellen Zu
schüssen an österreichische Lektoren im Ausland; 

"An gemeinnützige studentische Einrichtun- I 

gen": Aus dieser Post erfolgen Zuschüsse zur Er
richtung und Ausgestaltung von Studentenmen
sen der österreichischen Hochschülerschaft und 
privater Vereine, für die studentische Kranken
hilfe der österreichischen Hochschülerschaft, zur 
Anschaffung von Lehrmitteln durch die öster
reichische Hochschülerschaft und zur Unter
stützung der Ausländerbetreuung der öster
reichischen Hochschülerschaft und anderer Ver
einigungen sowie für studentische Aufgaben kul
tureller, sozialer und wirtschaftli<.:her Art und 
ähnliches. 

Für Neubau von Studentenheimen, Ausbau 
und Renovierung von bestehenden Studenten
heimen, . die von der österreich ischen Hoch
schülerschaft oder von privaten Vereinen ver
waltet wel'den, sind ebenfalls Förderungen ver
anschlagt. 

österreichische Hochschülerschaft 

Die österreichische Hochschülerschaft als Kör
perschaft öffentlichen Rechtes (Selbstverwal
tungskörper) wird als Ganzes nicht subventio
niert. 

Wissenschaftliche Einrichtungen 
österreichische Akademie der Wissenschaften 

Der österreichischen Akademie der Wissen
schaften in Wien, die eine Körpersdlaft mit 
eigener Rechtspersönlichkeit darstellt, wird eine 
Subvention gewährt (siehe BGBl. Nr. 569/1921 
in der Fassung BGBl. Nr. 115/1947).2) 

Sonstige Förderungen 

Die Förderungsbeiträge sind freiwilliger Na
tur. Aus der Post "Förderung der wissenschaft
llichen Tätigkeit" wel'den Druckkostenzuschüsse 
für wissenschaft'!iche 0 Werke sowie Subventionen 
für wissenschaftliche Vereine, Kong~esse und 
Studienreisen gewährt. Außerdem ist hier für 
eine Subvention der Forschungsstiftul1g vorge
sorgt. 

Bibliotheken' 

Als F ö r der u n g sau s g ab e n freiwilliger 
Natur sind Beträge veranschlagt für die Ver
einigung österreichischer Bibliothekare, die Teß
mann-Bibliothek in Bozen u. ä. 

Titel 122 Bundesministerium für Unterricht 
(Förderungsmaßnahmen und Aufwendungen für 
Erziehung und Unterricht) 

Sachaufwand Einnahmen 

1965 'f) ............ . 
1966 'f'f) ............ . 
1967 ',*) ........... 0 • 

66'9 
72 0 5 
84'2 

MiIl.S 

Unterschiede der Gebarung 

0'2 
0'2 
0'3 

Die höhere Vorsorge ab 1966 ist bedingt 
durch erhöhte Förderungstätigkeit. 

Allgemein-pädagogische 
Erfordernisse 
Förderungsausgaben 

Zu den vom Bundesministerium für Unterricht 
zentral wahrzunehmenden pädagogischen Auf
gaben gehören auch die Approbationen der Lehr
bücher und Lehrmittel einschließlich der audio
visudien Hilfsmittel, die Förderung sonstiger zu
sätzlicher Bi1dungseinrichtungen (z. B. Theater 
der Jugend) und allgemeinerziehlicher Aktionen 
(wie Verkehrserziehung, Sparerziehung), die 
Pflege der pädagogischen Auslandsbeziehungen 
und die Mitalibeit in internationalen Organisa
tionen (z. B. Europarat, OECD) auf dem Gebiete 
von Unterricht und Erziehung; ferner die För-

. derung aller Maßnahmen, die einer Intensivierung 
der staatsbürgerlichen Erziehung dienen. 

Zuschüsse werden gewährt für 
die' Herausgabe von neuen Lehrbüchern, die 

durch die neuen Lehrpläne in größerem Ausmaß 
erforderlich sind, sofern sie nur mit einem kleinen 
Abnehmerkreis zu rechnen haben, insbesondere 
die Herausgabe von Lehrbüchern für die sprach
lichen Minderheiten; 

die notwendige Neuauflage und besondere Aus
stattung von Lehrbüchern; 

die Herausgabe von Publikationen zur Infor
mation der Lehrer über die Medienerziehung 
und die audio-visuellen Hilfsmittel; 

das Theater der Jugend und die österreichische 
Länderbühne; 

die Herausgabe einschlägiger Zeitschriften, 
Brosmüren und Bücher durch andere Stellen als 
Bundesdienststellen, die Intensivierung der Ver
kehrserziehung. 

Aufwandskredite 

Die Aufwandskredite dienen für folgende im 
allgemeinen Interesse gelegene Maßnahrp.en: 

Teilnahme österreidlischer Fachleute (sofern 
sie keine Bundesbediensteten sind) an internatio
nalen Tagungen und Veranstaltungen; 

2) Weitere Einzelheiten siehe. Erläuterungen zum \ ") Bundcsrechnul1gsabschluß. 
Bundesfinanzgesetz 1965, Seite 92. '0") Bundesvoranschlag. 
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Schüleraustausch mit dem fremdsprachigen 
Ausland, Schüler-Lehrfahrten in das fremd
sprach,ige Ausland, dessen Sprache Lehrgegenstand 
an österreichischen Schulen ist; 

Veranstaltungen verschiedenster Art (z. B. 
Arheitstagungen, Ausstellungen, Filmvorführun
gen), Bücherankauf und ähnliches zur Förderung 
der staatsbürgerlichen Erziehung und des Unter
richts aus Zeitgeschidlte, besonders auch Durch
führung des "Nationalfeiertages"; 

Veranstaltung von Arbeitstagungen und Mit
arbeit bei internationalen Projekten im Rahmen 
des Europatates und der OECD; 

Information der österreichischen Auslands
vertretungen und ausländischer Stellen (Mini
sterien, Hochschulen, Institute u. dgl.) über das 
österreichische Schulwesen und die pädagogische 
Bewegung in österreich durch Ankauf und Ver
sendung entsprechender Druckwerke u. ä.; 

Austausch pädagogismer Fachliteratur und 
Lehrbücher aller Schulgattungen mit pädagogisch 
interessierten ausländischen Partnern; 

Schülerbriefwechsel österreichischer Smüler 
mit Schülern eines fremdsprachigen Auslandes, 
dessen Sprache Lehrgegenstand an österreichisdlen 
Schulen ist. . 

Außerdem sind noch veranschlagt: 
Die Gebarung· aus der Herausgabe von Ver

ol1dnungsblättern der Landesschulräte bzw. des 
Stadtschulrates in Wien;. 

die Einnahmen an Begutachtungsbeiträgen so
wie die Ausgaben an Begutachtungshonoraren bei 
Durchführung der Lehrbücherapprohation (Fach
kommissionen). 

Volksbildung 

Aus den Förderungskrediten werden Subven
tionen für Volkshochschulen, Bildungswerke, 
Bildungsheime, Volksbüchereien und ähnliche 
volksbildnerische Einrichtungen gewährt. Es sind 
dies Ausgaben, die nicht auf einer gesetzlichen 
Verpflichtung beruhen. 

Aus den Leistungsherichten der großen Ver
bände der österreichischen Erwachsenenbildung 
können nachstehende Zahlen zur Veranschau
lichung der Arbeit dieser Einrichtungen ange
führt werden: 

Verband österreichismer Volkshomsmulen: 

361 Volkshochschulen und Zweigstellen. 
11.935 Kurse mit 253.500 Teilnehmern. 
12.563 Einzelveranstaltungen mit 1,600.123 

Hörern. 

Ring österreimischer Bildungswerke: 

Arbeitsgemeinschaft evangelischer Bildungswerke: 
277 Bildungswerke und Einsatzorte. 
3.797 Veranstaltungen mit 112.323 Besuchern. 

Arbeitsgemeinschaft katholischer Bildungswerke: 
1577 örtliche Einrichtungen mit 11.808. Ver

anstaltungen und 1,153.552 Besuchern. 

Verband österreichischer Bildungswerke: 
2036 Bildungswerke und Einsatzorte mit 

39.900 Veranstaltungen und 3,133.280 Besuchern. 

Volksbüchereiwesen: 

Seit Jahren werden vom Bund namhalte Be
träge für die Subventionierung der Volksbüche
reien flüssiggemacht: 

1963 ..................... . 
1964 ...................... . 
1965 ................ " .... . 

2,446.600 S 
2,490.700 S 
2,520.300 S 

Darüber hinaus werden verschiedenen V olksbil
dungseinrichtungen Subventionsmittel des Bundes 
für die Anschaffung von volksbildnerisch wert
vollen· Büchern ,gewährt. Dem Bildungsreferat 
des Österreich ismen Gewerkschaftsbundes, dem 
österreimischen Borromäuswerk und zahlreichen 
anderen Einridltungen wurden in den letzten 
Jahren folgende Beträge zur Verfügung gestellt: 

1963 ...................... . 
1964 ...................... . 
1965 ...................... . 

1,126.000 S 
1,130.000S 
1,270.000 S 

Aus dem Leistung~berimt des Verbandes 
österreichische Volksbüchereien, der im Jahre 
1965 mit einem Betrag von 750.000 S sub
ventioniert wurde, können folgende Daten ent
nommen werden: 

Der Verband österreidUsmer Volksbüchereien 
betreut 3046 Volksbüchereien mit einer Gesamt
bändeanzahl von 3,501.260. Die Gesamtzahl der 
Entlehnungen betrug in diesem Zeitabschnitt 
8,875.200. 

Weiters gelangen durch den Bund alljährlich 
zu Lasten dieses Ansatzes Förderungspreise für 
besonders hervorragende Arbeiten auf dem Ge
biete der Volksbildung zur Verleihung. So wur
den aum im Jahr 1965 wieder sems Förderungs
preise für hervorragende Leistungen auf dem 
Gebiet der Erwamsenenbildung verliehen. 

Die Teilnehmer der Bauernburschen- und 
Bauernmädchenkurse im Bundesstaatlichen Volks
bildungsheim St. Wolfgang stammen meist aus 
kleinbäuerlimen Verhältnissen oder sind die 
Kinder landwirtsmaftlimer Arbeiter. Diesen 
wird die Kursteilnahme durm eine entsprechende 
Förderung ermöglicht. 

3890 örtliche Bildungswerke und Einsatzorte S p 0 rtf ö r der u n 9 

mit 55.505 Veranstaltungen und 4,400.000 Be- Die Zuwendungen kommen besonders der 
suchern. Förderung der sportlichen Ausbildung der Ju-
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gend, der Förderung der außerschulischen Leibes
erziehung, den Lehrgängen der Sportverbände in 
den Bundesländern, der Förderung internatio
nal,er Sportgroßveranstaltungen, dem Sport
übungsstättenbau und dem Pferderenn- und 
Flugsport zugute. 

Jugendförderung 

Die Förderung der Jugendgemeinschaften, des 
Osterreichischen Bundesjugendringes (Osterreichi
scher Bundesjugendplan), der Jugendherbergs
organisationen des österreichischen Institutes für 
Jug,mdkunde 3), des Osterreichischen Buchklubs 
der Jugend, des tlsterreichischen Institutes für 
Kinder-, Ju>gend- und Volksliteratur und anderer 
Einrichtungen der außerschulischen Jugender
ziehung werden aus diesem Ansatz finanziert. 
Außel"'dem sind die Investitionsmittel des Oster
reichischen Bundesjug,endplanes für die Förderung 
des österreichischen Jugendherbergswesens 
(Osterreichischer Jugendherbergsverband und 
Osterreichisches Jugendherbergswerk) veran
schlagt. Auch Zuschüss'e für die Errichtung von 
Jugendheimen finden hier die Bedeckung. 

Titel 123 Bundesministerium für Unterricht; 
Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen 
Ansatz 1230 Hochschulen 

Personal- Sadt~ Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1965 *) ....... 36S'0 521'0 889'0 5'7 
1966 ';.*) ..•..•. 440'5 684'61.125'1 7'2 
1967 *'~) ....... 502'5 712'01.214'5 8'5 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegen
über dem Rechnungsabschluß 1965 ist ab 
1'966 im wesentlichen durch die Vorsorge für 
zusätzliche Dienstposten für Hochschulprofes
soren und -assistenten sowie sonstige wissen
schaftliche und nichtwissenschaftliche Bedienstete, 
weiters durch Erhöhung der Bezüge der Bundes
bediensteten bedingt. 

Die Steigerung beim Sadl~ufwand ist auf 
die Erhöhung des Verwaltungsaufwandes, der 
Anlagenkredite sowie der Aufwandskredite (ins
besondere für Unterrichts- und Forschungserfor
dernisse) zurückzuführen. 

Die Steigerung der Einnahmen ergibt sich aus 
dem Verkaufserlös von Schlachtvieh des Lehr
und Forschungsgutes Merkenstein. 

•. ) Bundesrechnungsabschluß. 
*~,) Bundesvoranschlag. 

3) Institutionen auf Vereinsbasis. 

/ Eriäuterungen zum Bltndesfinanzgesetz 

Gesetzliche Verpflichtungen 
Klinischer Mehraufwand 

Der Bund ersetzt gemäß §§ 55 und 56 des 
Krankenanstaltengesetzes den Mehraufwand, der 
sich bei Krankenanstalten aus der Verwendung 
für Unterrichtszwecke der medizinischen Fakul
täten ergibt. Diese Kostenersätze betragen: 

hievon für 
Insgesamt Neubauten 

1965 ~') ................ 198·6 
1966*'<) ................ 325·2 
1967 *~.) , ................ 314'1 

Mil\. S 

107'8 
225'2 
214'1 

Im Gesamtkredit sind Beiträge für den Neu
bau des Allgemeinen Krankenhauses (der Uni
versitätskliniken) in Wien, der Chirurgischen 
und Kinderkliniken in Graz und Innsbruck 
enthalten. Der Aufwand für den Neubau des 
Allgemeinen Krankenhauses wird je zur Hälfte 
von der Stadt Wien und dem Bunde getragen. 
Zu den Klinikneubauten in Graz und Innsbruck 
leistet der Bund einen Beitrag von 40°/0. 

Studienbeihilfengesetz 

Zur Bedeckung des Aufwandes des Bundes
gesetzes über die Gewährung von Studienbeihilfen 
an Hochschüler (Studienbeihilfengesetz) sind für 
das Jahr 1967 115 Millionen Schilling vorgesehen. 

Remunerationen 

25 Millionen Schilling sind für die Remune
rationen für Lehrbeauftragte, Gastprofessoren 
und Gastvortragende gemäß §23 des Hochschul
taxengesetzes vorgesehen. 

Aufwandskredite 

Die Post "Friedliche Anwendung der Atom
energie" (1'250 Millionen Schilling) dient der 
Unterstützung österreichischer Wissenso'-Jaftler 
für die Teilnahme an ausländischen Lehrkursen 
in den USA, Harwell und Wantage (England), 
Saclay (Frankreich), Karlsruhe (Deutschland), 
Kjeller (Norwegen); außerdem werden aus dieser 
Kreditpost bestimmte Beiträge (z. B. Leihgebüh
ren für Uran, Plutonium usw. gemäß dem öster
reichisch-amerikanischen Abkommen, BGBl. Nr. 57/ 
1960) bezahlt. Zur teil weisen Deckung der Betriebs
kosten des Reaktorzentrums der tisterreichischen 
Studiengesellschaft für Atomenergie in Seibersdorf 
sind bei der Post "Bundesbeitrag für die öster
reichische Studiengesellschaft für Atomenergie" 
17 Millionen Schilling vorgesehen. 

Wesentliche gesetzliche. Grundlagen 

Hochschul-Organisationsgesetz, BGBl.Nr. 154/ 
1955, in der Fassung BGBl. Nr. 92/1959, 188/ 
1962 und 195/1965 . 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

6 
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Linzer Hochschulfonds, BGB!. Nr. 189/1962. 
Hochschultaxengesetz, BGBl. Nr.l02/1953, in 

der Fassung BGB!. Nr. 156/1961, 73/1962, 117/ 
1963, 316/1963, 157/1964 und 167/1965. 

Prüfungstaxenverordnung, BGB!. Nr. 142/ 
1953, 17/1963 und 271/1965. 

übungs- und Institutstaxenverordnung, BGB!. 
Nr. 143/1953. . 

Verordnung über die Taxen, die für die Aus
stellung von Bestätigungen, Duplikaten und Ab
schriften an den wissenschaftlichen Hochschulen 
zu entrichten sind, BGBl. Nr. 144/1953. 

Krankenanstaltengesetz, BGB!. Nr. 1/1957, 
2. Teil, Hauptstück D (betr. Kostenersätze für 
den klinischen Mehraufwand). 

Hochschulassistentengesetz 1962, BGBl. Nr.216/ 
1962, in der Fassung BGB!. Nr. 261/1963, 315/ 
1963, 156/1964 und 166/1965. 

Studienbeihilfengesetz, BGB!. Nr. 249/1963. 

10. Uni ver s i t ä tin In n s b ru c k 
(mit vier Fakultäten). 

11. Hoc h s c h u I e für So z i a 1- und 
Wirtschaftswissenschaften in 
L i n z. (Mit Bundesgesetz vom 5. Juli 1962, 
BGB!. Nr. 188/1962, errichtet.) 

Hörerzahlen, Dienstposten 

Hinsichtlich Hörerzahlen und Dienstposten 
für Hochschulprofessoren gibt die übersicht auf 
Seite 83 Aufklärung. 

Ausländische Hörer 

über die Anzahl der ausländischen Hörer an 
den österreichischen Hochschulen und die vom 
österreichischen Staat für diese Hörer aufgewen
deten Staatsmittel gibt die übersicht auf Seite 83 
Auskunft. 

Personal 

Folgende Dienstpost.en sind 
schulen vorgesehen: 

Titel 1231 Hochschulen 
(Zweckgebu?dene Gebarung) 

für die Hoch-

Hochschulprofessoren : 
ordentliche ...... . 
außerordentliche .. . 

Hochschulassistenten 4). 

1964 1965 1966 1967 

502 539 588 654 
113 119 135 143 

2025 23932569 2960 

Personal. Sach. 
aufwand Summe 

MiIl.S 

1965 ") .... 15'3 
1966**) .... 16'6 
1967 *") .... 17'7 

42'7 
51'1 
55'0 

58'0 
67'7 
72'7 

Ein. 
nahmen 

61'6 
67'7 
72'7 

Summe. 2640 3051 3292 3757 Unterschiede gegenüber Vorjahre 

Hochschulen 

Hier ist die Gebarung folgender Hochschulen 
veranschIagt: 5) 

1. Uni ver s i t ä t Wie n (mit fünf Fakultä
ten). 

2. T e c h n i s c h e Hoc h s c h u lei n 
Wie n (mit drei Fakultäten). 

3. Hoc h s c h u I e für B 0 den k u 1 t ur 
inWien. 

4. T i e r ä r z t 1 ich e Hoc h s c h u lei n 
Wie n (mit Angliederung eines Tierspitales). 

5. Hoc h s c h u 1 e für W el t h a n deI i n 
. W~en. 

6. Uni ver s i t ä t l' n G r a z. (mit VIer. 
Fakultäten). 

7. Technische Hochschule in 
G r a z (mit drei Fakultäten). 

8. Mon t a n ist i s c h e Hoc h s c h u 1 e 
in L e 0 ben. 

Die höheren Einnahmen ab dem Jahre 1966 
werden angenommen, da die ständig steigende 
Hörerzahl eine stärkere Inanspruchnahme der 
Hochschuleinrichtungen mit zweckgebundener 
Einnahmengebarung gemäß Hochschul-Orgarui
sationsgesetz erwa'rten läßt; durch die Zweck
bindung ,dieser Einnahmen erhöht sich auch die 
Ausgabenseite. Das Ansteigen des Personalauf
wandes ist auch durch Bezugserhöhungen der 
Bundesbediensteten bedingt. 

Förderungsausgaben 

Als Förderungsausgaben sind Beträge für 
Stipendien und Studienunterstützungen veran
schlagt. 

Gebarung 

Gemäß BGB!. Nr. 102/1953 stehen gewisse An
teile an Kollegien- und UnterridltSgeldern, Prü
fungstaxen und Taxen für die Verleihung aka
demischer Grade den Hochschullehrkräften zu. 

9 U" .... S I b Die Aufwandsbeiträge der Studierenden, Ma-
. ni ver S 1 tat 1 n a zur g. 'k I Id d I k" b"h . tn e ge er un ns nptlOnsge u ren SOWIe ver-

I schiedene Taxen sind gemäß dem Hochschul
. 4) D~runt~r für 196~: ,715 eh~m~lige wissenschaft- taxengesetz (BGB!. Nr. 102/1953) ausschließlich 

IIche HMskrafte und khnIsche HIlfsarzte. 
5) Weitere Einzelheiten über die Hochschulen siehe 

Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1965, 
Seite 89 ff. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
.',:') . Bundesvoranschlag. 
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----------------------------------------------------------------------------~-----~ 

ühersicht zu Seite 82, rechte Spalte, Zeile 15 

Hörerzahl ') im Wintersemester 1965/66 nam Fakultäten Verteilung der Dienstposten für HodlSchulprofessoren ') nam Fakultäten 

Kotholism-I Evangelism- Remts- und Philo-
Katholisch- Evongelisdl- Remts- und Philo- theologische theologisme staatswissen- Medizinisme sophisme Summe 

theologische theologisdle Staats wissen- Medizinische sophische Summe schaftliche 
schoftliche I ao. I I ao. I ao. I ao. I ao. I o. o. o. o. o. o. ao. 

Universität Wien •• e •• 267 60 4.525 3.905 9.427 18.184 10 2 7 26 5 32 9 77 35 152 51 
Technische Hochschule, Wien · . 6.997 75 8 
Hochschule für Bodenkultur, Wien. · . 1.470 22 10 
Tierärztlidle Hochschule, Wien 291 18 1 
Hochschule für Welthandel, Wien ... 4.613 14 13 
Universität Graz . .. · . 162 1.984 1.426 2.535 6.107 10 1 18 4 19 1 40 9 87 15 
rech nische Hochschule, Graz . .. 4.104 49 4 
Montanistische Hochschule, Leoben . - . .. 814 24 
Universität Salzburg ... . 184 188 475 847 8 5 5 1 24 1 37 7 
Universität Innsbruc;k . .. 498 1.835 1.570 2.116 6.019 10 3 17 6 20 6 48 2 95 17 

Hochschule für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften, Linz 15 9 -------- -----

Summe. 1.111 60 8.532 6.9~1 14.553 49.446 38 11 7 66 16 71 16 189 47 588 135 
---------- -------------

gesetz 
1) Über die Hörerzahl im Winter semester 1937/1938 und in den Jahren nach 1945 geben die Erläuterungen der Vorjahre Auskunft (z. B. Erläuterungen zum 
1961 Seite 71 ff.). 
2) O. ~ ordentliche Hochschulprofessoren. ao. = außerordentliche Hochschulprofessoren. Über die Dienstposten der Vorjahre siehe Fußnote 1). 

Bundesfinanz-

Wirtschaftshilfe an Entwicklungsländer; Beitrag der Unterrichtsverwaltung im Hinblick auf die ausländischen Studierenden 

Im Wintersemester 1965/66 inskribierten an den wissenschaftlichen Hochschulen in österreich . 

Hievon a) ordentliche ausländische Hörer . • .~. . . • . • . • • • . • . . . . . . 

1501 Griechen 
183 Ungarn 
199 Türken 
69 Jugoslawen 

4343 Hörer aus anderen europäischen Staaten 
289 Hörer aus der Vereinigten Arabischen Republik 

71 Sonstige Hörer aus Afrika 
1935 Hörer aus Asien 

61 Hörer aus Süd- und Mittelamerika 
190 Hörer aus den Verein. Staaten v. Amerika 

3 Australier 
107 Hörer aus sonstigen Staaten und staatenlose Hörer 

hievon etwa 4100 2) a'us 
Entwicklungsländern 

b) außerordentliche Hörer und Gasthörer (hievon etwa 241 aus Entwicklungsländern). 

. 1 Hörer Aufwand pro Jahr in Mill. S 1) 

49.446 rd. 500 

8.951 rd.130 

2.438 

1) Schätzungsweise Ermittlung unter Zugrundelegung der im Bundesvoranschlag 1966 für Hochschulzwecke vorgesehenen Ausgabenbeträge. 
2) Auf diese Hörer aus den Entwicklungsländern entfällt bei Zugrundelegung der Beträge des Bundesvoranschlages 1966 ein Aufwand des österreichischen Staates von rund 100 

Millionen Schilling pro Jahr oder bei einer angenommenen Durchschnittsdauer des Studiums dieser Börer VOl1 rund 10 Semestern ein Aufwand von rund 500 Millionen Schilling. 
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84 Kapitel 12- Ansatz 1232/1233 

für Unterrichts- und Amtserfordernisse bzw. als 
Zuschuß zum Sachaufwand von Hochschulein
richtungen zu verwenden. 

Außerdem sind auch die Erlöse aus Stiftungen 
und aus Beiträgen Dritter (Spenden) zwed<
gebunden und finden nur für den Widmungs
zweck Verwendung. 

Nadlstehenden Hochsdml- und sonstigen Ein
richtungen werden ihre Einnahmen, insbesondere 
die aus ihrer Gutachtertätigkeit, zur Gänze zur 
Verfügung gestellt: 

Radiumstation der Universitätsklinik für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten in Wien. 

Universitäts-Zahnklinik in Wien. 

Zahnklinik der Medizinismen Fakultät der 
Universität Innsbruck. 

Tierspital der Tierärztlichen Hochschule in 
Wien. 

5 Versuchsanstalten (an der Technismen 
Hochschule Wien: die Temnisme Versuchs
und Forschungsanstalt und die Versuchs
anstalt für Brennstoffe, Feuerungsanla~ 
gen und Gastechnik; an der Technischen Hoch
schule Graz: die Technische Versuchs- und 
Forschungsanstalt, die Versuchs- und Forschungs
anstalt für Hochspannungstedmik und die Ver
suchs- und Forschungsanstalt für Papier- und 
Zellstoff technik). 

Ansatz 1232 Wissenschaftliche Anstalten 

PersonaI~ Sach-
aufwand Summe 

Mill. S 

1965 ~-) ..... 13'0 
1966'f'f) ..... 13'5 
1967'f*)., ... 16'3 

27'3 
30'4 
42'S 

Unterschiede der Gebarung 

40·3 
43'9 
59'1 

Einnahmen 

0'6 
0'7 
0'8 

Der höhere Personalaufwand ist im Jahre 
1966 und 1967 durch die Erhöhung der 
Bezüge der Bundesbediensteten sowie durm 
Personalvermehrung bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1967 betrifft insbesondere die Aufwandskrooite 
(Gesetzliche Verpflichtungen), 

Institutionen 

Im einzelnen ist hinsichtlich der hier veran
schlagten wissenschaftlichen Institutionen zu be
merken: 6) 

") Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag. 

6) Weitere Einzelheiten siehe Erläuterungen zum 
Bundesfinanzgesetz 1965, Seite 92. 

1. Zen t r a I ans tal t für Met e 0 r 0 I 0-

gieundGeodynamik. 

2. W e t t erd i e n s t. 

Die Aufnahme und Weitergabe der Wettermel
dungen erfolgt durch zahlreiche Beobachtungs
stationen in den Bundesländern an die Zentral
anstalt für Meteorologie und Geodynam~k. 

3. G ~ 0 log i s c h e 
in Wien, 

Internationale 

Beitragszahlungen 

Bundesanstalt 

Unter den gesetzlichen Verpflichtungen sind 
die Mitgliedsbeiträge für internationale Insti
tutionen, bei denen österreich Mitglied ist, ver
anschlagt, Die widltigsten sind: 

Europäische Organisation für kernphysikalisch!! 
Forschung (Convention Europeenne pour la Re
cherche nucleaire, CERN): Beitragsleistung ge
mäß BGBI. Nr. 41/1960 (29'3 Millionen Sd1il
ling), 

Weltorganisa tion für Meteorologie (W orId 
Meteorological Organization, WMO): Beitrags
leistung gemäß Art. 24 EGBI. Nr. 64/1958 
(294.000 Schilling). 

Ansatz 1233 Bibliotheken 
Personal- Saeh, Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill.S 

1965 *) .... 25'S 26'1 51'6 2'0 

1966 'f*) .... : . 28'7 27'3 56'0 l'S 

1967 *'f) .. , ... 36'2 30'3 66'S 2'1 

Unterschiede der Gebarun"iJ 

Die Erhöhung des Personalaufwandes im 
V oranschla.g 1966 und 1967 ist bedingt durch die 
Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten. Wei
ters ist eine Vermehrung von Dienstposten vor
gesehen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1967 betrifft insbesondere die Aufwandskredite. 

Bibliotheken 

Im einzelnen ist hinsichtlich der hier veran
schlagten Bibliotheken zu bemerken: 

1. Ö s t·e r r e ich i s c h e Na t ion a 1-
bi b li 0 t h e k. Sie wurde 1526 ge@ründet und 
besteht aus sieben Sammlungen: 1. der Druck
sch·riftensammlung (1,862.404 Bände, Stand 
31. Dezember 1965), 2, der Handschriftemamm-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag, 
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lung (60.202 Handschriften), 3. der Musiksamm
lung, 4. der Kartensammlung, 5. der Papyrus
sammlung, 6. der Porträtsammlung und dem 
Bilda'fchiv sowie 7. der Theatersammlung. 

Der Osterreichischen Nationalbibliothek ist 
auch ein Mikrofilmlaboratorium, die Phonothek 
und das Internationale Esperanto-Museum ange
gliedert. 

2. B und e s s t a a t 1 ich e S t u die n-
b i b I i 0 t h e k e n. Sie bestehen in Klagenfurt 
und Linz; sie dienen der Bildung und Forschung 
in den beiden Landeshauptstädten. 

Neben zahlreichen anderen Objekten hat die 
Studienbibliothek Klagenfurt 156.726 und die 
Studienbibliothek Linz 162.132 Bände Druck
schriften. 

3. Uni ver s i t ä t s b i b I i 0 t h e k e n' in 
Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg. Sie bilden 
einen B'estandteil der betreffenden Universität, 
haben aber eine selbständige Stellung im Rahmen 
der Universitätsorganisationen (siehe § 61 Hoch
schul-Organisationsgesetz, BGBl. Nr, 154/1955). 
Neben zahlreichen anderen Objekten hat die 
Universitätsbibliothek Wien 1,551.798, die Uni
versitätsbibliothek Graz 643.792, die Universi
tätsbibliothek Innsbruck 644.981 und die Univer
sitätsbibliothek Salzburg 249.089 Bäl1!de Druck
schriften. 

4. Die B i b I i 0 t h e k der Hoc h s eh u I e 
fü r So z i a 1- und Wir t s c h a f t s w iss e n
sc ha f t e n in Linz hat im Laufe des Jahres 
1965 ihre Tätigkeit aufgenommen. Gemäß § 3 
Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes über den Linzer 
Hochschulfonds, BGBl. Nr. 189/1962, ist der 
Aufwand für das wissenschaftliche Personal vom 
Bund zu tragen, der Aufwand für das sonstige 
Personal zunächst aus Bundesmitteln zu bestrei
ten und vom Linzer Hoch~chulfonds halbjähr
lich zu ersetzen. Die Bibliothek hat 20.847 Bände 
Druckschriften (Stand am 31. Dezember 1965). 

5. Die S t u die n b i b I i 0 t h e k end e r 
ü b r i gen Hoc h s c h u I e n haben dieselbe 
Stellung wie die Universitätsbibliotheken. Die 
Bibliothek der Technischen Hochschule Wien hat 
297.136, die Bibliothek der Technischen Hoch
sdlUle Graz 89.800, die BibIiothek der Montani
stischen Hochschule in Leoben 69.928, die Biblio
thek der Hoch,schule für Bodenkultur 120.468, 
die Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule 
44.144 und die Bibliothek der Hochschule für 
Welthandel 150.736 Bände Druckschriften. 

Der Bibliothek der Technischen Hochschule 
Wien ist das "Dokumentationszentrum für Wirt
schaft und Technik" angeschlossen. 

6. Ebenfalls einbezogen ist im' Hinblick auf 
ihren Umfang und ihre Bedeutung die Z e n
tralbibliothek der Physikali-

schen Institute der Universität 
Wie n. Diese ist eine im raschen Ausbau be
griffene Spezial bibliothek, die insbesondere 
reiches Zeitschriften- und Dokumentationsmate
rial auf dem Gebiete der Atomenergie besitzt. ' 

Institutionen 

Die Abteilung P 0 r t rät sam m I u n gun d 
Bildarchiv der Osterreichischen 
Nationalbibliothek besitzt 413.985 
photographische Negative österreichischer Motive, 
415.756 Porträts, 36.437 sonstige Objektive und 
117.266 Bücher. 

Das M i k r 0 f i I m lab 0 rat 0 r i u m der 
Ost e r r e ich i s c h e n N a ti 0 n alb i b I i 0-

t h e k verfertigt Mikrokopien sowie sonstige 
photographische Reproduktionen von Samm
lungsgegenständen der Nationalbibliothek und 
auch anderer Bibliotheken für künstlerische, 
publizistische und insbesonder,e wissenschaftliche 
Zwecke. 

Das D 0 k urne n tat ion s zen t rum für 
Technik und Wirtschaft an der 
B i b I i 0 t h e k der T e c h n i s c h e n Hoc h
s c h u leW i e n hat die Aufgabe, aus den an der 
Bibliothek vorhandenen 1079 Zeitschriften wich
cigeVeröffentlichungen in einem eigenen Katalog 
nachzuweisen und hiedurch die möglichst rasch,e 
Benützung wissenschaftlich-technischer Erkennt
nisse zu ermöglichen. Im Jahre 1965 wurden 
11.702 Artikel bearbeitet. Daneben wurden 
22.062 Mikrofilme, 34.503 Photokopien und 
94.762 Lichtpausen angefertigt. 

Titel 124 Bundesministerium für Unterricht; 
Einrichtungen für außerschulische Erziehung 

Ansatz 1240 Bundes-Heim- und Sportverwal
tung 

Personal~ Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

1965 *} ........ 5'2 28'0 33'2 6'0 

1966 'f*} ........ 5'9 23'8 29"7 4'4 

1967 **} , , , , , , , , 8'4 23'3 31"7 0'8 

'. 
Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ist durch 
'die Kompetenzentflechtung, eine geringfügige 
Personalvermehrung sowie durdl die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten bedingt, 

Die Verminderung der Ausgaben und Ein
nahmen ergibt sich vor allem aus dem Wegfall 
der Beiträge des Landes Steiermark und der Stadt 
Graz zum Bau des Kunsteisstadions Graz
Liebenau. 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag. 
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Gebarung 

Veranschlagt sind der Aufwand der Bundes
heim- und Sportverwaltung, die Kosten für die 
Erridttung und Einrichtung von Sportheimen, 
Sportschulen und Sportplätzen, Bundesspiel
plätze und Bundessdtullandheime, der Aufwand 
für das "Haus des Sportes" sowie für die Er
haltung der Sportstätten der Olympischen 
Winterspiele 1964 in Innsbruck, ferner für Bun
dessportrat und Bundessportfachrat, für Sport
archiv und Sportliteratur, Sportbildarchiv, Sport
wetbe- und Ausstellungsmaterial. 

Bundesspielpläbe 

Für den Bereich des Stadtschulrates für Wien 
bestehen derzeit 7 Bundesspielplätze und zwar: 
Birkenwiese und Wasserwiese im Prater, Jahn
wiese, Schloß wiese, Auwiese und Sportwiese im 
Augarten und ein Spielplatz in der Sdtönbrun
ner Sdtloßstlraße. 

Ferner sind die Mittel für die Fertigstellung 
des Spielplatzes für die Allgemeinbildenden 
Höheren Schulen in Krems (Au-Spielplatz) erfor
derlich; 

Die Verwaltung obliegt einer· dem Bundes
ministerium für Unterricht direkt unterstellten 
Verwaltungsstelle (Bundes-Heim- und Sport
verwaltung). Diese hebt audt die Benützungs
gebühren von den Vereinen und Verbänden, 
denen die Bundesspielplätze in den Abendstunden 
zur Verfügung gestellt werden, ein. 

Ansatz 1241 Bundessportheime und Bundes
schullandheime (Betriebsähnlicher Verwaltungs
zweig, Zweckgebundene Gebarung) 

1965 '~) ....... . 
1966 **} ....... . 
1967 **} ....... . 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

4·6 
5·0 
5·9 

MiII.S 

107 15·3 15·3 
12·0 17"0 17"0 
13·2 19·1 19·1 

Bundessportschule Obertraun in Oberösterreich. 
Bundessportschule Schielleiten in Steiermark. 
BundessportheimObergurgl und Alpine For-

schungsstelle der Universität Innsbruck (Tirol). 
Bundessportschule Hintermoos in Salzburg. 
Bundessportheim Wien, IH., Blattgasse 6. 
Bundesstadion und Kunsteisstadion Graz-Lieben-

au in Steiermark. 
Bundessportsdtule Spitzerberg in Niederöster

reidt. 
Bundessportheim Faaker5ee in Kärnten. 

Die oben angeführten Bundessportheime und 
Sportübungsstätten werden von der Bundes
Heim- und Sportverwaltung verwaltet. 

Das mit Jahresende 1966 iIll der 3. Baustufe 
fertiggestellte Kunsteisstadion Graz-Liebenau 
wurde vom Bundesministerium für Unterricht 
im Zusammenwirken mit dem Land Steiermark 
ttnd der Stadtgemeinde Graz erbaut. Die Fertig
stellung wird ebenfalls im Zusammenwirken von 
Bund, Land und Stadt im Jahre 1967 erfolgen. 

Diese Einridttungen dienen für die Aus- und 
Fortbildung der Jugend und der Mitglieder 
der Sportverbände in den einzelnen· Sportzwei
gen. 

Die Bundessportheime wurden in den Jahren 
1963 bis 1965 wie folgt ausgenützt: 

Heim 1963 1964 1965 

Obertraun .... 32.939 34.639 36,571 
Hofgastein ... 5.031 6.149 5.634 
Schielleiten ... 15.917 2-2.713 24.627 
Obergurgi .... 21.468 21.648 21.345 
Hintermoos .. 27.180 26.570 28.174 
Blattgasse .... 27.072 20.118 21.427 
Spitzerberg ... 4.031 5.381 4.333 
Faakersee .... 3.803 5.662 5.423 
Krippenbrunn • . • . 10.036 

147.477 142.880 147.534 

Bundesschullandheime 

Es bestehen ,derzeit 6 Heime: Josefsbe1'1g und 
Raach am Hochgebirge in Niederösterreich, 
Mariazell 7) in ,der Steiermark, Schloß Tandalier 

Unterschiede der Gebarung bei Radsta,dt, Saalbadt-Hinterglemm in Salzbul'g 
Die Mehrausgaben und -einnahmen im Vor- I und Sankt Christoph am Arlberg ,in Tirol. 

anschlag 1967 sind im wesentlichen auf die Inten- Die Bundesschullandheime dienen der Durdt
sivierung des Lehrgangsbetriebes zurückzuführen. führung besonderer Sdtulveranstaltungen aller 

D· H··h d Ab· -L • _L _L d Sdtultypen (Sdtulsdtikurse, Schullandwodten. le 0 e er usga en rlUltet SlUl naUl en _1_ d d L h f b·ld I 
zweckgebundenen Einnahmen des laufenden J ah- LdandFsch.ulwo.cnen) dun d.er He. rer f~.rt Al bhunlg· n

g er erlenzelt wer en le elme ur a tun 
res. von Sdtülererholungsaktionen benützt. 

Institutionen Die Gebarung aus der Verwaltung von Unter-
künften, die für die Durchführung der Sdtul

Derzeit bestehen folgende Bundessportheime schikurse angernietet werden müssen, ist gleidt-
und Sportübungsstätten: falls bei diesem Ansatz mitveranschlagt. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoransdllag. 

7) Seit Herbst 1960 wegen Neu~aues außer Betrieb. 
Die Wiederaufnahme des Betriebes erfolgte am 
4. Juli 1966. . 
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Die Bundesschullandheime wurden in den journalistische Leistungen im Interesse der 
Jahren 1963 bis 1965 wie folgt au~genützt: Jugend werden hier veranschlagt. 

Heim 1963'~" . 1964 1965 

Mariazell . . . , , , '" ,.,. 7) ..,. 7) .•.• 7) 

Josefsberg ...... , , 12.830 10.849 10.507 

Raach am 
Hochgebirge .... 8)4.435 8)2.988 

Radstadt ......... 12.817 15.239 

Saalbach , ......... 17.285 17.032 

St. Christoph am Arl-
berg ........... 15.972 17.117 

63.639 63.225 

12.518 

16.969 

19.639 

17.356 

76.989 

Ansatz 1242 Sonstige Einrichtungen für außer
schulische Jugenderziehung 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 .) .... ,' 1 '7 
1966 **) . , •. " 1'8 
1967 **) , . , . .. 2'1 

Unterschiede der Gebarung 

9'4 
10'1 
13'4 

Mill,S 

11'1 6'4 
11'9 6'9 
15'5 10'0 

Der höhere Personal aufwand ist durch Bez'ugs
erhöhungen der Bundesbediensteten bedingt. Der 
höhere Sachaufwand ist durch Erweiterung der 
"Wien-Aktion" bedingt. 

Gebarung 

Diese Kredite dienen Zweds.en der außer
schulischen Jugenderziehung, die ein breites 
Tätigkeitsfeld von der staatsbürgerlichen Erzie
hung über die Notstandsprobleme der jungen 
Generation bis zu den verschiedenen Möglich
keiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung umfaßt. 

Jugendschriftenkommission 

Die österreichisme Jugendsduiftenkommission 
setzt sim aus Vertretern des Bundesministeriums 
für Unterricht, der einzelnen Landesschulbehör
den, der österreichischen Jugendvereinigungen, 
des österreichischen Büchereiverbandes, des Ver
bandes der österreichischen Buch-, Kunst-, Mu
sikalien-, Zeitungs- und Zeitsmriftenhändler, des 
österreichischen Smriftstellerverbandes, des Wie
ner Journalisten- und Schriftstellervereines "Con
eordia", des österreimischen P.E.N.-Clubs,des 
österreichischen Buchklubs der Jugend und 
schließlim aus Persönlimkeiten, die sim um die 
Förderung der Jugendliteratur besonders ver
dient gemacht haben, zusammen. Sie hat die 
Aufgabe, der Jugend guten Lesestoff zugänglim 
zu mamen und die Verbreitung minderwertiger 
Druds.werke möglimst zu verhindern. 

Titel 126 Nachgeordnete Dienststellen auf Lan
desebene 

Ansatz 1260 Schulaufsichtsbehörden 
Personal- S.cl,. Einnahmen 

aufwand Summe 

Mill,S 

1965 *) w •••••• 56'5 8'8 65'3 0'5 
1966 ~'*) ....... 61'0 13'1 74'1 0'4 
1967 **) ....... 96"7 19"7 116'4 30'4 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ab 1966 ist neben der beträchtlichen Personal
vermehrung auf Grund der Schulgesetze außer
dem noch durch die Erhöhung der Bezüge der 
Bundesbediensteten bedingt. 

Aufwandskredite Durch die Errimtung der k 0 11 e g i ale n 
Smulaufsichtsbehörden erwachsen weitere Aus-

Die Durchführung der Jugendaktionen des gaben. Die raummäßige Vorsorge für die 
B,:ndesministeriumsJür l.!nterrimt~ so zum ~ei- Sitzungen dieser Behörden verursacht für sich 
SPiel d~e staatsburgerllc:he ErzIehungsaktion bereits einen Mehraufwand, Entsmeidend ist 
"österreichs Jugend lernt Ihre Bundeshauptstadt 1

1 
aber daß n ch § 20 d Sch I f'ch 

k " 9) d H 'ch' ch J -1-' , a es u au SI tsgesetzes, 
ennen , as 'vsterrel IS e ugenu:>lngen BGBI N 240/1962 d' K f" d' Sch 1-

, _1_' d L h" f" k . _1. • r, , IC osten ur le u 
sowie verSulle ene e rgange ur pra ttsUle aufsichtsbeh"rd d B d t h' d' 
Jugendarbeit, Jugendliteratur und Jugendfilm- Länder abe 0 n en ~r u~ ~u d ra~n atd le 
kurse, Kampf gegen Smmutz und Schund, die d' B dr bUhr"en

d 
sp~e en d er lerwen

h 
~mg 

Ö ' _L' ch S . f" Kl' k' d leser un es e or en m Lan esange egen elten 
sterrelUlIS en taatsprelse ur em m er- d A f d h b D' T ch 

b" ch K' d d J d!' . f" en u wan zu ersetzen a en, leser atsa e 
u er, m er- un ugen Iteratur, sowie ur entsprechend wurden die zu erwartenden Ein-

~,) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag, 

7) Seit Herbst 1960 wegen Neubaues außer Betrieb, 
Die Wiederaufnahme des Betriebes erfolgte am 4, Juli 
1966, 

B) Wegen Umbauarbeiten eingeschränkter Betrieb. 
9) Im Schuljahr 1965/66 besuchten im Rahmen 

dieser Aktion 864 Gruppen mit 24.363 Jugendlichen 
die Bundeshauptstadt, 

nahmen erhöht, In einzelnen Ländern müssen 
für die Schulaufsichtsbehörden neue Unter
künfte gefunden und völlig neu eingerichtet 
werden, Weitere Ausgaben ergeben sich aus dem 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
',*) Bundesvoranschlag, 
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Entzug der Benützung der landeseigenen Kraft
wagen für die SdlUlaufsicht, 

Maturantenwochen, die Vorbereitung und Durch
führung von Eignungsuntersuchungen und Auf
nahmsverfahren sowie die Heranbildung von ge-

Gesetzliche Grundlagen eigneten Lehrern an allgemeinbildenden Pflicht-

f I und allgemeinbildenden Höheren Schulen als Aus-
Bundes-Schulau sichtsgesetz, BGB, Nr, 240/ b'ld b' h ' d' b 

1962, 1 ungs- eZle ungswelse Stu len erater, 
Die Aufwandskredite für 1967 erfahren gegen-

Organisation über 1966 eine Erhöhung, die durch eine bessere 
Vorsorge bedingt ist, 

In Unterordnung unter das Bundesministerium 
für Unterricht üben in den Bundesländern die 
Landesschulräte und in den politischen Bezirken I' Ansatz 1262 Bundesstaatliche Volksbildungsein
die Bezirksschulräte die Schulaufsicht und Schul- richtungen 
verwaltung aus, Im Rahmen der Landesschulräte 
und der Bezirkssdmlräte sind nach Artikel 81 a 
Abs, 3 li t, a Bundes-Verfassungsgesetz Kollegien 
einzurichten, C 

Aufgaben 

Die unmittelbare Schulaufsicht führen die 
Schulaufsichtsbehörden durch die Landesschul
inspektoren, Bezirksschulinspektoren und Be
rufsschulinspektoren, die zu einer periodischen 
Inspektion und Visitation der einzelnen Schulen 
verpflichtet sind, Außerdem sind für die Inspek
ticn bestimmter Fächer eigene Fachinspektoren 
bestellt, 

Personal 

1967 werden 55 Landesschulinspektoren, 117 
Bezirksschulinspektoren, 16 Berufsschulinspek
toren in Verwendung sein, 

Ansatz 1261 Pädagogisch-psychologischer Dienst 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
MiII, S 

1965 *), , , , , 2"4 2'4 4'8 0'5 
1-966 ,:-,:-) , , - -, , 2'6 2'6 5'2 0'6 
1967':"~), ...... 4'2 3'6 7'8 1'2 

Unterschiede gegenüber Vorjahre 

Der höhere Personalaufwand ist 1966 und 
1967 durch Erhöhung der Bezüge der Bundes
bediensteten und durch Vermehrung der Dienst
posten bedingt, 

Aufwandskredite 

1965 
1966 
1967 

*), , , , , , , , , 
**), , , , , , , , , 
'~*), , " , , , , , 

Personal- Sach
aufwand 

Einnahmen 
Summe 

Mil!. S 

27 
3'1 
3'5 

4'8 
5'0 
5'6 

7'5 
8'1 
9'1 

1'8 
1'9 
2'4 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab 1966 
ist durch Erhöhung der Bezüge der Bundes
bediensteten bedingt, 

Der höhere Sachaufwand und die höheren Ein
nahmen ergeben sich durch eine vermehrte In
anspruchnahme der Volksbüchereien, 

Organisation 

Die allgemeinen Angelegenheiten der Kultur
pflege und gegenwartsnahen Volksbildung wer
den im Bundesministerium für Unterricht be
arbeitet, Dem Bundesministerium für Unterricht 
sind auf dem Gebiete des Volksbildungswesens 
die Bundesstaatlichen Volksbildungsrefetenten in 
den einzelnen Bundesländern nachgeordnet, Die 
Gebarung der nachgeordneten - Dienststellen 
(Bundesstaatliche -Volksbildungsreferenten) mit 
ihren Buchberatungsstellen ist auch hier veran
schlagt, 

Aufwondskredife 

Bei diesem Ansatz werden die Kosten der 
zentralen Veranstaltungen des Bundesministe
riums für Unterricht veranschlagt (z, B, die 
Kurse zur Schulung der Volksbibliothekare, die 
Kunstseminare über Fragen der Musik- und 
Kunsterziehung), Besonde~s ist hier auf das Se

Das Kerngebiet der Arbeit umfaßt die minar über die Aufgaben der Geisteswissen
Maßnahmen zur Bereitstellung des als Lehrmittel schaften in der Erwachsenenbildung hinzuweisen, 
und Unterrichtsmittel in Verwendung stehen- das Osterreich unter den Auspizien des Europa-
den berufskundlichen Materials (Schrifttum- und f" d M' I' d d ch f"h Ach" rates ur essen ltg le staaten ur ge u rt 

ns auungsmlttel), das msbesondere auch als hat, Weiters werden aus diesen- Mitteln Veran-
L~sestoff zur Berufsorientierung im P~lyte0- staltungen der Bundesstaatlichen Volksbildungs
ntschen" Lehrgang Verwen~ung fi~?en wlrd, dle referenten, die der Ausbildung und Weiterbil
Durchfuhrung berufskundhcher Fuhrungen und I dung von Volksbildnern und Volksbibliothe-

karen dienen, sowie Seminare und Tagungen im 

_I *) Bundes~echnungsabschluß, "-) Bundesrechnungsabschluß, -
**) Bundesvoranschlag, ,:'*) Bundesvoranschlag, 
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Bundesstaatlichen Volksbildungsheim St, Wolf
gang mitfinanziert. 

Auch der Ausbau der volksbildnerischen Fach
bücherei und die Kosten für die Hand- und 
Wanderbüchereien der Bundesstaatlichen Volks
bildungsreferenten einschließlich der "Schriften
reihe zur Volksbildung" belasten diesen Ansatz. 
In dieser Schriftenreihe sind bisher 15 Bände er
schienen. 

Drei weitere Broschüren, die sich mit aktuellen 
Problemen der Erwachsenenbildung befassen, 
sind derzeit im Druck, In Verfolgung der 
Auswertung der Tagung "Jugend in Not" wurde 
in dieser Schriften reihe eine Untersuchung der 
Jugendprobleme veröffentlicht, 

Die Volksbüchereien wenden sich in immer grö
ßerem Maße an die Bundesstaatlichen Volksbil
dungsreferenten um Rat -und Hilfe bei der Aus
wahl und beim Ankauf von Büchern, insbeson
dere aber auch von Büchereimaterialien (Kartei
material, Auswahlkatalogen, Einbanddeckeln 
usw,). Die Bundesstaatlichen Volksbildungsrefe
renten kommen diesen Wünschen auf freiwilliger 
Basis soweit als möglich nach und unterstützen 
die oft sehr kleinen Volksbüchereien in ihrer Ar
beit. 

Bundesstaatliches Volksbildungsheim 
St, Wolfgang 

Im Bundesstaatlichen Volksbildungsheim Sankt 
Wolfgang finden alljährlich zwei dreimona tige 
Kurse für Bauernburschen und Bauernmädchen 
statt, In diesen Kursen wird besonders auf 
elllen nachschulischen Bildungserwerb unter 
dem Aspekt volksbildnerischer und staats
bürgerlicher Erziehung Wert gelegt, Während 
der übrigen Zeit finden im Bundesstaatlichen 
Volksbildungsheim volksbildnerische Veranstal
tungen verschiedenster Art statt, Neben den 
Veranstaltungen von Volksbildungsorganisatio
nen sind vor allem die heimeigenen Veranstal
tungen zu nennen, die der Schulung beziehungs
weise Heranbildung von Erwachsenenbildnern 
dienen. So fand im Jahre 1965 das schon ge
nannte Seminar für die Mitgliedstaaten des 
Europarates hier statt. Weitere Veranstaltungen 
galten dem Meinungs- und Erfahrungsaustllusch 
der Volksbildner und damit auch ihrer eigenen 
Weiterbildung auf methodischem Gebiet, Dieses 
Ziel v,erfolgte auch das Seminar über Grund
fragen der Erwachsenenbildung, welches 111 

diesem Heim veranstaltet' wurde, Eine weitere 
5tudienwoche vereinte die Volksbibliothekare zu 
Schulungszwecken im dortigen Heim, Außerdem 
finden während der Sommermonate die Kurse 
der "Sommerhochschule der Universität Wien" 10) 
in diesem Heim statt, 

10) Institution auf Vereinsbasis. 

Titel 127 Schulen 111) 

Ansatz 1270 Allgemeinbildende Höhere 
Schulen 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1965 ',), . , , 548·2 79'5 621'7 3"6 
1966 ~."). , , . 602"2 104·9 707'1 2"9 
1967 ',',) , , , , 694'6 118·2 812'S 6'0 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand er
gibt sich ab 1966 einerseits aus einer Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten, ander
seits infolge der Vermehrung der Schüler
zahl aus einer erforderlichen Personalver
mehrung, Auch die infolge der Bestimmungen 
des Schulorganisationsgesetzes 1962 (BGBl. 
Nr. 242/1962) erforderliche Senkung der Klas
senschülerzahl sowie die Einrichtung von 
Assistenzen in den Fächern der modernen 
Fremdsprachen, Leibesübungen, Zeichnen und 
Handarbeit macht die Erhöhung der Leh
rerdienstposten nötig, Infolge Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung bei den Lehrern an den all
gemeinbil:denden Höheren Schulen um durch
schnittlich eine Unterrichtsstunde pro Woche ist 
die Einstellung von etwa 300 neuen Lehrern not
wendig, 

Die Erhöhung beim Sachaufwand ab dem 
Jahre 1966 ergibt sich durch die gesetzlichen 
Verpflichtungen und durch den erhöhten Ver
waltungsaufwand im Zusammenhang mit Schul
neubauten, Das ziffernmäßige Bild zeigt: 

1965 *) 1966 .*) 1967 **) 
Mill. S 

Unterhaltsbeiträge 
gemäß 
§ 19 Privatschulgesetz 6·8 8·0 10'0 
übriger Sachaufwand 72"7 96'9 108'2 

Summe, 79·5 104'9 118·2 

Die höheren Einnahmen im Jahre 1967 er
geben sich au·s den Prüfungsgebühren. 

Begriffe 

öffentliche allgemeinbildende Höhere Schulen 
im Sinne des § 14 Abs, 6 B.-VG. sind die vom 
Bund erhaltenen Gymnasien, Realgymnasien, 
Realschulen, Frauenoberschulen, Aufbauschulen 
und Arbeitermittelschulen, Mit Beginn des Schul
jahres 1963/64 wurde die 1. Klasse des Gymna-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*~.) Bundesvoranschlag, 

11) Allgemeinbildende Schulen, Lehrer- und Erzie
herbildung, Bundeskonvikte und SdJ.ülerheime, Bun
desanstalten für Leibeserziehung, 
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siums, des Realgymnasiums, deswirtschaftskund
lichen Realgymnasiums für Mädchen und der 
Sonderformen der allgemeinbildenden Höheren 
Schulen (Musisch-pädagogisches Rcealgymnasium) 
nach dem Schulorganisationsgesetz eröffnet. 

Anzahl 

Die Zahl der öffentlichen allgemeinbildenden 
Höheren Schulen (ohne Bundeserziehungsanstal
ten) und deren Schüler ist folgende: 

Sdluljahr Sdlulen Sdlüler 

1964/65 ..... 141 12) 69.532 

1965/66 ........ 148 71.203 
1966/67 13) .•.. , , 148 71'203 

Ausstattung 

An den meisten allgemeinbildenden Höheren 
Schulen des Bundes besteht noch ein Nachhol
bedarf an Einrichtungsgegenständen und Lehr
mitteln, da die Kreditmittel nicht ausreichen, 
allen modernen Ansprüchen Rechnung zu tragen. 
Darüber hinaus fällt in das Jahr 1967 die 
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr
mittelsammlungen und Lehrerbibliotheken für 
die Neubauten des Bundesgymnasiums Amstet
ten, des Bundesgymnasiums Wels, des Bundes
gymnasiums Sankt Johann in Tirol, des Bundes
gymnasiums für Mädchen Klagenfurt, des Bun
desgymnasiums Ried im Innkreis, des 2. Bundes
gymnasiums Wien XIX, des Bundesgymnasiums 
für Mädchen Wien XXI, des Bundesgymnasiums 
Wien II und des Bundesgymnasiums Vöckla
bruck. 

Förderungsausgaben 

Unter anderem sind Beträge vorgesehen: 

12) Außerdem 5 Exposituren. 
13) Aufgliederung nach Schultypen und Bundeslän

dern siehe untenstehende Übersicht. 

für Studienbeihilfen und Schülerunterstützun
gen (an bedürftige und würdige Mittelschüler in 
1400 bis 1600 Einzelstipendien zum Betrage von 
je 1400 S, in einzelnen Fällen auch darüber), wei
ters werden Beträge in verschiedener Höhe für 
die Teilnahme an Ferienaktionen für erholungs
bedürftige Schüler und Schülerinnen gewidmet, 

für besondere Lehranstalten, 
für österreichische Schulen im Ausland zur 

Modernisierung (österreichisches Sankt Georgs 
Kolleg in Istanbul, Instituto Austriaco Guate
malteco in Guatemala und andere). 

Für den Ausbau und für Modernisierungen 
sind Beträge vorgesehen: 

für das öffentliche Gymnasium der Stiftung 
"Theresianische Akademie", einen Schulversuch, 
der eine weitgehende finanzielle Förderung durch 
den Bund erfährt, 

für den Neubau des privaten Werkschulheimes 
Felbertal in Strub bei Ebenau/Salzburg, 

für den Neubau des Privatrealgymnasiums mit 
handwerklicher Ausbildung in Metallurgie in 
Reutte/tirol (Planseeschule), 
sowie Baukostenzuschüsse für den Ausbau pri
vater Schulen im Rahmen des 9. Schuljahres. 

Aufwandskredite - Gesetzliche Verpßichhmgen 

Hier sind die Unterhaltsbeiträge der Probe
lehrer, die Unterhaltsbeiträge gemäß § 19 Abs. 3 
des Privatschulgesetzes, BGBL Nr. 244/1962, und 
die Prüfungskommissionen veranschlagt. 

Aufwo ndskredite 

Finanzielle Aufwendungen des Bundes sind 
für den weiteren Ausbau beziehungsweise 
die Fortführung kultureller Aktionen für die 
Schuljugend der allgemeinbildenden Höheren 
Schulen im Rahmen der Schule vorgesehen. In 
diesem Zusammenhang wird auf die Unter
stützung der Musikhörstunden verwiesen, 

Von den im Rahmen des Aufwandes für die 
allgemeinbildenden Höheren Schulen veran
schlagten Gebarungen sind außerdem noch be
sonders erwähnenswert: 

-
Schultypen Wien I Nieder- Ober-

Salzburg Steier- I K·· Tirol 
Vorarl- Burg:en~ 

Allgemeinbildende Höhere Schulen 

Bundesrealgymnasium 
Militärakademie . . 

an der 

Aufbaumittelschule 

Arbeitermittelschule 

Summe (1966/67) . 

Gesamtschülerzahl im Schuljahr 
1966/67 . . . . . . .. . . 

österreich österreich mark , arnten berg land zus. 

51 26 17 7 19 7 8 5 3 143 

- 1 - -- - - - - - 1 

- 1 - - - - - - - 1 

1 - 1 - .1 - - - - 3 

52 I 28 I 18 I 7 I 20 I 7 I 8 I 5 I 3 I 148 

124.184111.11119.70312,991111.090 14.99313.19712.09111.843171.203 
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Durch die Einführung der neuen Lehrpläne ist 
eine Intensivierung der Lehrerfortbildung auf 
allen Gebieten erforderlich; damit im Zusammen
hang stehen höhere Ausgaben für die Seminare 
für Mittelschulpraxis, für Reisekosten u, ä, 

Die aus den Schulgesetzen ableitbaren didak
tisch-methodischen Grundsätze erfordern einen 
stärkeren Einsatz von Lehrmitteln, insbesondere 
audio-visuelle Geräte, 

Erfordernisse 
der Leibeserziehung 

Für den notwendigen Aufwand der Leibeserzie
hung an den Schulen sind Mittel für Errichtung, 
Einrichtung und Ausgestaltung von Obungs
stätten (Turnsäle und Spielplätze), für Beschaf
fung und Instandhaltung von Turn- und Spiel
geräten, Durchführung von Lehrgängen auf dem 
Gebiete der Leibeserziehung für die Lehrerschaft 
und Durchführung jugendgemäßer Wettkämpfe 
erforderlich, 

Da ein Großteil der Turnsäle der Alt
gebäude den neuzeitlichen Anforderungen der 
Gesundheitserziehung nicht entspricht, ist deren 
gerätemäßige Ausstattung und vor allem die 
Einrichtung der unbedingt notwendigen Wasch-
räume vordringlich, . 

Tagesschulheime 

Tagesschulheime sind Einrichtungen an allge
meinbildenden Höheren Schulen, die dazu be
stimmt sind, Schüler außerhalb der Unterrichts
zeit zu beaufsichtigen und zu betreuen, Derzeit 
bestehen an insgesamt 20 allgemeinbildenden 
Höheren Schulen Tagesschulheime, davon 15 in 
Wien, 2 in Niederösterreich, 1 in Oberösterreich, 
1 in der Steiermark und 1 in Vorarlberg, 

Ansatz 1271 Bundeserziehungsanstalten 

Personal- Sath-

aufwand Summe 

1965 *).," 
1966 -.-*) . , , , 
1967 ,:-*).", 

19'7 
21'6 
25'8 

Mill. S 

10'0 
11'2 
12'4 

Unterschiede der Gebarung 

29'7 
32'8 
38'2 

Einnahmen 

6'2 
5'9 
6'6 

Die Zunahme beim Personalaufwand ab 1966 
ist durch die Erhöhung der Bezüge der Bundes
bediensteten und eine Personal vermehrung 
wegen Erhöhung der Gesamtklass·enzahl bedingt, 

Der höhere Sachaufwand ab 1966 ist auf eine 
Erhöhung der Verpflegsausgaben, sowie auf Er
gänzung der Einrichtungsgegenstände zurückzu
führen, 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag, 

Begriff 

Bundeserziehungsanstalten sind vom Bund er
haltene allgemeinbildende Höhere Schulen, die 
mit einem Schülerheim derart organisch verbun
den sind, daß die Schüler nach einem einheitlichen 
Erziehungsplan Unterricht, Erziehung und Be
treuung, ferner Unterkunft und Verpflegung er
halten, 

Aufgaben 

Die Bundeserziehungsanstalten sind; für be
gabte Kinder, vor allem solche, die unter einem 
Schul-, Erziehungs- ode·r wirtschaftIichen Not
stand leiden, und dienen insbesondere auch der 
Förderung der begabten Landjugend, die sonst 
keine Möglichkeit hätte, sich einem Studium an 
einer allgemeinbildenden Höheren Schule zu 
widmen, 

Anstalten 

Im Schulj,ahr 1966/67 sind folgende 4 Anstalten 
in Betrieb: für Knaben in Liebenau (1. bis 
8, Klasse) und in Saalfelden (1. bis 8, Klasse), für 
Mädchen auf Schloß Traunsee bei Gmunden 
(1. und 3, bis 8, Klasse) und in Wien III, Boer
haavegasse 15 (1. bis 8, Klasse" 

Die Zahl der Klassen und der Schüler ist fol
gende: . 

Schuljahr Klasse 

1964/65 """""",;" 49 
1965/66 , , , , , , " , , , , , , " 49 
1966/67 , , , , , , , , , .. , , , , . 52 

Förderungsausgaben 

Schüler 

1.138 
1.158 
1.220 

Im wesentlichen ist nur für Studienbeihilfen 
und Schülerunterstützungen vorgesorgt, 

Ansatz 1272 Pädagogische Akademien und 
Pädagogische Institute 

Personal- Sach- Einnahmen 

1965 *) 
1966 ':-'f) 
1967 *'f) 

Allgemeines 

aufwand Summe 

73'6 
79'0 
81'1 

Mill, S 

24'5 98'1 
31'1 110'1 
30'9 112'0 

1'1 
1'0 
1'2 

Im Zuge der durch die Schulgesetze 1962 einge
leiteten Reform der Lehre1'\bildung werden ab 
September 1966 PiLdagogische Akademien als 
Schulversuch geführt, Die. auslaufenden Lehrer
(innen)bildungsanstalten führen im Schuljahr 
1966/67 nur mehr 5, Jahrgänge und Maturanven
lehrgänge. Die im Aufbau befindlichen Musisch
pädagogischen Realgymnasien werden im gleichen 
Schuljahr 5, bis 8, Klassen führen, Die bisher mit 
den Lehrer(innen)bildungsanstalren verbundenen 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag, 
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Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen und 
Arbeitslehrerinnen werden aus schulorganisatori
schen Gründen verselbständigt. 

Diese Tatsachen und der Umstand, daß die 
pädagogischen Institute (bisher beim Ansatz "All
gemeinbildende Pflichtschulen" veranschlagt) 
sachlich in den Bereich der LehrerbiLdung einzu
beziehen sind, bedingen die Entflechtung des bis
herigen firuanzgesetzlichen Ansatzes "Lehrer- und 
Erzieherbi1dung" in die Ansätze "Pädagogische 
Akademien und Pädagogische Institute" sowie 
"Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen, Ar
beitslehrerinnen und Erzi,eher". 

Unterschiede der Gebarung 

Die finanzielle Entflechtung erfolgte auf der 
Basis des Verhältnisses der Klassenzahlen und der 
Schüler- und Lehrerzahlen. Hiebei waren alle·r
dings einige Besonderheiten der einzelnen Schul
typen zu berücksichtigen (z. B. Neueinrichtung 
der AmtsdLume, Ausstattung mit Lehrmitteln 
und Aufbau von Bibliotheken). Neu veranschlagt 
wurden die Ausgaben für Prüfungskommis
SIOnen. 

Das Ansteigen beim Personalaufwand ab 1966 
ergibt sich aus der Erhöhung der Bezüge der Bu~
desbediensteten und durch Personalvermehrung 
(z. B. Klassenvermehrungen bei den Musisch
pä>dagogischen Realgymnasien). Auch die infoLge 
der Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes 
1962 erforderliche Senkung der Klassenschüler
zahl macht die Erhöhung der Lehrerdienstposten 
nötig. 

Die Steigerung des Sachaufwandes ab 1966 ist 
durch die höheren Ausgaben an gesetzlichen Ver
pflichtungenund durch die Erhöhung der För
derungsausgahen bedingt. 

Begriff 

Die Pädagogischen Akademien haben gemäß 
Schulorganisationsgesetz1962 die Aufgabe, in 
vier Semestern, aufbauend auf dem Bildungsgut 
einer Höheren Schule, Volksschullehrer heranzu
bilden. Jeder Pädagogischen Akademi,e ist eine 
übungsschule eingegliedert. 

Die Pädagogischen Institute ,dienen gemäß 
Schulorganisationsgesetz 1962 der Fortbildung der 
Lehrer, zur Vorbere~tung auf die Lehrbefähi
gungsprüfung und die Lehranltsprüfungen für 
Hauptschulen, Sonderschulen und Polytechni
schen Lehrgänge, sowie der pädagogischen Tat
sachenforschung. 

An Stelle der ersten bis vierten Jahrgänge wer
den an den auslaufenden Lehrerbildungsanstalten 
erste bis vierte Klassen des Musisch-päJdagogischen 
Realgymna,siums geführt. 

Anzahl 

Im Schuljahr 1966/67 wird in Wien eine Päd
agogische Akademie des Bundes und eine 'private 
als Schulversuch geführt. 

Das Pädagogische Institut in Linz ist ein Insti
tut des Bundes. 

Die Pädagogischen Institute in Wien, Graz, 
KlaJgenfurt, Innsbruck und Salzburg, sowie das 
Institut für Lehrerfortbildung beim Landesschul
rat für Niederösterreich sind Einrichtungen der 
Bundesländer. Sie arbeiten nach den Intentionen 
des Bundesministeriums für Unterricht und sind 
daher weitgehend zu fördern. 

Die Zahl der Bundes-Lehrer- und Lehrerinnen.-
biLdungsanstalten, einschl,ießlich Musisch-päd
agogischer Realgymnasien und deren Schüler be
trägt: 
1962/63: 14 (davon 5 Doppelanstalten) mit 

4.194 Schülern. 
1963/64: 14 (davon 5 Doppelanstalten) und 

5 neu gegründete Musisch-pädagogische 
Realgymnasien mit 5.130 Schülern. 

1964/65: 14 (davon 5 Doppelanstalten) und 
9 selbständige Musisch-päJdagogische 
ReaLgymnasien mit 6.050 Schülern. 

1965/66: 14 ausIaufende Bundeslehrer- und Leh
rerinnenbildungsanstalten (davon 5 
Doppelanstalten) mit 2.505 Schülern. 
24 Musisch-pädagogischen Bundesreal
gymnasien mit 4.632 Schülern. 

Im Schuljahr 1966/67 werden voraussichtlich 14 
Lehrerbildungsanstal.ten mit Musisch-pädagogi
schen Realgymnasien und 13 selbständige Musisch
pädagogische Realgymnasien mit zirka 7.700 
Schülern geführt werden. 

Anlagen 

In den meisten Musisch-pädagogischen Real
gymnasien und für die Pädagogische Akademie 
als Schulversuch sind für die zusätzlichen Klassen 
entspr.echende Einrichtungsgegenstände und 
Unterrichtsmittel anzuschaffen. 

Förderungsausgaben 

Um begapten Studierenden aus wirtschaftlich 
schwachen Bevölkerungsschichten das Studium an 
den Musisch-pädagogischen Realgymnasien zu er
möglichen und gleichzeitig Vorsorge für den not
wendigen Lehrernachwuchs zu treffen, ist die 
Fortführung und Erweiterung der Förderungs
aktionen unerläßIich. Für die Studierenden an 
Pädagogischen Akademien und Maturantenlehr
gängen soll im gleichen Ausmaße wie für die 
Hochschüler durch das Studienbeihilfengesetz 
(BGBl. Nr. 249/1963) vorg.esorgt werden. Finan
zielle Ausgaben sind auch für verschiedene kul
turelle und pädagogische Aktionen der Lehrer
au~biLdung erforderlich. 

Weiters sind hier die FÖl"derungsausgaben für 
die Pädagogischen Institute der Bundesländer 
- die früher beim Ansatz "Allgemeirubildende 
Pflichtschulen" veranschlagt waren - prälimi
niert. 
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Aufwandskredite - Gesetzliche Verpflichtungen 

Hier sind die Unterhaltsbeiträge gemäß § 19 
Abs, 3 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr, 244/ 
1962, und die Prüfungskommissionen veran
schlagt, 

Aufwandskredite 

Die einheitLiche und zeitgemäße AusbiLdung 
der Lehrer für al1gemeinbildende Pflichtschulen 
setzt eine Intensivierung der fachlichen Fort
und Weiterb~ldung der Lehrerbildner voraus, Die 
künftige Lehrerbildung an den Pädagogischen 
Akademien erfordert besondere Vorkehrungen 
für die fachliche Vorbildung ihrer Lehrer, 

dungsanstalten für Erzieher dienen im Sinne der 
§§ 86, 94 und 102 des Schulorganisa<tionsgesetzes, 
BGBl. Nr, 142/1962, Schulen zur Heranbildung 
von Arbeitslehrerinnen, Kindergärtnerinnen und 
Erziehern, 

Anzahl 

1965/66: 11 Bildungsanstalten für Kindergärtne
rinnen, Arbeitslehrerinnen und Erzie
her mit 1.018 Studierenden, 

Im Schuljahr 1966/67 werden voraussichtlich 
12 Bildungsanstalten mit 1.400 Studierenden ge
führt werden, 

Ansatz 1273 Bildungsanstalten für Kindergärt- Anlagen 
nerinnen, Arbeitslehrerinnen und Erzieher In den meisten Bildungsanstalten sind für die 

Personal- Sach- Einnahmen zusätzLichen Klassen entsprechende Einrichtungs-
aufwand Mill.S~mme gegenstände und Unterrichtsmit,tel anzuschaffen, 

15'8 7'5 23'3 1'1 I 
I Förderungsausgaben 

Allgemeines 

Die bisher mit den Lehrer(innen)bildungJs
anstalten verbundenen Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen und Arbeitslehrerinnen wer
den aus schulorganisatorischen Gründen verselb
ständigt, 

Diese Tatsachen und der Umstand, daß die 
pädagogischen Institute (bisher heim Ansatz "All
gemeinbilden,de Pflichtschulen" veranschlagt) sach
lich in den Bereich der Lehrerbildung einzube
ziehen sind, bedingten die Entflechtung des bis
herigen finanzgesetzlichen Ansatzes "Lehrer- und 
Erzieherbildung" in die Ansätze "Pädagogische 
Akademien und Pädagogische Institute" sowie 
"Bildungsanstalten für Kindergännerinnen, Ar
beitsIehrerinnen und Erzieher", 

Außerdem sind die Bildungsanstalten für Er
zieher hier veranschlagt, 

Gebarung 

Um begabten Studierenden aus wirtschaftlich 
schwachen Bevölkerungsschicht.endas Studium 
für den Lehrer- und Erziehernachwuchs zu er
möglichen, sind FörderungslaUiSga:ben erforderlich, 

Aufwandskredite - Gesetzliche Verpflichtungen 

Hier sind die Ulliterhaltsbeiträge gemäß § 19 
Abs, 3 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr, 244/ 
1962, und die Prüfungskommislsionen veran
schlagt, 

Aufwandskredite 

Die einheitliche und zeitgemäße Ausbildung 
der Kindergärtnerinnen, Horterzieherinnen, Ar
beitslehrerinnen und Erzieher setzt eine Intensi
vierung der fachlichen Fort- und Weiterbildung 
der Lehrerbildner voraus, 

Ganz allgemein ergibt sich auch bei diesem An- Ansatz 1274 Bundes-Blinden- und Taub-
satz bei den Ausgaben aus ,der Erhöhung der Be- stummeninstitute 
züge der Bundesbedienstet'en Und durch Personal-
vermehrung (z, B, Klassenvermehrung wegen 
Verlängerung der Ausbildungszeit für Kinder- 1965 
gärtnerinnen und Arbeitslehrerinnen von drei 1966 
auf vier Jahre) und auf Grund der 'besonderen 1967 
Maßnahmen Zur Behebung der Lehrer-, Erzieher-

>:.) , , , .• , 

*") ... , . , 
**) , , , , .. 

Persona 1- Sach-
. aufwand 

77 
8'0 
9'4 

2'4 
3'4 
3'8 

und Kindergärtnerinnen ern steigender Mehrauf- Unterschiede gegenüb~r 
wand, Vorjahre 

Summe 

Mill. S 

10'1 
11'4 
13'2 

Einnahmen 

1'6 
1'4 
1'5 

Neu veranschlagt wurden die Ausgaben für Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
Prüfungskommissionen, ergibt sich ab 1966 aus einer Erhöhung der Bezüge 

Begriff der Bundesbediensteten, 
Der höhere Sa·chaufwand ab 1966 ,dient u, a, 

Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, Bil- ch notwendig gewordenen Neuans affungen, 
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen und Bit-

**) Bundesvoranschlag, In den Vorjahren bei an
<Ieren Ansätzen mitveranschlagt gewesen, 

>') Bundesrechnungsabschluß, 
>'>') Bundesvoranschlag, 
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94 Kapitel 12 - Ansatz 1274/1275 

Anstalten 

Unter "Blinden- und T.aubsoummeninstitute" 
werden die Erziehungs·, Unterrichts- und 
Berufsbildungseinrichtungen des Bundes an den 
"Sonderschulen für Blinde und Taubstumme" in 
Wien verstanden. 

Anzahl 

Die Zöglingszahlen betrugen im Bundesinstitut 
für Blinde Taubstumme 

1964/65 .......... 79 203 
1965/66 .......... 82 208 
1966/67 14) •••••••• 85 210 

AusstaHung 

ä) B und es.,. B I i n den erz i e h u n g s i n
s t.i tut Wien II. Im Schuljahr 1966/67 wird an 
der Anlage des neuen Turn- und Spielplatzes 
und eines Blindengartens weitergearbeitet. Wei
ters sind Schreibmaschinen zu erneuern und Blin
den -Stenogra phiermaschinen anzuschaffen. 

b) B und e s - Tau b s turn m e n ins t i tut 
Wien XIII. Im Bchuljahr 1966/67 wird die Aus
stattung mit Hörgeräten sowie die Ergänzung 
und Modernisierung der Lehr- und Lernmittel
ausstattungen fortgesetzt und die Herausgabe 
bzw. der Ankauf von Lesebüchern für taub
stumme Kinder finanziert. 

Weitere Planungen 

Im Schuljahr 1965/66 WUNen vier Versuchs
klassen für Kinder mit verwertbaren Hörresten 
geführt. Durch Verwendung moderner elektro
akustischer Hörhilfen werden Methoden zur 
Ausnutzung der minimalen Hörreste für den 
Sprachaufbau entwidtelt und erprobt. Für die 
neue Hörerziehungsklasse ist die Anschaffung 
einer zweiten Vielhöreranlage in Aussicht ge
nommen. Der Anlage einer "Hörbücherei" für 
das Bundes-Blindenerziehungsinstitut ist beson
deres Augenmerk zu schenken. 

Förderungsausgaben 

Veranschlagt sind Beiträge für Studienbeihilfen 
und Schülerunterstützungen sowie für schul
und erziehungsfördernde Aktionen. 

Die Zeitschriften der Selbsthilfeverbände sowie 
die Fürsorgeorganisationen sind ebenfalls finan
ziell zu unterstützen. 

Ansatz 1275 Allgemeinbildende Pflichtschulen 
Personal· Sach· Einnahmen 

aufwand Summe 

Mill. S 

1965 *) ..... 2.101'2 78'0 2.179'2 
1966 **) ..... 2.336'0 75'9 2.411'9 
1967 **) ..... 2.641'0 867 2.727'7 

*) Bundesredlllungsabsdiluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

14) Schätzung nach Anmeldungen. 

1'8 
1'6 
2'3 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ist 1966 
auf die Erhöhung der Lehrerzahl und auf die 
Erhöhung .der Bezüge der Bundesbediensteten, 
1967 auf eine weitere Erhöhung der Lehrerzahl 
auf Grund der steigenden Schülerzahlen und der 
Einrichtung der Polytechnischen Lehrgänge, so
wie auf die weitere Erhöhung der Bezüge der 
Bundesbediensteten zurüdtzuführen. 

Die Steigerung des Sachaufwandes im Voran
schlag 1967 ist insbesondere bei den gesetzlichen 
Verpflichtungen durch die den Prüfungskommis
sionen zustehenden Prüfungs gebühren bedingt. 
Das ziffernmäßige Bild zeigt die nachfolgende 
übersicht: 

1965 *) 1966 .*) 1967 .') 

Zahlungen gemäß § 19 
Privatschulgesetz ...... 25'0 20'0 25'0 
übriger Sachaufwand 53'0 55'9 617 

78'0 75'9 867 

Gebarung 
Veranschlagt ist der gesamte Personalaufwand 

für die Volks-, Haupt- und Sonderschulen und 
die im September 1966 anlaufenden Polytechni
schen Lehrgänge. Der Sachaufwand mit Aus
nahme der Reise- und übersiedlungsgebühren 
wird von den Gemeinden beziehungsweise den 
Bundesländern getragen. Derzeit trägt der Bund 
gemäß Art. IV des Bundesverfassungsgesetzes 
vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215, die Kosten 
der Besoldung (Aktivitäts- und Pensions auf
wand). Im Rahmen des Finanzausgleiches ver
güten die Länder dem Bund einen geringen Teil 
dieses Personalaufwandes ab 1. September 1951 
(siehe derzeit das Finanzausgleichsgesetz 1959, 
BGBl. Nr. 97). 

Anzahl 
Die Zahl der öffentlichen Schulen, deren Klas

sen und Schüler ist folgende: 
Schuljahr 

1964/65 1965/66 1966/67 

Volksschulen .... 4.378 
Hauptschulen •••• 863 
Sonderschulen .... 148 
Polytechnischer 
Lehrgang ....... 

Insgesamt 5.389 

Klassen ......... 25.050 

Volksschüler ..... 559.654 
Hauptschüler .... 191.864 
Sonderschüler . . .. 21.833 
Schüler des Poly-
technischen Lehr-

4.285 4.180 
802 829 
147 148 

70 
5.234 5.227 

26.099 28.253 

559.636 576.525 
195.681 215.525 

23.667 24.848 

ganges . . .. . . .. . 31.833 
----------------~~~ Insgesamt 773.351 778.984 848.731 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. . 
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Förderungsausgaben 

Die Förderungsbeträge sind für Kindergärten, 
Privatschulen, Kinder- und Schülerheime und 
verschiedene schul- und erziehungsfördernde 
Aktionen vorgesehen. 

Um begabten Schülern aus abgelegenen Ge
bieten den Besuch der Hauptschule und des 
Polytechnischen Lehrganges, Geschädigten den 
Besuch einer Sonderschule und Schülern die Teil
nahme an Schikursen u. dgl. zu erleichtern, sind 
Schülerunterstützungen für Fahrtkosten oder 
Internatsaufenthalte und Verpflegskosten
zuschüsse erforderlich. 

Aufwandskredite - Gesetzliche Verpflichtungen 

Hier sind die Unterhaltsbeiträge gemäß § 19 
Abs. 3 des Privatschulgesetzes, BGBL Nr. 244/ 
1962, sowie die den Prüfungskommissionen zu
stehenden Prüfungsgebühren veranschlagt. 

Fachliche Fortbildung 

Das Inkrafttreten der Schulgesetze 1962 und 
der neuen Lehrpläne, die Errichtung der Poly
technischen Lehrgänge, die weitere Umbildung 
der gesamten pädagogischen Situation und das 
Auftreten neuer Anforderungen an das Schul
wesen machen die Einrichtung von zusätzlichen 
Fortbildungsveranstaltungen notwendig, die 
größtenteils während der Hauptferien durchge
führt werden. An diesen Kursen und Tagungen 
nehmen jährlich 5000 bis 7000 Lehrer teil. 

Ansatz 1276 Bundeskonvikte und Schülerheime 
(Allgemeinbildende) 

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 *) 
1966 .... ) 
1967*") 

4'5 
5'8 
4"7 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

4'2 8"7 
5'2 11'0 
6'3 11'0 

0'0 
0'0 
0'0 

Die Verminderung des Personalaufwa"ndes 
ergibt sich durch die Entflechtung dieses Ansat
zes in "Allgemeinbildende" und "Berufsbil
dende" Einrichtungen. 

Der höhere Sachaufwand im Voranschlag 1967 
wird duch die Fertigstellung des Neubaues des 
Bundeskonviktes in Lienz erforderlich. 

o 
Gebarung 

Die Gebarung der Bundeskonvikte hat im 
wesentlichen betriebsähnlichen Charakter. Die 
Höhe der Ausgaben richtet sich daher grund
sätzlich nach den zweckgebundenen Einnahmen. 
Die zweckgebundene Gebarung wird gesondert 
veranschlagt. Im normalen Aufwand sind nur 
jene Ausgaben veranschlagt, die die einzelnen 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
',*) Bundesvoranschlag, 

Bundeskonvikte aus ihren eigenen Einnahmen 
nicht bestreiten können (d. s. Personalaufwand 
für Konviktsleiter und Erzieher, Sachaufwand für 
Erstausstattung bzw. Erneuerung von Einrich
tungsgegenständen). 

Begriff 

Bundeskonvikte sind staatliche Erziehungs
heime für Schüler und Schülerinnen, die zur 
Absolvierung ihres Studiums einer internats
mäßigen Unterbringung bedürfen. 

Anstalten 

Im Jahre 1967 stehen insgesamt 13 Bundes
konvikte in Betrieb, von denen 10 zu allgemein
bilqenden höheren Schulen, 3 zu Musisch-päda
gogischen Realgymnasien in Verbindung stehen. 

Förderungsausgaben 

Die hier veranschlagten Ausgaben dienen der 
Gewährung von Studienbeihilfen an bedürftige 
Konviktszöglinge sowie der Förderung und 
Unterstützung der privaten Konvikte, Internate 
und Schülerheime. 

Außerdem sind diverse Baukostenzuschüsse 
veranschlagt. 

Ansatz 1277 Bundeskonvikte (Allgemein
bildende) (Betriebsähnlicher Verwaltungszweig, 
Zweckgebundene Geharung) 

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1965 *) ... ,..,. .. 4"7 9'4 14'1 14'4 
1966 ~}~}) ...... ,.,. . 4'9 9'1 14'0 14'0 
1967 **) ..... ,. .. 5'5 9'4 14'9 14'9 

Unterschiede der Gebarung 

Die Höhe der laufenden Gebarung der Bun
deskonvikte richtet sich grundsätzlich nach deren 
zweckgebundene Einnahmen. 

Die Mehrausgaben im Personalaufwand 1967 
sind durch Bezugserhöhungen, der steigende 
Sachaufwand durch Kostensteigerungen bedingt. 

Anstalten 

Im Jahre 1967 stehen insgesamt 13 Bundeskon
vikte (BK) in Betrieb, und zwar 
in Wien: 

BK. für Knaben in Wien II mit Dependance 
in Wien XIII (in Verbindung mit einer all
gemeinbildenden Höheren Schule). 

In Nie der ö s te r r e ich: 
BK. für Mädchen in KI"ems (in Verbindung mit 

dem Bundes-Gymnasium für Mädchen und 
Wirtschaftskundlichem Realgymnasium für 
Mädchen in Krems), 

'f) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag. 

... 
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BK. III für Knaben in Krems (in Verbindung 
mit dem Musisch-pädagogischen Realgymna
sium in Krems), 

BK. für Knaben in Horn (in Verbindung 
mit dem Bundes-Gymnasium Horn), 

BK. für Mädchen in Horn (in Verbindung 
mit dem Bundes-Gymnasium Horn), . 

BK.St. Pölten (in Verbindung mit dem Mu-
sisch-pädagogischen Bundesrealgymnasium 
St. Pölten), 

Unter Berücksichtigung der institutionellen 
Neugliederung des Bundesvoranschlages 1967 ist 
erstmals ein eigener Ansatz vorgesehen. 

Es sind sämtliche Erfordernisse der Bundes
anstalten für Leibeserziehung in Wien, Graz und 
Innsbruck veranschlagt, soferne es sich nicht um 
reine Angelegenheiten der Institute für Leibes
erziehung der Universitäten Wien, Graz und 
Innsbruck handelt, die weiterhin im Rahmen 
der Hochschulkredite berücksichtigt sind. 

BK. Waidhofen a. d. Thaya (in Verbindung 
mit dem Bundes-Gymnasium u. -Realgym- Gebarung 
nasium Waidhofen a. d. Thaya), Da eine Trennung der die Bundesanstalten 

BK. für Knaben in Waidhofen a. d. Ybbs (in für Leibeserziehung betreffenden Ausgaben von 
Verbindung mit dem Bundes-Gymnasium der übrigen bisherigen Gebarung kaum möglich 
und -Realgymnasium in Waidhofen a. J ist, stehen keine Vergleichsziffern aus dem Bun
Ybbs), desrechnungsabschluß 1965 und aus dem Bundes-

BK. für Mädchen in Waidhofen a. d. Ybbs (in voranschlag 1966 zur Verfügung. 
Verbindung mit dem Bundes-Gymnasium .. 
und -Realgymnasium in Waidhofen a. d. FOl'derungsausgaben . 
Ybbs), I Als Förderungsausgaben sind Beträge für Stu-

BK. Wiener Neustadt (in Verbindung mit dem dienbeihilf.en an die Hörer der s~aatlichen. Sport-
Musisch-pädagogischen Bundesrealgymna- lehrerausbIldung und der staatlIchen Schllehrer-
sium Wiener Neustadt). ausbildung veranschlagt. 

In Ti r 0 1: Ferner sind finanzielle Zuwendungen für die 
BK. Lienz (in Verbindung mit dem Bundes- I iI? Auftrage des Bundesmi~isteriums für Unter-

Gymnasium und -Realgymnasium Lienz) ncht herausgegebene und 1m In- und Ausland 
I B 1 d . allseits anerkannte Fachzeitschrift "Leibesübun-
n BK

u ~~ e n ~ n(.: V b' d . d B gen und Leibeserziehung" und für Fachbände 

d
· G1sensta: 1n edr Rln ulng m1t.. em

E
. un- der Schriftenreihe dieser Zeitschrift notwendig. 

es- ymnaslUm un - ea gymnaslUm 1sen-
stadt), 

BK. Oberschützen (in 
Bundes-Gymnasium 
Oberschützen). 

Titel 128 Schulen 11 15) 
Verbindung mit dem 
und -Realgymnasium Ansatz 1280 Technische und gewerbliche Lehr

anstalten 

Zusammenfassung: 
Hievon in Verbindung mit eine(r)m 

Anzahl der Anstalten 
Wien .................. 1 

Personal- Sach~ Einnahmen 
aufwand" Summe 

Mill. S 

1965 *) ... 283'9 847 
1966 **) .... 320'5 96'3 
1967 **). . .. 264'8 727 

Unterschiede der Gebarung 

386'6 
416'8 
337'5 

19'0 
20'5 
11'5 

I Der Unterschied ist bedingt durch die Schaf-

I 
fung eines gesonderten Ansatzes "Lehranstalten 

3 für Frauenberufe und Bekleidungsgewerbe", 

I 
weshalb Vergleiche zu den Vorjahren nur im 

Niederösterreich .. 9 6 
Tirol 1 1 .................... 
Burgenland .......... - ____________ . Zusammenhang mit dem neuen Ansatz möglich 2 2 

Summe 13 10 3 

Ansatz 1278 
erziehung 

Bundesanstalten für Leibes-

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 
1967*'<) ... 3'5 4'2 77 0'2 

Allgemeines 

Die Gebarung dieser Anstalten war bisher bei 
zwei finanzgesetzlichen Ansätzen veranschlagt. 

**) Bundesvoranschlag. In den Vorjahren bei an
deren Ansätzen mitveranschlagt gewesen. 

sind. 
Der Sachaufwand ist bedingt durch die Ent

wicklung des berufsbildenden Schulwesens ins
besondere im Zuge der Sch,ulgesetzgebung 1962 
und des damit verbundenen notwendigen Schul
bauprogramms. Zwei große im Bau befindliche 
berufsbildende Lehranstalten (Höhere technische 
Lehranstalt Pinkafeld, Höhere Graphische 
Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien XIV) 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
..*) Bundesvoranschlag. 

15) Berufsbildende Schulen (berufspädagogische Lehr
anstalten und Institute, höhere und mittlere Schulen, 
Berufsschulen, Bundeskonvikte und Schülerheime). 
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benötigen erhebliche Budgetmittel für die Ein-J 3. das Technologische Gewerbemuseum(Hö
richtung. Außerdem wird bestehender Schul- here Technische Bundes-Lehr- und Versuchs an
raum erweitert: auch er ist mit neuem In- stalt und Berufspädagogische Bundeslehranstalt) 
ventar zu versorgen und erfordert zusätzliche Wien IX, 
Betriebskosten. Die rasante technische Entwick- 4. die Höhere Bundes-Lehr- und Versuchs-
lung und die sichtbar werdende Umstellung der anstalt für chemische Industrie Wien XVII. 
Wirtschaft auf die Automation machen die An- Nachfolgende Lehranstalten sind unmittelbar 
schaffung immer kostspieligerer Maschinen not- mit einer Versuchsanstalt verbunden, was auch 
wendig, um eine zeit- und wirtschaftsnahe Aus- in der Anstaltsbezeichnung zum Ausdruck 
bildung an den technischen und gewerblichen kommt: Höhere Bundeslehr- und Versuchs
Lehranstalten zu gewährleisten. Ferner macht sich anstalt für Textilindustrie in Wien V, 
der allgemeine Anstieg der Preise auf dem Höhere Graphische Bundeslehr- und Versuchs· 
Holz- und Metallsektor besonders in den werk- anstalt in Wien VII, Höhere Technische Bun.des
stättenbetonten berufsbildenden Lehranstalten lehr- und Versuchsanstalt und Berufspädagogi
bemerkbar. sche Bundeslehranstalt (TGM) in Wien IX 16), 

Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Anstalten chemische Industrie in Wien XVII 17); ferner: Die 

Hier ist die Gebarung folgender Lehranstalten Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchs-
veranschlagt: anstalt in Wien I (Bodentechnisches Laborato-

1. Höhere technische und gewerbliche Lehr- rium), Mödling (Holzindustrie), Villach (Bau
anstalten, inklusive der zugehörigen Versuchs- stoffprüfungsstelle), Sahhurg (Chemisch-Tech
anstalten. Sie sind fünf jährig mit Reifeprüfung. nische Prüfstelle), Innsbruck (Baustoffe) und 

2. Gewerbliche, technische und kunstgewerb- Graz-GÖsting. 
liche Fachschulen. Die Berufspädagogische Bundeslehranstalt in 

3. Sonderformen der höher,en und mittleren Wien XXIII wird als Expositur des TGM 
berufsbildenden Lehranstalten nach dem Schul- Wien IX geführt. 
organisationsgesetz. Mit Wirkung vom 1; Juli 1966 wurde die 

4. Be'rufspädagogische Lehranstalt. Höhere Technische Lehranstalt Waidhofen an 
Seit 1. September 1963 werden die unter 1. bis! der Ybbs verbundlicht. 

4. genannten Lehranstalten aufbauend nach den 
Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes Anzahl 
(BGEL Nr. 242/1962) geführt. Zahl der staatlichen Anstalten und deren 

Seit Inkrafttreten der Kompetenzänderungen Schüler: 
gemäß BGBL Nr. 70/1966 wird die Gebarung Schuljahr 

der Bundesfachschule für Technik hier verrechnet. 1964/65 t965/66 
, Die Studienrichtungen der technischen und Anstalten .. 25 26 

gewerblichen Lehranstalten sind mannigfa,ltig'l Schüler. . . . 19.461 rd. 20.500 
Sie umfassen höhere Abteilungen für Maschinen-

1966/67 
28 

rd. 16.000 

bau, Gie~ereitechnik, Bet~iebstechnik, Kunst· I Nach Ländern geordnet für 1966/67: 
stofftechmk, Elektrotechmk" Hochfrequenz- Techn. u. gew. 

Lehranstalten 
und Nachrichtentechnik, Elektrische Nachrichten- W· 7 
technik und Elektronik, Silikattechnik, Hochbau, I N·ted

n 
'.: t' •• "ch' " " . " . 6 

T · fb . b . d S . . W' k . d Ie eros erret ..... .. Ie au, We erel un pmnereI, Ir eret un Ob .. t 'ch 3 
S 'ck . T 'lch . R d k . d eros errel ....... . tn ereI, extt ernte, epro u tlons- un S I b 
Drucktechnik, Holztechnik, Möbelbau, technische Sta ~ urg 'k" " " " . " . 
Ch . G b 'ch' d L d ch'k B' etermar ........... . 

'emle, er erel emle un e erte m, 10- Kärnten ............ . 

2 
3 
2 
2 ch~chmie uchnd. Sch

h 
ädlingsbbekl.äm

h 
pfundg;kferner zahbl- Tirol .............. . 

rel e te msc e, gewer IC e un unstgewer - Ib 2 
l 'ch ch ch 1 . kl b" Vorar erg .......... . I e Fa s u en, Meister assen, A Itunenten- 1 18) 
kurse etc. Burgenland ........... _________ _ 

Die Fachschule für Uhrmacher in Karlstein 
ist mit der BundesberufssdlUle für Uhrmacher 
verbunden. 

Als Zentralanstalten gemäß § 3, Abs. 4 des 
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. 240/1962, 
unterstehen dem Buridesministerium für Unter
richt unmittelbar: 

1. die Höhere Bund~s-Lehr- und Versuchs
anstalt für Textilindustrie Wien V, 

2. die Höhere Graphische Bundes-Lehr- und 
Versuchsanstalt Wien VII (XIV), 

Erläutemnaßn zum Bundesfinan.gesetz 

28 

16) 11 Versuchsanstalten, u. zw. für Papierprüfung, 
Elektrotechnik, Maschinenmaterial, Baustoffe, Radio
technik, Chemisch-Technische Materialuntersuchungen und 
Materialschutz, Arbeits- und Kraftmaschinen, Werkzeug. 
maschinen", Werkzeuge und Betriebstechnik, Wärme
und Schalltechnik, Heizung und Lüftung sowie Röntgen
technik. 

17) 3 Versuchsanstalten, u. zw. für Chemie, Leder
industrie und Schädlingsbekämpfung. 

1R) Neubau der HTBLA Pinkafeld. Voraussichtliche 
Eröffnung im Schuljahr 1967/68. 

7 
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98 Kapitel 12 - Ansatz 1281 

Förderungsausgaben 

Veranschlagt sind Beträge für Studienbeihilfen, 
Schülerunterstützungen und sonstige Förderungs
zuwendungen. 

Außerdem sind diverse Baukostenzuschüsse 
veranschlagt. 

Aufwandskredite - Gesetzliche Verpflichtungen 

Hier sind die Uiliterhaltsbeiträg·e der Probe
lehrer und die Unterhaltsbeiträge gemäß § 19 
Abs. 3 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/ 
1962, sowie die den Prüfungskommissionen zu
stehenden Prüfungsgebühren veranschlagt. 

Ansatz 1281 Lehranstalten für Frauenberufe 
und Bekleidungsgewerbe 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

25'6 152'1 S'5 

Gebarung 

Der Ansatz für ,die Lehranstalten für wirt
schaftliche Frauenberufe und Beklei:dungsgewerbe 
wurde neu geschaffen; die dies'bezügliche Geba
rung war bisher im Ansatz "Gew.erbliches Bil
dungswesen" enthalten. 

Der Sachaufwand ist bedingt ,durch die Ent
w,iddung ,der Anstalten insbesondere im Zuge 
der Schulgesetzgebung 1962 und des damit ver
bundenen notwendigen Schulbauprogr.amms. Die 
im Bau befindliche "Berufspädagogische Bundes
lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe Wien 
XIX" benötigt erhebliche Budgetmittel für die 
Einrichtung. Außerdem wird bestehender Schul
raum erweitert: Auch er ist mit neuem Inventar 
zu versorgen uilid erfordert zusätzliche Betriebs
kosten. 

Anstalten 

Hier ist die Gebarung folgender Lehranstalten 
veranschlagt: 

1. Höhere Lehranstalten für w,irtschaftliche 
Fraueiliberufe. Sie sind fünf jährig mit Reife
prüfung. 

2. Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe. 
3. Berufspädagogische Lehranstalten. 
Seit 1. September 1963 werden die unter 1. 

bis 3. genannten Lehranstalten aufbauend nach 
den Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 242/1962, geführt. 

Anzahl 

Zahl der Staatlichen Anstalten und deren 
Schüler: 

Anstalten .. 
Schüler .... 

1964/65 

14 
4.320 

Schuljahr 
1965/66 

14 
rd.5.000 

1966/67 

14 
rd.5.500 

"*) Bundesvoranschlag. In den Vorjahren bei an
deren Ansätzen mitveranschlagt gewesen. 

Nach Ländern geordnet für 1966/67: 

Wien: Höhere Bundeslehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberufe Wien IV. 

Bundesfachschule für Bekleidungsgewerbe 
Wien IX. 

Berufspädagogische Bundeslehranstalt für Be
kleidungsgewerbe Wien XVI. 

Berufspädagogische Bundeslehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberufe Wien XIX. 

Ni,ederösterreich: Höhere Bundeslehranstalt für 
wirnschaftliche Frauenberufe und Bundesfach
schule für Bekleidungsgewerbe Baden/Wien. 

Bundesfachschule für wirtschaftliche Frauen-
berufe Türnitz. ' 

Oberösterreich: Höhere Bundeslehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe und Bundesfach
schule für Bekleidungsgewerbe Linz/Donau. 

Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe und Bundesfachschule für Beklei
dungsgewerbe Bad Ischl. 

Dazu Exposituren: Ebensee, Bad Aussee und 
Ried/St. Wolfgang. 

Salzburg: Höhere Bundeslehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberufe und Bundesfachschule 
für Damenkleidermacher Salzburg. 

Steiermark: Höhere Bundeslehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe und Bundesfach
schule für Bekleidungsgewerbe Graz. 

Bundesfachschule für wirtschaftliche Frauen
berufe Krieglach. 

Kärnten: Höhere Bundeslehranstalt für wirt
schaftliche Fraueniberufe und Bundesfachschule 
für Damenkleidermacher Klagenfurt. 

Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe und Bundesfachschule für Damen
kleidermacher Villach. 

Tirol: Berufspädagogische Bundeslehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe und Bundes
fachschule für Damenkleidermacher Innsbruck. 

Dazu Expositur: Imst. 

Vorarlberg: Keine Anstalt. 

Burgenland : Keine Anstalt. 

Förderungsausgaben 

Veranschlagt sind Beträge für Studienbeihilfen, 
Schülerunterstützungen und sonstige Förderungs
zuwendungen. Außerdem sind ,diverse Bau
kostenzuschüsse veranschlagt. 

Aufwandskredite - Gesetzliche Verpflichtungen 

Hier sind die Unterhaltsbeiträge gemäß § 19 
Abs. 3 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/ 
1962, die Unterhaltsbeiträge der Probelehrer und 
die den Prüfungskommissionen zustehenden 
Prüfungsgebühr,en veranschlagt. 
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Kapitel 12 - Ansatz 1282 bis 1285 99 

Ansatz 1282 Handelsakademien und Handels
schulen 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1965 *) .... 83·3 
1966 **) .... 97"3 
1967 "") .... 130'0 

Mill. S 

14'5. 
17'5 
18'8 

97"8 
114'8 
148'8 

Unterschiede der Gebarung 

Einnahmen 

0'5 
0'7 
1'0 

Die Erhöhung des Personalaufwandesist 1966 
und 1967 auf Personalvermehrung und Er
höhung der Bezüge der Bundesbediensteten zu
rückzuführen. 

Der höhere Sachaufwand ab 1966 ist im 
wesentlichen durch eine verbesserte Bereitstellung 
von Mitteln für Anlagen und Förderungen be
dingt. 

Anstalten 

Bei diesem Ansatz wird der Aufwand für die 
mittleren und höheren kaufmännischen Lehr
anstalten (Handelsakademien und Handelsschulen) 
und deren Sonderformen veranschlagt 19). Es gibt 
derzeit 11 Bundes-Handelsakademien und 14 
Bundes-Handelsschulen, zusammen 25 Bundesan
stahen, sowie 19 Handelsakademien und 53 Han
delsschulen, zusammen 72 Anstalten der Länder, 
Gemeinden usw. Die Gesamtzahl der Anstalten 
beträgt. 97. Die Handelsakademien und Handels
schulen für Berufstätige {im Gebäude bestehender 
Handelsakademien) wurden nur gesondert aus
gewiesen, wenn sie eigene Schulerhalter oder 
selbständige Direktionen haben. Die an der Bun
des-Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie 
bestehende Höhere Abteilung 'textil-kaufmän
nischer Richtung (Textil-Handelsakademie) und 
die Fachschule textil-kaufmännischer Richtung 
(Textil-Handelsschule) sowie die 1957 gegründete 
Abteilung für Bürotechnik wurden hei den ge
werblichen Lehranstalten mitgerechnet. 

Zahl der Anstalten und deren Schüler: 

Daneben gibt es noch zahlreiche Handels
schulen, Büro- und Verwaltungs schulen, Steno
Handelskorrespondenz und Stenographie, die 
typieschulen und Schulen für fremdsprachliche 
derzeit. noch kein öffentlichkeitsrecht besitzen. 

Bei den Bundesanstalten trägt der Bund 
den gesamten Aufwand, bei den übrigen teilweise 
den Personab.ufwand. Die Abschlußzeugnisse der 
mittleren und höheren kaufmännischen Lehr-
1.nstalten sind mit Gewerbeberechtigungen. ver
bunden. Das Reifezeugnis der Handelsakademien 
berechtigt den Inhaber u. a. zum Studium an der 
Hochschule fü,r Welthandel und unter gewissen 
Bedingungen zum Studium an den rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultäten und an der 
Hochschule für Bodenkultur. Die Handelsschulen 
dienen der mittleren, die Handelsakademien der 
höheren kaufmännischen Berufsbildung für alle 
Zweige der Wirtschaft sowie der Erlangung einer 
gründlichen Allgemeinbildung. 

Förderungsausgaben 

Veranschlagt sind Beträge für Studienbeihilfen 
und. Schülerunterstützungen und sonstige Förde
rungszuwendungen. 

Außerdem sind diverse Baukostenzuschüsse 
veranschlagt. 

Aufwandskredite - Gesetzliche Verpflichtungen 

Hier sind die Unterhaltsbeiträge gemäß § 19 
Abs. 3. des Privatschulgesetzes BGBL Nr. 244/ 
1962, die Unterhaltsbeiträge der Probelehrer so
wie die den Prüfungskommissionen zustehenden 
Prüfungsgebühren veranschlagt. 

Ansatz 1285 Berufsbildende Pflichtschulen 20) 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

Schuljahr Anstalten 
Schüler \ 1965 *) ....... 205'3 

1966 ':-") ..... " 227'0 
4'5 

4'7 
4'9 

209'8 100'9 

231'7 118'3 
231'8 124'3. 

1964/65 ............... . 
1965/66 .............. . 

91 
97 

100 

15.615 
18.074 1967 "*) ...... . 226'9 

1966/67 ............... . rd. 20.000 

In diesen Zahlen sind die Hörer der hochschul· 
ähnlich organisierten Abiturientenkurse (für Ma
turanten mit Hochschulbel.'echtigung" die an den 
Handelsakademien geführt werden, eingeschlos
sen. 

"-) Bundesrechnungsabschluß. 
*,) Bundesvoranschlag. 

19) Die Handelsakademie des österreichischen ("A vu
sturya") St. Georgs-Kollegs in Istanbul ist als öster
reichische Handels·akademie zu bezeichnen, wLrd je
doch in der obigen Zifternangabe nicht berücksichtigt. 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand 1966· und Sach
aufwand in den Jahren 1966 und 1967 ist auch 
die Erhöhung der Bezüge der Bundesbediensoe
ten und auf die hohen Kosten der Lehrerfort-

I bildung zurückzuführen. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

20) Hinsichtlich der Bundes-Berufsschule für. Uhr
macher siehe die Ausführungen beim Ansatz 1280_ 
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100 Kapitel 12 - Ansatz 1285(1286 

Die Verminderung des Personalaufwandes 
1967 gegenüber 1966 ist durch geringfügige Per
sonalverminderung bedingt. 

Die Steigerung der Einnahmen im Jahre 
1 %6 und 1967 ist durch die Erhöhung etes Per
sonalaufwandes und der damit verbundenen 
50% igen Refundierung der Ausgaben für den 
Personalaufwand durch die Bundesländer bedingt. 

BegriR 

Die gewerblichen und kaufmännischen Berufs
schulen haben die Aufgabe, die Ausbildung der 
in einem gewerblichen (einschließlich kaufmän
nischen) Lehrverhältnis oder in einem auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften diesem gleichzuhalten
den Ausbildungsverhältnis stehenden Personen 
durch einen berufsbegleitenden fachlich einschlä
gigen Unterricht zu ergänzen und zu fördern. 
Die Berufsschulpflicht ist durch den Besuch einer 
der Fachrichtung des Lehr(Ausbildungs):verhält
nisses entsprechenden fachlichen Berufsschule mit 
Jahres- oder Saisonunterricht oder mit lehrgangs
mäßigem Unterricht zu erfüllen; sie beginnt mit 
dem Eintritt in ein gewerbliches (einschließlich 
kaufmännisches) Lehrverhältnis oder in ein auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften diesem gleich zu
haltendes Ausbildungsverhältnis und dauert bis 
zum Ende des Lehr(Ausbildungs)verhältnisses. 
Auf Grund des § 28 des Bundesgesetzes vom 
25. Juli 1962 über die Schulpflicht (Schulpflicht
gesetz), BGBL Nr. 241/1962, besteht im Bun
desland Vorarlberg - bis zu einer anderweitigen 
Regelung durch Bundesgesetz - für alle schul
entlassenen Mädchen, die in keinem Lehrverhält
nis stehen oder keine weiterführende Schule be
suchen, die Verpflichtung zum Besuche der haus
wirtschaftlichen Berufsschule nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Aufwand 

Die Kosten der Besoldung der Berufs
schullehrer werden gemäß Art. IV des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, 
BGBL Nr. 215, vom Bunde getragen, 
doch werden davon von den Ländern ge
mäß § 13 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes 
1959, BGBL Nr. 97, in der Fassung der Finanz
ausgleichsnovelle 1964, BGBL Nr. 263/1963, 
50 v. H. ersetzt. Die übrigen persönlichen Aus
gaben (z. B. Schulwarte) und die sachlichen Aus
gaben werden im Grunde der als Ausführungs
gesetze der Bundesländer zum Pflichtschuler hal
tungs-Grundsatzgesetz, BGBL Nr. 163/1955, er
lassenen Landesgesetze von den durch das betref
fende Landesgesetz berufenen gesetzlichen Schul
erhaltern (Länder- bzw. Gemeindeverbände oder 
Gemeinden) g·etragen. 

Für die notwendige Fortbildung der Lehrer 
sind bei diesem Ansatz ebenfalls Mittel vor
gesehen. 

Anzahl 

Die Zahl der Berufsschulen und deren Sd1üler 
ist folgende: 

Schuljahr Schulen 

1964/1965 ............. 286 152.591 
1965/1966 ............. 286 154.290 
1966/1967 •........... 279 125.205 

Das Absinken der Zahl der Berufsschulen und 
deren Schüler ist nur vorübergehend und durch 
den Beginn des Polytechnischen Lehrganges im 
Schuljahr 1966(67 bedingt. 

Ansatz 1286 Bundeskonvikte und Smülerheime 
(Berufsbildende) 

Personal- Sach- Einna hmen 
Aufwand Summe 

1965 ") ....... . 
1966 '~*) ....... . 
1967 ~.~.). . . . . . .. 1"7 

Allgemeines 

MilL 5 

1·5 
4"7 

11·0 

1·5 
4"7 0·0 

12"7 0·0 

Der Ansatz wurde neu geschaffen und damit 
budgetmäßig die Trennung von dem Ansatz 
"Bundeskonvikte und Schülerheime (Allgemein
bildende)" vollzogen. 

Gebarung 

Die Gebarung der Bundeskonvikte hat im 
wesentlichen betriebsähnlichen Charakter. Die 
Höhe der Ausg~ben richtet sich daher grundsätz
lich nach den zweckgebundenen Einnahmen. Die 
zweckgebundene Gebarung wird gesondert ver
anschlagt. Im normalen Aufwand sind nur jene 
Ausgaben veranschlagt, die die einzelnen Bun
deskonvikte aus ihren eigenen Einnahmen nicht 
bestreiten können (d. s. Personalaufwand für 
Konviktsleiter und Erzieher, Sachaufwand für 
Erstausstattung bzw. Erneuerung von Einrich
tungsgegenst.änden). 

BegriR 

·Bundeskonvikte sind staatliche Erziehungs
heime für Schüler und Schülerinnen, die zur Ab
solvierung ihres Studiums einer internatsmäßigen 
Unterbringung bedürfen. 

Anstalten 

Im Jahre 1967 stehen insgesamt 4 Bundeskon
vikte in Betrieb, von denen 1 zu einer Handels
akademie und 3 zu Höheren technischen und 
gewerblichen . Lehranstalten In Verbindung 
stehen. 

Förderungsausgaben 

Die hier veranschlagten Ausgaben dienen der 
Gewährung von Studienbeihilfen an bedürftige 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 12- Ansatz 1287 101 

Konviktszöglinge sowie der Förderung und Un-j Die Mehrausgaben im Personalaufwand des 
terstützung der privaten Konvikte, . Internate Voranschlages 1967 sina durch Bezugserhöhun
und Schülerheime. Außerdem sind diverse Bau- gen, der steigende Sachaufwand durch Kosten-
kostenzuschüsse veranschlagt. steigerung bedingt. 

Ansatz 1287 Bundeskonvikte (Berufsbildende; 
Betriebsähnlicher Verwaltungszweig, 
Zweckgebundene Gebarung) 

., 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 *).... 1'2 
1966 ~"') ... , 1'1 
1967 *',).... 1'4 

3'3 
3'2 
4'0 

Unterschiede der Gebarung 

Mill.S 

4'5 
4'3 
5'4 

4'4 
4'3 
5'4 

Die Höhe der laufenden Gebarung der Bun
deskonvikte richtet sich grundsätzlich nach deren 
zweckgebundenen Einnahmen. 

*) BundesredmungsabsdUuß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Anstalten 

Im Jahre 1967 stehen insgesamt 4 Bundes
konvikte (BK.) in Betrieb, u. zw, 

in Niederösterreich: 
BK. I für Knaben in Krems (in Verbindung mit 

der Höheren Technischen Bundeslehranstalt 
Krems), 

BK, II für Knaben in Krems (in Verbindung mit 
der Bundes-Handelsakademie Krems), 

BK. St. Pölten (in Verbindung mit der Höheren 
Technischen Bundeslehranstalt St, Pölten), 

In Kärnten: 

BK. Klagenfurt (in Verbindung mit der Höheren 
Technischen Bundeslehranstalt Klagenfurt), 
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102 Kapitel 13 - Ansatz 1300/1301 

Kapitel 13 Kunst 

Titel 130 Bundesministerium für Unterricht 
(Kunstaufwendungen und Kunstförderungen) 

Ansatz 1300 Bildende Künste 

Sachaufwand Einnahmen 

Mill. S 

1965 *) ............. 9'3 0'0 
1966 *,:.) ............ 6'2 0'0 
1967 -"") ......... . . . . 6'8 0'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die höheren Ausgaben sind durch erweiterte 

Wirtschaft. In Fortführung der bis zur 
4. GSPVG.-Novelle bestandenen gesetzlichen 
Verpflichtung des Bundes (§ 27 Abs. 2 GSPVG. 
in der Fassung des Künstler-Sozialversicherungs
gesetzes, BGBl. Nr. 157/1958) leistet der Bund 
nunmehr an den Fonds Beiträge, die den Fonds 
in die Lage versetzen sollen, seine vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber der Pensionsversiche
rungsanstalt einzuhalten. Außerdem sind die 
Ehrengaben an verdiente Künstler sowie nötige 
Pauschalerfordernisse veranschlagt. 

Förderungstätigkeit bedingt. Ansatz 1301 Musik und darstellende Kunst 

Gebarung 

Im wesentlichen sind Förderungsausgaben auf 
dem Gebiete der bildenden Kunst veranschlagt, 
sowie die Zahlungen gemäß BGBl. Nr. 157/1958 
in der Fassung BGBl. Nr. 295/1960 ("Künstler
hilfe") und für Ehrengaben vorgesehen. 

Förderungsausgaben 

An Förderungsmaßnahmen sind vorgesehen: 

1. Die Förderung der bedeutenden Vereini
gungen bildender Künstler in österreich. 

Sachaufwand Einnalunen 

Mill. S 

1965 *) ............. . 55'S 0'1 
1966 **) ............. . 59'3 0'1 
1967**) ............. . 66'2 0'1 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Sachaufwand 1967 ist durch die 
Notwendigkeit zusätzlicher Förderungsbeiträge 
verursacht. 

2. Die Gewährung von Zuschüssen an öster-
reichische Institutionen für die· Beteiligung an Förderungsausgaben 
repräsentativen internationalen Ausstellungen Die Förderungsausgaben betreffen Subven
sowie für die Durchführung repräsentativer tionen auf dem Gebiete der Musik und darstellen
Ausstellungen in Ländern, die kulturpolitisch den Kunst, insbesondere an die Privattheater, 
von besonder.er Bedeutung sind. Musikvereinigungen, Orchester und sonstige 

3. Die Gewährung von Zuschüssen für die ~or~aben (unter ~nderem ~uch a~ die b~rgen
Veranstaltung repräsentativer Auslandsaus t 1- landischen Festspiele). Weiters smd bel der 
lungen im Inland. sei Kreditpost "Theaterbauten" Bundesbeiträge für 

4 Die V I'h d S' I Theater- und Konzerthausbauten in verschie-
'. er el ung er taatsprelse I d B d I" d h 5 D' k . enen un es an ern vorgese en. 
. le An äufe und Aufträge des BundeS-I W' "h d B d .. . f" 

ministeriums für Unterricht ea.er gcwa rt as un ~smmlstenum ur 
. . Unterncht folgende Staatspreise: 

6. DIe Nachwuchsförderung sowie - auch bei ß rI ' • . • 1 
reiferen K" tl d' G "h I Gro er vsterreHlllscher StaatspreIs ), uns ern - le ewa rung von Ar-
beits- und Reisestipendien, die für ihr Schaffen Staatspreise auf Grund von Wettbewerben 
von besonderer Bedeutung sind. (bisher: "Förderungspreise"), 

Aufwandskredite 
J oseph Marx -Preis. 
Bezüglich Nachwuchsförderung, Reise- und 

Arbeitsstipendien gilt das gleiche wie bei der 
bildenden Kunst. 

. Die 4. GSPVG.-Noyelle, BGBl. Nr. 295/1960, 
SIeht vor, daß Zahlungen, die von einer Ein
richtung Zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf 
Grund einer Vereinbarung mit der Pensionsver-
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft Salzburger Festspielfonds 
g.eleistet werden, auf den Beitrag der Pflichtver- 'Als gesetzliche Verpflichtungen ist der Bun
<;~cherten a~zurechnen sind. Für die pflichtver- desbeitrag für den Salzburger Festspielfonds mit 
Sicherten bIldenden Künstler leistet der privat- 12,242.000 Schilling veranschlagt; nach dem Bun
rechtliche "Künstlerhilfe-Fonds" solche Zahlun- desgesetz vom 12. Juli 1950, BGBl. Nr. 147, ist 
gen in d~r Höhe. von 50 v. H. der dieser Gruppe der,. Bund verpflichtet, 40 v. H. des Abganges 
Von PflIchtversIcherten vorgeschriebenen Bei- zu ubernehmen. 
t~äge a~f Grun? vertraglicher Verpflichtung an I 
dIe PensIOnsverSIcherungsanstalt der gewerblichen ") Bundesrechnungsabschluß. 

i ':"') Bundesvoranschlag. 

") Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. I 

1) Dient der Auszeichnung des gesamten bis
herigen Lebenswerkes hervorragender österreichi
scher Künstler aller Kulturbereiche. 
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Kapitel 13 - Ansatz 1302 bis 1305, Titel 132 103 

Ehrengaben 

Die Ehrengaben an verdiente Künstler sind 
als Aufwandskredite veranschlagt, 

Ansatz 1302 Literatur 
Sachaufwand Einnahmen 

Mill. S 

1965 *) ... , ......... ,. 5'0 0'0 
1966 **) ... ".,.""." 4'6 0'0 
1967 "*) , .. , ... , ....... 6'3 0'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgabenerhöhung im Voranschlag 1967 
ist durch eine bessere Dotierung der Förderungs
kredite bedingt, 

Gebarung 
Dieser Kredit dient vorwiegend der Förderung 

talentierter Autoren auf dem Gebiete der 
schönen Literatur und der Förderung von Wer
ken der Fachliteratur. 

An Förderungsmaßnahmen sind ~ vorgesehen: 
1. Druckkostenbeiträge und Buchankäufe, 

durch die die öffentliche Hand die Herausgabe 
wertvoller, aber schwer absetzbarer Werke 
ermöglicht. 

2, Reise- und Arbeitsstipendien, die für Dich
ter und Schriftsteller von ganz besonderer Be
deutung sind; Nachwuchsförderung, 

3. Gewährung von Zuschüssen zur \'Ver~ 
bung für österreichische Literatur im Ausland. 

4. Staatspreise für Literatur, 
5. Subventionen für literarische Vereinigungen, 
6. Aufnahme von wertvollen österreichischen 

Werken der Literatur und Musik' auf Schall
trägern, 

Aufwandskredite (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier ist der Mitgliedsbeitrag Osterreichs zum 
Büro des internationalen Verbandes zum Schutze 
von Werken der Literatur und der Kunst 
(Bureau de l'Union International pour la Pro
tection des CEuvres Litteraires et Artistiques) 
in Genf, mit 30.000 Schilling vorgesehen (Oster
reichische Beitrittserklärung siehe BGBl. Nr. 
183/1953). 

Ehrengaben 

Die Ehrengaben sind als Aufwandskredite ver
anschlagt und werden an verdiente Schriftsteller 
verliehen, 

Ansatz 1303 Kunstförderungsheiträge (Zweck
gebundene Gebarung) 

1965 
1966 
1967 

*), ... , . , ... 
"':') .... , .. , .. 
'b:.) ....•.. , .. 

") Bundesrechnungsabschluß. 
""") Bundesvoranschlag. 

Sachaufwand 

13"7 
14'0 
1 ~'O 

Mill, S 
Einnahmen 

13'7 
14'0 
15'0 

Unter den Einnahmen werden die Kunst
förderungsbeiträge der Rundfunkteilnehmer, die 
in der Höhe einer monatlichen Rundfunkteil
nehmergebühr 2) eingehoben werden, nach Abzug 
der Einhebungskosten veranschlagt. Diese Ein
nahmen werden gemäß BGBl. Nr. 131/1950'für 
Zwecke der allgemeinen Kunstförderung (Förde
rung der bildenden Künste, der Musik und der 
darstellenden Kunst, der Literatur, des Museal
wesens, der Denkmalpflege, des Kunstschul
wesens und des Filmwesens) verwendet. Zur 
Beratung des Bundesministeriums für Unterricht 
über die Verwendung der Kunstförderungsbei
träge ist ein Beirat eingesetzt, 

Die Förderung erfolgt zum Teil auch durch 
Gewährung von zinsenlosen Darlehen, deren Ge
barung gleichfalls bei diesem Ansatz zur Ver
rechnung gelangt. 

Ansatz' 1304 Förderung aus dem Pferdetoto
ertrag (Zweckgebundene Gebarung) 

Sachaufwand 

Mill,S 
Einnahmen 

1965 ',.) .... " .... 
1966 ',',) ... ", , . , . 
1967 "*). , , ...... . 

0'1 
0'1 
0'1 

0'1 
0'1 
0'1 

Nach dem Bundesgesetz vom 25. Juni 1952, 
BGBl. Nr. 129/1952, erhält das Bundesministe
rium für Unterricht 25 v. H. vom Reinertrag 
des Pferdetotos zur Förderung von Kunst und 
Wissenschaft. Dieser Anteil wird von der Oster
reichischen Glücksspielmonopolverwaltung zu 
Lasten des Ansatzes 1/74838 dem Bundesministe
rium für Unterricht überwiesen. 

Ansatz 1305 Ausstellungen des Bundes 

1 966 *~,) ...... , ....... . 
1%7':·") .............. . 

Gebarung 

~nd .. uf\\ aod Einnahmen 

Mill. 5 

4'0 
2'5 

2'5 
0'8 

Hier sind die Kosten der vom Bundesministe
rium für Unterricht veranstalteten Ausstellun
gen veranschlagt. 

Titel 132 Hofmusikkapelle 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 *)....... 0'8 
1966 **)....... 1'0 
1967**) ....... 1'9 

~,) Bundesrechnungsabschluß. 
*") Bundesvoranschlag. 

2) Derzeit 7 Schilling. 

Mill. S 

1'0 
0'9 
1'4 

1'8 
1'9 
3'3 

0'6 
0'4 
0'6 
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Allgemeines 

Ihr obliegt die Pflege der Kirchenmusik unter 
besonderer Berücksichtigung der österreid1ischen 
Tonkunst; insbesondere ist ihr die traditions

Der Personalaufwand für die Bediensteten im 
Osterreichischen Mus e u m für V 0 1 k s
ku nd e, dessert Inventar dem "Verein für 
Volkskunde" gehört, trägt zur Gänze der Bund. 

gemäße Pflege der Renaissance-, der Barock-, der 
klassischen und der romantischen Kirchenmusik Besucher 

Besucherstatistik für die Jahre anvertraut. Sie besorgt die Kirchenmusik in der 
Wiener Hofburgkapelle und veranstaltet kir-
ch k 

Besucher 
enmusi alische Konzerte in Wien und in den 1963 

anderen Bundesländern sowie im Auslande. Das Kunsthistorisches Museum. 525.571 
künstlerische Personal ist aus dem Stand des Naturhistorisches Museum. 51.223 
Staatsopernorch.esters und des Staat~opernchores' !v1useun; f.ür Völker~unde 6~.155 
entnommen. DIe Sopran- und Altstimmen wer- Osterr~,ch,sche Galerie . . 15_.690 

d d 
'.. . Graphische Sammlung 

en von en WIen er Sangerknaben bestrttten. "Albertina"...... 34.268 
Die Hofmusikkapelle ist eine dem Bundesmini- Osterreichisches Museum für 
sterium für Unterricht unmittelbar nachgeord- ange~at;-dte Kunst. '.: 21.014 

1963 bis 1965: 
Besucher Besu~er 

1964 1965 

547.282 549.993 
72.468 80.269 
58.560 70.401 

232.519 159.743 

48.927 51.476 

27.124 28.070 
nete Dienststelle. Osterreichisches Museum fur 

Volkskunde ..... 3.503 3.453 3.598 
Museum des 20. Jahrhunderts 37.679· 31.318 60.757 

Summe. llQO.l03 1,021.651 1,004.307 
Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist be-
dingt durch die Erhöhung der Bezüge der Bun
desbediensteten sowie durch geringfügige Perso- I • I' 134 
nalvermehrung. . Tlte Bundesdenkinalamt 

Die Sachaufwandskredite 1967 erfahren gegen-
über 1966 durch eine erweiterte Tätigkeit der 
eigenen Veranstaltungen eine Erhöhung. 

Titel 133 Museen 

1965 
1966 
1967 

*) ...... . 
**) ...... . 
**) ...... . 

Personal· Sach
aufwand 

,Einnahmen 
Summe 

Mill. S 

26'2 22'0 
27'3 11'5 
31'6 22'3 

48'2 
44'8 
53'9 

8'9 
6'9 
1'0 

1965 *) ..... , 
1966 **) ..... . 
1967 *',)., ...• 

Personal- Sach
aufwand 

5'3 14'5 
5'4 197 
7'5 26'3 

Unterschiede der Gebarung 

Einnahmen 
Summe 

Mitl. S 

19'8 
25'1 
33'8 

0'6 
1'2 
1'1 

Der höhere Personalaufwand im Voranschlag 
1967 ist auf geringfügige Personalvermehrung 
und die Erhöhung der Bezüge der Bundesbedien-

U'nterschiede der Gebarung steten zurückzuführen. 

h
"h ' Die Erhöhung des Sachaufwandes ab 1966 ist 

Der 0 ere Personal aufwand ab 1966 Ist I' b d d eh d' E. h"h d F" d 
durch geringfügige Personalvermehrung und lUS es bon ebre

d
. ur . le r 0 ung er or erungs-

d ch d· E h"h d B" d B d ausga en e lUgt, ur le r 0 ung er ezuge, er un es-
bediensteten bedingt. 

Die Sachaufwandskredite 1967 erfahreri 'gegen- Gesetzliche Grundlagen 
über 1966 durch Anschaffungen von "Mechani- Bundesgesetz vom 5. Dezember 1918, StGBl. 
schen Sicherheitseinrichtungen" und durch Er- Nr, 90, in der Fassung BGBl. Nr, 282/1958; 
weiterung der Sammlungen eine Erhöhung. Bundesgesetz vom 25. September 1923, BGBl. 

Förderungsausgaben 

Aus den Förderungskrediten sind Subventio
nen für Museen (zum Beispiel Heimat-, Vereins
museen) vorgesehen, die nicht dem Bunde ge
hören. 

Nr. 533, in der Fassung BGBl. Nr. 92/1959. 
Konvention zum Schutz von Kulturgut im 

Falle eines bewaffneten Konfliktes, BGBl. NI'. 58/ 
1964. 

Aufgaben 

Das Bundesdenkmalamt in Wien hat als Zen-
Gebarung tralbehörde die Aufgabe, die Denkmalpflege im 

Hier wird die Gebarung von 8 Museen ganzen Bundesgebiet (durch Landeskonservatoren 
zusammengefaßt, die aus der nachstehenden in den Landeshauptstädten) wahrzunehmen. 
Besucherstatistik ersehen werden können, Nähere 
Einzelheiten über diese Museen enthalten die, Internationale Beitragszahlungen 
Erläuterungen der Vorjahre (1., B. Bundesfinanz- Die Republik österreich, vertreten durch das 
gesetz 1961, Seite 90/91, und 1962, Seite 98), Bundesdenkmalamt, ist auch Mitglied des "Inter-

'f) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
'f*) Bundesvoranschlag., 
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nationalen Studienzentrums für die Erhaltung 
und Restaurierung von Kulturgut" (International 
Centre for the Study of the Preservation. and 
Restoration of Cultural Property) in Rom (siehe 
BGBl. Nr. 202/1961). Die Beitragszahlung er
folgt zu Lasten des Ansatzes 1/1303. 

Förderungsausgaben 

Die Förderungskredite dienen für Subven
tionen für die Wiederherstellung von Kunst
denkmälern, die sich nicht im Eigentum des Bun
des befinden. 

Titel 135 Bundesstaatliche HauptsteIle für Licht-
bild und Bildungsfilm . 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

1965 *) ...... 1·2 14'7 15'9 
1966 '}*) •. . . .• 1 '7 13'9 15'6 
1967 'f*) ...... 2'1 18'7 . 20'8 

Unterschiede der Gebarung 

3'9 
4'2 
4'3 

Die Mehrausgaben beim Personalaufwand ab 
1966 sind durch Bezugserhöhungen der Bundes
bediensteten bedingt. 

Der höhere Sachaufwand im Voranschlag 1967 
ist für audiovisuelle Unterrichtsmittel, Anlagen 
und Förderungen vorgesehen. Für 1966 wurden 
diese Ausgaben eingeschränkt. 

Aufgaben 

Der Bundesstaatlichen Hauptstelle für Licht
bild und Bildungsfilm in Wien IX, Sensengasse 3, 
und Wien I, Hanuschgasse 3, obliegt die Beschaf
fung von Geräten, Unterrichtsfilmen und Licht
bildergruppen, die Herstellung audiovisueller 
Unterrichtsmittel (insbesondere auch wissenschaft~ 
licher Filme) und deren Verteilung im Wege der 
in den einzelnen Bundesländern als Landesdienst
stellen (für Wien und B~rgenland eine gemein
same Landesbildstelle) bestehenden 8 Landesbild
stellen (und der diesen unterstehenden 93 Be
zirksbildstellen) an die Schulen und die Unter
stützung der einschlägigen volksbildnerischen 
Arbeit. 

Für die Vorführung von Filmen und Lichtbil
dern stehen in der Sensengasse und in der "Alb er
tina" je ein Vorführungssaal mit allen entspre
chenden Projektions geräten, für die Ausführung 
d~: te~is~en Arbeiten in der Hanuschgasse 
Ra~mhchkelten zur Verfügung; die Abteilung 
"wlssenschaftlicher Film" wird voraussichtlich 
noch im Jahre 1966 in Wien VI, Webgasse 2 a, 
Räume beziehen, da die Unterbringung in der 
Sensengasse nicht mehr ausreicht. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*") Bundesvoranschlag. 

Anlagen 

Neben den schon bisher für Einrichtungserfor
dernisse vorgesehenen Krediten sind auch wieder 
Ausgaben zur Betreuung und zum Ausbau der 
Filmsammlungen . in Aussicht genommen. 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsbeiträge sind freiwilliger Natur 
und als Subventionen für die Kulturfilmproduk
tion, den wissenschaftlichen, künstlerischen, den 
Kinder- bzw. Jugendfilm sowie den Spielfilm und 
die sonstige Förderung des Film- und Lichtbild
wesens al1geme~n bestimmt. 

Aufwandskredite 

Im Rahmen dieser Kredite sind die Ausgaben 
für die "Filmberichterstattung", für die audio
visuellen Lehrmittel an den vom. Bund erhal
tenen Schulen und jene, die die wichtigsten Akti
vitäten des Ressorts für Dokumentationszwecke 
und als anschaulicher Nachweis für Vorführun
gen im Fernsehen, bei den Kulturinstituten usw. 
beinhalten, vorgesehen. 

Titel 136 Kunstakademien und Kunstschulen 
Personal-. Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 

1965 .}) ........ 38'9 
1966 ':'~-) ........ 437 
1967 *;') ........ 58'0 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

43'1 82'0 9'0 
46'2 89'9 10'0 
53'6 111'6 10'6 

Der höhere Personalaufwand ist ab 1966 auf 
Personalvermehrung und die Erhöhung der Be
züge der Bundesbediensteten zurückzuführen, 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ab 1966 ist 
auf Mehranforderungen im Verwaltungsaufwand, 
auf die Erhöhung der Kredite für die Remune
rationen für Lehrbeauftragte und auf die Not
wendigkeit zurückzuführen, für zwei neubezo
gene Gebäude die erforderliche Einrichtung an
zuschaffen. 

Die steigenden Einnahmen sind bedingt durch 
höhere Ausgaben für die Akademien in Salzburg 
und Graz und demzufolge höhere Beitragslei
stungen der Gebietskörperschaften. 

Die Remunerationen für Lehrbeauftragte und 
die Gewährung von Stipendien an inländische 
Studier~nde - diese auf Grund des Studienför
derungsgesetzes - fallen unter die gesetzlichen 
V erpflich rungen. . 

Gesetzliche Grundlagen 

Kunstakademiegesetz, BGBl. Nr. 168/1948, 
in der Fassung BGBl. Nr. 61/1953, 177/1954, 
160/1958, 268/1961, 190/1962, 117/1963, 3171 
1963, 158/1964, 128/1965 und 114/1966. 

") Bundesrechnungsabschluß. 
*') Bundesvo~anschlag. 
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Akademie-Organisationsgesetz, BGBI. Nr. 237( 
1955, betrifft die Akademie der bildenden 
Künste in Wien; 

Organisations statut der Akademie für ange
wandte Kunst in Wien, BGBl. Nr. 241/1949 in 
der Fassung BGBl. Nr. 17/1956; 

Organisationsstatut der Akademie für Musik 
und darstellende Kunst in Wien,BGBl. Nr. 240( 
1949 in der Fassung BGBl. Nr. 2/1956 und 84/ 
1966; 

Organisationsstatut der Akademie für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salz
burg, BGBl. Nr. 3/1956; 

Organisationsstatut der Akademie für Musik 
und darstellende Kunst in Graz, BGBl. Nr. 262/ 
1964; 

Dienstordnung für Vertragslehrer und Lehr
beauftragte an den Kunstakademien, BGBl. 
Nr. 144/1959, 39(1962, 241/1963, 339/1963, 181/ 
1964 und 139/1965. 

Förderungsausgaben 

An Förderungsmaßnahmen sind vorgesehen: 

Die Gewährung von Stipendien - insbeson
dere an ausländisd1e Studierende -, außer
ordentlichen Studienbeihilfen und Abgangs
preisen an die Studierenden aller Akademien, 
ferner von Subventionen für die Erhaltung von 
Musikschulen und für die Errichtung von Stu
dentenheimen. Diese Zuwendungen erfolgen wie 
bisher auf freiwilliger Basis. 

Personal 

Folgende Dienstposten sind 1967 für die 
Kunstakademien und Kunstsd1Ulen vorgesehen: 

Hochsd1Ulprofessoren: 
ordentlime 42 
außerordentliche . 71 

Homschulassistenten 7 
Bundeslehrer L 1 99 
Bundeslehrer L 2 1 
Vertragslehrer . 125 

Summe 345 

Kunstakademien 

Zu den einzelnen Kunstakademien ist zu be
merken: 

1. Akademie der bildenden 
K ü n s t ein Wie n. An ihr werden folgende 
Fächer gelehrt: Malerei, Graphik, Bildhauerei, 
Medailleurkunst, Architektur, Bühnenbildnerei, 
Konservierung und Technologie, Kunsterziehung. 

Die Hörerzahlen 3) betrugen in den Winter
semestern: 

1963/64 
1964/65 
1965/66 

687 
612 
552 

2. A k ade m i e für a n g e w a n d t e 
K uns tin Wie n. Folgende Fächer werden 
gelehrt: Malerei, Graphik und Gebraumsgrapliik, 
Schrift- und Buchgestaltung, Bildhauerei, Armi
tektur, Bühnenbildnerei und Raumgestaltung, 
Kunsthandwerk und industrielle Formgebung, 
Mode und Textilarbeiten. 

Die Hörerzahlen .4) betrugen in den Winter
semestern: 

1963/64 
1964/65 
1965/66 •• .-. 4 ••••••• ' •••••••••• 

446 
446 
493 

3. A k ade m i e für Mus i k und d a r
s tell end e K uns tin Wie n. Sie umfaßt 
Abteilungen für: Musiktheorie und Kapell
meisterausbildung, Tasteninstrumente, Saiten
instrumente, Blasinstrumente und Schlagwerk, 
Sologesang und Opernausbildimg, Musikerzie
hung, Kirchenmusik, Tanz, Smauspiel und Regie 
("Max Reinhardt-SeminarH in Smönbrunn), Film 
und Fernsehen. Außerdem wird ein Sonderlehr
gang für "Musiktherapie", sowie ein Musical
Sonderlehrgang geführt. 

Die Hörerzahlen 4) betrugen in den Winter
semestern: 

1963/64 
1964/65 
1965/66 

...... , .............. . 1768 
1755 
1821 

4. A k ade m i e für Mus i k und da r
s tell end e Ku n s t "M 0 zar t e u mH 

1 n 
S al z bur g. Sie umfaßt Abteilungen für: 
Kapellmeisterausbildung, Tasteninstrumente, 
Saiteninstrumente, Blasinstrumente und Schlag
werk, . Oper, Solo~ und Chorgesang, Musik
theorie und Musikgesmichte, Musikerziehung, 
Kirmenmusik, Tanz und Rhythmik, Schauspiel 
und Regie. Außerdem ist der Akademie das so
genannte "Orff-Institut" angeschlossen. Derzeit 
leisten das Land und die Stadt Salzburg auf 
Grund von Verträgen an den Bund einen Bei
trag von je einem Sechstel des Gebarungsabgan
ges. 

Die Hörerzahlen 4) betrugen in den Winter
semestern: 

1963/64 
1964/65 
1965/66 

861 
804 
951 

5. A k ade m i e für Mus i k u n ci d a r
s tell end e K uns tin G r a z. Das Steiermär
kische Landeskonservatorium in Graz, aus einer 
Musikschule des 1814 gegründeten Musikvereines 
für Steiermark hervorgegangen, ist mit Wirk
samkeit vom 1. Juni 1963 zu einer staatliche!, 
Kunstakademie mit der Bezeichnung "Akademi~ 

3) Ordentliche und außerordentliche Hörer sowie 4) Ordentliche und außerordentliche Hör.er sowie 
Gasthörer. Gasthörer und Kunstschüler. 
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für Musik und darstellende Kunst in Graz" er
hoben worden. Diese neue Akademie vermittelt 
im wesentlichen dieselben Fächer wie die 
Musikakademien in Wien und Salzburg. Das Land 
Steiermark hat sich vertraglich zur Leistung eines 
Beitrages von einem Drittel des Gebarungsab
ganges verpflichtet. 

Die Hörerzahlen 5) betrugen im Winter
semester 

1963/64 
1964/65 
1965/66 

375 
546 
719 

Titel137 Kunstakademien und Kunstsk:hulen 

(Zwelckgebundene Gebarung) 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill. S 

1965 '~) ......... 0'4 1'4 l'S 2'1 
1966**) ......... 0'4 1'3 1"7 1"7 
1967"'*) ......... 0'5 1"7 2'2 2'2 

Unterschiede der Gebarung 

Die höheren Ausgaben und Einnahmen des 
Voranschlages 1967 sind durch das Ansteigen des 
Akademie- und Kunstschulen-Besuches bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Gemäß der Erlässe des Bundesministeriums für 
Unterricht, ZZl. 42.447/1947, 11.474-II/5/1950 
und 2.215-II/5/1947, stehen Anteile der Kol
legien- und Unterrichtsgelder sowie gewisse 
Taxen den Hochschulkräften zu. 

Die Aufwandsbeiträge der Studierenden sind 
auf Grund des Erlasses des Bundesministeriums 
für Unterricht, Z1. 41.696-II/5/1956, anteil
mäßig für Unterrichtserfordernisse zu ver
wenden. 

Außerdem sind die Einnahmen aus Ausstellun
gen und sonstigen Veranstaltungen (Sommer
akademie und andere) sowie aus der Versuchs
anstalt der Akademie für angewandte Kunst 
zweckgebunden. 

Titel 138 österreichische Kulturinstitute 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
MilI.S 

1965 '~) ........... S'5 43"7 52'2 
1966 "~') ........... 9'2 17'2 26'4 
1967 '~'~) ........... 11'9 23'5 35'4 

0'3 
0'5 
0'5 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

5) Ordentliche und außerordentliche Hörer sowie 
Gasthörer und Kunstschüler. 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist durch 
Erhöhung der Auslandbezüge und Personalver
mehrungen infolge Intensivierung der kulturel
lenAuslandbeziehungen sowie durch die Kom
petenzentflechtung und durch die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten bedingt. 

Die Mehrausgaben im Sachaufwand des Jahres 
1965 dienten für den Ankauf der Gebäude der 
Kulturinstitute Paris und New York und für die 
Ausgestaltung der Kulturinstitute. Die Mehr
ausgaben des Voranschlages 1967 dienen der 
Neugründung und Neuausstattung von Kultur
instituten. 

. Gebarung 

Hier sind Kredite für die österreichischen 
Kulturinstitute im Ausland, für die Durch
führung der Kulturabkommen, für die Be
teiligung an internationalen kulturellen Institu
tionen und für allgemeine Aufwendungen für 
zwischenstaatliche kulturelle Verbindungen vor
gesehen. 

Seit Inkrafttreten der Kompetenzänderungen 
gemäß BGB1. Nr. 70/1966 werden einige früher 
bei Kapitel "Kußeres" mitveranschlagt gewe
sene Ausgaben (Einnahmen) hier mitverrechnet. 

Förderungsausgaben 

a) All gern ein es: 

Diese sind hauptsächlich vorgesehen für Vor
tragsreisen und Studienaufenthalte ausländischer 
Experten, Stipendien für ausländische Post
graduierte, Subventionen zwecks Mitbeteiligung 
an kulturellen Auslandveranstaltungen, Subven
tionierung des österreichischen Komitees für 
Internationalen Studienaustausch, der Hammer
Purgstall-Gesellschaft und anderer Gesellschaften. 

b) Dur c hf ü h run g der Ku 1 tu r a b
kommen: 

Außer bestimmten ständigen Einrichtungen 
(Kulturinstitute, Professorenaustausch, Lehrer
austausch, Stipendienaustausch) stellen die Kul
turabkommen mit Frankreich, Großbritannien, 
Belgien und Italien einen Rahmen für zahlreiche 
Einzelaktionen dar, die meist auf der Basis der 
Gegenseitigkeit den gesamten Kreis der Kultur
beziehungen betreffen; darüber hinaus bestehen 
Programmabsprachen mit Polen und der V AR. 

c) F ö r der u n g der 
Auslandbeziehungen 
der Ku I t u r a b kom m e n: 

kulturellen 
außerhalb 

Die bisher abg<:schlossenen Kulturabkommen 
betreffen einige wenige Länder, die, mit österreich 
in regem Kulturaustausch stehen. Darüber hin
aus erwachsen österreichs Kunst, Wissenschlft 
und Erziehung besondere Aufgaben im Verhält-
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nis zu den übrigen Ländern. Die hiefür vor
gesehenen Aufwendungen sind langfristigen 
Investitionen vergleichbar, die wirtschaftlich und 
geistig als Anlage der österreichischen Kräfte zu 
werten sind. 

Eine Beteiligung an den Kosten für- kulturelle 
Veranstaltungen der österreIch-Wochen ist vor
gesehen. 

Ku I t u r i ns ti tut e 

Ku!turinstitut Rom 
Das 1949 wiedererrichtete Kulturinstitut in 

Rom hat die allgemeinen kulturellen Aufgaben 
asterreichs in Italien wahrzunehmen und dar
über hinaus die' Aufgaben des österreichischen 
Historischen Institutes (1881) fortzuführen. 

Kulturinstitut Paris 

1962 wurde das 1954 in Paris errichtete Centre 
Culturel Autrichien, der immer wachsenden Ar
beit entsprechend, in ein österreichisches Kultur,· 
institut umgewandelt und ist in ein eigenes Haus 
übersiedelt, das auch einen Trakt für Studenten
zimmer umfaßt. 

Kulturinstitut London 

In Durchführung des britisch-österreichischen 
Kulturabkommens wurde 1956 ein Kulturinsti
tut in L 0 n don errichtet, dem die entspre-
chenden Aufgaben zufallen. ' 

Kulturinstitut New York 

1963 wurde nach Abschluß der Bauarbeiten die 
Eröffnung eines Kulturinstitutes in New York in 
einem eigenem Haus vorgenommen, das an Stelle 
des seit 1956 arbeitenden Kulturreferates trat 
und der Vertiefung der beiderseitigen kulturellen' 
Beziehungen dient. 

bildet die Vorberatung der aus diesen Ländern 
kommenden Studenten in österreich. 

Kulturreferat Istanbul 

In Istanbul wurde 1963 ein eigenes Kultur
referat errichtet. Hier gilt das besondere Interesse 
dem Ausbau der schon vorhandenen intensiven 
Kulturbeziehungen zur Türkei, sowie Welter
betreuung der Absolventen des St. Georgs-Kol
legs und Abhaltung von Deutschkursen im tür
kischen Rundfunk. 

Kulturinstitut Warschau 

Das Kulturinstitut wurde im März 1965 er
. öffnet und läuft, auf Wunsch der polnischen 
Behörden, unter der Bezeichnung "österreichi
sche Lesehalle". Der Schwerpunkt seiner Tätig
keit liegt auf literarischem Gebiet. 

Internationale Kulturorganisa
tionen 

österreich ist seit 1948 Mitglied der 
UNESCO, seit 1946 Mitglied des Internatio
nalen Erziehungsbüros in Genf und seit 1956 
Mitglied des Europarates, mit dessen kulturelLen 
Aktivitäten das Bundesministerium für Unter
richt betraut ist. 

Internationale Beitragsz~hlungen 

Internationale Beitragszahlungen werden ge
leistet an: 

Organisation der Vereinten Nationen für Er
ziehung, Wissen~chaft und Kultur (United Na
tions Educational, Scientific and Cultural Or
ganisation, UNESCO): Beitragsleistung gemäß 
BGBl. Nr. 49/1959. 

Internationales Erziehungsbüro in Genf. 

Kulturinstitute Vorderer Orient Kulturfonds des Europarates. österreichische 
Die Kulturinstitute in Kairo und Teheran Beitrittserklärung zum Europarat siehe BGBl. 

arbeiten im vollen Umfang. Den Schwerpunkt Nr. 121/1956. 
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Kapitel 14 Kultus 
Titel 140 Bundesministerium für Unterricht; 
Leistungen auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen 

1965 *)." ... , 
1966 *'),. ,"" 
1967 ',*) ...... . 

Gesetzliche Grundlagen 

Sachaufwand 

138'5 
143"7 
136'3 

Einnahmen 
Mill, S 

00· 

Gebarung 

Die in Kapitel 14 wiedereingeführten Staats
leistungen für Kultuszwecke gehen auf Entschädi
gungsmaßnahmen im Grund des Art. 26 des 
Staatsvertrages, BGBl. Nr. 152/1955, zurück. Sie 
waren bisher beim Bundesministerium für Finan
zen unter dem ehemaligen Kapitel 26 ver
anschlagt. 

In dem vorgesehenen Gesamtbetrag ist für die 
wiederkehrenden und für die einmaligen Zah
lungen an die katholische, die evangelische Kirche 

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1955, womit A. und HB., die altkatholische Kirche sowie an 
Bestimmungen zur Durchführung des Art. 26 die israelitische Religionsgesellschaft vorgesorgt. 
des Staatsvertrages, BGBl. Nr. 152/1955, hinsicht- Es handelt sich durchwegs um Leistungen auf 
lich kirchlicher Vermögens rechte getroffen wer- Grund von gesetzlichen Verpflichtungen auf 
den, BGBl. Nr. 269, in der geltenden Fassung; Grund der oben angeführten Gesetze bzw. kon-

Vertrag zwischen dem Hl. Stuhl und der Re- kordatär,en Verträge. 
publik österreich zur Regelung von vermögens- Der Globalbetrag der ständig~n (wiederkehren-
recl1tlichen Beziehungen, BGBl. Nr. 195/1960; den) Leistungen in der Höhe von 132·5 Millio-

Bundesgesetz vom 6. Juli 1961 über äußere nen Schilling teilt sich einerseits in einen fixen 
Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche, Sachbeitrag, anderersei~s in einen Beitrag für Per
BGBl. Nr. 182; , sonalleistungen an insgesamt 1358 Bedienstete der 

Bundesgesetz vom 26. Oktober 1960 über Religionsgemeinschaften, wobei die Republik 
finanzielle Leistungen an die altkatholische österreich gesetzlich verpflichtet ist, bei einer all
Kirche, BGBl. Nr. 221; gemeinen Steigerung der Bezüge, diese aus vor

Bundesgesetz vom 26. Oktober 1960 über liegender Post zusätzlich zu leisten. 
finanzielle Leistungen an die israelitische Reli- Der bei den nichtständigen Leistungen vor-
gionsgeSellschaft, BGBl. Nr. 222; gesehene Betrag von 3·8 Millionen Schilling setzt 

Vertrag zwischen dem Hl. Stuhl und der Re-I sich zusammen aus der letzten Rate der Bundes
publik österreich, betreffend die Erhebung der dotation f~r di.e neuerr.~chtete Di.özes~ .Inns
Apostolischen Administratur Innsbruck-Feldkirch bruck-Feldklrch 10 der Hohe von 33 Mllhonen 
zu einer Diözese, BGBl. Nr. 227/1964. Schilling und aus. einem Betrag von 0·5 Millionen 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*",) Bundesvoranschlag. 

Schilling, der als erste Rate der Bundesdotation 
für die 1966 errichtete evangelische Superinten
denz Salzburg-Tirol vorgesehen wird. 
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Kapitel 15 

Titel 150 
waltung 

Soziales B und e sau f s ich t 
in Angelegenheiten der 

Bundesministerium für soziale Ver- S 0 z i ale n Ver wal tun g 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 
1966 
1967 

*) ........ 40·9 
**) ........ 44·0 
**) ........ 47·4 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

26·1 
29·5 
29·4 

67"0 102·0 
73·5 70'4 
76·8 777 

Das trotz einer wesentlichen Verminderung 
der Dienstpostenanzahl auf Grund der Kompe
tenzänderungen gemäß BGBl. Nr. 70/1966 zu 
verzeichnende Mehrerfordernis beim Personalauf
wand ist ausschließlich durch Bezugserhöhungen 
bedingt. Das Ansteigen des Sachaufwandes gegen
über dem Erfolg 1965 ergibt sich - abges'ehen 
von den infolge der allgemeinen Teuerung zu
nehmenden Verwaltungskosten - im wes·ent
liehen aus höheren Beitragsleistungen an inter
nationale Organisationen (insbesondere Interna
tionale Arbeitsorganisation und Weltgesundheits
organisation). 

Die unterschiedlich'e Entwicklung bei den Ein
nahmen ist im wesentlich,en auf den jeweiligen 
Gebarungsüberschuß der Arbeitslosenversicherung 
zurückzuführen. 

Obereinigungsamt 

Bei den Ansätzen 1/15001 und 1/15003 sind 
auch: die Aufwendungen für das Obereinigungs
amt mitberücksichtigt. 

Förderungsausgaben 

Die hier veranschlagten Förderungsausgaben 
betreffen vorwiegend Reisekostenvergütungen an 
UNO-Stipendiaten und Austauschbesucher aus 
dem Kreise der Sozialarbeiter. 

Gesetzliche Verpflichtungen 

Die "Gesetzlichen Verpflichtungen" erwachsen 
in erster Linie aus der Mitgliedschaft österreichs 
bei internationalen Organisationen. 

Aufwandskredite 

Für die Information der öffentlichkeit und 
die Deckung der Aufwendungen im Zusam
menhang mit der 50-Jahr-Feier "Soziale Verwal
tung" sind hier 2,000.000 S bzw. 500.000 S mit
veranschlagt. 

Kriegsblindenfonds 

Der Kriegsblindenfonds ist ein Verwaltungs
f?nds Zur Fürsorge für Kriegsblinde, dem Miet
emnahmen und freiwillige Zuwendungen zu
fließen. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

Träger der Sozialversicherung 

Die Bundesaufsicht über die Träger der Sozial
versicherung wird vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung auf Grund der Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes -
ASVG. (BGBL Nr. 189/1955), des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes 
GSPVG. (BGBL Nr. 292/1957), des Land
wirtschaftlichen Zuschußrentenvers,icherungsge
setzes - LZVG. (BGBL Nr. 293/1957), des 
Bauern-Krankenversicherungsgesetzes - B-KVG. 
(BGBL Nr; 219/1965) und des Gewerblichen 
Selbständigen-Krankenversicherungsgesetzes 
GSKVG. (BGBL Nr. 167/1966) ausgeübt. Mit 
der Durchführung der Bundesaufsicht werden 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
bestimmte Bedienstete der Aufsichtsbehörde be-
traut. 

Derzeit werden beaufsichtigt: 

I. Versicherungsträger nach dem ASVG. 

A. Kranken versicherungsträger. 

Je eine Gebietskrankenkasse In den einzelnen 
Bundesländern. 

Je eine Landwirtschaftskrankenkasse in den einzelnen 
Bundesländern. 

Be tri e b s k r a n k e n k ass e n: 

Osterreichische Staatsdruckerei, 
Austria Tabakwerke AG., 
Wien er Verkehrsbetriebe, 
Semperit Gummiwerke AG., 
Neusiedler AG. für Papierfabrikation, 
Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft, Hütte Do-

nawitz, 
Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft, Werk Zelt

weg, 
Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft, Hütte Kind

berg, 
Gebr. Böhler & Co., 
Fa. Johann Perigg. 

Sonstige Krankenversicherungs-
t r ä ger: 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues, 
Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten 

(Hauptgeschäfts- und Landesgeschäftsstelle Wien 
sowie je eine Landesgeschäftsstelle in Linz, Graz, 
Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck und Bregenz). 

B. Unfallversicherungsträger. 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Hauptstelle 

und Landesstelle Wien sowie je eine Landesstelle 
in Linz, Graz und Salzburg), 

Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungs
anstalt (Hauptstelle und Landesstelle Wien sowie 
je eine Landesstelle in Linz, Graz, Salzburg und 
Klagenfurt), 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnep., 
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates. 
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C. Pensionsversicherungsträger • 

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Haupt

steIle und Landesstelle Wien sowie je eine Landes
stelle in Linz, Graz und Salzburg), 

Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungs-
anstalt, 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues, 
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates. 

D. Zuschußkassen. 

Pensionsinstitut der österreich ischen Privatbahnen, 
Pensionsinstitut der Linzer Elektrizitäts- und 

Straßenbahn AG. 

E. Verbände. 

Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger . 

11. Versidlerungsträger nadl dem GSPVG. 

Pensionsversicherungsansta!t der gewerblichen Wirt
schaft (H:tuptstelle Wien und AußensteIlen in jedem 

Bundesland). 

III. VersidIerungsträger nadI dem LZVG. 

Landwirtschaftliche Zu schuß rentenversicherungs anstalt 
(Hauptstelle Wien, zugleich als Außenstelle für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, und Außenstellen 

in Linz, Graz, Salzburg und Klagenfurt). 

IV. VersidIerungsträger nadI dem B-KVG. 

Krankenversicherungsanstalt der Bauern (HauptsteIle 
und Landeskassen für jedes Bundesland). 

V. VersidIerungsträger nach dem GSKVG. 

Je eine Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für 
Wien, Niederösterreich/Burgenland, Oberösterreich, 
Salzburg, Steiermark und Kärnten, 

Selbständigenkrankenkasse des Fremdenverkehrs für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 

Selbständigenkrankenkasse des Handels, 
Verband der Gewerblichen. Selbständigenkranken

kassen. 

Die Kosten der von der Aufsidltsbehörde an
geordneten Maßnahmen belasten den Ver
s[ch·erungsträger. Zur Deckung der durch die 
Aufsicht erwachsenden sonstigen Kosten haben 
die VersidIerungsträger durch Entrichtung einer 
Aufsichtsgebühr beizutragen. Deren Höhe be
stimmt das Bundesministerium für soziale Ver
waltung nach Anhörung der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes). Die von den Versiche
rungsträgern zu entrichtende Aufsichtsgebühr be
trägt zur Zeit 0'000085°/0 (das sind 8'5 Groschen 
für je 1000 S) der tatsächlich vereinnahmten 
Sozialversicherungsbeiträge und der überwei
sungen aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer. 

Bauarbeiter-Urlaubskasse 

Gemäß § 12 der Durchführungsverordnung, 
BGBl. Nr. 114/1946, in der derzeit geltenden 
Fassung, zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz, BGBl. 
Nr. 81/1946 (wiederver1autbart unter BGBl. 
Nr. 128/1957), in der derzeit geltenden Fassung, 

ist mit der obersten Aufsidlt über die Urlaubs
kasse der Arbeiter in 'der Bauwirtsdlaft der Bun
desminister für soziale Verwaltung betraut. 

Leibrentnerfonds 
Der Leibren tnerfonds ist gleichfalls ein Ver

waltungsfonds und hat die Aufgabe, solchen Per
sonen (derzeit 39), die bis zum 31. Dezember 
1918 gegen eine zur Zeit des Vertragsabschlusses 
zum Betrieb der LebensversidIerung in österr,eich 
zugelassene Versicherungsanstalt aus einem Le
bensversicherungsvertrag AnsprudI auf eine auf 
Kronen lautende flüssige Leibrente oder aus 
einem Leibrentenversicherungsvertrag AnsprudI 
auf eine auf Kronen lautende aufgesdIobene Leib,. 
rente erworben haben, Ausgleichsrenten zu ge
währen. Die Bestreitung dieser Ausgleichsrenten 
erfolgt aus einem Fonds, der aus Beiträgen der 
im österreidIisdIen Bundesgebiet die Lebens
versicherung betreibenden Versicherungsanstalten 
gespeist wird. Der Leibren tnerfonds wurde 
auf Grund des Gesetzes BGBl. Nr. 611927, er
richtet. 

Reservefonds nach dem AIVG. 

Die gesetzliche Grundlage für den Reserve~ 
fonds ist das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1958, BGBl. Nr. 199, §§ 64 und 65. 

Di'e Gebarung des Reservefonds zeigt folgendes 
Bild: 

1965 *) ........ , 
1966 **) ........ . 
1967 **) ........ . 

Sachaufwand 

5'0 
5'0 

Mil!. S 

Einnahmen 

97'0 
65·4 
71 '7 

Die Einnahmen des Reservefonds (Gebarungs
überschuß der Arbeitslosenversicherung, Geld
strafen und Rückzahlungen aus einem aus Mit
teln der Produktiven Arbeitslosenfürsorge ge
währten Darlehen) s,ind infolge des höheren Lei
stu?gsaufwandes gegenüber dem Erfolg 1965 
gennger. 

Im Vergleich zum Bundesvoranschlag 1966 er
gibt sich durch die höher veranschlagten Arbeits
losenversicherungs-Beiträge ein um rund 10°/0 
größerer Gebarungsüberschuß. 

Titel 151 Bundesministerium für soziale Ver
waltung; Renten- und Entschädigungsleistungen 

Sachaufwand Einnahmen 

1965 ") ......... . 
1966 **) ......... . 
1967 "*} ......... . 

Unterschiede der Gebarung 

163'1 
147'4 
152'6 

Mill.S 

58'1 
57'S 

0'0 

Die unterschiedliche Entwicklung bei den Aus
gaben ist im wesentlichen auf die jeweiligen Er
fordernisse nach dem Opferfürsorgegesetz zurück
zufuhren. 

".) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 
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Die Verminderung der Einnahmen ist daraUf 
zurückzuführen, daß keine Ersatzleistungen auf 
Grund des Teiles II des Finanzvertrages mit der 
Bundesrepublik Deutschland mehr fällig sind. 

Ansatz 1/15107 Kleinrentnerentschädigung 

Gesetzliche Grundlagen 
und Gebarung 

Mit Rucksicht auf den zu erwartenden natür
lichen Rückgang der Zahl der Empfänger von 
Entschädigungen nach dem Kleinrentnergesetz, 
BGBL Nr. 251/1929 1), in der derzeit geltenden 
Fassung, würden im Jahre 1967 für die Zahlung 
der laufenden Entschädigungen 17"8 Millionen 
Schilling 2) ausreichen. Da nun aber im Hinblick 
auf das hohe Alter und die Pflegebedürftigkeit 
der Rentenbezieher für Leistungsverbesserungen 
mit einem Mehraufwand von 0·8 Millionen Schil
ling vorzusorgen war, ergibt sich ein Rentenauf
wand von 18"6 Millionen Schilling. 

Für die Krankenversicherungsbeiträge, die auf 
Grund der Verordnung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung, BGBL Nr, 90/1962 3), 

zur Gänze aus Bundesmitteln getragen werden, 
ist ein Betrag von 2·2 Millionen Schilling erfor
derlich. 

Außerordentliche Hilfeleistung wird derzeit 
rund 3000 besonders bedürftigen Kleinrentnern 
sechsmal jährlich in der Höhe von je 200 S 
gewährt; infolge des natürlichen Abganges wird 
sich die Anzahl auf voraussichtlich 2800 ver
ringern, der Aufwand auf 3'4 Millionen Schil
ling. 

Für Zwecke der Kleinrentnerentschädigung er
gibt sich daher ein Gesamterfordernis von 
24·2 Millionen Schilling. 

Am 31. März 1964 bezogen 4138, am 31. März 
1965 3552 und am 31. März 1966 3014 Per
sonen Renten aus der Kleinrentnerentschädigung. 

Ansatz 1511/1514 Opferfürsorge 

Gesetzliche Grundlage 

Diese Leistungen werden auf Grund des Opfer
fürsorgegesetzes, BGBL Nr. 183/1947, in der Fas
sung der 17. Opferfürsorgegesetz-Novelle, BGBL 
Nr. 307/1964, und des Gesetzes BGBL Nr. 83/ 
1965 erbracht. 

Ansatz 1/15117 Heilfürsorge 

Der Ansatz berücksichtigt die steigenden Ver
pflegskosten und Medikamentenpreise. 

1) Letzte linderung BGBl. Nr. 86/1965. 
2) Einschließlich eines Aufwandes für 1 Kinderbei

hilfe und Ergänzungsbetrag zur Kinderbeihilfe im 
Gesamtbetrage von 2240 S. -

3) In der derzeit geltenden Fassung .. 

Ansatz 1/15127 Versorgungsgebühren 
Von dem mit 90·550 Millionen Schilling 4) ver

anschlagten Gesamtaufwand entfallen 
57"630 Mill. S auf Renten an Opfer, 
32·000 Mill. S auf Renten an Hinterbliebene, 
0·110 Mill. S auf Abfertigungen, 
0·330 Mill. S auf Sterbegeld, 
0·250 Mill. Sauf Nachversicherungsbeiträge, 
0·230 Mill. S auf sonstige Ausgaben. 

Am 30. April 1966 hat der Stand der Renten
bezieher 8382 (5269 Opfer und 3113 Hinterblie
bene) betragen. 

Ansatz 1/15137 Entschädigungen 
Für Haftentschädigungen, Entschädigungen für 

Freiheitsbeschränkungen und Berufsschäden 
wurde auf Grund der von den mit der Durch
führung des Opferfürsorgegesetzes in erster In
stanz betrauten Kmtern der Landesregierungen 
übermittelten Daten ein Betrag von 32 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

Die Differenz gegenüber dem Gebarungserfolg 
1965 ist darauf zurückzuführen, daß die Opfer
fürsorgegesetz-Novellen, mit welchen diese Lei
stungen geschaffen bzw. verbessert wurden (12., 
16. und 17. OFG.-Novelle), bereits zum größeren 
Teil durchgeführt sind. 

Ansatz 1/15146 Sonderfürsorge in Notstands
fällen 

Für Unterstützungen an in Not geratene Per
sonen, die im Sinne desOpferfürsorgegesetzes 
begünstigt sind, wird im Bundesvoranschlag 1967 
ein Betrag von 100.000 S bereitgestellt. 

Titel 153 Bundesministerium für ~oziale Ver
waltung; Volksgesundheit 

Sachaufwand Einnal11n,~n 

1965 --) .... . 
1 966 .;~.) .... . 
1967 ':.'f) . .. . 

Ullterschiede der Gebarung 

164·4 
179·8 
191·5 

Mil!. S 

0·2 
0·2 
0·2 

Das Mehrerfordernis ist im wesentlichen auf 
den steigenden Aufwand nach dem Kranken
anstaltengesetz zurückzuführen,' wie aus nach
stehender übersidlt zu ersehen ist: 

i965*) 1966**) 1967 **) 
Mil!. S 

Krankenanstaltengesetz ........ 110·0 130-0 140·0 
Tuberkulosehilfe-Verordnung .. 41·1 40·0 40·0 
Zivilschutz.................. 2·3 0.0 6) 0'0 6) 

Sonstige Ausgaben ........ _ .. 11·0 9·8 11·5 
------------------~ Summe. 164·4 179·8 191·5 

.:.) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

4) Hievon 1740 Millionen Schilling für 640 Kin
derbeihilfen und Ergänzungsbeträge zur Kinderbei
hilfe sowie 0·260 Millionen Schilling für 140 Mütter
beihilfen. 

5) frei. 
ß) Verrec:hnungsansätze. Siehe auch Erläuterungen 

zum Ansatz 1111 (Zivilschut~), Seite 75. 
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Ges7tzliche Grundlagen 

Behördenüberleitungsgesetz, StGBI. Nr. 94/ 
1945 7); 

Bazillenausscheidergesetz, StGBl. Nr. 153/1945, 
in der Fassung BGBI. Nr. 131/1964 7); 

Bundesgesetz über Schutzimpfungen gegen Pok
ken, BGBI. Nr. 156/1948 7); 

Verordnung vorn 22. November 1948, BGBL 
Nr. 7/1949, über Schutzimpfungen gegen 
Pocken, in der Fassung BGBL Nr. 263/1949 
und BGBL Nr. 134/1960 7); 

Bundesgesetz über Schutzimpfungen gegen Tuber
kulose, BGBI. Nr. 89/1949 7); 

Lebensmittelgesetz 1951, BGBL Nr. 239, in der 
Fassung des Art. IX der 11. Strafgesetznovelle 
1952, BGBL Nr. 160 und 245/1960 7); 

Epidemiegesetz 1950, BGBL Nr. 186, in der Fas
sung BGBL Nr. 185/1961 7); 

Reichssanitätsgesetz vorn 30. April 1870, RGBL 
NI". 68; 

Geschlechtskrankheitengesetz, StGBl. Nr. 152/ 
1945, in der Fassung BGBL Nr. 54/1946; 

Gesetz vorn 3. Juli 1934 über die Vereinheit
lichung des Gesundheitswesens, RGBL 1 S.531; 

1. Durchführungsverordnung zum Gesetz über 
die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 
vorn 6. Februar 1935, RGBL 1 S. 177 (Gesetz
hlatt für das Land österreich - GBl.f. ö. -
Nr. 686/1938); 

2. Durchführungsverordnung zum Gesetz über 
die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 
(Dienstordnung - Allgemeiner Teil) vom 
22. Februar 1935, RGBL 1 S. 215 (GBL f. ö. 
Nr.686/1938); 

3. Durchführungsverordnung zum Ges'etz über 
die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 
(Dienstordnung für die Gesundheitsämter -
Besonderer Teil) vom 30. März 1935, RGBL 1 
S. 327 (GBL f. ö. Nr. 686/1938); 

Schulseuchenerlaß vorn 30. April 1942, RMBliV. 
1942, S. 951 7); . 

Tuberkulosehilfe, Verordnung vom 8. September 
1942, DRGBL 1 S. 549; 

Krankenanstaltengesetz, BGBL Nr. 1/1957, in 
der Fassung BGBL Nr. 27/1958; 

Bundesgesetz über natürliche Heilvorkommen 
und Kurorte, BGBL Nr. 272/1958 7); 

Apothekengesetz, RGBL Nr. 5/1907, in der 
Fassung BGBL Nr. 56/1965; 

Arzneibuchverordnung, BGBL Nr. 229/1960, in 
der Fassung BGBL Nr. 111/1964; 

Spezialitätenordnung, BGBL N r. 99/1947, i~ der 
Fassung BGBL Nr. 126/1952 7); 

7) Auch gesetzliche Grundlage beim Ansatz 159. 

El'lätr~e.run!Ten zum Bundestinanzgesetz 

Bundesgesetz tiber öffentliche Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Kinderlähmung, BGBL 
Nr. 244/1960, in der Fassung BGBL Nr. 150/ 
1964 7); 

Verordnung, "betreffend die Durchführung des 
Bundesgesetzes über öffentliche Schutzimp
fungen gegen übertragbare Kinderlähmung, 
BGBL Nr. 71/1961, in der Fassung BGBL 
Nr. 274/1963 7). 

Ansatz 1/1530 Krankenanstalten und -pflege
wesen 

Beim Ansatz 15304 ist für die vom Bund 
auf Grund des Krankenanstaltengesetzes, BGBL 
Nr. 111957, zu leistenden Zweckzuschüsse vor
gesorgt. Diese betragen gemäß § 57 KAG. pro 
Verpflegstag 10% der für die betreffende Kran
kenanstalt amtlich festgesetzten Pflegegebühr der 
niedrigsten Gebührenklasse, höchstens jedoch 
18"750/0 des gesamten Betriebsabganges. 

Der beim Ansatz 15306 vorgesehene Betrag 
betrifft Subventionen an notleidende Kranken
anstalten, deren Kostenträger private Organi
sationen und Vereinigungen, nicht aber öffent
lich-rechtliche Körperschaften sind. Es handelt 
sich hiebei um Unterstützungsmaßnahmen, wie 
unter anderem für Erweiterungsbauten, Moder
nisierung und Ausgestaltung, die nicht gemäß 
§57 des Krankenanstaltengesetzes gedeckt sind. 

Ansatz 1/1531 Gesundheitsvorsorge 

Da die Säuglingssterblichkeit in österreich noch 
immer über jener zahlreicher europäischer Staaten 
liegt, werden auch im Jahre 1967 die Maßnah
men zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit 
fortgesetzt werden müssen. Es ist geplant, Trans
portinkubatoren anzuschaffen, die dringend im 
Bereich. des Landes Oberösterreich benötigt wer
den. 

Beim Ansatz 15316, Post 30 "Sonstige Förde
rungsbeiträge", :sind die Kreditmittel zur Unter
stützung medizinischer Gesellschaften, Vereini
gungen und Organisationen sowie sonstiger Ein
richtungen, die auf dem Gebiete der Volks
gesundheit tätig und för~erungswürdig sowie för
derungsbedürftig sind, vorgesehen. 

Für den in Vollziehung der Verordnung über 
die Tuberkulosehilfe vom 8. September 1942 ent
stehenden Aufwand wurde ein Betrag von 
40 Millionen Schilling veranschlagt. 

Desgleichen mußten die Mittel zur Deckung 
von Ersatzansprüchen gemäß § 14 lit. c des Bun
desgesetzes über Schutzimpfungen gegen Pocken, 
BGBL Nr. 156/1948, und zur Deckung der 
Kosten, die dem Bund bei allfälliger Einschlep
pung von Pockenfällen im internationalen Reise
verkehr erwachsen können, veranschlagt werden. 
In Verfolg des mit dem Neurologischen In-

8 
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stitut der Universität Wien getroffenen überein- aktion zu gewährleisten, auch im Jahre 1967 wie
kommens wurden auch wieder die Mittel zur der mit einem Betrag von 500.000 Schilling an 
Auswertung des Untersuchungsmat;erials von Per- dieser Aktion beteiligen. 
sonen, die angeblich nach der Pockenschutzimp- .. .. .. 
fung verstorben sind, berücksichtigt. Durch den DIe m öste~r?<:h emge!uhrte Krebsmel~ung 
einwandfreien Nachweis, daß der Tod nicht auf erfol~t auf frer~.Illiger BaSIS' und konnte ~Isher 
die Impfung zuruckzufu"hren 's't d d I nur ,emen ungenugenden Erfassungsgrad erzIelen. 

1 , wer en em D' K b "k 11' d ch' 'ch . E 
Bund nennenswerte Ausgaben für die Zahlung Ie r: sS~atlS~I ste t Je 0 em WI tlge~. r-
von Ersatzansprüchen erspart forderms fur dIe Maßnahmen der Krebsbekamp-

. fung dar. Es wird daher eine diesbezügliche ge-
Im Jahre 1967 wird dem seit der letzten oralen setzliche Regelung angestrebt. Die bisherigen 

Poliomyditis-Schutzimpfungsaktion neu hinzu- Arbeiten müssen jedoch auch bis zum Inkraft
gekommenen Geburtsjahrgang die Möglichkeit zu trellen - eines solchen Krebsmeldegeset~es fort
geben sein, sich oral impfen zu lassen. Bei An- gesetzt werden. Die Krebsstatistik stellt eine Ge
nahme einer 700/oigen Beteiligung an der Imp- meinschaftsarbeit zwischen dem Bundesministe
fungwird mit rund 91.000 Impfungen zu rech- rium für soziale Verwaltung, dem österreichi
nen sein. Darüber hinaus muß das Bundesmini- schen Statistischen Zentralamt und dem Krebs
sterium für soziale Verwaltung dafür Sorge forschungsinstitut dar. Der für das Jahr 1967 
tra!;1en, daß in Zukunft als zusätzliche Sicherungs- erstmals veranschlagte Betrag von 200.000 Schil
maßnahme für den allfälligen Ausbruch kleinerer ling soll die für die Volks gesundheit so wich
Poliomyelitis-Epidemien der erforderliche Impf- tigen Arbeiten auf dem Gebiete der 'Krebs
stoff auf Abruf bereitsteht. Für eine solche Not- statistik intensivieren. 
impfung kommen maximal etwa 100.000 Per
sonen in Frage. Da die jetzt erz,eugte Polio
myelitis-Oralvakzine ein Jahr haltbar ist, be
stehen gegen die Anlegung eines Impfstoffvor
ralles im Hinblick auf die Verwendungsdauer 
keine Bedenken. Es ist daher !;1eplant, in den 
Folgejahren die Nachbestellung des Impfstoffes 
jeweils so vorzunehmen, daß eine Art Umwälz

Die Aktion zur Bekämpfung der Zahnkaries 
durch Verabreimung von Fluortabletten wird 
auch im Jahre 1967 fortgesetzt werden, wobei 
wieder 6000 Kinder pro Bundesland in dies.e 
Aktion einbezogen und darüber hinaus auch an 
Smwangere und Säuglinge Fluortabletten ab
gegeben werden sollen. 

verfahren best1eht und ständig, außer dem für di,e Wie bereits im Vorjahre ausgeführt wurde, ist 
Impfung des neu hinzugekommenen Geburtsjah~- die Gesundheitserziehung ein integrierender Be
gang:s: f~r ein~? zusätzlichen Jahrgang .Impfstoff standteil der modernen gesundheitspolitischen 
vorratlg 1st. Fur 1967, mußte daher em Betrag! Maßnahmen. Da Zwangsmaßnahmen auf vielen 
von 1'6 Millionen Schilling vorgesehen werden. 'Gebieten nicht zum Erfolg führen können, muß 

Im übrigen umfaßt der A t _ 15317 A f- die Gesundheitserziehung die Voraussetzung da-
nsa z "u f" eh ff d ß d' B "lk d' B d wandskredite (Gesetzliche Verpflichtungen)" die, ur sa en, ~ 1: . evo erung Ie e eutung 

Leistungen des Bundes nach dem Epidemie-, I der gesundheitspo~Itischen Maßnahmen erfaßt 
Tuberkuloseimpf-, Geschleehtskrankheiten- und 'I ~nd deren I?ur~ührung a~fges.chlossen geg~n-
Lebensmittelgesetz - ubersteht. DIe Hohe der fur dIe Gesundheits-

. I erziehung notwendigen Mittel ergibt sich aus den 
Das Interesse der Bevölkerung, die Kinder jeweils. aktuellen Erfordernissen auf ~em ~e

gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis durch I s~ndhe~tssektor. Im Jahre 1967 werd:n dIe bereIts 
Impfungen zu s,chützen, ist nach wie vor sehr emgeleiteten Maßnahmen zur Bekampfung des 
groß. überdies kann der gute Erfolg der bisher Alkoholmißbrauches und betreffend den nega
durchgeführten Impfungen nur dann andauern, tiven Einfluß des Rauchens auf die Gesundheit 

,wenn weiterhin auf einen möglichst hohen besonders zu intensivieren sein. Es ist an die 
Durchimpfungsgrad der Kinder und Jugendlichen Herausgabe von Brosmünen, die Anschaffung von 
Wert gelegt wird. Für das Jahr 1967 wurde daher Filmen und entspremenden Plakaten gedacht. 
zur Be~eitstellung des. erf~.rderlichen Impfst~ffes I Darüber hinaus wir~. auch wieder eine A~fklä
der' gleIche Betrag WIe fur das ReehnungsJahr rung-swoche zur Bekampfung des AlkoholIsmus 
1966 vorgesehen. Da die Zahl der Erkrankungs- abgehalten werden. 
und Todesfälle an Tetanus in Österreich im Ver- Neben diesen Aufwendungen beinhaltet der 
gLeich zu anderen Infektionskrankheiten sehr Ansatz 15318 noch die Erfordernisse für eine 
hoch ist, hat sich das Bundesministerium für entsprechende Fortbildung von Ärzten und Sani
soziale Verwaltung Anfang des Jahres 1966 durch tätspersonal, für die medizinischen Veröffent
Beistellung von monovalenter Tetanus-Vakzine liehungen, für die Ausgaben für den Obersten 
erstmals an deI?- von den Ämllern der Landes- Sanitätsrat, die Strahlenschutzkommission, die 
regieru~gen durchgeführten Impfaktionen gegen Balneologische Kommis'sion, den Lebensmittel
Tetanus beteiligt. Das Bundesministerium wird beirat, den Alkoholbeirat, das Nationalkomitee 
sich, um einen nachhaltigen Erfolg der Impf- für Bevölkerungs- und Gesundheitsstatistik, für 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)112 von 309

www.parlament.gv.at



Kapitel 15- Titel 153 bis 155 115 

die Ersätze an nichtbundesstaatliche Unter
suchungsanstalten sowie für die Herausgabe des 
österreichischen und ~uropäischen Lebensmittel
buches. Zum Aufwand für das Europäische Le
bensmittelbuch wäre noch zu bemerken, daß nach 
Ablauf der zweijährigen Funktionsperiode des 
Koordinators der europäischen Region des Codex 
Alimentarius mit Ende des Jahres 1965 österreich 
der Koordinatorposten für eine dreijährige Funk
tionsperiode (1966 bis 1968) übertragen wurde. 

Ansatz 1/1532 überwachung der Radioaktivität 

Auch im Jahre 1967 wird es erforderlich sein, 
für die außerhalb der Bundesstaatlichen Untersu
chungsanstalten bereits bestehenden Anlagen zur 
Überwachung der Radioaktivität Zusatzeinrich
tungen und Ersatzteile anzuschaffen bzw. für 
jene Kosten vorzusorgen, die für die Instand
haltung dieser Anlagen, die durch den dauern
den Betrieb und ihre hohe Emofindlichkeit sehr 
reparaturanfällig sind, auflaufe~ werden. 

Ansatz 1/1533 Zivilschutz 

Die ·Mittel für den gesamten Zivilschutz sind 
beim Ansatz 1111 veranschlagt. Für die Ver
rechnung des Aufwandes aus den vom Ressort 
"Soziale Verwaltung" zu treffenden Zivilschutz
maßnahmen wurden jedoch Verrechnungsansätze 
belassen. 

Ansatz 1/1534 Österreichisches Arzneibum 

Neben den für den laufenden Betrieb des La
boratoriums der Arzneibuchkommission benö
tigten Beträgen mußte für das Jahr 1967 für die 
weitere apparative und einrichtungsmäßige Aus
gestaltung des Laboratoriums Vorsorge getroffen 
werden. 

Titel 154 Bundesministerium für soziale Ver
waltung; Allgemeine Fürsorge 

Sachaufwand Einnahmen 

1965 *) .. ".' , 
1966 '~'~), , : , ., .. 
1967 **), . , , , , , .. 

13'7 
12'0 
13'0 

Mill. S 

Ansatz 1/1"5406 Schülerausspeisung 

0'3 
0'0 
0'0 

Die seit 16 Jahren durchgeführte österrei
ch'ische Schülerausspe1sung wird im Jahre 1967 
rund 17'5 Millionen Essensportionen an bedürf
tige Kinder in Kindergärten, Schulen und Heimen 
verabreichen, 

Neben den vom Bund beizustellenden Geld
mitteln - weitere Beiträge des Milchwirt
schaftsfonds (siehe auch die Erläuterungen zum 
Ansatz 15416) werden im Jahre 1967 nicht mehr 

.,) Bundesrechnungsabschluß, 
•.•. ) Bundesvoranschlag, 

einfließen - werden beachtliche Zuschüsse der 
Bundesländer, der teilnehmenden Gemeinden und 
der Eltern Zur Durchführung dieser Aktion die
nen, 

Ansatz 1/15416 Schulmilchaktion 

Die vom Kuratorium des Milchwirtschafts
fonds gemäß dem Beschluß des Ministerrates vom 
4. November 1952 bereitgestellten Geldmittel 
dienen, zweckgebunden, dem Ankauf von 
Frischmilch im Rahmen der Schülerausspeisung, 
Bei diesem Ansatz stehen nur mehr Rücklagen 
aus den Vorjahren zur Verfügung, 

Ansatz 1/15426 Sonstige Fürsorgemaßnahmen . 

Dieser Ansatz umfaßt zum größten Teil Sub
ventionen zur Förderung von Fürsorge- bzw. 
Betreuungsmaßnahmen für Kinder und Jugend
liche, ins>besondere auf dem Gebiet der Erholungs
fürsorge, Ein weiterer Teil dieser Förde
rungsmittel ist zur Subventionierung .von Ein
richtungen zugunsten bedürftiger alter oder be
hinderter Menschen bestimmt, vor allem für die 
Errichtuqg und den Betrieb von Heimen und 
Rehabilitationseinrichtungen. 

Die von den Organisationen der freien Wohl
fahrtspflege im ganzen Bundesgebiet geschaffenen 
Fürsorgeeinrichrungen leisten eine äußerst wert
volle, vielseitige und umfangreiche Arbeit und 
stellen eine unentbehrliche Ergänzung der öffent
lichen Fürsorgeeinrichtungen dar. Ihre Arbeit 
muß angesichts der Kri"senerscheinungen, die sich 
im Verhalten der Jugendlichen zeigen, verstärkt 
werden. Durch zweckmäßigen Einsatz von Sub
ventionsmitteln des Bundes sollen die einzelnen, 
in der freiwilligen Wohlfahrtspflege tätigen Orga
nisationen in die Lage versetzt werden, Heime 
und Erholungsstätten für die Jugend neu zu 
schaffen oder bestehende so auszugestalten, daß 
sie auch in den kommenden Jahren allen Bedürf
tigen die Erholung oder Betreuung bieten, die sie 
benötigen, um tüchtige und wertvolle Mitglieder 
der menschlichen Gesellschaft zu werden. 

Im Rahmen dieses Förderungskredites erfolgt 
auch die Deckung der Transportkosten für US
überschußgüter und die Begleichung von 
UNI CEF-Transi tf rach tkosten. 

Titel 155 Einrichtungen der Arbeitsverwaltung (I) 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 

1965 '~), .146'3 1.133'7 
1966 ".*). ,153'5 1.229'8 
1967 'f'~), ,169'5 1.260'3 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
*'~) Bundesvoranschlag, 

Mill.S 

1.280'0 1.067"5 
1.383'3 '1.116'8 
1.429·8,1!1.140'5 
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Unterschiede der Gebarung 

Pas Mehrerfordernis beim Personalaufwand ab 
1966 ist im wesentlichen durch Bezugserhöhungen 
bedingt. 

Die sachlichen Gesamtausgaben sind gegenüber 
dem Voranschlag 1966 um 30'5 Millionen Schil
ling höher. Diese Erhöhung ist im wesentlichen 
auf die Mehraufwendungen für Unterstützungs
leistungen (einschließlich Krankenversicherung 
26' 3 Millionen Schilling) zurückzuführen. Ver
waltungsmehraufwendungen der Landesa~bei~s
ämter und Arbeitsämter (2'1 Millionen Schilling) 
mußten infolge Intensivierung der aktiven Ar
beitsmarktpolitik und der damit verbundenen 
vermehrten Personalschulung sowie wegen der 
fortschreitenden allgemeinen Teuerung veran
schlagt werden. 

Die sachlichen Gesamtausgaben sind auch 
gegenüber dem Erfolg 1965 um 126'6 Millionen 
Schilling höher. Von diesen Mehraufwendungen 
entfällt der größte Teil auf höhere Unterstüt
zungsleistungen (einschließlich Krankenversiche
rung . 88'5 Millionen Schilling) und auf 
die Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsauf
nahme (32'4 Millionen Schilling). 

Die ausgewiesenen Einnahmen an Arbeits
losenversicherungsbeiträgen stellen das um den 
voraussichtlichen Gebarungsüberschuß (70 Mil
lionen Schilling). verringerte Gesamtbeitragsauf
kommen dar. Dieses Gesamtbeitragsaufkommen 
ist wegen der zu erwartenden Steigerung der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage infolge hö~ 
herer Löhne mit 1210 Millionen Schilling, d. i. 
gegenüber dem Voranschlag 1966 um rund 
30 Millionen Schilling und gegenüber dem Erfolg 
1965 um rund 46 Millionen Schilling höher, ver
an~chlagt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Arbeitslosenversioherungsgesetz 1958, BGBL 
Nr. 199, in d~ jeweils geltenden Fassung; 

Verordnungen . ber die Arbeitslosenversiche
rungspflicht v n Arbeitern in der Landwirt
schaft, BGBL Nr. 87/1953 und 99/1957; 

Verordnungen über die Arbeitslosenversiche
rungspflicht weiblicher Hausgehilfen, BGBI. 
Nr. 233/1949 und 135/1956. 
Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/1550 Landesarbeitsämter 

Die Durchführung sämtlicher Agenden der Ar
beitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeits
losenversiid1erung einschließlich des Karenz
urlaubsgeldes sowie aller arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufnahme, 
der Arbeitsmarktbeobachtung und der Schlecht
wetterentschädigung obliegt 9 Landesarbeits
ämtern, 100 Arbeitsämtern und 28 Arbeitsamts~ 
zweigstellen mitemem . Personalstand von 
2950 Bediensteten. 

Dics-e Dienstbehörden und Dienststellen ver
teilen sich auf die einzelnen Bundesländer wie 
folgt: 

Bundesland 
-Landesarbcits- Arbeits- Arbeitsamcs-

ämter ämter zweigstellen 

Burgenland ............ 1 6 
Kärnten ............... 1 8 
Niederösterreich ........ 1 27 12 
Oberösterreich ......... 1 14 5 
Salzburg .............. 1 5 1 
Steiermark .......... , .. 1 16 7 
Tirol. ................. 1 8 1 
Vorarlberg ............ 1 4 1 
Wien ••••••••••••••• o' 1 12 

Summe. 9 100 28 

Die Erhöhung des Kredites für den Sachauf
wand ist vor allem auf drei Gründe zurückzu
führen: Die Intensivierung der aktiven Arbeits
marktpolitik, die nur wirksam werden kann, 
wenn nicht nur bei den Förderungsmaßnahmen, 
sondern auch beim Sachaufwand entsprechende 
Mittel zur Verfügung stehen, die 'ständig und 
erheblich steigenden Preise, einschließlich der
jenigen für Dienstleistungen sowie die ins Gewicht 
fallenden Mehrkosten durch die Inbetriebnahme 
neuer Amtsgebäude. 

Ansatz 1/1551 Produktive Arbeitslosenfürsorge 

Die stärkere Einbeziehung der Forstarbeiter in 
PAF-Maßnahmen, die Struktur- und Konjunk
turschwächen, mach-en vermehrte Ausgaben zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen notwendig und 
erfordern bei Fortführung der bisherigen För
derungsmaßnahmen (insbesondere Wintermehr
kosten - P AF.) den veranschlagten Betrag. 

Ansatz 1/15526 Berufsbil~ende und Schulungs
maßnahmen 

Von den veranschlagten 18'6 Millionen Schil
ling entfallen 5 Millionen Schilling auf "Jugend 
am Werk" (d. i. Vorschulung und Berufs,erpro
bung noch nicht berufsreifer Jugendlicher).' Der 
veranschlagte Betrag berücksichtigt auch die Be
teiligung des Bundes an den Kosten der Ad
aptierung eines neuen Schulungsheimes des Ver
eines "Jugend am Werk", Wien. 

8 Millionen Schilling werden für Ausbildungs
beihilfen für bedürftige Lehrlinge benötigt. 

Von den 5'6 Millionen Schilling für Um- und 
Nachschulungen sind für ,;Vergütungen an Bun
desdienststellen" (Lehrwerkstätten der öBB.) wie 
in den Vorjahren 600.000 Schilling veranschlagt. 
Der Bedarf für den "Sonstigen Schulungsaufwand" 
wird aus den folgenden Gründen mit 5 Millionen 
Schilling angenommen: 

Im Hinblick auf die mit der zunehmenden 
Integration zu erwartenden Anpassungsschwierig
keiten ist eine wesentliche Intensivierung der 
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Schulungsmaßnahmen eine zwingende Notwen
digkeit, die eine Erhöhung des Ansatzes von 
4 auf 5 Millionen Schilling rechtfertigt. Außer
dem ist zu berücksichtigen, daß die Mobilität der 
Arbeitskräfte, besonders in krisenanfälligen Gebie
ten, zu erhöhen sein wird. Auch die Anpassung 
der Prämiensätze, die seit 1958 keine Erhöhung 
erfahren haben, an die Lohnentwicklung erweist 
sich als notwendig. 

Ansatz 1/15536 Sonstige Maßnahmen zur För
derung der Arbeitsaufnahme 

Darunter fallen: Erfordernisse der Berufsauf
klärung, Fahrtkosten, amtsärztliche Untersuchun
gen, Information und Werbung usw. 

Der Information Jugendlicher und ihrer Eltern 
sowie auch erwachsener Arbeit'Skräfte über Be
rufe und verfügbare Arbeitsplätze kommt er
höhte Bedeutung zu, da die Berufsberatung erst 
gegenüber einem weitgehend über die beruflichen 
Möglichkeiten aufgeklärten Personenkreis in 
bezug auf Berufswechsel und Fluktuation wirk
sam werden kann. Bei der Schaffung von Dauer
arbeitsplätzen in Entwicklungsgebieten soll die 
teilweise übernahme der Kosten für übersied
lung von Stammpersonal die Unterbringung von 
unterbeschäftigten oder arbeitslosen Kräften in 
diesen Gebieten selbst fördern. 

Zur Gewinnung von Arbeitskraftreserven ist 
die Information und Werbung durch die Arbeits-

'marktverwaltung zwingend, notwendig. Dies gilt 
insbesondere im Zusammenhang mit der Inten
sivierung und, dem Ausbau von Diensten qer 
Arbeitsvermittlung, die geeignet sind, dem flexi
blen und sich ständig verändernden Bedarf der 
Wirtschaft an Arbeitskräften Rechnung zu tra
gen. 

Ansatz 1/15557 Unterstützungen naCh dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 

Angenommen wurden im Jahresdurchschnitt 
46.000 Bezieher von Arbeitslosengeld und 8000 
Bezieher von Notstandshilfe. Das durchschnitt
liche Arbeitslosengeld wurde mit 14.220 S pro 
Jahr (1185 S monatlich), die durchschnittliche 
Notstandshilfe mit 9720 S pro Jahr (810 S 
monatlich), jeweils einschließlich der Teuerungs
zulagen veranschlagt. Der Ansatz für das; Karenz
urlaubsgeld entspricht einem D'urchschnittsbetrag 
von 7680 S pro Jahr (640 S monatlich) .für 
30.000 Bezi~herinnen im Jahresdurchschnitt. 

Ansatz 1/15567 Krankenversicherung für' Un
terstützungsbezieher 

lose erforderliche Betrag mußte wegen der zu er" 
wartenden Mehranforderungen der Krankenver
sicherungsträger erhöht werden. 

Ansatz 1/15578 Kurzarbeiterunterstützung 

Der veranschlagte Betrag entspricht einer 
Kurzarbeiterunterstützung bei einem Ausfall 
von etwa 10 Arbeitsstunden pro Woche für rund 
800 Kurzarbeiter im Jahresdurchschnitt.' 

Ansatz 1/15587 Kostenersatz an die Träger der 
Krankenversicherung 

Der hier veranschlagte Betrag entspricht rund 
1'1 v. H. der mit 1210 Millionen Schilling ver
anschlagtenEinnahmen an Arbeitslosenversiche
rungsbeiträgen. 

Ansatz 1/15598 Kostenersatz an die Gemeinden 

Der Ansatz berücksichtigt die Kosten des Ver
waltungsmehraufwandes, der Gemeinden für 
ihre Mitwirkung bei der Durchführung des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes geinäß § 55 AIVG. 
1958 vergütet wird. 

Ansatz 2/15580 Arbeitslosenversicherungs
beiträge 

Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag betrligt 
2 v. H. der für die Krankenversicherung gelten
den Beitragsgrundlage, wobei diese nur bis zu 
einem Höchstbetrag von 100 Skalendertäglich 
(3000 S monatlich) zu berücksichtigen ist. 

Der Ermittlung der Einnahmen an Arbeits
losenversicherungsbeiträgen wurden 1,880.000 
für den Fall der Arbeitslosigkeit Versicherte mit 
einer durchschnittlichen Beitragsgrundlage von 
2680 S monatlich zugrunde gelegt. 

Die Verrechnung erfolgt wie nachstehend auf
gezeigt: 

1965*) 1966**) 1967*') 
Mill. S 

2/15580 Arbeitslosenver-
sicherungsbeiträge (brutto) 1.163 '7 1.180'0 1.210'0 

2/15590 ab: überweisung 
an den Reservefonds 
nach dem A[VG 96'7 63'7 70'0 

verbleiben . 1.067'0 1.116'3 1.140'0 

Titel 156 Einri~htungen der Arbeits
verwaltung (11) 

1965 ") ...... . 
1966 ':"') ...... . 
1967 ',',) ...... . 

Sacr,aufwand EinDJ!1men, 
Mill. S 

138'3 
127'6 
142'1 8) 

116 '6 
119'1 
132"1 ' 

. ") Bundesredmungsabschluß. 
Für die Krankenversicherung der unterstü):zten ".,:.) Bundesvoranschlag. 

Arbeitslosen wurden rund 7'3 v.H. des doppel-' 8) Der gemäß § 12 Abs. 1 des Bauarbeiter-Schlecht
ten Unterstützungsaufwandes (siehe den Ansatz wetterentschädigungsgesetzes 1957 vom Bund \'Of-

15557) veranschlagt. Der fUr den 500/oigen Er- schußweise bestrittene Aufwand des Jahres 1962 
steht noch mit einem Betrag von 14'2 Millionen 

satz 'des Aufwandes an Wochengeld für Arbeits- Schilling zur Refundierung offen . 
. ' 
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118 Kapitel 15 - Titel 156/157 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung gegenüber dem Voranschlag 
1966 ist durch die Lohnentwicklung im Bau
gewerbe bedingt; der geringere Unterschied 
gegenüber dem Erfolg 1965 ist hauptsächlich auf 
den in diesem Jahr erhöhten Aufwand an 
Schlechtwetterentschädigung infolge ungünsti
ger Witterungsverhältnisse zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs- . 
gesetz 1957, BGBL Nr. 129, in der Fassung der 
Gesetze BGBL Nr. 284/1963 und 314/1964; 

Bundesgesetz über die Gewährung von über
brückungshilfen an ehemalige Bundesbedienstete, 
BGBL Nr. 174/1963, in der Fassung des Gesetzes 
BGBL Nr. 22/1964; 

. Bundesgesetz über die Beschäftigung vQn Kin
dern und Jugendlichen, BGBl. Nr. 146/1948; 

Ansatz 1115637 Ärztliche Untersuchung der in 
Beschäftigung stehenden Jugendlichen 

Der Ansatz dient zur Deckung der vom Bund 
zu tragenden Kosten .der ärztlichen Untersuchung 
Jugendlicher, die nach § 25 des Bundesgesetzes 
über die Beschäftigung von Kindern und Jugend
lichen, BGBL Nr. 146/1948, und § 7 Abs. 2 
des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes, 
BGBl. Nr. 235/1962, durchzuführen sind. . 

Das Mehrerfordernis gegenüber dem Erfolg 
1965 ist durch die steigenden Untersuchungs
kosten bedingt. 

Ansatz 1/15647 Ersatz des Aufwandes an 
Sonderunterstützung nach dem Mutterscbutz
gesetz 

Veranschlagt ist der voraussichtliche Aufwand 
an Sonderunterstützung, den der Bund nach §. 33 
des Mutterschutzgesetzes den Krankenkassen zu 
ersetzen hat. 

Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, Ansatz 1/15657 Leistungen nach dem 
BGBl. Nr. 235/i 962; Wohnungsbeihilfengesetz; Arbeitslosen-

Mutterschutzgesetz, BGBL Nr. 76/1957, in der versicherung 
derzeit geltenden Fassung; 9) H· . d A f d W h b ·h·lf ler 1st er u wan an 0 nungs Cl I en 

Wohnungsbeihilfengesetz, BGBL Nr.229/1951, für Arbeitslose während des Bezuges von Ar
in' der Fassung des Gesetzes BGBl. Nr. 320/1961.1 beitslosengeld, während der Wartezeit und wäh-

Im einzelnen ist zu bemerken: I rend des Bezuges von .Notstandshilfe sowie für 
Bezieherinnen von Karenzurlaubsgeld veran-
schlagt. 

Ansatz 1/1560 und 1/1561 Schlechtwetter
entschädigung im Baugewerbe (Leistungen und Ansatz 1115667 Kostenersatz für die Einhebung 
Kostenersatz) des Sonderbeitrages; Arbeitslosenversicherung 

Veranschlagt ist der Aufwand an Schlechtwet
terentschädigung zuzüglich eines Pauschalbetrages 
als Abgeltung für die während der Zeit des Ar
beitsausfalles von den Dienstgebern geleisteten 
Sozialabgaben. Der Ansatz beinhaltet auch den 
Kostenersatz an die Träger der Krankenversiche
rung für die Einhebung des Schlechtwetterent
schädigungsbeitrages. Der Schlechtwetterentschä
digungsbeitrag beträgt derzeit 1·2 v. H. des Ar
beitsverdienstes, wobei dieser jedoch nur bis zu 
der im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
in der Pensionsversicherung festgesetzten Höchst
beitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 lit. b ASVG.) zu 
berücksichtigen ist. Die im Jahre 1967 aus dem 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag zu erwarten
den Einnahmen können mit rund 88 Millionen 
Schilling ang'enommen werden. 

Ansatz 1115627 Überbrückungshilfen an 
ehemalige öffentlich Bedienstete 

Hier ist der Aufwand für Unterstützungs
leistungen (einschließlich Krankenversicherung) 
nach diesem Bundesgesetz veranschlagt. 

Der Ansatz sieht den anteilmäßigen Kosten
ersatz an die Krankenversiclierungsträger für 
die Einhebung des auf die Arbeitslosenver
sicherung entfallenden Anteiles von 44 Millio
nen Schilling an dem besonderen Beitrag gemäß 
§ 12 des Bundesgesetzes über Wohnungs
beihilfen, BGBL Nr. 229/1951, vor (siehe auch 
die Erläuterungen zum Ansatz 11163). 

Titel 157 Einrichtungen der Kriegsopfer
versorgung 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

MilL 5 

1965 'f) .... 52·6 1.797"2 1.849·8 6·4 
1966 ,:.*) ..... 57"2 1.8"05·1 1.862·3 7"4 
1967 ~.~.) ..... 63'0 1.926·1 1.989·1 7"8 

Unterschiede der Gebarung· 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ab 1966 ist im wesentlichen durch Bezugs
erhöhungen bedingt. 

Der höhere Sachaufwand ist im wesentlichen 
durch. die Verbesserung von· Versorgungsleistun
gen bedingt; weiters mußten die Ansätze für 

9) BGBl. Nr.92/1959, 240/1960, 68/1961, 9/1962 'f) Bundesrechnungsabschluß. 
und 199/1963. I **) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 15 '- Ansatz 1570 bis 1576 119 

Heilfürsorge, orthopädische Versorgung und für 
den Aufwand aus der Durchführung des Ver
trages zwischen der Republik Dsterreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Kriegsopfer
versorgung und Beschäftigung Schwerbeschädig
ter sowie für den Aufwand der Landesinvaliden
ämter , des Kriegsinvalidenhauses und der Pro
thesenwerkstätten dem voraussichtlich höheren 
Bedarf angepaßt werden. 

Gesetzliche Grundlagen 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, in seiner gegenwärtigen Fassung; 10) 

Vertrag zwischen der Republik Dsterreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über Kriegs· 
opferversorgung und Beschäftigung Schwerbe
schädigter, BG}3l. Nr. 218/1964. 

Ämter, Anstalten und Werkstätten 

Kmter, Anstalten und Werkstätten: 
Landesinvalidenamt für Wien, Niederöster

reich und Burgenland in Wien, Kriegsinvaliden
haus in Wien, Bundesstaatliche Prothesenwerk
stätte in Wien; 

Landesinvalidenamt für Oberösterreich m 
Linz, Bundesstaatliche Prothesenwerkstätte m 
Linz; 

Landesinvalidenamt für Salzburg in Salzburg; 
Landesinvalidenamt für Steiermark in Graz; 
Landesinvalidenamt für Kärnten in Klagen-

furt; 
Landesinvalidenamt für Tirol in Innsbruck; 
Landesinvalidenamt für Vorarlberg in Bregenz. 
Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/1570 LandesinvaIidenämter 

Dieser Ansatz umfaßt die Veranschlagung des 
Personal- und Sachaufwandes der Landesinva!i
denämter sowie das Erfordernis für die Schieds
kommissionen und die ärztliche Begutachtung.H) 

Ansatz 1/1571 Kriegsinvalidenhaus Wien 

Für den Voranschlag 1967 wurde ein Stand 
von durchschnittlich 35 Pfleglingen angenommen. 

Ansatz 1/1572 Prothesenwerkstätten 

Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten be
stehen in Wien und Linz. Beide gliedern sich 
in je eine Mechaniker- und Bandagistenwerk
stätte. Der Linzer Werkstätte ist noch eine kleine 
Schuhmacherwerkstätte für die Erzeugung ortho
pädischer Schuhe angeschlossen. Der erstmals 
beim Ansatz 15726 veranschlagte Betrag ist für 
die Förderung der Entwicklung von Fremd
kraftprothesen bestimmt. 

10) Novelliert gemäß BGBI. Nr. 172 und 261/1957, 
289/1959, 319/1961, 218/1962, 256 und 282/1963, 202 
und 305/1964, 83/1965. 

11) Die Vergütung für die Mitglieder der Schieds
kommissionen ist in BGBI. Nr. 113/1964 in der Fas
sung BGBI. Nr. 7/1965 geregelt. 

Ansatz 1573/1579 Landesinvalidenämter 
(2 weckaufwand) 

Ansatz 1/15737 Heilfürsorge 

Hier ist für die notwendige Behandlung 
in Krankenanstalten, Heilstätten und ähnlichen 
Einrichtungen, für Badekuren in verschiedenen 
Heilbädern Dsterreichs, ferner für ärztliche Hilfe, 
Zahnbehandlung, . Beistellung von Heilmitteln 
und Heilbehelfen finanziell vorgesorgt. 

Ansatz 1/15747 Berufliche Ausbildung 

Nach den bisherigen Erfahrungen kann für 
1967 mit durchschnittlich 24 Umschulungsfällen 
im Monat und einem monatlichen Durchschnitts
aufwand von 2200 Schilling je Umschulungsfall 
(Rentenaufwand, Ausgaben für Krankenversiche
rung der Umschüler, Ausbildungskosten und Ko
sten für Lehrbehelfe) gerechnet werden. 

Ansatz 1115757 Orthopädische Versorgung 

Der Mehraufwand im Vergleich zum Voran
schlag 1966 ist vor allem auf die erweiterten 
Sach- und Geldleistungen, den Aufwand für 
Gießharzerzeugnisse und Spezialgelenke sowie 
auf Preiserhöhungen zurückzuführen. 

Ansatz 1/15767 Versorgungsgebühren 

Von dem mit 1.828·800 12) Millionen Schil
ling veranschlagten Gesamtaufwand entfallen 

760·543 Mi!!. S allf Beschädigtementen, 
1.054·682 Mil!. S auf Hinterbliebenenrenten, 

8·000 Mil!. S auf Sterbegeld, 
5·500 Mill. S auf Abfertigung von Witwen

renten, 
0'050 Mil!. S auf Abfertigung beziehungs

weise Umwandlung von Renten 
zur Existenzgründung, 

0·025 Mil!. S. auf Hilfeleistungen an Spät
heimkehrer. 

übersicht über den Stand der Versorgungs
gebührenem pfänger: 

Versorgungs- Stand 
gebührenempfänger 30. Juni 1964 30.Juni 1%5 30. Juni 1966 

Insgesamt ....... 320.908 313.663 305.153 

Davon: 
Kriegsbeschädigte 146.337 144.253 140.561 
Witwen ........ 106.710 105.646 103.920 
Waisen ......... 9.803 8.719 7.500 
Eltern ......... 58.058 55.045 5}.172 

12) Hievon 28·1 Millionen Schilling für 10.830 Kin
derbeihilfen und Ergänzungsbeträge zur Kinderbei
hilfe sowie 4·5 Millionen Schilling für 2550 Mütter
beihilfen. 
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120 Kapitel 15 - Ansatz 1577 bis 1579 

Ansatz 1/15777 Krankenversicherung für 
Kriegshinterbliebene 

Die Zahl der . kranken versicherten Kriegs
hinterbliebenen betrug: 

Stand 
30. Juni 1964 30. Juni 1965 30. April 1966 

Hauptversicherte 49.015 46.994 35.699 
Zusatzversicherte 5.096 4.719 2.283 

Summe. 54.111 51.713 37.982 

§ 73 KOVG. 1957 in der derzeit geltenden 
Fassung sieht einen monatlichen Versicherungs
beitrag von 54 S für Hauptversicherte und von 
11 S für Zusatzversicherte vor. Der Bund hat von 
dem Beitrag für Hauptversicherte 36 S sowie den 
gesamten Beitrag für Zusatzversicherte zu tragen. 
Das starke Absinken der Zahl der Versicherten 
im Jahre 1966 ist auf die Auswirkungen des 
Bauern~Krankenversicherungsgesetzes zurückzu
führen. 

Ein weiteres Ahsinken infolge zunehmender 
Gewährung von Hinterbliebenenrenten aus der 
Sozialversicherung und Ausscheidens von Waisen 
aus der Versorgung wegen Erreichung der Alters
grenze läßt die Veranschlagung des Aufwandes 
im Jahre 1967 auf der Grundlage von 34.500 
Haupt- und 2000 Zusatzversicherten gerecht
fertigt erscheinen. 

Für Mehrleistungen gemäß § 72 Abs. 2 KOVG. 
1957 mußte wegen der steigenden Inanspruch
nahme mit einem gegenüber 1966 erhöhten An
satz vorgesorgt werden. 

Ansatz 1/1578 Vertrag mit der Bundesrepublik 
Deutschland 

Die Aufwendungen auf Grund des am 1. Sep
tember 1964 in Kraft getretenen Gege,nseitigkeits
vertrages, BGBl. Nr. 218/1964, betreffen im 
wesentlichen Heilfürsorge, Krankenbehandlung, 
orthopädische Versorgung und berufliche Aus
bildung der deutschen Versorgungsberechtigten 
in österreich und der österreichischen Versor
gungsberechtigten in der Bundesrepublik Deutsch
land. Der Aufwand für die deutschen Versor
gungsberechtigten in österreich wurde mit 
1,500.000 S veranschlagt; für den Ersatz des Auf
wandes für die österreichischeri Versorgungsbe
rechtigten in Deutschland wurde mit 800.000 S 
vorgesorgt. 

Ansatz 2/15784 Kostenersatz aus der Durch
führung des Vertrages zwischen der Republik 
österreich und der. Bundesrepublik Deutschland 

Nach Artikel 11 des' Gegenseitigkeitsvertrages 
erstatten die Vertrags staaten einander den Auf
wand, der sich aus der Durchführung des Ver
trages ergibt. Für 1967 wurde ein Kostenersatz 
der Bundesrepublik Deutschland an österreich 
in der Höhe von 850.000 Sangenommen. 

Ansatz 1/1579 Sonstige Fürsorge 

Der beim Ansatz 15796 vorgesehene Kredit 
dient zur Gewährung von Sonderfürsorgeleistun
gen in Notstandsfällen. Es handelt sich um frei
willige Förderungsbeiträge. 

Die beim Ansatz 15798 veranschlagten Ent
schädigungen an die österreich ischen Bundes
bahnen für die Gewährung von Fahrpreisermäßi
gungen an Kriegsbeschädigte 13) sind Pflichtlei
stungen. Nach den Meldungen der Landesinva
lidenämter wurden im Jahre 1965 ausgegeben: 

6.345 Fahrtausweise für Beschädigte 0 h n ~ Be-
gleitperson und 

2.061 Fahrtausweise für Beschädigte mit Be-
gleitperson. 

Der Veranschlagung für 1967 liegen 6500 ein
fache Fahrtausweise (zu 90 S; hievon Bundesbei
trag 46 S) und 2100 Fahrtausweise für Beschä
digte mit Begleitperson (zu 160 S; hievon 
B'undesbeitrag 116 S) zugrunde. 

Dem Aufwand von 921.000 S stehen Einnah
men (Beiträge der Kriegsbeschädigten) in der 
Höhe von 378.000 S gegenüber. 

Ausgleichstaxfonds 

Der Ausgleichstaxfonds hat seine Rechtsgrund
lage im § 10 des Invalideneinstellungsgesetzes 
1953, BGBI. Nr. 21, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. 55/1958. 

Die Einnahmen des Fonds bestehen aus den 
nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1953 und 
dem Opferfürsorgegesetz zu entrichtenden Aus
gleichstaxen sowie aus den Erträgnissen der Ver
anlagung des Fondsvermögens,. Die Mittel des 
Fonds sind für Zwecke der Fürsorge der nach 
dem InvalideneinsteUungsgesetz begüns'tigten 
Personen, für die Gewährung von Zuschüssen 
an Betrilebe zur Erleichterung der Einstellung 
und Beschäftigung von Invaliden sowie für 
Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegs
opferversorgu'ngsge5ctz v·ersorgungsberechtigten 
Personen und deren Kinder zu verwenden. 

Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundes
ministerium für soziale Verwaltung unter Mit
wirkung eines Beirates verwaltet, in dem außer 
den organisierten Kriegsbeschädigten und den 
sonstigen begünstigten Personen auch die gesetz
lichen Interessenvertretungen der Dienstnehmer 
und Dienstgeber vertreten sind. Die nähere Zu
sammensetzung des Beirates wird durch Verord
nung bestimmt. 

Dem Fonds fließen keine Mittel aus dem Bun
deshaushalt zu. 

13). Siehe Erlaß des Bundesministeriums für soziale 
, Verwaltung vom 7. März 1951, ZI. IV-29.170-15/1951. 
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Kriegsopferfonds I sorgung dient zur Wiedergewinnung oder Er-

Der Kriegsopferfonds hat seine Rechtsgrund- höhung der ~u~ch "?ienstbeschädigung gemin~er-
lage im Bundesgesetz BGBl. Nr, 217/1960, ten Erwerbsfahlgkelt, zur ,Behebung o,der ErleIch

Zweck des Fonds ist die Fürsorge für Per
sonen, die als Beschädigte oder Witwen einen 
Anspruch auf eine Rente nach dem Kriegsopfer
versorgungsgesetz haben, 

Der Kriegsopferfonds ist eine juristische Per
son und wird vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung verwaltet, Dieses hat vor seinen 
Verfügungen in Angelegenheiten des Fonds einen 
Beirat anzuhören, 

Die Mittel des Fonds sind zur Gewährung 
zinsenfreier Darlehen an Beschädigte oder Wit
wen, die einer finanziellen Hilfe bedürfen, zu 
verwenden, 

terung der Folgen der DIenstbeschädigung, 

Ansatz 1/15837 Versorgungsgebühren 

Von dem mit 5'610 14) Millionen Schilling ver
anschlagten Gesamtaufwand entfallen 
5'050 Mill. Sauf Rentengebühren für Beschädigte, 
0'260 Mill. Sauf Rentengebühren für Hinterblie-

bene, 
0'040 Mill, S auf Sterbegeld, 
0'210 Mill. S auf Abfertigung von Witwenrenten, 
0'050 Mill. Sauf Rentenumwandlung, 
. Mit 30, Juni 1966 wurden 347 Personen 
(322 Beschädigte, 4 Witwen, 12 Waisen und 
9 Eltern) nach dem HVG, versorgt, 

Dem Fonds fließen keine Mittel aus dem Bun- Ansatz 1/15847 Krankenversicherung für 
deshaushalt zu, Hinterbliebene 

Titel 158 Landesinvalidenämter ; Heeres-
versorgung 

1965 *)""" "'" 
1966 **)" , , , , , , , , , 
1967 *",) , , , . , , , . , , , 

Gesetzliche Grundlage 

Sachaufwand Einnahmen 

5'8 
7'9 
6'7 

MiII, S 

0'0 
0'0 
0'0 

Heeresversorgunßsgesetz HVG" BGBl. 

Gemäß § 51 Abs, 1 HVG. erhalten die Ver
sicherten ,für ihre Person die Mindestleistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 

Gemäß § 51 Abs. 2 HVG. werden Mehrlei
stungen für Heilbehelfe, soweit diese über die 
gesetzlichen Mindestleistungen hinausgehen, fer
ner für künstlichen Zahnersatz, für Hilfsmittel 
gegen Verunstaltung gewährt sowie die Verpflegs
kosten bei längerer Anstaltspflege ersetzt. über 
die Anträge wird bescheidmäßig im Instanzenzuge 
entschieden. 

Nr, 27/1964, in der Fassung BGBl. Nr, 306/1964, 
und Nt; 84 und 336/1965, Ansatz 1/1585 Fürsorge 

Ansatz 1115807 Heilfürsorge 

Hier wird für die notwendige Behandlung in 
Krankenanstalten, Heilstätten und ähnlichen Ein
richtungen, für Badekuren in verschiedenen Heil
bädern österreichs, ferner für ärztliche Hilfe, 
Zahnbehandlung, Beistellung von Heilmitteln 
und Heilbehelfen finanziell vorgesorgt. 

Ansatz 1/15817 Berufliche Ausbildung 

Die berufliche Ausbildung dient der Einglie-
derung oder Wiederein,gliederung der Beschä
digten in das Erwerbsleben, wenn die Maß
nahmen der Heilfürsorge und der orthopädischen 
Versorgung zur Erreichung dieses Zweckes nicht 
genügen. 

Ansatz 1/15827 Orthopädische Versorgung 

Bei diesem Ansatz sind die Kosten der Aus
stattung der Beschädigten mit Körperersatz
stücken, orthopädischen und anderen Hilfs
mitteln, deren Wiederherstellung und' Er
neuerung veranschlagt, Die orthopädische Ver-

".) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

Der beim Ansatz 15856 vorgesehene Kredit 
dient zur Gewährung von Sonderfürsorgeleistun
gen in Notstandsfällen, .Es handelt sich um frei
willige Förderungsbeiträge, 

Die beim Ansatz 15858 veranschlagten Ent
schädigungen an die österreichischen Bundes
bahnen für die Gewährung von Fahrpreisermä
ßigungen an die Beschädigten sind Pflichtlei-
stungen. 

Titel 159 Verschiedene Dienststellen 
Personal- Sach- Einndhmen 

aufwand Summe 

1965 ',) ...... . 
1966 "") ..... . 
1967 "") ..... . 

48'8 
54'4 
58'8 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

19'0 
21'1 
22'7 

67'8 21'6 
75'5 19'3 
81'S 21'9 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand ab 
1966 ist im wesentlichen durch Bezugserhöhun
gen bedingt. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*,f) Bundesvoranschlag. 

14) Hievon 26.600 S für 10 Kinderbeihilfen und 
Ergänzungsbeträge zur Kinderbeihilfe sowie 2 500 S 
für 4 Mütterbeihilfen, 
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Die Erhöhung der Kredite für den Sachauf
wand ist vorwiegend auf die Neuregelung der 
Bahn- und Autobustarife und auf steigende Ver
waltungs- bzw. Betriebskosten zurückzuführen. 

. Gesetzliche Grundlagen 15) 

Kollektivvertragsgesetz, BGBl. Nr. 76/1947, in 
der derzeit geltenden Fassung; 

Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961; 
Verordnung über die Errichtung von Heim

arbeitskommissionen, BGBl. Nr. 135/1954; 
Heim arbeitskommissions-Rahm engeschäfts

ordnung, BGBl. N r. 223/1954, in der. Fassung 

der Verordnung BGBl. NI'. 176/1960; 
Arbeitsinspektionsgesetz 1956, BGBl. Nr. 147; 
Hebammengesetz 1963, BGBL Nr. 3/1964; 
Bundesgesetz, betreffend die Führung einer 

Bundesstaatlichen Krankenanstalt für Neuro
chirurgie in Bad !schi, BGBl. Nr. 304/1960. 

Ansatz 111590 Einigungsämter, Heimarbeits
kommissionen 

(der \1:7irkungsbereich vem 2 Arbeitsinspektoraten 
erstreckt sich zum Teil auch auf Gebiete von Nie
derösterreich, während das Arbeitsinspektorat für 
Bauarbeiten hinsichtlich der Ingenieurbauten das 
gesamte Gebiet von Niederösterreich zu betreuen 
hat) und je ein Inspektorat in Wiener Neu
stadt, St. Pölten, Krems, Linz, Vöcklabruck, 
Salz burg, Graz, Leoben, Klagenfurt, Innsbruck 
(mit einer Außenstelle in Lienz), Bregenz und 
Eisehstadt. 

Förderungsausgaben 

Der Ansatz für Förderungsausgaben dient vor 
allem der Förderung von Untersuchungen der 
durch die fortschreitende technische Entwicklung 
auftretenden neuen Probleme des Dienstnehmer
schutzes auf technischem, arbeitsmedizinisch.em 
und arbeitsphysiologischem Gebiet sowie sonsti
ger einschlägiger Maßnahmen im Interesse des 
Dienstnehmerschutzes. 

Ansatz 111593 Bundesstaatliche Untersuchungs
anstalten 

Organisation 

Anzahl der 1\mter: 
14 Einigungsämter, und zwar 1 in Wien, 5 

Niederösterreich, 2 in Steiermark und je 1 
den übrigen Bundesländern; 

5 Heimarbeitskommissionen, und zwar 4 tn 

Wien und 1 in Vorarlberg. 

Dieser finanzgesetzliche Ansatz umfaßt die 
Veranschlagung des Personal- und Sachaufwandes 
für die' bakteriologisch-serologischen Unter

m suchungsanstalten in Wien, Linz, Salzburg, Graz, 
m Klagenfurt und Innsbruck, die Lebensmittel

untersuchungsanstalten in Wien; Linz, Graz un~ 
Innsbruck und 5 weitere Untersuchungsanstalten 

Gebarung 

Hinsichtlich der Einigungsämter sind veran
schlagt: die Aufwandsentschädigungen für die 
Vorsitzenden, deren Stellvertreter und die 
Kanzleibediensteten; die Entschädigungen der 
Mitglieder und Ersatzn:änner sowie der Sa~ver
ständigen, ferner noch andere sachliche Verwal
tungsaufwendungen. 

Die Kanzleigeschäfte der Einigungsämter wer
den von den Kanzleien der am gleichen Ort be
findlichen Arbeitsgerichte besorgt. 

Der Aufwand für die Heimarbeitskommis
sionen besteht aus persönlichen und sachlichen 
Verwaltungsausgaben in annähernd gleicher Höhe 
wie in den Vorjahren. 

Ansatz 111592 Arbeitsinspektion 

Aufgaben und Organisation 

Die Arbeitsinspektion hat auf Grund des 
Arbeitsinspektionsgesetzes 1956, BGBl. NI'. 147, 
im Rahmen ihres Wirkungsbereiches den gesetz
lichen Schutz der Dienstnehmer (Lehrlinge) wahr
zunehmen. Es bestehen 20 Arbeitsinspektorate, 
und zwar: 8 Inspektorate mit dem Sitz in Wien 

15) Siehe auch Fußnote 7) auf Seite 113. 

in Wien. 
Im Hinblick auf die in den einzelnen Rech

nungsjahren infolge ihrer Aktualität durchzu
führenden Maßnahmen zur Gesunderhaltung der 
Bevölkerung und der dadurch von den Anstalten 
vorzunehmenden Untersuchungen wird es immer 
wieder erforderlich sein, eine der Untersuchungs
anstalten besonders auszustatten. Im Jahre 1967 
wird an der Bundesanstalt für Lebensmittelunter
suchung in Wien eine Abteilung für Schädlings
bekämpfungsmittel neu zu errichten sein, da auf 
die Dauer nicht unbeachtet bleiben darf, daß 
Lebensmittel, die mit eventuellen Pflanzenschutz
mittelrückständen behaftet sind, an Konsumenten 
abgegeben werden. Ebenso wird es notwendig 
sein, die an der gleichen Untersuchungsanstalt 
bestehende Radiologische Abteilung weiterhin 
apparativ auszustatten, um eine laufende Unter
suchung der Lebensmittel auf ihren radioaktiven 
Gehalt vornehmen zu 'können. 

Im übrigen wurde bei den Bundesstaatlichen 
Untersuchungsanstalten wieder nur jene appara
tive Ausrüstung berücksichtigt, die erforderlich 
ist, um die Anstalten in die Lage zu versetzen, 
den ihnen gestellten Aufgaben gerecht zu wer
den und mit den modernen Untersuchungs
methoden Schritt zu halten.' Für die speziellen 
Aufgabengebiete, insbesondere die überwachung 
der Radioaktivität, mußten ebenfalls die ent
sprechenden Mittel bereitgestellt werden. Es 
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handelt sich hiebei um den Aufwand für den Be
trieb des Laboratoriums für Radiologie und 
Lufthygiene an der BundesstaaHichen bakterio
logisch-serologischen Untersuchungs anstalt Wien 
und die übrigen Radiologischen Abteilungen so
wie den Betrieb. der Strahlenmeßwagen. 

Außerdem mußte für eine dringend erforder
liche. räumliche Ausdehnung der Bundesstaat
lichen bakteriologisch-serologischen Unter
suchungsanstalt in Klagenfurt, die Errichtung 
eines Tierstalles und die Schaffung einer Einstel
lungsmöglichkeit für den Strahlenmeßwagen Vor
sorge getroffen werden. 

Ansatz 1/1594 Bundeshebammenlehranstalten 

Der Bund unterhält derzeit je eine Hebammen
lehranstalt in Graz und Innsbruck in Verbin
dung mit der Universitätsklinik, eine Anstalt in 
Wien in Verbindung mit der Semmel weis
Frauenklinik sowie je eine Anstalt in Linz, 
Salzburg und Klagenfurt in Verbindung mit den 
in diesen Landeshauptstädten befindlichen Lan
deskrankenhäusern. 

Die veranschlagten Kredite sind einerseits zur 
Ergänzung der Lehrmittel und zur besseren Aus
stattung der Internatsräume, anderseits zur Auf
rechterhaltung des Lehrbetriebes, zur Durchfüh
rung von Wiederholungskursen für praktische 
Hebammen sowie für die Anschaffung von 
Hebammentagebüchern und Geburtenausweisen 
bestimmt. 

Nach § 1 Abs. 6 des Hebammengesetzes 1963, 
BGBl. Nr. 3/1964, haben die Hebammen jeden 
Geburtsfall innerhalb von 48 Stunden nach der 
erfolgten Geburt der zuständrgen Bezirksver-

waltungsbehärde und dem zuständigen Standes
beamten. anzuzeigen. Nach § 18 leg. cit. sind die 
Hebammen von der Entrichtung der Porto
gebühren für die von ihnen zu erstattenden An
zeigen über die Geburtsfälle befreit, sofern die 
Postbeförderung nicht eingeschrieben und nicht. 
mit Zustellungsnachweis erfolgt. Die Postord
nung, BGBI. Nr. 110/1957, sieht für derartige 
Postsendungen eine Portofreiheit nicht vor. Es' 
besteht daher für das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung eine gesetzliche Verpflich
tung, dem Begehren der Länder um Vergütung 
der Portospesen stattzugeben. Ab dem Jahre 1967 
wird eine bundeseinheitliche diesbezügliche Rege
lung zu treffen sein, wofür ein Betrag von 
200.000 Schilling vorgesehen werden mußte. 

überdies wurde der Aufwand für die gemäß 
§ 11 Abs. 5 des Hebammengesetzes 1963, BGBl. 
Nr. 3/1964, an die an den gesetzlich vorgeschrie
benen Fortbildungskursen teilnehmenden Heb
ammen zu leistenden Entschädigungen berück
sichtigt (68.000 Schilling). 

Ansatz 1/1595 Krankenanstalt Bad !schI 

Bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz wurden 
der Personal- und Sachaufwand für die 
Bundesstaatliche öffentliche Krankenanstalt für 
Neurochirurgie in Bad 15chl veranschlagt, wobei 
zu der Verminderung des Ansatzes 15958 "Auf
wandskredite" zu bemerken ist, daß die KJ:an
kenanstalt in Vollziehung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 304/1960 in ihrem Aufbau derart um
gestaltet wurde, daß die bestehenden Sonder- . 
abteilungen aufgelassen wurden und sich somit 
eine Reduzierung des systemisierten Betten
standes ergab. 
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Kapitel 16 Sozialversicherung 
Gesamfgebarung 

Im einzelnen ist zu bemerken: 
Titel 160 Bundesministerium für soziale Ver
waltung; Pensionsversicherung (Bundesbeitrag) 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

Die Gesamtgebarung des Kapitels 16 zeigt für 
die Jahre 1965 (Erfolg), 1966 und 1967 (Voran-
schlag) folgendes Bild: 1965 ,l-) .•.•••... 

1966 *,l-) .•....... 
4.070'8 
5.188'2 
6.061'0 

0'0 
18'3 

Ausgaben: 5.687'4, 

Einnahmen: 338'4, 

7.075'0, 8.066'2 
Millionen Schilling 

345'4, 346'1 
Millionen Schilling 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung der Ausgaben 1967 gegenüber 
den Vorjahren ist neben der natürlichen Zunahme 
der PensionsIast im wesentlichen 'auf die Einfüh
rung ,der Pensions anpassung durch das Pensions
anpassungsgesetz und auf die Einführung der 
Bauernkrankenversicherung zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG.), 
BGBL Nr. 189/1955, in der derzeit geltenden 
Fassung (18. Novelle), BGBl. Nr: 168/1966; 

Gewerbliches 'Se1bständigen-Pensionsversiche_ 
rungsgesetz (GSPVG.), BGBL Nr. 29211957, in 
der derzeit geltenden Fassung (15. Novelle), 
BGBL Nr. 169/1966; , 

e;ewerbliches Selbständigen-Krankenversiche
rungsgesetz (GSKVG.), BGBL Nr. 167/1966; 

'Landwirtschaftliches Zuschußrentenversiche-
rungsgesetz (LZVG.), BGBL Nr. 29311957, in der 
derzeit geltenden Fassung (9. Novelle), BGBL 
Nr. 311/1965; 

Pensionsanpassungsgesetz (P AG.), BGBl. 
Nr. 96/1965 (für 1967 gemäß BGBl. Nr. 76 
und 94/1966 Richtzahl und Anpassungsfaktor 
je 1'081); 

Finanzausgleichsgesetz 1959 (FAG. 1959), BGBl. 
Nr. 97 in der Fassung der Finanzausgleichs
novelle 1966, BGBl. Nr. 337/1965; 

Bauern -Krankenversicherungsgesetz (B. -K V G.), 
BGBl. Nr. 219/1965; 

Wohnungsbeihilfengesetz, BGBI. Nr. 229/ 
1951, in der derzeit geltenden Fassung, BGBl. 
Nr. 320/1961; 

Auslandsrenten-übernahmegesetz (ARÜG.), 
BGBL Nr. 290/1961, samt Ergänzung BGBl. 
Nr. 114/1962; 

Außerdem wurden eine geplante 10. Novelle 
zum Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver
sicherungsgesetz (LZVG.), eine beabsichtigte Son
derregelung betreffend Erhöhung von Ausgleichs
zulagen und eine Abänderung des Wohnungsbei
hilfengesetzes berücksichtigt. 

1967 *,l-) ........ . 

Unterschiede der Gebarung 
Im Jahre 1965 war ,der Bundesbeitrag in der ' 

Pensionsversicherung nach ,dem ASVG. mit festen 
Beträgen und in der Pensionsversicherung nach 
dem GSPVG. in Form einer Ausfallhaftung fest
gesetzt. Mit der Einführung des PAG. wird ab 
dem Jahre 1966 der Bundesbeitrag sowohl nach 
dem ASVG. als auch nach dem GSPVG. mit 
einem Hundertsatz des Gesamtaufwandes be
stimmt. Dieser Hundertsatz beträgt 25'5 v. H. 
für das Jahr 1966 und 26'5 v. H. für das Jahr 
1967. Aus der mit 1. Jänner 1966 erfolgten Auf
hebung der Vorschriften über den finanzi.ellen 
Ausgleich in WanderversicherungsfäHen ergibt 
sich, darüber hinaus eine Verschiebung des Pen
sionsaufwandes unter den einzelnen Pensions
versicherungsträgern. 

Bei den in den Jahren 1965 und 1966 aufschei
nenden Einnahmen handelt es sich um Rückzah
lungen von zuviel erhaltenen Bundesbeitragsvor
schüssen durch Pensionsversicherungsträger. Für 
1967 ist mit solchen Rückzahlungen voraussicht
lich nicht zu rechnen. 

Aufwand 

In der Pensionsversicherung nach dem ASVG. 
leistet der Bund nach § 80 Abs. 1 ASVG. für das 
] ahr 1967 einen Beitrag in der Höhe von 26'5 
v. H. der Summe des Aufwa·ndes aller Träger, 
ausgenommen die Aufwendungen für die Aus
gleichszuhgen und die W ohnung~beihilfen. V üri 
diesem Beitrag des Bundes erhält jeder Träger 
zunächst nach § 80 Abs. 3 ASVG. einen Betrag 
in der Höhe des bei ihm ermittelten Fehlbetrages. 
Fehlbetrag tist jener Betrag, um den 101 v. H. 
des dem Träger erwachsenden Aufwandes (aus
genommen die Ausgleichszulagen und die W oh
nungsheihilfen) die Einnahmen (au~genommen 
den Bundesbeitrag und die Ersätze für Aus
gleichszulagen und Wohnungsbeihilfen) über
steigen. Der verbleibende Restbetrag an Bundes-' 
beitrag ist nach § 80 Abs. 4 ASVG.auf die ein
zelnen Träger im Verhältnis ihres Aufwandes 
(ausgenommen die Ausgleichszulagen und die 
Wohnungs beihilfen) aufzuteilen. 

In der Pensionsversicher~ng nach dem GSPVG. 
leistet der Bund nach § 27 Abs. 1 GSPVG. für 
d.as Jahr 1967 einen Beitrag in der Höhe von 
26'5 v. H. des Aufwandes, ausgenommen die 
Aufwendungen für die Ausgleichszulagen. Nach 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 
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§ 27 Abs. 2 GSPVG. hat der Bund vom Auf- Beim Ansatz 1/16027 Versicherungsanstalt der 
kommen an GeweI"'besteuer und Bundesgewerbe- österreich ischen Eisenbahnen 
steuer jenen Betrag an die Pensionsversicherungs Anzahl 

anstalt der gewerblichen Wirtschaft zu über- Durchschnittlicher Stand an zu-
weisen, um den 101'5 v. H. des Aufwandes (aus- erkannten Pensionen ......... . 14.550 
genommen die Ausgleichszulagen) die Einnahmen Durchschnittlicher Stand an Pflicht
(einschließlich Bundesbeitrag nach § 27 Abs. 1 
GSPVG., jedoch ausgenommen die Ersätze für 
die Ausgleichszulag,en) übersteigen. 

Zur landwirtschaftlichen Zuschußrentenver
sicherung hat ,der Bund gemäß § 25 LZVG. für 
jedes Geschäftsjahr als Beitrag zu leisten: 

1. 198 v. H. des erzielten Aufkommens nach 
dem Bundesges'etz über eine Abgabe von land
und forstwirtschaftlichen Betrieben, BGBl. 
Nr. 166/1960, in der derzeit geltenden Fassung, 
BGBl. Nr. 295/1964. 

2. einen Betrag in der Höhe der Beiträge, die 
für ,die Pflichtversicherten nach § 19 und zur 
Weiterversicherung nach § 24 Ahs. 1 LZVG. ein
gezahlt worden sind. 

Berechnungsgrundlagen: 
Beim Ansatz 1/16007 Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter 
Durchschnittlicher Stand an zu-

erkannten Pensionen ........ . 
Durchschnittlicher Stand an Pflicht-

versicherten ................ . 

101 v. H. des Aufwandes ohne Aus
gleichszulagen und Wohnungs-
beihilfen ................... . 

Einnahmen ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und Woh~ungs-
beihilfen und ohne Bundesbei-

Anzahl 

~99.100 

1,275.000 
Mill. S 

11.153'4 

trag ........................ 8.400'0 
~-~~~-Fehlbetrag nach § 80 Abs. 3 ASVG. 2.753'4 

Restlicher Bundesbeitrag nach § 80 
Abs. 4 ASVG .......... .' ..... . 294'1 

Bundesbeitrag .. , 3.047'5 

Beim Ansatz 1/16017 Land- und Forstwirt
schaftliche Sozialversicherungsanstalt 
Durchschnittlicher Stand an zu-

erkannten Pensionen ........ . 
Durchschnittlicher Stand an Pflicht-

versich'erten ................ . 

101 v. H. des Aufwandes ohne 
Ausgleichszulagen und Woh-
nungsbeihilfen .............. . 

Einnahmen ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und Wohnungs-
beihilfen und ohne Bundesbei-
trag ....................... . 

Anzahl 

92.200 

68.000 
Mill. S 

1.259'0 

357'5 
Fehlbetrag nach § 80 Abs. ~3-----

ASVG ..................... . 901'5 
Restlicher Bundesbeitrag nach § 80 

Abs. 4 ASVG. .............. 33'2 
----::-::-:-:::-

Bundesbeitrag .. ' 9347 

versicherten ................. . 

101 v. H. des Aufwandes ohne 
Ausgleichszulagen und Woh-
nungsbeihilfen .............. . 

Einnahmen ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und Wohnungs
beihilfen und 'ohne Bundesbei-
trag ....................... . 

21.000 
Mill.S 

238'8 

144'0 ------Fehlbetrag nach § 80 Abs. 3 
ASVG ..................... . 94'8 

Restlicher Bundesbeitrag nach § 80 
Abs. 4 ASVG .............. . 6'3 ------

Bundesbeitrag .. , 101'1 

Beim Ansatz 1/16037 Pensionsversicherungs
anstalt der Angestellten 

Durchschnittlicher Stand an zuer-
kannten Pensionen .......... . 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-
versicherten ................ . 

101 v. H. des Aufwandes ohne 
Ausgleichszulagen und Woh-
nungsbeihilfen .............. . 

Einnahmen ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und Wohnungs-
beihilfen und ohne Bundes-

Anzahl 

211.000 

665.000 
Mill.S 

6.108'5 

beitrag ..................... 5.645'0 ------
Fehlbetrag nach § 80 Abs. 3 ASVG. 463'5 
Restlicher Bundesbeitrag nach § 80 

Abs. 4 ASVG ............... . 161'1 ------
Bundesbeitrag . . . 624'6 

Beim Ansatz 1/16047 Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues 

Durchschnittlicher Stand an zuer-
kannten P~nsionen .......... . 

Durchschnittlicher. Stand an Pflicht-
versicherten ..... _ . _____ ..... 

101 v. H. des Aufwandes ohne 
Ausgleichszulagen und Woh
nungsbeihilfen ".,.",." .. " 

Einnahmen ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und Wohnungs-
beihilfen l,lnd ohne Bundes-

Anzahl 

30,725 

26,100 
Mil!. S 

744'4 

beitrag '.,' .. "., .. ,., _ . , __ . 354'5 -----
Fehlbetrag nach § 80 Abs,3 ASVG, 389'9 
Restlicher Bundesbeitrag nach § 80' 

Abs. 4 ASVG .. " ............ 19'6 ------
Bundesbeitrag . . . 409'5 
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Beim Ansatz 1/16057 Pensionsversicherungs
anstalt .der gewerblichen Wirtschaft 
Durchsc:.~nittlicher Stand an zuer-

kannten Pensionen .......... . 
Durchschnittlicher Stand an Pflicht

• 1 verSlcnerten ................ . 

Aufwand ohne Ausgleichszulagen . 
Bundesbeitrag (26'5 v. H. dieses 
Aufwandes) ................ . 

Anzahl 

93.850 

202.250 
Mil!. S 

1.200'3 

318'1 

'Beim Ansatz 1/16067 überweisung vom Auf
kommen an Gewerbesteuer gemäß § 27 (2) 
GSPVG. 
101'5 v. H. des Aufwandes ohne 

Ausgleichszulagen ........... . 
ab: Einnahmen einschließlich Bun

desbeitrag nach § 27 Abs. 1 
GSPVG., jedoch ohne Ersätze für 
Ausgleichszulagen ........... . 

MiIl. S 

1.218'3 

955'8 ------überweisung vom Aufkommen an 
Gewerbesteuer .............. . 262'5 

Beim Ansatz 1/16077 Landwirtschaftliche 
Zuschußrentenversicherungsanstalt 

Anzahl 
Durchschnittlicher Stand an pflicht

versicherten Selbständigen ..... 
Durchschnittlicher Stand an pflicht

versicherten Familienangehörigen 

Bundesbeit~ag (198 v. H. des Auf
kommens an Abgabe von land
und forstwirtschaftlichen Betrie
ben und 100 v. H. der für die 
Versicherten eingegangenen Be-
träge) ...... , .. , .. ,.', ... ". 

245.000 

50.000 
MiIl.S 

363'0 

Titel 161 Bundesministerium für soziale Ver
waltung; AusgleichszuJagen (Bundesbeitrag) 

1965 '~) ... ,., .......... , .. . 
1966**) ..... , .... , ... , ... , 
1967*') ........... , ....... . 

Unterschiede der Gebarung 

Sad1aufwand 
Mil!. S 

1.215'1 
1.350'0 
1.440'3 

Die Erhöhung der Ausgaben 1967 gegenüber 
den Vorjahren ist vor allem auf die Richtsatz: 
erhöhungen, zum Teil auch auf die Zunahme der 
Zahl der Ausgleichszulagenempfänger zurück
zuführen. Bei der Ermittlung der Ansätze wurde 
auch auf eine beabsichtigte Änderung der Re
fundierungsmodalitäten Bedacht genommen. 

Aufwand 

Auf Grund des Artikels IV des Finanzaus
gleichsgesetzes 1959, BGBL Nr. 97, in der Fas
sung der Finanzausgleichsgesetznovelle 1966, 
BGBL Nr. 337/1965, übernimmt der Bund die 
Kostentragung der im § 299 Abs. 1 ASVG. und 

") Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

§ 97 Abs. 1 GSPVG. vorgesehenen Verpflichtung 
der Länder zum Ersatz des Aufwandes an Aus
gleichszulagen. 

Nach den Bestimmungen des PAG. und der 
durch Sonderregelung geplanten Erhöhung von 
Richtsätzen betragen diese ab 1. Jänner 1967: 

Sdlilling 

a) für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung ............ 1.068 

b) für Pehsionsberechtigte auf Witwen-
(Witwer)pension ................ 1.068 

c) für Pensionsberechtigte auf Waisen
pension 
1. bis zur Vollendung des 24. Le-

bensjahres ........ ,........... 399 
falls beide Elternteile verstorben 
sind ......................... 601 

2. nach Vollendung des 24. Lebens-
jahres ........... ,. . . . . . . . . . .. 709 
falls beide Elternteile verstorben 
sind ................. , .... , .. 1.068 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich für die 
Ehegattin (den erwerbsunfähigen Ehegatten) um 
415 S und für jedes Kind um 116 S. 

Titel 162 Bundesministerium für soziale Ver
waltung; Leistungen zur Krankenversicherung 

1965 *) 
1966 "".) 
1967 ~.*) 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand 
Mill. S. 

126'6 
276'0 
280'0 

Die Erhöhung der Ausgaben 1967 und 1966 
gegenüber 1965 ist vor allem auf die Einfüprung 
der Bauernkrankenversicherung zurückzuführen. 
Außerdem wurde 1965 kein Zuschuß zum Aus
gleichsfonds der Krankenversicherungsträger ge
währt. 

Aufwa"nd 

Auf Grund des § 168 ASVG. hat der Bund 
den Trägern der Krankenversicherung 50 v. H. 
des Aufwandes an Wochengeld zu ersetzen. 

Nach § 18 Abs. 1 lit. b B.-KVG. hat der Bund 
für das Jahr 1967 einen Beitrag in der Höhe des 
Betrages zu leisten, um den der Gesamtaufwand 
die fälligen Versicherungsbeiträge nach § 17 
B.-KVG, übersteigt. 

Gemäß § 447 a Abs. 3 ASVG. beträgt der Bei
trag des Bundes zum Ausgleichsfonds der Kran
kenversicherungsträger jährlich 50 Millionen 
Schilling. 

Berechnungsgrundlagen : 
Beim Ansatz 1/16207 Teilersatz der Aufwen
dungen für das Wochengeld 

Die Berefhnung des Aufwandes erfolgte auf 
Grund der bisherigen Abrechnungen unter Be-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
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rücksichtigung einer ·leicht steigenden Tend~nz. 
Für das Jahr 1967 wurde dieser Aufwand mit 
120'0 Millionen Schilling veranschlagt. 

Beim Ansatz 1/16217 Zuschuß nach dem 
B.-KVG. 

Gesamtaufwand ................... . 
Versicherungsbeiträge .............. . 

Bundesbeitrag ............ : ....... . 

Mill. S 

369'5 
259'5 

110'0 

Titel 163 Bundesministerium . für soziale Ver
waltung; Leistungen nach dem Wohnungs
heihilfengesetz bzw. Sonderbeitrag nach dem 
Wohnungsbeihilfengesetz 

Sachaufwand Einnahmen 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung der Ausgaben 1967 gegenüber 
1965 ist darauf zurückzuführen, daß die Zahl 
und die Berechnungsgrundlagen der Nachver
sicherungsfälle gemäß § 531 ASVG. sowie der 
Vorschüsse gemäß § 18 ARÜG. angestiegen sind. 

Der Unterschied in den Einnahmen 1967 ge-' 
genüber 1965 ist dadurch bedingt, daß im Jahre 
1965 auf Grund des 4. Budgetüberschreitungs
gesetzes, BGBl. Nr. 76/1965, die Rückflüsse nach 
dem 2. Abkommen zwischen der Republik Oster
reich und der Bundesrepublik Deutschland über 
Sozialversichierung in der Höhe. von rund 
18'5 Millionen Schilling von den Versid1erungs
trägern zurückgezahlt wurden. 

MiIl, S Ansatz 1/16407 Nachversicherungsbeiträge und 
1965 "") .............. 247"2 319'5 

1966 '~'f) ............... 259'3 327"0 

1967 *"") ............. , .. 283'5 346'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung der Ausgaben 1967 gegenüber 
den Vorjahren ist auf die Zunahme der Zahl 
der Wohnungsbeihilfenempfänger zurückzufüh-
ren. 

Aufwand 

Überweisungsbeträge gemäß § 531 ASVG. 

Gemäß § 531 ASVG., in der derzeit geltenden 
Fassung, hat der Bund in jenen Fällen, in denen 
reichsdeutsche Dienststellen als Dienstgeber N arn-
versicherungsbei träge und überweisungsbeträge 
nach § 308 bzw. 311 ASVG. zu leisten hätten, 
bis zur zwischenstaatlichen Regelung diese Zah
lungen, vorschußweise auf Rechnung des Zah
lungspflichtigenzu entrichten. 

Die Höhe der Belastung des Bundes im Jahre 
1967 wurde auf Grund von Erhebungen bei den 
in Betracht kommenden Sozial versicherungs
trägern und öffentlichen Stellen unter Berück
sichtigung des bisherigen Aufwandes geschätzt. 

Nach § 12 Abs. 1 des Wohnungsbeihilfengeset
zes haben die Dienstgeber zur Deckung des Auf
wandes für die Wohnungsbeihilfen einen Sonder
beitrag von 075 v. H. der für die K:rankenver- Ansatz 1/16417 Vorschüsse auf ausländische 
sicherung geltenden allgemeinen Beitragsgrund- Renten 
lage, höchstens jedoch von 2400 S monatlich, zu Nam § 18 des ARÜG. können die Versime'
leisten. Nach § 12 Abs. 2 dieses Gesetzes erhalten rungsträger unter gewissen Voraussetzungen an 
die Träger der Krankenversicherung zur Abgel- österreichisd1e Staatsbürger Vorschüsse auf Ren
tung der Einhebungskosten eine Vergütung von tenansprürne aus einer ausländismen Rentenver-
1 v. H. der abgeführten Beiträge. sirnerung und auf Leistungsansprüme aus einer 

Nach der geplanten Abänderung des Woh- ausländischen Unfallversimerung narn vorheriger 
nungsbeihilfengesetze's sind aus den Eingängen Zustimmung des BundesministJeriums für soziale 
an Sonderbeiträgen (16304 der Einnahmen) den Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
Sozialversicherungsträgern die Aufwendungen ministerium für Finanzen gewähren. Der Auf
für Wohnungsbeihilfen zu ersetzen. Diese Auf- wand an Vorschüssen und der die Versimerungs
wendungen wurden für 1967 mit 280'0 Millionen I träger belastende Aufwand für die Krankenver
Schilling veranschlagt. sicherung der Vorsmußempfänger ist den Ver-

sirnerungsträgern vom Bund zu ersetzen. 
Titel 164 Bundesministerium für soziale Ver
waltung; sonstige Leistungen des Bundes zur 
Sozialversicherung bzw. sonstige Einnahmen 

Sachaufwand 

1965 'f) ....... 

1966 ~"':") ....... 
1967 *") ....... 

") Bundesrechnungsabschluß. 
':"') Bundesvoranschlag. 

1"1 

1'5 

1'5 

Einnahmen 
Mi!L S 

18'8 

0'1 

0'1 

Nach § 21 des ARÜG. sowie den Erlässen 
II-115.553-11/62 und II-125.403-11/62 können 
bis zur Gewährung eines Vorschussesnarn § 18 
bzw. einer Leistung nam dem ARÜG. die Vor
schüsse nam der bisherigen Regelung gegen 
Refundierung aus Bundesmitteln weitergezahlt 
werden. 

Für 1967 wurde mit 18 Vorschußfällen 
geremnet; der durchschnittliche Monatsaufwand 
einschließlich der Nebenkosten wurde mit rund 
500 S pro Fall angenommen. 
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128 Kapitel 20 - Titel 200 

Kapitel 20 Äußeres 

Titel 200 Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten 

I Er hat ein Stammkapital von 100.000 Sdiilling 
und wird durch freiwillige Beiträge öffentlich
rechtlicher Körperschaften und privater Organi-

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 *) ....... 
1966 **) : ...... 
1967 ""') ... , .. ' . 

Unterschiede 
gegenüber Vorjahre 

MUl.S 

197 51~5 71'2 87 
23'2 63'9 87"1 107 
25'0 61'6 86'6 107 

Die wesentlirosten Unterschiede ergeben siro 
bei den nachstehend näher erläuterten Positionen 
wie folgt: 

Internationale Beitragszahlun-
gen ........ " ... , .... " 

Personalaufwand , . " .... , .. 
Internationale Kongresse in österreich •• 

übrige Gebarung " ... , ... " 

Summe. 

1965*) 1966*") 1967**} 
MiII.S 

35'8 49"4 45"4 

197 23'2 25'0 

3"0 1) -
127 14'5 16'2 

71'2 87"1 86'6 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ist auf 
die Bezugserhöhungen und im Jahre 1966 außer
dem auch a,uf die Vermehrung der Dienstposten 
zurückzuführen. 

Die Erhöhung im Sachaufwand ist durch eine 
Vermehrung der Vertretungs behörden im Aus
land bedingt, die auch Mehrausgaben in der Zen
trale zur Folge hat. 

sationen bzw. Personen dotiert. 

Im Jahre 1965 sind ihm an Beiträgen rund 
1,500.000 Schilling und im Jahre 1966 rund 
1,000.000 Schilling zugeflossen, woraus das Kura
torium einstimmig 40 Stipendien an bedürftige 
und würdige Hörer der Diplomatischen Akade
mie (mit österreichischer und ausländischer 
Staatsangehörigkeit) verliehen hat. 

Dies bedeutet für drei Studiensemester eine 
Belastung von rund 1,200.000 Schilling, 

Für das Studienjahr 1966/67 wurden 31 Sti
pendien vergeben. 

Förderungsausgaben 

Die Erhöhung von 0'20 Millionen Schilling ist 
auf die Erhöhung der Subvention an die Öster
reichische Gesellschaft für Außenpolitik und In
ternationale Beziehungen (0"03 Millionen Schil
ling) sowie auf die Erhöhung des Kredites für 
sonstige Subventionen (0'17 Millionen Schilling) 
zurückzuführen. 

Internationale Bei,tragszahlungen 

Der für internationale Beitragszahlungen 
österreichs vorgesehene Kredit von 45,401.000 S 
gliedert siro wie folgt: 

Beitragszahlungen an die Vereinten Nationen: 

Schilling 
UN-Beitrag (Beitr:ibtsjahr 1956, BGBL 

Gesetzliche Grundlagen Nr. 120/1956, 1966: 16,3~7.000 S) 14,770.000 

Das Bundesministerium für Auswärtige Ange-I UN-Technische Hilfe und Sonder
legenheiten wurde mit Bundesgesetz BGBL .fonds der UN (1966: 18,998.000 S) 17,431.000 

Nr: h172/1959 als selbständiges Bundesministerium I UNEF 2)-Beitrag (1966: 3,705.000 S) 2,933.000 
ernc tet. . 

Beiträge für internationale Hilfs-
Einnahmen maßnahmen (1966: 260.000 S) .... 260.000 

Bei den Einnahmen handelt es sich im wesent- Beiträge für UN-Sonderaktionen 
1ichen um die Rückersätze der UN für das öster- (1966: 4,000.000 S) ............. 4,000.000 
reichische Zypernkontingent, dessen Kosten zu ------
Lasten des österreichischen Bundeshaushaltes, Insgesamt .. ' 39,394.000 
Kapitel 11 (Inneres) uIlid Kapitel 40 (Militärische Der verminderte Bedarf bei den Beiträgen zum 
Angelegenheiten) verrechnet werden. Budget der UN (einschließlich Technische Hilfe 

Anlagen 

Der Mehrbedarf von 0'097 Millionen Schilling 
ist bedingt durch die notwendigsten Anschaf
fungen von Amtseinrichtungen. 

Stipendienfonds 

Der Stipendienfonds der Diplomatischen Aka
demie, ein Fonds mit Rechtspersönlichkeit, wurde 
mit stiftungsbehördlicher Genehmigung mit Wir
kung vom 17. Dezember 1964 errichtet" 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoransehlag. 

') Internationale Konferenz des Roten Kreuzes. 

und Sonderfonds), zur UNEF und für inter
nationale Hilfsmaßnahmen ist auf die im Jahre 
1966 zu leisten gewesenen restlichen Beitragszah
lungen für das Jahr 1965 zurückzuführen. 

Sonstige internationale, Beitragszahi'ungen 
österreichs: 

Europarat (Beitrittsjahr 1956, BGBL 
Nr. 121/1956, 1966: 4,000.000 S) 

IAEA 3) (Beitrittsjahr 1958, BGBL 
Nr. 23/1958, 1966: 1,327.000 S) .. 

Schilling 

4,145.000 

1,351.000 

2) UNEF = United Nations Emergeney. Forees 
3) IAEA = International Atomic Energy Ageney 
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Kapitef 20 - Titel 200/201 129 

Donau-Kommission (Beitrittsjahr 
1960, BGBL Nr. 40/1960, 1966: 
700.000 S) .................... . 

Ständiger Schiedshof (Beitrittsjahr 
1913, RGBL Nr. 177/1913, 1966: 

Schilling 

500.000 

11.000 S) .... ................. 11.000 ------

dem auch durch die Eröffnung von neuen Ver
tretungshehörden bedingt. 

Di,e Erhöhung des Sachaufwandes ist auf die 
Kostensteigerungen im Ausland, im Jahre 1966 
auch auf die Eröffnung neuer Vertretungsbehör
den zurüCkzuführen. 

Insgesamt . .. 6,007.000 Anlagen 

Beitragsquoten 

Die Beitr:agsquote österreichs zu den Kosten 
der Vereinten Nationenwurde in der XX. Gene
ralversammlung vom 21. Dezember 1965 auf 
Grund des Nationaleinkommens mit 0'53 von 
Hundert des Gesamtbudgets der' Vereinten 
Nationen festgesetzt, und zwar rüCkwirkend mit 
1. Jänner 1965. 

Die gegenüher 1966 erhöhten Beiträge zum 
Europarat und zur IAEA sind bei gleichbleiben
der Beitragsquote auf die Erhöhung des Gesamt~ 
budgets dieser Organisationen zurüCkzuführen'. 

Aufwandskredite 

Die Erhöhung von 0'305 Millionen Schilling 
ist auf die Mehrkosten für Reisen und sonstige 
Kosten (0'106 Millionen Schilling) der Mit
glieder der gesetzgebenden Körperschaften an den 
Sitzungen der ständigen Versammlung des Eu
roparates und deren Ausschüssen, für erhöhte 
Reisekosten für die Delegierung von Mitgliedern 
der gesetzgebenden Korperschaften durch das 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegen~ 
heiten (0'010 Millionen Schilling) und für "Doku
mentation und Information" (0'2 Millionen 
Schilling) sowie auf die erhöhten Zahlungen für 
das österrei.chische Personal und den österreichi
schen Vizedir·ektor der Donaukommission 
(0'030 Millionen Schilling) und die Beitragslei
stung zur Europabewegung (0'019 Millionen 
Schilling) zurückzuführen. Hingegen ergaben 
sich Verminderungen der Kosten der Ausbil
dungslehrgänge (0'030 Millionen Schilling) und 
der Kosten für das Internationale Diplomaten
seminar Kleßlheim (0'030 Millionen Schilling). 

Titel 201 Vertretungsbehörden 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 

1965 *) ....... 114·5 
1966 ,:.,:.) ....... 136'5 
1967 "") ....... 149' 4 

Unterschiede der Gebclrung 

Mill.S 

60'5 175'0 
73'5 210'0 
84'5 233'9 

1'6 
1'6 
1'9 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ist durch 
Bezugserhöhungen infolge erhöhter Lebenshal
tungskosten im Ausland, im Jahre 1966 außer-

".) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Erläuterungen zum Bu.ndes!inanzgesetz 

Bei "Bauherstellungen" wur·den 2'0 Millionen 
Schilling veranschlagt, um dringende General
reparaturen an ·den bundeseigenen Gebäuden 
durchzuführen. Für das Bauvorhaben in Brasilia 
wurden 4'0 Millionen Schilling vorgesehen. Fer
ner sind für die Einrichtung der Vertretungs
behörden 9'0 Millionen Schilling und für die In
standsetzung von Amtsgebäuden 3'3 Millionen 
Schilling veranschlagt. Für die Anschaffung von 
Personenkraftwagen im W.ege des Austausches 
sind um 0'2 Millionen Schilling mehr vorge
sehen. 

Förderungs%uwendungen 

Die hier veranschlagten 0'9 Millionen Schilling 
sind für Auslandsösterreicher, davon 0'4 Millio
nen Schilling für Unterstützungen, vorgesehen; 

Aufwandskredite 

Die "Ausgaben für Information und Werbung 
im Ausland'"wurden wie im Vorjahr mit 1'8 Mil
lionen Schilling und der Aufwand des Bundes zur 
Krankenversicherung der im Ausland verwende
ten Bediensteten ebenfa,1ls mit 1'8 Millionen 
Schilling präliminiert. 

Liegenschaftserwerb 

Bei "Liegenschaftserwerh" wurden für 1967 
zum Ankauf bundeseigener Gebäude für die 
Unterbringung der Vertretungsbehörden 
7'3 Millionen Schilling vorgesehen. 

Dienststellen im Ausland 

Derzeit bestehen 72 ·effektive Vertretungs
behörden im Ausland, und zwar 54 diploma
tische, 14 konsularische und 4 Dienststellen be
sonderer Art. 

Diplomatische Vertretungsbehörden 

Die bereits bestehenden diplomatischen Ver
tretungsbehärden sind in folgenden Orten ein
gerichtet: Addis Abeba, Ankara, Algier, Athen, 
Bagdad, Bangkok, Beirut, Belgra.d, Bern, Bogora, 
Bonn, Brüssel, Budapest, Buenos Aires, Bukarest, 
Canberra, Caracas, New Delhi, Dakar, Den Haag, 
Djakarta, Djedda, Dublin, Helsinki, Kabul, 
Kairo, Karachi, Kopenhagen, Lagos, Lissabon, 
London, Luxemburg, Madrid, Mexico, Moskau, 
Nairobi, Oslo, Ottawa, Paris, Prag, Pretoria, 
Rabat, Rio de Janeiro, Rom, Santiago de Chile, 
Sofia, StoCkholm, Teheran, Tel Aviv, Tokio, 

9 
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Tunis, Vatikan, Warschau und Washington. Für 
1 weitere Vertretungsbehöroe ist kreditmäßig 
vorgesorgt. " 

In New York besteht die österreichische Ver
tretung bei den Vereinten Nationen, in Straß
burg die Ständige Vertretung österreichs beim 
Europarat, in Genf die Ständige Vertretung 
österreichs heim Büro der V ereinten Na donen 
und bei den Spezialorganisationen und in Berlin 
eine österreichisme Delegation. 

Konsularische Vertretungsbehörden 

Effektive konsularische Vertretungsbehörden 
im Ausland bestehen in Agram, Chikago, Düs
seldorf, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Laibach, 
Mailand, München, New York, Preßburg, Straß
burg, Triest und Zürich. 

Außerdem werden 1967 rund 150 Honorar
konsulate amtieren. 

Der Vertretung in New York ist eine Infor-
mationsstelle angeschlossen. 

Konsulargebühren 

Die Konsular,gebühren werden gemäß Bundes
gesetz, BGBI. Nr. 178/1952 (Durchführungs
verordnung hiezu BGBl. Nr. 227/1952) erhoben, 
in Stempelmarken entrichtet und bei dem An
satz 2/525 "Stempel- und Rechtsgebühren" ver
redmet. 

Titel 202 Diplomatische Akademie 
Personal-, Sam- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill. S 

1965 *) ....... 0'5 1'9 2'4 0'9 
1966 **) •...... 1'0 27 37 1'5 
1967 *~') ....... 1'1 3'1 4'2 1'0 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

österreich besaß bis zum Jahre 1938 die be
kannte Konsularakademie. Das Bundesministe
rium für Finanzen wurde mit Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 200/1962, ermächtigt, der Stiftung 
"Theresianische Akademie" für den Wieder
aufbau und für die Einrichtung des ihr ge
hörenden und im Zuge der Kriegshandlungen 
zerstörten Konsulartraktes Wien IV, Favoriten
straße 15, entsprechende Mittel unentgeltlich zu
zuwenden. 

Nach Beendigung der Wiederaufbauarbeiten 
wurde im Jahre 1964 in diesem Objekt eine 
"Diplomatische Akademie", welche die Spezial
schulung des Nachwuchses für den diplomatische'n 
Dienst nach Absolvierung des Hochschulstudiums 
zur Aufgabe hat, eröffnet. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des' Personalaufwandes ab 1966 
ist auf die Bezugserhöhungen zurückzufuhren. 

Die Erhöhung im Sachaufwand ist vor aUem 
durch die im Zusammenhang mit der Profes
soren- und Tutorenentschädigung entstehenden 
Mehrausgaben, sowie Reisekosten, ferner 
durch die Anschaffung von Mikro- und Makro
filmen für Archivbestände und durch die 
im Jahre 1967 notwendig werdenden Instand. 
setzungsarbeiten am Gebäude der Diplomatischen 
Akademie, sowie durch die Einführung von 
Kursen während der Ferienmonate, die mit Auf
wendungen für Verpflegung verbunden sein 
werden, bedingt. 

Einnahmen 

Die Einnahmen stammen aus Schulgeldern. 
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Kapitel 30 Justiz 

Titel 300 Bundesministerium für Justiz 
Personal- Sam- Einnahmen 

aufwand Summe 

1965 ~-) ........ 15'4 
1966 **). 0 • 0 • 0 •• 15'9 
1967 *'f) .. 0 ••••• 17'0 

Unterschiede der Gebarung 

MilIoS 

T7 
10'5 
12'0 

23"1 3 0 3 
26'4 3'8 
29'0 3'9 

Das Mehrerfor,dernis beim Personalaufwand in 
den Jahren 1966 und 1967 ist auf die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten zurück
zuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ab dem Jahre 
1966 ergibt sich aus höheren Verwaltungsaufwen
dungen. 

Aufgaben 

Dem Bundesministerium für Justiz obliegen 
die obersten Verwaltungsgeschäfte des Bundes 
auf dem Gebiete der Zivil- und Strafrechtspflege. 

Internationale Beitragszahlungen 

Die Verpflichtung zur Beitragszahlung ergibt 
sich aus der Teilnahme österreichs an folgenden 
internationalen Institutionen: 

Haager Konferenz für Internationales Privat
recht (Beitritt auf Grund des Ministerrats
beschlusses vom 15. Juni 1954). 

Internationales Institut für die Vereinheit
lichung des Privatrechtes in Rom (Beitritt auf 
Grund des Ministerratsbeschlusses vom 11. Mai 
1948). 

Förderungsausgaben 

Als Förderungsausgaben sind Zuschüsse für die 
Herausgabe einschlägiger Zeitschriften, Bro
schüren und Bücher sowie Subventionen an Ver
einigungen, deren Tätigkeit im Interesse der 

. Justizverwaltung liegt, veranschlagt. 

Titel 301 Oberster Geridltshof 

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 *) .•..... 15'3 
1966 **) .... 0" 16'0 
1967 **) .. 0 • • •• 17"0 

Unterschiede der Gebarung 

MilloS 

0'9 16'2 0'0 
1'0' ITO 0'0 
1'0 18'0 0'0 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand in 
den Jahren 1966 und 1967 ist auf die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten zurück~ 
zuführen. ;" i- ' 

*) Bundesrechnungsabsmluß. 
*") Bundesvoranschlag. 

Aufgaben 

Der Oberste Gerichtshof ist oberste Instanz 
in Zivil- und Strafrechtssachen (Art. 92 Abs. 1 
Bundesverfassungsgesetz). Ihm obliegt auch die 
Erstattung von Besetzungsvorschlägen anläßlich 
der Ernennung von Richtern. Weiters sind beim 
Obersten Gerichtshof die Oberste Rückstellungs
kommission, das Kartellobergericht und die 
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission 
für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter 
eingerich tet. 

Generalprokuratur 

Der Aufgabenbereich der Generalprokuratur 
beim Obersten Gerichtshof umfaßt die Mitwir
kung bei der Erledigung von Rechtsmitteln in 
Strafrechtsfällen durch den Obersten Gerichtshof, 
die Erhebung von Nichtigkeitsbeschwerden zur 
Wahrung des Gesetzes (Strafprozeßordnung 
1960, BGBl. Nr. 98) sowie die Mitwirkung bei 
der Tätigkeit der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission für Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter . 

Titel 302 Justizbehörden in den Ländern 
Personal- Sam- Einnahmen 

aufwand Summe 
MiJl.S 

1965 ") ... 383'8 
1966 *") ... 408 0 1 
1 96 7 *") ... 4 3 8'1 

1307 
148'4 
163'3 

Unterschiede der Gebarung 

514'5 r 429'9 
556'5: 461'1 
601'4.\[526'1 

Das Mehrerfordernis inden Jahren 1966 und 
1967 beim Personalaufwand ist auf die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten, im Jahre 
1966 auch auf Personalvermehrungen zurück
zuführen. 

Die erhöhten sachlichen Ausgaben im Jahre 
1966 sind durch die Erhöhung des Entgeltes für 
Rechtspraktikanten und staatsanwaltschaftliche 
Funktionäre entsprechend der Bezugsregelung für 
die Bundesbediensteten und der Erhöhung der 
Pauschalvergütung für die Tätigkeit von Rechts
anwälten als Armenvertreter in gerichtlichen 
Verfahren begründet. 

Das_ Mehrerfordernis beim Sachaufwand im 
Jahre 1967 ist hauptsächlich auf die neuerliche 
Erhöhung des Entgeltes für Rechtspraktikanten 
und staatsanwaltschaftliche Funktionäre ent
sprechend der Bezugsregelung für die Bundesbe
diensteten, auf erhöhte Aufwendungen für die 
Rechtspflege und auf die erstmalige Vorsorge auf 
Grund der Pressegesetznovelle 1966, BGBl. 
Nr. 104, zurückzuführen. Außerdem besteht 
bei den Gerichten ein dringender Nachholbedarf 
an Einrichtungsgegenständen. Berücksichtigt ist 
auch der Aufwand für die Einrichtung des neuen 
Landesgerichtes in Eisenstadt. 

*) BUhdesrechnungsabsmluß. 
*") Bundesvoransmlag. 
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Die Steigerung der Einnahmen gegenüber den Bezirksgerichte werden diese Gelder nach An
Vorjahren beruht auf den höheren Streitwerten hörung des Leiters der Gefangenhausverwaltung 
der bei Gericht anhängigen Prozesse. zur Unterstützung bedürftiger Gefangener ver

wendet oder einem Sträflingsfürsorgeverein oder 
Aufgaben dem Gefangenenunterstützungsfonds 1) über-

Den Justizbehörden in den Ländern obliegt die . WIesen. 
Judikatur in Zivilrechts- und Strafsachen, die 
Erstattung von Besetzungsvorschlägen anläßlidl 
der Ernennung von Richtern sowie die Erledi
gung der in ihren Bereich fallenden Justizver
waltungsangelegenheiten. 

Die Justizschule in Schwechat dient zur Aus
bildung des richterlichen und nichtrichterlichen 
Nachwuchses. 

Organisation 

Die Justizbehörden in den Ländern umfassen: 
4 Oberlandesgerichte (Wien, Graz, Linz, Inns

bruck), 
4 Oberstaatsan waltschaften ( ebendort), 

20 Gerichtshöfe I. Instanz, 
17 Staatsanwaltschaften, 

229 Bezirksgerichte, 
61 Arbeitsgerichte. 

Gesetzliche Grundlagen 

Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren, 
BGBl. Nr. 289/1962, in der Fassung BGBl. 
Nr. 119/1963, 

Gebühren für Verwahrnisse der gerichtlichen 
Verwahrungsabteilungen, BGBl. Nr. 182/1962, 

Gerichtskostenmarkenverordnung, BGBl. Nr. 
77/1950, in der Fassung BGBl. Nr. 246/1963, 

Gebührenanspruchsgesetz (Wiederverlaut-
barung), BGBl. Nr. 179/1965, 

Zehr- und Ganggelderverordnung 1947, BGBl. 
Nr. 229, inder Fassung BGBl. Nr. 8/l948 und 
14611964, 

Gerichtliches Einbringungsgesetz 1962, BGBl. 
Nr. 288, in der Fassung BGBl. Nr. 118/1963 und 
15511965, 

. Bundesgesetz über die Erhöhung der Wert
grenzen und Geldstrafen in den Strafgesetzen, 
BGBl. Nr. 175/1963, 

Pauschal vergütung für die Tätigkeit von 
Reditsanwälten als Armenvertreter in gericht
lichen Verfahren, BGBl. Nr. 66/1955, in der Fas
sung BGBl. Nr. 101/1965, 

ASVG., BGBl. Nr. 189/1955 (Soziale Schieds
gerichte), 

Pressegesep:novelle.1966, BGBl. Nr. 104. 

Fonds nach § 7 StPO. 

Den bei den Strafgerichten nad1 § 7 Strafpro
zeßordnung 1960, BGBl. Nr. 98, gebildeten Fonds 
fließen die von den Gerichten verhängten Ord
nungsgeldstrafen zu. 

Von den Präsidenten der Gerichtshöfe I. In
stanz beziehungsweise von den Vorstehern der 

Verpflegstage 

Die Anzahl der Verpflegstage für Gefangene 
bei den Bezirksgerichten, deren Gefangenhäuser 
nicht von Justizanstalten verwaltet werden, zeigt 
die folgende übersicht: . 

1963 1964 1965 1966 2) 1967 2) 

152.025 139.274 155.000 136.000 130.000 

Die Abnahme der Verpflegstage für Gefangene 
bei den Bezirksgerimten hängt mit häufigeren 
Einweisungen in die Justizanstalten und mit der 
übernahme der Verwaltung von bezirksgericht
limen Gefangenhäusern durch die Justizanstalten 
7:usammen. 

Titel 303 Justizanstalten 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
MilLS 

1965 '~) . , .. 113'7 60'7 174'4 2'3 

1966 *~). , , . 120'6 74'1 194'7 2'4 

1967 '~'~). , , , 131'0 74'3 205'3 2'4 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis in den Jahren 1966 und 
1967 'beim Personalaufwand ist auf die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten, im Jahre 
1966 auch auf Personalvermehrungen zurüdt
zuführen. 

Der gegenüber den Vorjahren erhöhte 
Sachaufwand . ist auf die notwendige Einrich
tung mehrerer Gefängnisneubauten (LandeS
gerichtliches Gefangenhaus Innsbrutk, Landes
gerichtliches Gefangenhaus Eisenstadt und 
Jugendstrafanstalt Gerasdorf) und des zur über
nahme in die Strafvollzugsverwaltung vorgesehe
nen bezirksgerichtlichen Gefangenhauses Juden- ' 
burg und auf sonstige mit den Erfordernissen 
eines zeitgemäßen Strafvollzuges verbundene, 
unbedingt notwendige Aufwendungen zurückzu
führen, 

Aufgaben 

Den Justizanstalten obliegt der Vollzug von 
Untersuchungs- und Strafhaft, Arbeitshausan
haltungen und die Erziehung von verwahrlosten 

'~) Bundesrechnungsabschluß, 
*") Bundesvoranschlag, 

1) Siehe Ansatz 303. 
2) Der Veranschlagung zugrunde gelegte Verpflegs

tage. 
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Jugendlichen in Anstalten für Erziehu~gsbedürf
tige. 

Der Justizwachschule obliegt die Ausbildung 
des Justizwache- und Erziehungspersonals. 

, Die. Be w ä h run g s h i I f e (§§ 17 bis 21 
Jugendgerichtsgesetz 1961, BGBl. Nr. 278) be
treut vorzeitig entlassene Jugendliche, um sie vor 
Rückfall zu bewahren. 

Organisation 

Derzeit werden folgende Justizanstalten be
trieben: 

18 Gerichtshofgefängnisse, 
3 Männerstrafanstalten (Stein, Garsten und 

Graz), 
1 Frauenstrafanstalt (Schwarzau), 
8 Anstalten mit beschränkter Sicherheit 1D 

Verbindung mit Arbeitsbetrieben, 
1 Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige 

(Burschen) in Kaiser-Ebersdorf, 

Gefangenen, Arbeitshausinsassen und Zög
lingen, Zuschläge zur Arbeitsbelohnung, Zu
schüsse aus Strafgeldern des Fonds gemäß § 7 
StPO. 3), Spenden und sonstige Zuwendungen als 
zweckgebundene Einnahmen zu. Der Fonds 
wird zu dem Zwecke unterhalten, um be
dürftigen Gefangenen während der Haft den 
Briefverkehr' mit Angehörigen zu ermöglichen, 
Fahrtkosten anläßlich der Enthaftung zu bestrei
ten und für die erste Zeit der wiedergewonnenen 
Freiheit eine ordentliche Lebensführung zu er
möglichen. 

Die Subventionen für private Sträflingsfür
sorgevereine dienen in erster Linie dazu, diesen 
Vereinigungen die weitere Betreuung entlassener 
Gefangener ,zu ermöglichen. 

Massaforids der Justizwache 

Dem Massafonds der Justizwache obliegt die 
leihweise Beistellung von Dienstkleidern an die 
dem Dienstzweig "Justizwachdienst und Dienst 
der Jugenderzieher" zugehörigen Bediensteten 
nach Maßgabe der vom, Ministerrat in der 
Sitzung am 6. Dezember 1949 hierüber be
schlossenen Massavorsmrift. 

1 Bundesanstalt für' Erziehungsbedürftige 
(Mädchen) in Wr. Neudorf, die vom Orden vom 
Guten Hirten betrieben wird. Das Bundesmini
sterium für Justiz leistet per Kopf und Tag für 
die untergebrachten Zöglinge einen Erziehungsc 

beitrag, 
. Dem Fonds werden 1m Jahre 1967 

3 Arbeitshäuser, und zwar in Göllersdorf, sichtlich zufließen: 
Maria-Lankowitz und Suben, 

voraus-

1 Heilstätte für die an Tbc erkrankten 
Gefangenen (WilheImshöhe), 

1 Sonderanstalt (Mittersteig) für die wegen 
ihrer psychischen Auffälligkeiten für den nor
malen Strafvollzug ungeeigneten Strafgefan
genen; 

1 Sonderanstalt (Oberfucha) für· männliche 
Erstbestrafte mit längeren Freiheitsstrafen; 

1 Jugendstrafanstalt in Gerasdorf und das Ge
richtshofgefängnis in Eisenstadt sind derzeit im 
Bau. 

Förderungsausgaben, Unterstützungs
fonds für Gefangene usw. 

Unter den Förderungsausgaben sind der Un
terstützungsfonds für Gefangene, Arbeitshaus
insassen und Zöglinge, Subventionen für Sträf
lingsfürsorgevereine, sowie sonsti,ge Subventionen 
veranschlagt. 

Dem Unterstützungsfonds fließen freiwillige 
Rücklässe von zur Entlassung kommenden 

1962 1963 
Gefangene und 

Aus dem Bundeshaushalt(Massapauschale 
usw.) ...... ' ... ' .................... . 

Sonstiges ........................... . 

Mill. 5 

3'95 
0'00 

Zusammen ... 3'95 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verausgabt werden: 

Beschaffung von Massasorten ............ 3' 8 5 
Fondsaufwand ........................ 0'10 

Zusammen ... 3'95 

Verpflegstage 

Die Anzahl der Verpflegstage in den J ustiz
anstalten und den unter ihrer Verwaltung stehen
den bezirksgerichtlimen Gefangenhäusern be
trägt: 

3) Siehe Titel 302. 

1964 1965 

Arbeitshausinsassen .... 3,309.936 2,981.995 2,976.991 2,790.071 3,100.000 3,100.000 

Zöglinge: 
männlich . , ......... 92.841 96.968 94.238 96.880 100.000 100.000 
weiblich ............ 34.156 30.374 28.791 32.296 32.000 32.000 

Summe ... 3,436.933 3,109.337 3,100.020 2,919.247 3,232.000 3,232.000 

Hinsichtlich der Verpflegstage für Gefangene bei den Bezirksgerichten siehe die Ausführungen zu 
Titel 302. 

4) Der Veranschlagung zugrunde gelegte Verpflegstage. 
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Titel 304 Arbeitsbetriebe 

Betriebsähnliche Verwahringszweige 

1965 *) .... 
1966 *'f) ..•. 
1967 **) ...• 

Allgemeines 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

4·9 
6'6 
7"2 

Mill. S 

20'3 25'2 
21·9 28·5 
24·2 31·4 

Einnahmen 

36·8 
36·5 
37"5 

Die Ausgaben können nur nach Maßgabe der 
Einnahmen des laufenden Jahres und der Ein
nahmenüberschüsse aus dem Vorjahr getätigt 
werden. 

Aus den gegenständlichen zweckgebundenen 
Einnahmen werden neben den laufenden Auf
wendungen auch bauliche Maßnahmen finanziert, 
die dem Ausbau der Arbeitsbetriebe und der 
Intensivierung des Arbeitseinsatzes der Insassen 
dienen (Werkstättengebäude, Betriebsräume). 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis in den Jahren 1966 und 
1967 beim Personalaufwand ist auf die Erhöhung 
der Bezüge der Bundesbediensteten, im Jahre 
1966 auch auf Personalvermehrungen zurück
zuführen. 

Die erhöhten sachlichen Ausgaben sind auf die 
beabsichtigte Neu- und Ersatzbeschaffung des 
Maschinenparks in den Arbeitsbetrueben der Ju
scizanstalten und insbesondere auch auf die 
weitere Modernisierung des Ziegetwerkes in Inns
bruck zurückzuführen. 

Bauliche Investitionen 

Die Verrechnung der aus den zweckgebunde
nen Einnahmen des Titels 304 finanzierten bau-

*) Bundesredmungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

lidlen Investitionen erfolgt auf Grund der 
institutionellen Gliederung des Budgets bei 
einem Ansatz des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik, und zwar bis 1966 beim Kapitel 21 
Titel 8 § 1 Unterteilung 1, ab 1967 beim An
satz 5/64853. 

Bei den Einnahmen des Jahres 1967 wurde 
die voraussichtliche Entwicklung 1966 berück
sichtigt. 

Aufgaben 

In den Arbeitsbetrieben werden die Gefange
nen, Arbeitshausinsassen und Zöglinge mit nütz
licher Arbeit beschäftigt. überdies erhalten die 
Gefangenen, Arbeitshausinsassen und Zöglinge 
hiebei eine Berufsausbildung, sofern diese nicht 
vorhanden ist, um sie nach ihrer Entlassung 
wieder leichter in ein geordnetes Berufsleben zu
rückführen zu können. 

Eine ganz besondere Sorgfalt wird bei den 
Jugendlichen hinsichtlich ihrer Berufsausbildung 
angewendet. Für die Berufsausbildung wurden 
eigene Werkstätten geschaffen, die gleichzeitig für 
den Bedarf der Justizanstalten arbeiten. 

Organisation 

Der Umfang der Arbeitsbetriebe ist je nach 
Bedarf, Auftrag und ABsatzmögIichkeit ver
schieden. An größeren auf betriebswirtschaft
licher Basis geführten Arbeitsbetrieben beste
hen: Das Ziegelwerk in Innsbruck, die Korbflech
terei in Suben, der Kunstgewerbebetrieb, die 
Kuverterzeugung und die Druckerei in Stein und 
mehrere . größere Landwirtschaftsbetriebe, wie 
die ökonomien Schwarzau, Gerasdorf, Vol
kersdorf, Rottenstein und Gurhof, weiters 
die ökonomiebetriebe in Sonnberg, Göllersdorf, 
Lankowitz und Suben sowie die landwirtschaft
liche Lehrabteilung in Münchendorf. 
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Kapitel 40 Militärische Angelegenheiten 
Titel 400 Bundesministerium für Landesvertei
digung 

Persooal- Sach- . Einnahmen 
aufwand Summe 

MiIl,S 

1965 *} ",59'9 24'6 84'5 8"7 
1966**) ",61'8 26'4 88'2 7"0 
1967**) ",81'4 30'3 1117 8'0 

Unterschiede gegenüber Vorjahre 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ist auf Bezugserhöhungen der Bundesbedien
steten ab dem Jahre 1966 zurückzuführen, 

Die Mehrausgaben im Sachaufwand im Jahre 
1966 gegenüber dem Jahre 1965 sind auf die An
passung an den tatsächlichen Bedarf zurück
zufiihren, 

Das Mehrerfordernis im' Bundesvoranschlag 
1967 gegenüber dem Jahre 1966 gründet sich auf 
die höhere Budgetierung der Bezugsvorschüsse 
infolge der Besetzung von nach dem Dienst
postenplan noch freien Dienstposten, 

Bei den "Anlagen" sind Anschaffungen von 
vier Personenkraftwagen im Wege des Austau
sches für veraltete Kraftfahrzeuge veranschlagt, 

Förderungszuwendungen 

Die veranschlagten Mittel sind für Soldatenver
einigungen, zur Förderung der Fliegerausbildung 
und zur Unterstützung von Vereinigungen vor
gesehen, die sich mit der geistigen Landesverteidi
gung als Teil der umfassenden Landesverteidi
gung befassen, 

Titel 401 Heer und Heeresverwaltung 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Mill, S 

1965 *) 927"3 
1966**} 954'0 
1967*~') 1.086'6 

1.561'5 
1.643'6 
1.764'8 

Unterschiede der Gebarung 

2.488'8 
2,597'6 
2,851'4 

Einnahmen 

49'1 
53'9 
55'3 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ergibt sich einerseits aus einer Erhöhung der Be
züge der Bundesbediensteten ab dem Jahre 1966, 
anderseits aus der Budgetierung aller Dienst
posten, 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1966 gegenüber dem Jahre 1965 ergab sich beim 
Verwaltungsaufwand infolge allgemeiner Preis
und Tariferhöhungen und bei den "Aufwands
krediten (Gesetzliche Verpflichtungen)" auf 
Grund der Erhöhung der Ausgaben für Familien-

*) Bundesrec:hnungsabsc:hluß, 
**) Bundesvoransc:hlag, 

unterhalt, Mietzinsbeihilfen und Kranken
fürsorge für Angehörige von Wehrpflichtigen, 
Bei den "Sonstigen Aufwandskrediten" wurden 
die Ausgaben entsprechend dem Erfordernis 
höher veranschlagt, 

Gegenüber dem Jahre 1966 ergeben sich fol
gende Änderungen: 

Die Erhöhung des Verwaltungsaufwandes im 
Jahre 1967 gegenüber dem Jahre 1966 beträgt 
rund 22 Millionen Schilling, Bei diesem Betrag 
handelt es sich um Nebengebühren und um 
Mietzinsvorauszahlungen, die im Jahre 1966 bei 
den Aufwandskrediten (Post 51 a) verrechnet 
wurden, 

Die Anlagenkredite mußten im Jahre 1967 im 
wesentlichen unter Bedachtnahme auf die allge
meine Haushaltslage in der gleichen Höhe wie 
im Jahre 1966 budgetiert werden, Die Verringe
rung des veranschlagten Kredites um 50,000 Schil
ling ist durch das organisatorische Ausscheiden 
der Militärwissenschaftlichen Abteilung aus der 
Heeresverwaltung bedingt, 

. Die Ausgaben für "Aufwandskredite" wurden 
im Jahre 1967 gegenüber dem Bundesvoranschlag 
1966 um rund 25 Millionen Schilling erhöht, 
Diese Erhöhung ist erforderlich, da das bei der 
Post "Verpflegung" veranschlagte Tageskostgeld 
von derzeit 15 Schilling auf 16'50 Schilling er
höht wird, 

Ferner wurden auf Grund eines Verwaltungs
übereinkommens zwischen dem Bundesmini
sterium für Bauten und Technik und dem Bun
desministerium für Landesverteidigung 10 Mil
lionen Schilling beim Ansatz 1/40108 zusätzlich 
veranschlagt, Ein gleichhoher Betrag wurde an
läßlich der Erstellung des Bundesvoranschlages 
1967 beim Ansatz 1/64738 in Abzug gebracht, 

Im übrigen sind die Ausgaben für "Aufwands
kredite" im Jahre 1967 gegenüber dem Bundes
voranschlag 1966 nicht erhöht worden, Dies be
deutet, daß das Bundesheer auch weiterhin die 
erforderlichen Instandhaltungs- und Instand
setzungsarbeiten an den zur Verfügung stehenden 
Waffen und Geräten nicht in vollem Umfange 
durchführen kann, weil die hiezu notwendigen 
Mittel fehlen. 

Einnahmen 

Die höheren Einnahmen im Jahre 1967 gegen
über 1966 sind im wesentlichen auf höhere Ein
nahmen aus Bezugsvorschußersätzen zurückzu
führen. 

Aufwandskredite 
(Gesetzliche Verpßichtungen) 

Für die Angehörigen der Wehrpflichtigen is't 
durch Zahlung von Familienunterhalt und 
Mietzinsbeihilfe (gemäß BGBL Nr. 152/1956) 
sowie für entsprechende Krankenfürsorge (gemäß 
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BGBL Nr. 153/1956) vorgesorgt. Die Bemessungs
grundlage für den Familienunterhalt beträgt je 
nach dem Nettoeinkommen des W ehrpflich tigen 
1800 Schilling bis höchstens 5400 Schilling. 
Für die Ehefrau werden 500/0, für jede andere zum 
Haushalt des Wehrpflichtiger. gehörige Person 
10°/0, für andere unterhaltsberechtigte Personen 
höchstens 15% der Bemessungsgrundlage ver
anschlagt. Der Familienunterhalt darf 80% der 
Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. Ein 
während des Präsenzdienstes dem Wehrpflichtigen 
v,crbleibendes Nettoeinkommen vermindert diese 
Höchstgrenze. Der Aufwand an Familienunter
halt und Mietzinsbeihilfe erhöht sich im Jahre 
1967 gegenüber 19.66 um 22'6 Millionen Schilling. 

Da immer mehr verheiratete Wehrpflichtige 
ihren Präsenzdienst ableisten, steigen automatisch 
die Ausgaben für Familienunterhalt, Mietzinsbei
hilfe und Krankenfürsorge für Angehörige von 
Wehrpflichtigen an. Diese Ausgaben können nur 
geschätzt werden, da zum Zeitpunkt der Budge
tierung keinerlei Berechnungsunterlagen zur Ver
fügung stehen. 

An Besitzer von Tapferkeitsmedaillen wer~ 
den gemäß dem Tapferkeitsmedaillen-Zulagen
gesetz, BGBl. Nr. 146/1962, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 197/1964 und 196/1965 
folgende Zulagen gezahlt: 

Für die goldene Tapferkeitsmedaille 
Für die silberne T'apferkeitsmedail1e 

1. Klasse ....................... . 
Für die s,ilberne Tapferkeitsmedaille 

S monatlich 

150'00 

75'00 

2. Klasse ........................ 37'50 
Ab 1. Jänner 1967 erhöhen sich diese Zulagen 

gemäß Bundesgesetz BGBL Nr. 000/1966 auf 
folgende Beträge: ' 

S monatlich 

Für ,die goldene Tapferkeitsmedaille ..... 200 
Für die silberne Tapferkeitsmedaille 

die einen verlängerten ordentlichen Präsenzdienst 
leisten, 18 Schilling. Ab 1. Jänner 1967 erhöhen 
sich diese Sätze gemäß Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 000/1966 auf 12 Schilling bzw. 28 Schilling. 
Die Gebühren für die Zeit von DienstfreisteIlun
gen bleiben unverändert. Der Mehraufwand für 
das Jahr 1967 gegenüber dem Jahre 1966 beträgt 
48'5 Millionen Schilling. 

Gesetzliche Grundlagen 

'Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes in An
gelegenheiten der Landesverteidigung, BGBL 
Nr. 142/1955; 

Wehrgesetz, BGBl. Nr. 181/1955 in der Fassung 
BGBL Nr. 310/1960, 221/1962 und 185/1966; 

Heeres-Dienstzweigeverordnung, BGBl. Nr. 205/ 
,1955 in der Fassung BGBl. Nr. 234/1960, 711 
1963 und 143/1965; 

Geschäftsordnung des Landesverteidigungsrates, 
BGBl. Nr. 511956; 

Dienstzweigeverordnung, BGBL Nr. 164/1948 in 
der Fassung BGBl. Nr. 59/1963 und 142/1965; 

Errichtung eines Bundesministeriums für Landes
verteidigung, BGBL Nr. 134/1956; 

Verlängerter ordentlicher Präsenzdienst im Bun
desheer, BGBL Nr. 14211956 in der Fassung 
BGBL Nr. 257/1958 und 27111963; 

Heeresdisziplinargesetz, BGBL Nr. 151/1956, in 
der Fassung BGBI. Nr. 264/1957 und 234/ 
1965; 

Heeresgebührengesetz, BGBl. Nr. 152/1956 
(maßgebend für die Zweckausgaben wie Ver~ 
pflegung, Taggeld, Krankenversicherung usw.) 
in der Fassung BGBl. Nr. 140/1957, 116/1962 
und 185/1966; 

Sozialversicherungsrechtlicher Schutz der den 
Präsen7Jdienst leistenden Wehrpflichtigen, 
BGBl. Nr. 153/1956 in der Fassung BGBL 
Nr. 297/1960, 325/1963 und 170/1966; 

1. Kla'sse .......................... . 
Für die silberne Tapferkeitsmedaille 

100 Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 1541 
1956; 

2. Klas,se .......................... . 50 Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 (Fest-
Ferner wird auf Grund des Bundesgesetzes legung der Zuständigkeit für den Bereich der 

BGBL Nr. 000/1966 ab 1. Jänner 1967 an Per- Militärluftfahrt); 
sonen, die zum Tragen des Militär-Maria The-Heereskraftfahrgesetz 1958, BGBL Nr. 52/1958; 
resien-Ordens berechtigt sind und die die öster- Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 1962, BGBL 
reichische Staatsbürgerschaft besitzen, ein Ehren- Ne. 146/1962 in der Fassung BGBL Nr. 197/ 
sold von monatlich 1200 Schilling gezahlt. 1964, 196/1965 und 000/1966; 

Durch diese Maßnahmen erhöht sich der Auf
wand im Jahre 1967 um 6 Millionen Schilling .. 

Gemäß § 4 des Heeresgebührengesetzes, BGBl. 
Nr. 152/1956, in der Fassung der 1. Heeres
gebührengesetznovelle 1957, BGBl. Nr. 140, und 
des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 116/1962 betrug 
das Taggeld im Jahre 1966 für Wehrmänner, 
Chargen und Unteroffiziere 8 Schilling, hingegen 
für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, 

EGVG.l)-Novelle, BGBl. Nr. 92/1959 (betr. Er-
gänzungskommandos);' , 

Errichtung von Ergänzungskommanden, BGBl. 
Nr. 229/1964 und 272/1965. 

Militärluftfahrt - Personal verordnung, BGBL 
Nr. 97/1960 und 251/1965; , 

1) Einführungsgesetz 
rensgesetzen. 

zu den Verwaltungsverfah-
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Ansprüche aus der Ableistung freiwilliger Waf
fenübungen, BGBL Nr. 311/1960, in der Fas
sung BGBL Nr. 185/1966; 

Militärluftfahrzeugkennzeichen-Verordnung, 
BGBL Nr. 173/1961; 

Bundesheerdienstzeichen, BGBL Nr. 202/1963; 
Wehrdiensterinnerungsmedaille, BGBL Nr. 203/ 

1963; 
Bundesverfassungsgesetz über die Entsendung 

österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung in 
das . Ausland auf Ersuchen internationaler 
Organisationen, BGBL Nr. 173/1965; 

Bundesgesetz über die Entsendung von Angehöri
gen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 
Ausland, BGBL Nr. 233/1965 2); 

Bundesgesetz über militärische Sperrgebiete, 

Außerdem wird gemäß Artikel III Abs. 5 Z. 1 
der Bundesminister für Finanzen ermächtigt, die 
Zustimmung zur überschreitung der Ausgaben
ansätze des Ansatzes 4030 für Waffen- und Ge
rätelieferungen auf Grund von Kreditverträgen 
aus 1962 bis zu einem Betrag von 100 Millionen 
Schilling zu geben. 

Titel 404 Heeresgeschichtliches Museum (Militär
wissenschaftliches Institut) 

1965 "0) 
1966 *'f) 
.1967·f *) 

Personal- Sach- Einnahmen 

3"3 
3·9 

.... 5"7 

aufwand Summe 

1"1 
1·2 
lOS 

Mit!. S 

4·4 
5·1 
7"2 

0·1 
0·1 
0·2 

BGBL Nr. 204/1965; Unterschiede der Gebarung 
Verordnung über die Einrichtung von Militär-' Der höhere Personalaufwand im Voranschlag 

kommanden und deren Außenstellen, BGBL 1966 ist auf Bezugserhöhungen der Bundes
Nr. 189/1966. bediensteten zurückzuführen. Die Erhöhung des 

Titel 402 Heer und Heeresverwaltung (Mittel Personal- und Sachaufwandes gegenüber dem 
des Katastrophenfonds) Bundesvoranschlag 1966 ist insbesondere auf die 

Sachaufwand Einnahmen 

Mill. S 

1967'f ' f ) 15·0 15·0 

Die Landesverteidigung soll im Jahre 1967 aus 
Mitteln des Katastrophenfonds, BGBL Nr. 207/ 
1966, 15 Millionen Schilling zur Beseitigung von 
Schäden an Einsatzgeräten erhalten. 

Titel 403 Heer und Heeresverwaltung (Außer
ordentliche Gebarung) 

1965 *) 
1966'~;<) 

1967'~*) 

Sad>aufwand 
Millo S 

175·0 

420·0 

Im Jahre 1965 wurden 175·0 Millionen Schil
ling für Lieferungen amerikanischer Waffen und 
Geräte verausgabt. 

Gemäß Artikel III Abs. 5 Z.2 des Bundesfinanz
gesetzes 1966 war der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, die Zustimmung zur überschreitung 
der Ausgabenansätze der außerordentlichen Ge
barung für Waffen- und Gerätelieferungen auf 
Grund ausländischer Kreditgeschäfte bis zu 
einem Betrag von 500 Millionen Schilling zu 
geben. 

Dem Bundesministerium für Landesverteidi
gung stehen im Jahre 1967 in der Außerordent
lichen Gebarung 520 Millionen Schilling zur Ver
fügung. Die beim Ansatz 4031 (400 Millionen 
Schilling) veranschlagten Mittel dienen zum An
kauf von Waffen und Gerät aus dem Ausland. 

Beim Ansatz 4033 steht ein Betrag von 20 Mil
lionen Schilling zur Beschaffung von Kata
stropheneinsatzgerät zur Verfügung. 
-----

") Bundesrechnungsabschluß. 
*,,) Bundesvoranschlag. 

2) Siehe auch BGBL Nr. 60/1966. 

im Jahre 1966 durchgeführte Eingliederung der 
Militärwissenschaftlichen Abteilung in das 
Heeresgeschichtliche Museum zurückzuführen. 

Allgemeines 

Das Heeresgeschichtliche Museum (aus der 
Sammlung des kaiserlichen Zeughauses in Wien 
hervorgegangen) wurde nach modernen Er
fordernissen neu aufgestellt. Das Aufbau
programm enthält die heereskundliche Darstel
lung des österreichischen Soldatenturns und eine 
Würdigung seiner europäischen Leistung vom 
17. his zum 20. Jahrhundert. In mehreren Sälen 
werden die historischen Probleme mit kunst- und 
kulturgeschichtlich wertvollen Bildern, graphi
schen Blättern, Aquarellen, Handzeichnungen, 
lebensgroßen Figuren und bedeutsamen Vitrinen
objekten mit Erinnerungsstücken und Auto
grammen der öffentlichkeit nähergebracht und 
dabei die Entwicklung der militärischen Beklei
dung, der Bewaffnung, Ausrüstung und Organi
sation in sinnvollen Reihen besonders Z'lsammen
gestellt. In der nunmehr eingegliederten Militär
wissenschaftlichen Abteilung werden alle militär
wissenschaftlichen Angelegenheiten, auch in Ver
bindung mit anderen wissenschaftlichen Insti
tutionen, bearbeitet. 

Titel 405 Heeres-Larid- und Forstwirtschafts
betrieb Allentsteig (Betriebsähnlicher Verwal
tungszweig, Zweckgebundene Gebarung) I 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1965 ~-) .... 7"3 6·9 14·2 14·2 
1966 ':0':_) •••• 7"0 7"0 14·0 13·6 
1967 'f*) .... 8·1 6·8 14·9 14 ·1 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 
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138 Kapitel 40 - Titel 405 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Perso.nalaufwandes 1967 
ist durm Änderung der Kollektivverträge be
dingt. 

Zur umfasse~den Sanierung des Masminen
und ·Kraftfahrzeugpa·rkes werden im Jahre 1967 
die vorhandenen Einnahmen-Rücklagen des Be
triebes aus den Vorjahren herangezogen. 

Gebarung 

Die Ansätze des Titels 405 sind für die Verrem
nung der Gebarung des auf dem Truppenübungs
pla tz Allentsteig-DöHersheim eingerimteten 

Heeres-Land- und Forstwirts·maftsbetriebes 
Allentsteig vorgesehen. 

Die landwirtsmaftlime Abteilung des Betriebes 
Allentsteig hat die Auf.gabe, alle einsmlägigen Ge
biete der Landwirtsmaft, wie Pflanzen- und 
Futterbau, Düngung, Pflanzenschutz, Tierzucht 
usw. durchzuführen. Ein wimtiges Arbeitsgebiet 
ist die Rekultivierung der der Landwirtschaft 
entzogenen Grundstücke des Truppenübungs
platzes. 

Die forstwirtschaftlime Abteilung dieses Be
triebes hat die Aufgabe, alle Aufforstungsmaß
nahmen, den Forstsmutz, die Forstpflege, die 
Smädlingsbekämpfung und die Forstaufschließung 
durchzuführen. 
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Kapitel 50 - Titel 500 139 

Kapitel 50 Finanzverwaltung 
Titel 500 aundesmiDisterium für Finanzen 

Penonal- Sach- Emnahmen 
aufwand Summe 

Mill, S 

1965 *) ... , 60'1 24'8 84'9 11'1 

1966 *'~) .... 63'5 29'6 93'0 10'9 
1967 **) .... 70'2 40'7 110'? 11'6 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz ist neben den Ausgaben und 
Einnahmen des Ministeriums auch der Aufwand 
für den Bundesschätzungs- 2) und Bewertungs
beirat 3) mitveranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ab ·1966 ist durch 
Erhöhungen der Bezüge und Nebengebühren der 
Bundesbediensteten gegeben, 

Der: höhere Sachaufwand im Voranschlag 1966 
ist durch eine weitere Intensivierung der inter
nationalen Zusammenarbeit (Auswirkungen ins
besondere bei Reise- und Druckkosten), durch 
ein höheres Erfordernis für Nebengebühren und. 
für Forschungs- und Rationalisierungsaufträge 
sowie durch allgemein höhere Verwaltungsaus-
gaben bedingt. ' 

Die weitere Steigerung des Sachaufwandes im 
Voranschlag 1967 ist im wesentlichen auf die 
bereits in ein konkreteres Stadium getretenen 
Arbeiten zur Umstellung der Haushalts~ und 
Abgabenverrechnung des Bundes auf elektronische 
Datenverarbeitung (S'3 Milliionen Schilling), durch 
Vorsorge für Instandsetzungsarbeiten in den 
historischen Prunkräumen des Ministeriums 
(+ 1'8 Millionen Schilling) sowie auf weitere 
Nebengebührenregelungen zurüdtzuführen. 

Verwaltungsaufwa nd 

Im. Verwaltungs aufwand sind auch die Kosten 
der Kreditpolitischen .Bundesaufsicht, der Bundes
aufsicht über die Vertragsversicherung und die 
Entschädigungen für Vertreter des Bundesmini
steriums für Finanzen bei Unternehmungen zur 
Wahrung der interessen des Bundes mitver
anschlagt. Im einzelnen ist hiezu zu bemerken: 

Das Bundesministerium für Finanzen übt die 
kreditpolitische Bundesaufsicht über Kreditunter
nehmungen, Börsen und Spielbanken auf Grund 
der nachstehenden gesetzlichen· Bestimmungen 
aus: 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag, 

1) (frei). 
2) Bodenschätzungsgesetz vom 16, Oktober 1934, 

Deutsches RGBl. Nr. I S. 1050, § 5. 
3) Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr, 148, § 41. 

Nationalbankgesetz 1955, BGBl. Nr. 184. 
Ges. m. b. H.-Gesetz, RGBl. Nr. 58/1906 (§ 103). 
Girozentralegesetz, BGBl. Nr. 146/1958. 
Hypothekenbankgesetz, DRGBl. I S. 375/1899, 

in der Fassung des DRGBl. I S. 97/1926, 491/ 
1927 und 108/1930. 

Investmentfondsgesetz BGBl. Nr. 192/1963 (§ 2). 
Glücksspielgesetz; BGBl. Nr. 169/1962 (§§ 21 
und 29). 

Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten 
Schuldverschreibungen von öffentlich-rechtli
chen Kreditanstalten, DRGBl. I S. 492/1927. 
RGBl. Nr. 67/1875 (§§ 1 und 4). 

Der Aufwand für die Bundesaufsicht über die 
Vertragsversicherung wird gemäß Versicherungs
aufsichtsgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 134/1953 mit 9/10 von den Versiche
rungsunternehmungen erstattet. 

Zur Wahrung der Interessen des Bundes an 
Unternehmungen, an denen er beteiligt ist, oder 
aus anderen berücksichtigungswürdigen Gründen 
entsendet der Bund Bundesbedienstete in die 
Organe verschiedener Unternehmungen. Die von 
diesen Unternehmungen für die Tätigkeit vor
genannter Bundesbediensteter zu leistenden Ent
gelte (Tantiemen) sind an den Bund abzuführen. 
Der Bund gewährt daraus den Bundes:bedien
steten Entschädigungen gemäß § 25 des Gehalts
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54/1956. 

Internationale 
Beitragszahlungen 

Das Bundesministerium für Finanzen leistet 
Zahlungen an folgende internationale Institu
tionen: 

Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete 
des Zollwesens, Brüssel; Beitragsleistung gemäß 
Art. XII des BGBl. Nr. 165/1955: im Jahre 1967 
340.000 Schilling (1966: 204.000). 

Internationale Vereinigung für Soziale Sicher
heit (IVSS - International Social Security Asso
ciation, ISSA), Genf; Beitragsleistung auf Grund 
des 1957 erfolgten Beitrittes derzeit rund 
20.000 Schilling im Jahr. 

Aufwandskredite 

Die hier mitveranschlagren Kostenersätze an 
das österreichische Institut für Wirtschafts
forschung und Institut für Raumplanung be
ziehen sich auf alle Arbeiten, die diese ·Institute 
im Auftrage von Bundesdienststellen leisten, 
Außerdem ist hier der Mitgliedsbeitrag für die 
Gesellschaft für das öffentliche Haushaltswesen, 
für das Institut für Raumplanung und für die 
österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
veranschlagt. Weiters ist im Voranschlag 1966 
und 1967 für die Rationalisierungsmaßnahmen 
des Hauptmünzamtes und im Voranschlag 1967 
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140 Kapitel 50 - Titel 501 

für Arbeiten zur Umstellung der Haushalts- und 
Abgabenverrechnung des Bundes auf elektro
nische Datenverarbeitung sowie für Kosten a;;s 
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von ·An
teilsrechten des Bundes vorgesorgt. 

Titel '501 Bundesministerium für Finanzen 
(Zweckaufwand) 

Sachaufwand Einnahmen 
Mil1.S 

1965 *) ........ 121·8 226·0 

1966 **) ........ 223·9 244·2 
1967 ".~.) ........ 218·0 291·5 

Beim Titel 501 werden folgende Ausgaben 
verrechnet: 

1965 *) 1966 **) ,1967 **) 
'Mill. S ' 

o Münzregal .............. ' .. 101·2 

1 Vergütung an Oesterr. Natio-
nalbank ................ . 

2.Prämienkontensparen ...... . 

3 Amtshaftungsentschädi-
gungen ................ ; 0·1 

4 Erfüllupg von Rückgabean-
sprüchen ........... .-:... '0·1 

5 Wiedergutmachung an poli-
tisch geschädigte Bundes-
bedienstete . . . . . . . . . . . . . . . 0·6 

6/7 Atomprojekte ............ 11·9 

9 Sonstige Aufwendungen.... 6·2 
Liquidation der ehem. I BV ... 
Annuitätenzahlungen an Ver

bundgesellschaft (AEW-Ent-

125·8 

39·0 

142·7 

52·0 

10·0 

0·4 0·3 

0·1 0·1 

0·7 0·1 

10·6' 9·5 

4·3 3-3 
43-0 

schädigung),. Zinsen ........ __ 1_·7 ___ 0_·_0 ___ _ 

Summe ... 121·8 223·9 218·0 

Von den Einnahmen sind nur folgende Beträge 
von Bedeutung: 

1965*) 

o Münzregal •.•.••••••.••. o. 213-7 

1 Amtshaftungsbeiträge ...... 0·4 

9 Sonstige Einnahmen ....... 11·9 

Summe ... 226·0 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 5010 Münzregal 

Gebarung 1967 

1966**) 1967**) 
Mill.S 

243·5 290·8 

0·4 0·4 

0·3 0·3 

244·2 291·5 

Die Ausgaben beinhalten den Ersatz der 
Kosten der Ausmünzungen an das Hauptmünz-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesv'oranschlag. 

amt, das sind 141·9 Millionen Schilling, und 
0·8 Millionen Schilling für die zur Einziehung 
gelangenden Münzen. Der Betrag von 141·9 
Millionen Schilling scheint beim Hauptmünzamt 
als Einnahme auf. 

Die Einnahmen betreffen den Gegenwert der 
vom Hauptmünzamt laut Prägeprogramm 1967 
auszuprägenden Scheidemünzen der Schilling
währung. 

Unterschiede der Gebarung 

Da das .laufende Prägeprogramm im wesent
lichen abgeschlossen ist, bewirken nur mehr die 
jährlichen Silbermünzenausgaben zu' 25 Sund 
50 S größere Gebarungen. Die Nettoeinnahmen 
aus dem Münzregal betragen: 1965 112·5, 1966 
1177 und 1967 148·1 Millionen Schilling. Der 
Münzgewinn im· Jahre 1967 ist ebenfalls im 
wesentlichen auf die geplante Ausgabe weiterer 
25-S- undS'O-S-Silbermünzen zurückzuführen. 
Die nachstehende übersicht gibt über die Bela
stung des Bundeshaushaltes Auskunft: 

1965 ') 1966") 1967"'*) 
Mill. S 

Einziehung ~on Scheide-
münzen: 4) . 
Zahlung an die Natio-
nalbank 4) 0·5 0·8 0·8 

Kostenersatz vom 
Hauptmünzamt für 
eingezogene Münz-
sorten. . . . .. 0·0 0'0, 0'0 

Ausprägung von Scheide
münzen:, 
Kostenersatz an das 

---------------------

Hauptmünzamt .. 10007 125·0 141·9 
Gegenwert der ausge .. 
prägten Scheidemün-
zen 4) ...•. 2137 243·5 290·8 

Gesetzliche Grundlagen 

Gemäß § 1 des Scheidemünzengesetzes 1963, 
BGBL Nr. 178, ist das Bundesministerium für 
Finanzen. ermächtigt, Münzen aus unedlen Me
tallen und Silbermünzen bis zum Betrag von 
350 Schilling je Kopf der Bevölkerung auszu
prägen und in den Verkehr zu setzen. 

Unter Zugrundelegung der vom Osterreichi
schen Statistischen Zentralamt verlautbarten 
Bevölkerungsziffern dürfen somit derartige Scheide
münzen im Gesamtnennbetrag von 2.525,35S.000 
Schilling in Umlauf gesetzt werden. Am 30. April 
1966 hat der Nennbetrag der im Umlauf befind
lichen Münzen 2.228,081.000 Schilling betragen. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

4) Die ausgeprägten Scheidemünzen werden vom 
Sraat der Oe~terreichischen Nationllbank übergeben, 
die den Gegenwert in die Staatskasse überweist. Bei 
der Einziehung von Scheidemünzen vollzieht sich der 
umgekehrte Vorgang. 
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Kapitel 50 - Ansatz 5011 bis 5019 

Prägeprogramm 1967 

Für das Jahr 1967 ist die Ausprägung von 
12,700.000 Stück Scheidemünzen aus Silber im 
Gesamtnennbetrag von 259,000.000 Schilling 
vorgesehen. Weiters sollen 89,100.000 Stück 
Scheidemünzen aus unedlen Metallen im Gesamt
nennbetrag von 31,241.000, Schilling ausgeprägt 
und in den Verkehr gesetzt werden. 

Ansatz 50117 Vergütung an Oesterreichische 
Nationalbank 

Gemäß BGBl. Nr. 203/1965 ist der Oester
reichischen Nationalbank eine Vergütung in 
Höhe von 2% pro Jahr für die von ihr gemäß 
leg. cit. dem Internationalen Währungsfonds 
zur Verfügung gestellten Goldmengen und Schil
lingbeträge zu gewähren (siehe auch die Er
läuterungen auf Seite 193/194 "Internationaler 
Währungsfonds"). 

Ansatz 50127 Prämienkontensparen 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Prämiensparförderungs
gesetzes, BGBl. Nr. 143/1962, vergütet der Bund 
die Hälfte der von den Kreditunternehmungen 
an die Prämienkontensparer geleisteten Spar
prämien. Im Jahre 1967 werden erstmalig Spar
prämien zur Auszahlung gelangen, wofür für 
den Anteil des Bundes ein geschätzter Betrag von 
10 Millionen Schilling veranschlagt wurde. 

Gemäß den §§ 7 und 8 des eingangs genannten 
Gesetzes kann der Bund die Ausfallsbürgschaft 
für Kredite, die Kreditunternehmungen an Sparer 
unter gewissen Voraussetzungen gewähren, über
nehmen. Gemäß § 8 sind solche Haftungs
übernahmen des Bundes bereits ab dem Jahre 
1965 in bescheidenem Ausmaß erfolgt. 

Ansatz 1/50137 Amtshaftungsentschädigungen 
und 2/50134 Amtshaftungsbeiträge 

Als Ausgaben sind allfällige, vom Bund auf 
Grund des Amtshaftungsgesetzes (BGBL Nr. 20/ 
1949 in der Fassung BGBl. Nr. 218/1956 und 38/ 
1959) an Geschädigte zu zahlende Entschädigun
gen, als Einnahmen die Beiträge derjenigen Be
diensteten, die infolge ihrer Beitragsleistung von 
der Rückersatzpflichi 'befreit sind, sowie die 
Rückersätze veranschlagt. 

Ansatz 50147 Erfüllung von Rückgabe
ansprüchen 

Der für 1967 veranschlagte Kredit dient wie 
in den Vorjahren zur Erfüllung von Rückgabe
und Regreßansprüchen auf Grund der Rückgabe
gesetze, insbesondere für Verpflichtungen gemäß 
BGBl. Nr. 208/1949. Die Abgeltung dieser An
sprüche erfolgt in Rentenform auf Lebensdauer 
der Berechtigten. 

Ansatz 50157 Wiedergutmachung an politisch 
geschädigte Bundesbedienstete 

Diese Entschädigungen werden auf Grund des 
Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 181/1952 in der Fas
sung BGBl. Nr. 110/1953, 117/1961 und 21/1964 
geleistet. 

Im Jahre 1967 werden, bedingt durch die am 
31. Dezember 1966 beendet gewesene Antrags
frist, voraussichtlich nur mehr rund 0'1 Millionen 
Schilling verausgabt werden. 

Die Anzahl der abge~ickelten Entschädigungs
fälle beträgt bis einschließlich 1965: 7514. 

Ansatz '50167 und 50178 Atomprojekte 

a) Dragon 
Bei dem Ansatz 50167 "Atomprojekte (Gesetz

liche Verpflichtungen)" handelt ,es sich um die 
Beiträge Österreichs zu einem Forschungsprojekt 
auf dem Gebiet der friedlichen Anwendung der 
Atomenergie, das von den OECD-Staaten aus 
Gründen der Kostenersparnis gemeinsam durch
geführt wird (Hochtcmperatur-Reaktor mit Gas
kühlung in Winfrith, England, sogenanrites 'Pro
jekt "Dragon"). 

Auf Grund der Beitragsleistungen ist Österreich 
berechtigt, Österreicher zum Studium und zur 
Weiterbildung zu diesen Reaktoren zu ents,enden. 
Außerdem stehen Österreich die Ergebnisse dieser 
,Forschungsstätten zur Auswertung zur Ver
fügung. 

b) Betriebskostenzuschuß 
Außerdem ist für die vom Bund zu tragenden 

Betriebskosten der Österreichischen Studien-:, 
gesellschaft für Atomenergie Ges. m. b. H. 
(Reaktorzentrum in Seibersdorf) beim Ansatz 
50178 "Sonstige Atomprojekte" vorgesorgt. 
Nach den einschlägigen Verträgen wird ein 
Drittel der gesamten Betriebskosten der Gesell
schaft vom Bundesministerium für Unterricht 
zu Lasten des Ansatzes 1/12308 Post 44 als Ent
gelt für die Benützung des Reaktorzentrums 
durch die Hochschulen getragen.' Die restlichen 
Betriebskosten belasten anteilig die Gesellschafter 
der Studiengesellschaft, wobei auf die etwas mehr 
als 500f0ige· Beteiligung des Bundes der ver
anschlagte Betrag von 6,540.000 Schilling entfällt. 

Ansatz 50198 Sonstige Aufwendungen 

Für die Abwicklung der SAC-Kredite 5) stehen 
den eingeschalteten Kreditunternehmungen so-

5) SAC = Surplus Agricultural Commodities. Aus 
den Gegenwerten von Überschußgütern die seiner
zeit der Republik österreich übereignet wurden, 
waren Kredite im Wege des Bundeshaushaltes ge
währt. 
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wie der Oesterreischen Nationalbank als Treu
händer des Bundes von den eingehenden Zinsen 
Anteile von je einem halben Prozent vertraglich 
als Dienstleistungsentgelt zu. Für das Jahr 1967 
wurden 3'3 Millionen Schilling hiefür veran
schlagt. 

Ansatz 2/5019 Sonstige Einnahmen 

Der höhere Erfolg des Jahres 1965 ist auf v~r
schiedene nicht regelmäßig eingehende und daher 
nicht vorausschätzbare Einnahmen zurüdtzu
führen. 

Die im Voranschlag 1966 und 1967 vorgesehe
nen Beträge werden aus Pönalzinsen auf Grund 
der mit den Kreditunternehmungen geschlossenen 
Kreditkontrollabkommen erwartet. 

Titel 502 Bundesministerium für Finanzen 
(Förderungsmaßnahmen) 

Samaufwand Einnahmeo 

1965 *) ....... . 
1966 *") ....... . 
1967 **) ....... . 

200'8 
135'5 
111'6 

Mill.S 
0'0 
0'0 
0'0 

Beim Titel 502 werden folgende Ausgaben ver
rechnet: 

1965*) 1966**) 
Mill. S 

1967") 

o Hagelversicherung ......... 9·9 10·0 11·0 
1 Versicherungswiederaufbau .. 7·9 7-9 7·9 
2 Soziale und sportliche Betteu-

ung der Bundesbediensteten 
und ihrer Angehörigen .... z.6 2·6 2·6 

3 Familienpolitische Maß-
nahmen ........ .' ........ 0·4 0·7 0·7 

5 Zuschuß an die Österr. Stu-
dienges. für Atomenergie. 38·4 38·4 39·0 

6 Entschädigungszahlung an 
, die VÖESTfürdenBergbau 

Grünbach ............... 100·0 49-4 19·0 
7 Zuschuß filr Lagerauflösungs-

programm .............. 31-4 10·5 9·0 
9 Bezugsvorschüsse .......... 9·7 13-6 16'7 
9 Sonstige Förderungen ....... 0·5 2·4 5·7 

Summe ... 200·8 135·5 111·6 

Im einzelnen ist Zu bemerken: 

Ansatz 50204 Hagelversicherung 

Das Hagelversicherungs - Förderungsgesetz 
(BGBL Nr. 64/1955 in der Fassung BGBL 
Nr. 186/1961 und 289/1963) bestimmt, daß 
der österreichischen Hagelversicherungsanstalt 
auf Gegenseitigkeit alljährlich aus Bundesmitteln 

. eine Beihilfe gewährt wird, die ausschließlich 
zur Verbilligung der Ha;gelversicherungsprämien 
zu verwenden ist. Die Gewährung ist an die Bei
stellung von Landesmitteln in gleicher Höhe ge
bunden. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
• '*} Bundesvoranschlag. 

Ansatz 50214 Versidterungswiederaufbau 

Das Versicherungswiederaufbaugesetz (VWG.) 
vom 8. September 1955, BGBL Nr. 185, in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 14. Feber 1962 
betreffend den Abschluß des Wiederaufbaues der 
Vertragsversicherung (BGBl. Nr. 61/1962) sieht 
vor, daß die Versicherungsunternehmungen, die 
am 1. Jänner 1962 einen Anspruch auf die Ver
gütung künftiger Mehrleistung.en haben, für 
diese vom Bund eine einmalige Abfindung in der 
Höhe von insgesamt 46'8 Millionen Schilling er
halten; sie wird in sochs aufeinanderf9lgenden 
gleichen· Jahresraten von je 7"8 Millionen Schil
ling, jeweils am 1. November, erstmalig am 
1. November 1962, fäUi.g. Der Aufwand für .den 
Zinsen- und Tilgungsdienst der nach dem VWG. 
auszugebenden Bundesschuldverschreibungen ist 
bei der Gruppe 9 "Finanzschuld" Titel 935 ver
anschlagt. 

Hilfsfonds für 
Phönixpensionisten 

Gemäß § 21 des Gesetzes sind dem Hilfsfonds 
für ehemalige Pensionisten der Lebensversiche
rungsgesellschaft "Phönix" für die von ihm nach 
Maßgabe der Satzung zu gewährenden U n t e r
s t ü t z u n gen, für seine Abwicklungskosten 
und für seine Verbindlichkeiten laufend die er
forderlichen Mittel bis zu einem Gesamtbetrag 
von 3 Millionen Schilling in b3Jrem zur Ver
fügung zu stellen. Hievon wurde bis 31. Dezem
ber 1965 ein Teilbetrag von 2,278.947 Schilling 
in Anspruch genommen. Im Jahre 1965 wurdell 
hiefür rund 98.100 Schilling verausgabt. 

Dem Fonds werden im Jahre 1967 voraussicht
lich zufließen: 

Beitrag des Bundes 
Mill.S 

0'100 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verausgabt werden: 

Unterstützungen ..................... 0'098 

Fondsaufwand ....................... 0'002 

Zusammen ...... 0'100 

Ansatz 50226 Soziale und sportlidle Betreuung 
der Bundesbediensteten und ihrer Angehörigen 

Dieser Kredit dient zur Förderung freiwilliger 
sozialer Einrichtungen (z. B. Ausbildungsbei
hilfen, Beihilfe zu Erhaltung und Betrieb von 
Erholungsheimen, Unterstützungseinrichtungen 
aller Art) und des BetI"iebssportes für Bundes
bedienstete und deren Angehörige. Die Förde
rung des Betriebssportes erfolgt insbesonders in 
jenen Fällen, in denen bei internauionalen Ver
anstaltungen Sportvereinigungen öffentlich Be
diensteter teilnehmen . 
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Kapitel 50 - Ansatz 5023 bis 5029 143 

Ansatz 5023 Familienpolitische Maßnahmen 

Aus diesem Ansatz werden Förderungsbeträge 
im Interesse der Familienförderung an Familien
verbände und sonstige Institutionen gewährt. 

Ansatz 50256 Zuschuß an die Österreidüsche 
Studiengesellschaft für Ato~energie Ges. m. b. H. 

In den Jahren 1962 bis 1966 wurden d~r 
öSGAE rund 125 Millionen Schilling als Investl
tionszuschuß gewährt. Für 1967 ist wie in den 
Jahren 1965 und 1966 ein Investitionszuschuß 
von 30 Millionen Schilling vorgesehen. 

Alle Zuwendungen, die der Bund der OSGAE 
in einem höheren Ausmaße leistet als die übrigen 
Gesellschafter, werden inder Bilanz als eigene 
Rücklagengruppe ("B") ausgewiesen. Die Gene
ralversammlung wird jeweils bei Beschlußfassung 
über die Bilanz den Beschluß fassen, daß im Falle 
einer Liquidation der OSGAE vor der anteil
mäßigen Auf teilung des Vermögens diese Beträge 
der Republik österreich bevorzugt rückzuerstat
ten sind. 

Weiters wurde ein Betrag von 9 Millionen 
Schilling als "Sonstige Förderung" in den Bun
desvoranschlag 1967 aufgenommen. Er ist haupt
sächlich für die Abdeckung jener Kosten vor
gesehen, die nicht durch die eigentlichen Betriebs
kostenzuschüsse abgedeckt werden können. 

Ansatz 50264 Zahlung an die VöEST (SChuld
übernahme Steinkohlenbergbau Grünbach Ges. 
m. b. H. in Liquidation 

Bei diesem Ansatz ist im Voranschlag 1967 für 
Zahlungen an die Vereinigte österreichische 
Eisen- und Stahlwerke AG. (VöEST) ein Betrag 
von 19 Millionen Schilling als erste Teil:mhlung 
auf die Gesamtsumme von rund 74 Millionen 
Schilling vorgesehen, die die VOEST seinerzeit 
inzwischen in Liquidation getretenen Steinkohlen
bergbau Grünbach Ges. m. b., H. als Darlehen zur 
Verfügung stellte. 

Im Jahre 1965 und 1966 waren bei dem als 
"Zahlungen nach dem 1. Verstaatlichungs-Or., 
ganisationsgesetz" bezeichnet gewesenen Ansatz 
gleichfalls Beträge für die VOEST gemäß § 3 
Abs. 1 des 1. Verstaatlichungsorganisations
gesetzes, BGBl. Nr. 208/1963, veranschlagt ge-
wesen. 

Ansatz 50276 Zuschuß für Lagerauflösungs
programm 

Mit Rücksicht auf die kurze Zeitspanne, inner
halb der dasFlüchtlings-Lagerauflösungsprogramm 
verwirklicht wurde, war eine Vorfinanzierung mit 
Hilfe von Kapitalmarktkrediten erforderlich. Die 
Finanzierungsmittel werden mit den auch beim 
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds üblichen Be
dingungen (2% Annuität bei 10f0 Zinsen) den 
gemeinnützigen Bauträgern zur Verfügung ge
stellt. Diese Annuität wird auch in die Mieten
berechnung einbezogen. Hingegen kann die über 

10/0 hinausgehende Verzinsung der Z wischenkre
dite in der Miete nicht berücksichtigt werden, da 
diese sonst untragbar hoch würde. .-

Diese in den Mieten nicht gedeckten ZWIschen
kreditzinsen und die im Zusammenhang mit der 
Abwicklung des LaO"erauflösungsprogrammes ent
stehenden Verwalt~gskosten wurden bis 1966 
aus den von den USA aus der sogenannten 

Maisspende" beigestelIten Spendenmitie1nge
deckt. Für .das Jahr 1967 sind 9 Millionen Schil
ling vorgesehen, die nunmehr~nfolge. Erschöp
fung der Spendenmittel aus Budgetmttteln ge
tragen werden müssen. 

Ansatz 50295 Bezugsvorschüsse 

Gebarung 
Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 

Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengesetzes 
'1948 BGBl. Nr. 86, kann Bundesbediensteten, 
die ~nverschuldet in eine Nodage geraten sind 
oder wenn sonst berücksichJtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinsücher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. Für 
die Wohnraumbeschaffungwerden im Einzelfall 
Vorschüsse bis zum Betrage von 30.000 S gewährt. 

Unterschiede 
~.egenüber Vorjahre .. • . 

Für Bezugsvorschüsse fur aktIve BedIenstete 
werden 1·5 v. H. der Dienstbezüge bereitgestellt. 
Die Höhe der veranschlagten Mittel richtet sich 
daher nach den in den einzelnen Jahren bei den 
Personalaufwandansätzen des Kapitels 50 "Fi
nanzverwaltung" vorgesehenen Beträgen. 

Ansatz 50296 Sonstige Förderungen 

An Förderungszuwehdungen sind u. a. Beiträge 
an das Osterreichische Institut für Wirtschafts
forschung (3 Millionen Schilling), an das. t:Jster
reichischeProduktivitätszentrum(2 Mdhonen 
Schilling), an das Institut für Finanzwissenschaft 
und Steuerredlt (250.000 Schilling), an das ös~er
reichische College (200.000 Schilling), an den 
Compaß-Verlag und an die österreichische Ge
sellschaft für Arbeitsmedizin vorgesehen. 

Weiters wurde für die. Verausgabung des für 
Wiederaufbauzwecke zweckgebundenen Erlöses 
aus der Sonderpostmarkenserie "Wiederaufbau 
österreichs", über den laut Regierungsbeschluß 
der Bundesminister" für Finanzen verfügungs
berechtigt ist, vorgesorgt. 

TitelS03 Bundesministerium für Finanzen 
(Förderung der Entwicklungsländer) 

Sadlaufwand Einnahmen 

1965 'f) ...... , .. 
1966 **) ....... . 
1967 ".*) ....... . 

*) Bundesredmungsabschluß. 
'f") Bundesvoransdtlag. ' 

38·4 
70·2 
70·2 

Mill. S 

2·5 
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Ansatz 50306 Zuschuß zur Zinsenstützung für 
Exportkredite 

Nach wie vor besteht die Notwendigkeit, die 
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirt
schaft auf dem Wege der Zinsenstützungsaktion 
zu stärken. Das Erfordernis an Zinsenstützungs
beträgen für das Jahr 1967 wird im wesentlichen 
durch die in den Vorjahren übernommenen 
Garantien bestimmt. Das Erfordernis an Zinsen
stützungsbeträgen beläuft sich im Jahre 1967 nach 
Berechnung auf 8 Millionen Schilling. Da es sich 
hier um die Erfüllung bereits in den Vorjahren 
eingegangener Verpflichtungen handelt, mußte 
der Betrag in voller Höhe in den Voranschlag 
aufgenommen werden. Die Bedeckung erfolgt 
durch einen Teil der Außenhandelsförderungs
beiträge.6) 

Ansatz 50316 . Förderung des Warenverkehrs 

Der hier zu veranschlagende Teil an Außen
handelsförderungsbeiträgen 6) nach dem Außen
handelsförderungs-Beitragsgesetz, BGBl. Nr.214/ 
1954, wird' im Jahre 1967 voraussichtlich 
17,300.000 Schilling betragen. Dieser Betrag ist 
für die Erstellung von Marktstudien, Feasibility 
reports, Planungs- und Beratungsunterlagen . be
stimmt. Durch diese Ausgaben soll .der österrei
chischen Exportwirtschaft die Chance eröffnet 
werden, Lieferungsaufträge der Entwicklungs
staaten zu erhalten, die aus eigenen Mitteln nicht 
in der Lage sind, die Forschungs- und Planungs
arbeiten, die für die Durchführung größerer In
vestitionen erforderlich sind, durchzuführen. Von 
den aus Außenhandelsförderungsbeiträgen zur 
Verfügung stehenden 1 T 3 Millionen Schilling 
wurden 8 Millionen Schilling für die Bedeckung 
des Ansatzes 1/50306 verwendet. Der Restbetrag 
von 9' 3 Millionen Schilling dient der teil "(eisen 
Bedeckung des gegenständlichen Ansatzes. 

Ansatz 50325. Technische Hilfe (D) 

Der hier vorgesehene Kredit soll zur Gewäh-

f,ener Projekte und 13 Millionen Schilling auf die 
zu erwartenden Neuanträge. Die vorgesehenen 
Kredite dienen der Fortsetzung der technischen 
Hilfe für die Entwicklungsländer. Die einzelnen 
Projekte werden vom Interministeriellen Komitee 
zur Förderung der Entwicklungsländer geprüft. 
Nach den bisherigen Erfahrungen ist die tech
nische Hilfe die für die österreichischen Verhält
nisse angemessenste Form der Hilfeleistung, bei 
der die vorgesehenen M,ittel mit der größtmög
lichen Aussicht auf Erfolg eingesetzt werden kön
nen. 

Titel 504 Finanzlandesdirektionen 

Personal- Sach- Einnahme'n 
aufwand Summe 

Mill.S 

1965 *) .... 940'4211'31.151'7 57'7 
1966 *':.) .... 980'7 245'2 1.225'9 60'4 

1967 "·'f) .... 1.098'6 273'1 1.371'7 63'3 

Bei Titel 504 werden folgende Ausgaben ver
rechnet: 

1965*) 1966**) 1967**) 

Mi!l. S 

o Dienststellen ....... ; .... 1.12304 1.195·5. 1.338·7 

1 Ernährurtgsbeihilfen für 
Vorfahren ............ 0·2 0·2 0·2 

2 Anmietung von Beamten-
wohnungen .......... 23·9 27·0 28·6 

3 Gebarunggemäß§56KFG: 4·2 3·2 4·2 

Summe ... L151·7 1.225·9 1.371-7 

Die Einnahmen zeIgen folgendes Bild: 

o Dienststellen ............ 29'9 30·2 30·9 

2 Anmietung von Beamten-
wohnungen .......... 23'7 27·0 28·2 

3 Gebarunggemäß§56KFG. 4'1 3·2 4·2 

Summe ... 57'7 60·4 63·3 

rung von Darlehen für die Durchführung von' 
Entwicklungshilfeprojekten verwendet werden. Unterschiede der Gebarung 
Es handelt sich hiebei um .die Förderung von 
Projekten, bei denen die Projektsträger Eigen
mittel in höherem Ausmaß .einsetzen. Da die 
Mitte~ wieder an den Bund zurückfließen,. ist 
diese Art der Entwicklungshilfe vom Standpunkt 
des Bundesschatzes besonders günstig. 

Ansatz 50336 Technische Hilfe (Z) 

Von den insgesamt hier veranschlagten 43'2 Mil
lionen Schilling entfallen 30'2 Millionen Schilling 
auf die Durchführung bereits eing~reichter Pro
jekte bzw. auf die Fortsetzung bereits angelau-

6) Siehe Ansatz 2/52684. 

. Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist durch 
Erhöhungen der Bezüge der Bundesbediensteten 
bedingt. 

Die Steigerung des Sachaufwandes ist im 
wesentlichen beim Verwaltungsaufwand der 
Finanzlandesdirektionen zu verzeichnen; sie ist 
wesentlich durch das allgemeine Wirtschaftswach,
turn b~einflußt. 

Die höheren Einnahmen ab 1966 sind im 
wesentlichen bei den Einhebungsvergütungen zu 
verzeichnen. 

*) Bundesredmungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 
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Im einzelnen ist noch zu bemerken: 

Ansatz 5040 Dienststellen' 

Aufwand 

Beim Sachaufwand sind die höheren Ausgaben 
im Jahre 1966 vor allem durdt eine weitere 
Steigerung der Hausbesdtautätigkeit im Zusam
menhang mit Importen und Exporten bedingt. 
Weiters. wirkten sich die im Laufe des Jahres 
1966 eingetretenen Preis- und Tariferhöhungen 
ausgabenvermehrend aus. Im Voranschlag 1967 
wurde für Mietzinsvorauszahlungen ein Betrag 
von 15 Millionen Sdtilling und für Baukosten
zuschüsse, welche an dieösterreichisdten Bundes
bahnen für die Bereitstellung von zusätzlichen 
Räumlichkeiten für Zolldienststellen zu leisten 
sind, ein Betrag von 7" 5 Millionen Sdtilling vor
gesehen. 

Im übrigen wurde im Voranschlag 1967 auf 
die Erhöhung des Mietaufwandes (Anmietungen 
und Adaptierungen als Ersatz für Neubauten), 
auf die Ausstattung mit Möbeln und Einrich
tungsgegenständen sowie auf die Ersatznachschaf
fungen im Zuge des Motorisierungsprogrammes 
(ZoUwadte) Bedacht genommen. Die Mechani
sierung der Zollämter wird fortgesetzt. 

Außerdem sind bei diesem Ansatz Verwal
tungskosten (Betriebs- und Instandsetzungs
kosten) für die bis zu ihrer Veräußerung in Ver
waltung der Finanzlandesdirektionen stehenden 
Liegenschaften, die gemäß § 760 ABGB. bzw. auf 
Grund des Dosag-Abkommens 7) der Republik 
österreich zugefallen sind, veransdtlagt. 

Organisation 

Die Verwaltung der öffentlichen Abgaben wird 
von sieben Finanzlandesdirektionen (Wien, Linz, 
Salzburg, Graz, Klagenfurt, Innsbruck und Feld
kirch), 87 Finanzämtern, 177 Zollämtern und 
Zollzweigstellen, 28 Zollwachabteilungsinspekto
raten, 329 Zollwachabteilungen, 142 Steuer
aufsichtsstellen und verschiedenen sonstigen 
Dienststellen besorgt. Diesbezüglich siehe auch 
BGBL Nr. 149/1954 (in der Fassung BGBL 
Nr. 12/1955). 

Aufgaben 

Neben der Einhebung der öffentlichen Abgaben 
obliegen den Finanzlandesdirektionen und deren 
nachgeordneten Dienststellen verschiedene andere 
Aufgaben, wie die Auszahlung des Arbeitslosen
geldes und der Notstandshilfe, der Kinder-, 
Familien-, Geburten-, Säuglings- und Mütter
beihilfen, die Durchführung des Umsiedler- und 
Vertrit;benen-Entschädigungsgesetzes, die Ver
mögenssicherung, die Liegenschaftsverwaltung 

7) BGBI. Nr. 176/1964. 

Ediiu(,rungen zum Bl1ndesfiruanzgesetz 

und die Erhebung verschiedener Kammer
umlagen. 

Die Schulung der Bediensteten erfolgt haupt
sädtlidt in der Finanzsdtule Wien. 

Förderungszuwendungen 

Für eventuelle Zuwendungen an Bundes
bediensteten-Institutionen ist ein Betrag von 
5000 Schilling vorgesehen. 

Ansatz 50417 Ernährungsbeihilfen für Vor
fahren 

Anspruch auf Ernäprungsbeihilfe besteht nur 
für Verwandte und Verschwägerte in aufsteigen
der gerader Linie, wenn der Anspruch bereits 
vor dem 1. Jänner 1950 erworben wurde und 
die Voraussetzungen nach den B"estimmungen des 
Ernährungsbeihilfengesetzes, BGBI Nr. 217/1948, 
in der Fassung BGBL Nr. 83/1949, noch gegeben 
sind (siehe § 14 Abs. 2 des Kinderbeihilfen
gesetzeS, BGBL Nr. 31/1950, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 18/1955). 

Die Ernährungsbeihilfe beträgt monatlich 60 S 
für jeden anspruchsvermittelnden Aszendenten. 

Der natürliche Abfall der Aszendenten bewirkt 
alljährlich eine Verringerung der veranschlagten 
Ausgaben. Im Jahr 1967 wird die Ernährungs
beihilfe voraussichtlich etwa noch für 225 Aszen
denten zu gewähren sein. 

Ansatz 50428 Anmietung von Beamten
wohnungen 

Von der Finanzverwaltung werden W ohnob
jekte oder Einzelwohnungen angemietet. Der 
dadurdt zur Verfügung stehende Wohnraum 
wird Bediensteten der gesamten Bundesverwal
tung (ohne Post- und Bahnverwaltung, die eigene 
Wohnobjekte errichten) gegen entsprechende 
Vergütung zur Verfügung gestellt. Die Anzahl 
der angemieteten Wohnungen wird im Jahre 1967 
6930 betragen. 

Infolge zahlreicher Neuanmietungen zeigt diese 
Gebarung noch immer eine steigende Tendenz. 
Der Unterschied zwischen Ausgaben und Ein
nahmen ist auf den auf die Mieter nicht über
wälzbaren Vergebührungsaufwand für die mit 
der Anmiemmg in Zusammenhang stehenden Ver
träge zurückzuführen. 

Ansatz '50438 Gebarung gemäß § 56 KFG. 

Der § 56 des Kraftfahrgesetzes (KFG.) 1955, 
BGBL Nr. 223, ist in der Fassung der KFG.-No
velle 1958, BGBL Nr. 49, mit 1. April 1958 
gemäß der KFG.-Novelle 1957, BGBL Nr. 79, 
in Kraft getreten. Er ermöglicht, daß Kraftfahr
zeuge und Anhänger ohne dauernden Standort 
in österreich zur Gewährleistung der Ordnung 
von Ansprüdten' aus Verkehrsunfällen bei jeder 

10 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 143 von 309

www.parlament.gv.at



146 Kapitel 50 - Titel 505/506 

Einreise ohne "grüne Karte" durch Bezahlung 
von jeweils 40 S an das Zollamt gegen Aushän
digung eines Vordruckes (des Fremdenverkehrs 
wegen vereinfachter Vertragsabschluß) zu ver
sichern sind. 90 v, H, dieser beim Ansatz 2/5043 
einzunehmenden Beträge werden über den glei
chen Ausgabenansatz dem Verband der Versiche
rungsanstalten Österreichs als dem Bevollmäch
tigten seiner mitwirkenden Unternehmungen ge
mäß einem auch die Auf teilung eines Gewinnes 
bzw, Verlustes aus diesem Versicherungsgeschäft 
regelnden übereinkommen überwiesen. 10 v. H. 
dieser Beträge entfallen auf Versicherungssteuer 
und Einhebungsvergütung. 

Titel 505 Finanzprokuratur 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill.S 

.1965 ';) ......... 5'2 0'8 6'0 0'8 

1966*"") ......... 5'8 1'0 6'8 0'7 
1967*';) ......... 6'7 1'0 7'7 0'7 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist auf 
Bezugserhöhungen zurückzuführen, 

Aufgaben 

Die Wirksamkeit der Prokuratoren in den 
österreichischen Ländern wird schon im Anfange 
des 15. Jahrhunderts festgestellt. In neuerer Zeit 
ergangene Dienstinstruktionen datieren vom 
16. Feber 1855, RGBl. Nr. 34, und vom 9. März 
1898, RGBl. Nr. 41. Nach Aufhebung im Jahre 
1939 wurde die Prokuratur mit Gesetz vom 
20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94 (§ 30), wieder er
richtet. Nach dem Gesetz vom 12. September 
1945, StGBl. Nr. 172 (Prokuraturgesetz), novel
liert durch das Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, 
BGBl.Nr. 154, ist die Prokuratur berufen, die 
Republik österreich (auch hinsichtlich ihrer An
stalten, Unternehmungen, Betriebe und sonstigen 
Einrichtungen) sowie alle Fonds, Stiftungen, 
Anstalten, Unternehmungen, Einrichtungen und 
sonstigen Vermögensmassen mit selbständiger 
Rechtspersönlichkeit, welche von staatlichen 
Organen unmittelbar verwaltet werden oder 
bei denen der Staat für einen Gebarungsab
gang aufzukommen hat, ferner Stiftungen, soweit 
es sich um ihre Konstituierung oder um die Ein
bringung des gestifteten Vermögens zum Zwecke 
der Konstituierung handelt, und die öffent
lichen Pfarrarmeninstitute zu vertreten. Eine 
Ausdehnung der Vertretungs befugnis der Pro
kuratur im Verordnungswege ist im § 2 Abs. 2 
des Prokuraturgesetzes vorgesehen. 

Auf Grund dieser Ermächtigung wurde die 
Vertretungsbefugnis durch mehrere "Prokuraturs-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 

verordnungen" ausgedehnt, von denen folgende 
noch aktuell sind: BGBl. Nr. 94/1948 (Theresia
nische Akademie), BGBl. Nr. 165/1951 (Austria 
Tabakwerke AG. vormals österreichische Tabak
regie), BGBl. Nr. 18/1953 (Osterreichischer Bun
desverlag für Unterricht, Wissenschaft und 
Kunst) und BGBl. Nr. 88/1961 (österreichische 
Akademie der Wissenschaften). 

Eine Reihe von gesetzlichen Sonderbestimmun
gen ergänzt den Aufgabenbereich der Prokuratnr. 
die in den Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 
1964 auf Seite 130, rechte Spalte, 3. Absatz, 
nachgelesen werden können; dazu tritt noch die 
Pressegesetznovelle 1966, BGBl. Nr, 104, mit 
welcher der Finanzprokuratur eine Mitwirkung 
an dem Entschädigungsverfahren wie bei der 
Durchführung des Amtshaftungsgesetzes zugeteilt 
wurde. 

Die Prokuratur ist ferner allgemein berufen, 
zum Schutze öffentlich,er Interessen vor allen 
Gerichten und Verwaltung&behörden einzu
schreiten, wenn sie von der zuständigen Behörde 
hiefür in Anspruch genommen wird oder die 
Dringlichkeit des Falles ihr sofortiges Ein
schreiten erfordert. 

Außer der Vertretung vor den Gerichten, den 
Verwaltungsbehörden und Gerichtshöfen öffent
lichen Rechtes obliegt der Prokuratur die Abgabe 
von Rechtsgutachten an die von ihr zu vertre
tenden Rechtsträger sowie die Mitwirkung beim 
Abschluß von Rechtsgeschäften und bei der Ab
fassung von Rechtsurkunden. 

Zum Einschreiten der Prokuratur vor den 
ordentlichen Gerichten und Arbeitsgerichten be
darf sie keines Nachweises ihrer Vollmacht. Vor 
dem Verfassungsgerichtshof, dem Verwaltungs
gerichtshof, dem Patentgerichtshof und den Ver
waltungsbehörden einzuschreiten, ist sie nur über 
Verlangen berechtigt. 

Titel 506 Hauptpunzierungs- und Probieramt 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 

1965 ") 
1 966 ~.,;) 

1967 ';*) 

3'0 
3'3 
37 

Unterschiede der Gebarung 

0'3 
0'4 
0'5 

Mill.S 

3'3 
3'7 
4'2 

8'3 
8'0 
8'3 

Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist durch 
Bezugserhöhungen bedingt. 

Die Steigerung des Sachaufwandes ist auf hö
here Uinsätze zurückzuführen. 

Gesetzliche Grun~lagen 

a) Punzierungsgesetz, BGBL Nr. 68/1954, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 184/ 
1965; 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
'hf) Bundesvoranschlag. 
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b) Durchführungsverordnung zum Punzie
rungsgesetz, BGBl. Nr. 212/1954, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. Nr. 222/1965 .. 

Organisation 
Veranschlagt ist der Aufwand des Hauptpun

zierungs- und Probieramtes mit den ihm unter
stellten Punzierungsämtern in Wien samt Pun
zierungsstelle Wien, in Linz samt Punzierungs
stätte Salzburg, in Graz samt Punzierungsstätte 
Klagenfurt und in Innsbruck samt Punzierun.gs
stätte Feldkirch, wobei das Punzierungsamt LI1).Z 
noch Amtstage in Wels abhält. Diese neh
men die amtliche Beglaubigung des Feingehaltes 
von Edelmetallen und Edelmetallgegenständen 
vor. 

Im Jahre 1965 wurden 3,223.681 Stück 
Schmuckgegenstände aus Edelmetall im Gewichte 
von 21.524705 Kilogramm und 56.439 Uhren 
aus Edelmetall geprüft und punziert. 

Titel 507 Zentralbesoldungsamt 
Pers~nal- Sach

aufwand 
Mill.S 

1965 ',) ....... . 
1966 '~'~) ....... . 
1967 "*) .•...... 

25'9 
29'1 
34'5 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

2'7 
9'0 

16'5 

Einnahmen 
Summe 

28'6 0'5 
38'1 0'4 
51'0 0'5 

Aufgaben 

Das Zentralbesoldungsamt (ZBA) u~tersteht 
gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes, 
BGBl. Nr. 186/1964, dem Bundesministerium für 
Finanzen. Ihm obliegt die Zahlung und Verrech
nung der im Dienstrecht der Bundesbediensteten 
vorgesehenen Geldleistungen sowie der :om Bun
despräsidenten gewährten außerordentlIchen Ver
sorgungsgenüsse. Hievon sind ausgenom~en 
Geldleistungen für Bedienstete und nach BedIen
steten der österreichischen Bundesbahnen, der 
Post- und Telegraphenverwaltung sowie für Be
dienstete des Dienststandes im Bereich des Bun
desministeriums für Landesverteidigung, und die 
Rei'Segebühren und Entschädigungen für Neben- . 
tätigkeiten. 

Das Zentralbesoldungsamt ist gegenwärtig 
für rund 170.000 Pe,rsonen bezugszuständig; 
hievon entfallen rund 69.000 auf Empfänger von 
Ruhe(Versorgungs )genüssen. 

Unterschiede der Gebarung. 
Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist auf 

Bezugserhöhungen zurückzuführen. 
Die Steigerung im Sachaufwand des Zentral

besoldungsamtes gegenü~er 1965 und 1966 ist. 
hauptsächlich auf die Veranschlagung der Rest
zahlung für eine neue Datenverarbeitungsanlage, 
weiters auf die Vorsorge für vermehrte Post-, 
gebühren, erhöhte Wartungsgebühren sowie 
kleinere Instandsetzungen zurückzuführen. 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 145 von 309

www.parlament.gv.at



148 Kapitel 51 - Titel 510 

Kapitel 51 Kassenverwaltung 
Titel 510 Effekten- und Geldverkehr des 
Bundes 

1965 *} .•....... , 
1966 ~'*} ... , ... , .. 
1967 "'II-} ••• , •..••• 

Sachaufwand Einnahmen 

140'0 
197'3 
239'4 

Mill.S 

35'5 
31'9 
31'S 

Beim Titel 51 0 werden folgende Gebarungen verrechnet: 
§ Ausgaben 1965*) 1966") 1967*') 

MiIl.S 

o Staatlicher Postscheck-
verkehr ... , , ... , 70'8 

Erwerb von Schuld
verschreibungen des 
Bundes für Tilgungs
zwecke und sonsti-
ger Erwerb , . , . , . 30'0 

2 Marktpflege , . , . , , , . 23'3 
3 Kursverluste, . , .. '" IS'8 
4 Effekten- und Geld-

verkehrskosten '" 0'1 

Summe. 140'0 

Einnahmen 

o Entnahmen aus dem 
Bundesbesitz für 
Tilgungszwecke u. 
Veräußerungen " 23'S 

2 Einlösung von UN-
Obligationen , . , , . 0'7 

3 Kursgewinne.,."., S'9 
4 Erträge aus dem 

Effekten-und Geld- S'l 
verkehr, " " ,,'. 

Summe, 35'S 

86'0 

50'0 
40'0 
20'0 

1'3 

197'3 

25'1 

0'7 
3'5 

2'6 

31'9 

86'0 

75'0 
SS'O 
22'0 

1'4 

239'4 

25'1 

0'8 
3'S 

2'4 

31'8 

Ansatz 51001 Staatlicher Postscheckverkehr 

Die Kosten des staatlichen Postscheckverkehrs 
setzen sich zusammen: 

1. Aus den Auszahlungs-, Buchungs- und Druck
sortengebühren des Postsparkassenamtes für die 
über die Posts,checkkonten der Hoheitsverwal
tung, der Monopole, Bundesbetriebe Uind be
triebsähnlichen Verwaltungszweige des Bundes 
mit Ausnahme der Osterreichischen Bundesbah
nen abgewickelten Zahlungen; 

2. aus den auf den Bund übernommenen Post
zustellgebühren für Kriegsopferversorgungs- und 
Opf~rfürsorgerenten, Kleinren tneren tschädigun
gen sowie Pensionszahlungen der Hoheitsverwal
tung; 

3. aus sonstigen Zahlungen an das Postspar
kassenamt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die höhere Veranschlagung bei den Postspar
kassengebühren gegenüber 1965 ist darauf zu-

*) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag. 

rückzuführen, daß einerseits der Gesamtumsatz 
der über die staatlichen Postscheckkonten abge
wickelten Zahlungen eine weitere Steigerung 
erfahren hat, anderseits die sonstigen Zahlungen 
an das Postsparkassenamt für die Besorgung des 
staatlichen Postscheckverkehrs im Jahre 1965 in
folge von Ausgabenrückstellung nicht in der 
vollen Höhe angewiesen werden konnte. 

Ansatz 1/51013 Erwerb von Schuldverschrei
bungen des Bundes für Tilgungszwecke und son
stiger Erwerb bzw. Ansatz 2/51017 Entnahme 
aus dem Bundesbesitz für Tilgungszwecke und 
Veräußerungen 

Die Kredite für den Erwerb von Schuldver
schreibungen des Bundes werden vornehmlich im 
Rahmen der Vorsorgen zur Erfüllung der plan
mäßigen TiJgungsquoten bei den einzelnen An
leihen, soweit freie Rückkäufe nach den Anleihe
bedingungen möglich sind, beziehungsweise in 
dem Maße als Verkaufsangebote auf dem Markte 
vorliegen, in Anspruch genommen. Die erwor
benen Schuldverschreibungen werden beim 
Ansatz 1/51013 mit ihrem Nennwert verrechnet, 
während ein sich bei den Ankäufen etwa ergeben~ 

I 
der Kursgewinn beim Ansatz 2/51034 zur Ver
buchung gelangt. 

I Im Zeitpunkt der Heranziehung der vorer
wähnten Effekten fiir Tilgungszwecke wird deren 
Gegenwert (Nominalwert) als Erlös beim An
satz 2/51017 in Empfang und bei dem zuständi
gen Ansatz der Gruppe 9 "Finanzschuld" als Til
gung in Ausgabe verrechnet, 

Gebarung 1967 

Für Tilgungskäufe bei in- und ausländischen 
Bundesanleihen, die sich bereits im Tilgungs
stadium befinden, wurden 75 Millionen Schilling 
veranschlagt. 

Gebarung 1965 und 1966 

Im Jahre 1965 konnten für Tilgungskäufe von 
den veranschlagten 100 Millionen Schilling nur 
53'3 Millionen Schilling ausgegeben werden, weil 
gemäß dem 4, Budgetüberschreitungsgesetz, 
BGBL Nr, 76/1965, rund 50,000,000 Schilling 
rückgestellt werden mußten, 

Für das Jahr 1966 wurden für Tilgungskäufe 
insgesamt 90 Millionen Schilling veranschlagt. 

Ansatz 1/51023 Marktpflege 

Bei diesem Ansatz fallen ähnlich wie beim An
satz 1/51013 Ausgaben aus dem Erwerb von 
Schuldverschreibungen des Bundes an; der Erwerb 
dient aber nicht unmittelbaren Tilgungszwecken, 
sondern Kursstützungen und Interventionen. 

Die sich im Zusammenhang mit diesem Erwerb 
ergebenden Verrechnungen im Bundeshaushalt 
sind, vom Ausgabenansatz abgesehen, die gleichen 
wie bei den Ausgaben zu Lasten des Ansatzes 
1/51013. 
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Kapitel 51 - Titel 510 bis 512 149 

Ansatz 2/51027 Einlösung von UN-Obligationen beträgen) anfallen, sind diese bei diesem Ansatz 
zu verrechnen, Bei diesem Ansatz ist der Betrag veranschlagt, 

der sich aus der tilgungsplanmäßigen Einlösung Z ins e n aus E f f e k t e n 
der im Jahre 1962 von der UN durch den Bund 
erworbenen und sich derzeit im Bundesbesitz be
findlichen UN-Obligationen ergibt, 

Ansatz 5103 Kursverluste (-gewinne) 

Bei diesen Ansätzen werden die Verluste und 
Gewinne bei der .Gebarung von fremden Zah
lungsmitteln [gegenüber dem Kassenwert 1)] be
ziehungsweise aus dem Erwerb von Effekten für 
Tilgungszwecke 2) . (gegenüber dem Nominalwert) 
veranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 
Die für das Jahr 1965 ausgewiesene Netto

Ausgabe von 9'9 Millionen Schilling ist überwie
gend auf den Zinsen- und Tilgungsdienst für 
Fremdwährungsschulde~ zurückzuführen. 

Der für das Jahr 1966 veranschlagte N etto
kursverlust in der Höhe von 16'5 Millionen Schil
ling wird hinsichtlich eines Betrages von 13'5 Mil
lionen Schilling bei der Gebarung von fremden 
Zahlungsmitteln und hinsichtlich eines Betrages 
von 3'0 Millionen Schilling' aus Offenmarkt
operationen erwartet, 

Der für das Jahr 1967 erwartete Netto-Kurs
verlust in der Höhe von 18'5 Millionen Schil
ling ist hinsichtliCh eines Betrages von 15'5 Mil
lionen Schilling überwiegend auf Kursverluste 
bei der Gebarung von fremden Zahlungsmitteln 
und hinsichtlich eines Betrages von 3 '0 Millio
nen Schilling auf Kursverluste aus Offenmarkt
operationen zurückzuführen, 

Gemäß § 54 Nationalbankgesetz 1955, BGBL 
Nr, 184, kann die Oesterreichische Nationalbank 
zur Regelung des Geldmarktes auf dem freien 
Markt verschiedene Wertpapiere kaufen und 
verkaufen, Die am Ende eines Geschäftsjahres 
aus solchen Geschäften per Saldo sich ergebenden 
Gewinne oder Verluste sind dem Bund gutzu
schreiben oder anzulasten, Für das Jahr 1967 
wird mit Offenmarktoperationen im Umfang 
von rund 100 Millionen Schilling gerechnet, die 
Verluste in der Höhe von rund 4 Millionen 
Schilling, welchen Gewinne von rund 1 Million 
Schilling gegenüberstehen könnten, erwarten las-

Die Zinseneinnahmen aus im Bundesbesitz be
findlichen Effekten (hauptsächlich Bundesschuld

. verschreibungen) können jeweils nur geschätzt 
werden, weil diese Einnahmen von den jeweiligen 
Beständen abhängen, Je nach Marktlage oder 
Tilgungserfordernissen _ändern sich diese Bestände; 
sie sind daher auch keine festbleibenden Ver
mögen steile des Bundes, 

Der Erfolg des Jahres 1965 betrug 1'9 Mil
lionen Schilling; für das Jahr 1966 wurde für 
Zinseneingänge ein Betrag von rund 1'6 Millio
nen 'Schilling präliminiert, für das Jahr 1967 ein 
Betrag von rund I' 5 Millionen Schilling~ 

Titel 511 Zuführung an bzw. Entnahme aus 
der Kassenreserve 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

1965 *) .............. , 

1966 .<*) , , , , " •• '" . , , , 

1967 **) ....... , .. ' .... 

Für den Fall, daß sich ein effektiver kassa
mäßiger Oberschuß aus der Gesamtgebarung des 
Bundeshaushaltes ergeben sollte, ist der Titel 511 
als Verrechnungs stelle vorgesehen, 

Titel 512 Zuführung an bzw. Entnahmen aus 
Rücklagen 

1965 ,:-) 

1966~'*) 

1967*'<) 

Ordentliche Außerordentliche 
Gebarung SachG• ebarung

E1
.
n

, 
Sach· Ein, 

aufwand nahmen aufwand nahmen 
Mill, S 

583'5 13'4 25'2 28'0 

0'0 0'0 0'0 0'0 

Die Gebarung des Titels 512 gliedert sich wie 
folgt auf: . 

Ausgaben 

Baurücklage: 
ordentliche Gebarung, , .. , , , , , 
außerordentliche Gebarung,." 

1965*) 1966*·) 1967*") 
Mill, S 

6'8 
17'2 

0·0 
0·0 

sen, Anlagenrücklage der Bundes, 

Ansatz 1/51048 Effekten- und GeldVerkehrS-\ betriebe: 
kosten und 2/51044 Erträge aus dem Effekten- .ordentliche <!ebarung ,."", 
. d G ld k h außerordentlIche Gebarung .... un e ver e r 

. .. . Zweckgebundene Einnahmen-
Soweit Im Zusammenhang mit dem Effekten- rücklage: 

und Geldv~rkehr m.it Ausnahme. des Postscheck- ordentliche Gebarung ., ... ,. 576'6 

0'1 0'0 
0'0 

verkehrs 1m Bereiche der Fmanzverwaltung außerordentliche Gebarung.... 8'0 
Kosten bzw, Erträge (z. B. Zinsen aus Effekten ---------
oder der Veranlagung von Fremdwährungs- Summe ... 608'7 0·0 

1) Siehe Seite 30. 
2) Siehe Ansatz 51013. 

I ,:.) Bundesrechnungsabschluß. 
I *") Bundesvoranschlag. 
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1965*) 1966*) 
Mill.S 

Einnahmen 

1967 ** Ansatz 5122/5123 
betriebe 

Anlagenrücklage der Bundes-

Baurucklage: 
ordentliche Gebarung,.,. "", 13'3 0,0 
außerordentliche Gebarung , , , , 28'0 0,0 

AnIagenrückIage der Bundes
betriebe : 
ordentliche Gebarung """" 0'1 0'0 
außerordentliche Gebarung"" 0'0 

Zweckgebundene Einnahmen
rücklage: 

ordentliche Gebarung""". 
außerordentliche Gebarung, , , . -------:--

Summe, " 41'4 0'0 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 5120/5121 Baurücklage 

Im Artikel VIII Z, 1 des Bundesfinanzgesetzes 
1967 wird der Bundesminister für Finanzen er
mächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch ge
nommenen Teile der Ausgabenansätze für einzeln 
veranschlagte Bauvorhaben eine Reservierung 
im Wege einer Rücklagenzuführung zwecks Ver
wendung im nächstfolgenden Finanzjahr vorzu
nehmen, Für die sich daraus ergebende Gebarung 
sind Verrechnungsansätze vorgesehen. 

Die gegenständliche Gebarung wird wie folgt 
verrechnet: 

Durth laufende 
Jahr Haushaltsgebarung Gebarung 

laufendes, " , , , , Ausgabe: Einnahme: Erlag 
Ansätze 1/5120/5121 

nächstfolgendes , , Einnahme: Ausgabe: 

Ansätze 2/5120/5121 rückgestellterErlag 

Ausgabe: 
z, B, Kapitel 64 

"Bauten und Technik" 

1958 1959 

Hochbau (Neubauten) • 20'1 31'9 
Bundesgebäudeverwaltung 2'2 
Bauten der Bundestheater . 
Wasserbauverwaltung , . , " , 
Bauten für die Landesverteidigung , 
Sonstige, ",.,., 

Anlagen der Bundesbahnen , 
Anlagen der Bundesforste 
Anlagen der Bundesapotheken 
Anlagen der Glücksspiele, , , 
Nicht verbrauchte zweckgebundene 
'Einnahmen , , , , , , , , , 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
""') Bundesvoranschlag, 

3) Hievon 437 Millionen Schilling außerordentliche
Gebarung, 

4) Hievon 231'6 Millionen Schilling außerordent
liche Gebarung. 

5) Außerordentliche Gcbarung, 

Im Artikel VIII Z, 2 des Bundesfinanzgesetzes 
1967 wird der Bundesminister für Finanzen er
mächtigt; in Höhe der nicht in Anspruch ge,;' 
nommenen Teile der Ausgabenansätze für An
lagen der ordentlichen und außerordentlichen 
Gebarung der Gruppe 7 "Bundesbetriebe" eine 
Reservierung im Wege einer Rücklagenzuführung 
zur Verwendung für den gleichen Zweck im 
nächstfolgenden Finanzjahr vorzunehmen, Diese 
Ermächtigung dient wie einige andere Maßnah
men der Erleichterung und Kommerzialisierung 
der Betriebsführung der staatlichen Betriebe, 

Im Bundesvoranschlag 1967 sind für die Rück
lagenzuführung entsprechende Verrechnungs
ansätze vorgesehen, Die Verrechnung erfolgt 
sinngemäß wie bei den Baurücklagen. 

Ansatz 5124/5125 Zweckgebundene Einnahmen
rücklage 

Im Artikel VIII Z, 3 des Bundesfinanzgesetzes 
1967 wird der Bundesminister für Finanzen er
mächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch ge
nommenen Teile zweckgebundener Einnahmen 
früherer Jahre eine Reservierung im Wege einer 
Rücklagenzuführung zwecks Verwendung im 
nächstfolgenden Finanzjahr vorzunehmen, 

Im Bundesvoranschlag 1967 sind für die Rück
lagenzuführung entsprechende Verrechnungs
ansätze vorgesehen, Die Verrechnung erfolgt 
sinngemäß wie bei den Baurücklagen. 

Gebarung 1958 bis 1965 
In den Jahren 1958 bis 1965 wurden Rest-

I 
kredite folgender Verwaltungszweige Rücklagen 
zugeführt: 

1960 1961') 

38'S 9'4 

1'1 
0'7 

41'0 

1962 

Mill, S 

36'0 
8'5 

1'2 
0'7 

35'05) 
0'4 

1963') 

216'6 
14'1 

S'2 
7'3 

1964 1965 

3'9 ö) 2'1 6) 
21'6 6) IS'4 7) 

S'5 5) 5'0 6) 
7'3 1'5 

0'0 
0'1 

0'1 

584'6 8) 

6) Hievon 15'6 Millionen Schilling außerordentlime 
Gebarung, 

7) Hievon 10'1 Millionen Schilling außerordentliche 
Gebarung, 

8) Hievon S'O Millionen Schilling außerordentliche 
Gebarung, 
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Titel 2/513 Beiträge 

Einnahmen 
Mill. S 

1965 ~').................. 107"1 
1966~·':·).................. 102'1 
1967**) .. '.' ............. . 

In den Vorjahren wurde hier ein Beitrag laut 
Osterreichisch-Deutschem Finanz- und Ausgleichs
vertrag verrechnet; der letzte Beitrag aus diesem 
Vertrag war 1966 fällig. 

Im Voranschlag 1967 dient dieser Ansatz für 
die Verrechnung von sonstigen anfallenden Bei
trägen, die bzw. deren Höhe im Zeitpunkt der 
Veranschlagung nicht voraussehbar bzw. abschätz
bar sind. 

1966 ',*) 
1967 ",,) 

Sachaufwand 
Mill S. 

1.085'000 

Im Pauschalbetrag des Jahres 1966 waren neben 
35 Millionen Schilling für eine gesetzliche Pflicht
Unfallversicherung für die pragmatischen Be
diensteten weitere 1.050 Millionen Schilling für 
sonstige Besoldungsverbesserungen vorgesehen 
gewesen. 

Titel 519 Sonstige Kassenverwaltungs-Ausgaben 
bzw. -Einnahmen 

1965 ") 
1966 ,:.,:.) 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

Titel 1/518 Pauschalvorsorge für Verbesserun- 1967 ~.>:.) 
gen der Besoldung der vom Bund bezahlten Be
diensteten 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Die Höhe der bei diesem Titel zu erwartenden 
Ausgaben und Einnahmen- ist schwer abschätzbar. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
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152 ~apitel 52 - Titel 520 

Kapitel 52 öffentliche Abgaben 1) 

S ach li eh er U b erb Ii c k 

Vor der Erläuterung der für die einzelnen 
öffentlichen Abgaben veransdtlagten Beträge 
wird nachstehend ein s a e h 1 i eh e r übe r
b I i e k über diese gegeben: 

Titel 520 Direkte Steuern 

Einkommensteuer 2) 

Die Ein kom m e n s t e u e r 3) ist die Steuer 
vom Einkommen der natürlichen Personen. Der 
Einkommensbegriff ist, ohne einer bestimmten 
Einkommenstheorie zu folgen, durch folgende 
Einkunftsarten umschrieben: Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, 
aus selbständiger Arbeit, aus nichtselbständiger 
Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung und sonstige bestimmt bezeich
nete Einkünfte. Für die Bemessung der Ein
kommensteuer werden die Steuerpflichtigen in 
drei Steuergruppen eingereiht. In die Steuer
gruppe I gehören die Unverheirateten, solange 
sie das 40. Lebensjahr (bis einschließlich 1962, das 
41. Lebensjahr für 1963 und 1964, das 42. Le-

1) Wegen "Bundesverw.lltungsabgaben" siehe die 
Ausführungen auf Seite 174 unter "Verwaltungs
abgaben". 

2) 1. Tarifsenkung mit Wirkung vom 1. Jänner 
1954, 2. Tarifsenkung am 1. Jänner 1955, 3. Tarif
senkung am 1. Jänner 1958, 4. Tarifsenkung am 
1. Juli 1962. 

8) Siehe Einkommensteuergesetz 1953, BGBI. Nr. 1/ 
1954, in der Fassung 
der Einkommenneuernovelle 1954, BGBI. Nr. 13/1955, 
des Steueränderungsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 59, 
des Bundesgesetze., womit das Einkommensteuer-

bensjahr für 1965 und 1966, das 43. Lebens
jahr für 1967 und 1968) noch nicht vollendet 
haben; in ~ die Steuergruppe II gehören ins
besondere die Verheirateten ohne Kinder und die
jenigen Unverheirateten, die das 40. Lebensjahr 
(bis einschließlich 1962, das 41. Lebensjahr 
für 1963 und 1964, das 42. Lebensjahr 
für 1965 und 1966, das 43. Lebensjahr für 
1967 und 1968) vollendet haben; in die 
Steuergruppe III gehören die Steuerpflichtigen, 
denen Kinderermäßigung zusteht. D~e Höhe der 
Einkommensteuer bemißt sich nach einem für 
die Steuergruppe II festgesetzten Staffeltarif. Der 
Steuersatz beginnt mit 7 v. H. des Mehrbetrages 
über 11.000 S und nähert sich asymptotisch dem 
Satz von 47 v. H. bei einem Einkommen von 
über zwei Millionen Schilling. Die Einkommen~ 
steuer der Steuergruppe I beträgt bis zu einem 
Einkommen von 49.200 S im wesentlichen das 
Eineinhalbfache der Einkommensteuer der 
Steuergruppe II; für Mehrheträge über 49.200 S 
sind die 'um 7 S je 100 S der Mehrbeträge V'Cr
mehrten Steuersätze der Steuergruppe 11 a.nzu
wenden. Die Einkommensteuer der Steuer
gruppe I darf aber 52 v. H. des Einkommens 
nicht übersteigen. Die Einkommensteuer der 
Steuergruppe III ist die um die Kinderermäßi
gung verminderte Einkommensteuer der Steuer
gruppe 11. 

Ein sehr bedeutender Teil der Einkommen
steuer wird im Wege der Einbehaltung an der 
Quelle erhoben. Diese besondere Erhebungsform 
der Einkommensteuer findet Anwendung auf 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (L 0 h n
s te u e r) und auf inländische Kapitalerträge 
(K a p i tal e r t rag s t e u er). 

ge,etz 1953 uild das Gebührengesetz 1956 abgeändert Lohnsteuer 
werden, BGBI. Nr. 69/1957, 
der Einkommensteuemovelle 1957, BGBI. Nr. 283, 
des Bundesgesetzes, mit dem das Einkommensteuer
gesetz 1953 und das Bewertungsf'reiheitsgesetz 1957 
abgeändert werden, BGEL Nr. 147/1958, 
des Bundesgesetzes, mit dem das Einkommensteuer
gesetz 1953 ergänzt wird, BGBl. Nr. 301/1959, 
der Einkommensteuernovelle 1960, BGBI. Nr. 284/ 
1960 (betr. Ehegattenbesteuerung), 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 285/1960, 

Die Loh n s t e u e r wird nach dem Taglohn 
und nach Steuersätzen bemessen, die aus dem 
Einkommensteuertarif abgeleitet sind. Sie ist 
vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer bei 
jeder Lohnzahlung einzubehalten und monatlich 
an das Finanzamt abzuführen. 

§ 320 Abs. 3 lit. b Bundesabgabenordnung, BGBL Kapitalertragsteuer 
Nr. 194/1961, 
de.r Einkommensteuernovelle 1961, BGBI. Nr. 3/1962, 
der Einkommensteuernovelle 1962, BGBl. Nr. 167/ 
1962, 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 147/1963, 
der Z. 3 der Kundmachung BGBI. Nr. 267/1963, 
der 2. Einkommensteuernovelle, BGBL Nr. 326/1963, 
der Kundmachung BGBI. Nr. 80/1964, 
der Einkommensteuernovelle 1964, BGBI. Nr. 187, 
der Einkommensteuernovelle 1965, BGBI. Nr. 202, 
der Kundmachung BGBI. Nr. 50/1966, 
der Einkommnensteuernovelle 1966, BGBI. Nr. 155, 
der 2. Einkommensteuernovelle 1966, BGBI. Nr. 161, 
des Katastrophenfondsgesetzes, BGBI. Nr. 207/1966. 

Die Kap i tal e r t rag s t e u e r wird ins
besondere erhoben von inländischen Kapital
erträgen, und zwar von Gewinnanteilen (Divi
denden), Zinsen und sonstigen Bezügen aus An
teilen an juristischen Personen (insbesondere 
Aktiengesellschaften und Ges. m. b. H.) sowie 
aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als 
stiller Gesellschafter. Der Steuerabzug beträgt 
15 v. H. beziehungsweise 17'65 v. H. bei über
nahme der Steuer durch den Schuldner (Unter
nehmen) von den vollen Kapitalerträgen. 
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Körperschaftsteuer 

Die K ö r per s c h a f t s t e u e r 4) ist die Ein
kommensteuer der juristischen Personen. Der 
Einkommensbegriff und die Art der Ermittlung 
des Einkommens bestimmen sich nach den V or
schriften des Einkommensteuergesetzes. Die 
Körperschaftsteuer beträgt bei einem Ein
kommen bis 50.000 S 24 v. H. und steigert sich 
bis auf 44 v. H. bei einem Einkommen von über 
500.000 S. 

Gewerbesteuer 

Die G ewe r b e s t e u e r 5) ist eine bundes
gesetzlich geregelte Gemeindesteuer, der jeder 
stehende Gewerbebetrieb und Wandergewerbe
betriebe, soweit sie im Inland betrieben werden, 
unterliegen. Besteuerungsgrundlagen sind der 
Gewerbeertrag und das Gewerbekapital und 
daneben wahlweise die Lohnsumme. Bei der 

Lohnsummensteuer 

Für die Lohnsummensteuer ist Be
steuerungsgrundlage die Lohnsumme, die in jedem 
Kalendermonat an die Arbeitnehmer der in der 
Gemeinde befindlichen Betriebsstätte gezahlt 
worden ist. Die Lohnsummensteuer wird nur von 
den hiezu berechtigten Gemeinden eingehoben. Ihr 
Ertrag fließt den Gemeinden zu. Die Berechnung 
erfolgt ähnlich der Gewerbesteuer durch Fest
setzung eines Steuermeßbetrages (Steuermeßzahl 
2 v. T. der Lohnsumme), auf den der jeweilige 
Hebesatz der hebeberechtigten Gemeinde ange
wendet wird. Die Lohnsummensteuer ist keine 
Bundeseinnahme und ist daher im Bundesvoran
schlag nicht vorgesehen. Sie wird hier nur wegen 
der Vollständigkeit und wegen ihres Zusammen
hanges mit der Gewerbesteuer nach dem Ertrag 
und dem Kapital erwähnt. 

Berechmimg der Gewerbesteuer vom Gewerbeer- Vermögensteuer 
trag und vom Gewerbekapital wird von einem Der Ver m ö gen s t e u er 7) unterliegt das 
einheitlichen Steuermeßbetrag ausgegangen, der Gesamtvermögen beziehungsweise das Inlands
durch Zusammenredmung der Steuermeßbeträge, vermögen, das nach den Vorschriften des Be
die sich nach dem Gewerbeertrag und dem Ge- wertungsgesetzes 8) ermittelt wird. 
werbekapital ergeben, gebildet wird. Die Steuer- Bei der Festsetzung der Vermögensteuer für 
meßbeträge ergeben sich durch Anwendung eines unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 
Hundertsatzes (Steuermeßzahl) auf den Gewerbe- sind ab 1. Jänner 1963 Freibeträge in Höhe von 
ertrag und eines Tausendsatzes (Steuermeßzahl) 60.000 S vorgesehen .9). 
a~f d~s ~ewerbekapital. Von die~em s? gebildeten Die Vermögensteuer beträgt 5 v. T. des 
emhelthchen Steuermeßbetrag wIrd dIe Gewerbe- steuerpflichtigen Vermögens. 
steuer durch Anwendung des Hebesatzes (Hun-I 
dertsatzes des Meßbetrages) von 180 v. H.6) er- Abgabe von land- und 
rechnet. Von der Bundesfinanzverwaltung wird forstwirtschaftlichen Betrieben 
nur die Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag und Nach dem Bundesgesetz über die "Abgabe von 
vom Gewerbekapital für die Gemeinden einge- land- und forstwirtschaftlichen Betrieben", BGBL 
hoben. Nr. 166/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes 

Bundesgewerbesteuer 

Außerdem wird nach den gleichen Grundsätzen 
wie die Gewerbesteuer der Gemeinden eine Bun
desgewerbesteuer (ausschließliche Bundesabgabe) 
im Ausmaß von 120 v. H. des einheitlichen 
Steuermeßbetrages erhoben 6). 

4) Körperschaftsteuergesetz vom 16. Oktober 1934, 
DRGBI. I S. 1031, in der Fassung. des Steuerände
rungsgesetzes 1946, BGBI. Nr. 171, des Steuerände
rungsgesetzes 1949, BGBL Nr. 132, des Steuer
ermäßigungsgesetzes 1949, BGBI. Nr. 17/1950, des 
Steueränderungsgesetzes 1950, BGBI. Nr. 101, des 
Steueränderungsgesetzes 1951, BGBL Nr. 191, des 
2. Steueränderungsgesetzes 1951, BGBI. Nr. 8/1952, 
§ 320 Abs. 3 lit. a Bundesabgabenordnung, BGBL 
Nr. 194/1961, der Körperschaftsteuernovelle 1963, 
BGBL Nr. 50, und des Körperschaftsteuergesetzes 
1966, BGBL Nr. 156. 

5) Siehe Gewerbesteuergesetz 1953, BGBL Nr. 2/ 
1954, Gewerbesteueränderungsgesetz 1954, BGBL 
Nr. 191, Steueränderungsgesetz 1955, BGBL Nr. 59, 
Gewerbesteueränderungsgesetz 1959, BGBL Nr. 303, 
Kundmachung BGBL Nr. 11/1961, § 320 Abs. 3 
lit. c Bundesab~abenordnung, BGBL Nr. 194/1961, 
Kundmachungen 266/1963 und 265/1964, Gewerbe
steueränderungsgesetz 1966, BGBL Nr. 160. 

6) Finanzausgleichsgesetz 1959, BGBL Nr. 97, in der 
Fassung BGBL Nr. 263/1963, 133/1965, 287/1965, 
337/1965. 

BGBL Nr. 5/1962 und in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBL Nr. 295/1964, wird von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben und land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken eine 
Abgabe erhoben, die ab 1. Jänner 1965 mit 
225 v. H. des Grundsteuermeßbetrages festzu-
setzen ist. 

Aufsichtsratsabgabe 

Auf sie h t s rat s ab gab e 10). Vergütungen 
jeder Art, die den Aufsichtsratsmitgliedern von 
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Per
sonenvereinigungen des privaten und öffentlichen 
Rechtes, bei denen die Gesellschafter nicht als 
Unternehmer anzusehen sind, für die über
wachung der Geschäftsführung gewährt werden, 

7) Vermögensteuergesetz·, BGBL Nr. 192/1954, in 
der Fassung der Vermögen9teuergesetznoveUe 1957, 
BGBL NI'. 33. 

8) Bewertungsgesetz, BGBL Nr. 148/1955, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 145/1963,und 
der Bewertungsgesetz-Novelle 1965, BGBL Nr. 181. 

9) Gemäß Budgetsanierungsgesetz 1963, Artikel II, 
BGBl. Nr. 83. 

10) Gesetz vom 28. März 1934, DRGBI. I S.523, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 109/1946. 
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sind abgabepflichtig. Die Abgabe beträgt 30 v. H., 
wenn der Empfänger die Abgabe selbst trägt, und 
42·857 v. H., wenn das Unternehmen die Abgabe 
übernimmt. 

Titel 521 Direkte Steuern (Zweckgebundene 
Beiträge) 

Beitrag vom Einkommen 

Zur Erhöhung der Mittel, die dem Wohnhaus
Wiederaufbaufonds 11) zufließen, zur Förderung 
der Errichtung von Klein- und Mittelwohnun
gen 12) und zur Familienförderung (Familien
lastenausgleich) wird von allen einkommensteuer
pflichtigen natürlichen und körperschaftsteuer
pflichtigen juristischen Personen durch die Finanz
ämter ein Bei t rag 13) (v 0 n Ein kom m e n) 
erhoben, der 18 v. H. der Einkommen-, Lohn-, 
Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer beträgt. 
Vom 1. Jänner 1955 bis einschließlich 31. Dezem
ber 1964 wurden zehn Achtzehntel der ein
gehobenen Beiträge an den Wohnhaus-Wieder
aufbaufonds abgdührt, während fünf Achtzehn
tel gemäß den Bestimmungen des Wohnbauförde
rungsgesetzes 1954 12) (Überweisung an die Län
der) und drei Achtzehntel zur Familienförderung 
(überweisung ,an den Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen) zu verwenden waren. 

Seit 1, Jänner 1965 werden vqm ohenangeführ
ten Beitrag, soweit er dem \Vohnhaus-Wieder
aufbaufonds und den Ländern für Zwecke der 
Wohnbauförderung zufließt, 100/0 abgezweigt 
und dem Wasserwirtschaftsfonds 14) überwiesen. 

Beiträge nach dem 
W ohnhaus-Wiederaufbaugesetz 

Beiträge nach dem Wohnhaus-Wiederaufbau
gesetz 11) haben Eigentümer von bebauten und 
unbebauten Grundstücken sowie Hypothekargläu
biger zu leisten. Die Leistungspflicht trifft Eigen
tüme,r von bebauten Grundstücken, soweit 
diese nicht durch Kriegseinwirkung beschädigt 
oder zerstört sind. Der Beitrag beträgt bei be
bauten Grundstücken für Wohnungen und Ge
schäftsräume, deren Mietzinsbildung nach dem 
Mietengesetz erfolgt, jährlich 10 Groschen je 
Krone des Jahresmietzinses für 1914, für bebaute 
und unbebaute Grundstücke jährlich 2 bis 5 v. T. 
des maßgebenden Einheitswertes (das ist entweder 
der zum 1. Jänner 1955 geltende Einheitswert 
oder 300/0 des für das betreffende Jahr geltenden 
Einheitswertes), wenn dieser 50.000 Schilling 
übersteigt. Auf Grund des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 153/1966 sind die Beiträge seit 31. 12. 1962 

11) Bundesgesetz BGBL Nr. 130/1948 in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 2611951, 228/1951, 106/ 
1952, 116/1953,117/1953, 154/1954, 156/1955, 1541 
1958 und 153/1966. 

12) BGBL Nr. 153/1954. Die Länder leisten hiezu 
einen Beitrag mindestens in Höhe von 50% der 
überweisung des Bundes. 

13) BGBI. Nr. 152/1954. 
14) BGBI. Nr. 310/1964. 

erstarrt. Die Beiträge der Hypothekargläubiger 
betragen 50 v. H. der zum 1. Juni 1948 noch aus-' , 
haftenden Forderung, wenn die zur Sicherstellung 
dienenden Wohnhäuser vor dem 1. Juli 1966 mit 
Fondshilfe wiederhergestellt wurden, beziehungs
weise 5 v. H. der vor dem 1. Juli 1966 verein
nahmten Kapital- und Zinsbeträge in allen ande
ren Fällen. Die Beiträge nach dem Wohnhaus
Wiederaufbaugesetz werden ab 1. Juli 1950 er
hoben. Sie fließen dem Wohnhaus-Wiederaufbau
fonds zu. 

Wohnbauförderungsbeitrag 

Zur Förderung der Errichtung von Kleinwoh
nungen ist ein W 0 h n bau f ö r der u n g s
bei t rag 15) zu leisten, der dem Bundes-Wohn
und Siedlungsfonds zufließt. Beitragspflichtig sind 
Dienstnehmer (Heimarbeiter), solange sie An
spruch auf Entgelt haben und deren Dienstgeber 
(Auftraggeber). Ausgenommen von der Beitrags.,. 
pflid)t sind die im § 2 Abs. 3 ge_nannten Per
sonengruppen. 

Der Beitrag beträgt gemäß § 3, Abs. 1, des 
obzitierten Gesetzes für jeden beitragspflichtigen 
Dienstnehmer (Heimarbeiter), 

a) der in der Krankenversicherung pflicht
versichert ist, 5 v. T. der allgemeinen Bei
tragsgrundlage in der Krankenversicherung 
(in der Krankenversicherung der Bundes
angestellten der Bemessungsgrundlage) be
ziehungsweise, wenn der Dienstnehmer 
(Heimarbeiter) zwar nicht in der Kranken
versicherung, jedoch in der Pensionsver
sicherung pflichtversichert ist, der allge
meinen Beitragsgrundlage in der Pensions
versicherung ; 

b) der weder in der Krankenversicherung 
noch in der Pensionsversicherung pflicht

, versichert ist, 5 v. T. des Arbeitsverdienstes 
aus dem Dienstverhältnis, für das der Bei
trag zu entrichten ist; 

Der Beitrag darf jedoch keinesfalls 5 v. T. der 
jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der Kran
kenversicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, BGBL Nr. 189/1955, über
schreiten. 

Der Dienstgeber (Auftraggeber) hat einen 
gleich hohen Beitrag für jeden von ihm beschäf
tigten beitragspflichtigen Dienstnehmer (Heim
arbeiter) zu leisten. Der Dienstgeber hat den 
Beitrag des Dienstnehmers (Heimarbeiters) bei 
Zahlung des Entgeltes einzubehalten und ihn zu
sammen mit seinem eigenen Beitrag an den 
Träger der gesetzlichen Kranken(Pensions)ver
sicherung weiterzuleiten. Dieser hat den Beitrag 
an den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds abzu
führen. 

15) BGBL Nr. 13/1952, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL Nr. 155/1954, BGBI. Nr. 164/1956, 
BGBL Nr. 9111960 und BGBL Nr. 285/1963. 
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Beitrag vom Einkommen und vom 
Vermögen für den Katastrophenfonds 

Neben dem Beitrag vom Einkommen (siehe 
Seite 154) wird für die Kalenderjahre 1967 bis 
1970 ein Beitrag vom Einkommen und vom Ver
mögen zur Schaffung der Mittel für den Kata
strophenfonds 15a) von allen einkommensteuer
pflichtigen, körperschaftsteuerpflichtigen und ver
mögensteuerpflichtigen Personen durch die 
Finanzämter erhoben, der 3 v. H. der Einkom
men-, Lohn- Kapitalertrag-, Körperschaft- und 
Vermögensteuer beträgt. 

Titel 522 Umsatzsteuer samt Zuschlag 
Umsatzsteuer 

Die Ums atz s te u er 16) ist eine Steuer auf 
den gesamten wirtschaftlichen Verkehr und um
faßt grundsätzlich jeden Umsatz in jeder Wirt
schaftsstufe. Gegenstand der Umsatzsteuer sind 
die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die 
ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im 
Rahmen seines Unternehmens ausführt, ferner 
der Eigenverbrauch und die Einfuhr von Waren 
im Sinne des Zollgesetzes in das Zollgebiet (A u s
g lei c h s t e u er). 

Der allgemeine Steuersatz beträgt 3 v. H. Die 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer bildet 
in der Regel das Entgelt. Die Steuer ermäßigt sich 
auf 2'3 v. H. für die Lieferungen und den Eigen
verbrauch der Lebensmitteleinzelhändler, der 
Gemischtwarenhändler mit Lebensmitteleinzel
handel, der Milch-, Obst-, Gemüse- und Süß
wareneinzelhändler, Fleischer und Pferdefleischer 
sowie für die Küchenumsätze im Gast- und 
Schankgewerbe, wenn der Gesamtumsatz im 
letzten vorangegangenen Kalenderjahr 750.000 
Schilling nicht überstiegen hat. Die Steuer er
mäßigt sich auf 1 v. H. für die Lieferungen und 
den Eigenverbrauch von Gegenständen, die inner
halb eines land- und forstwirtschaftlichen Be
triebes im Inland erzeugt werden, soweit oer 
Erzeuger die Gegenstände im Rahmen seines 
Unternehmens liefert, sowie für Umsätze von 
Getreide, Mehl, Schrot oder Kleie aus Getreide 
und von daraus hergestellten Backwaren, von 
Grieß aus Getreide ohne Nährmittelzusatz, fer
ner von zum unmittelbaren Genuß geeigneten 
Speiseölen, von Margarine und sonstigen Kunst
speisefetten, von raffiniertem, zum unmittelbaren 
Genuß geeigneten Zucker sowie von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch mit Ausnahme von 
Schlagobers, Trockenmilch und Kondensmildl. 
Die Steuer ermäßigt sich gleichfalls auf 1 v. H. 
für die Lieferungen von Gegenständen im 
Großhandel, soweit der Unternehmer die Ge-

15a) Katastrophenfondsgesetz, BGBl. Nr. 207/1966. 
16) Siehe Umsatzsteuergesetz 1959, BGBl. Nr. 300/ 

1958, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 302/1959, BGBl. Nr. 170/1961, BGBl. Nr. 92/ 
1962, BGBl. Nr. 168/1962, BGBl. Nr. 57/1963, BGBl. 
Nr. 83/1963, BGBl. Nr. 133/1964, Artikel 11, BGBl. 
Nr. 188/1964, BGBl. Nr. 290/1964, BGBl. Nr. 214/ 
1965 und BGBl. Nr. 148/1966. 

genstände erworben und weder bearbeitet noch 
verarbeitet hat. 

Zuschläge 
zur Umsatzsteuer 

Zu den Sätzen der Umsatzsteuer (Ausgleich
steuer) wird ein B und e s zu s chI ag 17) von 
50 v. H. eingehoben. Außerdem ist an Stelle des 
R e c h nun g s s te m p eis 18) bis auf weiteres 
von allen Umsatzsteuerpflichtigen ein Zuschlag 
zur Umsatzsteuer (ohne 50% igen Bundes
zuschlag) in der Höhe von 30 v. H. zu entrich
ten. Dieser Zuschlag, der zugleich mit der Um
satzsteuer Zu entrichten ist, darf bei Umsätzen 
nach § 7 Abs. 2 Ziffer 1 UStG. 0'2 v. H. und bei 
allen übrigen Umsätzen 075 v. H. der Umsätze 
nicht übersteigen. Die Steuersätze einschließlich 
der Zuschläge betragen somit 

a) bei Umsätzen nach § 7 Abs. 2 
Z. 1 lit. a und b UStG ........ 17 v. H., 

b) bei Umsätzen nach § 7 Abs. 2 
Z. 2 und Abs. 5 sowie § S Abs. 
14 UStG .................. l'S v. H., 

c) bei Umsätzen nach § 7 Abs. 3 
UStG. . .................... 4'14 v. H., 

d) bei allen übrigen Umsätzen .. 5'25 v. H. 
Die Ausgleichsteuer bei der Einfuhr 

beträgt bei den Gegenständen der 
der Gruppe 1 der Anlage E des Um
satzsteuergesetzes (Budgetsanierungs-
gesetz) 19) .......... , ............. l'S v. H., 
im Regelfall ..................... 5'25 v. H., 
bei den Gegenständen der Gruppe 2 
der Anlage E des Umsatzsteue.r-
gesetzes 19) ...................... 675 v. H. 
und bei den Gegenständen der 
Gruppe 3 der Anlage E des Umsatz
steuergesetzes 19) •................ S'25 v. H. 

Der Ertrag des Rechnungsstempelpauschales ist 
bei Kapitel 17 Titel 5 § 1 Unterteilung b veran
schlagt. 

Umsatzsteuervergütung 

Bei Warenexporten nach dem Ausland wird die 
Vorbelastung dieser Waren mit Umsatzsteuer 
vergütet. Bezüglich der Umsatzsteuervergütung 
für exportierte Waren unterscheidet das Umsatz
steuergesetz die Ausfuhrhändlervergütung und 
die Ausfuhrvergütung. 

Ausfuhrvergüfung 

Anspruch auf Ausfuhrvergütung hat grund
sätzlidt sowohl der exportierende Erzeuger als 
audt der Ausfuhrhändler. Durdt die Ausfuhr
vergütung soll die Umsatzsteuer einschließlidt 

17) Steueränderungsgesetz 1949, BGBl. Nr. 132. 
18) Siehe § 37 des Gebührengesetzes 1957, BGBI. 

Nr. 267. 
19) BGBl. Nr. 83/1963, BGBl. Nr. 188/1964, BGBl. 

Nr. 290/1964, BGBl. Nr. 214/1965 und BGBl. 
Nr. 148/1966. 
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der Zuschläge vergütet werden, die auf der 
lieferung oder der Einfuhr der Bestandteile, Zu
behörteile und Hilfsstoffe lastet, welche bei der 
Erzeugung der Gegenstände verwendet worden 
sind. 

Die Ausfuhrvergütung einschließlich der Zu
schläge beträgt 
für Gegenstände der Gruppe 1 
für Gegenstände d.er Gruppe 2 
für Gegenstände der Gruppe 3 
für Gegenstände d.er Gruppe 4 
für Gegenstände der Gruppe 5 
für Gegenstände der Gruppe 6 

0'85 v. H., 
2'55 v. H., 
4'08 v. H., 
578 v. H., 
7'14 v. H., 
8'5 v. H. 

des Entgeltes für die ausgeführten Gegenstäl1ide 
frei österreichische Grenze. 

Ausfuhrhändlervergütung 

Die Ausfuhrhändlervergütung, welche nur dem 
exportierenden Händler, nicht aber dem Er
zeuger zusteht, verfolgt den Zweck, die Umsatz
steuer einschließlich der Zuschläge, die auf der 
Lieferung des Erzeugers an den exportierenden 
Händler lastet (letzter Inlandsumsatz), bzw. die 
Ausgleichsteuer zu vergüten. Der Normalsatz der 
Ausfuhrhändlervergütung einschließlich der Zu
schläge beträgt derzeit 4'83 v.H. und für die 
in § 7 Abs. 2 Z. 1 lit. b UStG. angeführten Nah
rungsmittel 1'564 v. H. des Entgeltes für die 
ausgeführten Gegenstände frei österreichische 
Grenze. Die Ausgleichsteuer ist mit dem Betrag 
zu vergüten, der. nachweislich entrichtet worden 
ist. 

Titel 523 Einfuhrabgaberi 
Zölle 20) 

Zölle werden bei der Einfuhr von Waren 
nach näherer Anordnung des Zolltarifs 21) er
hoben (Einfuhrzölle). Die im Zolltarif festge-, 
setzten allgemeinen Zölle können durch Verträge 
mit anderen Staaten ermäßigt oder aufgehoben 
werden (Vertrags zölle) 22). Die Zölle werden nach 

20) Siehe aum das Bundesgesetz über die Zölle und 
das Zollverfahren (Zollgesetz 1955), BGBl. Nr. 129, 
in d-er Fassung BGBl. Nr. 142/1957 und BGBl. 
Nr. 68/1959, sowie die Zollgeretz-Durmführungsver
ordnung, BGBI. Nr. 181/1957, in der geltenden Fas
sung. 

21) Bundesgesetz über die Einführung eines neuen 
Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958), BGBI. Nr. 74, in 
der Fassung von drei Zol1tarifnoveI1en, BGBl. 
Nr. 169/1961, 123/1963 und 278/1964; und des Anti
dumpinggesetzes, BGBI. Nr. 145/1962. Die Syste
matik des Zolltarifes 1958 baut auf der sogenannten 
"Brüsseler Nomenklatur 1955" auf, welche in der 
Konvention über das Zolltarifschema für die Ein
reihung der Waren in die Zolltarife (BGBl. Nr. 103/ 
1960) niedergelegt ist. 

22) Im Rahmen des multilateralen Allgemeinen Zol1-
und Handelsabkommens (GATT) hat österreim seit 
1951 den Vertragsstaaten zahlreime Zollkonzessionen 
eingeräumt. Die den Beitritt österreichs zum GATT 
betreffende Kundmachung wurde im Bundesgesetz
blatt vom 10. Dezember 1951 unter Nr. 254 ver
lautbart. Die seither erfolgten Ergänzungen und No
vellierungen zum GATT einschließlich. der Konzes
sionslisten wurden in der Folge im Bundesgesetz
blatt laufend veröffentlimt. 

dem Wert 23), nach dem Gewicht 24) oder nach 
der Stückzahl der Waren bemes·sen. 

Die Gewichts- und Stückzollsätze sind in der 
Schillingwährung festgelegt. Die Höhe der 
Schilling-Zollsätze und der im Zolltarif festge
legten Zollwerte beruht auf der vom Internatio
nalen Währungsfonds im Einvernehmen mit der 
österreichischen Bundesregierung mit Wirksam
keit vom 4. Mai 1953 mit 0'0341796 Gramm 
Feingold festgelegten Parität des Schillings. 

Bei der Einfuhr von Waren sind neben dem 
Zoll die Ausgleichsteuer (Umsatzsteuer), andere 
Verbrauchsteuern und die Monopolabgaben sowie 
der Außenhandelsförderungsbeitrag und die han
delsstatistische Anmeldegebühr nach den hiefür 
geltenden Vorschriften (letztere nach dem Ge
bührengesetz) zu erheben. Durch das Antidum
pinggesetz 25) wurde ferner die Möglichkeit ge
schaffen, für bestimmte Waren, die in einer Ver
ordnung des Bundesmini~teriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie 26) kundzumachen 
sind, unter gewissen Voraussetzungen einen Anti
dumpingzoll oder einen Ausgleichszoll einzu
heben. 

Für Waren aus den Staaten der Europäischen 
FreihandelsaS'Soziation 27) (EFTA; Dänemark, 
Norwegen, österreich, Portugal, Schweden, 
Schweiz einschließlich liedltenstein, Vereinigtes 
K.önigreich von Großbritannien und Nordirland; 
Finnland ist der EFTA assoziiert) 28} werden 
unter bestimmten Vorausetzungen (Ursprung, 
Herkunft) ab 31. Dezember 1966 keine Zölle 
mehr .erhoben 29). Von dieser Zollsenkung sind 
die meisten Waren der Kapitel 1 bis 24 des Zoll
tarifes ausgenommen. 

~3) Bundesgesetz über die Wertverzollung (Wertzoll
gesetz 1955), BGBI. Nr. 60. Die DefinLtion des Zoll
wertes beruht auf der sogenannten "Brüsseler Begriffs
bestimmung des Zollwertes", die in der Konvention 
über den Zol1wert von Waren (BGBI. Nr. 225/1955) 
niedergelegt ~st. 

24) Bundesgesetz über die Verzo11ung nach dem Ge
wimt (Taragesetz), BGBI. Nr. 130/1955, in der Fas
sung BGBl. Nr. 191/1963. 

25) Bundesgesetz gegen Schädigungen der inländischen 
W1rtscha.ft durm Einfuhr von Waren zu wirtsmaftlich 
ni:mt gerechtfertigten Preisen (Antidumpinggesetz), 
BGBl. Nr. 145/1962 und BGBI. Nr. 5/1965 (Verlän
gerung der Geltungsdauer des Antidumpinggesetzes). 

26) § 18 des Bundesgesetzes: Errichtung eines Bun
desministeriums f.ür Bauten und Technik und Neu
ordnung des Wirkungsbereiches einiger Bundesmini
sterien, BGBI. Nr. 70/1966. 

27) Das übereinkommen zur Errichtung der EFTA 
wurde im BGBL Nr. 100/1960 verlautbart; seine 
Abänderungen und Ergänzungen (Ratsbesmlüsse) 
wurden in der Folge laufend im Bundesgesetzblatt 
veröffentlimt. 

28) Das übereinkommen zur Schaffung einer Asso
ziierung zwischen den Mitgliedstaaten der EFTA und 
der Republik Finnland wurde im BGBl. Nr. 193/1961 
verlautbart; seine Abänderungen und Ergänzungen 
(Besmlüsse des Gemeinsamen Rates) wurden in der 
Folge laufend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

20) BGEI. Nr. 220/1963. 
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Lizenzabgabe 30) Weillsteuer 

Die Li zen z ab gab e ist eine ausschließlich Der We ins te u e r 33) unterliegen Trauben-
zur Förderung des Milchabsatzes zu verwendende most, Wein, Malzwein, Beerenwein, vergorener 
ausschließliche Bundesabgabe, die jedoch erst und halbvergorener Met, andere weinähnliche 
dann eingehoben werden kann, wenn der Bundes- Getränke, ferner weinhaltige Getränke. Aus
minister für Finanzen mit Zustimmung des genommen sind Tresterwein und Traubenmost, 
Hauptausschusses des Nationalrates dies durch dessen Gärung gehemmt wurde und der nicht 
Verordnung bestimmt. mehr als 0'5 Vol.-Ofo Alkohol enthält. Die Wein-

Sie kann nur eingeführt werden, soweit dies steuer beträgt 50 S für 1 hl. Als pauschaler Er
zur Förderung des Milchabsatzes nötig und mit satz für die Kosten der amtlichen überwachung 
den allgemeinen produktionspolitischen Erfor- der Gegenstände, die der Weirusteuer unterliegen, 
dernissen vereinbar ist. Ob diese Voraussetzungen wird eine K 0 n t roll g e b ü h r 34) er hoben, die 
gegeben sind, bestimmt das Btindesministerium bei dem Ansatz 52704 veteinnahmt wird. 
für Finanzen nach Einholung von Gutachten der Die Kontrollgebühr betriigt 3 S je Hektoliter, 
Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft, ,für das die Weinsteuer zu entrichten ist, und 
für Handel und Wiederaufbau sowie für Inneres. 1'50 S je Hektoliter, das nach den Weinsteuer-

vorschriften unversteuert eingeführt oder aus Die Lizenzabgabe kann nur bei der Einfuhr 
b el'ner Erzeugungs,sta"tte oder einem Freilager un-

estimmter eiweißhältiger Futtermittel, wie z. B. 
versteue'rt weggebracht werden darf. Blutmehl, Fleischmehl und ölkuchen, erhoben 

werden, und zwar bis zu 100 S je 100 kg des 
V erzollungsgewich tes. 

Titel 524 Verbrauchsteuern 

Tabaksteuer 

Der Tabaksteuer 31) ul1JterliegeI\ Tabakwaren, 
d. s. Zigarren, Zigaretten und anderer ver
arbeiteter Tabak. Die Tabaksteuer wird vom 
Verkaufspreis der Tabakwaren berechnet und 
beträgt für Zigarren (auch Stumpen und Zigaril
los) 200/0, für ZigaretJten 580f0, für Feinschn,jtt 
und Rauchtabak, der mehr als 50 Gewichtsprozent 
Feinschnitt enthält, 500f0 und für anderen ver
arbeiteten Tabak (Pfeifentabak, Kautabak, 
Schnupftabak) 200f0. 

Biersteuer 32) 
\ 

Steuergegenstand ist Bier. Die Biersteuer be-
trägt pro Hektoliter für Normalbier (Bier mit 
einem Stammwürzegehalt bis einschließlich 
14 v. H.) 83 S, für Starkbier (Bier mit 
einem Stammwürzegehalt von mehr als 14 v. H. 
bis einschließlich 20 v. H.) 166 S und für 
Sonderbier (Bier mit ell1em Stammwürze
gehalt von mehr als 20 v. H.) 11 S für 
jede angefangene Einheit im Hundertsatz des 
Stammwürzegehaltes. Für im Inland hergestelltes 
Normalbier ermäßigt sich die Biersteuer für die 
ersten 3500 hl, für welche die Steuerschuld inner
halb eines Kalenderjahres bei der einzelnen 
Brauerei entstanden ist, um 40 v. H. und unter 
der jeweils gleichen Bedingung für d~e zweiten 
3500 hl um 30 v. H., für die dritten 3500 hl um 
20 v. H. und für die vierten 3500 hl um 10 v. H. 

Mineralölsteuer 

Gegenstand der M i n e r a 1 öls t e u e r 35) 
sind jene flüssigen Kohlenwasserstoffe, Kohlen
wasserstoffgemisch,e und kohlenwass,erstoffhalti
gen Produkte, die sich allein oder in Verbindung 
mit anderen Stoffen zum Antrieb von Motoren 
eignen. Eine tatsächliche verbrauchsteuerliche Be
lastung tragl!ll jedoch nur solche Mineralöle, die 
zum Ant6eb von Motoren, zum Heizen oder 
zum Beleuchten verwendet werden. Die Steuer 
beträgt für Petroläther, Benzine, B,enzol, Toluol 
und Xylole sowie für Produkte, die dies,en Mine
ralölen gleichartig sind, 51 S, für alle übrigen 
steuerpflichtigen Mineralöle (z. B. für Petroleum 
oder Dieselöl) 22 S für 100 kg Eigengewicht. 

Bundesmineralölsteuer 

Die B und es m i ne r al ö I: s t eu e r 36), 
welche ab 1. Juni 1966 an die Stel1e des früheren 
Bundeszuschlages zur Mineralölsteuer getreten 
ist, ist eine zweite Verbrauchsteuer auf Mineral
öle, deren Ertrag zur Gänze dem Bund zufließt 
und für die Bedeckung der Erfordemisse des 
Ausbaues und der Erhaltung der Bundesstraßen 
zweckgebunden 'ist. Der Bundesmineralölsteuer . 
unterliegen alle Mineralöle, die Gegenstand der 
Mineralölsteuer sind. Sie beträgt für Mineralöle, 
die dem höheren Mineralölsteuersatz unterliegen, 
231 S und für Mineralöle, die dem niedrigeren 
Mineralölsteuersatz unterliegen, 111 S für 100 kg 
Eigengewicht. 

33) StGBl. Nr. 125/1919 in der Fassung BGBL 
Nr. 165/1946, BGBl. Nr. 12/1951, BGBl. Nr. 3/1952, 
BGBl. Nr. 155/1952 und BGBL Nr. 169/1963. 

34) § 315 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBL 
Nr. 194/1961. 

30) BGBL Nr. 283/1958. 35) Mineralölsteuergeserz 1959, BGBl. Nr. 2/1960, 
31) Tabaksteuergesetz 1962, BGBL Nr. 107. in der Fassung der Mineralälsteuernovelle 1960,. 
32) Biersteuergesetz 1956, BGBL Nr. 264/1955, ,m BGBl. Nr. 248. 

der Fassung BGBl. Nr. 83/1963, Artikel IV. 36) Bundesmineralälsteuergesetz, BGBL Nr. 67/1966. 
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~rs. op e~ au gezä ten S ehr i f te n Branntweinaufschlag 1195740) ch" f 0 d f hl 

Ablieferungspflichtiger Branntwein wird zu (zu~ BeIspIel Emgaben und deren Beilagen, 
einem vom Bundesministerium für Finanzen amtlIche Ausfertigungen, Ausweise und Zeug
jährlich festgesetzten Ubernahmepreis von der nisse) und bestimmte beurkundete Remtsge
Verwertungsstelle des österreimischeil Brannt- smäfte (zum Beispiel Bestandvertrage, Darlehens
we~nrr:onopols übern~mmen. Für ablieferungs- verträge, Dienstverträge, Gesellsmaftsverträge, 
pfhmtlgen Branntwem, der nimt abgeliefert Hypothekarverschreibungen, Vergleiche, Wed1-
wurde, und für ablieferungsfreien Branntwein sel, Zessionen). Wetten anläßlim sportlicher 
(hauptsächlim in Obstbrennereien aus Obststoffen Veranstaltungen (zum Beispiel der Sporttoto, 
hergestellter Trinkbranntwein) ist eine Ver- pferdetoto, die Totalisateurwette) und Ausspie
braumsabgabe, der B r a n n t w ein a u f- l~ngen (zum Beispiel Tombolen und Lotterien) 
s chi a g zu entrimten 17). Der Branntwein- SInd auch ohne Beurkundung gebührenpflichtig. 
a~~sc;hlag entsprimt ~m allgemeinen dem regel- Zahlungspflichtig sind bei Smriften diejenigen, in 
maßIgen Verkaufspreis vermindert um einen be.. deren Interesse die Einbringung oder Abfassung 
sonderen Abschlag, der sim nach der Art der Smriften erfolgt, bei Rechtsgeschäften die 
der Brennerei (zum Beispiel Abfindungsbren- Vertrags teile. Die Gebühren sind entweder feste 
ne:ei, Brennerei mit Brennremt) und der verar- Gebühren (0'50 Sc.~il1ing bis 4800 Schilling) oder 
beIteten Stoffe (Steinobst, Beeren, Enzianwur- Hundertsatzgebühren (1/16 v. H. bis 2 v. H. vom 
zeln einerseits, andere Obststoffe anderseits) Wert des Geschäftsgegenstandes). Die letzteren 
rimtet. ~ind bis zu einem Betrag von 100 S in der Regel 

Monopolausgleich 
(Branntwein) 

Bei der Einfuhr aus dem Ausland unterliegen 
Branntwein, weingeisthaltige Erzeugnisse, Äther 
und ätherhaltige Erzeugnisse außer den sonsti
gen . Einga~gsabgaben 0 dem Mon 0 pol a u s
g le 1 C h, emer der Belastung des inländismen 
Branntweins entsprechenden Abgabe 37). 

Monopolabgabe (Salz) 

Für aus dem -Ausland eingeführtes Salz ist 
neben den sonstigen Eingangsabgaben eine Mono
polabgabe 38) zu entrichten, die für feimstes Tafel
sa~z 3200 S, für sonstiges Speisesalz 1900 S, für 
VIehsalz 700 S und für anderes Salz 380 S je 
Tonne Eigengewicht beträgt. 

Schaumweinsteuer 

Der Sc hau m.w ,e i.n st e u er 3,9) unterliegen 
Traubenschau~wem (dIeser ist außerdem Gegen
stand der Wem steuer) und Obstschaumwein. Die 
Steuer beträgt für Traubenschaumwein 12 Sund 
für Obstsdtaumwein 6 S pro Liter. 

Titel 525 Stempel- und Remtsgebühren 

Den S t c. m p e 1: ? n d R e c h t 5 g e b ü h
ren unterlIegen dIe 1m Ge b ü h ren ge set z 

87) gesetz über das Branntweinmonopol vom 
8. Apnl 1922, DRGBl. I S. 405, in der Fassung des 
Bundesgesetze~ BGBI. Nr. 265/1955. Ober die Höhe 
des Branntwemaufschlages srehe BGBI. Nr. 248/1963 

38) BGBI. Nr. 189/1965. . 
39) Schaumweinsteuergesetz 1960, BGBI. Nr. 247/ 

,1960. 

In Stempelmarken, darüber hinaus durch Ein
zahlung zu entrichten. Die Gewinstgebühren bei 
Sportwetten, Ausspielungen und Zahlenlotto be
tragen 1 v. H. bis 25 v. H. und sind ohne amt
liche Bemessung unmittdbar zu entrichten. 

Verwaltungsabgaben 

Ver wal tun g s ab gab e n (§ 78 AVG., 
BGBI. Nr. 172/1950) 41) sind Abgaben für Amts
handlungen von Behörden. Diese Abgaben sind 
von der in der Sache in erster Instanz zustän
digen Behörde einzuheben und fließen der Ge
bietskörperschaft zu, die den Aufwand dieser 
Behörde zu tragen hat. Die von Behörden der 
unmittelbaren Bundesverwaltung eingehobenen 
Verwaltungsabgaben sind in Stempelmarken zu 
entrichten 42) und werden im Bundeshaushalt bei 
Kapitel 17, Titel 5, § 1, lit. a "In Stempelmarken 
entrichtete Gebühren" verrechnet. 

Titel 526 Verkehrsteuern 

Als Kap i tal ver k ehr Si te u ern 43) wer
den die GeseIIschaftsteuer, die Wertpapiersteuer 
und die Börsenumsatzsteuer bezeichnet. 

Gesellschaftsfeuer 
Der G e seIls eh a f t s t e u e runterliegen 

der Erwerb von Gesellschaftsrechten an einer in-

.(0) BGBI. Nr. 267/1957, abgeändert durch das 
Ftnanzstrafgesetz, BGBI. Nr. 129/1958 durch das 
Handelsstatistische Gesetz 1958 BGBI. Nr. 137 durch 
das Glücksspielgesetz, BGBI. Nr. 111/1960 du~ch die 
Gebührennovelle 1962, BGBI. Nr. 106,' durch die 
Gebührengesetz-Novelle 1963, BGBL Nr. 115, und 
d~ich ~ie Gebührengesetz-NoveIIe 1965, BGBI. Nr.87. 

) SIehe auch Bundes-Verwaltungsabgabenverord
nung 1957, BGBI. Nr. 48, in der Fassung BGBI. 
Nr. 227/1957. 

U) Siehe "Amtsblatt der österreichischen Finanz
ye~waltJUn~", Jahrgang 1950, 2. Stück, Ifd. Nr. 8. 

0) KapItalverkehrsteuergesetz vom 16. Oktober 
1934, DRGBI. I S.1058, abgeändert durch die Ver
kehrsteuernovelle 1948, BGBl. Nr. 57. 
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ländischen Kapitalgesellschaft durch den ersten 
Erwerber sowie Leistungen, die von den Gesell
schaftern einer inländischen Kapitalgesellschaft 
auf Grund einer im Gesellschaftsverhältnis be
gründeten Verpflichtung bewirkt werden. Die 
Steuer beträgt 2 v. H. und ermäßigt sich in be
günstigten Fällen auf 1 v. H. 

Wertpapiersteuer 

Der Wer t p a pie r s t e u e r unterliegt der 
erste Erwerb verzinslicher, in Schuldverschrei
bungen verbriefter Forderungsrechte gegen einen 
inländischen oder ausländischen Schuldner, wenn 
im letzteren Falle der Erwerb im Inlande erfolgt 
und sich die Wertpapiere im Inlande befinden. 
Die Steuer beträgt für inländische Wertpapiere 
je nach ihrer Art 1/2 v. H. oder 1 v. H., für aus
ländische 2 v. H. 

Börsenumsatzsteuer 

Der B ö r sen ums atz s t e u e runterliegt 
der Abschluß von Anschaffungsgeschäften über 
Wertpapiere, wenn die Geschäfte im Inlande oder 
unter Beteiligung wenigstens eines Inländers im 
Auslande abgeschlossen werden. Ausgenommen 
ist der erste Erwerb von Wertpapieren, der der 
Wertpapiersteuer unterliegt. Die Steuer beträgt 
0'02 v. H. bis 0'5 v. H., wobei Händlergeschäfte 
und gewisse Wertpapiere begünstigt sind. 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Für Erwerbe von Todes wegen (Erbanfälle, 
Vermächtnisse) und Schenkungen unter Leben
den wird die Erb s c li a f t s- und S c h e n
ku n g s s te u e r 44) eingehoben. Zahlungspflich
tig ist der Erwerber, bei einer Schenkung auch 
der Geschenkgeber. Der Steuersatz ist sowohl 
nach eier Höhe des Erwerbes als auch nach dem 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erblasser 
(Geschenkgeber) und Erwerber nach fünf Steuer
klassen gestaffelt· und beträgt für die Steuer
klasse I 2 v. H. bis 15 v. H. und für die übrigen 
Steuerklassen 4 v. H. bis 60 v. H. Freibeträge 
richten sich jeweils nach den Steuerklassen (500 
bis 10.000 Schilling). Ermäßigungen für gemein
nützige Institutionen sowie Befreiungen aus so
zialen Gründen sind vorgesehen. 

Erbschaftssteueräquivalent 

Das Erb s c h a f t s s t e u e r ä q u iv ale n t45) 

ist eine Abgahe zum Ausgleich der erbschafts
steuerlichen Belastung natürlicher Personen. Ab
gabepflichtig sind juristische Personen, die nach 
dem Vermögensteuergesetz 1954, BGBl. Nr. 192, 

44) Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, 
BGBl. Nr. 141. 

45) Erbschaftssteueräquivalentgesetz 1960, BGBL 
Nr. 286. 

in der geltenden Fassung unbeschränkt oder be
schränkt vermögensteuerpflichtig sind. Von der 
Abgabe ausgenommen sind unter anderem die 
nach § 3 des Vermögensteuergesetzes befreiten 
juristischen Personen. Gegenstand der Abgabe ist 
bei unbeschränkter Vermögensteuerpflicht das 
Gesamtvermögen der abgabepflichtigeri juristi
schen Personen. Das Gesamtvermögen (Inlands
vermögen) von Aktiengesellschaften, Komman
ditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften und Agr·argemeinschaften un
terliegt nur insoweit der Abgabe, als nicht un
mittelbar oder mittelbar im Wege einer Gesell
schaft, bei der die Gesellschafter als Mitunter
nehmer anzusehen sind, physische Personen be
teiligt sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt im Inland haben. Dies gilt 
nur, wenn auf die Beteiligungen dieser physischen 
Personen mehr als 10 v. H. des Gesamtvermögens 
(Inlandsvermögens) entfallen. Die Abgabe beträgt 
jährlich 5 v. T. des auf 1000 SchilIing abgerun
deten abgabepflichtigen Gesamtvermögens (In
landsvermögens). 

Grunderwerbsteuer 

Gegenstand der G run cl e r w 'e r b s t e u e r 46) 
ist der entgeltliche Erwerb inländischer Grund
stücke, denen auch Baurechte, Erbpachtrechte 
und Gebäude auf fremdem Boden gleichstehen. 
Die Steuer beträgt 2 v. H. bis 8 v. H. vom 
Werte der Gegenleistung, zum Beispiel bei einem 
Kauf vom Kaufpreis. Zur Gänze steuerfrei ist 
der Erwerb von Grundstücken für gewisse Sied
Iungszwecke. 

Versicherungssteuer 

Der Ver sie her u n g s s t e u e r 47) unter
liegt die Zahlung des Versicherungsentgeltes 
(Leistung an den Versicherer) auf Grund eines 
Versicherungsverhältnisses, wenn der Versiche
rungsnehmer seinen Aufenthalt im Inlande hat 
oder eine im Inlande gelegene Sache versichert 
wird. Die Steuer beträgt bei Krankenversiche
rungen 1 v. H., bei Lebens- und ähnlichen Ver
sicherungen 3 v. H., bei anderen 7 v. H. des 
Versicherungsentgeltes; bei HagcHversicherungen 
und ähnlichen 20 Groschen für je 1000 S Ver
sicherungssumme. 

46) Grunderwerbsteuergesetz 1955, BGBL Nr. HO, in 
der Fassung der Grunderwerbsteuernovelle 1956, BGBl. 
Nr. 178, der GrunderwerbsteuernoveUe 1962, BGBl. 
Nr. 225, und der Kundmachung BGBL Nr. 175/1964. 

47) Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 133, 
in der Fassung der Versicherungssteuernovelle 1954, 
IKiBl. Nr. 180, und des Versicherungsförderungs
gesetzes, BGEL Nr. 18111954, Art. III. 
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Beförderungssteuer 

Der Be f ö r der u n g s s te u e r 48) unterliegt 
die gewerbsmäßige entgeltliche Beförderung von 
Personen, Gepäck und Gütern im Inland auf 
Schienen oder Seilbahnen sowie mit Kraftfahr
zeugen oder mit Pferdefuhrwerken, ferner die 
Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen im 
Werkverkehr. Ausgenommen sind z. B. der Brief
und Paketverkehr der Post, die gewerbsmäßige 
entgeltliche Beförderung von Kohlen, der von 
einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
durchgeführte Werkverkehr. Die Steuer wird bei 
gewerbsmäßigen entgeltlichen Beförderungen, aus
genommen dem Güterfernverkehr, vom Beför
derungsentgelt berechnet und beträgt im allge
meinen 6 v. H., bei der Personenbeförderung 
2 v. H bis 8 v. H., bei der Güterbeförderung 
5 v. Hund 6 v. H. Im Werkverkehr berechnet 
die Steuer sich nach der Nutzlast der Kraftfahr
zeuge. Im Güterfernverkehr beträgt sie je nach 
der Entfernung 35 Schilling bis 55 Schilling für 
jede Tonne Nutzlast und für jede Fahrt des ver
wendeten Kraftfahrzeuges (Anhängers). Güter
fernverkehr liegt vor, wenn ein Gut in einer 
Entfernung von mehr als 65 km vom Mittel
punkt der Ortsgemeinde der Betriebsstätte des 
Beförderers aus, in der Luftlinie gemessen, be
fördert wird. 

Kraftfahrzeugsteuer 

Der K r a f t f a h r z e u g s t e u e r 49) unter
liegen die in einem inländischen Zulassungsver
fahren zugelassenen Kraftfahrzeuge sowie die 
nicht in einem inländischen Zulassungsverfahren 
zugelassenen Kraftfahrzeuge, die auf öffentlichen 
Straßen im Inland benützt werden. Die Steuer 
ist eine Jahressteuer. Zu entrichten ist sie jeaoch 
monatlich durch Aufkleben von Stempelmarken 
auf die Steuerkarte. Von der Steuer befreit sind 
Kraftfahrzeuge der Exekutive, der Feuerwehren 
und des Rettungsdienstes, Arbeitsmaschinen und 
landwirtschaftliche Zugmaschinen, Autotaxi, 
Motorräder bis 100 cm3 sowie Kraftfahrzeuge 
jener Personen, denen eine Steuerbefreiung auf 
Grund von Staatsverträgen, Gegenseitigkeitser
klärungen oder sonst nach den Grundsätzen des 
zwischenstaatlichen SteuerreChtes zukommt. Die 
Kraftfahrzeugsteuer wird bei den Personenkraft
fahrzeugen in der Regel nach dem Hubraum be
rechnet und beträgt 444 bis 8100 Schilling für das 
Kraftfahrzeug. Bei· Lastkraftwagen richtet sich 

48) Beförderungssteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 22, in 
der Fassung der Beförderungssteuergesetz-Novelle 
1960, BGBL Nr. 249, des BundesgesetZes BGBl. 
Nr. 189/1964, der Beförderungssteuergesetz-Novelle 
1 %5, BGBL Nr. 58, und der Durchführungsverord-. 
nung 1965, BGBL Nr. 1,14. 

49) Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, BGBL Nr. 110, 
in der Fassung der Kraftfahrzeugsteuernovelle 1954, 
BGBI. Nr. 179, des Heereskraftfahrgesetzes 1958, 
EGBL Nr. 52, des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 83/1963, 
Artikel V, und des Bundesgesetzes BGBL Nr. 227/ 
1965. 

die Steuer nach der Nutzlast und beträgt 60 bis 
900 SchiIIing.Auch eine Pauschalierung der Steuer 
ist vorgesehen. 

Spielbankabgabe 

Die Spielbankabgabe 50), di.e eine g,emeinschaft
liche Bundesabgabe ist, ist von den Spielbank
unternehmungen zu entrichten. 

Außenhandelsförderungsbeitrag 

Für Zwecke der Förderung des Waren
verkehrs mit dem Ausland ist auf Grund 
des AußenhandeMörderungs-Beitragsgesetzes 51) 
ein A u ß e n h a n deI s f ö r der u n g s
bei t rag von 3 v. T. vom Wert der 
aus- oder eingeführten Waren zu entrichten. 
Beitragspflichtig sind die Absender und Empfän
ger der Waren. Befreiungen sind vorgesehen für 
den Vormerkverkehr, Lohnveredlungsverkehr 
und für Durchfuhrsendungen. Der Beitrag ist 
anläßlich der zollamtlichen Abfertigung zu ent
richten. 

Bodenwertabgabe 
Gegenstand der Bodenwertabgabe 52) sind die 

unbebauten Grundstücke einschließlich der un
bebauten Betriebsgrundstücke, wobei für be
stimmte Grundstücke Befreiungen vorgesehen 
sind. Überdies ist bei der Errichtung eines 
Einfamilienhauses durch den Abgabeschuldner 
diesem die für die letzten fünf Jahre ent
richtete Bodenwertabgabe rückzuerstatten. 

Die Bodenwertabgabe beträgt 1 v. H. des maß
gebenden Einheitswertes, soweit dieser 100.000 S 
übersteigt. 

Die Bodenwertabgabe ist eine ausschließliche 
Bundesabgabe. 

Durch das Bundesgesetz über die Bodenwert
abgabe wird auch § 23 des Einkommensteuer
gesetzes 1953 insofern abgeändert, als der für 
die Erfassung von Spekulationsgewinnen maß
gebende Zeitraum von bisher zwei Jahren auf 
fünf Jahre erstreckt wurde. Bei der Einkommen
steuerveranlagung für die Kalenderjahre 1961 bis 
1965 ist ein Zeitraum von sechs bis zehn Jahren 
hiefür vorgesehen. 

Sühne- und Vermögensabgaben 

Hinsichtlich der S ü h n e a b gab e n, von 
denen nur mehr Restzahlungen eingehen, sowie 
der Ver m ö gen s a b gab e u n d' Ver m ö
genszuwachsabgabe siehe die Erläute
rungen zum Bundesfinanzgesetz 1958, Seite 87. 

50) Glücksspielgesetz, BGBI. Nr. 169/1962, in der 
Fassung der Glücksspielgesetz-Novelle 1964, BGBI. 
Nr. 288. 

51) BGBI. Nr. 214/1954 in der Fassung des Handels
statistischen Gesetzes 1958, BGBI. Nr. 137. Verord
nung: BGBI. Nr. 263/1960. 

52) BGBL Nr. 285/1960, 4/1962, 226/1962 und 183/ 
1965. 
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Kapitel 52 - Allgemeine und Verfahrensvorsmriften 161 

Allgemeine und 
Ve rfa h ren svo rseh riften 

Für die Erhebung der öffentlichen Abgaben 
des Bundes sind derzeit folgende Allgemeine und 
Verfahrens-Vorschriften maßgebend: 

vom 26. Juni 1958, betreffend das Finanzstraf
recht und das Finanzstrafverfahrensrecht (Finanz
strafgesetz), BGBl. Nr. 129/1958 (in der Fassung 
der Kundmachung BGBl. Nr. 21/1959 und der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 92/1959, 111/1960 und 
194/1961), geregelt. 

1. Bundesabgabenordnung 5. Bewertungsgesetz 

Bundesgesetz, betreff,end allgemeine Bestim- BundesgeSietz über d~e Bewertung von Ver-
mungen und das Verfahren für die von den mögensc4aften (Bewertungsgesetz 1955), BGBl. 
Abgabenbehörden des Bundes verwalteten Ab- Nr. 148. 
gaben (Bundesabgabenordnung _ BAO.), BGBl. Dieses Gesetz enthält gemeinsame Bewertungs
Nr. 194/1961, in der Fassung des Bundesgesetzes vorschriften für die bundesrechtlich geregelten 
BGBl. Nr. 201/1965. Die BAO. trat mit 1. Jänner Abgaben und Beiträge, insbesondere für die Ver-
1962 in Kraft. Dies,es Gesetz enthält allgemeine mögen steuer, Stempel- und Rechtsgebühre~, Erb
Grundsätze des Abgabenrechts, z. B. Vonchriften schafts- und Schenkungssteuer, Grunderwerb
überdas Entst'ehen des Abgabenanspruches, über steuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer und die Bei
die Beurteilung abgabenr,echtlicher Tatbestände, träge nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz. 
Begriffsbestimmungen für Wohnsitz, gewöhn- Mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 14511963 wurden 
licher Aufenthalt, Geschäftsleitung, Betriebsstätte. insbesondere die Vorschriften über die Bewertung 
Das Gesetz regelt weiters insbesondere die örtliche der bebauten Grundstücke für Bewertungszeit
Zuständigkeit, das Zustellungswesen, das Ermitt- punkte ab 1. Jänner 1963 neu geregelt. Weitere 
lungsverfahren (einschließlich Beweisverfahren) Knderungen haben sich durch die Bewertungs
und die abgabenbehördlichen Nachs,chau- und gesetz-Novelle J965, BGBl. Nr. 181, ergeben. 
Prüfungsbefugnisse; es umschreibt die weiteren 
Befugnisse der Abgabenbehörden und die Oblie- 6. Bodensehätzungsgesetz 
genheiten der Abgabepflichtigen, insbesondere Bodenschätzungsgesetz vom 16. Oktober 
deren Verpflichtung zur Führung von Büchcrn 1934, Deutsches RGBl. I S. 1050. 
und Aufzeichnungen, weiters das Feststellungs-, Dieses Gesetz enthält Vorschriften über die 
Meßbetrags-, Zerlegungs-, Zuteilungs- und Ab- Bestandsaufnahme und die Feststellung der Er
gabenfestsetzungsverfahren, schließlich die Ab- tragsfähigkeit der landwirtschaftlich genutzten 
gabeneinhebung und das Abgabenrechtsmittel- Flächen. 
verfahren. 

2. Aufbau der Abgabenverwaltung 

Bundesgesetz über den Aufbau der Abgaben
verwaltung des Bundes, BGBl. Nr. 149/1954, in 
der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 12/1955. 
Dieses Gesetz' regelt die Behördenorganisation 
der Bundesabgabenverwaltung und die sachliche 
Zuständigkeit der Abgabenbehörden des Bundes. 

7. Zollverfahren (Zollgesetz) 

'Bundesgesetz über die Zölle und das Zoll·· 
verfahren (Zollgesetz 1955), BGBl. Nr. 12911955, 
in der Fassung BGBl. Nr. 142/1957 und 68/1959, 
sowie Verordnung des Bundesministeriums für 
Finanzen zur Durchführung des Zollgesetzes 1955 

. (Zollgesetz-Durchführungsverordnung), . BGBl. 
Nr. 181/1957, in der Fassung BGBl. Nr. 146/ 
1959, BGBl. Nr. 118/1962, BGBl. Nr. 204/1962, 
BGBl. Nr. 140/1963 und BGBl.Nr. 94/1965. 

3. AbgabenexekutionS,ordnung , I D~s Zollgesetz .195.5 enthält ~eben allgemei~en 
Abgabe, nex k t' d BGBI N 1041 Bestimmungen, dIe Sich u. a. mit dem Zo, llgeblet, 

e u IOnsor nung, . r. d A d Z"11 d b d' 
1949, in der Fassung der Gesetze BGBl. Nr. 1/ en rten er 0 e, en ne en . lesen zu er-
1952 159/1961 d 53/19'63 D' G 1 hebenden Abgaben und den ErmlttlungsgrilOd-

, un . leses esetz rege t" f" d' Z"ll b f d' 0 .. 
dl'e zwangsw' E' b . d" ff l'ch satzen ur le 0 e e assen, Ie rgamsatlon, else In nngung er 0 ent I en ., . 
Abgaben l

'm fi a zb h" dl'ch V 11 ck die Rechte und PflIchten der Zollverwaltung, die 
n n e or 1 en 0 stre ungs- Ilb' ' ,,' verfahren. Zo efrelUngen und Zollbegunstlgungen, all-

4. Finanzstrafgesetz 

Die Ahndung von Finanzvergehen ist für 
die Zeit ab 1. Jänner 1959 im Bundesgesetz 

Erläuterungen zum B~ndcs!ioonzgcsetz 

gemeine und besondere Bestimmungen über das 
Zollverfahren sowie das Zollschuldrecht. 

Die Zollgesetz-Durchführungsverordnung ent
hält Ausführungsbestimmungen auf Grund von 
Verordnungs ermächtigungen im Zollgesetz 1955. 

11 
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162 Kapitel 52 - Allgemeines - Titel 520 

Allgemeines zur Veranschlagung 

Zur Veranschlagung der öffentlichen Abgaben 
des Bundes - Einnahmen-Kapitel 52 - für das 
Jahr 1967 ist an Wesentlichem zu sagen: 

Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums 
im Jahre 1965 führte bloß zu einem 30f0igen 
realen Zuwachs des Bruttonationalproduktes. 
Auch die zu Jahresbeginn 1966 einsetzende vor
übergehende Wirtschaftsbelebung läßt. für 1966 
höchstens eine 50/oige reale Steigerung des Brutto
nationalproduktes erwarten, wodurch die An
nahme gerechtfertigt erscheint, daß die Ansätze 
des Bundesvoranschlages 1966 ohne wesentliche 
Mehr- oder Mindereinnahmen erreicht werden. 

Gesamtgebarung 

Die Gesamtausgaben und -einnahmen des 
Kapitels 52 betragen: 

Sachaufwand Einnahmen 

1965 'f) ...... , .. 56'6 
1966 *'f) .......... 68'5 
1967 ,f>:.) ..•.••••• .72'0 

Ausgaben 

Mill.S 

34.886'9 
38.953'6 
41.704'1 

Bei Ausgaben-Kapitel 52 "öffentliche Ab
gaben" gelangen nur solche Ausgaben zur Ver
rechnung, die den Abgabenertrag unmittelbar 
schmälern (Stempe1markengebarung und Kosten 
des Einbringungs- und Strafverfahrens). 

Dieser, die Veranschlagung erleichternden, Tat- Der Personal- und Sachaufwand aus der Ver-
sache, stehen jedoch mehrere Komponenten ge- I anlagung, Ein}1ebung und Einbringung der öffent- . 
genüber, deren Auswirkungen auf die Ein- lichen Abgaben sind bei Kapitel 50 "Finanzvei"
nahmen entwicklung im Jahre 1967 nur sehr waltung" veranschlagt. 
schwer zu beurteilen sind. Es sind dies vor allem 

die ~uswirku?ge~ der ~,Wachstumsgesetze" in Zu den einzelnen Titeln ist zu bemerken: 
Verbmdung mIt dIversen Änderungen bzw. Maß-
nahmen bei der Einkommen- und Lohnsteuer. Bei I Titel 520 Direkte Steuern 
der Umsatzsteuer kann auf Grund dieser Ge- I 1965 *) 1966**) 

Mill. S 
1967*') 

setzesänderungen mit einer verstärkten Investi- I Veranlage Einkommensteuer 
tionstätigkeit, einer kräftigen Konsumausweitung Lohn~teuer ....... , ......... . 

5.705 
5.732 

6.500 
7.100 

7.200 
8.000 

und daher mit steigenden Eingängen gerechnet Kapitalertragsteuer ........... . 
werden. Körperschaftsteuer .......... , 

100 
2.6'17 
2.546 
1.697 

108 
3.000 
2.802 
1.868 

110 
3.200 
2.570 
2.570 Auch die Importtätigkeit hat ungeachtet stei

genderPreise auf den Auslandsmärkten stark zu-
genommen. 

Bei Abwägung a11 dieser das Aufkommen 
wesentlich beeinflussender Umstände erscheinen 
die Bruttoeinnahmen bei Einnahmen-Kapitel.52 
"öffentliche Abgaben" mit rund 65'8 Milliarden 
Schilling und einer Steigerungsrate gegenüber dem 
Bundesvoranschlag 1966 mit rund 1 O' 5°/ ° als nicht 
zu hoch angesetzt und daher vertretbar. 

Die nachfolgende übersicht zeigt verschiedene 
Daten über die Einnahmen des Bundes aus den 
öffentlichen Abgaben in den Jahren 1965 his 
1967 (weitere Vergleichsziffern siehe Seite 184 
bis 187): 

1965*) 

Bruttogesamteinnahmen in 
Mlld.S. 53'2 

Steigerung gegenüber 
Vorjahr in Ofo • 9'36 

überweisungen In MlId. S 18'3 
Steigerung gegenüber 

V mjahr in Ofo, . . 10'8 
Nettogesamteinnahmen in 

Mild. S . 34'9 
Steigerung gegenüber 

Vorjahr in Ofo • 8'6 

") Bundesrechnungsabschluß. 
*") Bundesvoranschlag. 

1966 **) 1967 ") 

59'6 65'8 

12'0 10'5 
20'6 24'1 

12'8 17'0 

39'0 4107 

1107 7'1 

Gewerbesteuer .............. . 
Bundesgewerbesteuer ........ . 
Vermögensteuer .......... , .. . 
Abgabe von land- und forst-

wirtschaftlichen Betrieben .. . 
Aufsichtsratsabgabe ......... . 
Sondersleuer vom Vermögen ..... . 

Summe ... 

671 

119 
30 
42 

780 

120 
33 
10 

836 

120 
33 

19.319 22.321 24.639 
---------------------

Steigerung gegenüber Vorjahr 
ih% .................... . 11'3 15'5 10'4 

Ansatz 2/52004 Veranlagte Einkommensteuer 
Bei der veranlagten Einkommensteuer wird der 

mit 6500 Millionen Schilling im Bundesvoran
schlag 1966 präliminierte Ansatz erreicht werden. 
Wie im allgemeinen Teil bereits festgestellt wurde, 
dürfte auf Grund der im Jahre 1966 erfolgten 
Wirtschaftsbelebung für das Jahr 1967 mit einem 
weiteren Zuwachs des Einkommensteueraufkom
mens gerechnet werden. 

Die Steigerung bei dem mit 7200 Millionen 
Schilling veranschlagten Ansatz beträgt gegenüber 
jenem <les Bundesvoranschlages 1966 10·go/0. 

Ansatz 2/52014 Lohnsteuer 
Bei der Veranschlagung der Lohnsteuer wurde 

einerseits auf die starke Lohnbewegung und den 
damit verbundenen Einnahmenzuwachs, anderer
seits auf die erheblichen Einnahmenausfälle durch 
die Lohnsteuersenkung Bedacht genommen. Der 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 52 - Titei 520/521 163 

Titelweise Gliederung der Einnahmen 
Titel Bezeichnung 1965 *) 1966 **) 

MilI. S 

o Direkte Steuern......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.319 22.321 . 24.639 
1 Direkte Steuern (Zweckg~bundene Beiträge) 3.213 3.688 4.567 
2 Umsatzsteuer samt Zuschlag.. . .. . ... . ..... . 13.700 14.850 16.050 
3 Einfuhrabgaben ... : ......... : .. .... .. .. ... 4.266 4.650 5.100 
4' Verbrauchsteuern ... ,.,., .............. ' . . 6.772 7.633 8.438 
5 Stempel- und Rechtsgebühren ........ , . . . . 3.069 . 3.405 3.655 
6 Verkehrsteuern ..... ,.................. 2.66.32.836 3.196 
7 Nebenansprüche usw .... · ..... _._._._. _. _. _. _. _ .. _. ___ "'="'....,1"'7"'7 _____ ~,....".20".,0,...._----__:_~2_:'00_::_--

. Brutto-Gesamteinnahmen. . . . . . . 53.179 59.583 65.845 
8 überweisungen ...... , ... ' .. '_'_'_' ...;._. _. _ .. ;..._._. ___ .--...,1....,8..;,..2;.;.9..;;2_· .,-_,..-__ . _2;;;.-0,-.6..;,.2;;;.-9.,..... ___ ....;,....--.:,2.;,.4.;..,1,.,.4..,.1_-,-

Netto-Gesamteinnahmen . . . . . . . 34.887 38.954 41.704 
Steigerung in Ofo gegenü ber Vor j a""h-r-.-. -. -. -.. -.-.-.-------:-8-· 6-------:-----,--1--1-·7-·,-,-----''-----7-·-1--------

Einnahmenzuwachs gegenüber 1966 beträgt setzung. der Einheitswerte bereits in den beiden 
12'7010 (voraussichtlicher' Steigerungsprozentsatz Vorjahl'en wirksam waren. 
1966 gegenüber 1965 rund 24010). 

Ansatz 2/52024 Kapitalertragsteuer 
Hier wurde analog dem Vorjahr eine weitere 

geringe Zunahme der Gewinnausschüttungen an
genommen. 

Ansatz 2/52034 Körperschaftsteuer 

Das Aufkommen an Körperschaftsteuer wird 
von einer relativ geringen Anzahl von Groß

Ansatz 2/52084 Aufsichtsratsabgabe 

Hier ist mit einem gleich hohen Einnahmen
erfolg wie 1966 zu rechnen. 

Sondersteuer vom Vermögen 

Diese Abgabe wird ab 1965 nicht mehr erhoben; 
es ist lediglich noch die Einbringung von Rest
eingängen aus Rückständen in geringem Umfang 
zu erwarten. Ab 1967 bei dem Ansatz 2/52704 
mitveranschlagt. betrieben wesentlich beeinflußt. Nur bei günstiger 

Ertragslage kann der im Bundesvoranschlag 1966 
veranschlagte Ansatz von 3000 Millionen Schilling I Titel 521 
erreicht werden. Im Jahre 1967 werden sich die' Beiträge) 
diversen Erleichterungen der Wirtschaftswachs

Direkte Steuern (Zweckgebundene 

1965 *) 1966**) 1967") 
Mill. S tumsgesetze auf Grund der Einkommensteuer" 

novelle 1966 voraussichtlich schon zum Teil ver
mindernd auswirken. Das mit 3200 Millionen 
Schilling für 1967 veranschlagte Aufkommen muß 
als optimal· bezeichnet werden. Der Steigerungs
prozentsatz beträgt rund 670/0. 

Ansatz 2/52044 und 52054 Gewerbesteuer und 
Bundesgewerbesteuer 

Bei der Veranschlagung dieser Abgaben wurde 
auf die für die veranlagte Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer maßgebenden überlegungen 
Bedacht genommen. 

Ansatz' 2152064 Vermögensteuer 

Die Auswirkungen der Neufestsetzung der Ein
heitswerte zum 1. Jänner 1965 werden sich nicht 
nur auf d;s Aufkommen des Jahres 1966, sondern 
auch auf das des Jahres 1967 erhöhend auswirken. 
Für 1967 wurde eine Steigerung von rund T20f0 
gegenüber dem Bundesvoranschlag 1966 unter-
stellt. . , 

Ansatz 2/52074 Abgabe von land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben 

Bei dieser Abgabe wird mit einem etwa gleich 
hohen Aufkommen wie 1965 und 1966 gerechnet, 
da die Erhöhung der Hebesätze und die Neufest-

Beitrag vom Einkommen; Anteil 
für den Wohnhaus-Wiederauf-
baufonds .................... . 

Beitrag vom Einkommen; Anteil 
für die Länder zur Wohnbau-
förderung ..... , ............. . 

Beitrag vom Einkommen; Anteil 
für den Ausgleichsfonds für Fa-
milienbeihilfen ............... ' 

Beitrag vom Einkommen; Anteil 
für den WasserwirtsC'haftsfonds. 

Beiträge nach dem Wohnhau~-
Wiederaufbaugesetz .......... . 

Wohnbauförderungsbeitrag ...... . 
Beitrag vom Einkommen und vom 

Vermögen für den Katastrophen-
fonds ........................ . 

1.421 

711 

427 

50 
604 

1.671 1.851 

752 833 

501 555 

84 93 

50 50 
630 645 

540 

Summe .. , 3.213 3.688 4.567 

Steigerung gegenüber Vorjahr in % 13·4 14·8 23·8 

.Ansatz 2/52120 bis 52150 Beitrag vom Einkom
men 

Diese Ansätze sind in Höhe von 10010, 4·5010, 
3010 bzw. 0·5010 des Gesamtbetrages der Ansätze 
der veranlagten Einkommensteuer, Lohnsteuer, 
Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer veran
schlagt. 

'f) Bundesrechnungsabschluß. 
'f*) Bundesvoranschlag. 
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164 Kapitel 52 - Titel 521 bis 524 

Ansatz 2/52160 Beiträge nach dem Wohnhaus- Ansatz 2/52304 Zölle 
Wiederaufbaugesetz 

Auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage ist mit 
einem annähernd gleim hohen Aufkommen wie 
in den abgelaufenen Jahren zu remnen. 

Ansatz 2/52170 Wohnbauförderungsbeitrag 

Im Jahre 1967 ist wie im Vorjahr mit einer 
weiteren, wenn aum geringeren Zunahme des 
Aufkommens zu remnen, weil versmiedene Ar
beitnehmergruppen durm Lohnerhöhungen 
höhere Beiträge zu leisten haben. 

Ansatz 2/52190 Beitrag vom Einkommen und 
vom Vermögen für den Katastrophenfonds 

Neben dem Beitrag vom Einkommen wird für 
die Kalenderjahre 1967 bis 1970 ein Beitrag vom 
Einkommen und vom Vermögen zur Smaffung 
der Mittel für den Katastrophenfonds (Kata
strophenfondsgesetz, BGBl. Nr. 207/66) von allen 
einkommensteuerpflichtigen, körpersmaftsteuer
pflimtigen und vermögensteuerpflichtigen Per
sonen durch die Finanzämter erhoben, der 3 v. H. 
der Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag-, Körper
schaft- und Vermögensteuer beträgt. 

Titel 522 Umsatzsteuer samt Zuschlag 

1965 * 1966**) 1967 **) 
Mill. S 

. Umsatzsteuer ................. 9.133 9.900 10.700 
BundeszuschI~g zur Umsatz-

steuer ..................... 4.567 4.950 5.350 

Summe ... 13.700 14.850 16.050 

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in % ..................... 6·8 8·4 8·1 

Das für 1966 erwartete Umsatzsteueraufkom
menliegt um etwa 8010 über dem des Jahres 1965. 
Auf Grund einer zu erwartenden weiteren Wirt
schaftsbelebung und der damit verbundenen 
wert- und mengenmäßigen Ausweitung des Um
:satzvölumens kann für das Jahr 1967 mit einer 
Zuwachsrate von rund 80/0 geremnet werden. Die 
Ansätze des Bundeszuschlages zur Umsatzsteuer 
sind in Höhe von 500/0 der Umsatzsteuer ver
.anschlagt. 

Titel 523 Einfuhrabgaben 

1965 *) 

Zölle ........................ . 4.266 
Lizenzabgabe ..... : ......... . 

1966**- 1967 **) 
M'll. S 

4.650 5.100 

-----------------Summe. .. 4.266 4.650 5.100 
----------~--~-

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in % .................... . 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 

7·7 

Bei den Zöllen kann mit einer analogen Ent
wicklung wie bei der Umsatzsteuer gerechnet 
werden. Die wert- und mengenmäßige Zunahme 
für 1967 wurde mit rund 97% angenommen, 
wobei nom nimt absehbare Ausfälle durm 
künftige Zollsenkungen außer Ansatz blieben. 

Ansatz 2/52310 Lizenzabgabe 

Im Verordnungswege ist das Bundesministe
rium für Finanzen ermämtigt, im Einvernehmen 
mit dem Hauptaussmuß des Nationalrates gemäß 
Bundesgesetz vom 16. Dezember 1958, BGBl. 
Nr. 283, zu bestimmen, daß anläßlim der Einfuhr 
bestimmter eiweißhältiger Futtermittel eine Li
zenzabgabe zu erheben ist. Eine diesbezüglime 
Verordnung ist bisher nom ni mt ergangen. 

Titel 524 Verbrauchsteuern 
1965 *) 1966 **) 1967 **) 

Mill. S 

Tabaksteuer ................. . 
Biersteuer .................. . 
Weinsteuer ................. . 
Mineralölsteuer ............. . 
Bundesmineralölsteuer ........ . 
Branntweinaufschlag ......... . 
Monopolausgleich (Brannt-

2.591 
532 
92 

693 
2.773 

51 

wein) ..................... 23 
Monopolabgabe Salz ......... 0 

2.800 
560 
96 

770 
3.305 

60 

24 

3.000 
600 

96 
830 

3.810 
60 

24 

Schaumweihsteuer ......... .:.. . .:... :.... __ .:.17:...· __ .:.18::....._....:.:.18 

Summe.:.. .. :...:._:...:6:..:..7.:...7:..:2:......._7..:..6.:...3_3 __ 8_.4_3_8 
Steigerung gegenüber Vorjahr 

in % .................... . 10·2 12·7 10·5 

Ansatz 2/52404 Tabaksteuer 

Bei der Tabaksteuer wurde einer weiteren Kon
sumausweitung Rechnung getragen; die perzen
tuelle Zunahme· gegenüber dem Bundesvoran
smlag 1966 beträgt rund 7010. 

Ansatz 2/52434 und 52440 Mineralölsteuer und 
Bundesmineralölsteuer 

Der Veranschlagung liegt eine weitere starke 
Zunahme der Motorisierung und des Massen
tourismuszugrunde. Die Zuwamsrate beträgt 
rund 8010 (im Vorjahr etwa 11010). Bei der Bun
desmineralölsteuer ist ein solmer Vergleim nimt 
möglich, da sie erst ab Juni 1966 erhoben wird. 

Ansatz 2/52454 bis 52484 Übrige Verbrauch
steuern 

Hier wurde lediglich bei der Biersteuer gegen
über dem Bundesrvoranschlag 1966 einer Konsum
ausweitung durm Festsetzung des Ansatzes in 
Höhe von 600 Millionen Smilling (+ 7010 gegen
über BundesvoransmIag 1965) Rechnung ge
tragen. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*"') Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 52 - Titel 525 bis 528 165 

Bei den übrigen Ansätzen sind keine nennens
werten Änderungen zu erwarten, weshalb sie in 
gleicher Höhe wie 1966 in den Bundesvoranschlag 
1967 übernommen wurden. 

Titel 525 Stempel- und Rechtsgebühren 
1965*) 1966 **) 1967 **) 

Die Veranschlagung der Verkehrsteuern er
folgte entsprechend dem voraussichtlichen Wirt
schaftswachstum. 

Die Spielbankabgabe, welche in der letzten Zeit 
eine rückläufige Tendenz aufweist, wurde gleich 
hoch wie 1966 angesetzt. 

Mill. S d b b d b 55 66 69 Die Bo enwerta ga e wur e gegenü er 1966 
Sachaufwand ............ '_'_';..' __ ;..;... __ ..;,.. ___ um 3 Millionen Schilling niedriger, also mit 
Einnahmen: 11 ch'II' k In Stempelmarken entrichtete 12 Mi ionen S 1 mg, angesetzt. Der Rüc gang 

Gebühren ................. 580 655 660 bei dieser Abgabe ist vor allem auf die forcierte 
Rechnungsstempel . . . . . . . . . . . . 2.258 2.500 2.725 Bebauung der Grundstücke, sowie die Erhöhung 
Übrige Gebühren ............ 231 250 270 des Freibetrages zurückzuführen (Auswirkung 

Summe... 3.069 3.405 3.655

1 

der Bodenwertabgabegesetz-Novelle 1965, BGBl. 

Steigerung gegenüber Vorjahr N r. 183/1965). 
in % .................... . 9·2 10·9 7·3 

Ansatz 1/525 

Als Ausgaben sind die mit dem Druck und der 
Verteilung der Stempelmarken 1) in Zusammen
hang stehenden Kosten veranschlagt. Entspre
chend den höheren Stempelmarkenumsätzen 
steigen diese Ausgaben von Jahr zu Jahr. 

Ansatz 2/52504 und 52524 In Stempelmarken 
entrichtete Gebühren bzw. übrige Gebühren 

Die Veranschlagung stützt sich auf ein weiteres 
Wirtschaftswachstum. 

Ansatz 2/52514 Rechnungsstempel 

Bei der Veranschlagung wurden die für die 
Budgetierung der Umsatzsteuer maßgebenden 
Faktoren berücksichtigt. 

Titel'S26 Verkehrsteuern 
1965 *) 

Kapitalverkehrsteuern ........ 73 
Erbschafts(Schenkungs)steuer .. 221 
Erbschaftssteueräquivalent 280 
Grunderwerbsteuer ........... 411 
Versicherungssteuer .......... 343 
Beförderungssteuer ........... 568 
Kraftfahrzeugsteuer .......... 475 
Spielbankabgabe ............. 31 
Außenhandelsförderungsbei~ 

} 
beitrag (Zweckgebundene 
Einnahmen) ................ 249 

Außenhandelsförderungsbei-
trag ...................... 

Bodenwertabgabe ............ 12 

Summe ... 2.663 

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in % ............. ........ 6·0 

*) Bundesredmungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

1966 ") 1967 .*) 
Mil!. S 

75 78 
240 280 
320 360 
420 500 
380 420 
600 660 
480 570 
36 36 

l 270 269 

I 
} 11 

15 12 

2.836 3.196 

6·5 12·7 

1) Stenu:>elmarkengesetz siehe BGBl. Nr. 24/1964. 

Titel 527 Kosten im Abgaben- und Devisen
Straf- und Einbringuqgsverfahren bzw. Neben
ansprüdle . einschließIicl1 Geldstraf,en, Wertersätze 
und Verfallserlöse sowie Resteingänge weggefal-

lener Abgaben 

Sad1aufwand 
Mill.S 

1965 ~') ...... . l·g 

1966**) ..... .. 2'4 

1967 *'f) ...... . 3'0 

Titel 2/528 Ab überweisungen 

1965 *) •............ 

1966 **) .......•....• 

1967 **). .. . ....... . 

überweisungen: 

Einnahmen 

177'5 

200'0 

200·0 

Mill. S 

18.292'1 

20.628'8 

24.140'7 

1. der Ertragsanteile der Länder und der Ge
meinden, 

2. der Gewerbesteuer an die Gemeinden, 

3. des Beitrages vom Einkommen; 
10/21 für den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds~ 

4. des Beitrages vom Einkommen; 
90 v. H. von 5/21 für die Länder zur Wohn
ba uförderung, 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
..*) Bundesvoranschlag. 
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166 Kapitel 52 - Titel 528 - Ertragsanteile 

5. des Beitrages vom Einkommen; 
3/21 für den Ausgleichsfonds für Familien
beihilfen, 2) 

6. des Beitrages vom Einkommep; 
10 v. H. von 5/21 für den Wasserwirtschafts
fonds, 

7. der Beiträge nach dem Wohnhaus-Wieder
aufbaugesetz an den Wohnhaus-Wieder
aufbaufonds, 

8. des Wohnbauförderungsbeitrages an den Bun
des-Wohn- und Siedlungsfonds, 

9. eines Anteiles des Außenhandelsförderungs
beitrages an die Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft, 

10. a) des Beitrages vom Einkommen; 
3/21 für den Katastrophenfonds, 

b) des Beitrages vom Vermögen und des Bei
trages der Empfänger von Entschädigun
gen im Sinne des § 3 Abs. 1 Z. 9 bis 11 
des Einkomm~nsteuergesetzes; 
zur Gänze für den Katastrophenfonds. 

2) Verrechnet im Bundeshaushalt bei dem Ansatz 
2/56100 und 2/56110. 

Ansatz des 
Bundesvor-

Abgaben 
anschlages 

1967 

in Mill. S 

Veranlagte Einkommensteuer 7.200'000 
Lohnsteuer . 8.000'000 
Kapitalertragsteuer 110'000 
Umsatzsteuer. 10.700'000 
Biersteuer 600'000 
Weinsteuer ", 96'000 
Mineralölsteuer 830'000 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 280'000 
Grunderwerbsteuer 500'000 
Kraftfahrzeugsteuer 570'000 

Gesetzliche Grundlagen: 

Zu und 2: Finanzausgleichsgesetz 
BGBL Nr. 000/1966. 

Zu 3 und 5: BGBL Nr. 152/1954. 

1967, 

Zu 4 und 6: BGBL Nr. 153(1954 undBGBl. 
Nr. 310/1964. 

Zu 7: BGBL Nr. 130/1948 in der derzeitigen 
Fassung. 

Zu 8: BGBL Nr. 13/1952 in der Fassung 
BGBL Nr. 155/1954, 16411956, 91/ 
1960 und 285/1963. 

Zu 9: BGBL Nr. 214/1954. 

Zu 10: BGBl. Nr. 207/1966. 

Den Gemeinden fließen 500/0 der Gewerbe
steuereingänge (Gewerbesteuer nach dem Ge-, 
werbeertrag und dem Gewerbekapital sowie Bun
desgewerbesteuer) zu. Da jedoch diese Steuer 
weiter vom Bund eingehoben wird, ist die über
weisung an die berechti3ten Gebietskörper
schaftenvorzuriehmen. 

Veranschlagte Ertragsanteile 

über die Höhe der veranschlagten Ertrags
anteile gibt die nachfolgende Tabelle Aufschluß,: 

" Teilungs- Anteile des/der 
verhältnis 

Gemein- Länder 
Bundes Länder und Ge-Län- Ge- den Bund der mein- meinden 

den 

in °/0 in Mil!. S 

40 30 30 2.880'000 2.160'000 2.160'000 4.320'000 
55 25 20 4.400'000 2.000'000 1.600'000 3.600'000 
50 15 35 55'000 16-500 38'500 55'000 
40 37 23 4.280'000 3.959'000 2.461'000 6.420'000 
17 57 26 102'000 342'000 156'000 498'000 
40 30 30 38'400 28'800 28'800 57'600 

6 74 20 49'800 614'200 166'000 780'200 
70 30 - 196'000 84'000 - 84'000 
20 - 80 100'000 - 400'000 400'000 
57 43 - 324'900 I 245'100 - 245'100 

Summe, 28.886'0001 
1 1 

112,426'10019.449'60017.010'300116.459'900 

Hiezu: 
Spielbankabgabe (Anteile von Ländern und Gemeinden) , , 6'100 
Pauschalvorsorge für die Abrechnung der Ertragsanteile 1966 300'000 

Zusammen. 16.766'000 
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Kapitel 52 - Gemeinschaftliche Bundesabgaben 167 

Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben, die auf die Länder und länder
weise auf die Gemeinden entfallen, werden auf 
diese Gebietskörperschaften nach folgenden 
Schlüsseln aufgeteilt: 

a) bei der veranlagten, Einkommensteuer auf 
die Länder nach dem örtlichen Aufkom
men, auf die Gemeinden zu drei Fünfteln 
nach dem länderweisen Aufkommen an die
ser Steuer und zu zwei Fünfteln nach dem 
länderweisen Aufkommen an Gewerbe
steuer nach dem Gewerbeertrag und dem 
Gewerbekapital ; 

b) bei der Lohnsteuer auf die Länder nach 
der Volkszahl. auf die Gemeindt;n nach 
dem a~gestuften B'evölkerungsschlüssel; 

c) bei der Kapitalertragsteuer, der Erbschafts, 
und Schenkungssteuer (BGBl. Nr, 141/ 
1955), der Grunderwerbsteuer und der 
Kraftfahrzeugsteuer nach dem örtlichen 
Aufkommen; 

d) bei der Umsatzsteuer auf die Länder 
33 Hundertteile nach der Volkszahl und 
4 Hundertteile zu einem Sechstel auf Wien I 
als Land und zu fünf Sechstel auf die Län
der ohne Wien nach der Volkszahl; auf die 
Gemeinden 17 Hundertteile Zu einem 
Drittel nach der Volkszahl und zu zwei 
Dritteln nach dem abgestuften Bevölke
rungsschlüssel, weitere 2'5 Hundertteile 
nach dem Aufkommen an Gewerbesteuer 
nach dcm Gewerbeertrag und dem Ge
werbekapital, schließlich 3'5 Hundertteile ' 
zu einem Sechstel auf Wien als Gemeinde 
und zu. fünf Sechstel länderweise auf die 
Gemeinde~ ohne Wien nach der Volkszahl; 

e) bei der Weinsteuer auf die Länder zu einem 
Sechstel nach dcm örtlid1en Aufkommen 
und zu fünf Sechstel nach der Volkszahl, 
auf die Gemeinden nach der Volkszahl; 

f) bei der Spielbankabgabe nach dem örtlichen 
Aufkommen, Die Aufteilung des Ge
meindeanteiles an der Spielbankabgabc ist 
ausschließlich auf jene Gemeinden zu be
schränken, in denen eine Spielbank ganz
jährig oder wenigstens saisonmäßig betrie
ben wird; 

g) bei der Biersteuer nachdem länderweisen 
Verbrauch von Bier; 

h) Bei der Mineralölsteuer wird zunächst hin
sichtlich von 50 Hundertteilen ein Vor
zugsanteil von einem Viertel zugunsten der 
Länder Burgenland, Niederösterreich und 
Steiermark ausgeschieden, Der diesbezüg
liche restliche Länderanteil wird auf alle 
Länder zu je einem Viertel nach der V olks
zahl und der Gebietsfläche und zu je einem 
Sechstel nach der Länge der Landes-, Be
zirks- und Wiener Gemeindestraßen (Land
straßen 1. und H, Ordnung), nach dem 
länderweisen Aufkommen an Kraftfahr
zeugsteuer und nach, deI11 länderweisen 
Aufkommen an Gewerbesteuer (nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) 
aufgeteilt; der Vorzugsanteil von einem' 
Viertel ist auf die Länder Burgenland, 
Niederösterreich und Steiermark im Ver
hältnis ihrer Anteile an den restlichen drei 
Vierteln aufzuteilen, Die übrigen 24 Hun
dertteile der Länder und die 20, 
ab 1970 24 Hundertteile der Gemein
den werden für die Dauer der Geltung 
dieses Bundesgesetzes nach einem Schlüssel 
aufgeteilt, der sich zusammensetzt aus je 
einem 'Viertel der Wohnbevölkerung, der 
Gebietsfläche, des Aufkommens 1965 an 
Kraftfahrzeugsteuer und der Länge des 
befestigten und unbefestigten Straßen
netzes '1964 ohne Bundesstraßen und ohne 
die Wiener Geh- und Wanderwege, wobei 
die Landesstraßen und die Wiener Ge
meindestraßen mit 100 v, H" die Ge
meindestraßen und -wege und die sonstigen 
Straßen und Fahrwege mit je 40 v, H, und 
schließlich die unbefestigten Straßen und 
Fahrwege mit 10 v, H, angesetzt werden; 
darnach ergeben sich - für die Länder und 
länderweise für die Gemeinden - folgende 
Hundertsa tz beteiligungen: 

Burgenland 4'020483, Kärnten 8'133341, 
Niederösterreich 23'011646, Oberösterreich 
16'684965, Salzburg 5'925037, Steiermark 
16'458645, Tirol 8790828, Vorarlberg 
3'081705, Wien 13'893350, 

Ubersicht über Abgabenerfolge 
1937, 1957 bis 1967 

Die übersid1t auf den Seiten 168 bis 171 
zeigt die Einnahmen aus den öffentlichen Abgaben 
des Bundes in den Jahren 1937 sowie 1957 bis 
1967, 
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Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag 

Bezeichnung der Abgaben 1937 i 1957*) I 1958 I 1959 

Direkte Steuern: 
Veranlagte Einkommensteuer , , , , , , 1) 61'3 2,501'3 2,751'9 2,779'7 
Lohnsteuer """""", 2) 47'8 2,497'7 2,077'3 2,226'8 
Kapitalertragsteuer · ............... 47'8 52'9 48'2 
Körperschaftsteuer · ............. 68'0 1.488'6 1,720'9 1,601'8 
Gewerbesteuer 3) ................... 4) 35'5 2,118'9 2,373'8 1,367'9 
Bundesgewerbesteuer 3) , , , , , , , , ........ .. ...... .. ...... 912'0 
Vermögensteuer und Aufbringungsumlage 5) 10'3 329'5 425'9 501'1 
Abgabe von land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieben , , . , , . . . . , . .. .. .. .. ...... .. ...... ........ 
Aufsichtsratsabgabe .................. 16'5 16'0 16'6 
Rentensteuer, Besoldungssteuer, Tantiemensteuer , , 6) 30'3 .. .. .. .. . .. .. .. ....... 
Zinsgroschensteuer , . · ................ 19'1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,0 .... 

Krisensteuer und Sonderabgabe .. .. .. . .. .. .. .. 76'0 ........ .. .. .. .. ........ 
Nebeneinnahmen (Verzugszinsen und Strafen) , , . 4'3 .. . .. .. .. .. .. .. ........ 
Besatzungskostenbeiträge 7) .. . . . . .. .. . .. .. .. .. 75'6 44'3 ........ 
Sondersceuer vom Vermögen ja) . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . ...... .. ...... ....... 

Direkte Steuern (Summe) . 352'6 9,075'1 9,463'0 9,454'1 
-----

Direkte Steuern (Zweckgebundene Beiträge): 

Beitrag vom Einkommen: 
Anteil für den Wohnhaus-Wiederaufbau-

fonds, , , , , , , , , , , , , ........ 648'2 660'3 665'6 
Anteil für die Länder zur Wohnbau-

förderung , . , , , , , , , , , ....... 300'6 314'2 332'8 
Anteil für den Ausgleichsfonds für Familien-

199'7 beihilfen, . , , , , , , , , , , ....... 180'4 188'5 
Anteil für den Wasserwirtschaftsfonds 8) , .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. ........ 

Beiträge nach dem Wohnhaus-Wieder- , 
aufbaugesetz , . . . . , , . ,., , , ........ 52'0 49'8 50'2 

Wohnbauförderungsbeitrag """ 
Beitrag vom Einkommen und vom Ver-

........ 366'5 379'0 390'8 

mögen für den Katastrophenfonds , , . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ 

Direkte Steuern (Zweckgebundene Beiträge) 
(Summe)' ....... 1,547'7 1,591'8 1,644'1 

') 1952 bis 1956 siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1962, Seite 137ff. 
1) .. Bekenntniseinkommensteuer'" genannt. 
2) .. Abzugseinkommensteuer'" genannt. 
') Ab 1. Jänner 1959 betrug die Gewerbesteuer 60% und die Bundesgewerbesteuer 40% des 

Gesamtaufkommens. Ab 1. Jänner 1967 beträgt der Anteil der beiden Abgaben je 50 % des Gesamt
aufkommens. 

') Im Jahre 1937 .Allgemeine Erwerbsteuer (einschließlich der Erwerbsteuer von Hausier- und 
Wandergewerben)" genannt.' 

I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 1966 I 1967 

Millionen Schilling 

2,908'3 3,679'4 4,252'1 4,768'3 5,171'8 5,704'8 6,500'0 7,200'0 
2,613'7 3,196'4 3,644'5 3.809'1 4,636'3 5,732'4 7.100'0 8.000'0 

64'6 73'9 80'0 80'0 100'4 100'1 108'0 110'0 
1.675'7 2,135'3 2,320'8 2,181'5 2,408'0 2,677'1 3.000'0 3,200'0 
1.501'5 1.779'0 1.985'9 2,182'5 2,386'9 2,545'7 2.802'0 2,570'0 
1,001'0 1.186'0 1.323'9 1.455'0 1,591'3 1.697'1 1,868'0 2,570'0 

523'0 538'8 590'8 648'9 612'1 671'2 780'0 836'0 

75'6 79'9 96'3 96'7 121'4 118'7 120'0 120'0 
20'2 21'7 23'8 24'9 28'6 29'9 33'0 33'0 

.. ...... ........ .. ...... .. ...... . .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... 

........ .. ...... .. ..... .. ..... .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... 
.. ...... .. ...... .. ..... .. ...... , , . , .. ..... .. ..... .. ...... 
.. ...... .. ...... .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ..... 
.. ...... .. ..... .. ...... .. .... .. .. .. .. . ...... .. ...... . ..... 
.. ...... .. ...... .. ..... 246'7 300'5 41'8 10'0 .. ...... 

10,383'6 12,690'4 14,318'1 15,493'6 17,357'3 19,318'8 22,321'0 24,639'0 
----

726'2 908'5 1.029'7 1,083'9 1,231'7 1.421'4 1.670'8 1.851'0 

363'1 454'3 514'9 541'9 615'8 710'7 751'9 833'0 

217'9 272'5 308'9 325'2 369'5 426'4 501'2 555'3 
.. ...... .. ..... .. .. .. .. .. ..... .. ...... .. ..... 83'5 92'5 

51'4 52'5 53'4 54'5 52'1 50'4 50'0 50~0 
419'9 450'5 476'5 .483'9 562'2 603'6 630'0 645'0 

.. ...... .. ...... . ...... . ...... .. .. .. .. .. ..... .. ..... 540'0 

1.778'5 2,138'3 2,383'4 2,489'4 2,831'3 3,212'5 3,687'4 4,566'8 

') 1937 und ab 1956 nur Vermögensteuer, 
6) Rentensteuer 13"7, Besoldungssceuer 15'7, Tantiemensteuer 0'9. 
7) Diese Beiträge wurden ab 1. Jänner 1955 nicht mehr erhoben. Die nach diesem Zeitpunkt aus

gewiesenen Beträge sind Restzahlun~en. 
7&) Diese Abgabe wurde nur für die Jahre 1963 und 1964 erhoben. Die nach diesem Zeitpunkt aus

gewiesenen Beträge sind Restzahlungen. Ab 1967 bei dem Ansatz 2/52704 "Nebenansprüche und Rest
eingänge usw." mitverrechnet. 

') Gemäß BGB!. Nr. 310/1964, 
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Bundesrechn ungsabschluß Bundes voranschlag 

Bezeichnung der Abgaben 1937 
1 1957*>1 1958 I 1959 

msatzsteuer samt Zuschlag: 

Umsatzsteuer, . , . . . . . . . . , , 1) 303'9 4.638'3 4.822'2 5.221'5 

Bundeszuschlag zur Umsatzsteuer .... · .... 2,319'1 2.411'1 2.610'8 

Umsatzsteuer usw, (Summe) , 303'9 6,957'4 7,233'3 7'832'3 

nfuhrabgaben: 

Zölle, , , , , .. , , ... , .. , 2) 208'3 1,730'1 1,836'3 2,170'5 

Lizenzabgabe 3) . . . . . . . . . . . · ... · ... · ... · ... 
Einfuhrabgaben (Summe) . 208'3 1.730'1 1.836'3 2,170'5 

erbrauchsteuern: 
Tabaksteuer (und Aufbauzuschlag sowie 

Monopolabgabe) 4) . , , , , , , • . 6) 174'0 1,304'9 1,456'0 1.643'2 
Biersteuer . , , . . . , . , , , , , . 33'2 345'0 347'3 332'6 
Weinsteuer .............. 14"6 50'8 57'1 61'7 
Mineralölsteuer , , , . , . . . , . . . 6) 48'6 249'0 274'8 318'2 
Bundesmineralölsteuer 7) , . , . . • . . · ... 996'1 1,099'2 1.272'6 
Branntweinaufschlag . , . . • • , • . . 8) ... 23'1 27'3 29'1 
Monopolausgleich (Branntwein) , , , , . 8) , • • 2'7 4'1 3'7 
Monopolabgabe Salz 9) ,...".. 9) . • • 9) • • • 0'0 0'0 
Schaumweinsteuer 10) , • • • , , • • • 0'2 · ... · ... · ... 
Zuckersteuer • • • • • • • • • • • • • • 55'0 · ... · ... · ... 
Sonderabgabe vom Bier . . . . . . . . . . ll) 9'0 · ... · ... · ... 
Zündrnittelsteuer. • • • • • • • • • • • .' 2'8 · ... · ... 
Essigsäuresteuer • • • • • .. • • • • • • • 0'2 · ... · ... · ... 
SüßstoflSteuer. • • • .. • • • • • • • • • 1'2 · ... · ... · ... 
Branntweinsteuer 12) . . . . . .. . . . . . 13) 19'2 · ... · ... · .... 
Mineralwassersteuer, Hefeabgabe usw. 1ft) 0, • • • • 11'3 .. .. . .. · ... · .... 
Versd1iedcne Einnahmen . . .. . . .. " . ,. . 0'6 · ... · ,. ... .. .... 

Verbrauchsteuern (Summe) . 195'9 2,971'6 3,265'8 3,661'1 

') Siehe Fußnote ") auf Seite 168. ") Verredmungsansatz. 
1) Im Jahre 1937 wie folgt verrechnet: 

Effektenumsatzsteuer 00 0'5 Bankenumsatzsteuer 0'1 Krisenzuschlag zur Warenumsatzsteuer . 148"6 
Va!utenumsatzsteuer . 0'0 Warenumsatzstcuer 154"7 

') Im Jahre 1937 wie folgt verrechnet: 
Nebeneinnahmen (Verzugszinsen und Spesen). 0'0 Zölle .. , , ... 172'8 
Lizenzgebühren für Futtermittel. . . . . . , 34·8 Ausfuhrabgaben " 0'7 

') Mit BGBl. Nr. 283/1958 wurden die Voraussetzungen zur Einhebung dieser Abgabe geschaffen. Die 
hiezu erforderliche Verordnung is~ aber noch nicht er~angen. 

') Gemäß BGBl. Nr. 107/1962 gibt es nur mehr .eme Tabaksteuer, 
') 1937 wurde die Gebarueg aus dem Tabakmonopol gesondert bruttomäßig im Bundeshaushalt ver, 

rechnet, Der kassamäßige Monopolertrag betrug 174'0 Millionen Schilling, 
6) Im Jahre 1937 .Benzinsteuer" genannt. ' 
7) Gemäß BGBl. Nr, 67/1966, wird ab 1. Juni 1966 an Stelle des Bunde,zuschlages zur Mineralölsteuer 

eine Bundesmineralölsteuer eingehoben. 

1 
1960 

1 
1961 

1 
1962 

1 
1963 I 1964 

1 
1965 1966 

1 
1967 

I 
Millionen Schilling 

5.712'2 6.314"5 6.894'2 7,416'0 8,553'1 9.133'3 9.900'0 10.700'0 

2.856'1 3.157'2 3.447'1 3.708'0 4.276'5 4.566'7 4.950'0 5,350'0 

8'568'3 9,471'7 10,341'3 11.124'0 12,829'6 13'700'0 14,850'0 16,050'0 
----

2,803'2 3,297'3 3,423'8 3,599'0 3,962'6 4,266'0 4,650'0 5,100'0 

· .... · ... · ... · ... · ... · ... · ... ..... 
2,803'2 3,297.3 3,423'8 3,599'0 3,962'6 4,266'0 4,650'0 5,100'0 

----

1.616'2 1.800'7 2.018'8 2,178'3 2.293'0 2,590'8 2,800'0 3,000'0 
359'2 388'4 401'1 484~0 523'3 532'2 560'0 600'0 

63'0 64'5 68'8 74'7 84'1 92'3 96'0 96'0 
343'9 449'1 515'1 562'1 631'4 693'2 770'0 830'0 

1.375'8 1.796'6 2.060'6 2.248'3 2,525'7 2.772'8 7)3,305'0 3.810'0 
35'0 42'4 45'2 48'2 52'1 51'5 60'0 60'0 
5'7 10'8 9'4 15'6 19'8 22'7 24'0 24'0 
0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 **) .. "") , , 

· ... 4'9 12'9 15'3 14"3 16'8 18'0 18'0 
· ... · ... · ... · ... · ... · ... · .... · ... 
· ... '" ... · ... · ... · ... · .... · ... · ... 
· ... · ... · ... · ... · ... · ... · ... · .... 
· ... · ... · .... · ... · ... · ... · .... · ... 
• • '0 • · ... · ... · ... · .... · .... · ... · ... 
· ... · ... · ... · ... • o ••• · ... · .... · ... 
· ... · ... .. . . .. " • 0" • · ... · ... · ... ,. ... 
· .... · .... · . ,. . · ... · .... · ... ,. ... · ... 
3,798'S 4,557'4 5.131'9 5.626'5 6.143'7 6,772'3 7,633'0 8.438'0 

---

') Im Jahre 1937 gab es diese Abgaben nidlt. 
9) In den Jahren bis einschließlich 1957 bei Kapitel 27 Titel 2 .Salz· mitveranschlagt. Der Erfolg 

1957 beträgt 1.332S, 1958 ,24.336 S, 1959.41.475 S, 1960,48.480 S, 1961.42.166 S, 1962. 18.031 5, 
1963 . 25.326 S, 1964, 15,525 S, 1965 , 33,471 S, 

'0) Gemäß BGBI. Nr. 247/1960 wieder erhoben. 
") Im Jahre 1937 .Außerordentlicher Zuschlag zur Biersteuer" genannt, 
12) Ab 1945 wird die Gebarung aus dem Branntweinmonopol bruttomäßig im Bundeshaushalt verrechnet. 
lS) Außerdem wurden als Gewinnabfuhr der tlsterreichischen Spiritusstelle 1'6 MiII. 5 verrechnet. 

Die kassamäßigen Monopolerträge betragen in Mill. 5: 
1957, ,220·0 1958 .. 253'5 1959,,212'3 1960 .. 281'6 1961 .. 310·5 

1962. ,337'4 1963,,382'5 1964.,5\1·8 1965 .. 416'1 1966,416"1 1967,,447'6 
") Mineralwassersteuer 0'5, Hefeabgabe 0'3, Zigarettenhüllenabgabe 3'4, Vieh- und Fleischabgabe 7'1, 
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V 

Bezeichnung der Abgaben 1937 
/ 

1957 *) /. 1958 

empel und Rechtsgebühren: 
In "=p<l=km =tti,h .. ", G'hüh'=""l 216'8 225'2 
Rechnungsstempel ....................... 

110'2 1,191'5 1.240'8 
Übrige Gebühren ......... '.' ............ 120'2 122'9 

Gebühren aus dem Glücksspielmonopol .......... 22'6 24'0 

Stempel- und Rechtsgebühren (Summe) . 110'2 1.551'1 1.612'9 

~rkehrsteuern : 
Kapitalverkehrsteuer , , . , , ., , , , , , , , , , , , ... · ...... 18'9 54'0 
Erbschafts(Schenkungs)steuer , " , ." ., . , .. ...... 61'9 90'1 
Erbschaftssteueräquivalent ... , •.. , , , , , . , .. · ... · ... · ... 
Grunderwerbsteuer , , . , , .... , , ... , , ... , , .' · ... 188'4 215'3 
Versicherungssteuer .... ,.".""".".,. · ... 123'0 145,6 
Beförderungssteuer ... ".,., ", , , ......... · ... 334'5 317'3 
Kraftfahrzeugsteuer 2) , ..•.•.. , • , .. , , , . , .. 0'0 121'4 139'9 
Spielbankabgabe 3) "."",." .. ,.,., .... · ... · ... · ... 
Außenhandelsförderungsbeitrag " , . , . , , . , . , · ... 99'2 93'5 
Bodenwertabgabe ,'. '.' . , ... , , . , . , , , , , , , , · ... · ... · ... 
Bundesmonopol-Abgabe der Spielbanken: 

Stammabgabe ... , .. ", .... , .... , .... , .... , ...... , .. 4 ) 2'4 } 33'0 
Bundeszusatzabgabe .... , ....... ,,' ................ 4 ) 0'6 56'1 6'3 

Sonder.bgabe der Spielbanken .............. ,., ....... ~ ) 0'7 8'6 
Feuerschutzsteuer .................................... · ... 40'2 41'4 
Patentgebühren ') ............................ , ........ 2'0 8'3 10'4 
Eisenbahnverkehrssteuer .............................. 21'2 .. .. .. .. .. ...... 
Kraftwagenverkehrssteuer ............................. 0'7 · ... " " .. 
Nebeneinnahmen ..................................... 4'3 · .... · ... 

Verkehrsteuern (Summe) . 28'2 1,043'6 1,145'0 

Nebenansprüche und Resteingänge wegge-
fallener Abgaben usw, 8) " ... " ... , .•.. 2'8 112'7 121'1 

Öffentliche Abgaben (Summe) . 1,201'9 24.989'3 26,269'2 

*) Siebe Fußnote *) auf Seite 168, 
I) Ab 1959 bei den "Übrige Gebühren (usw.)" mitveranschlagt. 
l') Im Jahre 1937 "Kraftwagenabgabe" genannt. 

/ 
1959 

242'2 
1,340'9 

163'7 
1) • • • 

1.746'8 

29'8 
113'2 

· ... 
26~1 
159'1 
353'2 
158'9 

· ... 
99'4 

· ... 
38'8 

7'2 
9'7 

43'2 
13'5 

.. ...... 
· .... 
· . " .. 
1,277'6 

125'2 

27,911'7 

') Gemäß BGBI. Nt. 169/1962 wird ab 13. Juli 1962 eine Spielbaokabgabe eingeboben [siebe Fußnote ') 
auf Seite 187]. 

') Im Jabre 1937 bei Kapitel 27 Titel 3 verrechnet, 
') Ab 21. Juni 1960 gemäß BGBI. Nt. 111/1960 niebt mehr eingehoben. 
') Ausscbließliebe Landesabgabe, die im Bundeshaushalt niebt zu vezrechnen iet. 

Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag 

I 1960 
/ 

1961 ·1 1962 
1 

1963 I 1964 
1 

1965 1966 
/ 

1967 

Millionen Schilling 

274'0 322-1 349'2 458'5 482'8 580'0 655'0 660'0 
1.468'6 1,624'3 1,772'2 1.860'9 2,111'3 2,257'6 2,500'0 2,725'0 

171'2 178'7 189'5 198'2 217'6 231'3 250'0 .270'0 
1) • • • 1) • • . 1) • • , 1) , , , 1) , , , 1) . , , 1) , , , 1) , , , 

1.913'8 2,125'1 2,310'9 2,517'6 2,811'7 3,068'9 3.405'0 3,655'0 
~---

23'2 52'5 54'2 44'6 145'6 72'8 75'0 78'0 
117'2 142'0 170'7 167'3 192'1 220'9 240'0 280'0 

· ... 158'8 204'6 235'4 252'9 280'1 320'0 360'0 
334'1 345'1 347'3 336'5 374'8 410'6 420'0 500'0 
187'6 213'2 239'2 263'7 292'6 343'6 380'0 420'0 
371'4 450'3 497'6 521'6 536'0 567'9 600'0 660'0 
180'8 205'6 232'1 315'7 428'8 475'5 480'0 570'0 

'0 ••• . ... 18'8 40'2 31'3 30'6 36'0 36'0 
119'8 180'7 197'3 204'9 231'1 249'2 270'0 280'0 

· ... 38'4 28'1 24'3 26'5 11'9 15'0 12'0 

33'1 35'7 16'9 3) .. , 3) .. , 3) , , , 3) .. , 3) . . • 
6'3 6'9 3'6 3) • , , 3) , , , 3) , , , 3) , , , 3) , , , 

ü) 4'7 5) , , , 5) , , , 0) , , , 5) , , , 5) , , , ö) , , , ö) . . , 
45'7 50'4 6) , , , 6) , , , G) , , , G) , , , 6) .. , G) , , , 
20'3 21'0 26'0 29'5 33'3 37'3 37'4 37'8 

.. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... .. .. .. .. .. . .. .. ........ .. ..... 

.. .... . ... . ..... . ... " .... .. . . . . . . . ..... 
· .... ., ... . .... . ... " ... . . . . . .... .. . . . 
1.423'9 1.879'6 2,010'4 2,154'2 2,511'7 2,663'1 2,836'0 3,196'0 

---

112'4 114'8 158'4 173'2 178'8 177'4 200'0 200'0 

30,782'5 36,274'6 40,078'2 43,177'5 48,626'7 53,179'0 59,582'4 ti5,844'S 

') Seit 1945 bei Kapitel 20 Titel 7 "Pateotweseo'" (ab 1967 Ansat!< 2/63204) mitverrecbnet. Die Ver
gleichs7.iffem sind in Kursivschrift beigesetzt. 

8) Die Bezeichnung dieses Ansatzes lautete: 1937 "EIDtreibungsgebühren und &sätze an Verfahtens~ 
kosten der Abgabeneintreibung<c; 1956 bis 1958 "Nebengebühre~ Abgabenstrafen~ Kostener.sätze und Restein~ 
gänge weggefallener Abgaben"; 1959 bis 1962 "Nebenansprtiche und Resteingänge weggefallener Abgaben"; 
ab 1963 "Nebenansprtiche einsch!. Geldstrafen, Wertersät!<e uod Verfall seriöse sowie Resteingänge wesgefallener 
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Bezeichnung der Abgaben 1937 I 

~ Überweisungen: 
~tragsanteile d. Länder u. Gemeinden ....... 220'4 
von ab BundespräzipuumI) ............... ~ ............ · ... 

Notopfer der Länder und Gemeinden .......... . · ... 
Verbleiben ... 220'4 

:werbesteuer an die Gemeinden ........... · ... 
itrag v. Einkommen: 
Anteil für den Wohnhaus-Wiederaufbau-

fonds., .......... , .................. · ... 
Anteil für die Länder zur Wohnbau-

förderung ....................... , .. , • 0" •• 

Anteil für den Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen ............ , ........ · ... 

Anteil für den Wasserwirtschaftsfonds 2) .... · ... 
iträge nach dem Wohnhaus-Wiederauf-
baugesetz an den WW -Fonds ............ · ... 
Dhnbauförderungsbeitrag an den Bundes-
Wohn- und Siedlungsfonds .............. · .... 
lteil des Außenhandelsförderungsbeitrages 
an die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft ..................... , ...... '.' · ... 
itrag vom Einkommen und vom Ver-
mögen an den Katastrophenfonds ......... · ... 
.ersChutzsteuer an Länder (Stadt Wien) 3) ......... .. " .... · ... 
• deszusatzabgabe der Spielbanken {'Ur Länder und 

5) 0'6 Gemeinden 1:1:) •••..••...........................••• ..•. 

's Beitrages gemäß § 27 (1) GSPVG. in Verbindung 
nit Art. IV (2) FAG. 1959') _. _ ... _. _ ...... _ ... _ ... _ . .. . .. .. 

Überweisungen (Summe) . 220'4 

rbleiben Bundeseinnahmen aus öffent-
.ichen Abgaben (Kapitel 52 - Summe) 7) . 981:5 

Gesamteinnahmen _ Summe 8) . 1.158'6 

*) Siehe Fußnote *) auf Seite 168. 
1) Gemäß BGBI. Nr. 97/1959 kam das Bundespräzipuum in Wegfall. . 
') .Siehe Fußnote ') auf Seite ·168. 

1957*) ·1 

5.378'2 
685'0 

· ... 
4.693'2 

2.043'1 

623'2 

280'3 

180'4 
· ... 

52'0 

366'5 

78'1 

· ... 
40'0 

7'4 

8,364'2 

16,625'1 

16.633'4 

B) Siebe Fußnote ') .uf Seite 170. . 

1958 I 1959 

5.709'1 6.033'4 
685'0 · ... 

· ... · ... 
5,024'1 6.033'4 

2,337'7 1,474'8 

~ 

661'5 6l?6'7 

316'9 322'0 

188'6 199'7 

· ... · ... 
50'4 50'4 

379'0 395'8 

74'8 -79'1 

· ... · .. " 

40'5 51'0 

6'3 7'2 

.. ...... .. ...... 

9,079'8 9,270'1 

17.189'4 18,641'6 

17.199'8 18.655'1 

') Gemäß BGBl. Nr. 169/1962 wird ab 13. Juli 1962 eine Spielbankabgabe eingehoben. Die Ertragsanteile 
der Länder und Gemeinden an dieser Abgabe werden zu Lasten des Ansatzes 2/528 an diese überwiesen. 

') Im Jabre 1937 bei Kapitel 27 Titel 3 verreebnet. 

Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag 

I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 1966 I 1967 

Millionen Schilling 

6,775'6 7,946'3 9.133'9 9.794'3 11.157;0 12,379'3 14.01O~0 16,766'0 
· ... · ... , . , . .... . ... . ... · . . , . .. 
· ... . .. . ... 350'0 . ... . ... , , .... 
6,775'6 7,946'3 9;133'9 9.444'3 11.157'0 12,379'3 14,010'0 16.766'0 

1,493'0 1,772'4 1,952'1 2,214'7 2,381'7 2,537'7 2,802'0 2,570'0 

698'5 887'8 1.007'4 1,075'7 1.202'6 1.398'8 1,570'8 1,851'0 

340'8 430'0 511'7 531'2 595'2 634'4 751'9 833'0 

217'8 272'6 ·308'9 325'1 369'5 426'4 501'2 555'3 
· ... · ... · .... · ... · ... 51'4 83'5 92'5 

50'5 52'6 53'4 54'4 52'8 50'4 50'0 50'0 

419'9 450'5 476'5 483'9 562'2 603'6 630'0 645'0 

94'3 148'8 164'7 173'6 192'9 210'1 229'4 237'9 

· ... · ... · ... · ... · ... . ... · ... 540'0 
45'3 59'8 · ... · ... · ... . ... · ... . ... 
5'9 6'6 4'3 · ..... ....... .. ..... .. ..... . .... 

202'7 .. .. .. .. · ...... .. .. .. .. .. ...... .. ..... .. ...... .. .... 
10.344'3 12,027'4 13,612'9 14,302'9 16,513'9 18,292'1 20,628'8 '24.140'7 

20,438'2 24.247'2 26,465'3 28.874'6 32.112'8 34,886'9 38,953'6 41.704'1 

20.458'5 24.270'2 26.491'3 28.904'1 32.146'1 34,924'2 38.991'0 41,741'9 

, 

') Dieser Beitrag wurde erst ab 1. 1. 1958 geleistet und 1958 bei Kapitel 18 Titel 21 • mit 142·6 Mill. S 
in Ausgabe und Einnahme errechnet. 1959/1960 erfolgt die Verrechnung bei Kapitel 17 Titel 7 § 9. Die 
überweisung für das Jahr 1959 wurde im Jahr 1960 geleistet. Ab 1961 ist der Beitrag bei 
Kapitel 15 Titel 2 § 8 (ab 1967 Ansatz 1/16067) veranseblagt. 

') Die bei einzelnen Abgaben in Kursivsebrift angegebenen Vergleiebsziffern sind in dieser Schlußsunune 
nicht mitaddiert. 

') Einsebließlicb der bei einzelnen Abgaben in Kursivschrift angegebenen Abgabenbeiträge. 
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172 Kapitel 53 - Wesen des Finanzausgleiches - Titel 530 

Kapitel 53 J:inanzausgleich 
Das Wesen des österreichischen Finanzausgleiches 
und dessen rechtliche Grundlagen 

Der österreichische Finanzausgleich ist von der 
Grundidee der verbundenen Steuerwirtschaft be
herrscht.· Demgemäß sind die wichtigsten öffent
lichen Abgaben - nach Maßgabe ihrer Ausge
staltung durch die Bundesgesetzgebung - Ge
meinschaftsbesitz der am Finanzausgleich beteilig
ten Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Ge
meinden). Daneben bestehen ausschließliche Ab
gaben je zugunsten des Bundes, der Länder 
bzw. der Gemeinden. SchließlidJ dienen der 
Vervollständigung und Härtenvermeidung die 
Einridltungen der Finanzzuweisungen und der 
zweckgebundenen Zusmüsse, Alle diese Bausteine 
sind dem Ziele zugeordnet, einen geremten 
Finanzausgleim zu erreimen, dessen Erken
nungsmerkmal eine soldJe Ausgewogenheit in 
der Mittelverteilung ist, daß die jeweilige Finanz
ausgleidJsregelung in übereinstimmung mit der 
Verteilung der Lasten der öffentlidJen Verwal
tung steht und zugleim Bedamt darauf nimmt, 
daß die Grenzen aer Leistungsfähigkeit der be
teiligten GebietskörpersdJaften nichtüberschrit
ten werden, 

Die den Finanzausgleich regelnden Remtsvor
schriften sind, gestützt auf langjährige Erfahrung, 
auf zwei Bundesgesetze verteilt: ein Bundesver
fassungsgesetz, das die vielfach der Ausführung 
durm einfames Bundesgesetz bedürftigen Grund
sätze enthält, das sogenannte Finanzverfassungs
gesetz - mit Wirkung ab 1. Jänner 1948 steht 
das Bundesverfassungsgesetz vom 21. Jänner 

·1948, BGBL Nr. 45, über die Regelung der 
finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund und 
den übrigen Gebietskörperschaften [Finanz-Ver
fassungsgesetz 1948 1)] unverändert in Geltung 
- und ein einfaches Bundesgesetz, das die Kon
kretisierung der im Finanzverfassungsgesetz fest
gelegten Grundsätze für einen bestimmten Zeit
raum unter Rücksimtnahme auf die jeweiligen 
wirtschaftlimen Verhältnisse und den Finanz
bedarf der Gebietskörperschaften im Rahmen 
der vorhandenen Mittel regelt. Diese Aufgabe 
erfüllt zurzeit das Finanzausgteimsgesetz 1967, 
BGBl. Nr, 000/1966, mit dem Bestimmungen 
des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. 
Nr. 45, für die Jahre 1967 bis 1972 ausgeführt 

1) Gemäß § 3 (1) dieses Gesetzes werden Finanz
zuweisungen an Länder (Gemeinden) auf Grund 
bundesgesetzlicher Regelung gewährt, 

Gemäß § 12 (2) dieses Gesetzes werden zweck
gebundene Zuschüsse des Bundes an Länder (Ge
meinden) durch das Finanzausgleichsgesetz oder durch 
Bundesgesetze festgesetzt, welche die Verwaltungs
aufgaben regeln, zu deren Lasten die Zuschüsse zu 
leisten sind, 

Gemäß § 15 dieses Gesetzes kann der Bund den 
Ländern (Gemeinden) Darlehen nur auf Grund eines 
besonderen Bundesgesetzes oder des Bundesfinanz
gesetzes gewähren, 

werden, Damit wird der erstmalig 1959 be
smrittene Weg einer langfristigen Finanzaus
gleimsregelung fortgesetzt, der allen Gebiets
körpersmaften wirtsmaftlime Planungen auf 
längere Simt ermöglimt, 
Gebarungsübersichten 

Gebarungsübersimten betreffend die Bundes
länder, Gemeindeverbände und Gemeinden 
werden jährlim vom österreimismen Statisti
smen Zentralamt in der Reihe "Beiträge zur 
österreimismen Statistik" in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium für Finanzen 
herausgegeben, Derzeit liegen bereits 10 Jahr
gänge in lückenloser Folge vor, 

Titel 530 Leistungen an Lände.r und Gemeinden 
bzw. Beiträge von Ländern und Gemeinden 
Gebarung 1965 bis 1967 

Beim Titel 530 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

Ertragsanteilekopfquoten-Ausgleich 
der Länder."",""""'" 

Grundsteuerbeihilfen , , , , , . , . , . , 
Finanzzuweisungen an Gemeinden 

mit Salinenbetrieben " , . , . , , , 
Finanzzuweisungen an Eisenbahn-

Betriebsstättengemeinden , , .. , , 
Finanzzuweisungen an Theater-

gemeinden ................ 
Finanzzuweisungen an Bundesbabn- und 

Post -Betriebsgemeinden ......... 
Finanzzuweisung für Straßenzwecke 

an Länder und Gemeinden •• , , , , 

Ausgaben (Summe), 

Beiträge von Ländern 
zum Personalaufwand des All-
gemeinbildenden PHichtschul
wesens (Art, I § 3 FAG, 1967) . 

Beiträge von Gemeinden 

1965*) 1966**) 1967**) 
Mill, 5 

282'2 285'0 317'0 
0'1 0'4 0'4 

1'4 1'4 2'0 

17'0 

2'6 3'0 3·0 

16'8 17'0 

2) _ 75'0 I) _ 

303'1 381'8 339'4 

1965*) 1966'*) 1967**) 
MB!. S 

241'2 

zum Polizeiaufwand ,." '" " , 158'1 155'0 232'5 
zum Personalaufwand des Allge-
meinbildenden Pfticbtscbulwesenl 
(§ 1 J AbI, 1 fit, a F AG) ", 40'9 32·0 
zum Persona/aufwand des Allge-
meinbildenden Pftichtschulwesens 
(§ tJ Abs. 1 lit, b FAG) ,. , 0'1 0'1 

Einnahmen (Summe)., .. 199·1 187·1 437,7 

Im einzelnen ist zu bemerken: 
Ertragsanteilekopfquoten
Ausgleich der Länder 

Das Finanzausgleimsgesetz 1967, BGBl. Nr, 000/ 
1966, sieht die Ergänzung der Ertragsanteile der 
Länder (mit Wien) auf den Betrag vor, der sich 
unter Zugrundelegung der um 2 Smilling ver
minderten, auf ein Jahr berechneten Durm
schnittskopfquote der Ertragsanteile der Länder 
mit Wien als Land für das einzelne Land ergibt, 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

2) Einmalig im Jahre 1966 vorgesehen, 
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Der aus Bundesmitteln im Jahre 1967 zu 1. Halbsatz der Bundesabgabenordnung, BGBL 
leistende Kopfquotenausgleichsbetrag, der auf ~r. 194/1961, inder geltenden Fassung, entlehnt. 
Grund der Abrechnung der Ertragsanteile für 
das Jahr 1966 im Jahre 1967 anfällt, ist mit 
317 Millionen Schilling anzunehmen. 

Die unterschiedliche Höhe und die Entwick
lung der Kopfquoten zeigt die nachstehende 
übersicht: 

Enralsanteile- 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
kop qUOte 4) ö) für nebenstehende 

Jahre: Schilling 

niedrigste .... 469 540 611 663 773 854 963 
höchste ..... 672 781 868 9431.100 1.214 1.368 
im Durch-

schnin 6) .. 580 675 754 818 933 1.029 1.159 

Das Erfordernis für den Ertragsanteilekopf
quoten-Ausgleich in den Jahren 1960 bis 1967 
für das jeweils vorhergegangene Jahr beträgt: 

1960 ... . 
1961 ... . 
1962 ... . 
1963 ... . 

MiII. S 
178'955 
189'031 
214'950 
251'253 

1964 ... . 
1965 ... . 
1966 ... . 
1967 ... . 

Mill. S 
263'472 
282'176 
279"763 1) 
317'000 ö) 

Die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden 
an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sind 
im Voranschlag 1967 - ebenso wie für 1966 -
als Abzugspost von dem Bruttoertrage der 
öffentlichen Abgaben dargestellt (siehe An
satz 2/52804). 

Grundsteuerbeihilfen 

Die sogenannten Grundsteuerbeihilfen bestehen 
darin, daß der Bund gemäß § 31 Abs. 4 Grund
steuergesetz 1955, BGBL Nr. 149, in der der
zeitigen Fassung, für Arbeiterwohnstätten die 
Grundsteuer an Stelle der Eigentümer an die 
Gemeinden entrichtet. Dadurch werden die Miet
zinse in diesen Arbeiterwohnstätten verbilligt, 
ohne bei den Gemeinden einen Steuer aus fall zu 
ve~ursachen. 

Gemeinden mit 
Salinenbetrieben 

Die Finanzzuweisungen an Gemeinden mit 
Salinenbetrieben werden gemäß Art. III § 17 
Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz gewährt. 

Nachstehende Gemeinden erhalten solche Zu-· 
weisungen: 

Altaussee, Bad Aussee, Bad Ischl, Ebensee, 
Hallein, Hallstatt und Solbad Hall in Tirol. 

Gemeinden mit 
Eisenbahnbetriebsstätten 

Theatergemeinden 7~ 
Nach der Regelung im Art. III § 17 Abs. 3 

des Finanzausgleichsgesetzes 1967, BGBL Nr. 000/ 
1966, sind Bundesmittel für Theatergemeinden 
im Gesamtausmaß von 3 Millionen Schilling vor
gesehen. Nachstehende Gemeinden erhielten in 
den Jahren 1959 bis 1966 solche Bundesmittel: 

Baden bei Wien (erstmalig 1960), Bregenz, 
G~az, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg. 

Beiträge von Ländern zum Personalaufwand 
des Allgemeinbildenden Pflichtschulwesens 

Diese Beiträge sind von den Bundesländern 
einschließlich der Stadt Wien nach Art. I § 3 
des Finanzausgleichsgesetzes 1967, BGBL Nr. 000/ 
1966, im Zusammenhalt mit Artikel IV Abs. 1 
des Bundesverfassungsgesetzes, BGBL Nr. 215/ 
1962, betreffend Abänderung des Bundes-Ver
fassungs gesetzes in der Fassung von 1929 hin
sichtlich des Schulwesens, zu leisten. 

Beiträge von Gemeinden zum Polizeiaufwand 
In den nachfolgend angeführten Städt~n wird 

die an sich den Gemeinden zustehende örtliche 
Sicherheitspolizei von Bundespolizeibehörden 
wahrgenommen. Diese Gemeinden haben dafür 
dem Bund gemäß Art. I § 4 des Finanzaus
gleichsgesetzes Beiträge zu entrichten. 

Die zu leistenden Beiträge errechnen sich unter 
Zugrundelegung des Einheitssatzes von 90 Schil
ling je Jahr und Einwohner der in Betracht kom
menden Gemeinden. 

Gemeinde 

Eisenstadt 
Graz ... 
Innsbruck 
Klageitfurt 
Leoben . 
Linz ... . 
Rust .. . 
Salzburg . 
Schwechat 
Steyr 
St. Pölten 
Villach .. 
Wels .. . 
Wien ... . 
Wiener Neustadt 

Volkszahl 
(Stichtag 21. 3. 1961) 

7.167 
237.080 
100.695 
69.218 
36.257 

195.978 
1.690 

108.114 
13.403 
38.306 
40.112 
32.971 
41.060 

1,627.566 
33.845 

Titel 531\ Mittelbereitstellung für den Natur
katastrophen-Verwaltungsfonds bzw. Rüdt
zahlungen von Ländern 

1965 *) 
1966"") 
1967*'f) 

Sadl- Einnahmen 
aufwand 

Mill. 5 
210'0 

10'0 
1'0 

0'3 
0'4 
0'3 

Die Finanzzuweisungen im Gesamtbetrage von 
17 Millionen Schilling jährlich werden gemäß 
Art. III, § 17, Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz ge
währt. Der Begriff der Betriebsstätte von Eisen
bahnunternehmen 1st dem § 30 Abs. 1 
____ _. *) BundesrechnungsabschluK 

4) Vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung. **) Bundesvoranschlag. 
5) Schätzung. 7) Außerdem sind Zuschüsse gemäß Art. III § 18 
6) Länder mit Wien, vermindert um 2 Schilling. I Z. 2 FAG. bei dem· Ansatz 1/53226 veranschlagt. 
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Ansatz 1/53107 Mittelbereitstellung für den Na
turkatastrophen-Verwaltungsfonds 

Auf Grund der einschlägigen Bestimmungen 
des Finanzausgleichsgesetzes 1959 wurden jähr
lich Mittel für den Naturkatastrophen-Verwal
tungsfonds vorgesehen. 

Im Jahre 1966 wurden zu den veranschlagten 
10 Millionen Schilling durch die Novelle zum 
Bundesfinanzgesetz, BGBl. Nr. 209/1966, zu
sätzlich weitere 110 Millionen Schilling bereit
gestellt. 

Die Gebarung des Naturkatastrophen-Verwal
tungsfonds ist bruttomäßig im Titel 533 (Ansatz 
1/53306 und 2/53300) besonders dargestellt. 

Ansatz 2/53104 Rückzahlungen von Ländern 
Auf Grund der mit den Bundesländern abge

schlossenen Vereinbarungen fließen aus den nach 
dem Hochwasserschädengesetz 1954 8) zur Ver
fügung gestellten Bundesmitteln Beträge in aus-

, gewiesenem Ausmaß zurück. 

Titel 532 Zweckzuschüsse des Bundes 

Beim Titel 532 .werden folgende Ausgaben 
verrechnet: 

Zuschüsse zu Landesbeiträgen an 
österreichische Entwicklungsge-

1965 *) 1966**) 1967**) 
Mill. S 

biete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34·4 36·0 45·9 
Zuschüsse zum Pflichtschulbauauf-

wand an Gemeinden bzw. schul-
erhaltende Gebietskörperschaften 9) - 9) - 50·0 

Zuschüsse zur Theaterführung an 
Länder und Gemeinden ....... 19'1 19'0 19·0 

Ausgaben (Summe)... 53'5 55·0 114·9 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Zuschüsse zu Landesbeiträgen an österreichische 
Entwicklungsgebiete 

Die Förderung wirtschaftlich entwicklungs
bedürftiger Gebiete österreichs fällt gemäß Ar
tikel 15 Abs. 1 B.-VG. in der Fassung von 1929 
in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Die 
auf Artikel III § 18 Abs. 1 Z. 1 des Finanzaus
gleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 000/1966, ge
stützte Zuschußgewährung des Bundes zur För
derung solcher Gebiete ist eine Ermessensleistung. 
Die für diese Zwecke vorzusehenden Mittel wer
den im jeweiligen Bundesfinanzgesetz unter Fest
setzung eines Höchstausmaßes bereitgestellt. 

In den Jahren 1960 bis 1966 erfolgte die Zu
schußverteilung auf die Bundesländer nach Richt
linien, die einvernehmlich mit den Ländern er
stellt worden sind. Hiefür wurden der Ertrags-

,.) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

8) BGBI. Nr. 148. 
9) Erstmalig im Jahre 1967 veransdJ.lagt. 

anteilekopfquoten-Ausgleich der Länder, ein 
fiktiver Kopfquoten-Ausgleich der Gemeinden, 
die der Land- und Forstwirtschaft . zugehörige 
Wohnbevölkerung, die Arbe.itslosenrate und eine 
Durchschnittszahl der· vorgemerkten Arbeit
sudlenden herangezogen. 

Als vom Bund im Einvernehmen mit den Län
dern anerkannte Förderungszwecke kamen die 
VerkehrserschIießung, die Förderung der An
siedlung (Erweiterung) von industriellen und 
gewerblichen Betrieben, der Ausbau des Fremden .. 
verkehrs, schließlich die Besitzfestigung ·von 
kleinen Landwirten und Kleingewerbetreibenden 
als Maßnahme der Produktivität, Sicherung be
stehender und Schaffung zusätzlicher Arbeits
plätze und ab 1962 zusätzlidl die Förderung 
notleidender Kohlen- und Buntmetallbergbau
Gemeinden (und Umgebungsgemeinden) in Be
tracht. 

Zuschüsse zum Pflichtschulbauaufwand 

Auf Grund des Finanzausgleichsgesetzes ge
währt der Bund ab 1967 Schulsitzgemeinden 
bzw. schulerhaltenden Gebietskörperschaften zur 
Erleichterung des ihnen aus der Beseitigung der 
Schulraumnot auf dem Gebiete der Volksschulen, 
Hauptschulen und des Polytechnischen Lehr
ganges erwachsenden Bauaufwandes finanzielle 
Hilfe, die auch in Form von Zinsenzuschüssen 
gewährt werden kann. 

Der veranschlagte Betrag von 50 Millionen 
Sdlilling wird an die einzelnen Bundesländer auf 
Grund der Schülerzahlen an den oben genannten 
Schultypen verteilt. 

Die Verteilung an die in Betracht kommenden 
Gemeinden bzw. schulerhaltenden Gebietskör
perschaften erfolgt durch die zuständige Lan
desregierung unter Bedachtnahme auf das Schul
raumerfordernis im Verhältnis zu den Pflicht
smülern an diesen Schultypen. 

Zuschüsse zur Theaterführung 
an Länder und Gemeinden 

Der Bund kann gemäß Art. III § 18 Z .. 2 
FAG. Ländern und Gemeinden für die auf eigene 
Rechnung geführten Theater und jene Theater, 
zu deren Abgangsdeckung sie vertraglich ver
pflichtet sind, u. zw. zur teilweisen Deckung eines 
solmen Betriebsabganges sowie der erforderlichen 
Baukosten, Zweckzuschüssegewähren. 

Titel 533 N aturkatastrophen-Verwaltungsfonds 
(Zweckgebundene Gebarung) 

1965 ',) 
1966*':-) 
1967 "'~) 

,.) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

Sach-
aufwand Einnahmen 

1627 
10'0 
1'0 

Mill. S 

210'0 
10'0 

1'0 
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Ansatz 1/53306 überweisungen an Länder 
Ansatz 2/53300 Dotierung des Fonds 

Der erstmalig im .Bundesvoranschlao- 1959 vom 
Bund jährlich vorgesehene Betrag wi~d aus dem 
Ansatz 1/53107 zur Verfügung gestellt und dem 
N ~ tur.ka tastrophe~-Verwaltungsfonds zugeführt. 
DIe Emnahmen dIeses Fonds sind zweckgebunden 
und können im Bedarfsfalle auch erst in Nach
jahren in Anspruch genommen werden. Nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Finanzausgleichs
gesetzes 1967 können aus dem Fonds Zweckzu
schüsse an die 'Länder zu der von ihnen durchzu
führenden Förderung der Behebung "on Kata
strophenschäden im Vermögen physischer Per
sonen zUgeteilt werden. Mit Ende des Jahres 1965 
waren aus dem zweckgebundenen Zuschuß des 
B~ndes noch 73,469.422'80 Schilling verfügbar, 
dIe auf Grund einer Ermächtigung an den Bun
desminister für Finanzen im Wege einer Rück~ 
lagenzuführung zwecks Verwendung im nächst-
folgenden Finanzjahr reserviert wurden. . 

Titel 534 Katastrophenfonds nach dem Bundes
gesetz, BGBI. Nr. 207/1966 (Zweckgebundene 
Gebarung) . 

Sacb-
aufwand Einnahmen 

Mill. S. 

540'0 540'0 

Ansätze 1/53406 bis 1/53446 
Die Mittel des 'Fonds sind zur Förderung der 

Behebung von Katastrophenschäden im Ver
mögen von physischen und juristischen Personen 
mit Ausnahme ·von. Gebietskörperschaften 
(25 v. H.), zur Behebung solcher Schäden im 
Vermögendes Bundes (15 v. H.), im Vermögen 
der Länder (5 v. H.) und im Vermögen der Ge
meinden (5 v. H.), schließlich für Maßnahmen 
des S.chutzwasserbaues zur Vorbeugung gegen 
künftIge Hochwasserschäden (50 v. H.) bestimmt. 

Der erstmalig im Bundesvoranschlag 1967 vor
gesehene Betrag in der Höhe von 540 Millionen 
Schilling wird aus dem Ansatz 2/52890 zur Ver.:. 
fügung gestellt. 

"'f) Bundesvoranschlag. 
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176 Kapitel 54 - Titel 540 

Kapitel 54 Bundesvermögen 

Titel 540 Kapitalsbeteiligung 

Sachaufwand 
Ordentliche Ao, 
Gebarung Gebarung 

Mill,S 

1965 *) 257'1 351'2 

1966 **) 375'0 375'4 

1967 ~-*) , , , , , 204'8 555'1 

~innahmen 

Summe 

608'3 526'2 

750'4 542'6 

759'9 489'5 

Erträge der Anteilsrechte des Bundes 
an verstaatlichten 

Einnahmen 
1965 *) 1966'·) 1967**) 

Mill,S 

Banken , 50'C 50'0 50'0 
Industrieunternehmungen ') 68'5 61'3 61'2 
Gesellsruaften der Elektrizitäts-

wirtschaft, 12'6 10'4 10'4 
Erträge aus Quotenanteilen bei inter

nationalen Finanzinsüutionen 
Abfuhr der Oesterreiruisruen 

Nationalbank 

0'6 

282'5 288'0 290'0 

Beim Titel 540 werden folgende Gebarungen Dividende der Austria-Tabakwerke 
AG, 36'0 36'0 36'0 

verredmet: 
Ausgaben 

Kapitalsbeteiligungen an verstaat
li rute 

Industrieunternehmungen 1) 2) , 

Gesellschaften der Elektrizitäts
wirtschaft 2) 

Quotenanteile an internationalen 
Finanzinstitutionen 

Kapitalsbeteiligungen an sonstigen 

1965') 1966") 1967 ") 
Mill. 5 

88'0 75"7 80'0 

298'0 371'9 368'0 

42'2 152'0 187"6 

Unternehmungen 2) , , , " 136'9 99'4 69'5 

Miteigentumsanteile (Flughafen-
betriebsgesellschaften) , , ,. 42'6 36'4 39'8 

Barentsruädigungen für verstaat-
lichte Unternehmungen, , " 0'6 15'0 15'0 

Ausgaben (Summe) 3) , 608'3 750'4 759'9 

",) Bundesrechnungsabschluß, 

**) Bundesvoranschlag. 

1) Hievon aus Mitteln des Investitionsfonds für ver
staatlichte Unternehmungen: 

1965 

1966 

1967 , .. "".,.,.""",. 

40'0 Mili. S 

51'0 Mill, S 

2) Hievon Umwandlungen von Bundesdarlehen, 
Haftungsbeträgen und Gewinnausschüttungen in Be
teilungen: 

1965 

1966 

1967 

Verst. Ges. Sonstige 
Ind, Elektr, Ges, 

Mill.S 

0'1 

22'S 

55"5 

2'0 

3) Hievon außerordentliche Gebarung: 
1965 *) 1966**) 

Mill,S 
1967**) 

Verstaadirute Industrieunter-
nehmungen • oe' •••••••• '" 48'0 247 

Gesellschaften der E-WirtSchaft 298'0 299'8 300'0 

Internationale Finanzinstitu-
tionen .................... 48'4 187'6 

Sonstige Gesellschaften ........ 5'2 2'5 67'S 

555'11 351'2 375'4 

Erträge der Antei!srechte des Bundes 
von sonstigen Unternehmungen 

überweisung vom Investitionsfonds 
für verstaatI, Unternehmungen: 
für Kapitalsbeteiligungen 
als Ersätze 

40'0 
30'3 

10'6 

51"0 
34"7 

6'6 

34"7 

526'2 542'6 489'5 Einnahmen (Summe) , 
~-------

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Erwerb von Beteiligungen 

Für den Erwerb von Beteiligungen an U nter
nehmungen (Kapitalgesellschaften u. dgl.) ist in 
allen Fällen das Bundesministerium für Finanzen 
zuständig. Ausgaben für derartige Beteiligungen 
werden daher ausschließlich beim Ansatz 540 ver
rechnet. 

Elektrizitätsförderungsgesetz 

Das Elektrizitätsförderungsgesetz, BGBl. 
Nr. 194/1963, bestimmt, daß die Unterneh
mungen der Elektrizitätswirtschaft in den Jah
ren 1964 bis einschließlich 1968 durch Bundes
mittel im Betrage von 300 Million:en SchiHing 
jährlich gefördert werden, 

Im Bundesvoranschlag 1967 sind diese 300 Mil
lionen Schilling beim Ansatz 5/54032 veran
schlagt, 

Beteiligungen im Jahre 1967 

Der im Jahre 1967 für Beteiligungen ver
anschlagte Betrag dient vor allem der Erhöhung 
und Abrundung des Gesellschaftskapitals von 
bereits beste.benden verstaatlichten Unterneh
mungen und von sonstigen Unternehmungen, an 
denen der Bund beteiligt ist, weiters der Beteili
gung an neuen Gesellschaften, bei denen die N ot
wendigkeit einer Beteiligung zum Zeitpunkt der 
Veranschlagung noch nicht bekannt war., 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag. 

1965 1966 
Mill,S 

1967 

4) Erträge .. ': ........ , .... 189'5 200'0 200'0 
ab überweisungen ""., 121'0 1387 138'8 -------

Verbleiben 68'5 61'3 61'2 

----
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Folgende Beträge sind für Beteiligungen IDl 

Voranschlag 1967 vorgesehen: 
Gemäß Elektrizitätsförderungsgesetz sind die 

bereits aufgezeigten 300 Millionen Schilling be
reitgestellt. 

Für den Bau der 2. Schleuse des Kraftwerkes 
Wallsee der Österreichischen Donaukraftwerke 
AG. wird der Gesellschaft ein Betrag von 200 Mil
lionen Schilling in Form einer Kapitaleinzahlung 
zur Verfügung gestellt. Die zweite Rate von 
68 Millionen. Schilling wurde in den Voranschlag 
1967 aufgenommen. 

Weiters wurde für diverse, noch zu bestim
mende verstaatlichte Unternehmungen nach dem 
1. Verstaatlichungsgesetz (ohne Banken) 80 Mil
lionen Schilling veranschlagt. 

An sonstigen Kapitalsbeteiligungen sind 
63'95 Millionen Schilling für verschiedene Un
ternehmungen, bei denen bereits Kapitalerhö
hungsbeschlüsse vorliegen (wie insbesondere bei 
der Flughafen Wien Betriebs-GesmbH., Neusied-

Im Jahre 1967 ist seitens der internationalen 
Finanzinstitutionen mit Aufrufen . zur Beitrags
leistung in der veranschlagten Höhe zu rechnen. 

Beitragsleistungen an die Internationale Ent
wicklungsorganisation: werden jedoch auf Grund 
eines vom Nationalrat mit Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 51/1'963, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 109/1964, genehmigten, zwischen dem 
Bundesministerium für Finanzen und der Oester
reichischen Nationalbank am 22. März 1963 ge
schlossenen übereinkommens wegen Gewährung 
eines Kredites an die Republik Österreich zwecks 
Einlösung der zugunsten des Internationalen 
Währungsfonds und der Internationalen Ent
wicklungsorganisation gemäß § 1 des 3. Schatz
scheingesetzes in der jeweiligen Fassung bege
benen Bundesschatzscheine von der Oesterreichi
schen Nationalbank riCfinanziert.7) 

Im einzelnen ist über die Institutionen zu be
merken: 

lersee Planungs-GesmbH sowie verschiedenen ge- Internationaler 
meinnützigen Wohnungsgesellschaften und land- Währungsfonds 8) 
wirtschaftlichen GenossensChaften) bzw. zu er- Anläßlich des Beitrittes zu dem Abkommen 
warten sind (wie insbesondere bei der BüRGES, von Bretton Woods ist die Republik Österreich 
Austria Wochenschau GesmbH. und der Austro- . Mitglied des Internationalen Währungsfonds ge-
plan. GesmbH), vorgesehen. worden. 

überdies wurden für die EUROCHEMIC 5) Die Mitglieder dieser Organisation haben be-
3'5 Millionen Schilling vorgesehen. stimmte Quoten einzuzahlen. Die Quote der Re-

Schließlich werden bei einigen Wohnbaugesell- publik Österreich beträgt unter Berücksichtigung 
schaften sowie der Lagereiberriebe GesmbH der im Jahre 1959 erfolgten Erhöhung der 
Bundesdarlehen oder Gewinnausschüttungen von Quote um 50% 75 Millionen US-Dollar. 
insgesamt 2 Millionen Schilling in Neubeteili- Die Republik Österreich hat rund 3/4 ihrer 
gungen umgewandelt. Quote in Form von unverzinslichen, auf Sicht 

Internationale 
FinanzinsHtuHonen 

Aus der Beteiligung des Bundes an internatio
nalen . Finanzinstitutionen ergibt sich folgende 
Gebarung: 

Internationaler Währungsfonds, , , 
Asiatische Entwicklungsbank .• " 
Internationale Bank für Wieder-

aufbau imd Wirtschaftsförde-
rung ,.", .. ",.", .. "."., 

Internationale Entwicklungsorga-
nisation ,., .. "." .. ,., ..... . 

Europäischer Fonds . , , .... , .. , . 
Summe, 

") Bundesrechnungsabschluß, 
""-) Bundesvoranschlag, 

1965*) 1966*') 1967**) 
Mi!!. S 

0'06
) 48'46) 0'06

) 

13-0 13"06) 

0'0 22'6 67'66) 

42'2 55'0 55'06) 
13'0 52'06) 

42~2 152'0 187"6 

5) übereinkommen über die Gründung der Euro
päischen Gesellschaft für die chemische Aufarbeitung 
bestrahlter Kernbrennstoffe (EUROCHEMIC) siehe 
BGBI..Nr. 243/1959. Abänderung der Satzung: BGBL 
Nr. 186/1960. 

6) Außerordentliche Gebarung. 

Erläu!erungr!1 zum Bu.nrlesfinanz-nes.et1. 

fälligen Bundesschatzscheinen (begeben auf Grund 
der Bundesgesetze BGBl.Nr. 159/1948 und 
BGBl. Nr. 92/1953, bzw. BGBl. Nr. 75/1959) 
erlegt. Wenn an die genannte Organisation Bar
zahlungen zu leisten waren, wurden die Bundes
schatzscheine zu Lasten des obgenannten finanz
gesetzlichen Ansatzes eingelöst. 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 1966 wurde auf 
Vorschlag des Internationalen Währungsfonds die 
Quote Österreichs um 100 Millionen US-Dollar 
auf 175 Millionen US-Dollar erhöht. Zur Erfül
lung dieser Quotenerhöhung wurde die Oester
reichische Nationalbank durch § 2 des Bundes
gesetzes, betreffend die Erhöhung der Quote 
Österreichs beim Internationalen Währungsfonds, 
BGBl. Nr. 203/1965, ermächtigt, alle sich aus 
dieser Quotenerhöhung ergebenden finanziellen 
Verpflichtungen zu übernehmen. Gemäß § 3 leg. 
cit. hat der Bund der Oesterreichischen National-

7) Die Kredit(Refinanzierungs)beträge werden in 
der Anlehnungsgebarung des Bundes, nach den öster
reichischen Haushaltsvorschriften eine hauptsächlich 
für Anleiheerlöse bestimmte Sonderverrechnung, ver
einnahmt, 

8). Sonderorganisation der Vereinten Nationen, 
"Weltbank". 

12 
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bank lediglich eine Vergütung in Höhe von 2°1o 
pro Jahr für die von ihr dem Internationalen 
Währungsfonds zur Verfügung gestellten Gold
mengen und Schillingbeträge zu gewähren. Die 
Vergütung ist beim Ansatz 50117 veranschlagt. 

Asiatische Entwicklungsbank 

österreich hat am 31. Jänner 1966 das Abkom
men über die Asiatische Entwicklungsbank 
unterzeichnet und sich am Kapital der Bank mit 
einem Betrag von 5 Millionen US-Dollar beteiligt. 

Die Asiatische Entwicklungsbank wurde zu 
dem Zweck gegründet, das wirtschaftliche Wachs
tum und die Zusammenarbeit der Länder Asiens 
und des Fernen Ostens zu unterstützen und zur 
Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung 
der zu den Entwicklungsländern zählenden Mit
glieder beizutragen. 

Das Abkommen über die Asiatische Entwick
lungsbank tritt in Kraft, sobald 15 Signatar
staaten, darunter 10 regionale Staaten, deren 
Kapitalzeichnung mindestens 6S% des gesamten 
Kapitals beträgt, ihre Ratifikationsurkunde hin
terlegt haben. Für die Ratifikation durch die 
Signatarstaaten ist eine Frist bis 30. September 
1966 gesetzt. 

Von dem gezeichneten Kapital sind SO% ein
zuzahlen und SOO/o nur abrufbar. Die einzuzah
lende Quote ist zur Hälfte in Gold oder konver
tierbaren Währungen und zur Hälfte in Landes
währung zu entrichten, wobei an Stelle der Lan
deswährung unverzinsliche, bei Sicht fällige 
Schuldscheine erlegt werden können. Die Ein
zahlung der ersten Hälfte der Kapitalzeichnung 
ist in fünf gleichen Jahresraten vorzunehmen, 
wobei die erste Rate 30 Tage nach Inkrafttreten 
des Abkommens fällig ist. Die abrufbare Quote 
darf zur Zahlung nur abberufen werden, wenn 
sie von der Bank benötigt wird, um Verpflich
tungen zu erfüllen, die aus der Gewährung von 
Anleihen mit Hilfe von aufgenommenem Kapi
tal oder aus der Garantieübernahme für An
leihen entstanden sind. 

Nach diesem Einzahlungsmodus hat österreich 
2·S Millionen US-Dollar, d. s. 6S Millionen Schil
ling, ab 1966 in fünf Jahresraten a SOO.OOO US
Dollar, d. s. 13 Millionen Schilling, zu leisten, 
und zwar zur Hälfte in Gold oclerkonvertier
barer Wiährung und zur Hälfte in Landeswährung 
oder in Bundesschatzscheinen. 

Internationale Bank 
für Wiederaufbau 
und Wirtschaftsförderung 9) 

Nähere Einzelheiten über den Beitritt öster
reichs zum Abkommen von Bretton Woods 
können den Erläuterungen zum Bundesfinanz-

9) Sonderorganisatioh der Vereinten Nationen 
"Weltbank". 

gesetz für das Jahr 1958, Seite 106, und für das 
Jahr 1959, Seite 124, entnommen werden. 

Die letzten Bundesschatzscheine zur Erfüllung 
des überwiegenden Teiles des zur Bezahlung auf
gerufenen Quotenanteiles von 20. v. H. wurden 
im Jahre 1959 eingelöst. Seit dem Jahre 1953 
wurden aus dieser Verpflichtung insgesamt 
231,225.543 Seingelöst. 

Die Mitglieder der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung haben 
am 2. Feber 1959 einstimmig eine Aufstockung 
des Kapitals der Bank um 10 Milliarden Dollar 
beschlossen. Zur effektiven Durchführung dieser 
Kapitalaufstockung haben die einzelnen Mit
gliedstaaten eine 1000/oige Erhöhung ihrer Quote 
vorzunehmen. Für die Republik österreich be
deutet dies eine Erhöhung um 50 Millionen 
Dollar. Diese zusätzliche Quote wird jedoch nicht 
zur Einzahlung aufgerufen, sondern es gilt für 
sie dieselbe Regelung wile für die 80 v. H. der ur
sprünglichen Quote. Die gesetzlichen V oraus
setzungen für die Kapitalserhöhung wurde mit 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 211/1959 geschaffen. 

Als Folge der von -österreich vorgenommenen 
Quotenerhöhung beim Internationalen Wäh
rungsfonds wurde auch eine Erhöhung des 
österreichischen Kapitalanteiles bei der Weltbank 
notwendig. Diese Erhöhung beträgt 867 Mil
lionen Dollar. Von der Hälfte dieses Betrages 
sind 2% , das sind 867.000 Dollar, in Gold oder 

. US-Dollar und 180/0, das sind 7,803.000 Dollar, 
in Landeswährung zu zahlen. Die gesetzliche 
Voraussetzung für diese Kapitalerhöhung wurde 
mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 204/1965 geschaf
fen. 

Die Inanspruchnahme der auf die Quoten
erhöhung zu zahlenden Beträge erfolgt derart, 
daß im Jahre 1966 die Dollar-Quote von 
867.000 Dollar; das sind 22,542.000 Schilling, 
bar zu erlegen war, während für die Quote in 
Landeswährung von 7,803.000 Dollar Schatz
scheine begeben werden können, die in drei 
gleichen Jahresraten in den Jahren 1967, 1968 
und 1969 von der Weltbank eingelöst werden. 
Die budgetäre Belastung für diese drei Jahre 
wird sich somit auf je 2,601.000 Dollar, das sind 
67,626.000 Schil1ing, belaufen. 

Internationale 
Entwicklungsorganisation 

Anläßlich des Beitrittes zu dem Abkommen 
über die Internationale Entwicklungsorganisa
tion (IDA), BGBl. Nr. 201/1961, hat die Republik 
österreich die Mitgliedschaft bei der genannten 
Organisation erworben. Aufgabe der Organisa
tion ist es, in den in die Mitgliedschaft einbe
zogenen Entwicklungsländern die wirtschaftliche 
Entwicklung. zu fördern, die Produktivität zu 
steigern und auf diese Weise den Lebensstandard 
zu heben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe haben 
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die Mitglieder dieser Organisation bestimmte 
Quoten (Zeichnungsanteile) einzuzahlen. Die 
Quote der Republik österreich beträgt 5'04 Mil
lionen US-Dollar. Dieser Betrag war in Gold oder 
frei konvertierbarer Währung in den Jahren 1961 
bis einschließlich 1964 einzuzahlen, jedoch ist in 
dem Abkommen auch vorgesehen, daß bis zu 
90% der einzuzahlenden Quote in Form von 
unverzinslichen. Schatzscheinen erlegt werden, 
die auf Verlangen der Organisation ein,zulösen 
sind. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch ge
macht und die Quotenanteile 1961, 1962, 1963 
und 1964 größtenteils in Form von unverzins
lichen, auf Sicht fälligen Bundesschatzscheinen (be
geben auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 159/1948, in der Fassung BGBL Nr. 134/ 
1961, erlegt. Damit hat österreich seine Quote 

. zur Gänze eingezahlt. 
Die der Internationalen Entwicklungsorgani

sation angehörenden Industriestaaten (Part-I
Länder), zu denen auch österreich zählt, haben 
beschlossen, der Organisation zusätzliche Mittel 
in Höhe voh insgesamt 750 Millionen US-Dollar 
zur Verfügung zu stellen. österreich leistet, eben
so wie die meisten kleineren Industriestaaten, 
einen Beitrag in Höhe seiner Erstzeichnung, 
d. s. 5'04 Millionen US-Dollar. Der Beitrag ist 
in frei konvertierbarar Währung in drei gleichen 

Bedarf aufgerufen werden. Die Ermächtigung zur 
Beitragsleistung leitet sich aus § 3 des Bundes
gesetzes. betreffend Beitragsleistungen der Repu
blik österreich bei internationalen Finanzinsti
tuiionen, BGBl. Nr. 74/1959, ab. 

Der in Gold im Gegenwert von Verrechnungs
einheiten (US-Dollar) zu erlegende Beitrag ist 
jeweils nach Aufruf zur Beitragsleistung durch 
den Europäischen Fonds diesem zur Verfügung 
zu stellen. In den Jahren 1959/1960 wurden Bei~ 
träge in der Höhe vOli 16'5 Millionen Schilling 
geleistet. In den Jahren 1961 bis 1965 erfolgte 
kein Aufruf zur Beitragsleistung. Für das Jahr 
1967 wird mit einem Aufruf zur Beitragsleistung, 
in der veranschlagten Höhe, gerechnet. 

Der Artikel 6 des Europäischen Währungs
abkommens sieht eine Verzinsung der Beitrags
leistungen an den Europäischen Fonds vor. Der 
Prozentsatz der Zinsen wurde durch die Orga
nisation für Europäische wirtschaftliche Zusam
menarbeit mit 2010 p. a. festgelegt. 

Bei der Berechnung des Zinsenertrages wurden 
die seit 1959 über Aufruf vollzogenen Beitrags
leistungen . berücksichtigt.li) 

Leistungen für Miteigentumsanteile bei 
Flughafenbetriebsgesellschaften 
(Treuhandvermögen) 

Raten in den Jahren 1965, 1966 und 1967 zu Anlagewerte, deren Einzelanschaffungspreis 
erfüllen und kann, ebenso wie die 90% -Quote über 50.000 Schilling beträgt, werden bei den 
der Erstzeichnung, durch übergabe unverzins- Flughafenbetriebsgesellschaften, mit Ausnahme 
licher Schatzscheine geleistet werden. Die gesetz- des Flughafens Wien, gesondert durch die Gesell
liche Voraussetzung für diese Beitragsleistung schafter finanziert. Diese Anlagewerte stehen im 
wurde mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 25/1%4 ge- Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter an 
schaffen. Das Erfordernis für die vön der IDA der Flughafenbetriebsgesellschaft im Miteigentum 
zur Einlösung aufgerufenen Bunnesschatzscheine der Gesellschafter und bilden das sogenannte 
wird auf Grund einer dem Bundesministerium I Treuhandvermögen. 
für Fina.nz~n erteilt.en Ermächtigung .durch die Diese Konstruktion erwies sich als notwendig, 
Oesterreichische Nauonalbank refinanZIert. da die hohen' Abschreibungen dieser Anlage-

B~s z~m 30. J~ni 1966 wurden Bundesschat~- werte den Betriebsgesellschaften zusätzliche Ver
schelne 1m NOIflmalbetrag von 93,288.800 Sdul- luste aufgebürdet hätten, die wieder von den 
ling eingelöst. Gesellschaftern abgedeckt hätten werden müssen. 

Europäischer Fonds 

Das mit der Einführung der Ausländerkon
vertibilität zur Jahreswende 1958/59 in Kraft 
getretene Europäische Währungsabkommen 
(BGBL Nr. 75/1960) 10), das an die Stelle der 
Europäischen Zahlungsunion getreten ist, sieht 
gieichzeitig die Errichtung einesEUROPAISCHEN 
FONDS vor. Der Fonds hat zur Aufgabe, seinen 
Mitgliedern zwecks überbrückung vorübergehen
der Zahlungsbilanzschwierigkeiten Hilfe zu ge
währen UIlJd damit auch gleichzeitig das Funk
tionieren des multilateralen Zahlungssystems zu 
erleiChtern. Der österreichische Beitrag zum Fonds 
beträgt höchstens 5 Millionen US-Dollar, die nach 

10) Änderungen: BGBl. Nr. 238'f1960 in der Fas
Hing BGBI. Nr. 156 und 157/1962. 

Nach Erreichung einer entsprechenden Aktiv
gebarung bei den Flughafenbetriebsgesellschaften 
wird das Treuhandvermögen von diesen ent
weder erworben oder in das Betriebsvermögen 
überführt werden. 

Entschädigungen 

§ 1 Abs. 2 des 1. Verstaatlichungsgesetz~s, 
BGBl. Nr. 168/1946, und § 2 des 2. Verstaat
lichungsgesetzes, BGBI. Nr. 81/1947, besagen, 
daß für die nach dies·en Gesetzen verstaatlichten 
Unternehmen, Betriebe und Anlagen eine 'ange
messene Entschädigung zu leisten ist (siehe Er
stes Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 189/1945, und Zweites Verstaatlichungs-Ent
schädigungsgesetz, BGBL Nr. 3/1960, die sich 

11) Verrechnung der Erträge beim Ansatz 2/54054. 
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beide nur auf das 1. Verstaatlichungsgesetz, BGBl. 
Nr. 168/1946, beziehen). 

Für die noch nicht abgewickelten Fälle wurden 
15 Millionen Schilling veranschlagt. 

Erträge der Anteilsrechte 
Gemäß § 4 des Bundesgesetzes vom 22. Juli 

1959, BGBl. Nr. 173, fließen dem Investitions
fonds für verstaatlichte Unternehmen 75 von 
100 der Ausschüttungen der im § 1 genannten 
Unternehmungen und Betriebe 12) zu, soweit die 
Ausschüttungen nicht nach bundesgesetzlichen 
Bestimmungen zur Verstaatlichungsentschädi
gung verwendet werden. Die gesamten Erträge 
von 200'000 Millionen Schilling werden daher 
wie folgt verwendet: 

für Entschädigungen beim Ansatz 1/54022. 15'000 Mill. S 
verbleiben . . . . . . . . . • . 185'000 Mill. S 

/~ 
/ ~ 

75010 
Investitionsfonds 

138"750 Mill. S 

25010 
Bundeshaushalt 

46'250 Mill. S 

Der auf den Investitionsfonds entfallende An
teil von 138750 Millionen Schilling wird im 
Voranschlag 1967 zu Lasten des Ansatzes 2/54014 
a~ den Investitionsfonds (siehe Kapitel 66) über
Wiesen. 

Zahlungen des Investitionsfonds 
an den Bund 

Im Voranschlag 1967 sind unter den Ein
nahmen 34'687 Millionen Schilling als besondere 
überweisung aus dem auf Grund des Kompetenz
gesetzes, BGBL Nr. 173/1959, errichteten Investi
tionsfonds für verstaatlichte Unternehmungen 
an die Kassenverwaltung des Bundes vorgesehen. 
Bei diesem Betrag handelt es sich um die im 
Ressortübereinkommen vom 14. November 1961 
für 1966 vereinbarte Rückzahlung von einzelnen 
Gesellschaften nachgelassenen Darlehen und Er
stattung von Regreßforderungen des Bundes 
gegen verstaatlichte Unternehmungen. 

Von den im vorgenannten übereinkommen 
vereinbarten überweisungen von insgesamt 
630'5 Millionen Schilling wurden in den Jahren 
1962 bis 1965 insgesamt 138'6 Millionen Schilling 
gezahlt. In den Voranschlägen 1966/67 sind je 
34'687 Millionen Schilling vorgesehen. 

Abfuhr der 
Oesterreich ischen 
Nationalbank 

Die Abfuhr der Oesterreichischen National
bank setzt sich aus dem gemäß § 69 Abs. 3 
des Nationalbankgesetzes 1955, BGBl. Nr. 184, 
errechneten Anteil des Bundes am Reingewinn 
der Notenbank sowie der Ausschüttung einer 

12) Also ohne verstaatlimte Banken und verstaat
lichte Gesellschaften der .Elekrizitätswirtschaft. 

Dividende an den Bund in seiner Eigenschaft als 
Aktionär der genannten Unternehmung zusam"" 
men. Der Gewinn der Oesterreichisdten Natio
nalbank beruht vornehmlidt auf dem Ertrag des 
Devisen-Valuten-Geschäftes. 

Kapitalsbeteiligungen 
des Bundes 
im Jahre 1965 

Im Jahre 1965 erfolgten bei nachstehenden 
Unternehmungen KapitalsbeteiIigungen des Bun
des: 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 1 Unterteilung 2: 13) 14) 

Simmering-Graz-Pauker AG. für Maschinen-, 
Kessel- und Waggonbau, Wien .. . . . . . . . . . . . . 23·0 

Schoeller Bleckmann Stahlwerke AG. 

Summe .. , 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 1 Unterteilung 3: 15) 

Hofherr Schrantz, landw. Maschinenfablfiks AG ... 
Simmering-Graz-Pauker AG. für Masd,linen-, 

Kessel- und Waggonbau, Wien ............. . 
Steinkohlenbergbau Grunbach Ges. m. b. H. 

in Liqu., Grunbach, NÖ. . .................• 
Schoeller Bleckmann Stahlwerke AG .......... . 
Gemein. Wohnungsges. "Barbara" GmbH. . ... . 

Summe ... 

17·0 

40·0 

10·0 

5·3 

15·0 
17-0 

0·7 

48·0 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 1 bUnterteilung 1: 15) 

Österreichische Donaukraftwerke A. G., Wien. .. 160·0 
Osterreichische Elektrizitätswirtschafts-A. G. Wien 50·0 
Tauernkraftwerke AG. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 38:0 
Ost. Dratikraftwcrke AG. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30·0 
Ennskraftw. AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20·0 

Summe . .. 298·0 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 1 c: 

Internationale Enrwicklungsorganisation .......... 42·2 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 2 Unterteilung 1: 

Europäische Gesellschaft für die chemische Auf
arbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe (EURO· 
CHEMlC) Mol/Belgien ...................• 5·2 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 2 Unterteilung 2: 16) 

BUWOG. Gemein. Wohnungsges. für Bundesbed. 
GmbH. . .............................. :... 12·6 

Dachstein Fremdenverkehrs AG. .. . . . . . . . . . .. . . 4·5 
Flughafen Wien Betriebs-GmbH. .............. 3·6 
Salzburger Flughafen Betriebs-GmbH. . . . . . . . . . . 0·4 

Summe... 21·1 

13) Verstaatlimte Unternehmungen. 
14) Für diese Beteiligungen wurden aus dem bei 

Kapitel 7 a Titel 1 (neuer Ansatz: Kapitel 66) ver
rechneten Investitionsfonds für verstaatlichte Unter
nehmungen der Kassenverwaltung des Bundes Mittel 
zur Verfügung gestellt. . 

15) Verstaatlichte Unternehmungen. 
16) Umwandlung von gewährten Bundesdarlehen. 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)178 von 309

www.parlament.gv.at



Kapitel 54 - Erträge von Anteilsremten im Jahre 1965 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 2 Unterteilung 3: 17) 

Erste· Gemeinn. Wohnungsges. "Heimstätte" 
.Ges. m. b. H. Wien ..........•............ 

Gern. Eisenbahnsiedl. Ges. in Villach GmbH., 
, Villaeh ................................... . 
Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft 

Linz, Ges. m. b. H., Linz ... : ............. . 

Woh~bauges .. der ÖBB, Ges. m. b. H., Wien ... . 

Summe ... 

aus Kapitel 18 Titel 1 § 2 Unterteilung 4: 

Felbertauernstraße-AG.,- Lienz ................ . 

1'2 

0·1 

Flughafen Wien, Betriebsgesellschaft m. b. H., Wien 

Bürgschaftsfonds der Kleingewerbekreditaktion 
des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau, Ges. m. b. H., Wien .............. . 

Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft m. b. H., 
Innsbruck ................................ . 

0·1 Erste Gemein. Wohnungsges. "Heimstätte GmbH." 

0·1 Österreichische Gemeinnützige Siedlungs-GmbH. .. 

Salzburger Flughafen Betriebs-GmbH. . ....... . 
1·5 

Erste Wiener. Hotel AG ...................... . 

Radio Austria AG ........................... . 

60.0 Verschiedene Genossenschaften 

181 

37·5 

1·7 

1·7 

1·0 

0·1 

0·0 

0·0 

0·0 

Neusiedlersee Planungsgesellschaft m.· b. H., 
Eisenstadt .................................. . 2·6 Summe. .. 109'2 

17) Umwandlung von Gewinnausschüttungen. 
Gesamtsumme... 565'2 

Erträge von Anteilsrechten des Bundes im Jahre 1965 
An Erträgen von Anteilsrechten des Bundes gingen im Jahre 1965 

bei Kapitel 18 Titel 1 § 1 Unterteilung 1: 18) 

VÖEST A. G., Linz ....................................•...•.... ,. " ........ . 
Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft, Wien ........•..•.•..•............ 

Öste~eichische Mineralölverwaltuhg A. G., Wien ...........••..•............ { 

Gebrüder Böhler und Co., AG. . .......................................... . 
Österreichische Stickstoffwerke A. G., Linz ...•...•...................•..... 
Wiener Schwachstromwerke Ges. m. b. H., Wien ........................... . 
Montanwerke Brixlegg GmqH ............................................... . 
Schiffswerft Linz A. G., Linz ............................................. . 

Zwischensumme .. . 

ab: Anteil des Investitionsfonds .. . 

Summe .. . 

bei Kapitel 18 Titel 1 § 1 Unterteilung 2: 18) 

Creditanstalt-Bankverein, Wien ..........................................•.. 
Österreichische Länderbank A. G., Wien ...............................•...• 
Österreichisches Creditinstitut A. G., Wien ........................... ' ......• 

Summe ... 

bei Kapitel 18 Titel 1 § 1 Unterteilung 3: 

ein: 

Dividende 
in ulo 

3·5 
3 
6 
6'5 
3 
5 
4·5 
3 
3 

10 
10 
10 

für die 
Jahre 

1964 
1964 
i963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

1964 
1964 
1964 

Mill. S 

49·0 
30·0 

19) 30.0 
:lO) 40·0 

15·7 
19·2 
3-2 
1·3 
1-1 

189·5 

121·0 

68·5 

30·0 
15·0 
5·0 

·50·0 

Österreichisch-Bayerische KraftWerke. A. G., Simbach ....................•..• 4 1964 10·4 
Donaukraftwerke Jochenstein A. G., Passau ................................. zirka 0·899 1964 2·2 

Summe ..• 12·6 

bei Kapitel 18 Titel 1 § 1 Unterteilung 4: 

Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft "Heimstätte Ges. m. b. H." Wien ... { 

Wohnbaugesellschaft der Österr. Bundesbahnen, gern. Ges. m. b. H.; Wien ..... . 

{ Gemeinn. Eisenbahn~iedlungsges., Ges. m. b. H. in Villaeh .................. . 

Gemeinn. Eisenbahnsiedlungsges. Linz, Ges. m. b. H., l.inz 

4 1962 0·4 
4 1963 0·7 
4 1964 0·1 
4 1961 } 4 1962 0·1 
4 1963 
4 1964 0·1 

Summe ... 1-4 

18) Verstaadichte Unternehmungen. 19) Restzahlung. 20) Teilzahlung. 
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bei Kapitel 18 Titel 1 § 1 Unterteilung 5: 

Radio-Austtia A. G., Wien ............................................... . 
Elektrizitätswerk Wels A. G., Wels ........................................ . 

Österreichische Sprengmittel-Vertriebs-Gesellschaft m. b. H., Wien ...•...•.... { 

Lagereibettiebe Ges. m. b. H., Wien ...•.............•..................... 
Österreichisches Verkehrsbüro Ges. m. b. H., Wien ..........•.....•......... 
"Eurofirna", Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 

Basel .........................................•....................... ; 
Perlmooser Zementwerke A. G., Wien ..................................... . 
Steyr-Daimler-Puch A. G., Steyr ........................................... . 
Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-A. G.,. Wien ......................... . 
Österreichische Brau A. G., Linz .......................................... . 
Alpenländische Heimstätte, gemeinn. Wobnungsbau- u. Siedlungsges. m. b. H., 

Innsbruck ............................................................. . 
Österreichische HIAG Werke A. G., Wien-Liesing .•......................... 
Jenbacher Werke A. G., Jenbach ......................................... . 
Verschiedene Kleinbeteiligungen nach dem Restsruckegesetz ...............•... 
Verschiedene landwirtschaftliche Genossenschaften ........................... . 

Summe .. . 

bei Kapitel 18 Titel 1 § 1 Untetteilung 6: 

Flughafen Wien Bettiebsgesellschaft m. b: H., Wien ......................... . 

bei Kapitel 18 Titel 1 § 1 c: 

Europäischer Fonds, Paris ...........................••...................•. 

Gesamtsumme ... 

Von der Oesterreichischen Nationalbank wurden abgeführt als: 

Dividende für die 
Mill. in "10 Jahre 

6 1964 0·4 
4 1964 0·3 
8 1963 0·1 
8 1964 0·1 

100 1964 0·2 
7 1964 0·1 

4 1964 
10 1964 
11 1964 
10 1964 
10 1964 0·0 

ca. 2'3 2la) 1963 
8 1964 
6 1964 

0·3 
0·0 

1·5 

1957 bis 1960 3·0 

0·4 

137·4 

Ertrag der Anteilsrechte 22) ••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 4-5 
Gewinn ........................................................................................... 278·0 

Beteiligungen 
Nominalwert 

Laut Beilage N In den Erläuterungen zum 
Bundesfinanzgesetz 1966 beträgt der Nominal
wert der Bundesbeteiligungen: 

Mill.S 
Verstaatlichte Unternehmungen .......•.......• 10.859 
Sonstige inländische Unternehmungen .........• 1.804 
Ausländische Unternehmungen. . .. ....... .•. . .• 5.501 

Summe ... 18.164 

Weitere zwischenzeitliche Beteiligungen 22) • • • • • • • 575 
Im Bundesvoranschlag 1966 vorgesehene weitere 

Bettäge für Beteiligungen, deren Auf teilung im 
Z~~tp.unk~ der Budgeterstellung noch rucht 
mogltch 1st ...•......................... ~ 

Zusammen ... 19.438 

Reinvermögen 
Das den Bundesbeteiligungen entsprechende 

Reinvermögen der einzelnen Unternehmungen 
entspricht laut Erläuterungen zum Bundesfinanz
gesetz 1966, soweit es erfaßbar war, folgenden 
Beträgen: 

Mill. S 
Verstaatlichte Unternehmungen ............ rd. 22.443 
Sonstige inländische Unternehmen. . . . . . . . .. rd. 5.376 
Ausländische Unternehmungen ............ rd. 3.205 

21) 6% für das Jahr 1964. 
21 &) Restzahlung. 

Zusammen ... rd. 31.024 

22) Siehe Seite 443 der Erläuterungen zum Bundes
finanzgesetz 1966. 

Zusammen. . . 282·5 

Titel 541 Kapitalsbetei1igung (Erlöse) 

1965 ~.) 

1966 **) 
1967 ~"f) 

Verfügung über 
Beteiligungen des Bundes 

Einnahmen 
Mill. S 

232'2 
84'2 
22'4 

Gemäß Artikel X des Bundesfinanzgesetzes 
ist die Verfügungsermächtigung des Bundes
minIsters für Finanzen hinsiChtlich der 
Beteiligungen des Bundes an Unternehmungen 
beschränkt. Vor allem ist er zu keinen Verfü
gungen ermächtigt über Beteiligungen an Unter
nehmungen und Betrieben, die unter das 1. Ver
staatlichungsgesetz, BGB!. Nr. 168/1946, oder das 
2. Verstaatlichungsgesetz, BGBL Nr. 81/1947, 
fallen. Weiters ist es nicht ermächtigt zu Ver
fügungen über Beteiligungen des Bundes an Un
ternehmungen, wenn an Kapitalgesellschaften die 
Beteiligung des Bundes ein Viertel des Grund
kapitals (Stammkapitals), bei anderen Unter
nehmungen der Wert der Beteiligung, über die 
verfügt wird, ein Viertel des Wertes des Unter
nehmens übersteigt. 

,.) Bundesrechnungsabschluß. 
,:.*) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 54 - Titel 541/542 183 

Unterschiede der Gebarung' 

Die Einnahmen im Jahre 1965 sind im 
wesentlichen durch den Verkauf von öROP
Aktien und im Jahre 1966 dUrch Liquidations
erlöse und Reststückverkäufe bedingt. 

Veräußerungserlöse 

Durch die beabsichtigte Veräußeru~g von An
teilsrechten des Bundes sind Einnahmen von 
rund 2'0 Millionen Schilling zu erwarten. 

Liquidationserlöse 

Aus der Liquidation von Unternehmungen, an 
denen der Bund beteiligt ist, werden Erlöse von 
20'4 Millionen Schilling erwartet. 

Dividende der Austria Tabakwerke A.G. 

Die gute Verschleißentwicklung der Austria 
Tabakwerke A.G. im Jahre 1966 läßt erwarten, 
daß 1967 neben den Einnahmen aus der Ver
brauchsbesteuerung des Tabakkonsums, die beim 
Ansatz 2/524 "Verbrauchsteuern" veranschlagt 
sind, eine 60f0ige Dividende, d. s. 36 Millionen 
Sdlilling, ZUr Ausschüttung gelangen. Dieser Be
t~ag ist .b~im Ansatz 2/54094 veranschlagt. Von 
dieser DIVidende aus den Anteilsrechten des Bun
des ist vom Bund gemäß § 85 Einkommensteuer
gesetz die Kapitalertragsteuer im Betrage von 
6'4 Millionen Schilling zu zahlen, die beim An
satz 1/50008 Post 36 als Ausgabe veranschlagt 
und beim Ansatz 2/52024 in Einnahme verrechnet 
wird. Im Jahre 1965 wurde ebenfalls eine 60f0ige 
Dividende gezahlt. . 

Austria Tabakwerke A.G. 

Tabak ist gemäß § 1 des Bundesgesetzes vom 
13. Juli 1949, BGBl. Nr. 186, Gegenstand eines 
Staats~onopols, dessen Verwaltung gemäß § 7 
des zltlerten Gesetzes der Austria Tabakwerke 
A .. G., vorm .. österreichische Tabakregie obliegt. 
Die Tabakregle besteht seit 1784, in der Rechts
form der A. G. seit 1939. Das gesamte Aktien
kapital dieser Gesellschaft in Höhe von. 600 Mil
lionen Schilling ist Eigentum der Republik 
österreich. 

Der Generaldirektion der Austria Tabakwerke 
A. G. mit dem Sitz in Wien unterstehen sechs 
Tabakfabriken, eine in Wien, zwei in Nieaer
österreich (Hainburg und Stein), eine in Ober
österreich (Linz), eine in der Steiermark (Fürsten
feld) und eine in Tirol (Schwaz). Der Einlagerung 
der Rohtabake dient neben den in den Tabak
fabriken bestehenden Lagern das Tabakmagazin 
in Klagenfurt. 

Verschleiß der Tabakwaren 

Im ersten Halbjahr 1966 wurden die Zigaret
tensorten "HOBBY", "SMART-KING SIZE" 

und "FLIR T FILTER" sowie die Lizenzsorte 
"WINSTON", die Zigarrensorte "VENEDI
GER", die Zigarettentabaksorte "REGIE 
BLEND" sowie die Pfeifentabaksorte "TABAK
BAR" in den Verkauf gebracht. Von der Er
zeugung von Tabakwaren entfällt der größte 
Anteil auf die Zigaretten. 

Das Erzeugungsprogramm umfaßt derzeit 
24 Zigarettensorten, 23 Zigarrensorten, 3 Sorten 
Zigarettentabak (Feinschnitt), 8 Sorten Pfeifen
tabak, 2 Sorten Kautabak und eine Sorte 
Schriupftabak. 

Für den Verschleiß der Tabakwaren bestehen 
".ier . selbständige Tabakverschleißmagazine, die 
sich 1fl Wien, Leoben, Salzburg und Klagenfurt 
(vereinigt mit dem dortigen Tabakmagazin) be
finden. Außerdem sind den Tabakfabriken in 
Stein, Linz, Fürstenfeld und Schwaz Verschleiß
magazine angegliedert. 

Von den Tabakverschleißmagazinen erfolgt die 
Beliefer~ng der insgesamt 246 Tabakverläge, von 
denen die Tabaktrafiken die Tabakwaren bezie
hen. Für den Verkauf an die Konsumenten be
stehen im ganzen Bundesgebiet derzeit 15.228 
Tabaktrafiken. Hievon sind 5111 selbständige 
Tabaktrafiken, 225 in Verbindung mit einem 
Verlag geführte Tabaktrafiken, 9505 Tabak
trafiken in Verbindung mit einem Gewerbe 
und 387 Saison- und Schutzhüttentrafiken. 

Titel 542 Bundesdarlehen 

1965 ',) 
1966*") 
1967**) 

Sachaufwand 
Ordentliche Ao. Summe 
Gebarung Gebarung 

MilLS 

370'1 
146'1 124"7 

16'0 263'3 

370'1 
270'8 
279'3 

Einnahmen 

245'6 
176'8 
120'5 

Beim Titel 2 werden folgende Gebarungen verrechnet: 
Ausgaben 1965') 1966") 1967") 

Unternehmungen, an denen Milt S 
der Bund beteiligt ist: 
Verstaatlichte Industrie

unternehmungen und 
DDSG. . . . . . . l1S'3 124"7 23) 116'623) 

Wohnungsbau für Flücht-
linge. . . . . . .• 44'4 

Sonstige Unternehmun-
40'0 

gen 24) ••••••• 141'S SO'l 
übrige Bundesdarlehen 23) , 65'6 26'0 

Ausgaben (Summe). 370'1 270'8 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

23) Außerordentliche Gebarung. 

45'0 

91'2 
26'5 24a) 

279'3 

24) Hievon buchmäßige Umwandlung von Zinsen 
oder Gewinnausschüttungen in Darlehen: 

1965 *). 
1966 **) • 
1967 **) . 

Unternehmungen 
Bund beteiligt Sonstige Zusammen 

Mill. S 

9'8 0'3 10"1 
11'0 0'5 11'5 
15'5 0'5 16'0 

2i a) Hievon 26'0 Millionen Schilling außerordentliche 
Gebarung. . 
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184 Kapitel 54 - Titel 542 

E:nnahmen 1965 *) 1966 ") 1967 *') 

Verstaatlichte Industrie
unternehmungen : 

Mill. ·S 

Zinsen . . . . . . .. 0·5 0·6 0·1 
Sonstige Darlehensrück-

zahlungen ..... 58·4 S·4 8·4 

Verstaatlichte Gesellschaften 
der Elektrizitätswirtschaft: 
Zinsen ....... . 
Umwandlung von Dar-

lehen 2,») • • • • • • 
Sonstige Darlehensrüd,

zahlungen 

SAC-Kredite: 2G) 

Zinsen .... 
Darlehensrückzahlungen . 

Sonstige Bundesdarlehen : 
Zinsen . 
Umwandlungen 27) • • • 
Sonstige Darlehensrück-

zahlungen ..... 

Rückersätze von Treu-
gaben für das Lagerauf
lösungsprogramm 

0·0 

0·1 

1"7 5·5 

20·6 17·5 14"7 
SS·S 53"5 55·5 

7"7 8·0 7·5 
18·6 62·9 15·2 

51·2 9·S 19·1 

31·4 10·5 

245·6 Einnahmen (Summe) . .--------------------176·8 120·5 

Darlehen an 
verstaatlichte 
Unternehmungen 

Für die verstaatlichten Unternehmungen nach 
dem 1. Verstaatlichungsgesetz (ohne Banken) ist 
ein Betrag von 116·59 Millionen Schilling ver
anschlagt. 

Wohnungsbau für Flüchtlinge 

Programm 

Im Rahmen des Lagerauflösungsprogramms 
des Bundesministeriums "für Inneres, das die Er
rithtung von 3150 Wohnungen vorsieht, konn
ten bisher rund 3000 Wohnungen fertiggestellt 
werden, die restlichen 150 Wohnungen befinden 
sich im Bau und werden voraussichtlich bis Ende 
1966 fertiggestellt sein. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
', •. ) Bundesvoranschlag. 

25) Umwandlung in Kapitalsbeteiligungen. 
26) 'Hievon von verstaatlichten Unternehmungen: 

1965 *) IS66 ") 
Mill.S 

1967*') 

E-Wirtschaft: 
Zinsen 4·0 4"7 4·0 
Darlehensrückzahl u ngen 1·9 3·1 2·0 
Industrie: 
Zinsen. .......... 3·9 5·2 3·9 
Darlehensrückzahlungen 17·3 15·3 17"3 

27) Umwandlung von Zinsen in Darlehen und von 
Darlehensrückzahlungen in Kapitalsbeteiligungen. 

österreichischer Beitrag 

Die für die Lagerauflösung vorgesehenen Fi
nanzierungsbeiträge des Bundes im Gesamtbetrage 
von etwa 250 Millionen Schilling werden in Form 
von Bundesdarlehen weitergegeben. Als siebente 
Rate des österreichischen Finanzierungsbeitrages, 
der in zehn Jahresraten geleistet werden soll, ist 
im Bundesvoranschlag 1967 ein Darlehensbetrag 
von 25 Millionen Schilling vorgesehen. Bis Ende 
des J ahresl967 werden die Finanzierungsbei
träge des Bundes voraussichtlich 175 Millionen 
Schilling betragen. 

BRD-Beitrag 

An der Finlnzierung des Wohnbauprogram
mes für Flüchtlinge mit deutscher Staatsange
hörigkeit beteiligt sich auch die Bundesrepublik 
Deutschland mit einem unverzinslichen Rahmen
kredit in der Gesamthöhe von 13 Millionen DM 
und einer Laufzeit von 15 Jahren 28). Im Jahre 
1967 wird hievon voraussichtlich ein. Betrag 
von 20 11illionen Schilling in Anspruch ge
nommen werden. Bis Ende des .T ahres 1965 
wurden 49·9 Millionen Sdlilling in Anspruch 
genommen. 

D'arlehen an sonstige 
Unternehmungen 

Für sonstige Unternehmungen, an denen der 
Bund beteiligt ist, wurden zum Großteil nur auf 
Grund bereits in den Vorjahren eingegangener 
Verpflidltungen Darlehen vorgesehen, so insbe
sondere für die· österreiChische . Rundfunk 
GesmbH. und diverse Verkehrsprojekte (Groß
glockner Hochalpenstraßen AG, Dachstein 
Fremdenverkehrs AG, Timmelsjoch Hochalpen
straßen AG, Villacher Alpenstraßen-Fremdenver
kehrsgesmbH.) sowie für die BUWOG-Gemein
nützige Wohnungsgesellschaft für Bundesbedien
stete GesmbH. und andere gemeinnützige Woh
nungsgesellschaften. 

Weiters werden auf Grund bestehender vrr
traglicher Verpflichtungen bei diversen Bundes
darlehen . die auflaufenden Zinsen dem Kapital 
als neuts Darlehen zugeschlagen. Den hiebei ent
stehenden buchgemäßen Ausgaben stehen gleich
hohe zweckgebundene Einnahmen gegenüber. 

übrige Bundesdarlehen 

. österreich ist Mitglied verschiedener Kon
sortien der OECD. Für die Gewährung eines 
Bundesdarlehens in der Höhe von einer Million 
Dollar im Rahmen der Programme dieser Kon
sortien wurden daher wie im Vorjahr 26 Mil
lionen Schilling vorgesehen. 

28) Vertrag zwischen der Republik Osterreich und 
der Bundesrepublik Deutschland, BGBl. Nr. 283/1962 
(Anlage 2). 
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Kapitel 54 - Titel 542 - Bundesdarlehen im Jahre 1965 185 

Einnahmen 

Unterschiede 

Die Ursache der unterschiedlichen Höhe der 
Einnahmen in den Jahren 1965 bis 1967 ist aus 
nachstehender übersicht zu ersehen: 

1965 *) 1966 "*) 1967 .*) 
Mill.S 

Umwandlungen: 
Zinsen in Darlehen 10'1 10'S 14"7 
Kapitalsrückzahlungen in 

Beteiligungen . , . . 8'5 52'1 0'5 
Rückersätze von Treugaben 31'4 10'5 
übrige Gebarung 195'6 103'4 105'3 

Zusammen. 245'6 176'8 120'5 

Allgemeines 

Gemliß dem "Abkommen zwischen der Regie
rung der Republik österreich und der Regierung 
der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien tiber 
den österreichischen Beitrag zur jugosiawischen 
Währungsreform" gewährte österreich Jugo
slawien ein Darlehen in Höhe von 52 Millionen 
Schilling. Die Rückzahlung erfolgt in fünf gleichen 
Jahresraten, jeweils am 31. März der Jahre 1963 
bis 1967. 

Bundesdarlehen 
im Jahre 
1965 

Im Jahre 1965 wurden folgende Bundesdar
lehen gewährt: 

Mill. S 

aus Kapitel 18 Titel 3 § 2 Unterteilung 1 a: 29) 

Simmering-Graz-Pauker A. G. für Maschinen-, 
Kessel- und Waggonbau, Wien.............. 118·3 

aus Kapitel 18 Titel 3 § 2 Unterteilung 2: 

BUWOG - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
für Bundesbedienstete, Ges. m. b. H., Wien .... 

Gemeinnützige Allgemeine Bau-, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft, reg. Gen. m. b. H., 
Wien'V .................................. . 

Österreichischer Rundfunk, Ge~. m. b. H., Wien .. . 
Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft 

Ges. m. b. H. in Villach .................. . 
Großglockner-Hochalpenstraßen-Aktiengesell-

schaft, Salzburg ........................... . 
\Vohnbaugesellschaft der Österr. Bundesbahnen, 

gemeinn. Ges. m. b. H., Wien .. , .......... . 
Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft 

Linz, Ges. m. b. H., Linz .................. . 
Alpenländische Heimstätte gemeinnützige Woh

nungsbau- und Siedlungsgesellschaft m. b. H., 
Innsbruck ....... , .... , ................... . 

".) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 

Fürtrag ... 

20) Verstaatlichte Unternehmungen. 

116·7 

16·3 
7·3 

6·6 

6·5 

4·5 

3·1 

168'3 

Mill. S 

Übertrag... 168'3 

"AUSTROPLAN" - Österreichische Planungs
gesellschaft m. b. H. (Austrian 'Consulting Engi-

'neering Co. Ltd.), Wien..................... 2·6 

Villacher Alpenstraßen-Fremdenverkehrsgesell-
schaft m. b. H., Villach ......•............. 2·1 

Österreichische Europahaus Ges. m. b. H., Wien 1·0 
Dachstein Fremdenverkehrs-AG., Linz......... 0·5 
Erst~ gemeinnützige W~~n~gsgesellschaft "Heim-

statte Ges. m. b. H. , WIen ................ 0·5 
Österreichische Gemeinnützige Siedlungsges. 

m. b. H., Wien ...... ,...................... 0·5 
"Heimstätte Graz", gemeinn. Wohnbau- und Sied-

lungsges. m. b. H., Graz................... 0·5 
"Kärntner Heimstätte", Gemeinn. Bau-, Wohnungs-

und Siedlungsvereinigung, Ges. m. b. H., Klagen-
furt ...................................... . 0·5 

Verschiedene landwirtschaftliche Genossenschaften 0·0 

Summe... 176'5 

aus Kapitel 18 Titel 3 § 3: 30) 

BUWOG-Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
für Bundesbedienstete, Ges. m. b. H:, Wien.... 4·8 

Großglockner-Hochalpenstraßen-AG., ,Salzburg .. ,3,2 
Dachstein Fremdenverkehrs-AG., Linz .... ,..... 1·0 

Gemeinnützige EisenbahnsiedlungsgeseUschaft, 
Ges. m. b. H. in Villach ................... 0·3 

Gemeinnützige Allgemeine Bau-, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft, reg. Gen. m. b. H., 
Wien V ..... ..... ......... ........ .......• 0·2 

Allgemeine' Heimstättengenossenschaft Gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Graz und Wien. . . . . 0'2 

"AUSTROPLAN" - Österreichische Planungs
gesellschaft m. b. H. (Austrian Consulting 
Engineering Co. Ltd.), Wien..... ........... 0·1 

Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft 
m. b. H., Salzburg ................ ' . . . . . . . . 0·1 

Wohnbaugesellschaft der Österr., Bundesbahnen, 
gemeinn. Ges. m. b. H., Wieh .. : ......... ' .. 

Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Graz .......... . 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft 
Linz, Ges. m. b. H., Linz .................. . 

GEBÖS Gemeinnützige Baugenossenschaft öster
reichischer Siedler und Mieter, eingetr. Gen. 
m. b. H., Wien ......... , . , ............... . 

Alpenländische Heimstätte gemeinnützige Woh
nungsbau- und Siedlungsgesellschaft m. b. H., 
Innsbruck ................................ . 

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Sied-
lungsgesellschaft m. b. H., Innsbruck ........ . 

Allgemeine Gemeinnützige Wohnungsgenossen-
schaft, e. Gen. m. b. H., St. Pölten ........ . 

Österreichisches Volkswohnungswerk Gemein-
nützige Ges. m. b., H., Wien ............... . 

"Neue Heimat" Gemeinnützige Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft Wien, Ges. m. b. H., Wien. 

Summe ... 

0·1 

0·1 

10·1 

I 30) Buchmäßige Umwandlung von Zinsen oder Ge
wirlnausschüttungen in Darlehen. 
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186 Kapitel 54 

aus Kapitel 18 Titel 3 § 4: 

Darlehensrüc:kflüsse (-abschreibungen) im Jahre 1965 

3. übrige Rückzahlungen: Mill. S 

Mill. S 

Finanzhilfean die Türkei 1965 ................ 26·0 
GEWOG Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesell-

schaft m. b. H., Wien (früher "Kosmos"). . . . . 20-0 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungs
genossenschaft in Wien XIII, reg. Gen. m. b. H., 
Wien..................................... 5·9 

Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Graz ........... 4·1 

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungs-Aktien-
gesellschaft "Schwarzatal", Wien............. 4·0 

Allgemerpe Heimstättengenossenschaft Gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Graz ........... 1·9 

GemeinnUtzige Hauptgenossenschaft des Siedler-
bundes, reg. Gen. m. b. H., Salz burg . . . . . . . . . 0·8 . 

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsge
nossenschaft der Post- und Telegraphenbedien
steten im Lande Salzburg, reg. Gen. m. b. H., 
Salzburg. .................................. 0·8 

Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft 
m. b. H., Salzburg . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 0·6 

Wohnbau-Genossenschaft Bergland, gemeinn. reg. 
Gen. m; b. H., Zell am See ................ 0·5 

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Sied-
lungsgesellschaft m. b. H., Innsbruck........ 0·4 

GEBÖS Gemeinnützige Baugenossenschaft öster
reichiseher Siedler und Mieter, e. Gen. m. b. H., 
Wien..................................... 0·1 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungs
genossenschaft der Post- und Telegraphenbe
diensteten für Kärnten in Villach, reg. Gen. m. 
b. H., Villach ............................. 0·1 

Summe... 65·2 

Gesamtsumme... 370·1 

Darlehensrückflüsse 
und -abschreibungen 
im Jahre 1965 

Im Jahre 1965 sind folgende Rückzahlungen 
von Bundesdarlehen erfolgt: 

1. Durch Umwandlung in Kapitalsbeteiligungen: 

Sonstige Unternehmungen: 31) 

Dachstein Fremdenverkehrs-Aktiengesell_ 

Mill S 

schaft, Linz . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4· 5 
Flughafen Wien Betriebsgesellschaft m. b. H., 

Wien-Schwechat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·6 
Salzburger Flughafenbetriebsgesellschaft m. b. H., 

Salzburg ................................ 0·4 

Summe 1... 8·5 

2. Durch Umwandlung in Zuschuß für Zwischen
kreditzinsen für das Lagerauflösungspro
gramm: 32) 

BUWOG -;Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
für Bundesbedienstete Gesellschaft m. b. H., 
Wien................................... 31·4 

31) Einnahmenkapitel 18 Titel 3 § 3 Unterteilung 3, 
32) Einnahmenkapitel 18 Titel 3 § 3 Unterteilung 4. 

a) Verstaatlichte Unternehmungen und Woh
nungsgesellschaften verstaatlichter Unter
nehmungen: 33) 
Elin~Union A. G. für elektrische Industrie, 

Wien .: ............................. . 
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf 

A. G ................................ . 
Gebtüder Böhler & Co. A. G •........... 
G. Rumpel A. G ....................... . 
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m. 

4·0 

3·0 
1·0 
0·3 

b. H., "Alpine Montan", Wien ... _._._._._ .. __ 0_._1 

Summea... 8·4 

b) Gesellschaften der E-Wirtschaft: 34) 

Westtiroler Kraftwerke Aktiengesellschaft in 
Liquidation, Innsbruck ............... . 

Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft 
Bregenz ...................... ,,_._.~. _ .. _._~O-=' 7 

Summe b... 1·7 

c) Sonstige Unternehmen und Rechtsträger: 30) 

Verschiedene Kapitalsrückzahlungen aus 
SAC-Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55·5 

Kongreß-Veranstaltungsges. m. b. H. in Liqu., 
Wien......................... ... ..... 30·2 

Föderative Volksrepublik Jugoslawien.... . 10·4 
Verschiedene Wohnbaudarlehen ........... 4·5 
Flughafen Linz Betriebsges. m. b. H., Linz 1·5 
BUWOG-Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 

für Bundesbedienstete Gesellschaft m. b. H., 
Wien.................. .............. 1·1 

Dorotheuti-t, Wien . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 1·0 

Tiroler Wasserkraftwerke AG. ............ 0·6 

Bausparkasse der Österr. Sparkassen, Abt. d. 
Girozentralen d. Österr. Sparkassen AG., 
Wien............................ .•.. 0·5 

Verschiedene Kapitalsrückzahlungen von 
Darlehen aus staatlichen Mitteln in den 
Jahren 1938 bis 1945 . . .. . . .. . .. . .. .. . . 0·4 

Großglockner-Hochalpenstraßen-Aktien-
gesellschaft, Salzburg .................. O' 3 

Allgemeine Bausparkasse der Volksbanken 
reg. Gen. m. b. H., Wien.............. 0·3 

Bausparkasse Gemeinschaft der Freunde 
Wüstenrot, Gemeinnützige reg. Gen. m. 
b. H., Salzburg ....................... 0·2 

Internationales Studentenhaus, gemeinn. Ges. 
m. b. H., Innsbruck .................. 0·1 

Waffenfabrikstifturtg, Wien............... 0·1 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der 
Stadt Linz, Ges. m. b. H., Linz . . . . . . . . 0·0 

Landgenossenschaft Ennstal reg. Gen. 
m. b. H., Stainach/Stmk., Molkereibetrie-
be - Warenbetriebe. ................... 0·0 

Summec ... 106·7 

Summe 3 (a~)... 116·8 

Gesamtsumme... 156·7 

33) Eirinahmenkapitel 18 Titel 3 § 1 Unterteilung 3. 
34) Einnahmenkapitel 18 Titel 3 § 2 Unterteilung 3. 
85) Einnahmenkapitel 18 Titel 3 § 3 Unterteilung 2. 
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Weiters sind im Jahre 1965 fällige Darlehens
zinsen im Betrage von 10'1 Millionen Schilling 
in Bundesdarlehen umgewandelt worden. Diese 
Zinsen sind bei Kapitel 18 Titel 3 § 3 Untertei
lung 3 vereinnahmt worden und entsprechen 
den bei Ausgabenkapitel 18 Titel 3 § 3 ausge
wiesenen gleichhohen Darlehensbeträgen. 

Außerdem wurden folgende bei Kapitel 18 

des § 760 ABGB., von nicht rückzahlbaren Ab
gabenguthaben und von nicht beanspruchten Ver
wahrnissen veranschlagt. Im Zusammenhang da
mit fallen Ausgaben aus der Rückzahlung von 
bereits zum Bundesschatz eingezogenen Beträgen 
und aus der Abdeckung von Nachlaßpassiven bei 
der Naturalübernahme erbloser Grundstücke an. 

Titel 3 vorgemerkten Darlehensforderungen des ~~rwertungserlöse .. 
Bundes im Jahre 1965 abgeschrieben: fur verfallenes Vermogen 

Tiroler Wasserkraftwerke AG. ........... 0'3
1 

Als Abfuhr an "Erlösen aus der Verwertung 
. des durch Urteilsspruch verfallenen Vermögens" 

Titel 54'5 Einziehungen zum Bundesschatz wurde ein Betrag von 10.000 Schilling veran
schlagt. Diese an das Budget abzuführenden Er-

Sachaufwand Einnahmen löse stammen aus der im wesentlichen abgeschlos-
Mill. S senen Verwertung von Verfallsgut, das durch 

1965 *) ........... . 
1966**) ........... . 
1967 *',) , ....•...... 

0'6 
1'0 
1'1 

14'2 
51'8 
51'5 

Ansatz 2/5450 Verwertung verfallener Vermö
genschaften 

Ehem. NS-Vermögen 

Das ehemalige NS-Vermögen ist auf Grund 
des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in 
das Eigentum der Republik österreich über
gegangen. Die restlichen Erlöse aus dieser 
zum größten Teil bereits liquidierten Ver
mögensmasse fließen dem Bundeshaushalt zu und 
werden wie folgt verrechnet: Erlöse aus unbeweg
lichem Vermögen beim Ansatz 2/54607 Post 6, 
Erlöse aus beweglichem Vermögen beim Ansatz 2/ 
54507, Post 5. Ebenso werden die Erträgnisse aus 
solchen Vermögenswerten beim Titel 545 ver
einnahmt. Die Verwaltungskosten dieser Vermö
genswerte belasten ebenfalls den Titel 545. 

Das noch zu liquidierende ehemalige NS-V er
mögen besteht derzeit im wesentlichen aus 
elf Liegenschaften. 

Im Voranschlag 1967 ist die Abfuhr von 
rund 42 Millionen Schilling aus dem endgültigen 
LiqUidationserlös des ehemaligen DAF-Vermö
gens enthalten. 

Einnahmen gemäß § 25 WSchG. 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 18. De
zember 1956~ BGBl. Nr. 275, lebten gewisse For
derungen des Bundes gegen Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmungen wieder auf. 

Aus Restforderungen wird im Jahre 1967 mit 
Einnahmen in der Höhe von 1 Million Schilling 
gerechnet. 

Erblose Nachlässe, 
Abgabenüberzahlungen 
und Verwahrnisse 

Als weitere Einnahmen sind Einziehungen zum 
Bundesschatz von erblosen Nachlässen auf Grund 

") Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag, 

richterliches Verfallserkenntnis 36) in das Eigen-
tum der Republik österreich übergegangen ist. 

Titel 546 Unbewegliches Bundeseigentum 

1965 *) ... "" .... ,.: 
1966**) . , . , ...•.. , . , . 
1967 *") , . , ..... , .. , , . 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
.MilI, S 

0'2 
13'9 

7'7 

29'6 
111'0 

59'2 

über die unterschiedliche Höhe der Einnahmen 
in den Jahren 1965 bis 1967 gibt die nachste
hende übersicht Aufschluß: 

Veräußerungen mit Zweck-
widmurig der Erlöse: 

1965') 1966 ") 1967 **) 
Mill. S 

Militärische Liegensdtaften . 20'0 27'0 
Sonstige Liegensdtaften . . 0'1 31'1 0'1 
Liegensdtaftstausch . , .. 14'0 50'0 22'0 
Sonstige Veräußerungen . 10'2 5'5 5'5 
Sonstige Einnahmen . , , 5'3 4'4 4'6 

. Summe-, ---:2:':9:"'"'6:---:-11:-:1:"'"'0=----=-59:::"'''::'2-

Ausgaben 

Bei diesem Titel sind die mit der Ver äußerung 
von unbeweglichem Bundeseigentum zusammen
hängenden Kosten (z. B. Schätzkosten, Abgaben) 
sowie Rückersätze für Veräußerungen aus den 
Vorjahren, die sich durch Rückstellungsentschei
dungen usw, ergeben können,' veranschlagt. 

Weiters sind bei diesem Titel Vergütungen ge
mäß § 30 (3) BHV. zu veranschlagen, d. s. Zah
lungen für übertragungen von unbeweglichem 
Bundesvermögen aus der Benützung und Verwal
tung der Bundesbetriebe in jene der Hoheitsver
waltung, mit Ausnahme der übertragung in die 
Benützung und Verwaltung der Bundesstraßen
verwaltung. 

*) Bundesrechnungsabsdtluß, 
**) Bundesvoranschlag, 

36) Volksgeridttsverfahrens- und Vermögens verfalls
gesetz 1947, BGBI. Nr. 213, in der Fassung des Bun
desgesetzes vorn 20. Dezember 1955, BGBI. Nr. 285. 
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Einnahmen 

Alle Rechtsgeschäfte über Verfügungen (Ver
äußerung und Belastung) über unbewegliches 
Bundesvermögen bedürfen nach der derzeitigen 
Rechtslage, sofern nicht eine gesetzliche Ver
fügungsermächtigungerforderliCh . ist, im Sinne 
des Art. IX des Bundesfinanzgesetzes der Zu
stimmung des Bundesministeriums für Finanzen. 

Gemäß Art. IX Abs. 1 des Bundesfinanz
gesetzes ist die Verfügungsermächtigung des 
Bundesministeriums für Finanzen über un
bewegliches Bundesvermögen sowohl an be
stimmte Wertgrenzen als auch an bestimmte 
Verwendungszwecke gebunden. Bei dem 
für die Wertgrenzen im Sinne des Art. IX 
Abs. 2 maßgebenden Schätzwert können allfällige 
Aufwendungen des Erwerbers oder hypothe
karische Belastungen berücksichtigt werden. Die 
Ermächtigung des Bundesministeriums für 
Finanzen naCh Art. IX Abs. 2 des Bundes
finanzgesetzes um faßt das Recht zu entgeltlichen 
und unentgeltlichen Verfügungen. . 

Weitere Ermächtigungen für die Veräußerung 
von unbeweglichem Bundesvermögenenthalten 
das Vermögensverfallsgesetz, BGBl. Nr. 213/1947 
in der Fassung BGB!. Nr. 285/1955, und die Ver
mögensverfallsamnestie, BGBl. Nr. 155/1956 in 
der Fassung BGB!. Nr. 45/1958, 7/1962 und 173/ 
1962. . 

Die Einnahmen aus unbeweglichem Bundes
vermögen ergeben sich aus Veräußerungen, aus 
Vergütungen gemäß § 30 Abs. 3 der Bundeshaus
haltsverordnung (BGBl. Nr. 118/1926) sowie aus 
Bestandzinsen (Nutzungen usw.) und aus Ent
gelten für Belastungen von Grundstücken. 

Bei dem Ansatz "Belastungen" sind nach
stehende Einnahmen aus bundeseigenen Liegen
schaften zu verrechnen, soweit diese nicht in der 
Benützung von Bundesbetrieben stehen: 37) 

Bauzinse infolge Belastung unbeweglichen Bun~ 
deseigentums mit Baurechten; 

Einnahmen aus der Belastung mit Dienstbar
keiten .. 

Bei dem Ansatz '"Nutzungen" sind Einnahmen 
aus bundeseigenen Grundstücken 0 h n e Ge
bäudezugehörigkeit 38) zu verrechnen, soweit 
diese nicht in der Benützung von Bundesbetrie
ben 37) stehen: 

Bestandzinse ohne Rücksicht auf die Vertrags:" 
dauer (Miet- und Pachtzinse, Benützungs
zinse, Anerkennungszinse); 

37) Im Bereiche der Bundesbetriebe werden diese 
Einnahmen zugunsten des Betriebshaushaltes ver
rechnet. 

Erlö,e aus dem Verkauf von Gras, Obst, Holz, 
Flußkies u. dgl.; 

Inanspruchnahme von Bundesstraßengrund 
durch Dritte. 

Gebarung der 
Bundesbetriebe 

Die Veranschlagung und· Verrechnung der Ge
barung aus dem Erwerb von unbeweglichem 
Bundeseigenturn durch Bundesbetriebe namens 
der Republik österreich, .das von diesen allein 
benützt wird, weiters aus der Veräußerung und 
Belastung von unbeweglichem Bundeseigentum, 
das in der Benützung von Bundesbetrieben steht, 
erfolgt gemeinsam mit den sonstigen Ausgaben 
bzw. Einahmen der Bundesbetriebe. Geht un
bewegliches Bundeseigentum aus der Benützung 
der Hoheitsverwaltung in die Benützung eines 
Bundesbetriebes bzw. umgekehrt, weiters aus der 
Benützung eines Bundesbetriebes in die eines 
anderen Bundesbetriebesüber, sind von der emp
fangenden Stelle an die abgebende Stelle Vergü
tungen gemäß § 30 Abs. 3 der Bundeshaushalts
verordnung (BGBl. Nr. 118/1926) zu zahlen. 

Alle Grundtausche, auch die zwischen der 
Hoheitsverwaltung des Bundes und einem Bun
desbetrieb, werden bruttomäßig verrechnet. 

Die Gebarungen der Bundesbetriebe aus dem 
Erwerb und der Veräußerung sowie dem Zu
wachs oder Abgang einer benutzten Bundes
liegenschaft zeigt die nachst,ehende übersicht: 

1. Erwerb bzw. 
Veräußerung: 

Salinen ........ . 
Post- und Tele

graphenanstalt . 
Osterreichische 

Bundesforste .. 
aster reichische 

Bundesbahnen . 

II. Vergütungen 
gemäß § 30 
(3) BHV: 

Sal;nen ........ . 
POSt- und Te1e

graphenanstalt . 
Osterreichische 

Bundesforste .. 

Bundesredloungs- Bundesvoranschlag 
abschluß 

1965 1966 1967 
Aus- Ein- Aus- Ein- Aus- Ein-

gaben nahmen gaben nahmen gaben nahmen 
Millionen Schilling 

0'0 0'2 _40) 0'6 0'1 0'2 

16'4 1'1 t9'8 0"7 23'5 0'2-

15'1 23'1 9'5 10'0 lO'2 11'0 

10'7 39) 7'9 s·om) 3'0 5'0") 6'0 

42'2 32'3 34'3 14'3 38'S 17'4 

_'0) _W) _W) -"') _W) _'0) 

0'9 0'3 3'3 0'0 3'0 0'0 

0'1 0"7 1'0 1'0 1'0 1'0 
Osterreichische 

Bundesbahnen . 
Summe r=r';" .. -,.;.;;..-,..;..;..----'----':........-:.........:....:..-0'2 0'3 -"') -"') _40) 0'3 

1'2 1'3 4'3 1'0 4'J 1'3 

38) Gleichartige Einnahmen aus bundeseigenen 39) Veranschlagt in der außerordentlichen Geban.mg 
Grundstücken mit Gebäudezugehörigkeit werden bei und in der ordentlichen Gebarung. 
den Ressortkapiteln vereinnahmt. 40) Verrechnungspost in der ordentlichen Gebarung. 

I 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)186 von 309

www.parlament.gv.at



Kapitel 54 - Titel 547 189 

Titel 547 Haftungsübernahmen des Bundes 

1965 *) ......... . 
1966 *:.) ......... . 
1967 ,c".) .....•.... 

Samaufwand Einnahmen 

62'8 
148'3 
1057 

MilJ.S 

, 32'2 
, 41'8 

30'5 

Für eine Haftungsübernahme durch den Bund 
ist jeweils eine sondergesetzliche Grundlage erfor
derlich, soweit nicht das jeweilige Bundesfinanz
gesetz für bestimmte Haftungsübernahmen (z. B. 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1966, BGBl. 
Nr. 87, Artikel VII) eine entsprechende Regelung 
trifft. 

Mit Stichtag 31. Dezember 1965 ergibt sich 
folgendes Bild: 

Mrd.S 
1. Rahmen (auf Grund verschiedener gesetzlicher 
, Ermächtigungen) . . . . . . . . . . . . 38'641) 

2. Haftungszusagen ............ 20'5 
3. Ausgenützte Haftungszusagen laut Bundes

rechnungsabschluß . . . . . . . . . . . . 20'0 

Gesetzliche Grundlagen 

Haftungen des Bundes als Bürge und Zahle,r 
gemäß § 1357 ABGB. für Anleihen der Elektri
zitätswirtschaft (Energieanleihen) : 

BGBI. Nr. 

50/1953 

58/1955 

Nominale 
Mill. S 

662 

1.000 

75/1957 in der Fassung 175/1957 ....... 594 

48/1958 ............................ 546 

176/1959 } 9 

269/1959 L) ......................... 1.026 

I 200,000.000 S. Haftungsobligo des Bundes' zum 
! 31. Dezember 1965: 66,890.572'64 S); 

BGBL Nr. 159/1955 (Garantiegesetz 1955), be
treffend Ausfallshaftung des Bundes als Bürge ge
mäß § 1346 ABGE. (Haftungslimit 800,000.000 S. 
Haftungsobligo des Eundes zum 31. Dezember 
1965: 170,850.754'90 S); 

Haftungen für die von der "österreichischer 
Rundfunk, Gesellschaft m. b. H." aufgenomme
nen Darlehen: 

BGBl.Nr. 

1/1960 
1/1961 

MiII.S 

85 
30 

BGBI. Nr. 

1/1962 
94/1963 

Mill.S 

25 
15 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1965 insgesamt: 123,000.000 S; 

BGBl. Nr. 23911958 für Haftungen des Bundes 
11s Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB. (Ge
setzliches Limit gemäß BGBL Nr. 66/1959 
350,000.000 US-Dollar. Haftungsobligo des Bun
des zum 31. Dezember 1965: 154,023.803'53 US
Dollar = 3.976,894.607'50 S); 

BGBL Nr. 233/1958, betreffend die Haftung 
des Bundes für ein Darlehen bis zur Höhe von 
40 Millionen Schilling für Maßnahmen zur För
derung des Absatzes von Milch und Milchpro
dukten (derzeit noch nicht in Anspruch genom
men); 

BGBL Nr. 1/1959, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB. für Kredite, die von verstaatlichten 
Unternehmen aufgenommen werden (300 Mil
lionen Schilling. Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1965: 5,000.000 S); 

223/1960 

273/1961 

197/1962 

287/1963 

291/1964 
168/1965 

93/1966 

1.000 Hafrungen für Invesritionskredite laru:l- und 
780 forstwirtschaftlicher Betriebe im Ausmaß von 50 
600 bzw. 60% des aushaftenden Kredirbetra.ges: 

• •••••••••••••••. 0 •••••••••• 500 

400 
600 

1.500 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1965 insgesamt: 4~959,241.870·41 S; 

BGBL Nr. 87/1955, betreffend die übernahme 
von Ausfallshaftungen durch den Bund für Kre
dite zur Errichtung von Zollfreizonen, und zwar 
als Bürge gemäß § 1346 ABGB. (Haftungslimit 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

41) Hievon a) durch Haftungszusagen in Anspruch 
genommenen .......... ,26'3 Mrd. S 

b) für weitere Haftungszusagen noch, 
verfügbar ............. 7'5 Mrd. S 

c) durch Gesetzesablauf nicht mehr ver-
fügbar ................ 4'8 Mrd. S 

42) Hievon für die 51/40f0ige Energie-Konversions-
anleihe 1959 126 Millionen Sd:lilling. , 

Darlehens- Darlehen,-
BGBI. Nr. rahmen BGBI. Nr. rahmen 

Mil!. 5 Mill.S 

1/1959 300 94/1963 700 
1/1960 600 1/1964 700 
1/1961 900 1/1965 800 
1/1962 700 87/1966 800 

.. /1967 800 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1965 insgesamt: 1.195,913.815'68 S; 

EGBL Nr. 87/1966 und ... /1967 (die Ermäch
tigungen in den Bundesfinanzgesetzen 1959 bis 
1965 wurden nicht in Anspruch genommen), 
betreffend die übernahme von verschiedenen 
Verpflichtungen in Zus1mmenhang mit der Er
richtung von Atomreaktoren in österreich; 

EGBL Nr. 210/1959, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB. für Anleihen, die der Hochwasserschäden-
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190 Kapitel 54 - Haftungsübernahmen des Bundes 

Fonds begeben hat, und zwar in den Jahren 1959 
in der Höhe von 100, 1960 in der Höhe von 200, 
1961 bis 1963 inder Höhe von je 300 Millionen 
Schilling; (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1965: 1.180,378.000 S); 

BGBl. Nr. 1/1960, betreffend die Haftung des 
Bundes a.ts Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB. bis zur Höhe von 500 Millionen Schilling 
für Darlehen, die von verstaatlichten Unter
nehmen und Unnernehmen, an denen der Bund 
beteiligt ist, aufgenommen werden (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1965: 
144,711.679'34 S); 

Haftungen für Darlehen, die von Unterneh
men, an denen der Bund beteiligt ist, aufgenom
men wurden: 

BGB!. 'NT. 
Darlehens- Darlehens· 

rahmen BGB!. NT. rahmen 
Mill. S Mill. S 

1/1961 200 94/1963 150 

111962' ....... 150 1/1964 . . ~ .... 150 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1965 insgesamt: 176,234.392'99 S); 

Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler 
gemäß § 1357 ABGB. für Darlehen, die von der 
Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für Bun
desbedienstete, Gesellschaft m. b. H. zur V or
finanzierung von Wohnungsbauten aufgenommen 
werden, um die vom Bundesministerium für 
inneres verwalteten Flüchtlingslager freizu
machen: 

BGBl. NT. Darlehensrahmen 

1/1961 .................. 200,000.000 S 
87/1966 .................. 25,000.000 S 

(Die Ermächtigungen in den Bundesfinanzgesetzen 
1962, 1963, 1964 und 1965 wurden nicht in An
spruch genommen.) 
Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1965 insgesamt: 112,872.450 S); 

Haftungen des Bundes für Anleihen der 
Wohnbaufonds : 

BGBl. Nr. Nominale 
Mill. S 

1/1962 ............................... 240 
1/1964 ............................... 400 
1/1965 ............................... 600 

87/1966 .............................. 700 
.. /1967 .............................. 700 

Haftungsobligo des' BUilides zum 31. Dezember 
1965 insgesamt: 640,000.000 S; 

BGBl. Nr. 74/1962, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB. (Gesetzliches Limit 120,000.000 US
Dollar. Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1965: 28,309.022'38 US-Dollar 
730,938.958 S); 

BGBl. Nr. 143/1962, betreffend die Ausfalls
bürgschaft für Kredite, die einem Sparer gemäß 
§§ 7 und 8 des. obigen Gesetzes von Kredit
unternehmungen gewährt werden; Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1965: 
66.600 S); 

BGBl. Nr. 158/1963 (§ 2), betreffend die 
Haftung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB. für eine Anleihe an die Ver
einigten' österreichischen Eisen- und Stahlwerke 
im Betrage von 10,000.000 US-Dollar (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1965: 
10,000.000 US-Dollar = 258,200.000 S); 

BGBL Nr. 159/1963 (§ 1), betreffend die 
Rückbürgschaft des Bundes gegenüber dem Land 
Baden-Württemberg für ein Darlehen an die 
österreichische Elektrizitäts-Wirtschafts A. G. 
(Verbundgesellschaft) bis zu einem Höchst
betrag von 25,000.000 Deutsche Mark (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1965: 
25,000.000 Deutsche Mark = 161,750.000 S); 

BGBl. Nr. 159/1963 (§ 2), betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB. für eine Anleihe an die Tauern
kraftwerke AG. bis zu einem Höchstbetrag von 
50,000.000 Schweizer Franken, sowie für einen 
von der gleichen Gesellschaft zur Vorfinanzierung 
dieser Anleihe aufzunehmenden Kredit bis zur 
Höhe von 30,000.000 Schweizer Franken (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1965: 
239,200.000 S); 

BGBL Nr. 117/1964 (Atomhaftpflichtgesetz), 
betreffend die Schadloshaltung des Haftpflich
tigen durch den Bund (Schadloshaltung bis 
500 Millionen Schilling); 

BGBl. Nr. 135/1964, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB. für von der Brennerautobahn AG, auf
zunehmende Kredite bis zu einem Betrag von 
1.500,000.000 S (Haftungsobligo des Bundes 
zum 31. Dezember 1965: 334,000.000'S); 

BGBI. Nr. 168/1964 (§ 1), betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB. für Anleihen oder Kredite an die 
österreichisch-Alpine Montangesellschaft bis zu 
einem Gegenwert von insgesamt 600,000.000 Schil
ling in fremder Währung; (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1965: 309,840.000 S); 

BGBL Nr. 168/1964 (§ 2), betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB. für Anleihen oder Kredite an die 
Vereinigten österreichischen Eisen- und Stahl
werke bis zu einem Gegenwert von insgesamt 
265,000.000 Schilling in fremder Währung; 

BGBl. Nr. 200/1964 (Ausfuhrförderungsgesetz 
1964), betreffend die Haftung des Bundes für Aus
fuhrgeschäfte verschiedener Erzeugungs- und 
Handelsunternehmungen beziehungsweise als 
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Kapitel 54 - Haftungsübernahmen des Bundes 191 

Bürge für den Akzeptanten für Wechselkredite 
verschiedener Banken (Haftungs limit 
gemäß BGBl. Nr. 90/1965, 6.500,000.000 S. 
Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1965: 3.328,495;805'26 S); 

Haftungen des Bundes für Darlehen der 
"Austrian Airlines - österreichische Luftver
kehrs-AG": 

BGBl. Nr. 47/1965, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB. für von der Felbertauernstraße AG. auf
zunehmende Kredite bis zu einem Betrag von 
240,000.000 Schilling; (Haftungsobligo des Bun
des zum 31. Dezemb.er 1965: 119,172.674'86 S); 

BGBl. Nr. 49/1965, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB. für von der Simmering-Graz-Pauker AG. 

BGBI. NT. 
Darlehensrahmen aufzunehmende Kredite bis zu einem Betrag 

239/1958 in der Fassung 66/1959 
Mill.S I von 100,000.000 Schilling; (Haftungsobligo des 

Bundes zum 31. Dezember 1965: 80,678.638'65 S); 
($ 3,126.600 43 ) .............. 81 

1/1965 .................................. 50 Unterschiede der Gebarung 

87/1966 50 Für Inanspruchnahmen auf Grund der über-
nommenen Haftungen wurden gegenüber 1966 
um 42'6 Millionen Schilling weniger veranschlagt. Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 

1965 insgesamt: 77,000.000 S; , 
Haftungen des Bundes für Darlehen der 

,,1. Donau-Dam pfschiffahrtsgesellschaft": 

BGBL Nr. Dahrlehensrahmen 
Milt. S 

1/1965 ................................. 50 
87/1966 ......•....................•. 50 

... /1967 .............................. 50 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1965 insgesamt: 20,670.000 S; 

43) Dieser Betrag ist auch enthalten in der Nach
weisung des Auslandsanleihengesetzes (BGBI. Nr. 239/ 
1958 in der Fassung BGBL Nr. 66/1959, siehe vierter 
Absatz auf Seite 189, rechte Spalte). 

Gebarung 1965 bis 1967 

Die Vorsorge für etwaige Haftungsinanspruch
nahmen auf Grund des Ausfuhrförderungs- und 
des Garantiegesetzes ist gegenüber 1966 gleich
geblieben, dagegen konnte die Vorsorge für 
Inanspruchnahmen aus Krediten an Unterneh
mungen, an denen der Bund beteiligt ist, ver
ringert werden, weil auf diesem Haftungssektor 
durch Inanspruchnahmen des Bundes ein Teil 
der Kredite bereits zurückgezahlt ist. 

Die Einnahmen, die im Zusammenhang mit 
Bundeshaftungen anfallen, sind gegenüber dem 
Voranschlag 1966 um rund 11'3 Millionen Schil-
ling geringer veranschlagt, weil eine im Jahre 
1966 vorgesehene einmalige Zahlung der Elektri~ 
zitätswirtschaft im Zusammenhang mit der 
übernahme der Bundeshaftung für Energieanlei
hen im Jahre 1967 wegfällt. 

1965*) 1966**) 1967") 

Haftungsinanspruchnahmen für Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 
MilL 5 ·Mill.S MiJI.S 

Ausfuhrförderungsgesetz 1964 ............. 15·5 

Garantiegesetz 1955 t) .................... 2·5 

Verstaatlichte Unternehmungen ............ 
Sonstige Unternehmen, an denen .der Bund 

beteili gt ist ••••••• " ••• 0"' •• ;, ••••••••••• ~ 14·0 

Agrarinvestitionskredite ................... 

AUA .................................... 29·2 

Übrige ................................... 

Bearbeitungsgebühren .................... 1-6 

Summe ... 62·8 
t) Für ehemalige USIA-Betriebe. 

Abschreibungen 

Gemäß BGBl. Nr. 48/1965 wurden Regreß
ansprüche des Bundes an die Simmering-Graz
Pauker AG. aus Haftungsübernahmen des Bun
des im Betrage von 135 Millionen Schilling ab
geschrieben. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 

28·5 50·2 20·0 50·3 28·0 

0·4 30'0 2·2 30·0 0·6 

6·5 

3-3 17-3 5·6 6'0 1'9 

1'0 1'0 

41·0 3'2 

6·8 14'0 5'7 

2·0 3'0 

32·2 148·3 41·8 105'7 30·5 

Gemäß BGBI. Nr. 312/1965 wurden Regreß
ansprüche des Bundes an die "Hofherr-Schrantz 
landwirtschaftliche Maschinenfabrik A. G." aus 
Haftungsübernahmen des Bundes im Betrage 
von 20 Millionen Schilling abgeschrieben. 

"") ·Bundesvoranschlag. 
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192 Kapitel 54· - Titel 548 

Titel 548 Besondere Zahlungsverpflichtungen 
bzw. Forderungen 

Sarnaufwand Einnahmen 
MilJ.S 

1965 ") .......... 192'0 41'1 
1966 ""). , , ....... 276'6 90'0 
1967 ':'*) .. , ....• , . 402'2 38'3 

Buchschuld an das öPSA 

Als Restabstattung einer Buchschuld an das 
österreichische Postsparkassenamt für die Bedie
nung von aus der Zeit von 1938 bis 1945 
stammenden Scheck- und Spareinlagen wurde im 
Voranschlag 1967 ein Betrag von 85 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

die Bedeckung der Anleihen erforderlichen Mittel 
werden vom Bund dem Fonds zugewiesen. Im 
Jahre 1967 beträgt der zu Lasten des Ansatzes 
1/54827 Post 29 bis 31 zur Verfügung zu stellende 
Verzinsungsaufwand . der fünf begebenen Hoch
wasserschädenfondsanleihen 74'2 Millionen Schil
ling; hiezu kommen noch 120 Millionen Schilling 
als Tilgungen, hievon 20 Millionen Schilling als 
Tilgung für die Hochwasserschädenfondsanleihe 
1959, 40 Millionen Schilling als Tilgung für die 
Hochwasserschädenfondsanleihe 1960 und 60 Mil
lionen Schilling als Tilgung für die Hochwasser
schädenfondsanleihe 1961, so daß sich der Ge
samtaufwand auf 194'2 Millionen Schilling 
beläuft. 

übergabe des ERP-Vermögens Mit der Begebung der letzten Anleihe im 
an ERP-Fonds Jahre 1963 und Verteilung der Anleihen-Erlöse 

Nach der gemäß BGBL Nr. 207/1962 erfolgten hat der Fonds seine gesetzlichen Aufgaben er
übergabe des ERP-Sondervermägens an den füllt. Die weitere, abschließende Tätigkeit des 
ERP-Fonds verblieb aus der vorhergegangenen Fonds besteht nur mehr in der Abwicklung der 
Abwicklung der ERP-Hilfe durch den Bund eine Rücl~flußgebarung aus den gewährten Darlehen. 
noch offene Verwaltungs schuld des Bundes in Sämtliche Kapitalrückflüsse und Zinsenein
Höhe von 261'9 Millionen Schilling. Von dieser gänge aus den gewährten Darlehen werden vom 
Schuld wu:d~ bereits ~~ Jahre 1 :62 ein Betrag I Fonds, nach Abzug seiner Verwaltungskosten, an 
von 50 MIllIonen Schillmg und Im Jahre 1964 den Bund als Beitrag zum "Aufwand für den 
ein Betrag von 60 Millionen Schilling an den Hochwasserschädenfonds" abgeführt. Diese Ab
Fonds rückerstattet. Ab dem Jahre 1967. sind fuhren werden bei dem Ansatz 2/54824 verein
weitere Rückzahlungen bis zur völligen Ab- llahmt. Für das Jahr 1967 ist hiefür ein Betrag 
stattung dieser Verwaltungsschuld vorgesehen. von 38'3 Millionen Schilling vorgesehen. 

Zohlungengemäß 8GBI. Nr. 237/1965 Dem Fonds werden im Jahre 1967 voraus-
ten den ERP-For.ds sichtlich zufließen: 

Gemäß BGBl. Nr. 237/1965 sind die ERP- Mill. S 

Verbindlichkeiten von drei Unternehmungen i Kapitairückflüsse und Zinseneingänge ... . 38'3 
des Kohlen- und Buntmetallbergbaues auf den Beiträge des Bundes zum Schuldendienst 
Bund übergegangen. Diese betragen derzeit nach der Fondsanleihen gemäß § 6 (1) des 
Auflösung der Steinkohlenbergbau Grünbach Fondsgesetzes ...................... 194'2 
GmbH. rund 13'1 Millionen Schilling und sind in Sonstiges .. , .... ".",., .. " ... ,.,.,. 0'1 
50 Jahresraten an den ERP-Fonds zu tilgen. Als Zusammen 
zweite Rate wurden für 1967 262.000 Schilling .. , 232'6 
veranschlagt. 

Hochwasserschödenfonds 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wIe folgt 
veranschlagt: 

M· B d 18 S b 1959 Ersätze an den Bund für dessen Beiträge It un ·esgesetz vom .eptem er , "ß d d 38'3 
BGBI N 210 d · F d f" d' .. gema § 6 (1) es Fon sgesetzes ..... . . r. , wur e em on s ur l·e zusatz- I l'h f d 
l'ch F" M ß h b hl An el enau wan ..................... 194'2 
1. e lnanz~c.rung von ,a na men zur esc e~- Fondsaufwand 0'1 

TIlgten Beseitigung von Hochwasser- und LaWl- .... , ...... , , , . , , .. , . , , 
nenschäden und zur Vorbeugung gegen derartige Zusammen ..• 232'6 
Schäden gegründet. Im Jahre 1959 und 1960 h<'lt 
der Fonds Anleihen von 100 beziehungsweise 
200 Millionen Schilling', in den Jahren 1961 bis Bereinigung auf dem 

Erdölsekior 
1963 Anleihen von je 300 Millionen Schilling 
aufgenommen. 

Der Hochwasserschädenfonds wird vom Bun
desministerium für Finanzen verwaltet. Die für 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"'') Bundesvoranschlag. 

Zur Bereinigung der Verhältnisse auf dem Erd
ölsektor hat der Bund vertra~dich einen Teil der 
durch die neue gesetzliche Regelung (BGBL 
Nr. 151/1960) entstandenen finanziellen Belastung 
übernommen. Im Jahre 1967 wird hiefür nur 
mehr ein Betrag für Nachzügler erforderlich sein. 
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Kapitel 55 - Titel 1/550 bis 1/554 193 

Kapitel 55 Pensionen (Hoheitsverwaltun,h 

Ausgaben Personalaufwand 
1965*) 1966**) 1967") 

Mill .. S 
Titel 
1/550: Bedienstete der 

Hoheitsverwal-
tung des Bundes. 1.909'034 2.022·5 2.229"259 

1/551: Pflichtschul- und 
Landesmittel-
schullehrer ..... 840· 7 68 898·6 989'234 

1/552: Sonstige .Bedien7 

stete 1) . . .. . . . . . 262' 386 291·0 300'911 
--------~~~~~ 

Summe ... 3.012·188 3.212·1 3.519-404 

Unterschiede gegenüber Vorjahre 

Der Unterschied (Mehrerfordernis) des Voran
~chlages 1967 gegenüber dem Voranschlag 1966 
1st durch die gemäß BGBl. Nr. 109/1966 ab 
1. Juni 1966 wirksam gewordene Bezugserhöhung 
von 6 v. H. sowie die weitere ab 1. Jänner 1967 
wirksam werdende Bezugserhöhung von 2'5 v. H. 
verursacht. 

Der UntersChied des Voranschlages 1967 gegen
über dem Erfolg 1965 ist auf die gemäß BGBl. 
Nr. 124/1965 ab 1. Juni 1965 wirksam gewor
dene Bezugserhöhung von 7 v. H. sowie auf die 
Auswirkungen, die sich durch das Inkrafttreten 
des Pensionsgesetzes 1965 ergeben, zurückzufüh
ren. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Erstell~ng des Pensionsaufwandes 2) 
sind die Bestimmungen des PeuSionsgesetzes 
1965, BGBl. Nr. 340, des Pensionsüberleitungs
gesetzes, BGBl. Nr. 187/1949, sowie, des Gehalts
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54 3), maßgebend. über
dies .sind die. Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Anrechnung '. von, Vordienstzeiten der 
Heimatvertriebenen, Südtiroler und Kanaltaler 
und sonstiger im Ausland zurUckgeLegter Zeiten 
für die Bemes~ung des Ruhegenusses, BGBI. 
Nr. 208/1962, berücksichtigt.. . 

Die Rtihe(Versorgungs)genüsse von Pensions
(Provisions)parteien, die' weder unter die Be
stimmungen des Gehaltsüberleitungsgeserze3 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. . 

1) Bei diesem Ansatz ist der Aufwand für Pen
sions-' und Provisionsparteien nachstehender Stellen 
bzw. Bedienstetengruppen \"eranschlagt: Montan
beamte, Montanrentner, Theresianische Militäraka
demie, Mozarteum, Krankenpflegerinnen, Taubstum
meninstitut, Hofzahlamt, Hofmarschallamt, Heeres
arbeiter, Südtiroler, Kanaltaler, Bahningenieure, 
Donauregulierungskommission, Kartographisches 'ln
stitut, Kriegsgeschädigtenfonds, Pensionen der gemein
s~men Min,isterien, Burgenländische Pensionen, Bos
ll1sche PenSIOnen, Landwirtschaftliche Betriebe, Stadt
schutzwache, Vertragspensionen, Pensionisten . und 
Provisionisten der "Austria" Tabakwerke AG. sowie 
außerordentli<:he Versorgungs genüsse für Volks
deutsche und Heim~tvertriebene. 

2) Todesfallbeiträge sind beim Pensionsaufwand 
mitveranschlagt. 

3) In der Fassung BGBl. Nr. 109/1966. 

Erläuterungen zum B~ndesfinanzgesetz 

noCh unter jene desPensionsüberleitungsgesetzes 
fallen, wurden auf Grund des § 11 Abs.· 2 Pen
sionsüberleitungsgesetz unter Bedachtnahmeauf 
die Grundsätze dieses Bundesgesetzes durch 
Verordnung der' Bundesregierung 4) mit Zu
stimmung des Hauptausschusses des National
rates oder neu durch Bundesgesetz 4) geregelt. 

Der Aufwand für die außerordentlich,en Ver
sorgungsgenüsse ist bedingt durch die im Gnaden-: 
wege vom Herrn Bundespräsidenten bew;illigten 
Bezüge. 

Dienstgeberbeitrag 

Der Dienstgeberbeitrag zur Krankenversiche
rung der Pensionsparteien beträgt nach § 30 
Abs. 3 der Satzung der Krankenversicherungs
anstalt der Bundesangestellten 2'6 v. H. vom 
Brutto-Pensionsbetrag einschließlich Familien
zulagen unter Berücksichtigung einer Mindest
bemessungs grundlage . von 1000 S 5) und einer 
Höchstbemessungsgrundlage von 4800 S monat
lich. 

Anzahl der Pensionsempfänger 

über die Pensions- und Provisions empfänger, 
die der Veranschlagung bei Kapitel 55 unterlie
gen, sowie deren Anzahl mit Ende der Jahre 1961 
bis 1965 gibt die übersicht auf Seite 213 Aus
kunft. 

Titel 1/553 Vorschüsse 

1965 *) 
1 966 *~.) 

1967 *'~) 

Saci1-
·aufwand 
Mill. S 

1'0 
2'9 
]'5 

Vorschüsse können an unverschuldet in Not'
lage geratene Pensionsparteien nach § 29 des 
Pensionsgesetzes 1965 gewährt werden. Sie sind 
längstens binnen vier Jahren zurückzuzahlen. 

Die Inanspruchnahme war im Jahre 1965 ge
ringer als angenommen worden ist. 

Titel'1/554 Geldaushilfen 
Personalaufwand 

Mill.S 

1965 *) 
,1966, *'f) 
1967 *'f) 

..................... 2'1 
1'6 

.3'5 

. . . 

Ist eine Person, die Anspruch auf Ruhe- oder 
Versorgungsgenuß hat, . unverschuldet in Notlage 
geraten oder liegen' sonst berücksichtigungs..: 
würdige Gründe vor, so kann ihr gemäß § 29 
Absatz 4 des .Pensionsgesetzes 1965, BGBl. 
Nr. 340, auf Antrag eine Geldaushilfe .gewährt 
werden. 

"') Bundesrechnungsabschluß. 
(.*) Bundesvoranschlag. 

4) BGBl. Nr. 15/1951, 51/1952, 52/1952, 53/1952, 
148/1952,159/1958,120/1960,121/1960 und 120/1963. 

5) § 488 Abs. 2 des ASVG. in der Fassung der 
13. Novelle, BGBl. Nr. 320/1963. 

13 
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194 Kapitel 55 - Titel 2/550 bis 2/554 

Titel 2/550 Beiträge von Gemeinden für ehe- Titel 2/553 Vorschußersätze 
malige Polizei bedienstete Einnahmen 

Mill. S 

1965 ,:-) 
1966':-*) 
1967 *~-) 

Einnahmen 
MüLS 

0'7 
0'6 
0'8 

Bei dem Ansatz 2/55004 sind jene Einnahmen 
zu verrechnen, die sich aus der anteilsmäßigen 
Tragung der Pensionslast auf Grund von Ver
bundlichungsübereinkommen in Ansehung jener 
Personen ergeben, die aus dem städtischen Polizei
dienst in den Bundespolizeidienst übernommen 
worden waren. Im Jahre 1967 werden Beiträge 
von folgenden Gemeinden eingehen: Leoben und 
Wiener Neustadt. 

Titel 2/552 Sonstige Beiträge 
Einnahmen 
MilL S 

1965 'f) ..... _ ....•..... _ . . . 73'9 
1966>f>f) ...... _ .. _ .. _ ... _._. 76'0 
1967*':-) . _ .......... _ . . . . . . . 76'0 

Ansatz 2/55204 Beitragsleistung auf Grund des 
Bonner Regierungsabkommens vom 27. April 
1953 

Die. Bundesrepublik Deutschland leistet an die 
Republik Osterreidl nam dem Bonner Regie
rungsabkommen vom 27. April 1953 zur Ver
sorgung bestimmter Gruppen von Heimatver
triebenen einen jährlimen Beitrag in der im vor
hinein festgesetzten Höhe von hömstens 5'6 Mil
lionen DM. 

Darüber' hinaus leistet die Buooesrepublik 
Deutsmland nach Feststellung des Gesamt jahres
aufwandes im nachhinein gegebenenfaIls einen 
weiteren Beitrag, der jeweils im Verhandlungs
wege festgesetzt wird. 

Gebarung 

Für das Jahr 1967 ist wie in den Vorjahren 
mit dem feste'n Beitrag von 5'6 Millionen DM, 
das sind 36 Millionen Schilling, zu rechnen. 

Darüber hinaus wird sich auf Grund der Ab
redmung für das Jahr 1966 ein Namzahlungs
betrag von 40 Millionen Schilling ergeben. 

Im Jahre 1966 werden über den festen Beitrag 
hinaus rund 40 Millionen Schilling als Nachzah
lung für das Jahr 1965 eingehen. 

Im Jahre 1965 gingen über den festen Beitrag 
hinaus Nachzahlungen für das Jahr 1964 im Aus
maße von 37'9 Millionen Schilling ein. 
Ansatz 2/"55214 Rümersatz und Beitragsleistun
gen auf Grund des österreichisch-italienischen 
gemeinsamen Protokolles vom 25. Juli 1953 

Die diesbezüglichen Verhandlungen sind noch 
nicht endgültig abgeschlossen, so daß bisher noch 
kein Betrag eingegangen ist und nur Verrech
nungsansätze vorgesehen werden. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

1965 ~') ...................... . 

1966*'f) .... "".",." .... ", . 
1967 ~-*) . , , ..... , , ... , .. , , .... , 

1'6 
1'5 
1'8 

Die Vorsmußersätze werden im Wege der Auf
redmung abgestattet. 

Titel 2/554 Sonstige Pensionseinnahmen 

1965 *) .. , . . . . . . ... . . · . 
1966 'f'f) .. . ... .. . · , 
1967 **) . . , . ., . . · . 

Ansatz 2/55404 Pensionsbeiträge 

Gesetzliche Grundlagen 

. . 

, . 

Einnahmen 
Mül. S 

363'4 
407'3 
412'0 

Der Pensionsbeitrag wird ab 1. Jänner 1960 
nam § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr, 54, 
in der Fassung der 3. Gehaltsgesetznovdle, BGBL 
Nr, 297/1959, in der Höhe von 5 v. H, vom 
Gehalt und den für die Bemessung des Ruhe
genusses anremenbaren Zulagen sowie von den 
Sonderzahlungen der aktiven Bundesbeamten 
eingehoben. 

Außerdem werden bei diesem Ans'atz die be
sonderen Pensionsbeiträg.e verremnet,' die nam 
§ 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu leisten sind. 

Gebarung 

Die steigende Tendenz der Einnahmen (1965: 
291'4, 1966: 335'0, 1967: 3397 Millionen Schil
ling) ist durch die Erhöhung des Standes an 
pragmatismen Bediensteten sowie durch Bezugs
erhöhungen bedingt. 

Ansatz 2/55414 überweisungen von Pensions
versicherungsträgern und sonstigen öffentlich
rechdidten Dienstgebern 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Beiträge der Pensionsversicherungsträger 
und sonstigen öffentlich-rechtlichen Dienstgeber 
werden nach § 6 Abs, 3 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 177/1948 sowie nach den §§ 308, 311 
und 529 ASVG., BGBl. Nr. 189/1955, geleistet. 

Gebarung 

Die Einnahmen betragen: 

1965 *) 

1966 **) 

1967 *") 

*) Bundesrechnungsabsdlluß. 
**) BundesvoransdJ.!ag. 

Mill. S 

72'0 

72'3 
72'2 
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Kapite155 - Anzahl der Pensionisten 195 

Anzahl der Pensionisten 

Der . Veranschlagung zugrunde 
gelegt im Bundesvoranschlag 

Stand der Pensions... und Provisionsparteien 

1967 
am Jahresende 

Ansatz Finanzgesetzlime Ansätze 
pensions-I 

Pro-
/zusammen I I I I bei Kapitel 55 visions- 1961 1962 1963 1964 1965 parteIen 

parteien 
I 

Anzahl 

550 Bedienstete der Hoheitsverwal- 1) 
tung des Bundes: 

55007 Ruhebezüge . 21.920 21.920 24.082 23.566 23.100 22.145 21.747 
55017 Versorgungsbezüge . 26.876 26.876 25.096 24.999 24.886 25.273 25.080 
55027 Außerordentlime Versorgungs-

genüsse . 1'080 1'080 1.442 1.377 1.312 1.306 1.260 -Tit e 1 550 (Summe) . 49.876 49.876 50.620 49.942 49.298 48.724 48.087 

551 Pflichtschul- und Landesmittel-
schullehrer: 

55107 Ruhebezüge . 11.648 11.648 11.801 11.720 11.659 11.647 11.518 
55117 Versorgungsbezüge . 5.158 5.158 4.884 4.904 4.928 4.997 5.006 
55127 Außerordentliche Versorgungs-

genüsse . 184 184 179 171 165 171 175 

Titel 551 (Summe) . 16.990 16.990 16.864 16.795 16.752 16.815 16.699 ----
552 Sonstige Bedienstete: 1 a) 
55207 Ruhebezüge . .. . ... 475 4.795 5.270 2) 698 2) 653 2)6.055 2)5.709 2) 5.420 
55217 Versorgungsbezüge . . . . . 551 791 1.342 2) 761 2) 703 2)1.469 2)1.414 2) 1.364 
55227 Außerordentliche Versorgungs-

genüsse . 4.758 54 4.812 2) 5.621 2) 5.387 2)5.212 2)5.106 2) 4.722 

Titel 552 (Summe) . 5.784 5.640 11.424 2) 7.080 2) 6.743 2)12.736 2)12.229 2)11.506 

Kap i t el 55 (Summe) . 72.650 5.640 78.290 74.564 73.480 78.786 77.768 76.292 

1) Einschließlich der Unterhaltsbezugsempfänger, und zwar bei Ruhebezüge ............. 150 
Versorgungsbezüge •...... 249 

16) Bei diesem Ansatz sind die Empfänger von außerordentlichen Versorgungsgenüssen auf Grund des Bonner Regierungsabkommens 
vom 27. April 1953 sowie die ab 1. Jänner 1963 übernommenen Pensionisten und Provisionisten der .Austria" Tabakwerke A.G .. (Stand anfangs 
des Jahres 1963: 6723) enthalten. 

1961 1962 . 1963 1964 1965 
2-) Hievon Provisions parteien : Ruhebezüge . . . 231 207 5.471 5.370 4.849 

Versorgungsbezüge . . . . . . . . 272 255 860 847 796 
Außerordentliche Versorgungsgenüsse 88 46 66 61 60 

Summe. 591 508 6.397 6.278 5.705 
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196 Kapitel 56 - Titel 560 

Kapitel 56 Familienlastenausgleich 

Titel 560 AusgleidlSfonds für Kinderbeihilfe 

Sachaufwand 

1965 ,:.) ......... 1.464'2 

1966':·"·) .......... 1.478'0 

1967~f*) .......... 1.580'0 

Gesetzliche Grundlagen 

Mill.S 
Einnahmen 

1.464'2 

1.478'0 

1.580'0 

Die Veranschlagung der Kinderbeihilfen und 
des Dienstgeberbeitrageszum Ausgleichsfonds 

fonds für Familienbeihilfen zu. Dementsprechend 
setzt sich die Gebarung wie folgt zusammen: 

Gebarung 1965 bis 1967 

Ausgaben: 
Kinderbeihilfen 

Einnahmen: 
Dienstgeberbeiträge 2) 

überschuß 2) 

1965 *) 1966 ") 
MiIJ.S 

1.464'2 1.478'0 

4.369'9 4.800'0 

2.905'7 3.322'0 

1967") 

1.580'0 

5.620'0 

4.040'0 

für Kinderbeihilfe gründet sich auf das Kinder- Unterschiede der Gebarung 
beihilfengesetz, BGBl. Nr. 31/1950, in der Fas- . 
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 135/1950, Im Jahre 1967 dürfte sich der Aufwand an 
BGBl. Nr. 161/1951, BGBl. Nr. 104/1953, BGBL Kinderbeihilfen gegenüber 1966 im Hinblick 
Nr; 18/1955, BGBL Nr. 26511956, BGBL Nr. 239/ I auf die verlängerte Schulpflicht (9. Schuljahr), 
1960, BGBl. Nr. 251/1963, BGBL Nr. 190/19641 und auf eine Zunahme der Anzahl der An
und BGBl. Nr. 88/1965. spruchsberechtigten erhöhen. Die Einnahmen 

Kinderbeihilfen 

zeigen durch das Wachsen der Durchschnitts
löhne bedingt eine steigende Tendenz. - -

Die Kinderbeihilfe beträgt seit 16. Juli 1951 Darüber hinaus ist die Erhöhung der Ansätze 
unverändert 105 Schilling monatlich für jedes zu für den Aufwand an Kinderbeihilfen und für das 
berücksichtigende Kind der in unselbständiger Aufkommen an Dienstgeberbeiträgen eine Aus
Arbeit stehenden Personen. Die zur Kinderbei- wirkung der auf Grund der Rechtsprechung des 
hilfe zu gewährenden Ergänzungsbeträge und Verwaltungsgeric.htshofes erfolgten Aufhebung 
Sonderzahlungen, durch welche die familien- des Punktes 17 lit. e der Dienstanweisung zum 
politisch geforderte Staffelung sowie die zwischen- Kinderbeihilfengesetz (Erlaß des Bundesministe
zeitigen Beihilfenerhöhungen bewirkt werden, riums für Finanz-en vom 26. August 19'55, 
sind bei dem Ansatz "Ergänzungsbeträge zur Z1. 103.400--7/55, A'ÖFV.3) Nr. 269) durch den 
Kinderbeihilfe" (Ansatz 1/56117) veransc.hlagt.1) i Erlaß .des Bundesministeriums für. Fi~anzen vom' 

Dienstgeberbeiträge 
zum Ausgleichsfonds 
für Kinderbeihilfe 

Der Diensrgeberbeitrag zum 
für Kinderbeihilfe beträgt 6 v. 
arbeitslöhne. 

A usg leichsfonds 
H. der Brutto-

Gemäß § 10 Abs. 3 des Kinderbeihilfengeset
zes fließt ein allfälliger überschuß des Aus
gleichsfonds für Kinderbei;hiLfe dem Aus,gleichs-

,:.) Bundesrechnungsabschluß, 

*,,) Bundesvoranschlag. 

1) Die Kinderbeihilfe und die Ergänzungsbeträge 
einschließlich der Sonderzahlungen werden ab 1. Jän
ner 1967 betragen (in Schilling): 

Sonder-
Kinder~ Ergänzungs ... zahlungen 

für das beihilfe betrag Summe Summe 
monatlich im Jahr 

erste Kind ........... 105 65 _ 170 340 

zweite Kind ........ 105 85 190 380 

dritte Kind ......... 105 115 220 440 

vierte Kind ......... 105 145 250 500 

fünfte Kind und jedes 
folgende ........ je 105 175 280 560 

1

2. Mal 1966, Z1. 224.018-7/66, AüFV. Nr. 110, 
und der damit bewi.rkten Ausweitung des Krei
ses zum Ausgleichsfonds beitragspflichtiger 
Dienstgeber sowie fondszugehäriger Kinder. 

Träger des Aufwandes 

In der Regel wird der Aufwand an den selt 
16. Juli 1951 erstarrten Kinderbeihilfen vom 
Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfe getragen. 
Soweit aber Bediensteten der Hoheitsver
waltung der Gebietskörperschaften (des Bun
des, der Länder und der Gemeinden, sofern deren 
Einwohnerzahl 2000 übersteigt), der Post- und 
Telegraphenanstalt, der österreichischen Bundes
bahnen, weiters Empfänger'n wiederkehrender 
Geldleistungen aus der Kriegsopferversorgung 
und der Opferfürsorge sowie Kleinrentnern Kin
derbeihilfe gebührt, wird der Aufwand gemäß 

*) Bundesredmungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

2) Zur Vermeidung von Doppelverrechnungen wird 
die Überweisung des überschusses des Ausgleichsfonds 
für Kinderbeihilfe beim Einnahmen-Ansatz 2/560 
von den Eingängen an Dienstgeberbeiträgen abgesetzt . 

3) AUFV. = Amtsblatt der österreichischen Finanz
verwaltung. 
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Kapitel 56 - Titel 560/561 197 

.§ 13 des Kinderbeihilferrgesetzes nicht vom Aus- Anzahl der Kinder, 
gleichsfonds für Kinderbeihilfe getragen und ~~:d!:b:rhilf:/ auf 
daher aum nimt beim Titel 560. des Bundeshaus- Familienbeihilfen vermitteln 
haltes verrechnet. . . . 

Die Anzahl der anspruchsvermittelnden Kinder 
Der Aufwand an den zur Kinderbeihilfe zu· und die Verrechnungspositionen des entsprechen

gewährenden Ergänzungsbeträgen und sonder-I den Aufwandes an Kinderbeihilfe sowie an 
zahlungen wird vomAu~gleichsfonds für Familien- Familienbeihilfen sind aus nachstehender Ober-
beihilfen getragen (Ansatz 1/56117). sicht zu ersehen: 

Anzahl der Kinder (Durchschnittsstand) 

Verrechnungsposicionen 1963 1964 1965 19664) 1967')') 

Titel 560 des Bundeshaushaltes (Ausgleichsfonds für 
Kinderbeihilfe) ..... ~ ....................... 1,072.000 1,081.200 . 1,082.400 1,105.000 1,199.140 

l):.apitel 01 bis 65, 78 bis 80 des Bundeshaushaltes 
(Hoheitsverwaltung, Post und Bahn) ............. 228.000 251.100 252,000 253.200 205.600 

Haushalte der Hoheitsverwaltung der Länder. und 
der Hoheitsverwaltting der Get1}einden mit mehr als 
2000 Einwohnern ............................. 66.000 98.500 98.600 99.100 59.760 

Kapitel 15 des Bundeshaushaltes (siehe Fußnoten auf 
Seite 112 und 119 der Erläuterungen, betreffend 
Kleinrentnerentschädigung und Opferfütsorge bzw. 
Kriegsopferversorgung . ~ ....................... 15.000 13.600 13.000 12.700 11.480 

1,381.000 1,444.400 1,446.000 1;470.000 1,475.980 

Titel 561 (Farrülienbeihilfen) .................... 535.000 545.600 546.200 548.000 550.500 

Gesamtsumme ... 1,916.000 1,990.000 1,992.200 2,018.000 2,026.480 

4) Hiezu kommen die Kinder der Gastarbeiter (auf 
Grund des§ 1 b des KBG.), die nur hinsichtlich des 
Aufwandes global geschätzt werden können. 

5) Die verhältnismäßig starke Verschiebung inner
halb der ersten drei Gruppen (Erhöhung der Zahl 
der Kinder, deren Beihilfen aus Fondsmitteln getra
gen werden, dagegen Verminderung der Zahl der 

Titel 561 Ausgleichsfonds für Familien
beihilfen 6) 

1965 . '<) ..•....• ' 

1966 **) ....... . 

1967 ',*) ...... . 

Sachaufwand 

3.602·1 

3.640·0 

4.080·0 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
* .. ) Bundesvoranschlag. 

Mill. S 
Einnahmen 

3.525·2 

4.018·0 

4.790·1 

6) Die überschüsse des Ausgleichsfonds sind zweck
gebunden. Die Höhe dieser überschüsse und die der 
gesetzlich vorgesehenen Reserve in Höhe eines Halb
jahresaufwandes zeigen folgendes Bild: 

Nach Ablauf 
des Jahres 

1965 (BRA.) 
1966 (BVA.) 
1967 (BVA.), 

Gesamtüberschuß Gesetzliche Reserve 

1"3 
1·6 
2·3 

Mrd.S 
sollte betragen 

2"5 
2·6 

2"8 

Kinder, deren Beihilfen von den Gebietskörperschaf
ten aus eigenen Mitteln getragen werden) ist eine 
Auswirkung der Rechtsprechung des Verwaltungs
gerichtshofes (siehe Ausführungen im Abschnitt 
"Unterschiede der Gebarung") und der damit be
wirkten Ausweitung des Kreises zum Ausgleichsfonds 
beitragspflichtiger Dienstgeber sowie fondszugehöri
ger Kinder. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die V eranschlagung der Einnahmen und der 
Ausgaben des AusgIeichsfcnds für Familienbeihil
fen gründet sich auf die Bestimmun
gen des FamilienIastenausgleichsgesetzes, BGBL 
Nr. 18/1955, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 52/1956, BGBL Nr. 265/1956, BGBL 
Nr. 284/1957,' BGBl. . Nr: 239/1960; B~Bl. 
Nr. 171/1961, BGBl. Nr. 171/1962, BGBl. 
Nr. 83/1963, BGBL Nt'. 251/1963, BGBl.Nr. 88/ 
1965 und BGBL Nr. 000/1966. 

Träger des Aufwandes 

Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen wird in der Regel der Auf
wand für die Familienbeihilfen, die Ergänzungs
beträge zur Kinderbeihilfe, die Geburtenbeihilfen, 
die Säuglingsbeihilfen und die Mütterbeihilfen 
getragen. Soweit aber die Gebietskörperschaften 
den Aufwand für Kinderbeihilfen aus eigenen 
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198 Kapitel 56 - Titel 561 

Mitteln decken müssen, belasten die Ausgaben für 
die Ergänzungsbeträge zur Kinderbeihilfe und für 
die Mütterbeihilfen auch diese Gebietskörper
schaften 7). Ferner sind die Gebietskörperschaften 
verpflichtet, den Aufwand an Geburtenbeihilfen 
und Säuglingsbeihilfen für ihre Bediensteten und 
ihre Empfänger von Ruhe- und Versorgungs
genüssen aus eigenen Mitteln zu tragen. 

Ge bar u n 9 1965 bis 1967 

Ausgaben 1965*) 1966·*) 1967**) 

Mill. S 

Familienbeihilfen ............. 1.390·8 1.404·0 1.480·0 

Ergänzungsbeträge zur Kinder-
beihilfe .................... 1.373·8 1.387·0 1.708·0 

Geburtenbeihilfen ............ 63-9 68·0 71·0 

Säuglingsbeihilfen ............. 145·6 147·0 151·0 

Mütterbeihilfen ............... 628·0 634·0 670·0 

Darüber hinaus ist die Erhöhung der Ansätze 
für den Aufwand an Ergänzungsbeträgen zur 
Kinderbeihilfe, an Geburtenbeihilfen, an Säug
lingsbeihilfen sowie an Mütterbeihilfen und für 
die Einnahmen aus dem überschuß des Aus
gleichsfonds für Kinderbeihilfe eine Auswirkung 
der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
hofes (siehe Ausführungen im Abschnitt "Unter
schiede der Gebarung" auf Seite 196) und der 
damit bewirkten Ausweibung des Kreises zum 
Ausgleichsfonds beitragspflichtiger Dienstgeber 
sowie fondszugehöriger Kinder. 

Familienbeihilfen 

Die Höhe der FamiließJbeihilfen einsdtließIich 
der Sonderzahlungen ist gleich den Summen aus 
Kinderbeihilfen und 0 Ergänzungsbeträgen 9) • 

Anzahl und Reihung der Kinder, 
die den Anspruch auf Familienbeihilfen 
vermiHeln 

Summe ... 3.602·1 3.640·0 4.080·0 Die Anzahl der zu berücksichtigenden Kinder 

Einnahmen 

Beitrag vom Einkommen gemäß 
BGBl. Nr. 152/1954:8) 

Beiträge der Lohnsteuerpflich-

1965*) 1966**) 1967**) 

MilL S 

tigen ................... 172·1 207·0 240·0 

Beiträge der Einkommen-, Kapi-
talertrag- . und Körperschaft-
steuerpflichtigen ........... 254·3 286·7 315·3 

Beiträge von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben. . . . . . . . . 68·2 70·0 70·0 

Beiträge der Länder ............ 124·8 124·8 124·8 
Überschuß des Ausgleichsfonds 

für Kinderbeihilfe ............ 2.905·8 3.322·0 4.040·0 

Summe ... 3.525·2 4.010·5 4.790·1 

Unterschiede der Gebarung 

Im Jahre 1967 wird sich der Aufwand an Er
gänzungsbeträgen zur Kinderbeihilfe und an 
Familienbeihilfen im Vergleich zu 1966 im Hin
blick auf die Zunahme der Anzahl der anspruchs-

, vermittelnden Kinder (9. Schuljahr) und auf die 
Beihilfenerhöhung zum 1. Jänner 1967 erhöhen. 

wird wie folgt geschätzt: 

1965 

erste (auch einzige) Kinder 258.500 

zweite Kinder ........ ; .... 152.650 

dritte Kinder ............. 74.550 

vierte Kinder ............. 33.750 

fünfte und folgende Kinder 26.750 

zusammen ... 546.200 

Ergänzungsbeträge 
zur Kinderbeihilfe 

1966 1967 

258.700 258.800 

153.400 154.200 

74.500 74.700 

34.400 34.500 

27.000 28.300 

548.000 550.500 

Der Veranschlagung für 1967 sind zugrunde 
gelegt: 

a) Ergänzungsbeträge 9) zur Kinderbeihilfe an 
die in unselbständiger Arbeit stehenden Be
völkerungskreise und 

b) Sonderzahlungen 9) in zweifacher Höhe 
eines Monatsanspruches an Kinderbeihilfe 
und Ergänzungsbeträgen, und zwar in 
4 Raten (Februar, Mai, August und Novem
ber). 

Anzahl und Reihung der Kinder, 
die Anspruch auf 
Ergänzungsbeträge und 
Sonderzahlungen vermitteln 

.. ) Bundesredmungsabschluß. 
.... ) Bundesvoranschlag. 

7) Siehe auch Erläuterungen unter "Träger 
Aufwandes" auf Seite 214. 

Die nachstehende übersicht zeigt die 
Verrechnungspositionen und die gesdtätzte 

Anzahl der Kinder, für die Ergänzungsbeträge 
des zur Kinderbeihilfe und Sonderzahlungenge~ 

währt werden:· 

8) Siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 52 auf 
Seite 154. 9) Siehe Fußnote 1) auf Seite 196. 
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Kapitel 56 - Titel 561 199 

erste' Kinder 

Titel 561 des Bundeshaushaltes (Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen) ..................... 672.720 

Kapitel 01 bis 65, 78 bis 80 des Bundeshaus-
haltes (Hoheitsverwaltung, Post und Bahn) ... 114.280 

Haushalte der Hoheitsverwaltungen der Länder 
und der Hoheitsverwaltungen der Gemeinden 
mit mehr als 2000 Einwohnern .............. 33.600 

Kapitel 15 des Bundeshaushaltes (siehe Fuß-
noten auf Seite 112 und .119 der Erläuterungen, 
betreffend Kleinrentnerentschädigung, und 
OpferfÜIsorge bzw. Kriegsopferversorgung 6.210 

zusammen ... 826.810 

Geburtenbeihilfen 

Die Geburtenbeihilfe wird seit 1. Jänner 1956 
gewährt. Sie beträgt 500 Schilling. 

Die Anzahl der Auszahlungsfälle an Geburten
beihilfen betrug bzw. wird wie folgt geschätzt: 

zu Lasten 

des Fonds 

1965. . . . . . . . . . . .. 141.200 
1966 ............. 137.800 
1967. . . . . . . . . . . .. 136.600 

Sä u 9 li ngsbei hilfen 

der Gebiets· 
körpersdJaften 

2.820 
2.600 
2.240 

Anzahl der Kinder '0) 11) 
fünfte und 

zweite Kinder dritte Kinder vierte Kinder folgende 
Kinder 

, zusammen 

311.720 119.820 50.560 44.320 1,199.140 

55.760 21.880 7.920 5.760 205.600 

15.720 6.000 2.520 1.920 59.760 

2.810 1.590 650 220 11.480 

386.010 149.290 61.650 52.220 1,475.980 

Anspruch auf Kinderbeihilfe oder Familienbei
hilfe haben. 

Die Mütterbeihilfe, die vierzehnmal im Jahr 
ausgezahlt wird, beträgt für Anspruchsberechtigte 
mit nur zwei Kindern 40 Schilling, mit drei oder 
mehr Kindern 175 Schilling. 

Die Anzahl der Anspruchsberechtigten wird 
wie folgt geschätzt: 

zu Lasten 

des Fonds 

1965. . . . . . . . . . . .. 436.250 
1966. . . . . . . . . . . .. 441.400 
1967. . . . . . . . . . . .. 465.920 

der Gebiets. 
körpersdJ.f,en 

94.990 
95.200 
74.290 

Die Säuglingsbeihilfen werden seit 1. Jänner Ein nah m e n 
1961 gewährt. 

Die Höhe der Säuglingsbeihilfe beträgt 600 
Schilling nach Vollendung des 1. Lebensmonates 
und neuerlich 600 Schil1ing nach Vollendung des 
6. Lebensmonates des Säuglings. 

Die Anzahl der Auszahlungsfälle an Säuglings
beihilfen betrug bzw. wird wie folgt geschätzt: 

1965 ............ . 
1966 ............ . 
1967 .......•..... 

Mütterbeihilfen 

zu Lasten 

des Fonds 

246.800 
254.800 
251.600 

der Gebiets· 
kö~persdJaften 

5.040 
4.600 
4.360 

Die Mütterbeihilfen werden sdt 1. Jänner 
1961 gewährt. Die Mütterbeihilfe wird an Per
sonen gewährt, die für mindestens zwei Kinder 

10) Die im Vergleich zu 1966 verhältnismäßig 
starke Verschiebung innerhalb der ersten drei 
Gruppen (Erhöhung der Zahl der Kinder, 
deren Beihilfen aus Fondsmitteln getragen wer
den, dagegen Verminderung der Zahl der Kin
der, deren Beihilfen von den Gebietskörper
schaften aus eigenen Mitteln getragen werden) ist 
eine Auswirkung der Rechtsprechung des Verwal
tungsgerichtshofes (siehe Ausführungen im Abschnitt 

Die Veranschlagung der Einnahmen an Bei
trägen vom Einkommen 12) für das Jahr 1967 
entspricht den Ansätzen bei der Einkommen-, 
Lohn-, Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer. 

Für Zwecke des Familienlastenausgleiches wer
den nämlich Zuschläge zur Lohn-, Einkommen-, 
Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer in Höhe 
von 30/0 eingehoben. Diese Beiträge werden 
beim Ansatz 2/52140 in Einnahme und beim An
satz 2/52840 in Ausgabe und schließlich wieder 
beim Ansatz 2/56100 und 2/56110 als Einnahme 
verrechnet. Die Beiträge von land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben betragen 125% des 
Grundsteuermeßbetrages. Die Länder zahlen Bei
träge in Höhe von 24 S pro Jahr und Landes
einwohner im Alter von über 18 Jahren. Die 
Höhe der einzelnen Länderbeiträge ist der Ver
ordnung des Bundesministeriums für Finanzen, 
BGBl. Nr. 126/1964, zu entnehmen. 

"Unterschiede der Gebarung" auf Seite 196) und der 
damit bewirkten Ausweitung des Kreises zum Aus
gleichsfonds beitragspflichtiger Dienstgeber sowie 
fondszugehöriger Kinder. 

11) Hiezu kommen die Kinder der Gastarbeiter 
(auf Grund des § 1 b des KBG.), die nur hinsicht11ich 
des Aufwandes global geschätzt werden können. 

12) Gemäß BGBI. Nr. 152/1954; siehe auch Erläu
terungen zu Kapitel 52 auf Seite 154. 
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200 Kapitel 56 - Höhe der Beihilfen 

Die Höhe der Beihilfen nach 
dem Kinderbeihilfen- und 
dem Familienlastenausgleichs
gesetz 

A. Kinderbeihilfen und 
Ergänzungsbeträgej 
Familienbeihilfen 

Seit dem 1. Jänner 1957 ist die Summe aus 
Kinderbeihilfe und Ergänzungsbetrag zur Kinder
beihilfe ebenso hoch wie das Ausmaß der Fami
lienbeihilfen. Sie betragen 

für die Zeit 

monatlich fü rein • ". • • . Kind 
. fünftes 

erstes zweites drittes viertes und jedes 
weitere 

Seit 1961 erhalten die Beihilfenbezieher jährlich 
eine 13. und 14. Beihilfe in vier Teilen, und 
zwar jeweils eine halbe Monatsgebühr in den 
Monaten Februar, Mai, August und November. 

B. GeburtenbeiMfen 

Die Geburtenbeihilfe beträgt (seit 1956 unver
ändert) 500 S. Bei Mehrlingsgeburten beträgt sie 
500 S je· Kind. 

C. Säuglingsbeihilfen 

In den Jahren 1961 und 1962 betrug die Säug
lingsbeihilfe nach Vollendung 

vom 1. 1.1957 
bis 31. 12. 1957 

vom 1. 1. 1958 

Sdlilling des 1. Lebensrnonats des Säuglings .... . 300 S 

105 125 150 175 200 
des 6. Lebensrnonats des Säuglings neuerlich ; 300 S 

zusammen. • 600 S 
bis 30.6. 1961 115 135 160 185 210 

voin 1. 7. 1961 
bis 28. 2. 1963 140 160 

vom 1. 3. 1963 
. bis 31. 8. 1963 150 170 

190 220 

200 230 

250 

260 

Ab 1. Jänner ,1963 ist die Säuglingsbeihilfe auf 
das doppelte Ausmaß erhöht (600 S + 600 S 
1200 S) . 

155 175 205. 235 265 D. Mütterbeihilfen 
vom 1. 9. 1963 

bis 30. 4. 1965 
vom 1. 5. 1965 

bis 31. 12. 1966 160 
. 170 

180' 210 
190 220 

240 
250 

270 Die Mütterbeihilfe, die 14mal 1m Jahre ge-
ab 1. 1. 19M •. 280 bührt, beträgt: 

Sonderzahlung(13. und 14. Beihilfen) 

Im Jahre 1958 wurde zusätzlich eine halbe I 
Monatsgebühr im September ausgezahlt. vorn 1. 1. b!s 31. 12. 1961 

In den Jahren 1959 und 1960 betrug die sonder-, vorn 1. 1. b~s 30. 6. 1962 
hl . M Sb' 11 vorn 1. 7. bIS 31. 12. 1962 za ung 1m onat eptem er eme vo e vorn 1. 1. bis 31. 12. 1963 

. Monatsgebühr. seit 1. 1. 1964 •.... 

für Anspruchsberedltigee 
. . d mit 3 oder 

mIt 2 Km ern mehr Kindern 
Sdlillirtg 

50 
75 

40 100 
40 125 
40 175 
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Kapitel 57 Staatsvertrag 

Titel 570 Kommissionen 

SaJlauf wand Einnahmen 

- 1965 ",),"', .. ,. 

1966 "":')" . " .... 

1'5 

2'3 

1967 ""'), , . , , , , , , 1'8 

Gesetzliche Grundlagen 

Mill,S 

Die ,gesetzlich~n. Grundlagen> für die beim 
Titel 570 veranschlagten Ausgahen bilden das Be
satzungsschädengesetz, BGBl. Nr. 126/1958 (§ 24) 
und die bei den folgenden Ansätzen 571, 572 und 
573 angeführten speziellen Entschädigungs- bzw. 
Verteilungs gesetze:, . . 

Unterschiede der Gebarung' 

Die Ausgabenziffern 1965 bis 1967 setzen sich 
aus folgend~n E~folgs- bzw. Voranschlagsbeträgen 
zusammen: 

Bundesentschädigungskommission . 
Bundesverteilungskommission .' ... 
Ständige Kommission, Schiedsge-

richt , .... , .... ' .... , , .. , . , , . , 

Ausgaben (Summe)" , 

1965 *) 1966**) 1967**) 
Mill. S 

1·38 1·66 ,0,97 
0·03 0·50 0·65 

0·12 0,13 0,16 

1'53 2·29 1·78 

Der Voranschlag 1967 weist gegenüber dem 
Voranschlag 1966 eine erhebliche Verminderung 

. auf, was auf das Absinken des Geschäftsumfanges 
der Bundesents'chädigungskommission zurückzu
führen ist. 

Die Erhöhung im Vergleich zum' Bundesrech
nungsabschluß 1965 ist eine Folge des Ansteigens 
der Tätigkeit der Bundesverteilungskommission 
auf Grund des Verteilungsgesetzes Ungarn. 

Bei den verans~lagten Kosten, der Bundes
entschädigungskommission und der Bundesvertei
lungskommission handelt es sich um die Gebüh
ten, welche den Richtern und Beisitzern der 
Senate gemäß § 24 Besatzungsschädengesetz, 
BOB!. NI. 126/1958, zustehen, sowie um den 
Sachaufwand dieser 'Kommissionen. Bei den ver
anschlagten Kosten der "Ständigen Kommis
sion, Schiedsgericht" handelt es sich um ver
einbarte Entgelte für die österreichischen Richter 
des Schiedsgerichtes und,uin den auf die Republik 
Österreich entfallenden Anteil an den Kosten der 
Gemeinsamen Geschäftsstelle gemäß Teil V des 
"Vertrages zwischen der Republik österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland zur Regelung 
vermögensrechtlicher Beziehungen", BGBl. 
Nr. 119/1958. 

'}) Bundesrechnungsabschluß. 

*,,) Bundesvoranschlag. 

Titel 571 Entschädigungen' für Vermögens
verluste . im. Inland 

Sachaufwand Einnahmen 
Mil!. S 

1965 ~'), ..... , ... 

1966 "-":'). ' ..... , .. 

1967""). . . . . .. " 

Gesetzliche Grundlagen 

36'3 

14'9 

15'1 

0'2 

0'1 
0'0 

Die allgemeinen gesetzlichen. Grundlagen für 
die beim Titel 571 veranschlagten Aufwendungen 
und für. die veranschlagten Einnahmen bilden der 
Staatsvertrag, BGBl. Nr, 152/1955, und die' in 
Durchführung des Staatsvertrages erlassenen 
Staatsvertragsdurchführungsgesetze, Die über die 
erwähnten allgemeinen, gesetzlichen GrundJagen 
hinausgehenden speziellen gesetzlichen Regelun
gen sind bei den folgenden Erläuterungen zu den 
einzelnen finanzgesetzlichen Ansätzen angeführt, 

Unterschiede der Gebarung, . 

Die Ausgabenziffern 1965 bis 1967 setzen sich 
aus folgendenErfolgs'- bzw. Vor;1nsmlagsbeträgen 
zusammen: 

1965 *) 1966*') 1967*') 

Besatzungskosten (V crgütungs
und Besatzungsschädengesetz, 
BSG.) ........ ,., .... ,........ 5·3 

Kriegs- und Verfolgungssach-
schädengesetz, KVSG. , .. , . , . , . 30·9 

Sonstiges (Sonstige Zahlungen, , 
Zahlungen :~Ilf Grund zwischen-
staatlicher Vereinbarungen) ..... :.: 0·1 

MiIl,S 

5,7 2·5 

8,2 10·1 

1,0 2·5 

Das außerordentlich starke Absinken des Vor
anschlages 1967 gegenüber dem Erfordernis der 
Vorjahre ist darauf zurückzuführen, daß die Ent
schädigungs aktionen :na.ch dem Besatzungsschäden
gesetz und ,nach dem Kriegs-, und Verfolgungs
sachschädengesetz im wesentlichen abgeschlossen 
sind und sich nur noch Erfordernisse für die bei 
der Bundesentschädigungskommission anhängigen 
Fälle ergeben. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 57107 Besatzungskosten 

Gesetzliche Gri.mdlagen 

Besatzungsschädengesetz (BSG.), BGBl. Nr. 126/ 
1958, in der Fassung BGBl. Nr. 98 und 304/ 
1959; 

Verordnung zur Geltendmachung von An
sprüchen nach dem BSG., BGBl. Nr. 317/1961. 

Gebarung 1967 

Das mit 2'5 Millionen Schilling veranschlagte 
Erfordernis bezieht sich mit 1·3 Millionen Schil-

<") Bundesrechnungsabschluß. 
H) Bundesvoranschlag. 
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ling auf die voraussichtlichen Kosten der Rege
lung der bei der Bundesentschädigungskommis
sion anhängigen Entschädigungsfälle und mit dem 
Rest von 1'2 Millionen Schilling auf das ge
schätzte zusätzliche Erfordernis im Falle einer 
Novellierung der Anmeldebestimmungen des 
BSG. 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 
420 Millionen Schilling. 

Ansatz 57117 Kriegs- und Verfolgungs
sadlSchäden 

Gesetzliche Grundlagen 

BGBl. Nr. 127/1958 In der Fassung BGBl. 
Nr. 99 und 305/1959. 

Gebarung 1967 

Das veranschlagte Erfordernis von 10'1 Mil
lionen Schilling bezieht sich mit 1'6 Millionen 
Schilling auf restliche Entschädigungszahlungen 
für die bei der Bundesentschädigungskommission 
anhängigen Fälle und mit 8'5 Millionen Schilling 
auf das geschätzte zusätzliche Erfordernis im 
Falle einer Novellierung der Anmeldebestimmun
gen des Kriegs- und Verfolgungssachschäden
gesetzes. 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 
1445 Millionen Schilling. 

Ansatz 57127 Sonstiges 

Gesetzliche Grundlagen 

Staatsvertrag, BGBl. Nr. 152/1955; 
Reichsleistungsgesetz, Gesetzblatt für österreich 

Nr. 1205/1939. Vergütungsgesetz, BGBl. Nr. 53/ 
195~ in der Fassung BGBl. Nr. 168/1957. 

Gebarung 1967 

Bei dem mit 2'5 Millionen Schilling dotierten 
Ansatz ist für alle Zahlungsverpflichtungen vor
gesorgt, für die keine speziellen Ansätze vor
gesehen sind. Außerdem ist der Voranschlags
betrag für die Regelung offener Anspruche nach 
dem Reichsleistungsgesetz bestimmt. 

Titel '572 Entschädigungen für Vermögens
verluste im Ausland 

1965 *). . ...... . 
1966 ,~~.) ......... . 
1967 *:'). , ........ . 

Sachaufwand 

55'5 
130'9 
113"3 

") Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Mill.S 
Einnahmen 

15'8 
97"9 
21'4 

Gesetzliche Grundlagen 

11. Staatsvertragsdurchführungsgesetz, BGBl. 
Nr. 195/1962 und BGBl. Nr. 292/1964; 

Vertrag zwisch'en der Republik österreich und 
der Volksrepublik Bulgarien zur Regelung offener 
finanzieller Fragen, BGBl. Nr. 128/1964, Vertei
lungsgesetz Bulgarien, BGBl. Nr. 129/1964; 

Vertrag zwischen der Republik österreich und 
der Rumänischen Volksrepublik zur Regelung 
offener finanzieller Fragen, BGBl. Nr. 70/1965, 
Verteilungsgesetz Rumänien, BGBl. Nr. 71/1965 
in der Fassung BGBl. Nr. 78/1966; 

Vertrag zwischen der Republik österreich und 
der Ungarischen Volksrepublik zur Regelung 
offener finanzieller Fragen, BGBl. Nr. 000/1966; 
Verteilungsgesetz Ungarn, BGBl. Nr. 000/1966; 

Verteilungsgesetz Niederlande,BGBl. Nr. 000/ 
1966; 

Vertrag zwischen der Republik österreich und 
der Republik Finnland zur Regelung gewisser 
finanzieller und vermögens rechtlicher Fragen, 
BGBl. Nr. 000/1966, Verteilungsgesetz Finnland, 
BGBl. Nr. 000/1966; 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgabenziffern 1965 bis 1967 setzen sich 
aus folgenden Erfolgs- bzw. Voranschlagsbeträgen 
zusammen: 

11. Staatsvertragsdurchführungs-
gesetz ..... ,.,. ,' .. , . , .. , ... , . 

Bulgarien .. ,.,., .. ,.'., .. ,.,.,. 
Rumänien,., ........ , ......... . 
Ungarn ...... ' ............... , .. . 
Niederlande .... """ ... "" .. . 
Finnland ........... """,.,., . 

1965 *) 1966**) 1967**) 
Mill, S 

55·5 55·1 60,1 
4·8 2·2 
3·0 22,0 

66·0 25·0 
2·0 "3,5 

0,5 
Sonstige Zahlungen .......... _. _ .. _______ _ 

Ausgaben (Summe).,. 55· 5 130'9 113-3 -----------------
Der Umstand, daß der Voranschlag 1967 für 

den Titel 572 nahezu das Dreifache des Erfolges 
1965 beträgt, ist darauf zurückzuführen, daß sich 
sowohl beim 11. Staatsvertragsdurchführungs
gesetz als auch bei den verschiedene Staaten be
treffenden Verteilungsgesetzen höhere Erforder
nisse ergaben. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 
Vom Voranschlagsbetrag für das 11. S t a a t s

ver t rag s dur c h f ü h run g s g e set z sind 
38 Millionen Schilling für Entschädigungen für 
eingezogenes österreichisches Vermögen in Jugo
slawien und 22 Millionen Schilling für damit im 
Zusammenhang stehende Zinsen veranschlagt, 

Der Voranschlagsbetrag für B u I gar i e n 
(2'2 Millionen Schilling) entspricht unter Berück
sichtigung der für 1966 veranschlagten 4'8 Mil
lionen Schilling dem Rest der von der Volksrepu-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
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blik Bulgarien zur Verfügung gestellten Mittel 
und wird zur Auszahlung der Restquoten auf 
Grund des endgültigen Verteilungsplanes benö
tigt, 

Die für Rum ä nie n vorgesehenen Mittel 
(22 Millionen Schilling) stellen rund 700/0 der von 
der Volksrepublik Rumänien zur Verfügung zu 
stellenden Pauschalsumme dar, die für die Erfül
lung des vorläufigen Verteilungsplanes notwendig 
sind, 

Der Voranschlagsbetrag für U n gar n (25 Mil
lionen Schilling) beträgt ungefähr 300/0 der 
für Entschädigungen zur Verfügung stehenden 
Pauschalsumme und wird zur Auszahlung von 
Vorschüssen auf die nach dem künftigen Vertei
lungsgesetz zustehenden Entschädigungen benö
tigt werden, 

Der für die Nie der 1 a n d e vorgesehene 
Ausgabenansatz (3'5 Millionen Schilling) ent
spricht unter Berücksichtigung der im Vor
anschlag 1966 eingesetzten 2 Millionen Schilling 
dem Rest der nach dem künftigen Verteilungs
gesetz Niederlande zur Verfügung stehenden 
Mittel. 

Der Voranschlagsbetrag für F i n n I a n d 
(0'5 Millionen Schilling) betrifft den Schilling
gegenwert der von der Republik Finnland zur 
Regelung finanzieller und vermögensrechtlicher 
Fragen zur Verfügung stehenden Mittel. 

Einnahmen 

Die veranschlagten Einnahmen von 21'4 Mil
lionen Schilling ergeben sich größtenteils aus den 
Vermögensverträgen und beziehen sich mit 
0'845 Millionen Schilling auf den Vermögensver
trag mit Bulgarien, mit 9'134 Millionen SchillIng 
auf den Vermögensvertrag mit Rumänien und 
mit 11'250 Millionen Schilling auf den Vermö
gensvertrag mit Ungarn, 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten des 
11, Staatsvertragsdurchführungsgesetzes werden 
derzeit mit 450 Millionen Schilling angenommen, 
Die auf Grund der Verteilungsgesetze insgesamt 
zur Verteilung gelangenden Mittel betragen bei 
Bulgarien rund 8'6 Millionen Schilling, bei Ru
mänien rund 347 Millionen Schilling, bei Ungarn 
rund 87'5 Millionen Schilling, bei den Niederlan
den rund 5' 5 Millionen Schilling, bei Finnland 
rund 0'5 Millionen Schilling, 

Titel 573 Finanz- und Ausgleichsverttag 

Sachaufwand Einnahmen 

1965 *) 
1966 ""') 
196P*) 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*".) Bundesvoranschlag. 

496'6 
318'4 
109'3 

Mill. S 

298'4 
2977 

Allgemeines 

Die Veranschlagung der Ausgaben und Ein
nahmen aus dem Finanz- und Ausgleichsvertrag 
erfolgt auf Grund der Mitte 1961 in Bad Kreuz
nach zustande gekommenen Einigung über Art 
und Höhe der Leistungen, welche die Republik 
österreich erbringt und die Beiträge, welche die 
Bundesrepublik Deutschland geleistet hat. Bei 
Titel 573 ist nur jener Teil dieser Ausgaben ver
anschlagt 1), der die gemäß Teil I und Teil II zu 
verrechnenden Entschädigungsleistungen für Sach
schäden der Vertriebenen und Umsiedler sowie 
der Verfolgten betrifft. 

Gesetzliche Grundlagen 

OsterteichisCh-Deutscher Finanz- und Aus
gleichsvertrag, BGBl. Nr. 283/1962; 

Anmeldegesetz, BGBL Nr. 12/1962, in der Fas
sung BGBL Nr. 64/1963 und Nr. 132/1964; 

U msiedler- und Vertriebenen-Entschädigungs
gesetz (UVEG.), BGBL Nr, 177/1962, in der Fas
sung BGBl. Nr. 105/1965; 

Bundesgesetz, betrefferid die Erweiterung des 
Anwendungsbereiches des Besatzungsschäden- und 
des Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetzes, 
BGBL Nr, 17611962; 

Bundesgesetz vom 13. Juni 1962, mit dem das 
Hilfsfondsgesetz ergänzt wird, BGBl. Nr. 178, 

Gebarung 

Die Ausgaben b~tragen: 
1965 *) 1966**) 1967**) 

Mill. S 

Für Umsiedler und Vertriebene .. 328·2 209·0 109·2 
160·0 80·0 Für Verfolgte (Hilfsfonds) ...... . 

Sonstige Zahlungen ............ . 8·4 9·3 0·1 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
'~*) Bundesvoranschlag. 

1) Weitere Ausgaben und Einnahmen im Zusam
menhang mit dem österreichisch-Deutschen Finanz
und Ausgleichsvertrag sind bei folgenden Ansätzen 
zu verzeichnen gewesen: 

Ausgabenanssa,zt) 
Kap. Ti,. § 

15 2 5 ......... 
6 2 ......... 

.......... 
......... 

18 17 ......... 

Einnahmenansatzt) 
Kap. Ti,. § 

15 6 
18 22 

1. ......... . 

1963 *) 1964*) 1965 *) 
Mill. S . 

1966 **) 

26·536 26·536 2(,·536 
70·686 25·877 19·531 10·000 
38·151 32·018 12·310 11·000 
33·800 28·386 18·454 13-000 
13-514 0·592 0·627 0·700 

182'687 113-409 77·458 34'700 

58·013 57·960' 57·436 
102·211 102·064 101-121 

160·224 160·024158.557 

t) Ansätze vor der Umstellung auf das dekadische Ansatzsystem im 
Voranschlag 1967. 
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204 Kapitel 57 - Titel 573 bis 575 

Der Veranschlagung der Ausgaben liegt das 
voraussichtliche Erfordernis zur Regelung der im 
Jahre 1967 fällig werdenden Entschädigungszah
lungen auf Grund des Umsiedler- und Vertrie
benen-Entschädigungsgesetzes sowie des Bundes
gesetzes, betreffend die Erweiterung des Anwen

,dungsbereiches des Besatzungsschäden- und des 
Kriegs- ,und Verfolgungssachschädengesetzes, zu
grunde. 

Da weitaus der größte Teil der angemeldeten 
En~schädigungsansprüche bereits geregelt ist und 
auch die Zahlungen zur Aufstockung des Hilfs
fqnds abgeschlossen sind, beträgt' der V o'ranschlag 
1967 nur mehr rund ein Fünftel des Erfolges 1965 
und ein Drittel des Voranschlages für 1966. Im 
Voransdl1ag ist mit 10 Millionen Schilling für die 
Kosten einer etwaigen Novcllierung der Aus
schlußfrist.en des Anmeldegesetzes vorgesorgt. 

Der Voranschlagsbetrag von 100.000 Schilling 
für "Sonstige Zahlungen" stellt eine Vorsorge für 
etwaige Zahlungsverpfiichtungen der Republik 
österreich' gemäß Artikel 4 des Finanz- und Aus
gleichsvertrages, betreffend den Wohnungsbau für 
die Unterbringung von deutschen Angehörigen, 
dar j • 

Gesamtgebarung 

Die Gesamtkosten auf Grund des Artikels 2 des 
Finanz- und' Ausghiichsvertrages werden mit 
1'1 Milliarden Schilling, die Gesamtkosten auf 

I 
Grund des Artikels S mit SO'S Millionen Schilling 
und die sonstigen Zahlungen im Zusammenhang 
mit dem Finanz- und Ausgleichsvertrag mit 
327 Millionen Schilling angenommen. 

Einnahmen 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die letzte 
Beitragsrate auf Grund des Finanz- und Aus
gleichsvertrages im Apri11966 bezahlt; Der Schil
linggegenwert des gemäß Artikel 2 des Finanz
und Ausgleichsvertrages von der Bundesrepublik 
Deutschland zu leistenden Beitrages von 125 Mil
lionen DM beträgt S07 Millionen Schilling. Für 
die Entschädigung deutscher Personen, die für in 
Osterreich erlittene Vertreibungsschäden Entschä
digung nach den Lastenausgleichsgesetzen geltend 
machen können, hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland wegen Übernahme dieser Leistungen 
12 Millionen DM gleich 77'5 Millionen Schilling 
von dem oben angegebenen Bruttobeitrag ein
behalten (Artikel S des Finanz- und Ausgleichs
vertrages). Der tatsächlich überwiesene Beitrag 
betrug daher 113 Millionen DM oder 729'5 Mil
lionen Schilling. 

Der deutsche Beitrag gemäß Teil II zur Auf
stockung des Hilfsfonds zum Abgeltungsfonds 
und für die Sammelstellen von 65'2 Millionen DM 
entspricht rund 421 Millionen Schilling. 

Titel 574 Sonstige Zahlungen im Zusammen
hang mit dem Staatsvertrag 

Sachaufwand 
MilI. S 

1965 *) ........... ',' ................ . 
1966 ""') .......... ,.................. 25'0 
1967 ".,:.) ................ ,............ 1'5 

Gebarung 1967 
Bei dem mit 1'5 MillioneqSchilling veranschlag

ten Erfordernis für 1967 handelt es sich um die 
zweite Rate d'es Bundesbeitrages gemäß Bundes
gesetz vom 7. Juli 1966, betreffend die Über
nahme der Baukosten für ein bauliches Vorhaben 
in Israel, BGBL Nr. 151/1966. 

Die Gesamtsumme der in den Jahren 1966 und 
1967. an die Histradut in Tel Aviv zu überweisen
den Raten des Bundesbeitrages gemäß BGBl. 
Nr. 151/1966 beträgt 3'5 Millionen Schilling. 

Gebarung 1966 
Im Jahre 1966 wurde zu Lasten des finanzge

setzlichen Ansatzes Kapitel 26 Titel 1 § 5 "Son
stige Zahlungen im Zusammenhang mit dem 
Staatsvertrag" auch der Sammelstellenvergleich, 
BGBl. Nr. 150/1966, in der Höhe von 227 Mil-
lionen Schilling verrechnet. " 

Titel57S Verwaltung und Verwertung ehemals 
deutscher Vermögenswerte ' 

Sadlaufwand Einnahmen 

1965 ',) ........ . 
1966*"·).: ...... . 
1967 ""') ........ . 

Gesetzliche Grundlagen 
und Gebarung 

4'7 
6'0 
5'8 

Mill.S 

142'S 
27S'9 
179'3 

Die Sachaufwendungen, welche sich im Zusam
menhang mit der Verwaltung der ehemaligen 
deutschen Vermögenswerte ergeben, sind durch 
das 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz (BGBl. 
Nr. 165/1956) bedingt. 

Durch den Abschluß des Staatsvertrages (BGBl. 
Nr. 152/1955) und des österreichisch-deutschen 
Vermögensvertrages (BGBl. Nr. 119/195S) ist ein 
Großteil der in' österreich befindlichen ehemals 
deutschen Vermögenswerte (z. B. Liegenschaften, 
Unternehmungen, Geschäftsanteile von Kapital
gesellschaften, sonstige Wertpapiere, Forderun
gen) in das Eigentum der Republik österreich 
übergegangen. Soweit eine Verwertung solcher 
Vermögen vorgenommen wird, werden die Er
löse bei diesem Ansatz vereinnahmt. Mit der 
Einziehung der Forderungen ist die österrei
chische Kontrollbank AG. Wien und mit der Ver
äußerung der gegenständlichen Vermögenswerte 
neben Bundesdienststellen wesentlich die öster
reichische Vermögensschutzgesellschaft m. b. H. 
Wien betraut. 

".) Bundesrechnungsabschluß. 
""') Bundesvoranschlag. 
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Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgaben von 5'S Millionen Schilling sind 
nur um weniges geringer veranschlagt als für das 
Jahr 1966, weil der Hauptanteil an den ver
anschlagten Ausgaben 1967 auf die bruttomäßige 
Darstellung der Gebarung der Liegenschaftsver
waltungen in den Bundesländern zurückzuführen 
1St. 

Die Einnahmen werden mit 179'3 Millionen 
Schilling veranschlagt, weil damit gerechnet wird, 
daß ein Teil der bereits für 1966 vorgesehen ge
wesenen Ver äußerung der Großobjekte und auch 
cin- Ressortüber,einkommen mit den Dster
reichisc.~en Bundesbahnen zur Regelung von 
Vergütungsansprüchen für Kesselwaggons crst 
im J ahte 1967 durchgeführt werden können. 

an 23.251 Personen, die zwischen 1934 und 1945 
politischen Verfolgungen ausgesetzt waren, 
541' 4 Millionen Schilling aufgewendet. Der Ver~ 
waltungskostenaufwand dieses Fonds beträgt 
12'9 Millionen Schilling. Zum oben angeführten 
Stichtag weist der Alte Hilfsfonds einschließlich 
der Eigeneinnah~en ein Vermögen von 3 Mil
lionen Schilling auf. Die Verteilung des Rest
betrages hängt von präjudiziellen Verfahren nach 
dem Opferfürsorgegesetz oder nach dem Bundes
entschädigungsgesetz in der Bundesrepublik 
Deutschland ab. 

Abgeltungsfonds 

Der Abgeltungsfonds hat laut Vermögensüber
sicht vom 31. Dezember 1965 an 6325 Personen 
Zuwendungen für den Verlust von Bankkonten, 
Wertpapieren, Bargeld, Hypotheken und die Ent-

Gesamteingänge richtung von diskriminierenden Abgaben 95'2Mil-
Im Bundeshaushalt wurden seit dem Jahre lionen Schilling und für den Verwaltungsaufwand 

1955 bis einschließlich 1965 Bareingänge aus ehe-I 11'2 Millionen Schilling verausgabt. Zum Stichtag 
mals deutschen Vermögenswerten von rund 31. Dezember 1965 weist der Abgeltungsfonds 
2'2 Milliarden Schilling verrechnet, denen weitaus einschließlich der Eigeneinnahmen ein Vermögen 
höhere Barausgabenbeträge für die Ablöse des von 86'6 Millionen Schilling auf. In den Jahren 
Deutschen Eigentums gemäß Artikel 22 Staats- 1966/67 sind erstmalig Zuwendungen an 
vertrag sowie des Französischen und Wiener Me- 1050 Personen und Nachzahlungen an 6500 Per
morandums gegenüberstehen. sonen in der Höhe von 60 Millionen Schilling 

Fonds mit eigener Rechts
persönlichkeit 

Aus den Mitteln des Kapitels 57 wurden in den 
vergangenen Jahren der "Fonds zur Hilfeleistung 
an politisch Verfolgte, die ihren Wohnsitz und 
ständigen Aufenthalt im Ausland, haben" (BGBl. 
Nr. 25/1956, Alter Hilfsfonds), ferner der "Fonds 
zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch 
Verfolgter" (BGBl. Nr. 100/1961, Abgeltungs
fonds) und der "Neue Hilfsfonds" (Bundesgesetz, 
mit dem das Hilfsfondsgesetz ergänzt wird, BGBl. 
Nr. 178/1962) dotiert. Die Dotationszahlungen 
des Bundes an den Alten Hilfsfonds (550 Millio
nen Schilling), an den Abgeltungsfonds (1707 Mil
lionen Schilling) und an den Neuen Hilfsfonds 
(600 Millionen Schilling) sind abgeschlossen. 

Alter Hilfsfonds 

Der Alte Hilfsfonds hat laut Vermögensüber
sicht vom 31. Dezember 1965 für Zuwendungen 

vorgesehen. 

. Neuer Hilfsfonds 

Der Neue Hilfsfonds hat laut Vermögensüber
sicht vom 31. Dezember 1965 an 29.991 Personen 
Zuwendungen für Berufsschäden in der Höhe von 
372'2 Millionen Schilling' und für Verwaltungs
kosten 4'5 Millionen Schilling aufgewendet. Zum 
Stichtag 31. Dezember 1965 weist der Neue Hilfs
fonds 'ein Vermögen von 143'6 Millionen Schil
ling auf. Die Hälfte des Gesamtaufwandes von 
600 Millionen Schilling trägt die Bundesrepublik 
Deutschland auf Grund des Attikels 12 des 
Finanz- und Ausgleichsvertrages. 

Sammelstellen 

Der Pauschalbetrag von 38'6 Millionen Schil
ling, der im Jahre .1962 an die Sammelstellen aus
bezahlt wurde, ist zur Gänze von der Bundes
republik Deutschland zur Verfügung gestellt 
worden. 
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Kapitel 60 - Titel 600 

apitel 60 Land- und Forstwirtschaft 
itel 600 Bundesministerium für Land- und 

iorstwirtschaft 
Personal- Sach- Einnahmen 

I 
aufwand Summe 

MiIl.S 

1965 *) 27'9 45'6 73'5 2'7 

1 

1966 *';) 290 61'6 90'6 6'4 
1967 ';',) 32'9 70'7 103'6 3'4 

Lnterschiede der Gebarung 

1 

Die Steigerung beim Personalaufwand ist vor 
allem dur Bezugserhöhungen der Bundesbedien-

I
steten bedingt, 

Die Steigerung beim Sachaufwand ab 1966 ist 

l
in erster Linie auf die Teilnahme am FAO-UN
Welternährungsprogramm zurückzuführen, 

1 

Die unterschiedliche Höhe der Einnahmen liegt 
hauptsächlich im stoßweisen Fleischanfall bei den 

1 Epizootiemaßnahmen, 

I
· Ansatz 6000 Zentralleitung 

Gebarung 

I 
Der Ansatz 6000 umfaßt die Gebarung des 

Bundesministerium einschließlich der Bundes-

I 
aufsi.cht, der Zivilschutzmaßnahmen und der Be
zugsvorschüsse, Weiters ist bei diesem finanz
gesetzlichen Ansatz der Aufwand für den Ober-
sten Agrarsenat 1), für wasserrechtliche und 
wasserwirtschaftliche Fachgutachten und Unter
suchungen 2), für die Staubeckenkommission 3) 
und die Forstkommission 4) vorgesehen, 

Die Bundesaufsicht über den Milchwirt
schaftsfonds, den Getreideausgleichsfonds und 
den Viehverkehrsfonds wird auf Grund der 
Bestimmungen des Marktordnungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 276/1958 ö), vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft ausgeübt, 

Internationale Institutionen 

Weiters ist bei diesem Ansatz für die Zahlun
gen des Bundesministerirurns für Land- und Forst
wirtschaft an internationale Institutionen und für 
internationale Aufgaben vorgesorgt, so vor allem 
für die FAO = Food and Agriculture Organ i
zation of the UnitedNations (Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na
tionen), für das Internationale Weinamt, Inter
nationale Tierseuchenamt,. die Europäische Pflan
zenschutzorganisation u, a, m, 

*) Bundesredmungsabsmluß. 
**) Bundesvoransmlag. 

1) Errimtet gemäß BGBL Nr. 1/1951. 
2) Gemäß BGBL Nr. 11/316/1934 und 144/1947. 
3) Errimtet gemäß BGBL Nr. 82/1948. 
4) Die Forstkommission wurde zur Beratung des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtsmaft er
rimtet und soll ihn besonders in Fragen der 
Forstpolitik und Programmgestaltung mit VorsChlägen 
unterstützen. 

5) In der Fassung BGBI. Nr. 282/1959, 85 und 
156/1960, 168/1961, 220/1962 sowie 81 und 182/1963. 

Allgemeines 

Am 12, Feber 1868 wurde das "Ac:kerbau
ministerium" errichtet, das alle Agenden der 
Landeskultur umfaßte, Die Verwaltung der 
Staatsforste, der Staatsdomänen und verschiedene 
andere wichtige Belange wurden jedoch erst im 
Jahre 1872 in den Ressortbereich dieses Mini
steriums einbezogen. 

Ansatz 60018 Futtermittelwesen 

Die Budgetmittel dienen zur Bestreitung der 
Aufwendungen für die Fachkommission (§ 5 des 
Futtermittelgesetzes, BGBL Nr, 97/1952 und 
Nr. 42/1957) einschließlich der Anschaffung der 
erforderlichen Formulare, 

Ansatz 60028 Saatgutwesen 

Der Zweck des Saatgutgesetzes (BGBL NI', 236/ 
1937 beziehungsweise 34/1947, 114/1953, 195/ 
1964, 180/1965) ist in erster Linie, die Abgabe 
von gutem und einwandfreiem Saatgut an die 
Landwirte zu gewährleisten, Um dieses Ziel zu 
erreichen, sind nicht nur laufende Kontrollen, 
sondern auch eine Koordinierung der Kontroll
tätigkeit und der Untersuchungsmethoden der 
einzelnen Anstalten unerläßlich. 

Im Jahre 1965 wurden im Zuge der Kontroll
tätigkeit von den untersuchungsberechtigten 
Bundes- und Landesanstalten 2049 Firmen kon
trolliert und 4002 Saatgut-Kontrollmuster 
untersucht. Des weiteren wurden 5495 Saatgutan
erkennungsmuster und 2433 Plombierungsmuster 
in Ausübung der Kontrolltätigkeit geprüft. 

Ansatz 60038 Agrarpolitische Unterlagen 

Aus dem Ansatz "Agrarpolitische Unterlagen" 
werden die Kosten für die Führung der land
und forstwirtschaftlichen Betriebskarte (bei den 
Landwirtschaftskammern) sowie für die buch
halterische Erfassung landwirtschaftlicher Be
triebe insbesondere für Zwecke des Lage
berichtes gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes, 
BGBL Nr. 155/1960, bestritten. Weiters wird hier 
der Aufwand für die landtechnischen Grund
lagenarbeiten verrechnet. Im Rahmen dieser 
Grundlagenarbeiten werden die durch die Motori
sierung und Mechanisierung der Landwirtschaft 
auftretenden Probleme untersucht und die Prü
fung neuzeitlicher arbeitsparender Methoden 
sowie die Durchführung arbeitsteiliger Versuchs
programme finanziert. Ferner werden die Kosten 
tür die Aufstellung des Wasserwirtschaftskatasters 
gemäß § 59 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBL 
Nr. 215, bestritten. 

Ansatz 60047 Epizootie 

Aus dem Epizootiekredit werden die auf 
Grund der Bestimmungen des Tierseuchen
gesetzes, RGBI. Nr. 177/1909, in der geltenden 
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Fassung, gewährten staatlichen Entschädigungen 
beziehungsweise Unterstützungen, die Kosten der 
auf Grund dieser Bestimmungen amtlich ange
ordneten Schutzimpfungen und der Aufwand, 
der dem Bunde durch die Vorkehrungen gegen 
Tierseuchen erwächst, bestritten. Außerdem wer
den aus diesen Mitteln auch die Kosten getragen, 
die im Zuge der Untersuchungs- und Feststel
lungsverfahren auf Grund der Bestimmungen 
des Deckseuchengesetzes, BGBl. Nr. 22/1949, so
wie jene Kosten, die auf Grund der Bestim
mungen des Bangseuchengesetzes, BGBl. Nr. 147/ 
1957 6), entstehen. 

Ansatz 6005 Hydrographisdter Dienst 

Allgemeines 

In Angelegenheiten der Hydrographie ist ge
mäß Artikel 10 Absatz 1 Ziffer 10 des Bundes
V ~rfassungsgesetzes die Gesetzgebung und Voll
ziehung Bundessache. 

Gebarung 

Für das im Rahmen des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft geführte Hydro
graphische Zentral büro (Organisationsstatut vom 
Dezember 1894) ist der Kredit für dessen Ver
öffentlichungen hier veranschlagt. Besonders zu 
erwähnen ist das Hydrographische Jahrbuch. 

Darüber hinaus sind hier auch Beträge für die 
Anschaffung und Instandhaltung bundeseigel1er 
hydrographischer Geräte, für Beobachtervergü
tungen und für den hydrographischen Nach
richten- und Meßdienst vorgesehen. Außerdem 
ist für die Durchführung der Internationalen hy
drologischen Dekade (1965 bis 1974), zu der die 
UNESCO ihre Mitgliedsländer aufgerufen hat, 
ein Betrag vorgesehen, l!m die gewässerkundliche 
Grundlagenforschung z~ inte~sivieren. . 

Aufgaben 

Der hydrographische Dienst der Länder als 
mittelbare Bundesverwaltung besorgt nach den 
Richtlinien des Hydrographischen Zentralbüros 
Grundlagen für die Wasserbau-, Wasserkraft-, 
land- und forstwirtschaftlichen Planungen, Bo
denverbesserungen und Untersuchungen, für die 
Grundwassernutzung und Trinkwasserversor
gung zum Zwecke der zusammenfassenden Be
arbeitung durch das Hydrographische Zentral
büro für das gesamte Bundesgebiet. 

Ansatz 60068 Land- und forstwirtschaftIiche 
Sonderaufgaben 

Der gegenständliche finanzgesetzliche Ansatz 
sieht sowohl Ausgaben für Sonderaufgaben auf 
dem Gebiete des land- und forstwirtschaftlichen 
Versuchswesens auf arbeitsteiliger Grundlage, der 
Marktforschung, für Lehrfahrten zu Versuchsstel-

6) In der Fassung BGBl. Nr. 115/1960. 

len und Ausstellungen, für Aufklärungs- und Be
ratungstätigkeit einschließlich der Anschaffung 
von Beratungsmaterial und der Veranstaltung von 
Ausstellungen sowie für Druckkosten einschlä
giger wissenschaftlicher und statistischer Arbei
ten als auch Aufwendungen für den Berghöfe
kataster vor. 

Titel· 601 Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtsdtaft (Förderung der Land- und Forst
wirtsdtaft) 

1965 ~-) 

1966 "'f) 
1967"") 

Unterschiede der Gebarung 

Samaufwand Einnahmen 
Mill. S 

347'9 
333'9 
381'0 

4'3 
3'7 
2'6 

Die Erhöhung des Aufwandes im Bundesvor
anschlag 1967 ist überwiegend auf die Mehrvor
sorge für die Treibstoffverbilligung zurückzu
führen. 

Die sinkende Tendenz der Einnahmen ist auf 
das Auslaufen der seinerzeit aus Bundesmitteln 
gewährten Darlehen zurückzuführen. Seit 1960 
werden nur mehr Zinsenzuschüsse zu Agrarkre
diten gewährt. 

Allgemeines 

Die der österreichischen Landwirtschaft zur 
Verfügung stehenden öffentlichen Mittel dienen 
der im allgemeinen Interesse gelegenen Steige
rung der Produktivität und der Qualitätsverbes
serung der landwirtschaftlichen Erzeugung und 
damit der Sicherung der Ernährung des österrei
chischen Volkes sowie auch der Vorbereitung der 
österreichischen Landwirtschaft auf die kommende 
europäische Integration. 

Die Mittel zur Förderung der Land- und Forst
wirtschaft sind von den die Förderung durch
führenden Stellen grundsätzlich den zu fördern
den Betrieben der land- und forstwirtschaftlichen 
Urproduktion unmittelbar zuzuwenden. 

Muß sich der Land- und Forstwirt zur Er
reichung des Förderungszieles zum Bezug oder 
Absatz einer Ware oder bei Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung einer Unternehmung be
dienen, so darf er hiebei in der freien Wahl 
seiner Geschäftspartner nur dann eingeschränkt 
werden, wenn dies zur Erreichung des betreffen
den Förderungszieles unbedingt notwendig ist. /' 

In den Sonderfällen einer mittelbaren Förde
rung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
durch Bereitstellung von Mitteln an Betriebe einer 
anderen Wirtschaftsstufe ist die Auswahl unter 
den fachlich und örtlich in Betracht kommenden 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 
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Betrieben ohne Rücksicht auf ihre handelsrecht
liche Rechtsform zu treffen. 

Die Maßnahmen dienen im wesentlichen nach
stehenden Zwecken: 

Ansatz 60146 Verbesserung der Produktions
grundlagen 

Unter diesem Ansatz sind neben dem Aufwand 
für das landwirtschaftliche Bildungswesen, für 
Lernbeihilfen und für Beiträge zu kammer
eigenen Schulen 7) hauptsächlich die Mittel für die 
nachstehenden Maßnahmen vorgesehen: 

Berafungswesen 
Gebarung 1967 

Zur Förderung des landwirtschaftlichen Bera
tungswesens werden den mit der Beratung 
befaßten Stellen Mittel für Personal- und Reise
kosten der Beratungskräfte, zur Abhaltung von 
land- und hauswirtschaftlichen Fachkursen, zur 
Förderung von Lehrfahrten, Anschaffung von 
Beratungshilfsmitteln und für die Fortbildung 
der Beratungskräfte gegeben. Weiters wird mit 
Hilfe dieser Mittel die Maßnahme "Errichtung, 
Ausbau und Ausgestaltung des Hauses der 
Bäuerin" fortgesetzt. Die hauswirtschaftlichen Be
raterinnen haben die Aufgabe, die Bäuerinnen 
mit allen aktuellen technischen Fragen des länd
lichen Haushaltes vertraut zu machen. 

Gebarung 1965 
Im Jahre J965 waren die Schwerpunkte der 

landwirtschaftlichen Beratung die produktivitäts
und qualitätsfördernden Maßnahmen, wie rich
tige Düngung, Verwendung von hochwertigem 
Saatgut, verlustlose Futterwerbung mit beson
dererBetonung der Gärfutterwirtschaft, die Ein
stellung eigener Fütt,erungsb(!niter und besonders 
Fragen einersachgemäßert Rinder- und Schweine
fütterung. 

Förderung der Düngerwirtschaft 
Gebarung 1967 

Die Mittel dienen zur Beschl(!unigung der 
Rationalisierung der Düngerwirtschaft und Ver
besserung der Futterwirtschaft, insbesondere bei 
Durchführung von Umstellungs- und Schwer
punktmaßnahmen. Hiezu gehören auch die Ver
billigung von Handelsdünger und Düngekalken, 
sowie die Anschaffung rationeller Einlagerungs
und Ausbringungseinrichtungen für Handelsdün
ger und Düngekalk. Die Mittel entsprechen in 
ihrer Höhe der seinerzeitigen von der Landwirt
schaft übernommenen Verteuerung des Super
phosphltes um 54 Schilling je Tonne. 

Gebarung 1965 

Von den Maßnahmen des Jahres 1965 werden 
folgende Aktionen hervorgehoben: 

7) Die Beiträge des Bundes zu den kammereigenen 
landwirtschaftlichen Schulen dienen zur Bestreitung 
bis zu 50 v. H. des Personalaufwandes für die Lehr
personen. 

Es wurden insgesamt rund 16.000 Betriebe der 
Umstellungsgebiete, vorwiegend in' den extremen 
Bergbauernlagen und in den Um'stellungsgebieten, 
in die Aktion zur Verbesserung der Düngerwirt
schaft einbezogen. An diese Betriebe wurden ins
gesarrit 104.900 tHandelsdünger zu gestaffelten 
Beitragssätzen verbilligt abgegeben. Mit der Dün
germenge wurden 75.427 ha, vorwiegend Futter
flächen, intensivaufgedüngt. 

Neben der Handelsdüngerverbilligungsaktion 
wurden im 1ahre 1965 auch 2 Düngekalksilos mit 
einem Fassungsraum für 500 t I;lüngekalk und 
32 Streuaggregate für Düngekalk bezuschußt~ 
Durch die Errichtung der Düngekalksilos und die 
Anschaffuu'g der Kalkstreugeräte wurde einem 
dringenden Bedürfnis zur Mechanisierung der 
Düngekalkausbringung Folge geleistet und so die 
Möglichkeit geschaffen, die erforderlichen Kalk
düngermengen rechtzeitig zu streuen. 

Pflanzen- und FuHerbau 

Gebarung 1967 

Der für den Pflanzen- und Futterbau ver
anschlagte Betrag ist vor allem. vorgesehen für 
Förderungsmaßnahmen zur Zucht, Vermehrung 
und Aufbereitung von Saat- und Pflanzgut, für 
die Einführung neuer Produktionsmittel, für 
Förderungsmaßnahmen zur Lagerung und Kon
servierung bzw. Haltbarmachung des Erntegutes 
einschließlich der Anschaffung von diesbezüglich 
erforderlichen Einrichtungen, für betriebswirt
schaftliche Maßnahmen und für Maßnahmen, die 
eine Steigerung der Erträge, eine Verbesserung der 
Ql'alität sowie derAbsatzmägEchkeiten bzw. eine 
Senb:ng der GestehungskostGll sowohl auf dem 
Gebiet des feldmäßigen Pflanzenbaues als auch 
der Grünlandwirtschaft erwarten lassen. 'Y!eiters 
sollen die edorderliche Versuchstätigkeit, Sc!m
lungs-, Aufklärungs- und betriebswirtschaftliche 
l'llaßnahmen und die Durchführung von Boden
untersuchungen gefördert werden. Bei ver
schiedenen Investitionen wird die hanspruch
nahme von Agrarinvestitionskrediten 8) bzw. ihre 
Kombination mit Zuschüssen in Aussicht genom
men. 

Gebarung 1965 

Von den Maßnahmen des Jahres 1965 werden 
folgende Aktionen hervorgehoben: 

Verbilligte Abgabe von rund 3800 t in- und 
ausländischem Kartoffelsaatgut und von rund 
44 t Saatgetreide für den kontrollierten Vermeh
rungsanbau sowie die Bezuschussung von 2 Saat
gutreinigungsanlagen, 27 Kartoffelsortier
maschinen und 20 Förderbändern, Errichtung von 

8) Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionskredite 
siehe Ansatz 1/60l86, 1/60386 und 5/60386. 
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67 Saatkartoffelmusterkellei:ri mit einem Lager- Spezialkulturen erreicht werden. 23.500 Teil
raum von 5130 m3, von rund 3800mS Kartoffel- nehmet wurden in 'Kursen und Vorträgen mit 
und rund 49.000 m3 Grünfuttersilos sowie rund den Grundsätzen eines modernen Gartenbaue~ 
1670 m3 Mais'trockilungshütten und von 26 Tabak- bekannt gemacht 'sowie zahlreiche Spezialberatun
trockenscheunen, Anlage von rund 610 Sotten- gen durchgeführt. Zur Verbesserung der Absatz
schau- bzw. püngungsschauversuchen, Anlage von struktur wurden Sortiereinrichtungen bei 6 Über
insgesamt 6800 Beispielsanlagen mit Futtersäme- nahmsstellen gefördert sowie auf dem Verwer
reien, hievon . rund 1300 ha neue bzw. verbesserte tungssektor, insbesondere zur Erzeugung von Ge
Mäh- und Heimweiden, 3700 ha Dauergrünland- müsekonserven im Burgenland, in Niederöster
anlagen' und 460. ha Feldfutterbeispielsanlagen. reich und in Oberösterreich, die dort bestehenden 
Des weiteren wurden rund 320 Siloproben und Verwertungseinrichtungen ausgebaut. 
90.000 Bodenproberi u.ntersucht. 

Gemüse- und Gartenbau 
Gebarung 1967 

. Mit den für den Gemüse- und Gartenbau v.er
anschlagten Mitteln werden Zuschüsse für die 
marktkonforme Orientierung der Produktion, zur 
Verbesserung der Marktstruktur und für absatz
fördernde Maßnahmen sowie für die Schulung 
und Aufklärung der Gärtner gewährt. 

Insbesondere sind diese Förderungsmaßnahmen 
vorgesehen für den Bau und die technische Ein
richtung von Gewächshäusern, Arbeitshallen, 
Kühlräumen, Lager- und Verkaufsräumen, zur 
Rationalisierung der Betriebe sowie für die Ein
füh~ung neuer Produktionsmittel und Kultur
formen. Die Spezialisierung und Modernisierung 
der Produktion und des Marktes erfordern großes 
Fachwissen; das gärtnerische Schulungs- und Ver
suchswesen und die Betriebsberatung muß daher 
intensiviert werden. Zur Verbesserung des Ab
satzes und zur Verhinderung von Marktschwem
men sollen geeignete Maßnahmen ergriffen und 
der Bau l.J.nd die Einrichtung gemeinschaftlicher 
Einkaufs-, Absatz- und Verwertungsorganisatio
nen sowie die Durchführung.von Werbemaßnah
men unterstützt werden. 

Bei den oben angeführten InVeStitionen werden 
Agrarinvestitionskredite 9), Zuschüsse und Agrar
investitio'nskredite in Verbindung mit Zuschüssen 
in Aussicht genommen: 

Gebarung 1965 

Obstbau 

Gebarung 1967 

Der für den Obstbau veranschl<l!gte Betrag 
ist für Förderruiligsmaßnahmen vOl1gesehen, die 
eine Verbesserung der Qualität und eine Herab
setzung der Gestehungskosten sowie eine Begün
stigung des Absatzes erwarten lassen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Produkte 
gegenüber Konkurrenzprodukten 'anderer Länder 
zu gewährleisten. Insbesondere·ist vorgesehen die 
schwerpunktmäßige Konzentration von Intensiv
obstgärten unter Berücksichtigung einer Sorten
vereinfachung, um ein marktkonformes Angebot 
zu sichern. Es soll daher auch die Heranzucht und 
die Vermehrung von wertvollem Pflanzgut ge
fördert werden. Für die verstärkte fachliche 
Ausbildung, Schulung, Aufklärung, für das Ver
suchswesen und die Betriebsberatung (auch durch 
speziell herangebildete Obstbaumwärter), sind 
Beiträge vorgesehen. Zur Sicherung des Absatzes 
sind Förderungsmaßn:lhmen für den Bau und 
die technische Einrichtung von Obstsammel
stellen, Lagerkellern, Kühlhäusern, Arbeitshallen 
und für den Ausbau von Obstverwertungs- und 
Absatzeinrichtungen zur Verbesserung des Obst
absatzes vorgesehen. Die Verbesserung der Ab
satzorganisation soll durch eine intensive Wer-
bung zur Wirkung gebracht werden. . 

Bei diesen Maßnahmen, insbesondere bei den 
Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruk
tur, wird die Inanspruchnahme von Agrarinvesti
tionskrediten 10) bzw. ihre Kombination mit Zu
schüssen oder auch Zuschüsse allein in Aussicht 

Von den Maßnahmen 
folgende. hervorgehoben: 

~s Jahres 1965 selen genommen. 

Mit' Hilfe zinsverbilligter Darlehen bzw. in Gebarung 1965 

Verbindung mit Beiträgen wurden 198 Ge- Mit Hilfe der Zuwendungen konnten im 
wäch9h.äuser mit einer Gesamtflä.che von rund Jahre '1965 478 Intensiv.obstanlagen mit einer 
86.000 m2

, 15 Verkaufslokale, 35 Arbeits-' und Gesamtfläche von 408.1?-a .angelegt ~.erden. In rund 
Lagerhallen gebaut sowie 367 Heizanlagen 1280 Kursen und Versammlungen sowie 145 De
in bestehenden Glashäusern und 126 Be- monstrationsübungen wurden 38.000 Teilnehmer 
regnungsanlagen errichtet. 224 Spezialmaschinen geschult. 
konnten bezuschußt und durch deren Anschaf
fung in zahlreichen Betrieben die Einführung von 

U) Siehe Fußnot~ 8) auf Seite 208. 

Erläuterungen zum Bundesfinanzge,etz 

Zur Steigerung der' 'Kapazität der gemein
schaftlichen Obstverwerrungsbetriebe wurde der 

10) Siehe Fußnote 8) auf Se~te 208. 

14 
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Lagerraum erhöht und die technische Ein
richtung verbessert. Die drei größten Obstver
wertungsunternehmen haben nunmehr· eine La
gerkapazität von 48.540 hl erreicht. Zur markt
konformen Orientierung der Produktion, ins
besondere zur Sortenbereinigung und Rationali
sierung, waren 88 Obstbauberater eingesetzt. 

Weinbau 

Gebarung 1967 

Mit den für den Weinbau veranschlagten 
Mitteln sind Beihilfen zur Förderung der Ratio
nalisierung der Betriebe, der Qualitätsweinerzeu
gung sowie des Absatzes vorgesehen. Die Schu
lung und Aufklärung, insbesondere die Betriebs
beratung, weiters die Versuchstätigkeit sollen eine 
marktkonforme Orientierung der Produktion 
gewährleisten. Außerdem sind Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lagerung durch Schaffung zu
sätzlichen Lagerraumes sowie Maßnahmen zur 
Verarbeitung des Lesegutes und Verbesserung des 
Absatzes der Produkte aus dem Weinbau vor
gesehen. Insbesondere soll durch geeignete Maß
nahmen die· Absatzstruktur verbessert und durch 
geeignete Werbemaßnahmen der Markt auf
geschlossen werden. Für die genannten Maßnah
men sind insbesondere die Inanspruchnahme von 
Agrarinvestitionskrediten in Kombination mit 
Zuschüssen oder auch Zuschüssen allein in Aus
sicht genommen. 

Gebarung 1965 

Durch die Rebenselektion konnte sichergestellt 
werden, daß fast ausschließlich Qualitätssorten 
zur Herstellung von Pflanzreben Verwendung 
finden. Damit konnte eine wesentliche Voraus
setzung für den Qualitätsweinbau geschaffen wer
den. Um den Kleinbetri~ben eine entsprechende 
Rationalisierung im Weingarten zu ermöglichen, 
wurden an 20Weinbauvereine für die Anschaf
fung von 19 Rigolpflügen und Erdbohrgeräten 
Beiträge gewährt. 

. Die Erfolge der Sortenbereinigung zeigen die 
Weingartenerhebungen 1963 und 1965: 

Weingartenerhebung 

1963 1965 
in ha in ha 

Burgunder weiß ........ 741 1285 
Müller Thurgau .......... 2749 3830 
Muskat-Ottonel .................. 784 1197 
Neuburger ........................ 2083 1926 
Rheinriesling ...................... 1092 1267 
Traminer ........ "." ................ 658 873 
Veltliner grün ..................... 8023 8908 
Welschriesling "" .' ............... 4189 3884 
Blaufränkisch ............ 1365 1566 
Burgunder blau -, ...•..... 459 440 
Portugieser blau ................ .. 1496 1143 

In Kursen, Lehrf~hrten, Weingartenbegehun
gen und zahlreichen Einzelberatungen wurden 
21.000 Weinhauer geschult und in 32 Winzer
genossenschaften die technische Einrichtung mo
dernisiert. Es wurden 11 Traubenübernahms
stellen ausgebaut und neu eingerichtet, so daß 
nun in den meisten Genossenschaften für eine 
klaglose übernahme des Lesegutes in Form von 
Trauben Vorsorge getroffen ist. 9 Großpressen 
und 44 weitere Kellereimaschinen wurden an
geschafft, die zur Steigerung der Leistungsfähig
keit der Winzergenossens~aften wesentlich bei
tragen. 

Für Werbemaßnahmen wurden im Jahre 1965 
300.000 Schilling Zuschüss~ gewährt. Mit diesen 
Mitteln wurden Weinausstellungen, Weinmessen 
und Auslandswerbemaßnahmen unterstützt, die 
insbesondere das Erschließen neuer Märkte zum 
Ziele hatten. 

Pflanzenschutz 
Gebarung 1967 

Mit den vorgesehenen Bundesmitteln sollen 
durch die Gewährung von Beihilfen Maß
nahmen zum Schutze der landwirtschaft
lichen Kulturen und Vorratslager vor Schäd
lingen, Krankheiten, sowie vor Frost und 
Hagel durchgeführt werden. Hiezu ist der wei
tere Ausbau und die Einrichtung .von Warn
dienststationen, Bekämpfungsstationen, die Bil
dung von Spritzgemeinschaften und die Durch
führung eines Pflanzenschutzmelde- und -warn
dienstes für den Garten-, Obst-, Wein- und Feld
bau zu fördern, um das Auftreten von erntever
mindernden oder -vernichtenden Schädlingen 
möglichst durch vorbeugende Maßnahmen hintan
zuhalten. Unter Anleitung der Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz soll in den Schwerpunktgebieten 
das epidemische Auftreten jener Krankheiten und 
Schädlinge bekämpft werden, die erfahrungs
gemäß große Ernteverluste verursachen. Zur 
Unterstützung aller Maßnahmen soll insbeson
dere die Einstellung und die Arbeit von Pflanzen
schutzwarten gefördert werden. Weiters ist eine 
Intensivierung der Schulung und Aufklärung 
sowie der Betriebsberatung, insbesondere hinsicht
lich der Anwendung neuer Schädlingsbekämp
fungsmittel und Bekämpfungsverfahren sowie 
technischer Einrichtungen vorgesehen. Für die 
Förderung der Pflanzenschutzstationen und 
Spritzgemeinschaften sind auch Agrarinvestitions
kredite 11) vorgesehen. 

Für den Ausbau der Bekämpfungsstationen, 
der Spritzbrühanbgen, der Spritzgemeinschaften 
sowie zur Errichtung von Frostschutzanlagen 
sind vornehmlich Zinsenzuschüsse zu Agrar
investitionskrediten 11) oder deren Kombination 
mit Beihilfen vorgesehen. 

") Siehe Fußnote B) auf Seite 208 . 
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Gebarung 1965 

Im Jahre 1965 konnte der Pflanzenschutz 
wieder wesentlich verstärkt werden. So wurden 
1015 Pflanzenschutzgeräte für Schädlingsbekämp
fungsstationen und Spritzgemeinschaften an
geschafft und zur Verbesserung des Pflanzen
schutzes die Pflanzenschutz-Warndienststationen 
modernisiert. In rund 840 Kursen, in Demon
strationsübungen und Einzelberatungen wurden 
rund 19.200 Teilnehmer in die neuen, praktischen 
Methoden eines rationellen' Pflanzenschutzes ein
geführt. Rund 2417 ha Kartoffeln wurden gegen 
Viruskrankheiten behandelt. Im Kartoffelver
mehrungsgebiet wurden über 6640 Bodenproben 
auf Nematoden untersucht und in den Obstbau
schwerpunktgebieten Bäume und Sträucher einer 
Spezialbehandlung unterzogen. 97 Warndienst
stationen sind nunmehr im Einsatz, um auf 
Grund der Biologie der Schädlinge sowie der 
Witterungsverhältnisse die Bekämpfungstermine 
zu ermitteln und somit einen geziehen Pflanzen
schutz auf rationeller Basis zu ermöglichen. 

La ndwirfschaftliches 
Maschinenwesen 

Gebarung 1967 

Mit dem für das landwirtschaftliche Maschinen
wesen bestimmten Betrag werden allgemeine 
Förderungsmaßnahmen, wie die Abhaltung von 
Landmaschinenpflege- und Traktorenführer
kursen, Maschinenvorführungen, sowie die An
schaffung von Kursmaterial und die Einrichtung 
von Kursstätten unterstützt. Weiters wird die 
Einführung neuzeitlicher Arbeitsmethoden und 
die Anschaffung bestimmter produktionsfördern
der und arbeitserleichternder Maschinen für Berg
bauernbetriebe durch Gewährung von Beihilfen 
unterstützt. 

Gebarung 1965 

Im Jahre 1965 konnte die Anschaffung von 
rund 100 Bodenseilwinden und 112 Traktorseil
winden und weiteren rund 2000 selbstfahrenden 
Heuerntemaschinen für Bergbauernbetriebe zur 
leichteren Bewirtschaftung von Steilhangflächen 
gefördert werden. 

Landwirtschaftliche 
Kultivierung 

Gebarung 1967 

Die für die landwirtschaftliche Kultivierung 
vorgesehenen Beträge dienen zur Gewährung 
von Beiträgen zur Rekultivierung von der land
wirtschaftlichen Nutzung entzogenen Grund
stücken, zur Kultivierung von Grundstücken nach 
Entwässerungen und Grundstückzusammenlegun
gen, zu Odlandkultivierungen und zur Beseiti
gung von Vermurungen, Findlingssteinen und 

jener Geländehindernisse auf Kulturflächen, die 
eine maschinelle' Bewirtschaftung erschweren. 
Weiters soll die Anschaffung von Kultiviemngs
maschinen und die Errichtung von Unterkünften 
hiefür aus diesen Mitteln unterstützt werden. 

Gebarung 1965 

Durch diese Förderungsmaßnahme, zu deren 
Durchführung auch Mittel de~ Grünen Planes 
verwendet wurden, konnte im Jahre 1965 eine 
Fläche von rund 8000 ha einer intensiven land
wirtschaftlich~n Nutzung zugeführt werden. In 
dieser Ziffer ist die im Wald- und Mühlviertel 
durch Findlingssteinsprengung entsteinte Fläche 
von rund 700 ha inbegriffen. Diese Maßnahme 
dient vor allem der Verbesserung der Agrarstruk
tur und der inneren Besitzaufstockung. Ferner 
wird damit ein teilweiser Ersatz für die durch 
den Bau öffentlicher Verkehrswege sowie Hoch
und Tiefbauten der landwirtschaftlichen Nutzung 
entzogenen Flächen geschaffen. 

Alm- und Weidewirfschaft 

Gebarung 1967 

Die vorgesehenen Mittel dienen zur Förderung 
von Maßnahmen, die eine Ertragsteigerung und 
eine nachhaltige Verbesserung der Alm- und 
Weidewirtschaft erwarten lassen. Insbesondere soll 
die Ordnung von Wald und Weide, die Intensi
vierung kleinerer, aber gut geeigneter Alm
flächen, die Erschließung der Almen durch Wege, 
Seilwege und Milchleitungen, die bestmögliche 
Mechanisierung der Arbeiten auf den Almen und 
die Einführung neuzeitlicher Wirtschaftsmetho
den vorangetrieben werden. Außerdem sollen mit 
diesen Mitteln Arbeiten gefördert werden, die für 
die Sicherung des Bestandes der Almen und ihrer 
Einrichtungen erforderlich sind. 

Gebarung 1965 

Im Jahre 1965 wurde mit den zur Verfügung 
gestellten Bundesbeiträgen einschließlich der Mit
tel für Maßnahmen gemäß § 10 des Landwirt
schaftsgesetzes (Grüner Plan) dre Durchführung 
von Verbesserungsmaßnahmen mit einem Ge
samtaufwand von rund 37 Millionen Schil~ing 
auf 1082 Almen ermöglicht. 

Viehwirtschaft 

Gebarung 1967 

D1e vorgesehenen Mittel sind für die weitere 
Rationalisierung und die qualitative Verbess1erung 
in der Pferdezucht, Rinderzucht, Schweinezucht, 
Geflügelzucht und der übrigen Kleintierzucht 
(Schafe, Ziegen, sonstige Kleintier,e, Fische und 
Bieruen) bestimmt. Als wichtigste Förderungs
maßnahmen sind vor allem die Leistungsprüfun
gen bei den wichtigsten Tiergattungen zu nennen . 
(Pferdeleistungsprüfungen, Milchleis!ungskon-
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trollen, Mast- und Flei'Schleistungsprüfungen 
sowie Legeleistungsprüfungen). 

Außerdem werden die bewährten Zuchtförde
rungsmaßnahmen - wie Ausbau der Herdebuch
führung, Erbwertermittlungen, die künstliche Be
samung, Beschaffung wertvoller Vatertiere, Halte
zuschüsse für staatliche Zuchthengste in der Pri
vatpflege, Beihilfen für Hengstaufzuchthöfe, 
Fesselungsprämien für Zuchtfohlen und Jung
stuten, Förderung des ländlichen Reit- und 
Fahrwesens, Förderung der Haltung bzw. der 
genossenschaftlichen Aipung von Vatertieren, die 
Veranstaltung von Tierschauen, Prämiierungen 
und Nachzuchtbewertungen - weitergeführt. 

wichtige Förderungsarbeit sowi,e die AusbiLdung 
und Schulung des BeratungspersonaJis selbst sind 
ebenfalls Mittel vorgesehen. 

Für wichtige Investitionsmaßnahmen und die 
Beschaffung der für die Rationalisierung der 
Tierhaltung erforderlichen Einrichtungen sbehen 
ZinsenzuschÜ'sse zu Agrarinv'estitionenskrediten 
zur Verfügung. Derartige Mittel sind in geringem 
Umfange auch für die Durchführung von Tier
zucht- und Fütterungsversuchen vorgesehen. 

Gebarung 1965 

Der Fortschritt der Rinderzucht wird u. a. in 
den . Ergebnissen der Milchleistungskontrolle 

Die allgemeine Viehhaltung, die Aufzucht- dokumentiert. Durch den zii.chterischen Fort
methoden und vor allem die Fütterung werden schritt und durch die Verbesserung der Umwelt 
durch verstärkten Einsatz geschulten Fachper- konnte die durchschnittliche Milchleistung wieder 
senals in. Forrrl der Ma'ssen-, Gruppen- und I gesteigert werden, wie aus der nachstehenden Ta-
Einzelberatung verbessert. Für diese überaus belle ersichtlich ist. . 

Ganzjährige Ab,dJlüsse für Kontrollkühe 

Jahr insgesamt davon Herdebuchklihe 

Stüd< Milch Fett Fett Stüd< MildJ Fett Fett 
kg % kg kg 010 kg 

1963 189.665 3.607 4'02 145 98.462 4.036 4'04 163 
1964 190.fi12 3.619 4'01 145 96.588 4.071 4'03 164 
1965 207.954 3.691 4'02 

In der Pferdezucht hat die Fohlen- und Jung
stutenfesselungsaktion weiterhin zur Hebung der 
Qualitäts- und Leistungszuclit beigetragen. Der 
Ankauf von erstklassigem Hengstenmaterial und 
die Beihilfen für die Hengstaufzuchthöfe fördern 
ebenfalls die gute Qualität der österrei,chischen 
'Pferde. Dies kam im Jahre 1965 wieder im Ex
port' zum Ausdruck, bei dem 6800 Pferde im 
Werte von 44,600.000 Schilling ausgeführt 
werden konnten. 

Milchwirtschaft 
Gebarung 1967 

Mit den für die Förderung der MilchwirtS'chaft 
veranschlagten Bundesmitteln werden im Sinne 
der Bemühungen zur weiteren Verbesserung der 
Qualität der Rohmilch und der aus ihr erzeugten 
Produkte Zuschüsse für die Errichtung und In
standsetzung von Milch-(Rahm-)Sammelstellen, 
genossenschaftlichen Käsereien - unter beson
derer Berücksichtigung von Zusammenlegun
gen -, von Melkerschulen und für die Aus
rüstung mit den erforderlichen technischen Ein
richtungen gewährt. Zur Gewinnung und Erhal
tung von Milch einwandfreier Qualität soll 
weiters die Errichtung von Gemeinschaftsanlagen 
mit Tiefkühleinrichtungen für Rohmilch, die Er
richtung von Milchkammern am Bauernhof und 
die At1;sstattung derselben mit Kühleinrichtungen 
gefördert werden. Zuschüsse werden außerdem 
gewährt für die Abhaltung von Kursen zur 

-_._._----

148 101.177 4.153 4'04 168 

Heranbildung und Schulung von milchwirtschaft
lichen Lehr- und Beratungsorganen, Melkern so
wie Molkerei- und Käsereifachpersonal und dar
über hinaus auch für bedürftige Kursteilnehmer. 

Die Förderung erstr,eckt sich ferner auf die 
Konsumentenwerbung sowie auf die Forschung 
im Rahmen des Aufgabenbereiches der milch
wirtschaftlichen Höhenversuchsstation. 

Zur Ermöglichung der Durchführung wichtiger 
größerer Investitionen der Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe stehen iin geringeren Um
fang Agrarinvestitionsl- 12), jedoch im größeren 
Ausmaß ERP-Kredite Zur Verfügung. 

Gebarung 1965 

Die im Jahl'e 1965 veranschlagten Förderungs
mittel wurden für die Sanierung von 61 Milch
geno~senschaften (Milchsammelstellen), 16 Senne-. 
reien und Käsereien, für die Errichtung oder Ein
richtung von 477 Mitchkammern und für Zwecke 
der Schulung und Ausbildung - Abhaltung von 
56 Melkerkursen mit rund 1100 Teilnehmern, 
Personal- und Reisekostenzuschüsse für 6 Käs'erei
bzw. Sennereiberater, 39 Milchwarte, 12 Melk
lehrer und 3 Laboratoriumskräfte, Kursbeihilfen 
für 41 Teilnehmer an Meister-, Gehilfen-, Lehr
lings-' und Laborantenkursen - verwendet. 

12) Siehe Fußnote S) auf Seite 208. 

, 
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Landwirtschaftlicher Wasserbau 

Gebarung 1967 

Um den Ertrag landwirtschaftlicher Kultur
flächen zu steigern, werden aus den Mitteln für 
den landwirtschaftlichen Wasserbau Bundes
beiträge zu den Kosten von Bodenent- und -be
wässerungen gewährt. Die Höhe dieser Bundes
beiträge richtet sich n~ch den Bestimmungen des 
Wasserbautenförderungsgesetz'es 13). 

Außerdem werden Zinsenzus,chüsse zu einem 
AgrarinveSltitionskredit 14) für solche landwirt
schaftliche Wasserbauten bewilligt, für welche 
audl nach dem Wasserbautentörderungsgesetz 
Beiträge gegeben werden Können. 

Gebarung 1965 

Im Jahre 1965 wurden aus den Mitteln dieses 
Ansatzes und den für den landwirtschaftlichen 
Wasserbau im Grünen Plan zur Verfügung ge
standenen Beträ&en rund 27"6 Millionen Schil
ling verausgabt und damit ein Bauaufwand von 
rund 128 Millionen SchjHing finanziert. Mit 
diesen Mitteln wurden 111 km Vorflutgräben 
für Entwäss:erungsanlagen reguliert, rund 566 ha 
gegen Hochwasser geschützt, rund 5017 ha ent
wässert und rund 3658 ha bewässert, sohin ins
gesamt rund 9241 ha landwirtschaftliche Kul
turfläche einer rationellen landwirtschaftlichen 
Nutzung zugeführt. 

Forstliche Maßnahmen 

Die unter diesem finanz~esetzlich,en Ansatz 
veranschlagten Mittel dienen zur Durchführung 
von Aufforstungen auf Odflächen und Kata
strophenkahlschlägen sowie für Maßnahmen der 
Bestandespflege und Bestandesumwandlung, 
weiters zur Gewährung von Beiträgen für die Er
,stellung von Einrichtungsplänen, FQrstschutz
maßnahmen und für forstliche Aufklärung und 
Bera tungstä tigkeit. 

Ansatz 60156 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft 

Besitzfestigung 

Gebarung 1967 

D~e Besitzfestigungsaktion stellt einen wesent
limcn Beitrag zur Verhinderung einer weder im 
volkswirtschaftlichen noch im staatspolitischen 
Inter,esse gelegenen Ems,j'edlung des Bergbauern
gebietes dar. 

Dies wird vor allem' durch Förderungsmaß
nahmen erreicht, die eine Verbesserung der 
Grundlagen der Gebirgslandwirtschaft (Verkehrs
erschließung, \'IV asserversorgung, Ent- und Be-

, -

13) BGBl. Nr. 34/1948 in der Fassung BGBl. 
Nr. 295/1958, 310/1964 und 170/1965. 

14) Siehe Fußnote 8) auf Seite' 208. 

wässerung, Sanierung der Wirtschafts- und 
'Wohngebäude usw.) sowie eine Verbesserung der 
Bodennutzung, der Viehwirtschaft sowie der 
arbeitswirtschaftlichen Verhältnisse zum Ziele 
haben. 

Gebarung 1965 

Im Rahmen der Besitzfestigungsaktion 196-5 
einschließlich Besitzfestigung - Grüner Plan und 
Besitzfestigung - Sonderprogramm wurden bei 
rund 3700 Bergbauernbetrreben der Um- und 
Neubau sowie d]e V,erbesserung von Wirtschafts
und Wohngebäuden, die Elektrifizierung, der 
Wegebau, der Ankauf von Masminen und Ge
räten und die Viehaufstockung gefördert. 

Umstellungsmaßnahmen 

Gebarung 1967 

Im Rahmen der Umstellungs aktion werden in 
wirtsmaftlim rückständigen Gebieten in denen 
die Mehrzahl der landwirtschaftlich,en Betriebe 
existenz gefährdet ist, Maßnahmen gefördert, die 
vor allem eine Verbes'S,erung der natürlichen und 
wirtschaftlichen Grundlagen, die Anpassung der 
Produktionsrimtung der Betriebe an die bet6ebs
und marktwirtschaftlichen Gegebenheiten und 
eine Verbesserung der Betriebsweise und der 
Produktionsmethoden herbeiführ,en soUen. Hi,e
bei ist entscheidend, daß alle laufenden Förde
rungsmaßnahmen in den Dienst dieser Aufgabe 
gestellt und daß durch eine intensive Betreuung 
der einbezogenen Betriebe durch die verschie
denen Organe der landwirtschaftlichen Betriebs
beratung mit den eingeleiteten Maßnahmen der 
größtmögliChe Effekt im Hiriblick auf die Exi
stenzsicherung der Betriebe erreicht wird. Maß
nahmen zur Verbesserung der Bodennutzung und 
der Viehwirtschaft, Maßnahmen zur technischen 
Rationalisierung der Betriebe sowie bei struktu
rell ungünstigen Betrieben die Umstellung auf 
rohertragshohe Spezialbetriebszweige stehen im 
Vordergrund. 

Gebarong, 1965 

Im Jahre 1965 wurden einschließlich Umstel
lung-Grüner Plan und Umstellungs-Sonder
programm in die Umstellungs aktion rund 
22.940 landwirtschaftliche Betriebe einbezogen. 

Landwirtschaftliches Bauwesen 

Die hiefür vorgesehenen Mittel sollen zur För
derung des landwirtschaftlichen Bauwesens, ins
besondere zur Erstellung von Beispielsanlagen, 
zur Ausarbeitung von Normen und Muster
plänen, zur Erprobung von neuen Baumaterialien, 
zur Abhaltung von Kursen, für Vorträge, zur 
Durchführung von Lehrfahrten, zur Anschaffung 
von ,Filmen, Bildmaterial und von Modellen auf
gewendet werden. 
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Güterwege und Seilaufzüge 
Gebarung 1967 

Die für den Bau von Güterwegen und land
wirtschaftlichen Materialseilbahnen vorgesehenen 
Mittel dienen der dringend 11'Otwendig1en Ver
kehrserschließung bäuerlicher Betriebe. Diese 
Maßnahme wird auch durch Agrarinvestitions
kredite 15) gefördert. 

Die Verkehnerschließung bäuerficher Betriehe 
und deren Wirtschaftsflächen ist .eine der grund
legenden Voraussetzungen für eine rationelle und 
konkurrenzfähige Bewirtschaftung. 

Die rechtlichen Grunldlagen für die V,erkehrs
erschließung wurden durch d'as wi!ederverlaut
bart·e Güter- und Seilwege-Grund'satzgesetz vom 
13. Februa.r 1951, BGBl. Nr. 103, geschaffen. Dile 
Durchführungsgesetze wurden von den Ländern 
erlassen. 

Gebarung 1965 

Im Jahre 1965 konnten 4411 Höfe durch 
Güterwege mit einer Gesamtlänge von 1550 km 

Beiträgen zu den Kosten der technischen Ar
beiten im Zuge der Verfahren bestimmt, die im 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr.l03/ 
1951, und den darauf bezüglichen Landesgesetzen 
z w i n gen d vorgeschrieben sind, wie Vermes
sung und Vermarkung, Herstellung der gemein
samen Anlagen, Vereinödung und Dorfauflocke
rung u. dgl., soweit diese Kosten die Leistungs
fähigkeit der Beteiligten übersteigen und nicht 
durch Beiträge des Landes gedeckt sind. Weiters 
stehen diese Mittel für die Grundlagenerhebung 
einer gezielten agrarischen Bodenreform, die 
Verbesserung ihrer Verfahren und für aufklä
rende Maßnahmen zur Verfügung. Diese Maß
nahmen werden auch durch zinsverbilligte Dar
lehen (Agrarinvestitionskredite) 16) gefördert. 

Die Durchführung der agrarischen Opera
tionen, besonders der Zusammenlegung und Flur
bereinigung, ist die wertvollste Maßnahme zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und Voraus
setzung für jede Melioration. 

und 113 Höfe durch landwirtschaftliche Material- Gebarung 1965 
seilbahnen mit einer Gesamtlänge von 79 km an 
das öffentliche V,erkehrsnetz angeschlossen wer- Mit Hilfe der im Jahre 1965 hiefür verfüg-
den. baren Mittel wurden gefördert: 

Mit Stand vom 31. Dezember 1965 sind noch a) technisch durchgeführt b) bearbeitet 

38.400 Höfe oder rund 10% aller landwirt- Z I cl ha Beteiligte ha Beteiligte 

scha dichen Betnebe ohne geeIgnete Zufahrt. Flurbereinigungen ..... 21.294 13.628 58.897 20.862 
. f . . " I usammen egungen un 

EI k 'fi . d" Teilungen agrargemein-
e tri IZlerung un Netzverstarkung schaftlichen Besitzes .... 2.132 293 2.995 1.534 

Gebarung 1967 Regulierungenagrargemein-
sdJ.aftlichen Besitzes .... 12.834 2.370 93.672 13.184 Im Jahre 1967 sind für diese Maßnahme Zu

schüsse lediglich beim Grünen Plan (Ansatz 
60356) vorgesehen. Diese Maßna'hme wird auch 
durch Agrarinvestitionskredite gefördert. 

Durch die Resnelektrifizierung und die Netz
verstärkung wird erst die Grundlage für drin
gend notwendige Modernisierungen der land
wirtschaftlichen Betriebe geschaffen. 

Gebarung 1965 

Im Jahre 1965 konnten rund 15.540 ländliche 
Anwe'sen, davon 9160 landwirtschaftliche Betriebe 
durch die Errichtung und V,erstärkung von elek
trischen StromvertJeilungsanlagen ausreichend mit 
Strom versorgt werdIen. 

Mit Stand vom 31. Dezember 1965 waren nach 
Angabe der Bundesländer noch rund 14.600 land
wirtschaftliche ß.etriebe oder 3°5% aller land
wirtschaftlichen Betriebe ohne Stromversorgung. 
Rund 87.100 landwirtschaftliChe Betriebe oder 
21·1% waren zu diesem Zeitpunkt schl1echt ver
sorgt. 

Agrarische Operationen 
Gebarung 1967 

Die für die Förderung agrarischer Operationen 
vorgesehenen Mittel sind für die Gewährung von 

15) Siehe Fußnote 8) auf Seite 208. 

Servitutenbehancllungen ... 9.286 1.731 37.545 3.150 

Außerdem wurden damit zur Herstellung von 
529 km Wirt6maftswegen, 59 km Gräben, 
43 Brücken und zur Vereinödung von 45 W ohn
und Wirtschaftsgebäuden in den neu eingeteilten 
Fluren Zus,chüsse geleistet. 

Siedlungswesen 

Gebarung 1967 

Die für das Landwirtschaftliche Siedlungs
wesen bestimmten Mittel dienen zur Schaffung 
und Erhaltung lebensfähiger bäuerlicher Fami
lienbetriebe. Zu den erforderlichen Baumaß
nahmen bei Neusiedlung (Schaffung neuer 
bäuerlicher Familienbetriebe), Aussiedlung 
(Herausnahme von Wohn- und Wirtschaftsge
bäuden aus beengter Ortslage), Zulehenssied
lung (Wiedererrichtung entsiedelter lebensfähi
ger Familienbetriebe zu selbständigen Bauern
wirtschaften) und Auflösung materieller Teilun
gen an W ohn- und Wirtschaftsgebäuden, wer
den Zuschüsse gewährt. Für den Erwerb aus
laufender Betriebe oder in landwirtschaftsfrem
den Händen befindlicher Betriebe durch wei
chende Bauernkinder oder Landarbeiter, die 

16) Siehe Fußnote 8) auf Seite 208. 
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Kapitel 60 - Ansatz 6015/6016 215 

überführung von Pacht in Eigentum, den Er
werb von Grundstücken zum Zwecke der Ver
größerung der Produktions flächen (Grundauf
stockung) und -den Erwerb von Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden Zur Verbesserung der Hof
stellen, sind Zinsenzus::hüsse zu Agrarinvesti
tionskrediten 16) vorgesehen. 

Gebarung 1965 
Mit Hilfe der im Jahre 1965 verfügba,ren 

Mittel wurden 388 Siedlungsfälle mit Beihilfen 
gefördert. Der Ankauf von 124 ausLaufenden 
Betrieben, von 13 Wohn- und Wirtschafts
gebäuden, die Grundaufstockung mit einer 
Fläche von 350 ha sowie Baurnaßnahmen In 

95 Fällen wurden durch Zinsenzuschüsse zu 
Agrarinvestitionskrediten unterstützt. 

Forstliche Bringungsanlagen 
Holzwirtschaftliche Maßnahmen 

Gebarung 1967 
Die vorgesehenen Mittel sind zur Förderung 

der Holzbringung aus unaufgeschlossencn oder 
nicht nach modernen forsttechnischen Gesichts

der Tierzucht und ·der Forstwirts·chaft bekannt
zum~chen. Außerdem wird bei diesen Ausstellun
gen auch für den Absatz aer Erzeugnisse der 
heimischen Land- und For·stwirtschaft gewoI1ben 
und damit dem Handel, den Verarbeitungs
betrieben und den Konsumenten ein überblick 
über die Qualität der land- und forstwirtschaft
lichen Erzeugnisse und über den Umfang der 
Produktion der österreichischen Land- und Forst
wirtschaft geboten. 

Bekämpfung der Rinder-Tbc 
Gebarung 1967 

Mit den für die Bekämpfung der Rinder-Tbc 
vorgesehenen Mitteln werden die Kosten des 
Feststellungsverfahrens, d. h. die Kosten der 
Untersuchung von Ririder- und Ziegenbeständen 
bestritten und Beihilfen für die Abschaffung von 
Reagenten gewährt. Die Bekämpfung der 
Rindertuberkulose ist für die Gesunderhaltung 
der heimischen Tierbestände und somit auch vom 
volksgesundheitlichen Standpunkt von großer 
Bedeutung. 

punkt.en erschlossenen Waldgebieten veran- Gebarung 1950 bis 1965 
schlagt, bzw. zur Durchführung geeigneter 
Forstbenutzungs-, Forstverwertungs- und Holz
einsparungsmaßnahmen. 

Gebarung 1965 
Mit Hilfe der Zuwendunge.n a'US öffentli,ch,en 

Mitteln wurden im Jahre 1965 rund 740 km 
Forstwege gebaut, wodurch ein jährlicher Ho1z
anfall von 115.700 fm ohne besondere QuaLitäts
verluste zur Abfuhr gebracht werden konnte. 
Weiters wurde die Verwendung von Torfstreu 
und aus Holzersparungsgründen die Verwendung 
von Holzersatzstoffen für Wasserleitungen u. 
dgl. gefördert. 

Ansatz 60166 
maßnahmen 

Absatz- und Verwertungs-

Für die Förderung der Absatz- und Verwer
tungsmaßnahmen von Produkten des Wein-, 
Obst- und Gartenbaues, und sonstigen land
wirtschaftlichen Produkten sowie für Maßnahmen 
der Werbung und Markterschließung sind im 
Jahre 1967 lediglich beim Grünen Plan (An
satz 60366) Mittel vorgesehen. 

Die unter dem Ansatz 60166 veranschlagten 
Mittel dienen folgenden Zwecken: 

Seit Beginn der Aktion im Jahre 1950 wurden 
bis 31. Dezember 1965 insgesamt 269.877 Be
triebe mit rund 2,202.500 Rindern - d. s. 
95 v. H. des untersuchungspflichtigen Rinder
bestandes - und rund 84.300 Ziegen - d. s. 
94 v. H. des untersuchungspflicl1tigen Ziegen
bestandes - erfaßt. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
wurden mittels der intrakutanen Tuberkulin
probe rund 2,202.500 Rinder und 84.300 Ziegen 
erstmalig und rund 1,719.600 Rinder sowie 
58.200 Ziegen zweitmaLig untersucht. Hiebei 
wurden 'bei Rindern rund 474.600 d. s. 22 v. 
H., und bei Ziegen rund 3150 .d. s. 4 v. H., 
Reagenten festgestellt. Im Rahmen der Aktion 
wurden 159.185 Betriebe Tbc-frei und 110.692 Be
triebe als verseucht befunden. Von den letztge
nannten wurden bis zum eingangs genannten 
Zeitpunkt 105.722 Betriebe Tbc-frei gema'cht. 

Viehabsatz und Viehverkehr 

Gebarung 1967 
Durch die in österreich natürlich gegebene 

Produktionsteilung ist eine .entspre,chende Ab
satzförderung durch Gewährung von Fracht
kostenbeihilfen notwendig. Weiters wird eben
falls die Produktion und der Absatz von Mast

Ausstellungswesenvi.eh (Rinder, Kälber, Schweine, Sch·afe· und Ge-
Die veranschlagten Mittel 5011en die Finan- flügel) gefördert. Ferner werden Zuschüsse für die 

zierung de.!' wichtigsten land- und forstwirt- Durchführung von Versuchen fü,r die Produk
schaftlichen Ausstellungen erleichtern. Diese Aus- tionsverbesserung und schließlich für die Durch
stellungen werden vor allem mit dem Ziel ge- führung von Kontrollen und Werbemaßnahmen 
fördert, breitelandwirtschafdiche Kreise mög- für Vieh und Viehprodukte aller Art gewährt. 
lichst rasch insbesondere mit den neuesten land- Die Gewährung von Zinsenzuschüssen zu Agrar
wirtschaftlichen Maschinen, sowie den neuesten investitionskrediten ist insbesondere für die 
Erkenntnissen auf dem Gebiet des Pflanzenbaues, I Nachschaffung von Vieh naJch dur.chgeführter 

Tbc- und Bangbereinigung und für die Verbes-
16) Siehe Fußnote· 8) auf Seite 208. serung der Zuchtviehbestände in qualitativer 
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216 Kapitel 60 - Ansatz 6016 bis 6019 

Hinsi·cht vorgesehen. Ferner sind Bundesbeiträge I und Dienstwohnungen rund 225 Millionen Schil
für den Neu- und Ausbau von Anlagen vo,rge- Iling. 
sehen, die d.en Viehabsatz erleichtern bzw. über- K d' I" ch M ß h 
h .. l'ch 11 Ansatz 60186 re ltpO ltlS e a na men aupt ermog 1 ·en soen. 

Zinsenzuschüsse 
Gebarung 1965 Gebarung 1967 

I J h 1965 d H . h d I' Seit dem Jahre 1954 werden für bestimmte m a r·e wur· en aus vster,r·elC ·run ..' . . . 
100.000 Rinder, 6800 Pferde und 20.000 q Rind- : v.ordnnghcI:e . Investl~on~maßnahmen Kredite. zu 
fl . ch .. G d 1 M'l I el11em verbtlhgten, fur die Land- und Forstwl.rt-eis mIt el11em esamtwe.rt von run I - .... '. . 
1· d Sch'll' f"h "h d 'ch d s·chaft tragbaren Zl11sfuß ube.r die Ralffelsen-
lar e 1 l11g ausge u rt, wa ren SI er k d'" d' d T-I h k 1 

SchI ch . h . lid f d 400000 I re ItmStltute, 1e Lan es-r ypot e. ·enansta ten, a, tVle umsatz 1m n an a·u run " .. "b d 
R · d 400000 K"lb . 2'6 M'lli . Sch . D I dIe Sparkassen und Ln Tlrol auch uer en Lan-

In er, . a el, I onen WelIlJ~, d kif d f" T' 1 f' b h 
11.000 Pferde und 19.000 Schafe belief. I ·es·u tu: on s ur lro, ver ~g a: gemac ,t:. 
. Aus dIesem Ansatz sollen dIe Zmsenzuschusse 
Ansatz 60176 Sozialpolitische Maßnahmen I für die Agrarsonderkredite, die Bergbauern- und 

G b 9 
Flachlandkreditaktion, Grundaufstockungskre-

e arung 1 67· d' d' K d' E'ch .. 11 k . lte, J,e Te Ite zur rn tUIlJg lllC t om'mu-
. Mit den veranschlagten Mitteln werden sozial- naler Abwasserreinigungsanlagen, sowie für die 

politische Maßnahmen gefördert. Sie dienen ·der bis einschließlich 1960 vergebenen Agrarinvesti
Erha~tun~. der land-. und fo:rstwirtschaftlichen I tionskredite bestritten werden. Der Zins.enzu
Arbeltskrafte und damit der SI,ch.erung der land- s.chuß betrug bis 31. Dezember 1965 bel den 
und forstwirts·chaftlichen Produktion. So werden Agrarinvestitionskrediten 41/2% (61/20/0 bei Auf
zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der forstung). Für die ab 1. Jänner 1966 bewilligten 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer Kredite beträgt er 40/0 (60/0 bei Aufforstung). 
Baukostenzuschüsse für die Errichtung oder Er- Der Zinsenzusc\1uß ist bei den Ag.rarsonderkre
werbung von Eigenheimen und für die Herstel- diten nach wie vor mit 2% festges.etzt. 
lung oder Ausgestaltung von Dienstwohnungen Die Mittel für Zinsenzuschüsse zu Agrarinve
gewährt. Auch die In:mspmchlnahme von Agrar- stitionskrediten, die seit dem Jahre 1961 ver
investitionskrediten ist vorgesehen. Schließlich geben werden, sind beim Grünen PLan (Titel 603) 
können Land- und Forstarbeiter zur Erleichte- mitveranschlagt. 
rung der Familiengründung Beihilfen für die An-
schaffung von Hausratsgegenständen und anläß- Gebarung 1965 
lich von Berufsjubiläen Treueprämien für lang- Im Jahre 1965 wurden für zinsyerbilligte 
jährige Dienstleistung erhalten. Ferner wird die Agrarkredite Zinsenzuschüsse in der Höhe von 
durch das land- und forstwirtschaftliche Berufs- insgesamt 140 Millionen Schilling bewilligt, wo
ausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 177/1952, und die von 118 Millionen SchiHing aus Mitteln des 
Berufsausbildungsordnungen der Länder' geregelte Grünen P~ane.s (Titel .. 603) z~r d Ve~~gung 
Berufsausbildung der Land- und Forstarbeiter standen. MIt diesen Betragen wur e . as msen
durch Beihilfen für den Besuch der in den Aus- zuschußerfordernis für die per 31. Dezember 
bildungs vorschriften vorgesehenen Kurse und /1 :'64 aushaft,enden ~~rarkredite. i? der G:sam.~-
L 'h .... f" d t' . • hohe von 2 874 Mtlhonen SchIllmg, SOWIe fur 

e rgange ge or er . ' .. h b '11' D 1 h . . . . ." die 1m Ja re 1965 neu eWI Igten ar e en Im 
Gebarung 1965 Betrag von rund 1'176 Mi.1lionen Schilling befrie

Für die Durchführung dieser Förderungsmaß
nahmen wurden im Jahre 1965 Bundesmittel in 
der Höhe von 6'6 Millionen Schilling verausgabt, 
wovon rund 3'7 Millionen Schilling. auf den 
Landarbeiterwohnungsbau entfielen. Mit diesem 
Bundesbeitr.ag wurde der Bau von 96 Eigen
heimen und die Errichtung von 193 Dienst
wohnungen gefördert. Ferner wurden 
402 Familiengründungsbeihilfen, 3115 T reue
prämien und 10.712 Ausbildungsbeihilfen im 
Gesamtbetrag von rund 2'9 Milli.onen Schilling 
gewährt. Weiters wurden für den' Landarbeiter
wohnungsbau aus den im Jahre 1965 beim 
Grünen Plan veranschlagten Mitteln 26 Millionen 
Schilling verausgabt. Mit diesem Betrag konnte 
der Bau von 771 Eigenheimen und die Errichtung 
bzw. Verbesserung von 1014 Dienstwohnungen 
gefördert werden. Das Bauvolumen betrug für 
sämtliche im Jahre 1965 geförderte Eigenheime 

digt. 
Ansatz 60196 Sonstige Maßnahmen 

Unter diesem Ansatz ist neben den Mitteln für 
die Treibstoffverbilligung noch ein Bundesbeitrag 
zum Bergbauernhilfsfonds - der Aufgabenkreis 
dieses Fonds ist im BGBI. Nr. 233/1937 fest
gelegt - vorgesehen. Der Bergbauernhilfsfonds 
ist Mittlerstelle im Sinne der Grundverkehrs
gesetze, hat bei Liegenschaftsversteigerungen im 
Entsiedlungsgebiet ordnend mitzuwirken und 
soll drohende Zwangsversteigerungen von berg
bäuerlichen Betrieben, die unvers·chu1det in eine 
Notlage geraten sind, durch helfendes Eingreifen 
verhindern. Weiters ist ein Beitrag zu dem 
im Jahre 1967 in Wien stattfindenden 6. Inter
nationale!). Pflanzenschutzkongreß und Beiträge 
für die Oster:reich.ische Gesellschaft für Raum
forschung und Raumplanung und für die Fö,r
derung des Naturschutzes verans,chhgt. 
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Kapitel 60 - Titel 6011603 217 

Treibstoffverbilligung 

Gebarung 1967 

den Schwerpunktmaßnahmen insbesondere auch 
d<lzU dienen, die Wettbewerbsfähigkeit der land
und forstwirtschaftlichen Betriebe unter dem 
Gesi,chtspunkt des überganges zu einer euro
päischen Großraumwirtschaft zu heben. 

Die hiefür verans,chlagten Mitoel dienen zur 
Verbilligung von Treibstoffkost'en für Land
maschinen in land- und forstwirtsdlaftlichen Be
trieben. Damit soll der dringend notwendig 
gewordene Einsatz der motorisch betriebenen Gebarung1965 
Maschinen wirtschaftlicher gestaltet und die Um- Im Bericht über die wirtschaftliche Lage .der 
stellung auf neuzeitlich,e Arbeitsmethoden er- Landwirtschaft gemäß § 9 Abs. 2 des Landwirt
leichtert werden. Gleichzeitig ist damit beab~ schaftsgesetzes, BGBl. Nr. 155/1960, der am 
sichtigt, den für die landwirtschdtliche Prod'llk- 15. Oktober 1966 dem Nationalrat übermittelt 
tion benötigren Diese1treibstoff kostenmäßig dem I wurde, wird nachgewiesen, wie die gemäß § 10 
Niveau der übrigen Länder in Europa anzu-.\ Abs: 1 dieses Gesetzes beim Grünen Plan 
gleichen und auf diesem Gebiet der Betriebs-· (Titel 603) bereitgestellten Mittel verwendet 
mittel annähernd gleiche Wettbewerbsverhältnisse I wurden.. . 
zu schaffen. . 

Die TreibstoffV'erbilligung für 1967 wird in Ansatz 1160346 Verbesserung der Produktions
Form eines Pauschalbetrages nach einem .bundes- grundlagen 
einheitlich festgelegten Punktesystem auf Grund 
d~s im Jahre 1,966 erhobenen Bestandes an tt:eib- Ansatz 5/60346 Verbesserung der Produktions-
stoffverbrauchenden Maschinen gewährt. grundlagen (ao) 

Gebarung 1965 i
l 

Bei diesen Ansätzen sind u.a. Mittel für da's 

Im .Jahre 1965 d" B t d Beratungswesen, für landwirtschaftliche Kulti-wur ·e eIn ,e rag von run. ..... .. I 
175 Millionen Schiling aufgewendet, womit I vI~runhgefn'l'chfur dlWeVlehw

b 
Irtschafdt, ff~r dfen al.nhd

für rund 225.800 Betriebe eine Verbilligung der I WlrtsC a tl en asser au ~~ ur .~rst IC e 
Treibstoffkosten gewährt werden konnte. Der ~aßnah~en. vorgesehen. NahereE~lauterung 
Punktewert betrug 80 Schilling. uber die eInzelnen Maßnahmen ~Iehe An

Titel 603 Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft (Grüner Plan) 

Sadiaufwand 
Ordentliche . Ao. 
Gcbarung Gebarung 

1965 ~')......... 308'0 
1966 *'f) , ........ 180'0 
1967 'f'f) . . . . . . . .• 410'0 

MilJ. S 

359'6 
360'0 
320'0 

Summe 

667"6 
540'0 
730'0 

satz 60146 (Verbesserung der ProduktIOnsgrund-
lagen im Rahmen der Förderung der Land.: und 
Forstwirtschaft). 

Ansatz 1/60356 . Verbesserung der Struktur un'd 
Betriebswirtschaft 

Ansatz 5/60356 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft (ao) 

Unterschiede der Gebarung Bei d~esen Ansätz·en sind u, a. Mittel vor allem 

1961 d f G cl d L d
· ch f zur Steigerung des Güterwegbaues und der Er-

wur en au run es an WIrts a ts-·ch S 'I f" EI k 'fi . 
gesetzes erstmals 200 Millionen Schilling veran-

I 
n dtuNng von .. ekl au zU.·f~~n'BZl~r f e. tn zl.erun

d
g 

chI . un etzverstar ung, ur eSltz estlgungs- un 
s a,gt. . Umstellungsmaßnahmen" für Agrarisch,e Opera-

DIe Budgetlage 1966 hat zu eIner Herab- tionen und forstliche Bringungsanlagen vor ge
setzung der Kredite gegenüber 19'65 geführt. Im sehen .. Nähere Erläuteruncr über die einzelnen 
Bundesvoranschlag 1967 konnte jedoch die Ver- Maßnahmen siehe Ansaq.b 60156 (Verbesserung 
amchlagung des Jahres 1965 wieder überschritten der Struktur und ß.etriebswirts'chaft im Rahmen 
werden. . der Förderung der Land- und Forstwirtsch,aft). 

Allgemeines 

Die unter diesem Titel veranschlagten 'zusätz
lichen Mittel haben den Zielsetzungen des Land
wirtschaftsgesetz,es, BGBl. Nr. 1·55/1960 1'/), zu 
dienen. . 

Im 'Sinne des von der- Bundesregierung gemäß 
§ 9 Abs, 2 ,des Landwirtschaftsgesetzesersta~teten 
,.,Berichtes über die· wirtschaftliche Lage der Land
wirtschaft" sollen die Mittel für die nachstehen-

Ansatz 1/60366 
nahmen 

Ansatz 5/60366 
nahmen (ao) 

Absatz': und Verwertungsmaß-

Absatz- und Verwertungsmaß-

Bei diesen Ansätzen sind vor allem Mittel so
wohl für Absatz- und Verwerturigsmaßnahmen 
für Produkte des Weinbaues, des Obst- und 
Gartenbaues und sonstiger landwirtschaftlicher 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
'f~') Bundesvoranschlag. . 

17) In der Fassung BGBl. Nr. 
1964. 

Produkte als auch für die weitere Bekämpfung 
79/1963 und 215/ der Rinder-Tbc und' für die Reagent:enverwer

" tung vorgesehen. 
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Ansatz 1/60376 Sozialpolitische Maßnahmen 

Ansatz 5/60376 Sozialpolitische Maßnahmen (ao) 

Bei diesen Ansätzen .sind weitere Mittel zur 
Förderung ,des Landarbeiterwohnungsbaues vor
gesehen. Nähere Erläuterung hierüber siehe An
satz 60176 (Sozialpolitische Maßnahmen im 
Rahmen der Förderung der Land- und Forst
wirtschaft). 

Ansatz 1/60386 

Ansatz 5/60386 
(ao) 

Kreditpolitische Maßnahmen 

Kreditpolitische Maßnahmen 

Bei diesen Ansätzen sind die Zinsenzuschüsse 
zu Agrarinvestitionskrediten veranschlagt, die 
seit dem Jahre 1961 vergeben werden. Die Be
sich,erungdieser Darlehen soll in tunlimst ein
facher Form erfolgen, damit auch wirtschaftlich 
schwächere DarIehensnehmer sowie Pä<h,ter an 
den Da,rlehensaktionen teilnehmen können. Aus 
diesem Grund übernimmt der Bund zufolge ent
sprechender Bestimmungen des Bundesfinanz
gesetzes erforderlichenfalls für Agrarinvestitions
kredite eine Ausfallshaftung bis zur Höhe von 
50 bzw. 600/0. Nähere Angaben hinsichtlich Zins
fuß und Kreditinstitute siehe Ansatz 60186 
(Kreditpolitische Maßnahmen im Rahmen der 
Förderung der Land- und Forstwirtschaft). 

Ansatz 6039 Sonstige Maßnahmen 

Ansatz 60397 
Brucellose 

Bekämpfung der Rinder-

Ansatz 60398 Forschungs- und Versuchswesen 

Die hiefür vorgesehenen Mittel 'dienen dazu,
die landwirtschaftliche Forschungs- und Ver-, 
suchstätigkeit auf eine breitere Basis zu stellen 
und die notwendige Intensivierung derselben zu 
ermöglichen. Besondere Berücksichtigung wird 
hiebei praxisnahen For,schungsarbeitenund dem 
angewandten Forschungs- und Versuchswesen 
emgeräumt. 

Titel 605 . Lehr- und Versuchsanstalten 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill. S 

1965 *) ..... 99'0 99'0 198'0 69'5 

1966':·~·) ..... 107"8 102'0 209'8 777 

1967'f*) .... , 125'0 118'2 243"2 83'4 

Unterschiede der Gebarung 

Die Mehr3iusgaben im Personalaufwand ab 
1966 sind vorwiegend auf Bezugserhöhungen, 'in 
zweiter Linie auf Personalvermehrungen zurück
zuführen. 

Die Steigerung des Sachaufwandes ab 19'66 ist, 
abgesehen vom allgemeinen Steigen der Betriebs
ausgaben, besonders auf die Vorsorge für drei 
neue Anstalten (Höhere Lehranstalt in Ursprung, 
Salzburg, Neubau der landwirtschaftlich-chemi
schen Versuchsanstalt in Linz und der Bundesan
stalt für Wasserbiologie und Abwasserforschung 
in Wien) und auf die vermehrte Milchanlieferung 
an die Molkereibetriebe der milchwirtschaftlichen 
Bundesanstalten zurückzuführen. 

Ansatz 6050 Landwirtschaftliche Bundeslehr-
Die Bekämpfung der Rinder-Brucellose, auch anstalten 

als Abortus-Bang bezeichnet, wird in aUen Kul- Anstalten 
tursta,aten durchgeführt. Bei Importrindern muß 
der Naochweis der Bangfreiheit erbracht werden. Zur Ausbildung des landwirtschaftlichen Nach-

wuchses bestehen in österreich nachstehend .1nEs besteh t dahe,rauch für Österreich die Ver-
geführte, dem Bundesministerium für Land- und 

pflichtung zur staatlichen Bekämpfung der Rin- Forstwirtschaft unterstehende höhere Lehran-
der-Brucellose, um einerseits den Rinderexport stalten sowie das Bundesseminar für das land
nicht zu gefährden und andererseits .der Land-
wirtschaft finanZheUe Verluste dul"ch den Ausfall wirtschaftliche Bildungswesen und die Bundes
von Kälbern und Milch sowie durch die W ertver- lehr- und Versuchsanstalt für Bienenkunde. 
minderung erkrankter Tiere zu ,ersparen. In Wien: 

Die vorgesehenen Mittel dienen zur Ge
währung von Ents.chädigungenan die Tierhalter 
bei der Ausmerzung erkrankter Rinder (Rea
genten). 

Die rechtlichen Grundlagen der seit dem Jahre 
1958 laufenden Bekämpfungsm:lßnahme bilden 
das Bangseuchengesetz 18) und die Bangseuchen
verordnung 19). 

18) BGBl.. Nr. 
Nr. 115/1960. 

19) BGBI. Nr. 
Nr. 22/1961. 

147/1957 In 

280/1957 In 

der Fassung BGBI. 

der Fassung BGBI. 

Die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für Gartenbau. 

In Niederösterreich: 
Die Höhere landwirtschaftliche Bundeslehran
stalt "Francisco-Josephinum" in Weinzierl, die 
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und Obstbau in Klosterneuburg sowie 
die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe in Sitzenberg mit 
Wirtschaftsbetrieb. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
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In Oberösterreich : 
Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe mit Wirtschaftsbetrieb 
in Elmberg bei Linz. 

In Salzburg: 
Die Höhere Bundeslehranstalt für alpenlän
dische Landwirtschaft in Ursprung-Elixhausen 
mit Wirtschaftsbetrieb. 

In Steiermark: 
Die Höhere Bundeslehranstalt für alpenlän
dische Landwirtschaft in Raumberg-Trautenfels 
mit Wirtschaftsbetrieb. 

In Kärnten: 
Die Höhere Landwirtschaftliche Bundeslehran
stalt für Frauenberufe in Pitzelstätten mit 
Wirtschafts betrieb. 

In Tirol: 
Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe in Kematen mit Wirt
schaftsbetrieb. 

Die Höheren landwirtschaftlichen Bundeslehr
anstalten weisen im Schuljahr 1966/67 insgesamt 
53 Klassen auf und werden von 1477 Schülern 
besucht (1965/66 53 Klassen mit 1466 Schülern). 

Gesetzliche Grundlagen 

Land- und forstwirtsch~ft1iches Bundesschul
gesetz, BGBL Nr. 175/1966. 

Ansatz 6051 Landwirtschaftliche Bundes
versuchsanstalten 

Aufgaben 

Die landwirtschaftlidten Bundesversudts-
anstalten haben die Aufgabe, durch Versuche auf 
allen einschlägigen Gebieten der Landwirtschaft, 
wie Pflanzen- und Futterbau, Düngung, Boden
wirtschaft, Pflanzenschutz, landwirtschaftliches 
Betriebswesen, . landwirtschaftliches Maschinen
wesen, Tierzucht usw., wissenschaftliche Er
kenntnisse zu erproben, auszuwerten und der 
praktischen Landwirtschaft nutzbar zu machen. 

Desgleichen ist ihnen durch gesetzliche Vor
schriften die Untersuchung von Saatgut 20), Fut
ter-, Dünge- 21) und Pflanzenschutzmitteln 22) 
i.ibertragen. . . 

Anstalten 

Diesen Zwecken dienen folgende Anstalten: 

Die Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samen
prüfung, die Bundesanstalt für Pflanzenschutz, 
die landwirtschaftlich-chemische Bund esversuchs
anstalt mit dem Institut für Bodenkartierung 
und Bodenwirtschaft in Wien, die landwirt-

20) Gemäß BGBl. Nr. 236/1937 bzw. 34/1947 und 
11411953. 

21) Gemäß BGBl. Nr. 97/1952 und' 42/1957. 
22) Gemäß BGBl. Nr. 124/1948 und. 147/1949. 

schaftlich-chemisdle Bundesversuchsanstalt in 
Linz, die Bundesversuchs- und Prüfungsanstalt 
für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte in 
Wieselburg (Niederösterreich) und die Bundes
versuchsanstalt für alpenländische Landwirt
schaft mit eigenem Landwirtschaftsbetrieb in 
Gumpenstein (Steiermark). 

Ansatz 6052 Forstwirtschaftliche Bundeslehr
anstalten 23) 

Bei diesem Ansatz ist der Aufwand für 
die Försterschulen in Bruck an der Mur, in Ort 
bei Gmuilden 24), in Waidhofen an der Ybbs und 
in Gainfarn vorgesehen. 

Sie haben die Aufgabe, die für die Verwaltung 
der staatlichen und privaten Forste notwendigen 
Förster heranzubilden. An der Bundesförsterschule 
Gainfarn werden auch Kurse für Forstschutz
organe - Kursdauer 4 bis 5 Monate - abge
halten. 

Ansatz 6053 Forstliche Bundesversuchs
anstalt 25) 

Aufgaben 

Die Anstalt hat die Aufgabe, durch Versuche 
und Untersuchungen die Ergebnisse der wissen
schaftlichen Forschung für die forstwirtschaft
lichePraxis auszuwerten und zu vermitteln, 
damit diese in ihrem Bestreben, die Leistungen 
der Forstwirtschaft zu steigern und zu verbessern 
und den Wald gegen schädigende Einwirkungen 
zu schützen, unterstützt wird. 

Diesen Aufgaben dienen die Forstlidte Bundes
versuchsanstalt Ma,riabrunn in Schönb~nn mit 
der zugeordneten Außenstelle für subalpine Wald
forschung (früher Forschungsstelle für Lawinen
vorbeugung) in Innsbruck und dem Institut für 
angewandte Pflanzenl9Oziologie in St. Georgen am 
Sanclhof in Kärnten. In den Aufgabenbereich 
dieser Institute fäHt auch die Untersuchung der 

. Ursachen des Waldrückganges im Gebirge und 
seine 'Auswirkungen. 

Forstinventur, 
Standortskartierung 

Weiters ist im besonderen auch der Aufwand 
für die Forstinventur und für die forstliche 
Standortskartierung mitveranschlagt. Die forst
liche Standortskartierung erfaßt kartenmäßig die 
ur.sächlichen Unterlagen für die auf Grund der 
Waldstandsaufnahme so dringend anzustrebende 
Holzzuwachs- und Ertragssteigerung. Die Auf
gabe der Forstinventur ist die Erfassung der 
jährlichen tatsächlichen Holznutzungen für den 
gesamten Wald des Bundesgebietes und die Er
mittlung von Holzvorrat und Zuwachs sowie der 

23) Gemäß BGBl. Nr. 22.2/1962. 
24) Siehe BGBl. Nr. 321/1965. 
25) Gemäß BGBl. Nr. 222/1962. 
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nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten als Grund
lage für die Forst- und Handelspolitik. Die 
Durchführung ist als laufende Stichprobeninven
tur vorgesehen, die bereits in kurzen Perioden 
Ergebnisse liefert. 

Auf Grund des Forstsaatgutgesetzes, BGBl. 
Nr. 114/1960, hat die Forstliche Bundesversuchs
anstalt Mariabrunn in Schönbrunn als begutach
tende Stelle der Forstbehörden mitzuwirken, ins
besondere bei der Erfassung und Anerkennung 
von geeigneten Beständen für die generative 
Saatgutgewinnung und von Ausgangsbäumen für 
'die vegetative Vermehrung, sowie' forstliche 
Klenganstalten und Samenliandlungen zu über-
.wachen. . 

Ansatz 6054 Bundesinstitut für Gewässer
forschung und Fischereiwirtschaft 

Bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz ist der 
Aufwand für das Bundesinstitut für Gewässer
forschung und Fischereiwirtschaft in Scharfling 
am Mondsee und die Anlagen in Kreuzstein ver
anschlagt. Das Institut hat die Aufgabe, wissen
schaftliche Grundlagen für eine intensive und 
rationelle Fischereiwirtschaft in österreich zu 
schaffen, beziehungsweise dieser durch theore
tische und praktische Schulung, fachliche Bera
tung von Fischern und Fischzuchtbetrieben, 
durch Auswahl entsprechender Fischarten, Wei
terbildung der Fangtechnik, Entwicklung neuer 
züchterischer Verfahren, Bereitstellung von Be
satzmaterial usw. zu dienen. 

Ansatz 6055 Bundeslehr- und Versuchsanstalten 
für Milchwirtschaft 

Gebarung 
Unter diesem finanzgesetzlichen Ansatz ist der 

Aufwand für die Bundeslehr- und Versuchs
anstalt für Milchwirtschaft mit Molkerei- und 

,Wirtschaftsbetrieb in Wolfpassing (Niederöster
reich) und die Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für Hartkäserei in Rotholz (Tirol) mit Sennerei
und Molkereibetrieb veranschlagt. 

Aufgaben 
Den Anstalten obliegt die Ausbildung milch

wirtschaftlichen Personals, die Veranstaltung von 
Kursen, die Durchführung bakteriologischer, che
mischer, rpaschinentechnischer Untersuchungen,: 
überprüfungen und Forschungen sowie die Her
stellung und der Vertrieb von einschlägigen 
Reinkul turen. 

Ansatz 6056 Pferdezuchtanstalten 

Anstalten 

Es bestehen zwei Pferdezuchtanstalten: 
1. Bundeshengstenstallamt Stadl bei Lambach 

(Oberösterreich) : 

Das Bundeshengstenstallamt StadI" das einzige 
staatliche Hengstendepot in österreich, hat die 
Aufgabe, die Junghengste aus der eigenen Ge
stütszucht und die auf Hengstmärkten angekauf
ten Zuchthengste zu übernehmen und nach ent
sprechender Vorbereitung auf die staatlichen 
Deckstationen zu verteilen. Der überwiegende 
Teil der Zuchthengste ist auf Grund von Halte
verträgen ganzjährig in Pflege bei bäuerlichen 
Hengsthaltern untergebracht. Der restliche Teil 
der Hengste ist während der Deckzeit auf den 
staatlichen Beschälstationen und außerhalb 
dieser Zeit im Stallamte stationiert. Mit der Über
wachung der Haltung und Zuchtverwendung der 
staatlichen Deckhengste sind die Landstall:' 
meister betraut. Bei diesem Ansatz ist auch das 
Gelderfordernis für den Ankauf von Zucht
hengsten zur Versorgung der staatlichen Deck
stationen veranschlagt. 

2. Bundesgestüt Piber bei Koflach (Steiermark): 
In Piber, dem einzigen österreichischen Staats

gestüt, ist das Lipizz;llle,rgestüt, ein Warmblut
gestüt und eine Aufzuchtstation für Zucht
hengste, der Warmblut- und der Haflingerrasse 
untergebracht. Das Lipizzanergestüt versorgt die 
Spanische Reitschule mit Schulhengsten. Das 
Warmblutgestüt und die Warmblut- und Haf~ 
lingerhengste dienen der österreichischen Landes-
pferdezucht. ' 

Ansatz 6057 Veterinär-Medizinische Bundes
anstalten 

AnstaUen 

Unter diesem Ansatz ist der Aufwand für die 
Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in 
Mödling, die Bundesanstalt für Virusseuchen
bekämpfung bei Haustieren in Wien-Hetzendorf, 
für die Seuchenschlachtstätten und für die Bun
desanstalten fü~ veterinär-medizinische Unter
suchungen in Linz, Graz und Innsbruck s~wie für 
die Bundesanstalt für künstliche Befruchtung der 
Haustiere in Wels veranschlagt. 

t. Die Bundesanstalt für Tierseuchenbekämp
fung in Mödling umfaßt eine Abteilung für Tier
impfst6ffgewinnung sowie eine diagnostische Sta
tion. An der Abteilung für Tierimpfstoffgewin
nung werden die für die Verhütung von bak
teriell bedingten Tierseuchen notwendigen Impf
stoffe hergestellt. Die diagnostische Station befaßt 
sich mit der Untersuchung von eingesandtem 
Material auf das Vorliegen von Tierkrankheiten, 
insbesondere anzeigepflichtigen Tierseuchensowie 
mit bakteriologischen Fleischuntersuchungen. 
Schließlich werden an der Bundesanstalt fur Tier
seuchenbekämpfung Forschungsarbeiten im In
teresse der Tierseuchenbekämpfung durchge
führt. 

2. Die Bundesanstalt für Virusseuchenbekämp
fung bei Haustieren erzeugt vor allem Impfstoff 
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zur Verhütung virusbedingter Tierseuchen. Wei- die damit zusammenhängenden Fragen zur Be
ters fallen in den Aufgabenbereich dieser Anstaltseitigung der Gefahren in den durch die Ab
Untersuchungen von eingesandtem Material auf wässer verunreinigten Wasserläufen. Hiebei wird 
das Vorliegen bestimmter Tierseuchen. Außer- den Untersuchungen der Radioaktivität der 
dem ist die Anstalt mit Forschungen auf dem Oberflächengewässer ein besonderes Augenmerk 
Gebiet der Virus seuchen betraut. zugewendet. 

3. Die Seuchenschlachtstätten dienen der Be- Insbesondere wird ~ie in diesem Zusammen-
kämpfung und Tilgung von Tierseuchen. Durch hang über Auftrag der Wasserrechtsbehörde 
die Tötung von seuchenkranken und seuchenver- gutachtlich tätig. 
dächtigen Tieren in diesen Schlachtstätten soll - 3. Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtech
einerseits die Weiterverbreitung der Tierseuchen nik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen 
weitgehend verhindert und anderseits die best- (Niederösterreich). 
m?gliche Verwert'~mg der getöteten Ti~re ge~ähr- Dieses Institut hat die Aufgabe, durch Boden
leistet we~den. Die veranschlagten Mittel dle?en untersuchungen und Forschungen die boden
z':lm. Betrieb und zur Ausgestaltung derartiger kundlichen Gnmdlagen für eine sparsame und 
Emnchtungen. rationelle Projektierung und Bauausführung von 

4. Die Bundesanstalten für veterinär-medizi- Ent- und Bewässerungsanlagen zu beschaffen, 
nische Untersuchungen haben neben der Bearbei- Untersuchungen für eine zweckmäßige Gestaltung 
tung veterinär-wissenschaftlicher Fragen die Auf- des Wasserhaushaltes im Boden anzustellen und 
gabe, eingesandtes Materialauf das Vorliegen von kulturtechnische Arbeitsgeräte und Apparate zu 
Tierkrankheiten, insbesondere anzeigepflichtigen überprüfen und zu verbessern. 
Tierseuchen, zu untersuchen und bakteriologische 4. Speläologisches Institut. 
Fleischuntersuchungen durchzuführen. Diesem Institut obliegt gemäß § 14 Abs. 4 

5. An der Bu~des~nstalt für ~ünstli0e ~ef=.uch-I des Naturhöhlengesetzes vom 26. Juni 1928, 
t~ng ~er Haus:~ere m Wels ~erd7n dIe TIerarzte BGBL Nr. 169, die wissenschaftliche und tech
fu: die D~rchfuhrung. der kunsth~~n Besamung nische Begutachtung der sich aus diesem 
bel Ha~stleren ausgeblld7t .. und die Im Zuge der Gesetze ergebenden Einzelfragen sowie die 
Durchf.uhrung vo~ Vetennargesetzcn auftauch.en- wissensChaftliche und technische Be2-rbeitung des 
den wlssenschafthchen Fragen auf dem. GebIete Karstproblems im Interesse der Erhaltung und 
der künstlichen Besamung der Haustlere be- des Schutzes der heimische!} Landeskultur 
arbeite~. Weiters wird an der Anstalt Tiersamen Wasserwirtschaft usw., beziehungsweise zur Ver~ 
prodUZIert. hütung qrohender und fortschreitender Ver

Gesetzliche Grundlagen 
karstung. 

Die gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit der Titel 606 Internate für die Leht- und Versuchs
veterinär-medizinischen' Bundesanstalten bildet anstalten (Betriebsähnliche Verwaltungszweige 
der § ~ ades Tierseuchengesetzes, RGBl. Nr. 177~ Zweckgeb~ndene Gebarung) , 
1909, m .der Fassung des Gesetzes vom 12. Mal -
1949, BGBl. Nr. 122/1949. 

Ansatz 6058 Wasserbauliche Bundesversuchs
anstalten 

Unter diesem finanzgesetzlichen Ansatz ist der 
Aufwand für die drei wasserbaulichen Versuchs
anstalten und für das Speläologische Institut ver
anschlagt. 

1. Die Bundes-Versuchsanstalt für Wasserbau 
in Wien. 

Diese untersucht durch Modellversuche die 
zweckmäßige Gestaltung projektierter Wasser
bauwerke sowie Absturz- und Rampenbau
werke für den Flußbau. Ferner obliegt ihr 
die Prüfung und Eichung der zur Bestimmung 
der Abflußmengen unentbehrlichen hydrometri
schen Meßgeräte. 

2. Die Bundesanstalt für Wasserbiologie und 
Abwasserforschung in Wien. 

Sie führt den die Wassergüte betreffenden Teil 
des Wasserwirtschaftskatasters und bearbeitet 

Pcrsonal- Sach-
aufwand Summe 

Mi!!. 5 

1965 *) ..... . 
1966 :f>') .. _ .. . 
1967 *',) ..... . 

3·0 
3·4 
4·0 

Unterschiede der Gebarung 

7"6 
S·l 
9·0 

10·6 
11·5 
13·1 

Einnahmen 

10·6 
.11·5 
13·1 

Der höhere Personalaufwandab '1966 ist durch 
Bezugserhöhungen für die Bundesbediensteten 
hedingt, 

Die steigende Tendenz des Sachaufwandes und 
der Einnahmen beruht auf dem Ausbau der 
Internate und der allgemeinen Kostensteigerung. 

Ansatz 6060 Landwirtschaftliche Bundeslehr
anstalte~ 

Dieser Ansatz ist für die Verrechnung der 
Gebarung der Internate bestimmt, die den beim 
Ansatz 6050 veranschlagten höheren landwirt
schaftlichen Lehranstalten und dem Bundessemi-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*,,) Bundesvoranschlag. 
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nar für das landwirtschaftliche Bildungswesen an- Für die bestehenden 113 Fachschulen (öffent-
geschlossen sind. liche und private) und die 1163 Berufsschul

klassen ist die Verwendung von 3 Landesschul-
Ansatz 6062 Forstwirtschaftliche Bundeslehr- inspektoren (S 1), 8 Berufsschulinspektoren (S 2) 
anstalten und von 12 Lehrern, welche mit der Fachinspek-

Dieser Ansatz ist für die Verrechnung der Ge- tion einzelner Gegenstände betraut sind, vorge
barung der Internate bestimmt, die den beim An- sehen. 
satz 6052 angeführten Försterschulen angeschlos- Die Schulaufsid1tsbeamten sind gemäß Bundes-
sen sind. . verfassungsgesetz vom ~1. April 1948, BGBl. 
Ansatz 6064 Bundesinstitut für Gewässer- Nr. 88 (Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz), 
forschung und Fischereiwirtschaft Beamte des Bundes. 

Bei diesem Ansatz wird die Gebarung des Ansatz 6071 Land- und forstwirtschaftliche 
Internates verrechnet, das dem Bundesinstitut für Berufs- und landwirtschaftliche Fachschulen 
Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft ange
schlossen ist. 

Ansatz 6065 Bundeslehr- und Versuchsanstalten 
für Milchwirtschaft 

Dieser Ansatz ist für die Verrechnung der Ge
barung der Internate vorgesehen, die den beim 
Ansatz 6055 angeführten milchwirtschaftlichen 
Lehranstalten angeschlossen sind. . 

Titel 607 Sonstige Einrichtungen des Schul- und 
Ausbildungswesens 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Mill. S 

1965 'f) ....... 59·6 
1966**). . . . . .. 66"7 
1967*,f) ....... 82·1 

Unterschiede der Gebarung 

4"7 
6·8 
5·9 

64·3 
73"5 
88·0 

Einn~hmen 

29·9 
34·0 
42·0 

Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist durch 
Bezugserhöhungen für die vom Bund bezahlten 
Bediensteten bedingt. 

Der höhere Sachaufwand im Voranschlag 1966 
beruht auf der rückwirkenden Auszahlung der 
Subvention an konfessionelle landwirtschaftliche 
Fachschulen für die Jahre 1963 bis 1965. 

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den mit 
den Bezugserhöhungen korrespondierenden höhe
ren Beiträgen der Länder zum Personalaufwand. 

Ansatz 6070 Schulaufsicht für land- und 
forstwirtschaftliche Berufs- und landwirtschaft
liche Fachschulen 

Die Aufsicht über die land- und forstwirt
schaftlichen Berufsschulen und die landwirtschaft
lichen Fachschulen wird durch Landes- bzw. 
Berufsschulinspektoren, sowie durch Lehrer, die 
mit der Fachinspektion einzelner Gegenstände 
betraut sind, ausgeübt. Diese haben ihren Sitz 
beim jeweiligen Amte der Landesregierung (Ab
teilung Landwirtschaft). Die Aufsicht über die 
höheren landwirtschaftlichen Bundeslehranstalten 
wird vom Bundesministetium für Land- und 
Forstwirtschaft unmittelbar wahrgenommen. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
'f*) Bundesvoranschlag. 

Der Personalaufwand für die bei diesem An
satz veranschlagten Lehrkräfte wird gemäß 
Bundes-Verfassungsgesetz vom 21. April 1948, 
BGB!. Nr. 88 (Lehrerdienstrechts-Kompetenz
gesetz), vom Bund . bestritten, aber von den 
Ländern gemäß § 13 Abs. 2 des Finanzaus
gleichsgesetzes 26), zu 50 v. H. ersetzt. Der Per
sonalaufwand der Bediensteten, die nicht Lehrer 
sind, sowie der Sachaufwand werden zur Gänze 
von den Ländern getragen. Der gemäß BGBl. 
Nr. 97/1959 zu leistende Beitrag der Länder zum 
Personalaufwand der land- und forstwirtschaft
lichen Berufs- und landwirtschaftlichen Fach
schulen ist auf der Einnahmenseite beim An
satz 6071 veranschlagt. 

Außerdem ist im Sachaufwand ein Betrag 
von 650.000 Schilling für Subventionen an 
konfessionelle landwirtschaftliche Fachschulen auf 
Grund der Bestimmungen des Vertrages der Re
publik österreich mit dem Heiligen Stuhl 27) 
vorgesehen. 

Aufgaben 

Die Landwirtschaftsschulen haben die Aufgabe, 
die in der Landwirtschaft tätige Jugend fachlich 
weiterzubilden. Die Landwirtschaftsschulen glie
dern sich in land- und forstwirtschaftliche Be
rufs- und landwirtschaftlic,ne Fachschulen. Wäh
rend erstere die unmittelbar schulentlassene Ju
gend erfassen und ihr die für ihren land- und 
forstwirtschaftlichen Beruf l;lotwendige allge
meine und grundlegende fachliche Bildung ver
mitteln, haben die landwirtschaftlichen Fach
schulen die Aufgabe, die reifere ländliche Jugend 
fachlich so auszubilden, daß sie imstande ist, ent
weder selbst einmal einen landwirtschaftlichen 
Betrieb zu führen oder im landwirtschaftlimen 
Beruf tätig zu sein. 

Anzahl der Schulen 
und Schüler 

Die folgende übersicht 
Schulen und deren Schüler: 

zeigt die Zahl der 

26) BGBI. Nr. 97/59 in der Fassung BGBI. Nr. 263/ 
1963. 

27) BGBI. Nr. 273/1962. 
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Berufsschulen: 

1964/1965 

Schulklas,sen. . . . . . . . 1.631 
Schüler. . . . . .. . . . .. 25.862 

Fachschulen: 

~chuljahr 
1965/1966 

1.475 
24.434 

1966/1967 

1.1632°) 
21.029 

Unterschiede der Gebarung 

Die unterschiedliche Höhe des Personalauf
wandes beruht vor allem auf den Schwankungen 
der für die wasserbaulichen Maßnahmen an den 
Bundesflüssen zur Verfügung stehenden bzw. 

Schulen .......... . 
Schüler ........... . 

69 
4.291 

70 
4.735 

72") veranschlagten Mitteln. 
4.648 Die Steigerung des Sachaufwandes im Voran-

schlag 1967 ist in erster Linie auf die Mittel aus 
Ansatz 6072 Forstliche Ausbildungsstätten 30) dem Katastrophenfonds 33.) (für die Durch-

Die forstlichen Ausbildungsstätten haben die führung vorbeugender Maßnahmen) zurückzu
Aufgabe, in erster Linie bäuerliche Waldbesitzer, führen. Die Erweiterung des Aufgabenbereiches 
Landjugend, Forstarbeiter und Pech,er sowie im Sinne des Kompetenzänderungsgesetzes 34) 

Waldaufseher, Heger, Forstwarte und sonstiges verursacht gleichfalls eine Erhöhung des Sach
Forstpersonal des, Forstverwaltungs- und des aufwandes. 
politischen Forstdienstes in entsprechenden Fach- Zu den im Jahre 1967 f~r. den Schu~z~ass~r
kursen auszubilden und mit den Fortschritten bau veranschlagten 505 MIlhonen Schllimg 1st 
der modernen Forstwirtschaft vertraut zu noch die überschreitungsermächtigung des Bun
machen. Die Kursdauer beträgt eine bis drei I des';ll~nisters ~~r Finanze~ mit. 180 ~iillionen 
Wochen, die Teilnehmeranzahl pro Kurs rund 25 S7hIlh~g zu .. zahl.~n. par:1lt errelche~ diese ~re
bis 30 Personen. Derartige Ausbildungsstätten dlte el~e Hohe furem blsher noch mcht erreIch
bestehen derzeit in Waidhofen a. d. Ybbs Ort tes Leistungsvolumen. 
bei Gmunden und in Ossiach. ' Die Steigerung der Einnahmen für das Jahr 

Ansatz 6073 Internate für forstliche Ausbil
dungsstätten (betriebsähnliche Verwaltungs
zweige, Zweckgebundene Gebarung) 31) 

Dieser Ansatz ist für die Verrechnung der 
Gebarung des der Forstlichen Ausbildungsstätte 
in Ossiach angeschlossenen Internates vorgesehen. 
Für die Ausbildungsstätte in Waidhofen a. d. 
Ybbs und in Ort bei Gmunden wird das Inter
nat gemeinsam mit den dort befindlichen För
sterschulen geführt. 

Titel 608 Einrichtungen für Schutzwasserbau 
und Lawinenverbauung im gesamtvolkswirt
schaftlichen Interesse 

Personal- Sach-
aufwand Summe Einnahmen 

Mill.S 

1965 *).. 52'0 
1966 ~'~)32) 35'7 
1967 *',)33) 38'6 

371'3 
214'7 
466'1 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
""f) Bundesvoranschlag. 

28) und 29): 

423'3 
250'4 
5047 

7'2 
5'1 

270'2 

Davon 28) 29) 
Niederösterreich . 330 18 
Oberösterreich . . 87 14 
Salzburg • . 92 6 
Steiermark . 368 11 
Kärnten • . 94 12 
Tirol . 172 11 
V orarlberg . 20 

30) Betr~ffend Försterschulen siehe §§ 60 uff. des 
Forstrechtsbereinigungsgesetzes, BGBI. Nr. 222/1962. 

31) Betreffend Försterschulen siehe §§ 60 uff. des 
Forstrechtsbereinigungsgesetzes, BGBI. Nr. 222/1962. 

32) Außerdem gemäß Art. III (5) Ziffer 3 des Bun
desfinanzgesetzes 1966, BGBI. Nr. 87, weitere 180 Mil
lionen Schilling. 

33) Außerdem gemäß Art. III (5) Ziffer 2 des Bun
desfinanzgesetzes 1967, BGBl. Nr. 0, weitere 180 Mil
lionen Schilling. 

1967 beruht auf dem Zufließen der Mittel des 
Katastrophenfonds. Daneben ergeben sich 

I zwischen den einzelnen Jahren noch Unterschiede 
durch die Höhe der Interessentenbeiträge für die 
Maßnahmen an den Bundesflüssen. 

Ansatz 6080 Wildbachverbauungsdienst 

Gemäß Art. 102 des Bundes-Verfassungsge
setzes wird der Wildbachverbauungsdienst un
mittelbar von Bundesbehörden versehen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Arbeit dieses Dienstzweiges ist das Ge· 
setz, betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen 
Ableitung von Gebirgsgewässern, RGBI. Nr. 117/ 
1884, in der Fassung BGBI. Nr. 54/1959 grund
legend. 

Aufgaben und Organisation 

Der Wildbachverbauungsdienst hat die Pro
jekte für die Wildbach- und Lawinenverbauung, 
die in der zuständigen Abteilung des Bundes
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
technisch und kostenmäßig überprüft und nach 
ihrer Ausführung kommissioniert werden, aus
zuarbeiten und nach ihrer Genehmigung auch 
durchzuführen. Außerdem wirkt er im Erhal
tungs- und Betreuungsdienst im Sinne des § 13 
Wasserbautenförderungsgesetz mit. 

Die Projektsverfa~sung und Baudurchführung 
erfolgt durch die in den Bundesländern befind
lichen Sektionen der Forsttechnischen Abteilung 
für Wildbach- und Lawinenverbauung. Für Wien, 
Niederösterreich und cias Burgenland besteht 
eine gemeinsame Sektion mit dem Sitze in Wien. 
Die Sektionen verwalten auch die für die Durch
führung' der Baumaßnahmen erforderlichen 

33a) Katastrophenfondsgesetz, BGBI. Nr. 207/1966. 
34) Kompetenzänderungsgesetz, BGBI. Nr. 70/1966: 
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224 Kapitel 60 - Ansatz 6081 bis 6086 

Gelder, d. s. die auf Grund des Wasserbauten- Ansatz 6084 Bundesflüsse 
förderungsgesetzes (BGBL Nr. 34/1948 in der Gebarung 1967 
Fassung BGBL Nr. 29511958, 31011964 und 170/ . . ,. 
1965) jeweils bewilligten, bei dem Ansatz 1/60826 ~lt den vorgesehenen Nhtteln weruen ~~e R~-
veranschlagten Bundeszuschüsse sowie die Landes- ;;uherungs- und Instandhaltungsko~.ten fur d1e 

d I · t b· .. 1 1m § 6 Abs. 2 des Wasserbautenforderungsge-
un n eressenten e1trage. BGBI N 34/194837) . f··h G 

Ansatz 60818 Khlusenkofelbach-Verwaltung 
(Zweckgebundene Gebarung) 

Der im Einzugsgebiet des Klausenkofelbaches 
liegende Aurewald wurde seinerzeit dem Bund 
zur Deckung der laufenden Instandhaltungs
kosten des genannten Baches übereignet. Den 
voraussichtlichen Kosten für diese Instandhal
tung stehen gleichhohe zweckgebundene Einnah
men gegenüber. 

Ansatz 60826 Bundeszuschüsse für Wildbach
und Lawinenverbauungen 

' setzes, . r. , ange u rten e-
wässer bestritten. 

Zufolge Neuordnung des Wirkungsbereiches 
einiger BundesminilSte-rien (BGBl. Nr. 70/1966) 
werden die Aufwendungen für die vom ehemali
gen· Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau verwalteten Grenzgewässer gleichfalls bei 
diesem Ansatz verrechnet. Es handelt sich um die 
Ausgaben für Grenzgewässer, Internationale 
Rheinregvlierung, Sanierung der Harder Bucht 
und Sal7:ach-Sohlstufe Salz burg. Für die Förde
rung dieser Maßnahmen ist § 6 Abs. 1 des Wasser
bautenförderungsgesetzes maßgeblich. 

Gebarung 1967 Gebarung 1965 

Mit den vorgesehenen Mitteln werden Bei- Im Jahre 1965 wurde durch Bundesleistung 
träge zu den Kosten der im § 7 des Wasserbau- \lnd deri Beiträgen der Nutznießer nach § 44 
tenförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 34/1948 35), an des Wasserrechtsgesetzes 1959 38) ein Bauaufwand 
geführten Maßnahmen gewährt, um Kultur- von 135·6 Millionen Schilling erreicht. Mit diesen 
böden, Verkehrswege, Produktionsstätten und Mitteln wurden Geviässerstrccken im Ausmaße 
Siedlungen vor Wildbach- und Lawinenschäden von rund 36 km reguliert rund 43 km instand
zu schützen bzw. derartigen Schäden vorzubeugen. I gesetzt und damit rund 916 ha Siedlungs-, Ver-

G b 9 1965 I kehrs- und Kulturflädlen vor Hochwasserschäden 
e arun. h·· b d· V fl f··· d . gesc utZt zw. 1e on ut ur eIne run 

. Im )ah~re 1965 standen aus d1esem Ansatz 340 ha g,roße Kulturfl~che verbessert und damit 
emschheßhch der zur Behebung der Homwasser- ihre Entwässerung vorbereit,et. 
schäden 1965 durch Bundesgesetz 36) zusätzlich 
bewilligten Mittel il1Sgesamt rund 170·5 Millionen Ansatz 6085 Bundesflüsse (Mittel des Kata
Schilling zur Verfügung. Damit wupde ein Bau- strophenfonds); Bauaufwand für vorbeugende 
aufwand von rund 280·9 Millionen Schilling Maßnahmen (Zweckgebundene Gebarung) 
firianziert. Mit· diesen Mitteln wurden u. a. 
1230 Querwerke und Längswerke im Ausmaß 
von rund 21 km gebaut bzw. instandgesetzt, 
B:ichgerinne von rund 18 km reguliert, Lawinen
stützwerke von rund 87 km Länge errichtet und 

Siehe die Erläuterungen zu Titel 608 Absatz 
,;Unt~rschiede der Gebarung" auf Seite 223. Für 
diese Maßnahmen sind 8'0 Millionen Schilling ver
anschlagt. 

Verwehungsverbauung,en durchgeführt. Außer- Ansatz 60866 Bundeszuschüsse für Konkurrenz
dem wurden rund 212 ha Hoch'gebirgskahlflächen gewässer 
neu aufgeforstet. 

Ansatz 1/60828 Verbauung der Rh~inwildbäche 
Der Bundesbeitrag zur Verbauung der Rhein

wildbädle (Staatsvertrag vom 10.· April 1954, 
BGBl. Nr. 178/1955) wird g-esondert ausgewiesen. 

Die Durchführung der Verbauungen obliegt 
dem Wildbachverbauungsdienst .. 

Ansatz 60836 Bundeszuschüsse für. Wildbach
llnd Lawinenverbauungen - Mittel des Kata
strophen fonds für vorbeugende Maßnahmen 
(Zweckgebundene Gebarung) 

Siehe die Erläuterungen zu Titel 608 Absatz 
"Unterschiede der Gebarung" (Seite 223). Für 
diese Maßnahmen sind 110 Millionen Schilling 
veranschlagt. ,. 

35) In der Fassung BGBI. Nr. 295/1958, 310/1964 
und 170/1965. 

36) BGBl. Nr. 206/1965 und 286/1965. 

Gebarung 1967 

Aus den bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz 
vorgesehenen Mitteln werden Beiträge zu Ufer
schutz- und Regulierungsbauten an Flüssen und 
Bächen gewährt, soweit es sich ni,cht um Gr,enz
ge"{ässer und sonstige vom Bunde betreute Ge
wässer· handelt und jener, deren Aufwand nach 
wie vor beim Bundesministerium für Bauten und 
Technik veransdllagt ist. Die Baurnaßnahmen 
sind für die Sicherung von Siedlungen, Verkehrs
und landwirtschaftlichen Kulturflächen außer
ordentlich ,wichtig. Die Höhe dieser Bundesbei
träge richtet sich nach den Bestimmungen des 
Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 34/ 
1948 35). 

37) In der Fassung BGBI. Nr. 295/1958, 310/1964 
und 170/1965. 

38) BGBI. Nr. 215/1959. 
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Kapitel 60 - Titel 608/609 225 

Gebarung 1965 

Im Jahre 1965 wurde mit den Krediten dieses 
Ansatzes ein Bauaufwand von 220'5 Millionen 
Schilling finanziert. Mit diesen Mitteln wurden 
Gewässerstreck.en im Ausmaße von rund 54 km 
reguliert, 64 km instandgesetzt und damit zirka 
1373 ha Siedlungs-, Verkehrs- und Kulturflächen 
vor Hochwa.sserschäden geschützt bzw. die Vor
flut für eine rund 511 ha große Kulturfläche ver
bessert und damit ihre Entwässerung vorbereitet. 

Ansatz 60876 Bundeszuschüsse für Konkurrenz
gewässer - Mittel des Katastrophenfonds für 
vorbeugende Maßnahmen (zweckgebundene Ge
barung) 

Siehe die Erläuterungen zu Titel 60S Absatz 
"Unterschiede der Gebarung" auf Seite 223. Für 
diese Maßnahmen sind 60 Millionen Schilling 
veranschlagt. 

Ansatz 1160887 Internationale wasserwirt
schaftliche Vereinbarungen 

Der hier veranschlagte Betrag ist für Schadens
vergütungen des Bundes an das Ausland und für 
Leistungsersätze für wasserbauliche Maßnahmen 
eines fremden Staates vorgesehen, soweit zwi
schenstaatliche Verpflichtungen bestehen 39). 

Titel 609 Sonstige nadtgeordnete Dienststellen 

Personal- S.eh- Einnahmen 
aufwand Summe 

MiÜ. S 

1965 *} ............. 52'4 65'S 11S'3 9S'7 
1966 ~-,:-) ............. 56'2 68-0 124'2 100'1 
1967~-'f) .............. 51-5 68'4 119'9 99'5 

Unterschiede der Gebarung 

Trotz der allgemein steigenden Personalkosten 
ist durch die übergabe von Bundesforstgärten in 
die Verwaltung der Länder im Voranschlag 1967 
eine Ausgabenverminderung eingetreten. 

Aus dem gleichen Grund konnte beim Titel 
609 der Sachaufwand insgesamt etwa gleich ge
halten werden. Analog verhält es sich' bei den 
Einnahmen_ 

Ansatz 6090 Grenzbeschaudienst '18) 

Der bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz ver
anschlagte Betrag dient zur Deckung des A uf
wandes, der durch die Amtshandlungen der 
Grenztierärzte bei der Einfuhr und Durchfuhr 

*) Bundesrechnungsabschluß_ 
'f*) Bundesvoranschlag. 

39) Z. B. Vertrag zwischen der Republik österreich 
und der Ungarischen Volksrepublik über die Rege
lung der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenz
gebiet, BGBl. Nr. 225/1959. 

40) Gebühren für die veterinärbehördliche Grenz
kontrolle: BGBL Nr. 275/1963. 

Erläutctun[Jpß zum BÜlndesiinanzgesetz 

von Tieren, tierischen Rohstoffen und Produkten 
entsteht. Die gesetzliche Regelung des Grenz
beschaudienstes ist im RGBl. Nr. 177/1909 in der 
geltenden Fassung enthalten. 

Weiters ist bei diesem Ansatz für die Aus
lagen bei phytosanitären Kontrollen von Pflan
zen und Pflanzenteilen auf Grund der Pflanzen
einfuhrverordnung, BGBL Nr. 236/1954, bzw. 
von Holz auf Grund des Bundesgesetzes über 
Maßnahmen zum Schutze des Waldes anläßlich 
der Ein- und Durchfuhr von Holz, BGBL 
Nr. 115/1962, vorgesorgt. 

Ansatz 6091 Weinaufsicht 

Der Weinaufsicht obliegt die Kontrolle des 
Weinverkehrs auf Grund des Weingesetzes 41) 
und die fachliche Beratung der Weinbautreiben
den. Die Kellereiinspektoren fungieren audl als 
gerichtliche Sachverständige. 

Ansatz 6093 Bundesgärten 

Zu den Bundesgärten zählen: in Wien die 
Parkanlagen der Schlösser Schönbrunn, Belvedere, 
Augarten und Hetzendorf, weiters der Burg
garten, der Volksgarten und die kleinen Bundes
gärten; in Innsbruck. der Hofgarten und der 
Schloßgarten in Ambras. 

Der Bundesgarten Schönbrunn dient überdies 
der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Gartenbau als Lehr- und Demonstrationsbetrieb. 

Ansatz 6094 Spanische Reitschule 

Die Spanische Reitschule ist die weltbekannte, 
einzigartige Pflegestätte der klassischen Reit
kunst, der Hohen Schule. 

Ansatz 6095 Landwirtschaftliche Betriebe (Be
triebsähnlicher Verwaltungszweig) 

Die Bundesversuchswirrschaften Wieselburg 
a. d. Erlauf und Fuchsenbigl im Marchfeld sowie 
die Bundesgüter Königshof und Fohlenhof haben 
neben ihren eigenen Betriebsaufgaben die Be
stimmung, in Zusammenarbeit mit den Bundes
anstalten für Pflanzenbau und Samenprüfung, 
für Pflanzenschutz sowie der Landwirtschaftlich
chernischen Bundesversuchsanstalt in Wien, Groß
versuche auf allen Gebieten der Landwirtschaft 
durdlZuführen und die Anwendbarkeit der 
wissenschaftlidlen Ergebnisse für die landwirt
schaftliche Praxis zu erproben. 

Ansatz 6096 Forstwirtscl1aftliche Betriebe (Be
triebsähnlicher Verwaltungszweig) 

Bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz ist der 
Aufwand für die Forstverwaltung :!vierkenstein 
und die Forstgüter Ulmerfeld, Lahnhube und 

41) BGBl. Nr. 187/1961 in der Fassung BGBl. 
Nr. 198/1964. 

15 
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226 Kapitel 60 - Titel 609 

Kollerhube veranschlagt. Die Forstverwaltung 
Merkenstein dient gleichzeitig der Forstlichen 
Bundesversuchsanstalt Mariabrunn in Schön
brunn als Versuchsforst, während das Forstgut 
Ulmerfeld Lehrforst der Bundesförsterschule 
Waidhofen a. d. Y., das Forstgut Lahnhube 
Lehrforst der Bundesförsterschule Bruck a. d. M. 
ist und das Forstgut Kollerhube Lehrforst der 
Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach ist. 

Ansatz 6097 Bundesforstgärten . (Betriebsähn
licher Verwaltungszweig) 

Die bei diesem Ansatz veranschlagten Mittel 
sind zur Bestreitung der Kosten für die Einrich
tung und den Betrieb der Bundesforstgärten be
stimmt. Diese dienen der Versorgung vor allem 
des bäuerlichen Waldbesitzes mit guten und 
standortsgemäßen Forstpflanzen. Im Jahre 1967 
wird bereits ein großer Teil der Bundesforst
gärten in die Verwaltung der Länder überge
führt sein. 

Ansatz 6098 Bauhöfe und 
Ansatz 6099 Bauhöfe (Zweckgebundene Ge
barung) (Betriebsähnlicher Verwaltungszweig) 

Beim Ausbau gemeinsamer Anlagen in 
Zusammenlegungsgebieten, bei Forstaufschlie
ßungsbauten SOWIe insbesondere bei den 
Schutz~ und Regulierungsbauten an Flüssen und 
Bächen und bei der Wildbach- und Lawinenver
bauung werden großteils bundeseigene Ma
schinen und Kraftfahrzeuge verwendet, die vor
nehmlich in bundeseigenen Bauhöfen unterge·· 
bracht sind. Ferner sind für die Verbesserung 
und Beschleunigung des Verfahrens bei agra
rischen Operationen bei den Agrarbehörden der 
Bundesländer bundeseigene Instrumente, Geräte 
und Kraftfahrzeuge eingesetzt. Die Kosten für 
die Anschaffung von Baumaschinen, Großgeräten 
und Kraftfahrzeugen sowie der Aufwand für die 
Errichtung und Instandhaltung der Bauhöfe sind 
beim gegenständlichen finanzgesetzlichen Ansatz 
veranschlagt. Die angeführten Kosten werden aus 
den eingehenden Amortisationsquoten bestritten. 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)224 von 309

www.parlament.gv.at



Kapitel 62 - Titel 620/621 227 

Kapitel 62 Preisausgleiche 

Titel 620 Brotgetreidepreisausgleich 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill, S 

1965 *) ................ 570'8 6'7 

1966 " .• :.) . .. .. . . . . . . . . ... 611'9 0' 5 

1967 *'f) .. • .. .. • .. .. • ... 381'0 220'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die wesentlichsten Unterschiede gehen aus fol
gender übersicht hervor: 

196, *) 1966") 1967'°) 
Mill, S 

Laufende Brotgetreide-
stützung . 361'9 434'6 160'0 

Lagenmgskosten und 
Überschußverwertung 179'0 174'8 218'0 

Sonstiges 1'6 2'5 3'0 
Zahlungen für das Jahr 1959 , 28'3 _1) _') 

570'8 611'9 381'0 

Das Erfordernis an Stützung ist gegenüber 
1966 bedeutend geringer, weil ,im Interesse einer 
Einsparung von Budgetmitteln der Stützungs
betrag je Mengeneinheit herabgesetzt wurde, Der 
Unterschiedsbetrag zur bisherigen Stützung wird 
auf die Verbraucherpreise überwälzt. 

Unter der Post "Lagerungskosten und über
schußverwertung" werden Maßnahmen verrech
net, die zur Aufrechterhaltung der wesentlichsten 
Merkmale der Getreidemarktordnung notwendig 
sind. Diese Maßnahmen werden beispielsweise in 
der Fortfültrung von Lageraktionen (Mühlen
und Silo aktionen, Sperrlagervergütungen für 
Importgetreide) bestehen, weiters in der Gewäh
rung von Preisausgleichen für Weizen und Rog
gen sowie in der Stützung allenfalls notwendiger 
Exporte. 

Bei den Einnahmen des Jahres 1967 handelt es 
sich um zweckgebundene Importausgleiche bei 
Brotgetreide und Mahlerzeugnissen gemäß § 28 
Marktordnungsgesetz und Rückersätze von 
Stützungsbeträgen. Die Importausgleichsbeträge 
werden hauptsächlich für die Deckung von Lag.e
rungskosten sowie zur überbrückung von Preis
differenzen verwendet. Iin Jahre 1965 sind an 
Rückersätzen von Stützungsbeträgen rund 
0'6 Millionen Schilling und an Importausgleichs
beträgen 4'9 Millionen Schilling eingegangen. 

Für das Jahr 1967 wurden hiefür 220 Mil
lionen Schilling veranschlagt. Unter "Verschie-

<.) Bundesrechnungsabschluß . 
• '*) Bundesvoranschlag. 

1) Im Jahre 1959 wurden die Stützungen im Kre
ditwege unter Haftung des Bundes (siehe Art. Y I 
Punkt 11 des Bundesfinanzgesetzes 1959, BGBI. 
Nr. 1/1960) vorfinanziert. Mit der Zahlung der Rate 
1965 ist der gesamte Vorfinanzierungsbetrag getilgt. 

dene Einnahmen" werden Abfuhr,en des Ge
treideausgleichsfonds und Qualitätsweizenzu
schläge verrechnet. 

Für das Jahr 1967 wird wie in den Vorjahren 
zufolge der erhöhten Ausgaben für den Trans
portausgleich, weiters wegen Zunahme der Rog
genvermahlungen bei entsprechender Ab
nahme der Weizenvermahlungen und wegen ver
mehrter Sondervermahhingen zur Deckung des 
Brotmehlbedarfes eine Abfuhr des Getreideaus
gleichsfonds gemäß Bundesgesetz vom 28. Mai 
1953, BGB!. Nr. 73, nicht erwartet. 

Ebenso ist kein Betrag veranschlagt für die 
gemäß den Bestimmungen der· Kundmachung des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt
schaft vom 28, Juni 1954, Z1. 53,547-16/54 ("Wie
ner Zeitung" Nr, 148 vom 30, Juni 1954), bei 
eingeführtem Qualitätsweizen an den Bund ab
zuführenden Qualitätszuschläge, da deren Höhe 
im Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht abschätz
bar ist (Erfolg 1965: 1'2 Millionen Schilling), 

Gebarung 1967 

Die für 1967 vorgesehenen Ausgaben-Beträge 
umfassen folgende Preisausglcichsmaßnahmen: 

1. Stützung für Brotgetreide: 
800.000t Roggen und Weizen 

(S 0'20 per: kg) , . . . . . 

2. Lagerungskosten und Über
schußverwertung . . . . . . 

3. Transportausgleich für inlän
dischen Qualitätsweizen , , , 

Titel 621 Milchpreisausgleich 

Mill. S 

160'000 

218'000 

3'000 

381'000 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

1965 'f) .......... 1.747'9 290'5 

1966*'f) .. " ........ 1.911'3 297'0 

1967'f*) .......... 1.344'0 297'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die wesentlichsten Unterschiede gehen aus fol
gender übersicht hervor: 

Zuschlag zum Erzeugerpreis 
der Milch ............. . 

Zuschuß zum Gebarungsab
gang des Milchwirtschafts-
fonds ................. . 

Absatz- und Verwertungs-
maßnahmen ........... . 

Summe ... 

<.) Bundesrechnungsabschluß. 
'f<') Bundesvoranschlag, 

1965 *) 1966 **) 1967 **) 
Mill. S 

1.330·7 1.364·5 860·0 

292·5 392·3 300·0 

124·7 154·5 184·0 

1.747'9 1.911-3 1.344·0 
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Zuschlag zum 
Erzeugerpreis der Milch 

Im Jahre 1963 erhielten die landwirtschaftlichen 
Milchproduzenten wie seit 1956 je Liter abge
lieferter Milch eine Stützung von 50 Groschen 
und darüber hinaus ab 1; Mai 1963 einen ,Zuschlag 
zum Erzeugerpreis von 20 Groschen, demnach ab 
diesem Zeitpunkt insgesamt 70 Groschen. Für 
diese auszuzahlende Stützung war im Jahre 1966 
ein Betrag von 1072 Millionen SchilLing zuzü,g
lich allenfalls dafür verfügbarer zweckgebunde
ner Mittel aus dem nunmehrigen Ansatz 1/62116, 
Post 29 (§ 7 b Abs. 4 Marktordnungsgesetz, 
BGBJ. Nr. 8111963) zur Verfügung gestellt. 
Weiters war im Bundesvoranschlag 1966 ein Be
trag von 150 Millionen vorgesehen, der zur Ab
deckung des Teilbetrages von T62 Groschen der 
ab 1. Mai 1965 wirksamen Erhöhung des Er
zeugermilchpreises diente. Insgesamt waren daher 
für den. Zuschlag zum Erzeugerpreis der Milch 
1222 Millionen Schilling veranschlagt. Das Er
fordernis an Stützung ist gegenüber 1966 be
deutend geringer, weil im Interes'se einer Einspa
rung von Budgetmitteln ein Teil des Stützungs
betrages auf die Verbraucherpreise überwälzt 
wird. 

ren 1965 und 1966 geschehen ist, wurde für den 
Gebarungsabgang des Milchwirtschaftsfonds ein 
Betrag von 300 Millionen Schilling veranschlagt. 

Die Entwicklung der Milchmarktleistung zeigt 
die nachstehende übersicht: 

Mil!. t Mil!.t 

1956 1'212 1962 1 "739 
1957 1'410 1963 1 "788 
1958 1'431 1964 1'822 
1959 1'431 1965 1'912 
1960 1'486 1966 2), , 1'970 
1961 1'651 1967 2) , 2'020 

Milchwirtschaftsfonds 

Zweck des mit BGBl. Nr. 276/1958 erridtteten 
und mit eigener Redttspersönlichkeit ausge
statteten Milchwirtschaftsfonds ist die Sicherung 
einheitlicher Preise für Mildt und deren Erzeug
nisse und gleichmäßig,er, qualitativ einwand
frever Ma;rktbe1ieferung. 

Dem Fonds werden 1m Jahre 1967 voraus
sidttlidt zufließen: 

Mill.S 

Transportausgleichsbeiträge gemäß § 7 
Marktordnungsgesetz .............. . 176'0 

Für das Jahr 1967 wird eine rund 2'60f0ige Preisausgleichsbeiträge gemäß § 4 Markt-
Steigerung gegenüber der zu erwartenden Milch- ordnungsgesetz ................... . 286'2 

300'0 anlieferung im Jahre 1966 angenommen. I Zuschuß des Bundes ... "-" ......... '.' .. 

i 
Zuschuß zum Gebarungsabgang 
des Milchwirtschaftsfonds 

Die vom Milchwirtschaftsfonds im Rahmen der 
zu seinem Aufgabenkreis zählenden Ausgleichs
verfahren von den milchwirtschaftlichen Be
trieben eingehobenen Ausgleichsbeiträge sind seit 
Jahren infolge von Lohnerhöhungen und der 
Verteuerung der Betriebsmittel unzureichend, Da 
diese Beiträge aber ohne Erhöhung der gesetzlich 
festgesetzten Verbraucherpreise für Milch und 
Erzeugnisse aus Milch nicht erhöht werden 
können, ergeben sich jährlich Abgänge in der 
Ausgleichsgebarung, die seit dem Jahre 1954 aus 
Bundesmitteln im Wege sondergesetzlicher Rege
lung abgedeckt worden sind, 

Zusammen. .. . .. 762'2 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verausgabt werden: 

V'e'ra;rbeitungs- und Preisausgleichszu
schüsse gemäß § 6 Abs, 2 Marktord-
nungsgesetz ...................... . 

Transportausgleichszusdtüsse gemäß § 7 
Abs. 3 Marktordnungsgesetz ........ . 

Zuschüsse gemäß § 6 Abs. 5 Marktord-
nungsgesetz 

Fondsaufwand •••••• 0 •••••••••••••••• 

Mil!.S 

4597 

275'0 

2T5 

Zusammen .,.... 762'2 

Sonstige Verbilligungsmaßnahmen 
Als Zuschuß an den Milchwirtschaftsfonds zur bei Milchprodukten 

Abdeckung des Gebarungsabganges im Jahre 1966 Die gemäß § 7 b Abs. 4 Marktordnungsgesetz, 
wurden im Bundesvoranschlag 1966 gemäß 
BGBl. Nr. 1330/1965 392'3 Millionen Schilling BGBl. Nr. 276/1958 in der geltenden Fassung, an 

den Bund abzuführenden Beträ&e werden mit 
zur Verfügung gestellt. Seit mehreren Jahren 285 Millionen Schilling veranschlagt. Hievon sind 
zeigt der Gebarungsabgang des Milchwirtschafts-

schätzungsweise 172 Millionen Schilling für 
fonds als Folge der fortschreitend~n Rationali- marktentlastende Maßnahmen und 113 Mil-
sierung der Milchwirtschaft eine sinkende Ten- lionen Schilling für die Aufbesserung des Er
denz. Es ist zu erwarten, daß sich diese Entwick-

zeugerpreises für Milch vorgesehen. 
Jung a\!ch im Jahre 1967 fortsetzen wird. Unter 
Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere Die Einnahmen gemäß § 7 b Abs. 4 Marktord
unter Bedachtnahme auf die Notwendigkeit, die nungsgesetz stammen aus Abfuhren der Bearbei
Arbeitsfähigkeit des Milchwi·rtschaftsfonds im I 
Jahre 1967 sicherzustellen, wie dies in den Jah- 2) Schätzung. 
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Kapitel 62 - Titel 621 bis 625 229 

tungs- und Verarbeitungsbetriebe sowie Milch
genossenschaften und -sammelstellen, die für die 
Zeit vom 1. Jänner bis 30. April 1963 -für jedes 
Liter Milch 20 Groschen abzuführen hatten und 
für die Zeit ab 1. Mai 1963 für jedes Liter Voll
milch, auf einen bestimmten Fettgehalt eingestellte 
Milch oder Sauermilch einen Betrag von 40 Gro
schen, für jedes Liter Schlagobers 2'20 Schilling, 
für jedes Liter Kaffeeobers und Sauerrahm 1 Schil
ling und für jedes Kilogramm Butter 1'60 Schil
ling an den Bund abzuführen haben, wobei alle 
diese Beträge ab 1. Mai 1963 um die Umsatz
steuer zu vermindern sind. 

Einnahmen 

rung der Preise für Schlachttiere und deren 
Produkte. 

Dem Fonds werden 1m Jahre 1967 voraus
sichtlich zufließen: 

Mill. S 

Verwaltungskostenbeiträge und sonstiges 2'0 
Aus dem Bundeshaushalt .............. 25'5 

Zusammen. . . . . . 27"5 
Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 

verausgabt werden: 
_ Mill. S 

Ausgaben gemäß § 37 Marktordnungs-
gesetz ............................ 25'5 

Fondsaufwand ..•.................... 2'0 

Zusammen. .. ... 27"5 

Die auf der Einnahmenseite vorgesehenen Be-I Einnahmen 
träge gründen sich auf Importausgleiche gemäß Die auf der Einnahmenseite vorgesehenen 
§§ 15 bis 19 sowie auf Einnahmen gemäß § 7 bAusgleichsbeträge gründen sich auf Importaus
Abs.4- des Marktordnungsgesetzes, BGBL Nr. 276/ gleiche gemäß § 36 Marktordnungsgesetz. 
1958, in der geltenden Fassung 3); sie sind zweck-
gebundene Einnahmen. Titel 623 Zuckerpreisausgleich 

Titel 622 Preisausgleich bei Schlachttieren und 
tierischen Produkten 

Sachaufwand Einnahmen 

Mi!!. S 

1965 ,,) ....... . 28'0 27"4 

1966 *,,) ........ 23"0 18'0 

1967 ',',) .. , - .... 25'5 19'0 

Für Stabilisierungsmaßnahmen auf dem Sektor 
für Schlachtvieh und Fleisch sind zur Aufrecht
erhaltung einer gleichmäßigen Versorgung mit 
Fleisch sowie zum Ausgleich der saisonbedingten 
Schwankungen im Laufe eines Jahres verschiedene 
Maßnahmen erforderlich, z. B. Interventions
käufe, Einlagerungen, Absatzwerbung und Ex
portförderung. Diese Ausgaben werden teils aus 
zweckgebundenen Einnahmen (siehe nachfolgende 
übersicht über den Viehverkehrsfonds), teils aus 
Haushaltsmitteln bestritten. Aus Haushaltsmit
t~ln werden 4 Millionen Schilling für Lage
rungskosten für Fleisch und tierische, Produkte 
aufgewendet. An zweckgebundenen Einnahmen 
gemäß § 36 Marktordnungsgesetz sind für diese 
Z wecke im Jahre 1967 19 Millionen Schilling 
veranschlagt. 

Viehverkehrsfonds 

Zweck des gemäß BGBI. Nr. 276/1958 er
richteten und mit eigener Rechtspersönlichkeit 
ausgestatteten Viehverkehrsfonds ist der Schutz 
der inländischen Viehwirtschaft und die Stabilisie-

,,) Bundesrechnungsabschluß. 
*<.) Bundesvoranschlag, 

3) In der Fassung BGBl. Nr. 282/1959, 85 und 156/ 
1960, 168/1961, 220/1962 sowie 81/1963, 182/1963 
und 327/1965. 

Sachaufwand . Einnahmen 
MilI.S 

1965 ,:.) ...... - . 35'0 35'1 

1966**) ........ 37"8 37"8 

1967**) ........ 37"8 37"8 

Die Ausgaben für Frachtenausgleich bei Zucker 
dienen zum Ausgleich unterschiedlicher Fracht
belastungen bei verkauftem Weißzucker. Sie 
können nur nach Maßgabe zweckgebundener Ein
nahmen getätigt werden. Die Einnahmen aus dem 
Frachtenausgleich bei Zucker stammen aus einem 
im Zuckerpreis eingebauten Frachtenausgleichs
betrag von 13'20 S je 100' kg. Für die Errechnung 
des Zuckerfrachtenausgleiches für das Jahr 1967 
ist ein Zuckerverbrauch o von rund 2,860.000 q 
zugrunde zu legen. Für diese Menge wären E~n
nahmen in Höhe von 37"8 Millionen Schilling 
zu veranschlagen, die zur Deckung der tatsäch
lichen Zuckerfrachten zur Verfügung stehen. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Zucker
frachtenausgleiches werden von der Zuckerindu
strie monatlich mit dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft abgeredmet. 

Titel 625 Futtermittelpreisausgleich 

Sacbaufwand Einnahmen 
Mill,S 

1965 ',)................ 198'5 157"9 

1966*'!-), , ..... ",.",.: 256'1 230'0 

1967 *") ............ , ... 222'2 202'0 

Beim Titel 625 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

*) BundesrechnungsabsdIluß. 
"") Bundesvoranschlag. -
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230 Kapitel 62 - Titel 625/626 

1965 *) 1966 *") 
MilI.S 

Transportausgleich" für impor-
tiertes Futtergetreide ....... 58·3 130·0 

Gebarung aus Importaus-
gleichen: 

1967*'") Ober die aus den Importausgleichen durch
zuführenden Verbilligungsmaßnahmen und För
derungen wird jeweils nach Bedarf während 
des Jahres entschieden. Für die notwendige 

85·0 

Preisausgleichsmaßnahmen .... (J'9 
Verbesserung der ProdUktionS_j 

grundlagen .............. . 
Verbesserung der Struktur und 

Betriebswirtschaft. . . . . . . . . .. 92·3 
Absatz- und Verwertungsmaß-

nahmen .................. . 
Sonstige Maßnahmen ........ . 
Stützung und Lagerungskosten . 41.0 

Ausgaben (Summe) ... 198·5 

Einnahmen 

Transportausgleich für impor-
tiertes Futtergetreide ....... 

Importausgleiche ............. 
Rückersätze von Stützungsbc-

trägen ..................... 

Einnahmen (Summe) ... 

Unterschiede 
gegenüber Vorjahre 

1965 *) 

58·3 

99·2 

0·4 

157·9 

25·0 

75·0 117·0 

26·1 20,2 4) 

256·1 222·2 

1966**) 1967·*) 
Mill. S 

130·0 85·0 

100·0 117·0 

230·0 202·0 

Die Unterschiede in den Einnahmen und den 
davon abhängigen Ausgaben zwischen den 
Jahren 1965, 1966 und 1967 sind in unterschied
lichen Weltmarktpreisen, Frachten und Anliefc
rungsmengen begründet. 

Gebarung 1967 

Der Transportausgleich 5) für importiertes Fut
tergetreide dient der Einhaltung eines einheit
lichen Verbraucherpreise$ für das gesamte Bun
desgebiet, Dieser Transportausgleich ist durch 
die ab 1. Juni 1961 eingetretene Preisänderung 
bei importiertem Futtergetreide notwendig ge
worden, 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
*",) Bundesvoranschlag. 

4) Vorwiegend Lagerungskosten und Reststützun
gen für Zuschläge bis Ende 1966. 

Sperrlagerhaltung von Futtergetreide sind 
20'2 Millionen Schilling veranschlagt. Auch 
Stützungen für Zuschläge bis Ende 1966 können 
zu Lasten dieses Betrages verrechnet werden. 

Gebarung 1965 

An Ausgleichsbeträgen aus Futtermittelimpor
ten (Importausgleiche) gemäß § 28 des Markt
ordnungsgesetzes, BGBl. Nr. 276/1958 6), gingen 
im Jahre 1965 99'2 Millionen Schilling ein, Mit 
Jahresende 1964 standen noch zwe~gebundene 
Importausgleichseinnahmen von 41'2 Millionen 
Schil1ing zur Verfügung. Aus diesen Gesamt
mitteln von 140'4 Millionen Schilling wurden 
im Jahre 1965 Ausgaben von 99'2 Millionen 
Schilling 7) finanziert, 

Die nicht verbrauchten restlich.en Mittel von 
41'2 Millionen Schilling wurden am 31. Dezem
ber 1965 als zweck~ebundene Einnahmen vor
getragen. 

Titel 626 Düngemittelpreisausgleich 

Sachaufwand Einnahmen 

1965 ':"). . ..... 
1966 ,:",) .. , .. , .. 
1967 *',)., ..... . 

Unterschiede der Gebarung 

267'6 
297'6 
327'6 

Mill. 5 

Die Vermehrung der Stützungsbeträge gegen
über 1966 ist vor allem bedingt durch die Er
höhung der Bahnfrachten im Sommer 1966 im 
In- und Ausland. 

Gebarung 1967 

Die für 1967 vorgesehenen Ausgabenbeträge 
umfassen folgende Stützungen bei Titel 626: 

5) Vorgesehen im Marktordnungsgesetz und Preis
regelungsgesetz 1957 in den geltenden Fassungen. 

6) In der Fassung BGBl. Nr. 282/1959, 85 und 
156/1960, 168/1961, 220/1962 sowie 81/1963, 182/ 
1963 und 327/1965. 

7) Kapitel Titel 

18 11 

§ Mill,s 

6'9 
27'7 
5'1 

Verwendungszweck 

Transportausgleich bei inländischem Futt~rgetreice 
Futterweizenaktion 
Strohaktion 

8'5 Zuschüsse zur Anschaffung von Kartoffeldämpfkolonnen 
6'6 Futterverbilligung für Kontrollkühe 
2'1 Sonstige Maßnahmen 

13'9 Hofzufahrten 
11'3 Besitzfestigungsaktion 
4'7 Umstellungsaktion 

12' 4 T ransportkostenzuschuß 

99'2 
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Kapitel 62 - Titel 627/628 231 

a) StÜtzung für Düngemittel: 

350.000 t Thomasmehl ...... 11 285"75 S/t 
300.000 t Superphosphat .... 11 171'- S/t 
30.000 t Triplephosphat ..... 3. 427"50 S/t 
40.000 t Hyperphosphat .... 3. 510'- S/t 
30.000 t Patentkali ..... , 3. 255'- S/t 

150.000 t Kali (400/0) ....... 11 183'50 S/t 
3.000 t Kali (50%) ........ 11 398'- S/t 

112'000 t Kali (600/0) ....... 11 225'18 S/t 
30.000 t Triplephosphatf. MD 11 981'20 S/t 
18'000 t Kali (50%) f. MD .. II 275'- S/t 
59.000 t Kali (60%) f. MD .. a 155'46 S/t 
80.000 t Kohlensaurer Kalk .. a 37'- Sit 
65.000 t Mischkalk ......... a 76'- S/t 

1,267.000 t 

Teilweise Abdeckung des Überhanges der 
Vorjahre und der Erhöhung der Bahnfrachten 
im Sommer 1966 im In- und Ausland ... " . 

Mill. S 

100'013 
51'300 
12'825 
20'400 
7'650 

27'525 
1'194 

25'220 
29'436 
A'950 
9'172 
2'960 
4'940 

297'5H5 

30'000 

327'585 

Die für Superphosphat- bzw, Triplephosphat
importe vorgesehenen Stützungsmittel können 
auch für Superphosphat und Triplephosphat 
inländischer Erzeugung, das zum Verbrauch der 
Landwirtschaft. im Inland bestimmt ist, ver
wendet werden,. Die Stützung je Mengeneinheit 
darf jedoch nicht höher sein als die durchschnitt
liche Stützung der Importware. 

Gebarung 1965 

Im Rahmen der Düngemittelstützungen wur
den im Jahre ·19651'0 Millionen t Düngemittel 
mit einem G:esamt'erfordernis von 267"6 Mil
lionen Schilling gestützt, 

Titel 628 Preisausgleich in der Mineralölwirt
schaft 

1965 *),." ... . 
1966 *~'), ...... . 
1967 ~'~') ....... . 

Sachaufwand 

7'2 
S'O 
9'5 

MiIl. S 
Einnahmen 

S'l 
S'O 
9'5 

Zur Erzielung von bundeseinheitlichen Gas
öl- bzw, Petroleumpreisen für Letztverbraucher 
wird ein Transportkostenausgleich zwischen 
lieferfernen und liefernahen Konsumgebieten 
durchgeführt, 

Die Gebarung bei diesem Ansatz wird aus
schließlich nach Maßgabe der Einnahmen aus 
dem Preisausgleich und nidltverbrauchten der
artigen Einnahmen der Vorjahre abgewickelt. 

Für Fahrbenzin ist im Jahre 1967 nur mehr 
eine Liquidationsgebarung zu erwarten, da für 
diese Warenart das Ausgleichsverfahren per 
31. Dezember 1960 eingestellt worden ist, 

Titel 629 Abschöpfungsbeträge gemäß § 3 a 
Preisregelungsgesetz 1957 8) 

1965 '~) ...... , ........... , .. 
1966 t,.*) . .. . ... ,.......... . 
1967 '~*) ...... , '. '. . . . . ..... . 

Einnahmen 
Mill. S 

Im Jahre 1967 werden wie in den Vorjahren 
durch die Angleichung der Inlandspreise an die 
Weltmarktpreise voraussichtlich keine Einnahmen 
aus Abschöpfungsbeträgen anfallen, 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

8) BGBI. Nr. 151/1957 in der Fassung BGBI. 
Nr. 278/1958, 280/1959, 300/1960, 310/1961, 103/1962, 
77/1963, 325/1965 und 17/1966. 
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232 Kapitel 63 - Titel 630/631 

Kapitel 63 Handel, Gewerbe, Industrie 

Titel 630 Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

MiU. S 

':') ...... . 

313/1961, 198/1962, 80/1963, 332/1965 und 69/ 
1966. 

Zur Bedeckung ihres Aufwandes dient gemäß 
§ 5 Abs, 1 des Bundesgesetzes vom 7, Juli 1954, 
BGBl. Nr, 214, ein Teil der beim Ansatz 2/52680 
als zweckgebundene Einnahmen veransdllagten 
Außenhandelsförderungsbeiträge, 1965 

1966 
1967 

"*) ...... . 
'~'~) ...... . 

727 
49'8 
56'2 

25'0 
18'9 
28'6 

977 
687 
U'8 

0'4 
0'3 
0

'3 Zivilschutz (Wirtschaftliche 
Landesverteidigung) 

Gebarung 1965 bis 1967 

Die Gebarung 1965 bis 1967 zeigt folgendes 
Bild: 

Ausgaben 
1965 *) 1966 ") 

Mill. S 
1967") 

Zentralleitung ............... 88·4 57·7 69·2 
Außenstelle .................. 9·3 10·0 10·2 
Zi vilschutz (Wi rtschaftliche 

Landesverteidigung) ..... '" 1·0 5·4 

Ausgaben (Summe) ... 97·7 68·7 84·8 

Einnahmen 

Zentralleitung '" ............ 0·3 0·2 0·2 
Außenstelle .................. 0·1 0·1 0·1 

Einnahmen (Summe) ... 0·4 0·3 0·3 

Unterschiede der Gebarung 

, Während sidl die Redlnungsabsdllußziffern 
1965 bei der Zentralleitung (mit Ausnahn;te der 
Einnahmen) nodl auf das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau beziehen, wurde 
der bezügliche Kredit für 1966 bereits auf die 
Zentralleitungen des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und des gemäß 
BGBI. Nr. 70/1966 neu errichteten Bundes
ministeriums für Bauten und Tedlnik aufgeteilt. 
Es ergibt sidl daher gegenüber 1965 eine sdlein
bare Senkung des Personal- und Sachaufwandes. 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1966 beruht im wesentlidlen auf der Be
zugsregelung für die Bundesbediensteten und auf 
der Vorsorge für Vorrüdmngen. 

Die Vermehrung des Sadlaufwandes ist auf die 
Verstärkung der öffentlidlkeitsarbeit, auf die 
Erhöhung des EFTA-Beitrages, auf die Auswir
kungen des UN-Kakao-Abkommens, auf die 
weitere, erhöhte Vorsorge für den Druck von 
Bezugsberechtigungen und Ausgabedrucksorten 
für die wirtsdlaftlidle Landesverteidigung und 
sdlließlich auf Preissteigerungen zurückzuführen. 

AußensfeIle 

Der Außenstelle obliegt in erster Linie die 
Entsdleidung über die Ein- und Ausfuhranträge 
in Vollziehung des Bundesgesetzes über die 
Durdlführung des Warenverkehrs mit dem Aus
land (Außenhandelsgesetz), BGBl. Nr. 226/1956, 
in der Fassung BGBI. Nr. 163/1958, 284/1959, 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 

Bei diesem Ansatz ist für Druckkosten von 
Bezugsberedltigungen und Ausgabedrucksorten 
für die wirtsdlaftlidle Landesverteidigung vor
gesorgt. 

Titel 631 Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie (Förderungsmaßnahmen) 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

1965 'f) ....... ,., .. , 219'3 35'9 
1966 'f>:.) ..• , ••••. ,.,. 223'5 34'6 
1967 '~~')., .. ,., ...... 244'4 38'5 

Unterschiede der Gebarung 

Die wesentlidle Steigerung der sadllidlen Aus
gaben gegenüber 1965 spiegelt die große Bedeu
tung insbesondere auf den Sektoren Fremden
verkehr, gewerblidle und industrielle Wirtsdlaft, 
Forsdlung und Bergbau wider, Die veransdllagten 
Beträge entspredlen dem tatsädllidlen Bedarf, 

Die höheren Einnahmen sind auf eine ver
mehrte Beitragsleistung der Bundeskammer und 
der Bundesländer an den Verein "österreidlisdle 
Fremdenverkehrswerbung" zurückzuführen, 

Gebarung 1965 bis 1967 

Die Gebarung 1965 bis 1967 zeigt folgendes 
Bild: 

Ausgaben 1965 *) 

Verein "Österreichische Frem-
denverkehrswerbung" 26·0 

Fremdenverkehr ............. 29·3 
Export...................... 0·8 
Messen und Ausstellungen. .. .. 23·7 
Bergbau .................... 55·9 
Gewerbliche und industrielle 

Wirtschaft einschließlich 

1966**) 1967'*) 
Mill. S 

27·6 32·0 
32·8 49·3 

0·8 0·8 
26·5 18·6 
43-9 43-9 

Zweckforschung...... ...... 79·8 91·0 98·7 
Sonstige Förderungsmaßnahmen __ 3_·8 ___ 0'_9 __ 1_'_1_ 

Ausgaben (Summe) ... _2_1_9_'3 __ 2_2_3_'5 __ 2_44_'_4_ 

Einnahmen 

Beiträge an den Verein "Öster-
reichische Fremdenverkehrs-
werbung" ................ . 

Fremdenverkehr ............ . 
Export ...... , .............. . 
Messen und Ausstellungen ... . 
Bergbau ................... . 
Gewerbliche und industrielle 

Wirtschaft einschließlich 

8·3 
6·8 

0·0 

9·9 
6·7 

14·3 
4·8 

Zweckforschung:..... ...... 18·2 17·6 19·0 
Bezugsvorschußersätze . , ...... __ 2_'6:..-__ 0_'4 ___ 0_'4_ 

___ E_in_n_a_hmen (Summe) ... _3_5_'9 __ 3_4_'6 __ 3_8_' 5_ 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag, 
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Kapitel 63 - Ansatz 6310/6311 233 

Ansatz 6310 Verein "Österreichische Fremden- leistenden Beiträgen zu tragen sind. Die Beiträge 
verkehrswerbung" 1) der Länder und der Kammer sind unter den 

Dem im Jahre 1954 gegründeten Verein 
"Ostetreimisme Fremdenverkehrswerbung" ob
liegt satzungsgemäß die Auslandswerbung für den 
gesamt-österreichischen Fremdenverkehr. Der 
beim Ansatz 63106 ausgewiesene Kredit stellt 
eine Verpflichtung aus dem Syndikatsvertrag 
vom 1. Juli 1954 dar. 

Einleit~nd wird auf folgendes statistisme Ma
terial im Bereim des österreichischen Fremden-
verkehrs hingewiesen: 

Deviseneingänge : 
Mil!. S 

1937 ...... '. 235"0 
1950. . . . . .. 392'4 
1953 ....... 1.574'4 

A usl ändernäch tigungen: 
Personen 

1937 .. '. 6,831.400 
1950 .... 4,571.250 
1953 .... 7,686.349 

Ausländermeldungen: 
Personen 

1937 .. , .. 1,222.900 
1950 . . . .. 865.055 
1953 ..... 1,601.079 

Mill. S 

1964 ...... 13.074·4 
1965 ...... 14.574'1 
1966 2)3) ... 14.900'0 

Personen 

1964 .... 39,538.134 
1965 .... 42,182.307 
1966 2

) •. 42,800.000 

Personen 

1964 ..... 6,129.780 
1965 ..... 6,414.876 
1966 2) .•. 6,500.000 

Die Bedeutung, die der weiteren Intensivierung 
dieses Wirtschaftszweiges zukommt, kann daraus 
ermessen werden, daß es durch die Devisenein
nahmen aus dem Fremdenverkehr möglich ist, 
das österreichische Handelsbilanzpassivum fast zur 
Gänze auszugleichen. 1965 deckten die Fremden
verkehrsdevisen 83'80f0des Handelsbilanzpassi
vums, Werden die Deviseneinnahmen aus dem 
Fremdenverkehr den Exporterlösen der wichtig
sten Ausfuhrgüter Österreichs gegenübergestellt, 
so nahmen diese 1965 die erste Stelle ein. 

Wenn es Osterreich in den vergangenen 1 ahren 
gelungen ist, innerhalb des internationalen Frem
denverkehrs eine außergewöhnlich gute Ruf
bildung zu erwerben, so zielt das Werbepro
gramm für 1967 dahin, diesen Ruf der touri
stischen Nachfrage immer wieder vor Augen zu 
führen und diese durch intensivste Werbung zu 
verbreitern. 

Zu bemerken ist, daß in diesem finanzgesetz
lichen Ansatz auch die Ausgaben enthalten sind, 
die aus den von den Bundesländern und det 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtsmaft zu 

1) Institution auf Vereins basis. 
2) Die Ziffer für 1966 stellt eine Schätzung auf 

Grund durchgeführter Trendberechnungen unter 
gleichbleibenden Bedingungen dar. 

. 3) Zu den Deviseneingängen ist zu bemerken, daß 
in der berechneten Ziffer die bereits im Ausland im 
Rahmen der Freigrenze umgewechselten Schilling· 
beträge nicht enthalten sind. 

Einnahmen ausg~wiesen; sie können erst nam 
ihrem Eingang verwendet werden. 

Innerhalb der Werbung durch die Österrei
chische Fremdenverkehrswerbung kommt dem 
Presse dienst besondere Bedeutung zu. Unmittel
baren Kontakt mit der In- und Auslandspresse 
stellt die Österreichisme Fremdenverkehrswer
bung durch wöchentliche Mitteilungen an die 
Presse sowie durch die monatlim erscheinenden 
"Reisenachrichten aus Österreich" mit dem bei
gefügten Veranstaltungskalender her. Dem Presse
dienst obliegt weiter die Betreuung und Ver
sorgung von 1 ournalisten, Reiseschriftstellern, 
Rundfunkleuten mit Informationsmaterial. 

Die für das Jahr 1967 beabsichtigte Teilnahme 
an 18 ausländischen Messen und Ausstellungen 
ergibt pie Möglichkeit, durch Einrichtungen von 
Kojen der Osterreichischen . Fremdenverkehrs
werbung einen großen Personenkreis direkt an
zusprechen. 

Eines der wichtigsten Gebiete der modernen 
Werbung ist die Insertion. Als weitere Werbe
maßnahme ist die Beteiligung an der gemein~ 
samen Alpenraumwerbung vorgesehen. 

Die Auslandsstellen des Vereines "Oster
reichisme Fremdenverkehrswerbung'~ erfüllen die 
wichtigsten Funktionen der Fremdenverkehrs
werbung im Ausland. Ihnen fällt die Aufgabe zu, 
den Kontakt mit dem ;1"eiselustigen Publikum 
herzustellen und die Reisebüros in jeder Hinsicht 
über den Reiseverkehr zu informieren. 

Ansatz 6311 Fremdenverkehr 

Förderungsausgaben 

Bei diesem Ansatz sind Zinsenzuschüsse für 
eine Kreditaktion vorgesehen, die in erster Linie 
Bergbauern-, Grenzland-, Erschließungs- und 
Notstandsgebieten zugute kommen sollen und 
nicht nur dem Gedanken einer lärmfreien Erho
lungsmöglichkeit Rechnung tragen, sondern audl 
der Bevölkerung notwendige Arbeits- und Ver
dienstmöglichkeit schaffen. 

Weiters ist eine Stützungsaktion vorgesehen, 
die unter Heranziehung von Bankenkapital eine 
Kreditkostensenkung bis auf 3% für Fremden
verkehrsvorhaben bewirken soll, welche für eine 
Fremdenverkehrsgemeinde oder ein Fremden
verkehrsgebiet von gesamtwirtschaftlicher Bedeu
tung sind (Schwimmbäder, Schlepplifte, Kuranla
gen, Ortsverschönerungsmaßnahmen, Rationali
sierungsmaßnahmen im Gast- und Hotelgewerbe 
sowie Neu- und Erweiterungsbauten). 

Dieser Ansatz dient ferner zur finanziellen 
Unterstützung förderungswürdiger Institutionen 
und Einrichtungen im Interesse des österreichi
schen Fremdenverkehrs im Inland und der Be
schaffung von Arbeits-. und Erwerbsmöglichkeit 
für die heimisme Bevölkerung. 
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234 Kapitel 63 - Ansatz 6311 bis 6313 

Neben der in das Tätigkeitsgebiet der gewerb
lichen Wirtschaft fallenden Sorge für die U nter
bringung und Verpflegung des Fremdenverkehrs
gastes bedarf es in einem Fremdenverkehrsland 
vielfältiger Einrichtungen, deren Betreuung zum 
überwiegenden Teil nicht auf Gewinn berech
neten Vereinen und Verbänden obliegt. 

Darunter fallen unter anderen: 
Die Einrichtungen des Jugendfremdenverkehrs; 
die in den Aufgabenbereich der alpinen Vereine 

fallende Erschließung der österreichischen Berg
welt, Besicherung der Wege, Bergrettung, Bau 
von Schutzhütten; 

das Campingwesen und der Naturschutz. 
Die Gewährung von Zuschüssen an die Ver

anstalter internationaler Kongresse, Ausstell un
gen sowie kultureller Veranstaltungen soll dazu 
beitragen, daß diese Veranstaltungen werbemäßig 
im Interesse des Fremdenverkehrs ausgenützt 
werden können. 

Die gegenseitige überbietung der einzelnen 
Länder in der Ausgestaltung der Werbeschriften 
macht es nötig, daß audl die Prospekte der 
österreichischen Fremdenverkehrswerbung immer 
besser ausgestaltet werden. Neben den schon be
kannten Fremdenverkehrszentren müssen jene 
Orte aufgenommen werden,die dem Fremd~n in 
erster Linie Ruhe bieten und abseits der bisher 
propagierten Fremdenverkehrszentren liegen. 

Neben den Hauptprospekten müssen auch ver
schiedene Spezialprosp~kte herausgebracht wer
den, wie zum Beispiel für Jagd, Fischerei, Segel
flug, Camping, Messen, Autotourismusund Heil
bäder. 

AU:ßerdem sollen durch Gewährung von 
Druckkostenbeiträgen für die Herstellung von 
geeigneten Broschüren, Prospekten usw. Bestre
buno-en unterstützt werden, die in österreich für 
den" Besudl österreichischer Sehenswürdigkeiten 
werben wollen. 

Aufwandskredite 

Die im Rahmen dieses finanzgesetzlichen An
satzes von staatlichen Stellen durchgeführte Film
werbung stellt heute international das eindrucks
vollste und nachhaltigste Werbemittel dar. 

Insertionen in inländischen Zeitungen und 
Zeitschriften sollen der Propagierung des Inlands
urlaubes dienen und insbesondere im Interesse 
der Fremdenverkehrswirtschaft die Ausnützung 
der Saisonlücken erreichen. , 

Außerdem werden Ehrenpreise im Rahmen 
internationaler Sportveranstaltungen verliehen, 
sowie direkte Werbernaßnahmen kleineren Um
fanges durchgeführt. 

Einnahmen 

. Hier sind im wesentlichen die Rückzahlungen 
der im Rahmen der Ausgaben gegebenen Dar
lehen sowie die Eingänge aus der Vermietung 
bundeseigener Werbefilme veranschlagt. 

Ansatz 6312 Export 

Der ausgewiesene Ausgabenbetrag ist für 
Exportwerbemaßnahmen bestimmt. Diese Maß
nahmen werden zum Teil von den Bundesorganen 
selbst, zum Teil durch Gewährung von Darlehen 
und Zuschüssen an Dritte durchgeführt. 

Weiters werden die vom Ministerrat bewillig
ten und vom Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie betreuten Entwicklungs
hilfeprojekte, soweit sie sich in Abwicklung be
finden bzw. bereits abgewickelt wurden, zu über
prüfen sein. Die voraussichtlichen Kosten solcher 
überprüfungen werden diesen Kredit zu belasten 
haben. 

AußenhandelssteIlen 

Neben dem Betrag dieses Ansatzes fließen aus 
dem beim Ansatz 2/52680 veranschlagten Außen
handelsförderungsbeitrag 4) der Bundeskam~er 
der gewerblichen Wirtschaft zu Lasten des Em
nahmenansatzes 2/52880 rund 238 Millionen 
Schilling für die Exportförderung zu. Diese 
überweisung stützt sich auf § 5 Abs. 2 des Bun
desgesetzes über die Einhebung eines Beitrages 
für die Außenhandelsförderung (Außenhandels
förderungsbeitragsgesetzes), BGBI. Nr. 214/ 
1954, in der Fassung BGBL Nr. 137/1958; auf 
Grund dieses Gesetzes ist ein Teil des Gesamt
jahresaufkommens an Außenhandelsförderungs
beiträgen (siehe erläuternde Bemerkungen zu 
Titei 630, betreffend Außenstelle) der Bundes
kammer zur Deckung der Kosten ihrer im Inter
esse der Außenhandelsförderung entfalteten Tätig
keit, insbesondere der zu diesem Zweck im Aus
lande unterhaltenen Einrichtungen [89 Außen
stützpunkte am 1. Jänner 1966 5)] zur Verfügung 
zu stellen. 

Ansatz 6313 Messen und Ausstellungen 

Dieser Ansatz dient der Förderung des Ab
satzes österreichischer Erzeugnisse auf Ausstel
lungen und Messen im In- und Ausland. Ins
besondere für Gemeinschaftsausstellungen ent
wicklungsfähiger, aber kapitalsc.hwacher Produk
tionszweige sollen Zuschüsse gewährt werden, 
um den Absatz dieser Betriebe zu fördern und 
die Steigerung der Produktion zu ermöglichen. 
Der Ministerrat hat die offizielle Beteiligung 
österreichs an der Weltausstellung Montreal1967 
beschlossen. Der bestellte Regierungskommissär 
ist ermächtigt und verpflichtet, alle zu einer wür
digen Vertretung österreichs notwendigen Maß
nahmen zu treffen. Die Organisation und Durch
führung der österreichischen Beteiligung an der 
Weltausstellung Monrreal 1967 obliegt der Bun-

4) Nähere Einzelheiten siehe Seite 159 ... 
5) Laut Österreichischem Amtskalender fur das Jahr 

1966 64 Außenhandelsstellen, 19 Exposituren und 
6 Ehrenamtliche Korrespondenzstellen. 
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, deskammer der gewerblichen Wirtschaft. Die Kre
dite dienen ferner der Absatzförderung von 
österreichischen Spitzenerzeugnissen sowie der 
Förderung verschiedener Ausstellungen, deren 
Durchführung im gesamtwirtschaftlichen Interesse 
liegt. 

Der Ausbau und die Modernisierung der ver
schiedenen Messegelände wird auch' weiterhin 
durch staatliche Mittel im Wege eines entspre
chenden Zinsendienstes für die von den Messe
gesellschaften in Anspruch genommenen In
vestitions-Bankkredite zu unterstützen sein. 

Die Ausstellungen des Handwerks haben in
sofern einen hervorragenden Wirtschaftsförde
rungszwed:., als einerseits die öffentlichkeit an 
diesem Zweig interessiert, anderseits der Ab
satz gehoben und dadurch eine Leistungssteige
rung hervorgerufen wird. 

Ansatz 6314 Bergbau 

Der ausgewiesene Kredit ist zur Sicherung des 
Bestandes des Bergbaues auf Grund des Bergbau
förderungsgesetzes 1963, BGBl. Nr. 179 6), vor
gesehen. 

Ansatz 6315 Gewerbliche und industrielle 
Wirtschaft einschließlich Zwed:.forschung 

Dieser Ansatz umfaßt 1967 erstmals die bisher 
unter eigenen finanzgesetzlichen Ansätzen ver
anschlagten Ausgaben und Einnahmen für Wirt
schaftsförderung, Wirtschaftswerbung, ange
wandte Forschung und technische Entwicklung, 
friedliche Anwendung der Atomkernenergie und 
Standortforschung. 

Förderungsausgabe~ , 

Die vorgesehenen Kredite dienen der Fort
setzung der seit 1952 durchgeführten Kredit
aktionen (z. B. Kleingewerbekreditaktion) für 
gewerbliche Betriebe und auch zur Gewährung 
von Einzelkrediten. Es werden insbesondere 
solche Betriebe berüd:.sichtigt, für die eine Kre
ditbeschaffung im Wege der Banken nicht mög
lich, trotzdem aber aus wirtschaftspolitischen 
Gründen erwünscht ist. Gerade diese kleinge
werblichen Betriebe sind in volkswirtschaftlicher 
Hinsicht von Bede~tu~gund bedürfen der Kre
dithilfe. 

Bei diesen Kreditaktionen werden in erster 
Linie exportintensive Klein- und Mittelbetriebe 
berücksichtigt, wobei Gebiete, die einen Ober
schuß an Arbeitskräften aufweisen, bevorzugt 
werden. 

Durch die vergebenen Betriebsmittelkredite 
werden weiters an und für sich leistungsfähige 
Betriebe in die Lage :versetzt, durch Gewährung 

6) Durchführungsverordnungen für die Vorjahre: 
BGBI. Nr. 245/1963, 145/1964 und BGBI. Nr. 110/ 
1965. 

von Krediten ihr Produktionsprogramm ratio
neller zu gestalten und auszubauen, um bei der 
kommenden Integration für den bevorstehenden 
Wettstreit gerüstet zu sein. 

Die für Zuschüsse in Anspruch genommenen 
Haushaltskredite werden dazu verwendet, volks
wirtschaftlich ailgemein bedeutungsvolle Vor
haben, wie Rationalisierungsaktion, Werkstätten
höfe, Handwerkstechnisches Institut, Institut für 
Formgebung, Gewerbeforschungsinstitut, öster
reichisches Kuratorium für Wirtschaftlichkeit, 
Schweißtechnische Zentralanstalt usw., gleichfalls 
Vorbereitungen für den kommenden gemein
samen Markt, mit denen eine Förderung der ge
werblichen Wirtschaft verknüpft ist, zu unter
stützen. 

Die ZuschÜsse dienen weiters der Finanzierung 
der Zinsenzuschüsse für die Bürges. 

Diese Haushaltsmittel werden auch zur beson
deren Förderung des österreichischen Kunsthand
werkes verwendet, da dieses auf Grund der 
Marktbeobachtungen von besonderer Bedeutung 
für die, Exportwirtschaft ist. 

Die Kredite dienen aber auch der Förderung 
der Produktion und des Absatzes österreichischer 
Erzeugnisse; sie sind insbesondere für die Ent
wicklung österreichischer Qualitätserzeugnisse, für 
die Aufgabengebiete der Verpackung, der Markt
forschung und Markterschließung bestimmt. 

Es ist ferner beabsichtigt, dem wirtschaftlichen 
Werbewesen und der allgemeinen Wirtschafts
~erbung durch Bundeszuschüsse zu jener Durch
schlagskraft zu verhelfen, die österreichische Er
zeugnisse und Leistungen auf den Absatzmärkten 
benötigen, um sich im internationalen Kon

-kurrenzkampf, der sidl in steigendem Maße der 
Werbung bedient, behaupten zu können. 

Für Zwecke der Filmf6rderung ist eine Ver
rechnungspost ohne Kreditbetrag vorgesehen. 

Der rasante Fortschritt der Technik, der in 
aller Welt gegenwärtig in Erscheinung tritt, be
dingt' eine Förderung der Forschung auf allen 
Gebieten. Der gesteigerte Konkurrenzkampf, dem 
österreich in nächster Zukunft ausgesetzt sein 
wird, verlangt dringend eine staatliche Unter
stützung auf dem Gebiete der Forschung und 
Entwicklung. Die technische Leistungssteigerung 
ist auch eine Voraussetzung für eine Fortsetzung 
des gegenwärtigen Sozialstrebens. Unser Land 
verfügt über ein noch ungenütztes geistiges Po
tential, das unbedingt gefördert werden muß. 
Auch die' fortschreitende Integration Europas 
sowie die zunehmende Industrialisierung selbst 
der unterentwickelten Gebiete zwingt alle In
dustrieländer, entsprechend dem Fortschritt der 
Technik, immer wieder neue und bessere 
Produkte herzustellen und ökonomischere 
FabrikationsmethodeQ. zu entwid:.eln. 

Im Reaktorzentrum Seibersdorf, das vor 
allem' der angewandten und industriellen For-
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schung dienen soll, wurde der österreichischen In
dustrie die Möglichkeit gegeben, Bestrahlungsver
suche im Reaktor durchzuführen. Dies ist aber 
nur ein Teil der wesentlichen Aufgabe, sich mit 
den neuartigen Anforderungen der Kernforschung 
und Kernenergieentwicklung vertraut zu machen. 
Viele Produktionsverfahren, wie beispielsweise 
jene für kern technisch reine Werkstoffe, sind auf 
diesem Gebiet vollkommenes Neuland. Von be
sonderer Wichtigkeit ist die Entwicklung und 
Testung von speziellen Brennstoffelementen. 
Weiters soll der Einsatz von Radioisotopen 
gefördert werden, weil der österreichischen Volks
wirtschaft im ganzen, wie den anwendenden Stel
len im einzelnen damit geholfen wird, in neue 
technisme Verfahren Eingangezu finden oder 
bereits bestehende besser oder wirtschaftlimer 
durmzuführen. 

Der veranschlagte Kredit ist für bestimmte 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vor
gesehen, .die von technischen Ver~uchsanstalten 
geplant sind. Es handelt sich hiebei um 
wichtige Arbeiten 1m allgemeinen Interesse 
der österreichischen Wirtschaft, die ohne För
derung durch den Bund nicht durchgeführt wer
den könnten. Weiters ist vorgesehen, Entwick
lungsbetrieben, die Wirtschaftsunternehmen an
gegliedert sind, durch die Gewährung von 
Zuschüssen und fallweise aum durch die Gewäh
rung von Krediten Forschungsarbeiten größeren 
Stils auf ihrem Fachgebiet zu ermöglichen. 

Auch für die Vergebung YOll Versud1Sauf
trägen, die im öffentlichen Interesse liegen, z. B. 
Schaffung technischer Unterlagen für gesetzgebe
rische Maßnahmen oder KLärung von Sicherheits
fragen, ist vorgesorgt. Smließlich ist auf die 
Förderung aussichtsreicher Erfindungen, auf die 
Mitwirkung bei internationalen Forschungs- und 
Entwicklurrgsarbeiten sowie auf die Förderung 
von Studienreisen und Ausbildungsaufenthalten 
im Ausland Bedacht genommen. Letztere sollen 
dem Fachpersonal der Versuchsanstalten den 
Kontakt. und Erfahrungsaustausch mit gleich
artigen Instituten im Ausland ermöglichen. 

Auch auf, dem Gebiet der Kernenergie
forschung und -entwicklung sollen staatliche Zu
schüsse und zweckbestimmte Forschungsaufträge 
die Grundlage für die Durchführung von oft sehr 
langwierigen und kostspieligen Forschungsarbei
ten schaffen. 

Den von der Wirtschaft geforderten Maß
nahmen für die Zweckforschung wurde dadurch 
teilweise Rechnung getragen, daß für For
schungs- und Entwicklungsaufgaben, die im 
allgemeinen Interesse" der österreichismen Wirt
schaft gelegen sind, gegenüber 2'9 Millionen 
Schilling im Jahre 1964 10'6 Millionen Schilling 
im Jahre 1965 bereitgestellt sowie 12 Millionen 
Schilling im Voranschlag 1966 veransmlagt wur
den. 

Aufwandskredite 

Die Aufwandskredite dienen zur' Bezahlung 
von Untersuchungsaufträgen, die im Interesse 
der Klein- und Mittelbetriebe auf technischem, 
allgemeinwirtschaftlichem und betriebswirtschaft
lichem Gebiet vergeben werden. Weiters" werden 
aus diesem Ansatz "Dienstleistungsgebühren an 
Bankinstitute bezahlt. 

Die Aufwandskredite sind ferner für versmie
dene Werbemaßnahmen vorgesehen. 

Bei diesem Ansatz werden auch die Aufwen
dungen für direkte Forschungsaufträge an Insti
tute oder Industriefirmen auf dem Gebiet· der 
angewandten Forschung und technischen E"nt
wicklung (einschließlich Atomkernenergie) sowie 
die Kosten für den Fachausschuß "Forschungs
förderung" verrechnet. 

Im Jahre 1966 wurde erstmals ein Ausgaben
ansatz für Standortforsmung für die Industrie 
unter besonderer Berücksichtigung regionalwirt
smaftlicher Aspekte aufgenommen. 

Die Notwendigkeit einer intensiven Behand
lung von Standortfragen der Industrie ergibt 
sim zwingend aus dem wirtsmaftspolitischen 
Bestreben, störende Gefälleerscheinungen in den 
Bereichen des Wirtsmaftswamstums, der Ein
kommensverteilung und der Siedlungsstruktur 
auf regionaler Ebene zu vermindern. 

Um der Wirtsmaftsverwaltung und der Wirt
smaft selbst das erforderlime Unterlagen-. 
ma terial in die Hand zu geben, das für eine der
art gezielte Wirtsmaftspolitik unbedingt not
wendig ist, sind umfangreiche Erhebungs- und 
Auswertungsarbeiten die Voraussetzung. Diese 
Arbeiten sollen insbesondere im Zusammenwir
ken mit dem Osterreimismen Institut·für Raum
planung und dem Osterreimischen Institut für 
Wirtschaftsforsmung sowie mit einscl1lägigen 
anderen Institution"en durchgeführt werden. 

Einnahmen 

Die veransmlagten Einnahmen ergeben sich aus 
den zu erwartenden Rückzahlungen auf Grund 
der bisher abgesmlossenen Darlehensverträge. 

Ans~tz 6316 Sonstige Förderungsmaßnahmen 

Bei diesem Ansatz sind die Bezugsvorschüsse 
für die Bediensteten im Bereich des Bundesmini
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
sowie die Bezugsvorsmußersätze veransmlagt. 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengesetz~s 
1948, BGBI. Nr. 86, kann Bundesbediensteten, 
die unverschuldet in eine Notlage geraten sind 
oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorsmuß aus Bundesmitteln gewährt werden. 
Für die Wohnraumbeschaffung werden im Ein
zelfall Vorschüsse bis zum Betrage von 30.000 S 
gewährt. 
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Weiters sind bei diesem Ansatz für eventuell 
anfallende Förderungsausgaben und Aufwands
kredite Verrechnungsansätze vorgesehen. 

Titel 632 Einrichtungen des Patentwesens 
PersonaI- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 

1965 *) 
1966 ~",) 
1967 'c") 

16·5 
18·9 
20·8 

Unterschiede der Gebarung 

Mill.S 

9·2 
10·2 
12·4 

257 
29·1 
33·2 

42"4 
42·3 
51·5 

Die Steigerung des Personalaufwandes ab 1966 
beruht vornehmlich auf der Vorsorge für die 
Bezugsregelung für Bundesbedienstete. 

Beim Sachaufwand verursacht die teilweise 
Unterbringung des Amtes in privateigenen Ge
bäuden erhebliche Kosten, ferner ergibt sich aus 
der für die Vorprüfung lebenswichtigen Notwen
digkeit, die in- und ausländische Fachliteratur 
stets- auf dem neu esten Stand zu halten, sowie aus 
der gesetzlichen Verpflichtung der Pat,entschrif
tendrucklegung ein ständig steigender Aufwand. 

Die Erhöhung der Einnahmen ist auf die im 
Jahre 1967 in Aussicht genommene Erhöhung 
der Patentgebühren zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Patentgesetz 1950, BGBl. Nr. 128, in der 
Fassung BGBl. Nr. 210/1951, 50/1959 und 225/ 
1965. ' 

Markenschutzgesetz 1953, BGBL Nr. 38, in der 
Fassung BGBL Nr. 51/1959, 209/1962 und 226/ 
1965. 

Musterschutzgesetz 1953, BGBl. Nr. 39, in der 
Fassung BGBl. Nr. 52/1959. 

Pafenta ngelegen heiten 

Die Zahl der Patentanmeldungen ist von 
10.531 im Jahre 1963 über 11.102 im Jahre 1964 
auf 11.832 im Jahre 1965 angestiegen, wobei der 
Anteil des Auslandes von 75 v. H. über 76 v.H. 
auf 77 v. H. angewachsen ist. 

Diese Entwicklung ist dem hohen Ansehen zu 
verdanken, welches das österreichische Vorprü
fungsverfahren in aller Welt genießt. Es darf je
doch nicht unerwähnt bleiben, daß diese Vorprü
fung in Anbetracht der immer rascher fortschrei
tenden technischen Entwicklung von Jahr zu Jahr 
schwieriger und zeitraubender wird, weil die zu 
berücksichtigenden Patentbeschreibu,lgen und die 
ergänzende Fachliteratur entsprechend an Um
fang zunehmen. Allein im Jahre 1965 sind im 
Tausch mit österreichischen Patentschriften 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"") Bundesvoranschlag. 

571.000 Patentschriften aus dem Ausland em
gelangt. 

Ein deutliches Bild der günstigen Entwicklung 
zeigt auch die Zunahme der im Patentregister 
als "aufrecht" eingetragenen österreichischen 
Patente, deren Zahl von 40.082 im Jahre 1963 
über 42.575 im Jahre 1964 auf 45.223 im Jahre 
1965 angewachsen ist. 

Markenangelegenheiten 

Im Jahre 1965 langten beim österreichischen 
Patentamt 2873 Markenanmeldungen ein (1963: 
2987, 1964: 2905 Markenanmeldungen). 

Mit 31. Dezember 1965 betrug die Anzahl 
der im Markenregister eingetragenen österreichi
schen Marken 40.129. 

Die Zahl der Registrierungen internationaler 
Marken ist von 14.193 im Jahre 1963 über 
14.423 im Jahre 1964 auf 14.596 im Jahre 1965 
gestiegen. 

Musterangelegenheiten 

Bis 31. Dezember 1965 wurden insgesamt 
131.722 Muster mit je einem Doppel bei den zu
ständigen Kammern der gewerblichen Wirtschaft 
und beim Zentralmusterarchiv des österreichi
schen Patentamtes hinterlegt. 

Oberster Patent- und Markensenat 

Während im Jahre 1965 die Zahl der von der 
Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patent
amtes zu behandelnden Fälle in Patentangelegen
heiten 16 (1964: 27) und in Markenangelegenhei-. 
ten 107 (1964: 91) betrug, wurde in Patentangele
genheiten nur in 13 Fällen (1964: 12) und in 
Markenangelegenheiten in 19 Fällen (1964: 12) 
Berufung an den Obersten Patent- und Marken
senat ergriffen. 

Titel 633 Bergbehörden 
Personal- Sach- Einnabmen 

aufwand Summe 
Mili. S 

1965 *) ...... 3·0 0"9 3·9 2497 
1966 'f~') 3·5 1·0 4'5 240·3 
1967 ':"f) , . 3'9 1·1 5·0 250·3 

Unterschiede 
der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ab 1966 
beruht auf der Vorsorge für die Bezugsregelung 
für Bundesbedienstete. 

Der Sachaufwand weist gegenüber den Vor
jahren eine Erhöhung infolge der eingetretenen 
Preis- und Kostensteigerungen auf. 

Die höheren Einnahmen sind durch vermehrte 
Eingänge an Flächen-, Feld- und Förderzinsen 
verursacht. 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag. 
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238 Kapitel 63 - Titel 633 

Montangebühren 

Die Einnahmen an Montang.ebühren betrugen 
1965 249 Millionen Schilling, im Voranschlag 
1966 sind 240 Millionen Schilling und 1967 
250 Millionen Schilling vorgesehen. 

Die beim Ansatz 2/63304 ,;Montangebühren" 1) 
veranschlagten Einnahmen werden auf Grund des 
Maßen- und Freischurfgebührengesetzes 8) für 
verliehene Grubenmaße und angemeldete Frei
schürfe eingehoben. Die Entrichtung der Förder-, 
Flächen- und Feldzinse erfolgt auf Grund von 
Vereinbarungen mit den Erdölgesellschaften. 

Organisation 

Der Obersten Bergbehörde iin Bundesministe
rium für Handel, Gewerbe und Industrie unter
stehen die Berghauptmannschaften Wien I, 
Wien 11 Leoben, Graz, Salzburg, Klagenfurt und 
Innsbru~. Di~se sieben Berghauptmannschaften 
beaufsichtigen rund 117 in Betrieb befindliche 
und rund 300 a'ußer Betrieb befindliche Bergbaue 
und 5 Erdölunternehmungen. 

Aufgaben 

Der Bergbau, dessen wirtschaftliche Pflege den 
Bergbehörden obliegt, stellt mit einer Wert
schätzung von rund 6'6 Milliarden Schilling 
(Wert der Bergbauproduktion~ im Jahre 1965 
(rund 275% des Brutto-Nationalproduktes) bei 
einer Beschäftigtenzahl von 27.000 Arbeitern und 
Angestellten einen der bedeutendsten Wirt
schaftszweige auf dem Gebiete der Urproduktion 
dar. 

Die wichtigsten geförderten Bodenschätze 
österreichs sind: Erdöl und Erdgas, Kohle, 
Magnesit und Eisenerz. Dazu kommen nom 
Buntmetallerze (Blei, Wolfram, Zink und Kupfer) 

, sowie Salz, Gips, Graphit, Talk, Kaolin und ver
smiedene andere Minerale. 

Erdöl und Erdgas werden hauptsächlich im 
Raum von Matzen nordöstlich Wiens und in den 
verschiedenen Erdölfeldern bei Zistersdorf sowie 
bei Ried im Innkreis gefördert. Die Produktion 
betrug im Jahre 1965 2'85 Millionen Tonnen 
Erdöl und 1723 Millionen Normalkubikmeter 
verwertetes Erdgas. An Steinkohle und Braun-

7) Siehe BGBI. Nr. 90/1948. , 
8) BGBI. Nr. 28/1947 in der Fassung BGBI. Nr. 90i 

1948, 

kohle wurden insgesamt 5'5 Millionen Tonnen 
gefördert, wobei die Schwerpunktbetriebe ~n 
Fohnsdorf, Köflach, ThomasrOlth-Ampflwang In 

Oberösterreich Trimmelkam an der Salzach und 
Wolkersdorf i:n Lavanttal liegen. An Magnesit 
konnte österreich seine Weltgeltung behalten. 
Die Förderung betrug 1'8 Millionen Tonnen. Die 
wichtigsten österreichischen Magnesitbergbaue 
liegen in Radenthein, Vei.tsch? Hoh:.ntauern, 
Breitenau und Hochfilzen. Die Etsenerzforderung 
betrug im Jahre 1965 3'54 Millionen Tonnen. 
Die Soleerzeugung bei' den österrei?t.ischen Sa
linen betrug im Jahre 1965 1'30 Millionen Ku
bikmeter. 

Die Oberste Bergbehörde hat im Hinblick 
auf die Bedeutung des Bergbaues für die öster
reichisdle Volkswirtschaft große Aufgaben zu 
bewältiaen. Abgesehen von den Aufgaben der 
Hoheit:verwaltung und der volkswirtschaftlichen 
Pflege des Bergbaues obliegt ihr auch die Berg
werksinspektion . und damit die überwachung 
de~ Einhaltung der sicherheitspolizeilichen Vor
schriften, schließlich die Lenkung der Einfuhr von 
festen und flüssigen Brennstoffen. 

Die Hauptaufgabe der Berghauptmannschaften 
besteht darin, die bergrechtlichen Bestimmungen 
zu handhaben, die Einhaltung der bergpolizei
lidlen Vorschriften regelmäßig zu überprüfen 
und für den größtmöglichen Schutz und die 
Sicherheit der Bergarbeiter zu sorgen. Im Jahre 
1965 ereigneten sich im österreichischen Bergba,u 
bei einer Gesamtbelegung von rund 27.000 Arbei
tern und Angestellten insgesamt 4477 Unfälle. 
Von diesen Unfällen hatten 20 einen tödlichen 
Ausgang, u. zw. 14 im Kohlenberg?au, ~ im Be~g
bau auf sonstige vorbehaltene Mmerahen, 2 im 
Bergbau auf grundeigene Mineralien und je ein 
Unfall im Salz- und Erdölbergbau. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen 
sind: Berggesetz vom 10. März 19?4~ BGBl. 
Nr. 73, und für den Bergbau auf Bitumen das 
Allgemeine Berggesetz vom 23. Mai 1854, RGBL 
Nr. 146, in der Fassung BGBL Nr. 98/1952, und 
die Allgemeine Bergpolizeiverordnung, BGBl. 
Nr. 114/1959, und die Erdöl~Bergpolizeiverord
nung, BGBl. Nr. 278/1937, in der Fassung der 
Verordnung BGBL Nr. 125/1961, Bergbauförde
rungsgesetz BGBL Nr. 179/1963. 
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Kapitel 64 - Titel 640 239 

Kapitel 64 Bauten und Technik 

Titel 640 Bundesministerium fUr Bauten und 
Technik 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mili.S 

1965 >:.),., ... 

1966 >:.>:.)."", 

1967 >;":'). , , , , , 

17'0 
48'9 
61'S 

26'1 43'1 
35'9 84'8 
43'7 105'2 

33'3 
36'2 
39'1 

Gebarung 1965 bis 1967 

Die Gebarung 1965 bis 1967 zeigt folgendes 
Bild: 

Ausgaben 1965*) 1966**) 196?'f*) 

Zentralleitung .............. . 35·3 49·7 
Bundesmobilienverwaltung .... 3·0 H 3-6 
Bundesversuchs- und For-

schungsanstalt Arsenal ... . .. 32·9 38·0 42·9 
Beschußämter . . . . . . . . . . . . . . .. O' 7 0·9 0·9 
Bundesversuchsanstalt für Kraft-

fahrzeuge ................. 2·6 2·8 3·1 
Technisches Museum. . . . . . . . . 3·8 4·4 4·9 
Zivilschutzmaßnahmen ........ _..;.0_·1 ___ 0 . ..;.0...,......_0:...·.:..1_ 

Ausgaben (Summe)... 43·1 84·8 105·2 --------
Einnahmen 

Zentralleitung ............... 8· 5 
Bundesmobilienverwaltung .... 0-4 
Bundesversuchs- und For-

schungsanstalt Arsenal ..... , 23·8 
Beschußämter . . . . . . . . . . . . . . . . 0·2 
Bund~sversuchsanstalt für 

Kraftfahrzeuge .... , .. . . . . . . 0·2 
Technisches Museum......... 0·2 
Zivils"hutzmaßnahmen . , . , .... 

7-3 
0·4 

27·9 
0·2 

0·2 
0·2 

9·1 
0·4 

29·0 
0·2 

0·2 
0·2 

--------
Einnahmen (Summe).,. 33·3 36·2 39·1 -.:..:...:...._....:...--.:..:...:..-

Unterschiede der Gebarung 

Gemäß Bundesgesetz vom 25. Mai 1966, BGBl. 
Nr. 70, wurde das Bundesministerium für Bauten 
und Technik errichtet. Die Zentralleitung dieses 
Bundesministeriums wurde daher praktisch erst 
im zweiten Halbjahr 1966 tätig, weshalb im 
Jahre 1965 kein Ausgabenerfolg und im Jahre 
1966 nur der geschätzte und von der Zentrallei
tung des Bundesministeriums für Handel, Ge
werbe und Industrie abgezweigte Kredit auf
scheint. Dies bewirkt gegenüber 1965 und 1966 
eine scheinbar sehr starke Steigerung der Aus
gaben. 

überdies ergibt sich beim Personalaufwand 
gegenüber 1966 eine Erhöhung in,folge Personal
vermehrung bei der Zentralleitung (durch über
nahme der Agenden des Bundes-Wohn- und Sied
lungsfonds) und bei der Bundesversuchs- und 
Forschungsanstalt Arsenal sowie infolge der Be
zugsregelung für die Bundesbediensteten und 
Vorsorge für Vorrückungen. 

*) Bundesrechnungsabschluß, 
*".) Bundesvoranschlag. 

Ansatz 6401 Bundesmobilienverwaltung 

Aufgaben 

Nach Kriegsende 1918 wurde das k, u, k. Hof
mobilien- und Materialdepot von der Republik 
als Bundesmobiliendepot iibernommen. Die heu
tige Aufgabe des Bundesmobiliendepots ist eine 
zweifache: 

1. Verwaltung, Pflege und Instandhaltung der 
kunsthistorisch wertvollen Möbel aus ehemals 
kaiserlichem Besitz; 

2. Einrichtung der staatlichen Repräsentations
räume, wie beispielsweise Gesandtschaften und 
Ministerien. 

Neben diesen allgemeinen Aufgaben werden 
auch die seinerzeitigen Schlösser: Hofburg Wien 
und Innsbruck, Residenz Salz burg, Belvedere und 
Schloß Schönbrunn im Interesse des .Fremden
verkehrs mit Stilmöbeln ausgestattet. In den 
eigenen Räumen in Wien, VII., Mariahilfer 
Straße 88, wurde eine ständige Schausammlung 
dein Publikum eröffnet. 

Weiters ist die Bundesmobilienverwaltung be
rechtigt, Möbel an Bundesbeamte, Filmgesell-' 
schaften und Theater sowie an sonstige, fallweise 
sich um Gegenstände bewerbende Leihteilnehme~ 
(Bälle und Messen) zu verleihen. 

Gebarung 1967 

Die vorgesehenen Budgetmittel werden zur 
Erhaltung der in eigenen Inventaren festgehal. 
tenen rund 1~4.000 Gegenstände verwendet. 

Ansatz 6402 Bundesversuchs- und Forschungs
anstalt Arsenal 

Aufgabengebiet 

Es ist heute allgemein bekannt, daß der rasche 
Fortschritt in allen Zweigen der Technik das 
Ergebnis intensiver wissenschaftlicher Forschung 
ist und daß die Gewährleistung der Zuverläs
sigkeit der technischen Einrichtungen bedeutende 
Aufwendungen für deren Erprobung erfordert. 
Der Reichtum aller Länder und die Sicherung 
ihres Wirtschaftswachstums hängen heutzutage im 
wesentlichen von 'den personellen und materiellen 
Mitteln ab, die sie der Forschung zur Verfügung 
stellen, In der Regierungserklärung wurde daher 
zum Ausdruck gebracht, daß in Zukunft neben 
der wissenschaftlichen Forschung auch der gesamt
wirtschaftlichen wie der innerbetrieblichen For
schungsarbeit eine besondere Aufmerksa~keit 
zugewendet werden muß. Auch in bezug auf die 
wachstumspolitischen Aspekte muß den For
schungs- und Bildungsinvestitionen ein sehr hoher 
Rang eingeräumt werden. 

Eine besondere Aufgabe fällt in der Zweck
forschung und im Versuchswesen den staatlichen 
Instituten und Anstalten zu, die auf bestimmten. 
Gebieten der Forschung und des Versuchswesens 
spezialisiert sind und engen Kontakt zur Indu
strie und zur gewerblichen Wirtschaft halten. 
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240 Kapitel 64 - Ansatz 6402 

Daß österreich in der wissenschaftlichen For
schung und technischen Entwicklung einen ern
sten Rückstand aufweist, der Gefahren für die 
künftige wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes in sich birgt, ist unbestreitbar. Die Bun
desversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal war 
vom Anfang an bestimmt, den für die industrielle 
Geltung des Landes wichtigsten Industriezweigen, 
dem Maschinenbau und der Elektrotechnik, zu 
dienen (Elektrotechnikgesetz, BGBI. Nr. 57/ 
1965). Obwohl österreich bedeutende Beiträge 
zum technischen Fortschritt auf diesem Gebiet 

Fahrzeugversuchsanlage 

Die Fahrzeugversuchsanlage wurde auf Grund 
eines mit dem Internationalen Eisenbahnverband 
(UIC) abgeschlossenen Vertrages errichtet. Sie 
besteht aus einer Fahrversuchs- und einer Stand
versuchskammer und dient zur Lösung von jenen 
Problemen, die mit dem Betrieb von Fahrzeugen, 
insbesondere von Eisenbahnwaggons, zusammen
hängen, wobei die zu prüfenden Fahrzeuge ex
tremen Temperaturen, Wind- und Strahlungsver
hältnissen ausgesetzt werden. 

geleistet hat, sind dennoch diese Industriezweige Gebarung 
nicht genügend entwickelt und weisen Struktur-
schwächen auf, die eine staatliche Förderung der Die Aus~eitung de.r Versuchstä~igkeit kam~ im 
Forschungstätigkeit geboten erscheinen lassen. Jahre 1967 Im Vergleich zuIlJ. VOrjahr nur genng-

E '·h ß ch ch d d ß d' V fügig angenommen werden, weil die wesentlichen rwa nt mu au ' no wer en, a le er-. . 
ch 1 · T·l 'h b' f d I Ausbauvorhaben erst gegen Ende 1966 begonnen 

su sansta t eInen el I res Ar eltsau wan es d· J h 1967 ch·ch b d ' 
f " d' M' b· N ch . eh V un Im a re no ru teen et sem wer-ur Ie Itar elt an ormen, te ms en or- " . . 
ch ·ft f" G t ch d I' "ff l·ch den. Gegenuber dem VOrjahr wurde nur eme s n en ur u a ten u. g. Im 0 ent I en 'f' P 1 h f· d' F h 

Interesse zu leisten hat, der nicht honoriert wird, genng üglchge elrsona verme drungAlurV le I .achr-
zeugversu san age zugestan en. s erg el s-

Zus~mmenfassend kann daher gesagt werden, basis für die Einnahmen kann der Voranschlag 
daß dIe ~und.esv~rsuchs- und Forschungsanstalt 1966 nicht herangezogen werden, da dieser höher 
Arsenal em wIchtiges Forschungs~ u~d Versuc?s- ist als die tatsächlich erreichbaren Einnahmen. 
z~ntrum der angewandten Techm~ m österreich Dies erklärt sich daraus, daß im Laufe der Budget
blld~t, d~ß deren Ausba~ notwendIg und gere.cht- festsetzung für 1966 die Ausgaben wesentlich 
fertigt Ist und daß dIe aufgewendeten MIttel d' t d "h e d d'e EI·nnah en nl'cht 
I " ß d k . h' d re UZIer wur en, wa r n I m 

a s au erst pro u tlV anzuse en sm . h b d' d era gesetzt wor en sm . 

Gliederung 

Die Bundesversuchs- und Forschungsanstalt 
Arsenal (BVFA) gliedert sich in das Grundlagen
institut ,(GI), die Elektrotechnische Versuchs
anstalt (ETV A), die Maschinenbautechnische 
Versuchsanstalt (MB VA) und das Fernheiz
kraftwerk Arsenal (FHKW). Der MBV A ist 
auch die Fahrzeugversuchsanlage Wien-Arsenal 
(FVA) angeschlossen. 

Aufgabe der BVF A Arsenal ist es, in den ein
schlägigen Fachgebieten 

für Auftraggeber spezielle Forschungs-, Ent
wicklungs- und Versuchs auf träge durchzuführen; 

für Auftraggeber als unparteiische Anstalt Er
zeugnisse zu überprüfen und Gutachten abzuge
ben; 

Forschungsarbeiten durchzuführen und diese 
der öffentlichkeit zugänglich zu machen; 

im Normenwesen mitzuarbeiten; 
bei Hoheitsaufgaben, insbesondere auch bei 

legislatorischen Maßnahmen mitzuwirken und 
bei Sicherheitsfragen mitzuarbeiten. 

Fernheizkraffwerk 

Das Fernheizkraftwerk Arsenal beliefert nicht 
nur viele Objekte im Arsenalgelände mit Wärme, 
sondern gibt diese auch an Industriebetriebe, den 
Wiener Südbahnhof, ein Postamt und an Wohn
hausanlagen ab. In der Heizperiode liefert es auch 
Spitzenstrom an das Netz der Wiener Stadtwerke. 

-- ---------------

In jeder technischen Versuchsanstalt ist es not
wendig, neben der Auftragsforschung auch eigene 
Forschungsarbeiten durchzuführen und der All
gemeinheit zugänglich zu machen. 

Die Ansätze bei den Posten der Anlagen wur
den auf Grund des mehrjährigen Ausbauplanes 
unter Berücksichtigung eingetretener Preis
erhöhungen erstellt. Ebenso ist für die Anschaf
fung eines weiteren Kraftfahrzeuges für betrieb
liche Zwecke sowie für den Austausch eines Fahr
zeuges für betriebliche Zwecke Vorsorge getroffen 
worden. 

Einnahmen 

Der Erfolg 1965 blieb gegenüber dem Vor
anschlag um 1'1 Millionen Schilling zurück. Die 
Einnahmen für -1967 wurden dem tatsächlich er
reichbaren Ausmaß angeglichen. 

Eine Erhöhung der Einnahmen wird bei den 
Wärme- und StromEeferungen durch den Neu
anschluß von Wärmeabnehmern erwartet. 

Weitere Einnahmen ergeben sich aus den Rück
vergütungen, sowohl des Personal- als auch des 
Sachaufwandes seitens des Internationalen Eisen
bahnverbandes (UIC) für die Fahrzeugversuchs
anlage Wien-Arsenal. 

In den Einnahmen scheinen auch die Interes
sentenbeiträge auf. 

Der Versuchsanstalt obliegt auch eine Reihe 
von Arbeiten, die unbedingt erbracht werden 
müssen, für die jedoch keine Honorierung erfolgt 
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Kapitel 64 - Ansatz 6403' bis 6409 241 

(z. B. Gutachten für Gerichte und Arbeiten für 
andere Bundesdienststellen sowie Mitarbeit 10 

Vorschriften- und Fachausschüssen). . 

Ansatz 6403 Beschußämter 

Falls qer beantragten .Erhöhung der Verwal.., 
tungsabgabe zugestimmt wird, werden sich auch 
die Einnahmen bei diesem Ansatz wesentlich er
höhen. 

Ansatz 6404 Bundesversuchsanstalt für Kraft-
Gesetzliche Grundlagen, fahrzeuge 
Tätigkeit Die Bundesversuchsanstalt für Kraftfahrzeuge 

Die Beschußämter Wien und Ferlach üben ihre in Wien IX erfüllt auf dem Gebiet des Kraft
Tätigkeit auf Grund des Bundesgesetzes vom fahrwesens mehrere bedeutungsvolle Aufgaben, 
20. Juni 1951 über cl.ie obligatorische Erprobung insbesondere für die Sicherheit des Straßen--
aller Handfeuerwaffen und Patronen aus (Be- verkehrs. . 
schußgesetz, BGBl. Nr. 141/51). Die zugehörigen 
Verordnungen (BGBl. Nr. 224/51, BGB!. Nr. 58/ Ihre wesentlichen Arbeitsgebiete sind: 
1958 und BGBL Nr. 59/62) regeln die nähere 1. Das kraftfahrtechnische Prüf- und Ver-
Vorgangsweis.e bei der Erprobung und amtlichen suchswesen. 
Kenn2!eichnung der Waffen nach bestandener 2. Die Erstellung der technischen Unterlagen 
Probe. Militärwaffen sind von der Erprobung· für die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
ausgenommen. Kraftfahrzeugzubehör- und Ausrüstungsteilen 

Die obligatorischen Erprobungen werden aus und für die Genehmigung von Motorfahrrädern. 
Sicherheirsgründen in den meisten Staaten durch- 3. Di" Überprüfung der Kraftfahrzeuge der 
geführt und eine internationale Vereinbarung, Bundeshauptstadt auf ihre Verkehrssicherheit 
die Brüsseler Konvention, der auch Osterreich (täglich we~den zirka 300 Kraftfahrzeuge über
angehört, ermöglicht die gegenseitige Anerken- prüft). 
nung von Beschußzeichen. Hiedurch wird der 4. Auswertung der dabei gewonnenen Er
Export österreichisd1er Waffen sehr erleidnen.. fahrungen bei der Entstehung und fallweisen 

Neben der amtlichen Beschußtätigkeit führen Knderung der Straßenverkehrsvorschriften. 
die beiden Beschußämter auch schießtechnische 5. Beistellung von Sachverständigen und In
Untersuchungen, Erprobungen und Entwick- strumenten bei der Begutachtung von Verkehrs
lungsarbeiten auf ihrem Fachgebiet durch. Wei- unfällen. 
ters betreiben sie je eine Schießstätte, die Büdl- 6. Überprüfung von Kraftfahrzeug-Zubehör
senmachern, Jägern usw. das Einschießen, sowie t:!ilen auf ihre vorschriftsmäßige Ausführung 
Schußerprobungen ermöglichen. und sichere Funktion. 

Fallweise werden die B.esdlußämter auch zU!' 7. überpriHung von StrafSenverkehrszei.chen 
Erstattung von Gutachten für Gerichte herange- und Verkehrsleiteinrichtungen, insbesondere auf 

ihre Rückstrahlfähigkeit. 
zogen. 

Von den Bediensteten ~er E,.~<;chußämter wer- . 8. Betreuung der Kraftfahrzeuge der Zentral-
den auf Grund des Beschuß-:;csnzes auch laufende stellen der Buhdesverwaltung. 
Kontrollen bei den Waffeilhän~ilern und Er- 9. Aufrechterhaltung der Verbindung mit aus-
zeugern durchgeführt, um niJHcrprobte oder ländischefl Kraftfahrzeugprüfstellen. 
mit ungültigen Beschußzeichen versehene \Vaffen 
alS dem Verkehr zu ziehen. 

Ausgaben 

Der Sachaufwand hat sich gegenüber 1965 nicht 
wesentlich erhöht, die Erhöhung ist in erster 
Linie auf die notwendige Anschaffung von Prüf
und Meßgeräten zurückzuführen, da ein Nach
holbedarf besteht. 

Einnahmen' 

Die BesdiUCämter heben für ihre bescbußamt
liche Tätigkeit Taxen ein, die jedoch zum 
größten Teil als Verwaltungsabgabe gemäß der 
Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1957, 
BGBl. Nr. 48/1957, an die Finanzverwaltung ab
geführt und beim Ansatz 2/525 "StempeI- und 
Rechtsgebühren" verrechnet werden. 

Erläuterungen zum Bl1ndesfinanzgesetz 

Ansatz 6405 Technisches Museum 

Das Technische Museum, eines der größten 
Museen seiner Art in Europa, nahm seinen An
fang im k. u. k. Fabriksproduktenkabinett im 
Jahre 1816 und um faßt heute 30 Abteilungen aus 
allen Zweigen der Industrie und des Gewerbes. 

Durch Schaustellungen, Vorträge und die 
reichgegliederte Bibliothek sowie durch Heraus
gabe der Blätter für die Technikgeschichte ist es 
eine wichtige Stätte der Belehrung der technisch 
interessierten Besucher des In- und Auslandes.' 

Im Jahre 1965 besuchten rund 91.000 (Vorjahr 
99.000) Personen das Museum. 

Ansatz 64098 Zivilschutzmaßnahmen 

Bei di~sem Ansatz sind die Kosten für die Aus-
arbeitung bundeseinheitlicher Richtlinien für den 

16 
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242 Kapitel 64 - Titel 641 

Schutzraumbau, für Forschungsaufträge sowie für I satz 2 Ziffer 1 und 2 des Bundesfinanzgesetzes 
die überprüfung von bestehenden Schutzräumen 1965 bzw.Artikel VII Absatz 2 Ziffer 1 und 2 
veranschlagt. des Bundesfinanzgesetzes 1966 hat das Bundes

Titel 641 Bundesministerium für Bauten und 
Technik (Förderungsmaßnahmen) 

1965 
1966 

Sachaufwand Einnahmen 

Mill. S 

· ............. 80'5 4'4 

· .............. 120'8 
1967 · ............. 181'8 

6'4 

17"9 

Gebarung 1965 bis 1967 

Die Gebarung 1965 bis 1967 zeigt folgendes 
Bild: 

Ausgaben 

Beitrag zum Anleihedienst der 
Wohnbaufonds (Zinsen und 

1965*) 1966"') 1967**) 
Mill. S 

Tilgung ... . . . . . . . . . . . . . . . . 52'7 96'7 132·0 
Sonstige Wohnungsfürsorge . . . 0·9 0·8 0·8 
Beitrag zum Wasserwirtschafts-

fonds ..................... 25·2 17·5 20·0 
Bauforschung . . . . . . . . . . . . . . . . O· 5 
Wasserbau .................. 1·6 1·0 15·0 
Technisches Versuchswesen. ... 7·5 
Energiewirtschaft und Elektro-

technik ................... 0·1 0·1 0·1 
Sonstige Förderungsmaßnahmen 4· 7 5·9 

------~-
Ausgaben (Summe)... 80'1 12·8 181'8 -------.....,. 
Einnahmen 

Wohnungsfürsorge ....... . . . . 4·4 4·4 3·8 
Wasserbau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'0 
Bezugsvorschußersätze . . . . . . . . 2·0 2·1 --------

Einnahmen (Summe)... 4·4 6·4 17·9 ----_......:..;........-

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Sachaufwandes ab 1965 be
ruht im wesentlichen auf der Vorsorge für den 
Beitrag zum Anleihedienst der Wohnbaufonds, 
für das Technische Versuchswesen und für Be
zugsvorschü~se sowie auf der höheren Dotier.ung 
des Wasserbaues, insbesondere zur Durchführung 
vorbeugender Maßnahmen, die aus den zweck
gebundenen Mitteln des Katastrophenfonds (An
satz 2/64421) finanziert werden. 

Die höheren Einnahmen ab 1965 ergeben sich 
aus der Veranschlagung der Bezugsvorschuß
ersätze und den zweckgebundenen Einnahmen 
aus Mitteln des Katastrophenfonds. 

Ansatz 64104 und 64114 Beitrag zum Anleihe
dienst der Wohnbaufonds 

Auf Grund der Ermächtigung des Artikels V 
Absatz 1 Ziffer 15 des Bundesfirianzgesetzes 1962, 
des Artikels VI Absatz 3 Ziffer 1 und 2 des 
Bundesfinanzgesetzes 1964, des Artikels VI Ab-

*) Bundesrechnungsabsdlluß. 
**) Bundesvoransdllag. 

ministerium für Finanzen die Verpflichtung über
nommen, dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und 
dem Bundes-Wohn- und Siedlungs fonds jene Be
träge zu ersetzen, die die Fonds für den Zinsen-
und teilweise auch für den Tilgungsdienst für auf-
genommene Anleihen leisten müssen. 

Der Aufwand . im Jahre 1967 beträgt 
132,000.000 Schilling, wovon 10 Millionen Schil
ling den Tilgungsdienst und 122,000.000 Schilling 
den Zinsendienst betreffen. 

Insgesamt können einschließlich 1966 
Anleihen der Wohnbaufonds vom Nominale 
1.940,000.000 Schilling begeben werden, wovon 
je die Hälfte auf den Wohnhaus-Wiederaufbau
fonds und den Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds entfällt. Der Zinsenbeitrag des Bundes er
streckt sich auf den gesamten begebenen Betrag; 
die Tilgung betrifft ein begebenes Volumen von 
700 Millionen Schilling. 

Wohnhaus
Wiederaufbaufonds 

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gründet 
sich auf nachstehende gesetzliche und administra
tive Maßnahmen: 

Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, BGBl. 
Nr. 130, in der Fassung der Bundesgesetze vom 
15. Dezember 1950, BGB!. Nr. 26/1951, vom 
27. Mai 1952, BGB!. Nr. 106, vom 9. Juli 1953, 
BGBI. Nr. 117, vom 7. Juli 1954, BGBI. Nr. 154, 
vom 13. Juli 1955, BGBl. Nr. 156, und vom 
9. Juli 1958, BGBI. Nr. 154. 

" Der Fonds wird gespeist: 

aus Eingängen von Einkommen-, Lohn- und 
Körperschaftsteuern, aus Leistungen der Eigen
tümer von Wohnhäusern und Grundstücken, aus 
Leistungen der Hypothekargläubiger nach § 8 
des WWG. 1948, durch Zuwendungen des Bun
des und durch Aufnahme von Anleihen. 

Der Zweck des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 
ist die Wiederherstellung der durch Kriegsein
wirkung beschädigten oder zerstörten W ohn
häuser und der Ersatz des durch Kriegseinwir
kung zerstörten Hausrat~s. 

Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und hat 
seinen Sitz in Wien. Er wird gemäß Bundesgesetz 
vom 25. Mai 1966, BGBI. Nr. 70, vom Bundes
ministerium für Bauten und Technik verwaltet 
und nach außen durch den Bundesminister für 
Bauten und Technik vertreten. 

Zur Begutachtung der Ansuchen um Gewäh
rung von Fondshilfe und zur Beratung der mit 
der Verwaltung des Fonds zusammenhängenden 
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Kapitel 64 - Fonds - ADs;ltz 6412 243 

Fragen ist beim Bundesministerium für Bauten Dem Fonds werden im Jahre 1967 vermutlich 
und Technik eine Kommission errichtet, deren zufließen: 

Mill. S Gliederung und Funktion im Wohnhaus-Wieder-
fb Beitrag des Bundes zum Anleihe-au augesetz 1948, § 5, zwingend festgel~gt ist. 69'0

5
) 

dienst des BWSF ............... . 
Dem Fonds werden im Jahre 1967 vermutlich Wohnbauförderungsbeiträge ...... ,. 645'06) 

zufließen: 
Mill. s Rückflüsse aus gewährten Fondsdar-

Beitrag des Bundes zum Anleihedienst des WWF 
WWF-Beiträge und Beiträge gern. dem WWG . 
Beiträge vom Einkommen gemäß BGBI. 

63"0 1) . lehen und Erträgnisse •........ ,.. 205'0 
50'0 2) Rückflüsse aus Konversionsdarlehen .. 0'5 7) 

Nr, 152/1954 .......................... 1851'0 3) 

Rüddlüsse aus Darlehen, die der Fonds 
gewährte, und Zinsenerträgnisse .... , ...... 204'0 

Zusammen ... 2168'0 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verausgabt werden: 

Verpflichtungen aus Darlehensgewährungen (die 
vor 1967 zugesagt wurden, mit der Maßgabe, 

MilL S 

daß diese Darlehen erst 1967 ausbezahlt werden) 560'0 
Für Darlehensgewährung . . . .. ...........•.. 696'9 
Anleihedienst und Darlehensrückzahlungen . . . .. 267'0 
überweisungen an den Wasserwirtschaftsfonds 4),. 185'1 
Fondsaufwand ... , . , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 9'0 
Reserve für Preisänderungen und Sonstiges ... ,,~ 

Zusammen ... 2168'0 

Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 

Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds hat 
seine rechtlichen Grundlagen in dem Bundesgesetz 
vom 15. April 1921, BGB1. Nr, 252, bzw, in dem 
Statut, Kundmachung BGBl. Nr. 187/1925. Er 
besitzt eigene Rechtspersönlichkeit und wird ge
mäß Bundesgesetz vom 25. Mai 1966, BGBl. 
Nr. 70, vom Bundesministerium für Bauten und 
Technik verwaltet. [>er Fondsverwaltung ist ein 
Beirat von fünf aus der Mitte des Nationalrates 
gewählten Mitgliedern zur Seite gegeben. 

Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds hat die 
Aufgabe, Gebietskörperschaften und gemein
nützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereini
gungen zur Errichtung von Wohnhäusern mit 
Kleinwohnungen Fondshilfe durch Gewährung 
von Darlehen, durch übernahme von Bürgschaf
ten und Zusicherung von Zinsen- und Annui
tätenzuschüssen für aufgenommene normal ver
zinsliche Hypothekardarlehen, insbesondere von 
Geld- und Kreditinstituten, zu leisten. 

Der Fonds wird gespeist: 
aus Eingängen von Wohnbauförderungsbei

trägen, Rückflüssen von Konversionsdarlehen 
und Rückflüssen aus den bereits gewährten Dar
lehen sowie aus Zinsenerträgnissen von Geldein
lagen und Anleihepapieren, durch Zuwendungen 
des Bundes und durch Aufnahme von Anleihen, 

1) Siehe Ausgabenansatz 1/64104. 
~) Siehe Einnahmenansatz 2/52860. 
3) Siehe Eihnahmenansatz 2/52820. 
4) Gemäß BGBI. Nr. 295/1958 in der Fassung des 

BGBI. Nr. 310/1964 .. 

Zusammen ... 919'5 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verausgabt werden: 

Bereits zugesagte Fondsdarlehen, Zinsen 
und Annuitätenzuschüsse ... ,." .. . 

Darlehensrückzahlungen ..... , ..... . 
Anleihedienst .................... . 
Beitrag zum Wasserwirtschaftsfonds .. 
Neugewährung von Fondsdarlehen und 

Annuitätenzuschüssen ., ......... . 
Fondsaufwand ....... """""",. 
Reserve für Mindereinnahmen und 

Sonstiges 

Zusammen ... 

Mill. S 

204'0 
1'8 

106'1 
64'5 4) 

531'0 
2'1 

10'0 

919'5 

Ansatz 6412 Sonstige Wohnungsfürsorge 

Die unter Förderungsausgaben veranschlagtel;l 
Kredite betreffen die unter Einnahmenansatz 
6412 vereinnahmten Rückflüsse aus Konversions
darlehen (Zinsen und Tilgung) in der Höhe von 
50 v. H" die an den Bundes-Wohn- und Sied
lungsfonds im Sinne der zwischen dem Bundes
ministerium für Finanzen (Z1. 12,964-4/1954) und 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
(Z1. IV-169.095-13/19S3) getroffenen Verein
barung zu überweisen sind. Weiters einmalige, 
nicht rückzahlbare Bundeszuschüsse zur Fertig
stellung nicht vollendeter, staatlich geförderter 
Wohnhausbauten auf Grund des Erlasses des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 
5. September 1950, Z1. IV-9S,OOO-14/19S0, 

Die Bundeszuschüsse für Wohnbauförderung 
betreffen einen gemäß den Bestimmungen des 
§ 7 Absatz 1 'I. Abschnitt des Wohnbauförde
rungs- und Mietengesetzes, BGB1. Nr. 200/1929, 
)Jegründeten Anspruch auf Leistung von laufen
den Regiebeiträgen als Entgelt für die laufende 
Kontrolle der Wohnbauförderungsbauten an die 
in Betracht kommenden Hypothekenanstalten. 

Die Verpflichtung zur EinlÖsung der Anleihe
reste der Wohnbauanleihe~Emission 1931 und 
1936 ist begründet in der V. Wohnbauförderungs
v,erordnung, BGB1. Nr. 81/1931, und der 

5) Siehe Ausgabenansatz 1/64104 und 1/64114. 
f) Siehe Einnahmenansatz 2/52870. 
7) Siehe Ausgabenansatz 1/64126. 
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244 Kapitel 64 - Ansatz 6412 bis 6417 

VII. Wohnbauförderungsverordnung, BGBL Ansatz 6414 Bauforschung 
Nr. 78/1936. 

Die Einnahmenansätze betreffen Eingänge an 
Tilgungsbeiträgen nach den Bestimmungen des 
I. Abschnittes desWohnbauförderungs- und Mie
tengesetzes 1929, die sich aus Zinsen, ordentlichen 
und außerordentlichen Kapitalstilgungszahlungen 
ergeben. Weiters Rückflüsse aus Konversionsdar
lehen, das sind Annuitätenzahlungen aus Dar
lehen der Republik österreich, die verschiedenen 
gemeinnützigen Bauvereinigungen am 1. Jänner 
1954 zur Konversion von zur Fertigstellung ehe
mals reichsgeförderter sozialer Wohnhausbauten 
aufgenommenen F ertigstellungs-(Restfinanzie
rungs-)darlehen gewährt wurden. 

Ansatz 6413 ,Beitrag zum Wasserwirtschafts
fonds 
Wasserwirtschaftsfonds 

Die erstmals bei diesem Ansatz veranschlagten' 
Mittel dienen: zur Förderu~g von Einrichtungen 
auf dem Gebiete der Wohnbauforschung, zur 
Forschungsförderung auf dem Sektor des Woh
nungs- und Bauwesens, des Städtebaues, der Er
neuerung der Städte, Märkte und Dörfer sowie 
der Raumordnung und schließlich zur Förderung 
der Bauwii'tschaft und der Bauforschung durch 
Untersuchungen, Gutachten, Bauausstellungen 
usw. 

Ansatz 6415 und 6416 Wasserbau 

Für die Kosten der Errichtung von, Häfen an 
der Donau kann der Bund auf Grund de~ Wasser
bautenförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 34/1948 in 
der Fassung BGBl. Nr. 295/1958 und 310/1964, 
Förderungsbeiträge leisten. Solche Förderungs:' 
beiträge sind im Jahre 1967 für den weiteren 
Ausbau des Hafens Linz vorgesehen. 

Mit Bundesgesetz vom 17. Dezember 1958, 
BGBL Nr. 295, wurde ein Fonds, mit, eigener 
Rechtspersönlichkeit und' dem Sitz in Wien zum 
Zwecke der Förderung der Errichtung und Er- Weitere Beträge sollen für den Bau von Hoch
weiterung von Wasserversorgungs- und Kanali- wasserschutzdämmen im Bereich Linz verwendet 
sationsanlagen geschaffen. Er wird gemäß Bun- werden. 
desgesetz vom 25. Mai 1966, BGBL Nr. 70, vom Für diese Vorhaben wird 
Bundesministerium für Bauten und Techni~ .ver- des Katastrophenfonds für 
waltet und nach außen ?urch den Bundesmimster nahmen herangezogen. 
für Bauten und Technik vertreten. I 

ein Teil der Mittel 
vorbeugende Maß-" 

Die Mittel des Fonds werden nunmehr nach 
Novelli~rung des Wasserbautenförderungsgesetzes Ansatz 6417 Technisches Versuchswesen 
1958 durch das Bundesgesetz vom 25. November 
1964, BGBL Nr. 310, durch Zuwendungen aus 
dem laufenden Budget, aus der Leistung von Bei
trägen des Bundes-Wohn~ und Siedlungsfonds, 
des Wohnhaus-Wiederaufbaufon'ds, durch Zu
wendung von 100/0 der zur Wohnbauförderung 
eingehobenen Beiträge vom Einkommen, durch 
Rückzahlung aus Darlehen, durch Zinsen von 
gewährten Darlehen, durch Aufnahme von An
leihen und durch sonstige Zuwendungen aufge-
bracht. ' 

Dem Fonds werden im Jahre 1967 voraussidltlidl 
'Zufließen: 

Mill. S 

Bundesbeitrag ...................... , . , , . , ., 20'0 
Beitrag des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds . 64'5 
Beitrag des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, .. ' ... 185'1 
Beitrag der WohnbaufQrderung 1954 9) " •••• , ,. 92'S 
barlehenstilgung einsdlließlidl Zinsenertrag und , 

Sonstiges ..... : . , , ........ , . , , , , ... , , ... , .. , ~ 
Zusammen. 391'3 

Dieser Betrag wird voraussidltlidl wie folgt verausgabt 
werden: ' 

Mill, S 

Nidlt rückzahlbare Beiträge und verzinslidle Dar-
, lehen ... " .. "., .. ,.,., ..... , ........ , ... 350'0 
Reserve für Mindereinnahmen und Unvorher-

gesehenes .. , , , ... , , , .. , . , , , , . , .. , .....•. , 39'5 
Fondsaufwand .,., ... ".""., ..... , .... "... l'S 

Zusammen. 391'3 

8) (frei), 
9) Siehe Einnahmenansatz 2/52850, 

Nach dem Inkrafttreten der Kompetenzände-; 
rungen gemäß BGBl. Nr. 70/1966 ressortieren 
die Angelegenheiten der angewandten Forschung 
und technischen Entwicklung auf dem Gebiete 
der industriellen und gewerblichen' Wirtschaft 
zum: Bundesministerium: für Handel, Gewerbe 
und Industrie, dagegen die Angelegenheiten des 
technischen Versuchswesens und damit auch die 
Förderung des technlschen Versuchswesens zum 
Bundesministerium für Bauten und Technik. Es 
ist daher notwendig, im Bundesvoranschlag 1967 
bei Kapitel 64 einen eigenen finanzgesetzlichen 
Ansatz für die Förderung des technischen Ver
suchswesens vorzusehen. Bis zum Jahre 1966 war 
die Förderung des technischen Versuchswesens , 
beim ehemaligen Kapitel 20 Titel 6 § 5 (nunmehr 
Ansatz 6317) mitveranschlagt gewesen. 

Um das Handelsbilanzpassivum, das bereits die 
Milliardengrenze überschritten hat, zu beseitigen 
oder zumindest zu senken, ist ein Ausbau des 
technischen Versuchswesens unbedingt erfordere:. 
lich. 

Die Verstärkung der Lizenzabhängigkeit 'Öster
reichs gegenüber dem Ausland nimmt ständig zu, 
dagegen die inländischen Patentanmeldungen ab. 
Diese Tatsachen erfordern einen verstärkten Aus
bau in apparativer und ganz besonders in räum
licher Hinsicht. 
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,Kapitel 64 - Titel 641/642 245 

Im Voranschlag wurde für Studienreisen und 
Ausbildungsaufenthalte Vorsorge getroffen, da 
der Kontakt zwischen in- und ausländischen Ver
suchsanstalten im Interesse eines intensiven Er
fahrungsaustausches notwendig ist. 

Die Gewährung von Darlehen an Versuchs
anstalten, die meist nicht auf Gewinn arbeiten, 
führt nur in Einzelfällen zum Erfolg, sodaß nur 
ein Verrechnungsansatz veranschlagt wurde. 

Auch' für jene Fälle, in denen es zweckmäßig 
ist, an Stelle von Zuschüssen Aufträge zu ver
geben, wurde bei den Aufwandskrediten Vor
sorge getroffen. Dies ist bei Versuchen, die im 
öffentlichen Interesse liegen, z. B. bei gesetzgebe
rischen Maßnahmen; oder zur Klärung von 
Sicherheitsfragen der Fall. 

Ansatz 6418 Energiewirtschaft und Elektro
technik 

Förderungsausgaben 

Die veranschlagten Mittel dienen für die 
Unterstützung des elektr9tecbnischen Forschungs
wesens auch im Zusammenhang mit internatio
nalen Tagungen, für das gemäß BGBl. Nr. 24/ 
1950 und BGBl. Nr. 70/1966 die Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
gegeben ist und soweit es über den Bereich der 
GrundlagenforsdlUng der Hochschulen hinaus
geht. 

Aufwandskredite 
Außerdem sind Mittel bereitgestellt für 

energiewirtschaftliche und elektrotechnische Stu
dien und BegutaJItungeri' sowie Forschungs
arbeiten. 

Ansatz 6419 Sonstige Förderungsmaßnahmen 

Bei diesem Ansa tz sind die Bezugsvorschüsse 
für die Bediensteten im Bereich des Bundesmini
steriums für Bauten und Technik sowie die Be
zugsvorschußersätze veranschlagt. Außerdem ist 
ein kleiner Betrag für Zuwendungen an gemein
nützige Einrichtungen vorgesehen; 

Weitere Erläuterungen siehe beim Ansatz 6316 
auf Seite 236. I 

Titel 642 Bundesstraßenverwaltung 
Personal- Sadt

aufwand 
Summe Einnahmen 

Mill.S 

1965 ~-),... 2.026'3 2.026'3 53'1 
1966 ~-':-).... 2.272'5 2.272'5 67'0 
1967 >;>,) .•.. 210'0 2.479'0 2.689'0 83'5 

. Gesetzliche Grundlagen 

Das Bundesgesetz vom 18. Feber 1948, BGBl. 
Nr. 59, betreffend die Bundesstraßen (Bundes-

"f) ·Bundesrechnungsabschluß. 
.**) Bundesvoranschlag. 

straßengesetz) in der Fassung BGBl. Nr. 127/1954, 
BGBl.Nr. 56/1958, BGBl. Nr. 100/1959, BGBl. 
Nr. 135/1961, BGBl. Nr. 11/1962 und BGBl. 
Nr. 134/1964 sowie die Kundmachung des Bun
deskanzleramtes vom 27. März 1963, BGBl. 
Nr. 65, und die Verordnung vom 27. Mai 1963, 
BGBl. N.r. 131, legen die' Grundsätze für die 
Ausführung und die Erhaltung von Bundes
straßen und der in ihrem Zuge befindlichell 
Brücken und sonstigen zur Straße gehörigen An
lagen fest. Im Bundesstraßengesetz sind auch jene 
Straßenzüge angeführt, welche zu Bundesstraßen 
erklärt wurden. 

Das Bundesgesetz vom 24. Mai 1966, BGBl. 
Nr. 67, Bundesmineralölsteuergesetz, bildet die 
gesetzliche Grundlage für die Finanzierung des 
Ausbaues und der Erhaltung der Bundesstraßen 
und der Autobahnen. 

Bundesstraßennetz 

Das Bundesstraßennetz (ohne Autobahnen) 
umfaßt derzeit eine Länge von. 9241 km. 

Die Länge der Bundesstraßen 10) in den em
zelnen Bundesländern beträgt: 

Burgenland .. 
Kärnten ... 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol " 
Vorarlberg 
Wien .....• 

Zusammen •.• 

510 I<m 
1107 km 
3055 km 
1465 km 

554 km 
1295 km 
999 km 
225 km 

31 km 

9241 km 

Die übernahme weiterer Straßen durch den 
Bund, die eine Bedeutung für den Durchzugs
verkehr erlangen, ist ebenso wie der Bau neuer 
Bundesstraßen nur auf Grund . eines Bundes
gesetzes möglich. 

Der Bau und die Erhaltung der Bundesstraßen 
erfolgt aus Bundesmitteln, insoweit nicht durch 
das Bundesstraßengesetz oder auf Grund . eines 
besonderen Rechtstitels andere verpflichtet sind, 
Leistungen für diese Zwecke zu erbringen. 

Organisation 

Bundesstraßenbehörden sind nach dem Bundes
straßengesetz der Landeshauptmann (mittelbare 
Bundesverwaltung) und das Bundesministerium 
für Bauten und Technik als oberste Bundes-
straßenbehörde. . 

Die Verwaltung und den Ausbau der Bundes
straßen besorgt der Landeshauptmann des be
treffenden Bundeslandes, der' seine Befugnisse ganz 
oder teilweise auf die ihm nachgeordneten Dienst
stellen (Bauämter) übertragen kann. Bei Durch-

10) Die Länge der Landesstraßen beträgt zirka 
25.000 km und die der Gemeindestraßen 'zirka 
150.000 km. 
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246 Kapitel 64 - Ansatz 6420/6421 

führung dieser Aufgaben sind die vom Bundes
minIsterium für Bauten und Technik ge
mäß § 4 Abs. 2 des Bundesstraßengesetzes auf
gestellten Grundsätze und erteilten Dienstanwei
sungen zu beachten 11). 

Gebarung 

Die für Bundesstraßen aufzuwendenden Mittel 
der ordentlichen Gebarung sind abhängig von 
den zweckgebundenen Einnahmen aus der Bun-

. desmineralölsteuer und verschiedenen zweckge
bundenen 12), mit der Gebarung der Bundes
straßenverwaltung zusammenhängenden Verwal
tungseinnahmen (zum Beispiel Geldstrafen, Bei
träge) sowie den zweckgebundenen Einnahmen 
aus Mitteln des Katastrophenfonds zur Beseiti
gung von Schäden 12). 

ungeschützte S c hot t erd eck e n 13) 

geschützte Fa h rb ahn d eck e n: 
leichte Beläge ...........•...•......••.... 
mittelschwere Beläge ...................... 
schwere· Beläge ....................................... 

Allgemeines 

Der motorisierte Verkehr in österreich steigt 
weiterhin sprunghaft an. So hat sich beispiels
weise die Anzahl der österreichischen Kraftfahr
zeuge seit 1937 fas'tverzehnfacht; daneben spielt 
auf den österreichischen Straßen aber auch der 
internationale Verkehr eine hervorragende Rolle. 
Den Bundesstraßen kommt dabei ähnlich wie den 
Hauptstrecken der Bahn in der Hauptsache die 
Aufgabe zu, den Fern-. und Durchgangsverkehr 
leicht und sicher durch mehrere Bundesländer zu 
leiten und den Anschluß an die ausländischen 
Verkehrswege zu gewährleisten. 

Ober den Stand der Fahrqahnbefestigung der 
Bundesstraßen (ohne Autobahnen) im Jänner 
1965 bzw. Jänner 1966 gibt folgende übersicht 
Auskunft: 

Jänner 1965 Jänner 1966 
Länge Länge 

494 km (5 v. H.) 385 km (4 v. H.) 

2143 km (23 v. H.) 1978 km (21 v. H.) 
4519 km (49 v. H.) 4590 km (50 v.H.) 
2078 km (23 v. H.) 2288 km (25 v. H.) 

Ansatz 64200 Personalaufwand Ansatz 64228 Erhaltung - Mittel des Kata-
Die für die "Erhaltung" und den "Ausbau" strophenfonds zur Beseitigung von Schäden 

aufgewendeten Personalkosten für die nach dem Aus Mitteln des Katastrophenfonds (Titel 534) 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 oder nach I fließen dem Bundesstraßenbau 15 Millionen Schil
Kollektivvertrag entlohnten ständigen und nicht- ling zu. 
ständigen Bediensteten der Bundesstraßenver-
wahung werden ab 1967 bei diesem Ansatz ge- Ansatz 64233 Ausbau 
sondert veranschlagt, während sie in den V or
jahren bei der jeweils entsprechenden Maßnah
mengruppe verrechnet wurden. 

Ansatz 64218 Erhaltung 

Zur "Erhaltung" der Bundesstraßen gehören 
nachfolgende Gruppen von Maßnahmen: 

Erhaltung der Straßen und Brücken; 
Winterdienst; 
Straßenausrüstung ; 
Behebung von Katastrophenschäden; 
Erhaltung der Hochbauten. 
Nähere Einzelheiten über diese Kosten ent

halten die Erläuterungen zum Bundesfinanz
gesetz 1961, Seite 189/190~ 

11) Die Verordnung BGBl. 'Nr. 131/1963 lautet: 

Aus den bei diesem Ansatz zur Ver
fügung stehenden Mitteln werden die Kosten 
für die Baurnaßnahmen 14) wie auch die Projek
tierungs-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben 
und die Aufwendungen für den notwendigen 
Liegenschaftserwerb bedeckt. 

Die "Baurnaßnahmen" sind unterteilt in "Voll
ausbau", "Belagsarbeiten", "Ausbaumaßnahmen", 
"Brüdcenbauten" und "Hüchbauten". 

Unter den Begriff "Vollausbau" fallen alle jene 
Baumaßnahmen, die auf lange Sicht entsprechende 
Anlageverhältnisse der Straße mit einem trag
fähigen und frostsicheren Oberbau schaffen. 

Zu den "Belagsarbeiten" zählen alle jene Bau
maßnahmen, die der ausschließlichen Herstellung 
oder Verbesserung eines Fahrbahnbelages dienen, 
wobei fallweise auchProfilberichtigungen not
wendig sein können. 

Als "Ausbaumaßnahmen" gelten sämtliche Ar
beiten zur Verbesserung der Anlage- und Sicht
verhältnisse, zur Verbesserung schienengleicher 
Bahnübergänge, zur Frostsanierung, Verbesserung 

"Gemä.ß Artikel 104 Abs.2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes In der Fassung von 1929 wird die Besorgung 
der Geschäfte der Bundesstraßenverwaltung in den 
Bundesländern nach Maßgabe der gemäß § 4 Abs. 2 
des Btlndesstraßengesetzes, BGBI. Nr. 59/1948, vom 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau auf
gestellten Grundsätze und erteilten Dienstanweisungen 
dem Landeshauptmann und den ihm unterstellten Be- 13) Noch nicht staubfreie Bundestraßen. 
hörden im Land übertragen." I 14) Die größeren Vorhaben sind in den Teilheften . 

12) Siehe Einnahmen-Ansatz 2/64200, 2/64201 und einzeln mit ihren Gesamtkosten und den auf die 
2/64202 auf Seite 247. I einzelnen Jahre entfallenden Teilbeträgen dargestellt. 
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Kapitel 64 - Titel 642/643 247 

der Wasserabflußverhältnisse, zur Böschungssiche
rung und Rutschungssicherung sowie Mauerungs
arbeiten, Objektausbesserungen und dergleichen. 

Im Zuge der Bundesstraßen liegen rund 
5085 Brüd..en, die hinsichtlich ihrer Breite, Trag
fähigkeit und ihres Zustandes vielfam dem heu
tigen Verkehr nicht mehr entspremen. Der Ver
kehr verlangt, je nach der Bedeutung des Stra
ßenzuges, Brüd..en mit einer FahrbahIlibreite von 
6'60 m, 7"60 moder 8'50 m. Wenn Leitplanken 
angeordnet werden, erhöhen sich diese Maße auf 
8'00 m, 9'00 mund 9'50 m. Weiters wird im all
gemeinen eine Tragfähigkeit von 60 Tonnen ge
fordert. -

Derzeit weisen jedoch viele Brüd..en eine un
zureichende Breite und nom rund 1700 Brüd..en 
eine Tragfähigkeit von weniger als 18 Tonnen 
auf. Die vorgesehenen Budgetmittel werden dazu 
aufgewendet, möglichst viele der nicht mehr ent
sprechenden Objekte ehest den heutigen Ver
kehrserfordernissen anzupassen. 

Zu den "Hochbauten" zählt der Neu- oder 
Umbau von Bauhöfen, Winterstützpunkten, Ein
stellhallen und anderen Hochbaulichkeiten, die 
zur Betreuung der Bundesstraßen dienen. 

Die in den Jahren 1964 bis 1967 auf die ein
zelnen Bundesstraßen entfallenden Teilbeträge 
für den Ausbau einschließlich größerer Instand
setzungen können der übersicht auf den Sei
ten 268 bis 274 entnommen werden. 

Ansatz 64253 Geräte und Kraftfahrzeuge 

Der Fremdenverkehr sowie auch die inländi
schen Interessenten (Industrie,- Handel, Land
wirtsmaft, Frächter, Kraftlinienbetriebe usw.) 
fordern die Smneefreihaltung der wimtigen 
Straßenzüge und die Bekämpfung von Glatteis 
und Schneeglätte. Dieser Forderung kann bei Be
achtung wirtschaftlicher Prinzipien auf die 
Dauer nur durch den Einsatz moderner, motori
sierter Geräte Rechnung getragen werden. 

Titel 643 . Bundesstraßenverwaltung 
(Autobahnen) 

überdies erfordert eine neuzeitliche Straßen
erhaltung dringendst Kleill- und Mittelgeräte, -
da den Anforderungen des großen Verkehrs auf 
die Dauer mit händischen Erhal1lUIligsmethoden 
nicht mehr entsprochen werden kann. 

Ansatz 64267 Bundesbeiträge 
Im Rahmen der Bundesbeiträge sind auf 

Grund gesetzlicher Verpflichtungen (zum Bei
spiel nach dem Wasserrechtsgesetz vom 8. Sep- -
tember 1959, BGBL Nr. 215) oder von freiwil
ligen, im besonderen Interesse der Bundesstraßen
verwaltu-ng gelegenen Vereinbarungen Beiträge 
für Gewässerregulierungen, Wildbach- und 
Lawinenverbauungen, Bodenent'l'l'ässerungen und 
-bewässerungen, Wasserversorgungen und Kana
lisationen von der Bundesstraßenverwaltung zu 
leisten. 

Einnahmen (Ansatz 2/64200, 2/64201, 2/64202) 

Die ausgewiesenen Zwed..gebundenen Einnah
men sind im wesentlichen: 

Beiträge, die gemäß §§ 6 und 7 des Bundes
straßengesetzes (BGBL Nr. 59/1948 in der Fassung 
BGBL Nr. 127/1954, 56/1958, 100/1959 und 
135/1961) zum Aufwand für die Bundesstraßen 
zu leisten sind, und zwar von den Gemeinden 
für bestimmte Kosten bei Ortsdurchfahrten und 
von den Unternehmungen für die Mehrkosten, 
die infolge der besonderen Art der Benützung 
von Bundesstraßen durch diese Unternehmungen 
der Bundesstraßenverwaltung erwachsen. 

Geldstrafen gemäß § 30 des Bundesstraßen
gesetzes und § 100 der Straßenverkehrsordnung 
(BGBl. Nr. 159/1960). _ 

Mittel des Katastrophenfonds zur Beseitigung 
von Schäden. 

Bei diesem Titel gelangen auch nicht zwed..
gebundene Einnahmen aus Erlösen aus der Ver
äußerung beweglichen Bundesvermögens, Miet
und Pachtzinsen, Vergütungen sowie Miet- und 
Pachtzinsersätzezur Verrechnung . 

Ordentliche Gebarung Außer- Ausgaben- Ein-
.ordeni- summe nahmen 

Personal- Saeh- Summe liehe 
aufwand Gebarung 

Mill. S 

1965*) ................... 900'5 900'5 300'0 1.200'5 1'8 
1966'~*) .................. " .......... L097"5 1.097"5 175'0 1.272'5 0'8 
1967**) ..................... " ............ 42'8 1.160'0 1.202'8 200'0 1.402'8 1'5 

Ausbau I Das gesetzlich festgelegte Autobahnnetz hat 
Die in den Bundesstraßengesetz-Novellen derzeit eine Gesamdänge von rund 1090 ~m. 

(BGBl. Nr. 56/1958, BGBL Nr. 127/1964 und Davon entfallen 36 km auf die "Brenner
BGBL Nr. 134/1964) festgelegten Autobahnen Autobahn" (Innsbruck/Ost-Brenner), deren 
werden nach und nach geplant und jeweils ab- Finanzierung, Bau und Erhaltung durch die 
schnittweise gebaut. "Brenner-Autobahn A. G." auf Grund eines 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

eigenen Finanzierungsgesetzes, BGBL Nr. 135/ 
1964, erfolgt. 
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248 Kapitel 64 - Titel 643 

Auf der Westautobahn (Wien-Salzburg) 
stehen am 1. Jänner 1967 dem Verkehr zur 
Verfügung: 

Mit definitiver Fahrbahndecke die 
Teilstrecken 
Preß baum - Kottingburgstall 
Ennsdorf-Salzburg-Staats-
grenze ."""""""""", 
Autobahnast SaIzburg """" 
Autobahnast Linz .:"""", 

Mit provisorischem Bitumenfahr
bahnbelag die Teilstrecken 
Wien/Auhof-Preßbaum ,",', 
Kottingburgstall-Ennsdorf 

Zusammen" . 

km km 

85'9 

149'5 
7'8 
4'6 247"8 

13'8 
42'8 56'6 

304'4 

Auf der Südautobahn (Wi~n-Graz-Klagen
furt-Villach) stehen am 1. Jänner 1967 dem 
Verkehr zur Verfügung: 

. Erdarbeiten :und Btückenbautenin der Strecke 
KlagenfurtIWest-Wernberg (28'1 km), 

C. Auf der Nordautobahn (Wien/Donaukanal-
Stammersdorf) für Restarbeiten in der dem 
Verkehr übergebenen Teilstrecke Gürtel
brücke---'Prager Straß·e (3"6 km), 
Rückzahlung der Aufwendungen für die nach 
Inkrafttreten der Blmdesstraßengesetz-No
velle 1964 im Jahre 1964 durchgeführten Bau
maßnahmen, 

D, Auf der Nordostautobahn für die Weiterfüh
rung des Baues der vierten Donaubrücke in 
Wien, , 

E, Auf der Inntal-Autobahn (Innsbruck/Ost
Kufstein) für Erdarbeiten und Brückenbauten 
in' den Teilstrecken "Umfahrung Kufstein'" 
(5'0 km) und Wattens-Innsbruck/Ost 
(12'4 km) und für die Weiterführung des 
Baues der Kufsteiner Innbrücke. 

Wien/lnzersdorf-Neunkirchner 
Allee mit Einbindung Triester 
Straße und Ast Brunn-Vösen-
dorf ....................... . 

Auf der Nordautobahn (Wienl 
Donaukanal-Stammersdorf) ist 
die Teilstrecke Gürtelbrücke-

km F. Auf der Rheintal-Autobahn (Bregenz-Feld
kirch) für Erdarbeiten und Brückenbauten in 
der Teilstrecke Dornbirn-Götzis (15'5 km). 

48'1 G. Auf der Salzachtal-Autobahri für Erdarbeiten 
und Brückenbauten in der Strecke Hallein
Vigaun und im Zubringer, Hallein (6'1 km). 

Prager Straße ............... . 
Die Hochbauten für den Straßendienst 

3"6 (Autobahnmeistereien, Gendarmeriestützpunkte 
Auf der Brenner-Autobahn ist 

die Teilstrecke Innsbruck/Süd-
Schönberg .................. . 

u. ähnl.) in den dem Verkehr übergebenen 
TO Strecken sollen möglichst fertiggestellt werden. 

Die Verkehrssicherung auf den dem Verkehr 
insgesamt ... 363'1 übergebenen Strecken soll durch die Aufstellung 

in Betrieb. 

Das Tempo des weiteren Baues der Auto
bahnen und der Zeitpunkt der Fertigstellung der 
einzelnen Strecken und Bauabschnitte sind durch 
die jährlich zur Verfügung ~tehenden Geldmittel 
bestimmt. 

Die beim Titel 643 für die Autobahnverwal
tung im Jahre 1967 vorgesehenen Mittel sollen 
auf den nachfolgenden Autobahnstrecken ver
wendet werden: 

A. A1Jf der Westautobahn (Wien-Salzburg) für 
Restarbeiten in den dem Verkehr übergebenen 
Strecken und für Restzahlungen (304'9 km), 
den Ausbau der Einbindung des Autobahn
astes Linz in die Wiener Bundesstraße, 
Restarbeiten und Herstellung des provisori
schen Fahrbahnbelages zwischen Steinhäusl 
und Klausenleopoldsdorf (10'1 km). 

B. Auf der Südautobahn (Wien~ ViIlach) für 
Restarbeiten in der dem Verkehr übergebe
nen Strecke und für Restzahlungen (467 km), 
Restarbeiten an den Autobahnknoten Inzers
dorf und Vösendorf, Brückenbauten und 
Bauvorbereitung in der Strecke Wien/lnzers
dorf-Favoritenstraße (47 km), 
Erdarbeiten und Brückenbauten in der 
Strecke Gleisdorf-Graz-Mooskirchen 
(39'9 km), 

weiterer Sicherheitsleitschienen am Mittelstreifen 
ergänzt und durch die Weiterführung des Baues 
der autobahneigenen Fernmeldeanlagen auf der 
Westautobahn vervollständigt werden, 

Planung- und Projektierungsarbeiten sind 
durchzuführen bzw, fortzusetzen für die Strecken 

Wien/Favoritenstraße-St. Marx, 
Wien/lnzersdorf-Altmannsdorf, 
Wr. Neustadt-Hartberg, 
Mooskirchen-Pack-Klagenfurt, 
Villach - Arnoldstein, 
Kufstein-Wattens, 
Bregenz-Feldkirch, 
Salzburg-Golling. 
Für den Personalaufwand sowie für die Er

haltung der dem Verkehr übergebenen Auto
bahnstrecken und für die hiezu erforderlichen 
Geräte und Kraftfahrzeuge ist ebenfalls bei 
diesem Titel vorgesorgt. 

Ansatz 6437 Autobahneigene wr ohngebäude 

Die ausgewiesenen Aufwendungen. enthalten 
im wesentlichen Betriebskosten und Hauserfor
derhisse (wie gesetzliche Verpflichtungen, In
standhaltung u. ä.) sowie Herstellungen am Bau
bestand (wie Aufholaufwand, Instandsetzungs
arbeiten u. dgl.) für autobahn eigene Wohnge
bäude samt den dazugehörigen Grundstücken, 
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Aufwendungen für den Ausbau der Bundesstraßen in den Jahren 1964 bis 1967. 

I Bundesrechnungs-
abschluß 

Ge-
ändertes 

Straße Länge in Verlauf der Bundesstraße 
Bau-

Name der Straße 
I Nr, km 1964 1965 programm 
I 1966 

Millionen Schilling 

Bundesstraßen (ausschließlich A utobahnen).15} 

1 Wiener 646'6 von Straße Nr, 17 in Wien/Neuerlaa-Linz-Salzburg-(Reichenhall}-'Inns-
bruck-Staatsgrenze Lindau ............. 76'822 121'573 121'220 

Rechtsufrige Wiener, , . 7'0 von Völser Landesstraße bei Völs zur Straße Nr, 1 bei Zirl . 6'539 0'323 4'000 
1a Obere Lindauer .. WO von Straße Nr, 1 in Lochau zur Staatsgrenze bei Oberhochsteg 0'005 0'496 
1b Liechtensteiner , 3'3 von Straße Nr, 1 in Feldkirch zur Staatsgtenze bei Tisis . . . ..... 3'006 0'317 
2 Znaimer. , , 65'2 Wiener Stadtgrenze bei Langenzersdorf-Korneuburg-Stockerau-Holla-

brunn-Staatsgrenze bei Klein Haugsdorf . , , . , , , , , . . . . 8'957 5'633 30'870 
2a Guntersdorf-Retzer 14'5 von Znaimer Straße bei Guntersdorf bis zur Retzer Straße bei Retz • 3'008 1'044 
3 Stockera u -Kremser 46'5 von Straße Nr. 4 bei Stockerau zur Straße· Nr, 34 in Krems a. d, Donau 3'591 4'392 1'500 
4 Horner, 112'3 von Straße Nr. 2 in Stockerau zur Staatsgrenze bei Nagelberg . 17'093 20"278 14'190 
5 Waidhofener , .. . . 41'9 von Straße Nr. 4 nächst Göpfritz zur Staatsgrenze bei Grametten 6'347 7'330 
6 Laaer . . . · . 49'9 von Straße Nr, 2 in Korneuburg zum Thaya-Mühlbach (Richtung Höflein 

a, d. Thaya) . . ... . . . .. . . . . • . , . . , ........ 3'752 3'980 8'700 
7 Brünner. 62'9 von Stadtgrenze bei Stammersdorf zur Staatsgrenze gegen Drasenhofen , 6'206 12'959 10'580 
8 Angerner , , . .. 31'1 vom Brückenkopf der Reichsbrücke 1'225 km bis Schüttaustraße und Stadt-

grenze bei Süßenbrunn bis Staatsgrenze bei Angern . 4'656 3'617 4'220 
9 Preßburger .. 48'3 von Stadtgrenze bei Schwechat bis Staatsgrenze gegen Preßburg . , . . , 0'290 2'660 6'750 
9a Kittseer . 6'1 von Straße Nr. 9 nächst Wolfsthai zur Staatsgrenze gegen Karlburg , , . 

10 Budapester , 57'6 von Straße Nr, 9 in Schwechat zur Staatsgrenze bei Nickelsdörf. '" 3'721 4'144 6'000 
16 Odenburger 50'6 ehern, Stadtgrenze bei Rothneusiedl-Ebreichsdorf-Staatsgrenze bei Klingen bach 5'184 11'749 8'045 
17 Triester . ' , 364'6 Wiener Stadtgrenze bei Inzersdorf - Semmering - Leoben - Klagenfurt -

Staatsgrenze bei Thörl. , , , • . , , . , , . , , , , , , , , , . 139'412 77'573 48'090 
18 Hainfelder , · ........ 55'8 von Straße Nr, 17 in Günselsdorf zur Straße Nr, 20 in Scheiblmühl , 13'855 23'786 24'320 
19 Hainfelder-Göllersdorfer , , 67'8 von Straße Nr, 18 bei Hainfeld zur Straße Nr,2 in Göllersdorf ' , , , , 7'741 1'197 2'420 
20 Mariazeller, . , , 135'1 von Straße Nr, 1 in St, Pölten-Mariazell-zur Straße Nr, 17 in Kapfenberg 24'296 27'912 28'230 
21 Gutensteiner . , , . 66'0 von Straße Nr,17 in Sollenau-Gutenstein-zur Straße Nr, 22 nächst Haidenhof 2'625 .4'141 11'270 
22 Kernhofer. · , , . 37'1 von Straße Nr, 20 in Freiland-Kernhof-zur Straße Nr. 23 in Terz . 0'543 0'130 4'440 
23 Lahnsattel , 51'1 von Straße Nr. 17 in Mürzzuschlag zur Straße Nr. 20 in Mariazell , 0'210 3'348 4'350 
24 Dreimärkter . 52'5 von Straße Nr, 20 in Gußwerk zur Straße NT. 25 bei Palfau . 

,. 

9'437 6'538 7'050 
25 Erlauftal. , .. . ... " 83'8 von Straße Nr, 1 in Kolm bei Erlauf zur Straße Nr, 115 in Lainbach . 8'275 11'598 24'250 
25a Persenbeug-Wieselburger , . 9'9 von Mauthausener Straße bei Persenbeug zur Eriauftalstraße bei \V'ieselburg . 5'202 3'040 0'370 
26 Puchberg . , 33'4 von Straße Nr, 21 bei Oed-Puchberg am Schneeberg-Straße Nr, 17 , 6'551 0'109 0'850 
27 Höllental . . . , . 38'8 von Straße Nr, 21 In Richtung Schwarzau zur Straße Nr, 17 bei Gloggnitz 5'217 11'957 13'360 

15) Die Verredmung erfolgt beim Ansatz 1/642, 

Voraus-
sichtliches 

Bau-
programm 

1967 
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t>!) 

(FortSetzung) CI 
0 

Bundesrechnungs- Ge- Voraus-
abschluß ändertes sichtliches 

Straße I Name der Straße I Läk~ in I Verlauf der Bundesstraße 
Bau- Bau-

Nr. 1964 1965 programm programm 
1966 1967 

Millionen Schilling 

28 Neubruck-Wienerbrucker 27'9 von Straße Ni". 25 bei Neubruck zur Straße Nr. 20 bei Wienerbruck 4'611 0'818 2'000 ~ ., 
29 Wachauer (früher Stein-Emmers- 'E. 

dorfer) 32'9 von Straße Nr. 32 in Stein a. d. Donau zur Mauthausener Straße nächst .. 
2-

Emmersdorf . ..................... 0'503 a-
30 Horn-Droscndorfer 35'8 von Straße Nr. 4 bei Horn zur Staatsgrenze bei Drosendorf ........ 2'291 2'358 3'700 1'250 """ 
31 Ybbstal .. 45'2 von Straße Nr. 121 in Waidhofen a. d. Ybbs zur Straße Nr. 25 in Göstling 11'561 13'987 20'260 18'660 
32 St. Pölten-Kremser ...... 28'1 von Straße Nr. 1 in St. Pölten zur Straße Nr. 34 in Krems a. d. Donau 0'770 > 33 Aggsteiner (früher Wach au er) . . 32'0 von Straße Nr. 1 in Melk a. d. Donau zur Straße Nr. 32 in Mautern . 0'270 0'224 1'000 2'000 = 
34 Kamptal . 34'5 von Straße Nr. 4 bei Horn nach Langenlois . . . . . . . . . . . . . 6'582 7'072 5'000 12'200 i 
35 Retzer 33'8 von Straße Nr. 4 in Horn zur Staatsgrenze bei Mitter-Retzbach . . . . . 0'318 0'407 3'300 ., 

:: 
36 Weitenegg-Zwettler 58'3 von Straße ~r. 123 in Weitenegg zur Straße Nr. 38 in Zwettl ..... 3'728 6'978 6'180 0'600 c:>. 
37 Krems-W aidhofener 80'8 von Straße N r. 32 in Krems a. d. Donau zur Straße N r. 5 in Waidhofen a. d. Thaya 11'645 5'299 9'630 10'550 .... 

-..Q 

38 Horn-Freistädter 91'8 von Straße Nr. 4 in Horn zur Straße Nr. 125 in Freistadt . . . . . . . 28'726 37'339 25'050 17'500 a-
39 Eggenburger . , 32'2 von Straße Nr. 2 in Schöngrabern-Eggenburg-Straße Nr, 4 nächst Horn 1'896 0'095 """ 
40 Mistelbacher . . 73'8 von Straße Nr.2 in Hollabrunn-Mistelbach-Dürnkrut , 14'787 11'660 1'360 ~ 
41 Schrems-Karlstifter 39'1 von Straße Nr. 4 bei Schrems zur Freistädter Straße bei Karlstift . 2'423 2'377 1'400 .-
46 Staatzer . 31'7 von Straße Nr. 7 in Schrick zur Straße Nr. 6 in Laa a. d. Thaya , 0'581 0'103 ~ 

a-
47 Lundenburger 22'4 von Straße Nr. 40 in Wilfersdorf zur Staatsgrenze bei Unter-Themenau 0'749 0'105 'I 

48 Erdöl. , .. 19'3 von Straße Nr. 47 bei Bullendorf bis Hohenau . . . . . . . ; . . . 0'352 3'600 2'000 C? 
49 Bernstein 43'7 von Straße Nr. 8 in Angern zur Staatsgrenze bei Unter-Themen au . 2'271 4'300 2'500 

... 
50 Eisenstädter 217'8 von der Staatsgrenze gegen Preßburg-Eisenstadt-Straße Nr. 66 bei Feldbach 41'211 43'519 50'500 78'850 t:I:I . . ... . ... = 
50a Abzweigung von der Eisenstädter :: 

~ 
Straße 4'8 von Straße Nr. 50 in Eisenstadt zur Straße Nr. 16 bei Großhöflein (Länge ~ 

bei Straße Nr. 50 enthalten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 
51 I Neusiedler . 19'4 von Straße Nr. 50 nächst Parndorf - Neusiedl a. See - Staatsgrenze nächst ., 

Ci'> 
Halbthurn . . . .. 0'451 2'933 4'500 6'000 " :: 

51a Abzweigung von der Neusiedler 
Straße . 2'5 von Straße Nr. 51 in Neusiedl a. See zur Straße Nr.50 bei Jois .... , 

52 Frauenkirchener 23'6 von Straße Nr. 51 in Mönchhof-Frauenkirchen-Staatsgrenze bei Pamhagen 0'075 0'900 
53 Wiener Neustädter 27'2 von Straße Nr, 17 in Wr, Neustadt zur Staatsgrenze bei Baumgarten , , , 0'928 5'807 7'630 10'000 
54 Wechsel. 108'7 von Straße Nr, 17 in Wr, Neustadt-Aspang-Straße Nr. 65 in Gleisdorf 38'022 43'188 46'020 68'800 
55 Kirchschlager . 62'8 von Straße Nr. 54 bei Edlitz-Kirchschlag-Straße Nr. 63 bei Schachendorf 9'875 10'363 11'300 8'700 
61 Rabnitztal . . 31'4 von Straße Nr. 55 in Kirchschlag zur Staatsgrenze bei Lutzmannsburg . , . 4'881 3'103 2'000 8'200 
62 Günser 34'0 von der Staatsgrenze bei Neckenmarkt-Unterpullendorf-Mannersdorf-

Liebing zur Straße Nr. 55 in Lockenhaus 3'866 0'352 3'000 5'000 
62a Abzweigung von der Günser . 0'9 von Straße Nr. 62 in Liebing zur Staatsgrenze . ". 
62b Abzweigung von der Günser • 2'4 von Straße Nr, 62 in Mannersdorf zur Staatsgrenze . • I • , 
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absmIuß änderte sichtliches 

Straße! Länge in Bau- Bau-
Nr. Name der Straße km Verlauf der Bundesstraße 

1964 I 1965 programm programm 
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I Millionen Schilling 

63 Steinamangerer . .. 46'5 von Straße Nr. 54 bei Friedberg zur Staatsgrenze bei Smacheldorf . . , . 1'216 1'725 1'500 
64 Großpetersdorfer , .. 18'9 von Straße Nr, 63 in Großpetersdorf zur Straße Nr, 50 in St. Michael . 4'336 5'618 4'800 4'800 ~ 
135 Fürstenfelder , 74'3 von Straße Nr, 67 in Graz-Fürstenfeld-Staatsgrenze bei Heiligenkreuz im ~ . . "S . 

LafnitztaI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 3"327 0'651 4'600 9'700 .. 
G~eimenberger , '" 66 54'4 von Straße Nr. 65 in Gleisdorf-Bad Gleichenberg-Straße N r, 68 bei Halbenrain 0'246 5'180 7'430 13'000 -

67 Grazer 101'8 von Straße Nr. 17 nächst Bruck a, d Mur-Graz-Staatsgrenze bei Spielfeld 20'887 43'860 41'790 47'900 Cl' 
• o' •• • ••••. ~ 

67a Abzweigung von der GrazerStraße 0'1 von Straße Nr. 67 nächst Bruck a, d, Mur zur Straße Nr, 17 . , .. I 
68 Untere MurtaI . . . , , . . . 34'5 von Straße Nr. 67 in Straß zur Staatsgrenze bei Radkersburg . ..... 0'036 3'818 4'610 1'700 :> 
69 Südsteirische Grenz 36'0 von Straße Nr. 67 in Straß zur Straße- Nr. 76 in Eibiswald . 0'726 8'000 10'500 = 
70 Packer 151'1 von Straße Nr. 67 in Graz zur Straße Nr, 17 in Klagenfurt 10'861 9'165 12'240 15'730 i 
76 Radipaß . , .. 49'3 von Straße Nr, 70 bei Lieboch zur Staatsgrenze auf dem Radipaß . . . . 6'777 0'470 6'050 16'500 ~ 

::I 

77 Sobother , , , 42'9 von Straße Nr, 76 bei EibiswaId-St, OswaId-St, Jakob in der Soboth- Q.. . , 
St. Magdalena-zur Straße Nr, 80 b'ei Lavamünd . , , , , , , , . . 16'265 16'657 15'400 16'900 -...0 

78 Obdacher 40'1 von Straße Nr. 17 in Judenburg-Obdam-Straße Nr. 70 in Twimberg . 2'215 2'000 '" . , , ~ 

79 St. Pauler , .. 16'2 von Straße Nr, 70 bei St, Andrä-St, Paul i, Lavanttal-Straße Nr, 80 bei ~ 
Lavamünd , . . . . . . . . . . . , 1'193 0'549 0'900 '" 

80 U nterdrauburger 32'6 von Straße Nr. 70 bei Völkermarkt zur Staatsgrenze bei Rabenstein 2'736 2'307 2'600 3'500 -...0 
81 Eberndorf-Lavamünder 32'1 von Straße Nr. 82 in Eberndorf zur Straße Nr. 80 in Lavamünd . 9'884 4'490 1'200 5'000 C' 

'I 
82 Eisenkappier , 39'1 von Straße Nr. 70 in Völkermarkt-Eisenkappel-Staatsgrenzc auf dem See-

2? bergsattel . , , . , . . , . . . , , . , . . . . , . , , , 1'856 5'700 5'300 ... 
83 St, Veit-Völkermarkter . 27'4 von Straße Nr, 17 in St. Veit zur Straße Nr. 70 in Völkermarkt . 0'977 3'597 ' 1'700 t:;I:l 
84 Grafensteiner . 21'5 von Straße Nr. 70 bei Rain-Grafenstein-Straße Nr, 82 bei Miklauzhof . 3'773 3'470 2"700 = 
85 RosentaI . 64'5 von Straße Nr. 17 bei Fürnitz-Rosental-zur Straße Nr. 84 bei Wildenstein 4'291 1'089 5'480 6'000 ::I 

Q.. 

85a Abzweigung der RosentaI- '" von '" '" straße. 1'0 von Straße Nr, 85 bei Fürnitz zur Straße Nr, 17 in Federaun ... . . . . . . ... 
85b Abzweigung der RosentaI-

~ 
von "" straße, 1'7 von Straße Nr. 85 über Abriach zur Straße Nr. 84 in Gallizien . '" .. ::I 

91 I Loiblpaß .. -- ....... 28'4 von Straße Nr. 17 in Klagenfurt zur Staatsgrenze am Loibltunnel 15'242 10'217 15'400 9'800. 
91a . Abzweigung von der LoibIpaß-

straße. 3'0 von Straße Nr. 91 auf den Loiblpaß, , , , , . , . . . . . . 
92 Görtsmitztal . 67'0 von Straße Nr, 17 bei Neumarkt zur Straße Nr, 7 in Klagenfurt . . . , 1 

4'
028

1 6'
146

1 
7'900 5'100 

93 Gurktal . " 47'3 von Straße Nr, 17 in Zwischenwässern-Gurk-Straße Nr. 95 in Feldkirchen 1'066 4'011 4'800 4'000 
94 Ossiacher 48'5 von Straße Nr, 17 in St, Veit a, d. Glan zur Straße Nr, 98 in Seebach bei Villam 6'471 5'961 5'000 2'500 
94a Abzweigung von der Ossiacber 

Straße 0'5 von Straße Nr. 94 bei Seebach zur Straße Nr. 17 ........ 
95 Turracher . 78'8 von Straße Nr, 17 in Klagenfurt-Turrach-Straße Nr, 96 in Predlitz 12'574 10'667 8'710 I 10'500 
96 Obere MurtaI 70'3 von Straße Nr. 17 über Murau zur Straße Nr, 99 in Mauterndorf .. 6'894 4'088 0'260 3'400 
97 Mooshamer 11'2 von Straße Nr, 96 bei Tarnsweg zur Straße Nr, 99 bei St, Michael , , t>:l 

Cl 
I-' 
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I:..:> 

Bundesrechnungs- Ge- Voraus-
abschluß ändertes sichtliches 

Straße I ~ame der Straße I Länge in I Verlauf der Bundesstraße 
Bau- Bau-

~r, km 1964 1965 programm programm 
1966 1967 

Millionen Schilling 

98 MiUstätter , 47'7 von Straße ~r, 99 in Seebach bei Spittal a, d, Drau-Millstatt-Straße ~r, 17 
in Seebach bei Villach , , . , • . . • • . . . . . . . . . . . , , 15'472 19'7,01 9',0,0,0 2',0,0,0 

99 Katschberg , 91"4 von Straße ~r. 112 in Radstadt-Katschberghöhe-zur Straße ~r, 100 in 
Spittal a, d, Drau, . , , . . , . , , , , , . , , . . , , . , . . 13'621 26',042 37'5,0,0 39'10,0 ~ 

0> 10,0 Drautal . 147"4 von Straße ~r. 17 in Villach zur Staatsgrenze bei Sillian ........ 40'901 49'747 47',05,0 39',050 "0 
106 Mölltal 51'4 von Straße ~r, 100 in Möllbrücke zur Straße ~r. 107 in Winklern . . . 1'37,0 

;::t. 
!!.. 1'o6a Mallnitzer . 7'9 von Straße ~r, 106 in Obervellach zum Bahnhof in Mallnitz . · .... a--

1,07 Großglockner 35',0 von Heiligenblut über Winklern-Iselsberg zur Straße Nr. 100 bei Dölsach ,0'2,01 ,0'6,05 2',0,0,0 4'8,0,0 
.,. .. . .. 
I lü7a Abzweigung von der Großglock ner-

straße. . 2',0 von Straße Nr, 107 in Dölsach zur Straße Nr. 100 bei Lienz . :> .. , = 1,08 Iseltal , 27'1 von Straße ~r. 100 in Lienz nach Matrei in Osttirol . ......... 4'511 10'418 8'95,0 13'45,0 i' 1,09 Wllrzenpaß 8'5 von Straße ~r, 17 in Riegersdorf zur Staatsgrenze auf dem Wurzenpaß . ,0'411 1'83,0 5',0,0,0 0> 
::l 11,0 Plöckenpaß 27'7 von Straße ~r. 100 in Oberdrauburg zur Staatsgrenze auf dem Plöckenpaß 3'336 ,0'356 0-

111 Gailtal 116'9 von Straße ~r, 17 bei Thörl-St. Jakob-Straße ~r, 100 bei SiIli"n , , . 17'697 11'448 1,0'400 16'3,0,0 -.. .... .. 
'-l) 

11la Abzweigung von der Gailtaistraße ,0'8 von Straße ~r. 111 zur Straße ~r. 17 bei Thörl . • . . , . . . . '. • '" .,. 
112 Ennstal ... , ..... - .. 135'4 von Straße ~r. 159 bei Bischofshofen zur Straße Nr. 115 in Hieflau . 15'279 13'4,04 9'6,0,0 37'92,0 

~ 113 Schoberpaß 7,0'3 von Straße ~r. 17 in St, Michael in Steiermark zur Straße ~r. 112 in Liezen 3'352 16'554 16'22,0 2,0'4,0,0 -114 Tauern . . .. . ..... 46'1 von Straße Nr, 113 in Trieben-Hohentauern-zurStraße~r.17 in St. Georgen 12'055 13'07,0 11'9,0,0 12'1,00 '-l) 
a--114a Abzweigung von der Tauernstraße 4'6 von Straße ~r, 114 bei Pölshals zur Straße ~r. 17 bei Furth . · . ~ 

115 Eisen . 149'4 von Straße ~r, 1 in Enns zur Straße ~r. 17 in Leoben , 4,0'612 28'483 28'840 39'8,0,0 2? 
121 Amstetten-Weyer 43'8 von Straße ~r. 1 in Amstetten zur Straße Nr, 115 in Weyer , 4'288 6'855 12'3,0,0 19'85,0 

., 
t:l:I 122 Voralpen 99'9 von Straße ~r. 121 bei Aschbach zur Straße ~r. 145 in Gmunden 1,0'674 13'39,0 11'35,0 5'95,0 = 

122a Aschbach-Oeder 6'2 von Straße Nr. 122 in Aschbach zur Straße ~r. 1 in Oed ,0'622 ::l 
0-

123 Mauthausener 94',0 von der Melker Donaufähre zur Straße Nr. 125 in Katzbach . · .... 2'370 4'465 24'65,0 36'8,0,0 ~ 
124 Königswiesener 75'7 von Straße Nr. 125 in Unterweitersdorf zur Straße Nr. 38 in Merzenstein 8'29,0 2'754 5'38,0 2'7,0,0 .... .., 
125 Prager . 56'7 von Straße N·. 129 in Vnz zur Staatsgrenze bei Wullowitz ...... 2'191 1'5,07 2'1,0,0 1,0'3,0,0 0> 

C'> 
126 Leonfeldener . 33'2 von Straße ~r. 125 in Urfahr zur Staatsgrenze bei \1Veigetschlag ..•. 2'16,0 3'456 3'10,0 8'5,0,0 .. 

::l 
127 Krumauer . 64'1 von Straße Nr, 125 in Urfahr zur Staatsgrenze bei Aigen im MUhlkreis , ,0'793 4'242 1'90,0 9'2,0,0 
128 Sternwald 65'4 von der Staatsgrenze bei Kollerschlag zur Straße Nr. 125 in Freistadt , 23'11,0 14'118 9'7,00 8'8,00 
129 Passauer . 96'8 von Straße ~r, 1 in Linz zur Staatsgrenze gegen Passau 7'1,07 6'319 3'6,0,0 5'6,0,0 
129a Abzweigung von der Passauer 

Straße, ,0'5 von Straße ~r, 129 in Schärding zur Staatsgrenze , 
13,0. ~ibeillngen 55'4 von Straße Nr. 129 in Eferding zur Staatsgrenze gegen Passau , , . , 1,0'752 7'588 4'72,0 3'6,0,0 
136 Sauwald . 31'3 von Straße Nr. 129 bei Schärding zur Straße ~r. 130 in, Engelhartszell 3'882 2'231 3'7,0,0 1'8,0,0 
137 Praintal (früher Schallerbacher ) 23'3 von Straße ~r, 141 bei Stritzing zur Straße ~r. 129 bei Weeg 27"4,05 23'131 25'95,0 1,0'9,0,0 
138 Pyhrnpaß 9,0'3 von Straße ~r, 1 in Wels zur Straße Nr. 112 in Liezen 17'728 16'817 23'8,0,0 41'900 
131l Kremstal , , 33',0 von Straße ~r. 129 in Linz zur Straße ~r. 122 in Kremsmünster 1'242 1'986 2'2,0,0 ,0'4,0,0 
14,0 Steyrtal , , , .. 28'4 von Straße Nr, 122 in Sierningshofen zur Straße Nr, 138 bei Klaus 1'12,0 ,0',005 2'7,0,0 
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abschluß ändertes sichtliches 
Straße I I Länge in I Bau- Bau-

N.. Name der Straße km Verlauf der Bundesstraße programm programm 
. 1964 1965 1966 1967 

Millionen Schilling 

141 Innviertler (früher Braunauer) 85'8 von Straße Nr. 1 bei Wels zur Staatsgrenze bei Braunau a. Inn . . . .. 0'489 12'742 22'730 32'000 
142 Obernberger, 40'3 von Straße Nr. 157 bei Uttendorf zur Straße Nr. 129 nächst Suben , ,. 0'050 0'917 ,0'800 3'500 ~ 
143 Hausruck 70'2 von Straße Nr. 142 nächst Antiesenhofen zur Straße Nr. 145 in Gmunden . 9'572 7'483 19'600 18'200 'E, 
144 Sattledter 20'0 von Straße Nr, 122 in Kremsmünster zur Straße Nr, 1 in Lambach l'OOS 0'054 0'600 1'100 ;;r 
145 Salzkammergut 114'0 von Straße Nr. 1 in Lambach-Bad Ischl-Straße Nr, 112 bei Neuhaus . 29'828 31'921 32'280 57'000 ;; 
151 Attersee . . 58'6 von Straße Nr, 1 in Oberthalheim über Attersee zur Straße Nr. 158 bei Hof 13'262 10'433 10'200 17'300 4>-

152 Seeleiten"", ,,' 24'8 von Straße Nr. 151 in Seewalch:en zur Straße Nr. 151 in Unterach a. Attersee 4'524 9-415 6'750 8'000 
153 Weißenbach-Mitterweißenbach 13'7 von Smiße Nr. 152 in Weißenbacn zur Straße Nr. 145 in Mitterweißenbach 0'532 0'582 :> 
154 . Mondsee 31'7 von Straße Nr. 1 bei Straßwalchen-Mondsee-Straße Nr. 158 in St. Gilgen 5'997 5'202 5'450 10'600 c 
155 Münchener 4'2 von Straße Nr. 1 in Salzburg zur Staatsgrenze bei Freilassing . . , . " . i 
156 Lamprechtshausener 59'5 von Straße Nr. 1 in Salzburg-Lamprechtshausen-Straße Nr, 157 bei ~ 

Braunau a. Inn ......... , .... , .......... , 4'874 5'439 0'800 1'900 !:)... 

157 Mattighofener 3S'7 von Straße Nr, 1 in Straßwalchen-Mattighofen-Straße Nr, 141 in Braunau ::;; 
am lnn . . . . . . . . , . . . , '. '.,......." 1'762 2'612 1'000 0'500 0' 

158 Wolfgangsee , . . . 52'5 von Straße Nr. 1 in Salzburg zur Straße Nr, 145 bei Bad Ischl ..•. , 10'668 16'399 17'550 13'550 4>-

159 Salzachtal-Paß Thurn 160'8 von Straße Nr. 1 in Salzburg-Paß Thurn-Straße Nr.l in St. Johanni.Tirol 38'148 29'158 28'600 41'780 ~ 
159 a Berchtesgadener . 4'5 von Straße Nr. 159 bei Anif zur Staatsgrenze gegen Berchtesgaden beim ..-

Hangenden Stein . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . '#. 
166 Paß Gschütt . 50'7 von Straße Nr. 159 bei Golling-Paß Gschütt zur Straße Nr. 145 bei Goisern 0'982 3'000 8'800 ..... 
167 Gasteiner 2S'5 von Straße Nr. 159 in Lend-Badgastein-Bahnhof Böckstein . . • • . 3'354 1;032 2'200 3'070 ~ 
168 Mittelpinzgauer , 40'6 von Straße Nr, 1 in Lofer zur Straße Nr. 159 in Bruckberg. • . . . 4'586 7'452 6'095 7'850 ... 
169 Gerlos 81'8 von Straße Nr. 1 in Straß zur Straße Nr. 159 nächst Mittersill. • . . 34'769 23'388 20'710 18'400 g' 
170 Brixental 30'4 von Straße Nr. 1 in Wörgl zur Straße Nr. 159 in Kitzbühel .. , , . 3'317 10'433 6'000 9'000 s.. 
171 Kössener .. , ,. 31'3 von Straße Nr. 1 bei Erpfendorf-Kössen-Staatsgrenze bei Niederndorf 0'693 0'042 0'300 0'080 :l 
171 a Abzweigung von der Kössener a 

Straße. . . , . . . 3'3 von Straße Nr, 171 in Kössen zur Staatsgrenze bei Reith im Winkel . ä 
171 b Abzweigung von der Kössener ; 

Straße. 3'7 von Straße Nr, 171 in Kössen zur Staatsgrenze bei Klobenstein . . . . 
172 Kufsteiner. 14'8 _ von Straße Nr, 1 nächst Wörgl-Kufstein-Staatsgrenze bei Kiefersfelden 2'244 0'558 3'100 7'000 
173 Eiberg 10'1 von StraßeNr. 1 in Bocking-Eiberg-Straße Nr, 172 bei Kufstein, , ,. 4'822 0'355 1'500 
174 Thiersee . 17'5 von Straße Nr. 172 in Kufstein-Thiersee~Staatsgrenze auf dem Ursprungpaß 0'328 1'000 ., 0'400 
175 Wildbichler 17'1 von Straße Nr. 172 in Kufstein-Wildbichl-Staatsgrenze gegen Sachrang . 
181 Achensee 33'6 von Straße Nr. 1 in Jenbach zur Staatsgrenze auf dem Achenpaß .. 3'268 0'026 0'400 
182 Brenner. 37'9 von Straße Nr, 1 in Innsbruckzur Staatsgrenze auf dem Brennerpaß . . 81'438 17'494 3'5500'750 
183 Stubaital . 14'1 von Straße Nr. 182 in Schönberg nach Neustift i. Stubaltal ....•.. , ·2'337 0'702 1'950 3'250 
184 Ellbögener . 24'4 von Straße Nr. 1 in Hall i. Tirol zur Straße Nr, 182 in Matrei a. Brenner, 5'375 1'261 1'500 2'315 
185 Scharnitzer. 19'4 von StraßeNr. 1 in Zid zur Staatsgrenze bei Scharnitz 21'348 7'850 5'200 3'200 

~ 
01 
~ 
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186 OtztaI .. . . . . 41'8 von Straße Nr. 1 bei Otz nach Zwieselsteiri .. ........ 12'775 5'778
1 

7'600 6'020 
187 Vintschgauer . ........... 46'9 von Straße Nr, 1 in Landeck zur Staatsgrenze bei Reschenscheideck 21'674 9'946 10'610 8'750 
187 a Abzweigung von der Vintschgauer 

Straße .,..,..',. 2'8 von Straße NI'. 187 in Stuben zur Staatsgrenze bei Schalklhof. . 
187b Abzweigung von der Vintschgauer ~ ... 

Straße 7'7 von Straße NI', 187 in Nauders zur Staatsgrenze bei Martinsbruck ." ;:;. 
188 Paznauntal . . , , 34'8 von Straße Nr. 1 in Pians nach Galtür. . • , . . . . . . . . 22'968 16'340 9'790 10'780 !!.. 
189 Reuttener . ....... 72'5 von Straße NI', 1 in Tclfs-Reutte-Staatsgrenze bei Füssen . 4'558 4'931 10'230 13'200 q-, 
189a Abzweigung von der Reuttener "" 

Straße 2'4 von Straße Nr. 189 in Lermoos zur Straße NI'. 190 
190 Ehrwalder . 11'8 von Straße NI'. 189 in Biberwier-Ehrwald-Staatsgrenze bei Griesen > 
196 ViIser. 5'8 von Straße NI'. 189-Vils-Staatsgrenze bei Schönbichl . . . 3'000 C 

197 Imst-Nassereither 12'5 von Straße Nr. 1 in Imst zur Straße Nr. 189 in Nassereith . . . . . 0'878 0'530 1'300 0'100 ~ 
198 Lechtat 77'4 von Straße NI'. 1 nächst Stuben a. Arlberg zur Straße Nr. 189 in Reutt~ , 9'807 6'051 3'000 4'500 

... = 
199 Tannheimer 23'0 von Straße NI', 198 in Weißenbadl-Tannheim-Staatsgrenze bei Schattwald 1'513 3'507 2'000 0'500 =-
200 BregenzerwaId 66'9 von Straße Nr. 1 nächst Dornbirn zur Straße NI'. 198 in Warth. . , . . 13'465 6'065 3'050 8'950 

... 
'oll 

201 KleinwaIsertaI 13'6 von Straße Nr. 200 in Hochkrummbach zur Staatsgrenze bei Walserschanz 6'604 13'989 6'000 2'850 
q-, 

"" 202 Schweizer 11'2 von Straße Nr. 1 in Bregenz zur Staatsgrenze gegen St. Margrethen 0'005 3'000 3'000 :r. 
203 Rhein .. 15'4 von Straße Nr, 1 nächst Götzis zur Straße NI'. 202' in Höchst . . • 5'840 5'087 5'300 8'500 '" 
210 Marchegger . 56'4 von Groß Enzersdorf-Orth-Marchegg-Straße Nt'. 8 bei Angern . 2'085 5'593 1l'850 1'870 .... 

'oll 
211 Gänserndorfer 41'3 von der Marchegger Straße in Orth-Gänserndorf-Stl'aße NI'. 7 in Kolln- eI' 

~ 

brunn ............... , ......... 4'781 3'951 4'500 1'300 ...., 
212 Pulkautal 40'4 von Straße Nr, 35-Rohrendorf-Straße NI'. 6 bei Laa an der Thaya . . 0'067 2'353 3'400 CI ... 
213 Ziersdorf-Hohenwarther 30'3 von der Pulkautalstraße in Straß-Ziersdorf-Straße Nr .. 3 in HoIIabrunn . 3'626 1'153 t:Il 
214 Eggenburg-Hadersdorfer 34'4 von Straße NI'. 35-Eggenburg-Straße NI'. 3 bei Hadersdorf 4'329 5'205 7'790 2'700 C = 215 Geras-Retzer , 31'0 von Straße Nr. 30 in Geras zur Straße Nr.35 in Retz. , , ...... 5'559 1'859 =-
216 ThayataI 61'2 von Straße Nr. 30 in Drosendorf-Heidenreichstein-Straße Nr. 4 in Schrems 9'899 8'831 9'540 9'100 .: 
217 GföhIer , 24'7 von Straße NI'. 38 in Neu Pölla-Gföhl-Straße Nr, 37 in Königsalm 1'491 3'911 7'530 5'050 " . . . . . . ... 
218 Ottenstein-Allentsteiger 18'1 von Straße NI', 38 bei Ottenstein-AIIentsteig-Straße NI'. 5 nächst Göpfritz 

... 
~ ,. 

218a Zwettler ", ... 12'9 von Straße Nr, 37 in Rudmanns-RastenfeId-Straße Nr. 37 nächst Mar- = 
bach . .. . . .................. 1'919 2'976 

219 Yspertal , , , 25'2 von Straße Nr. 36 inWürnsdorf-Altenmarkt-Straße Nr. 123 in Ysperdorf 0'080 
220 Wr. Neustadt-5chwadorfer 42'4 von Straße Nr. 17 bei Wr, Neustadt-Pottendorf-Reisenberg-Straße Nr, 10 

östlich Schwadorf , . . , , . , , , , . , , . . , , . . , , . . , 0'601 0'030 3'500 
221 Wr, Neustadt-Grünbamer 26'0 von Straße Nr, 17 in Wr. Neustadt zur Straße Nr. 26 bei Pumberg (Bruck) 0'148 2'490 2'300 
222 Berndorf-Hernsteiner 46'9 von Straße Nr, I-Baden-Hernstein-Wr. Neustadt-Grünbamer Straße . 5'210 3'036 5'190 0'500 
223 Badener. • , , .. 31'3 von der Mödling-Altenmarkter Straße in Alland-Baden-Straße Nr. 16 in 

Ebl'eichsdorf . . , , , , , . , , . . . . . . . , . . . , . . . . 0'023 0'864 0'150 
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Straße Name der Straße Länge in Verlauf der Bundesstraße 
Bau-

NI', km 1964 I 1965 programm 
1966 

Millionen Schilling 
I 

224 Mödling"Altenmarkter , , , , , 35'5 von Straße Nr, 16-Mödling-Heiligenkreuz-Stl'aße NI', 18 bei Altenmarkt 
5'129

1 
4'050 11'475 

225 Klosterneuburg-Tullner .... 28'5 von Wien/Heiligenstadt-Klosterneuburg-Gugging-Straße NI', 19 in Tulln 5'051 ' 11'377 6'200 
226 Tulln-Mauterner ....... 37'1 von Straße Nr, 19-Asparn-Traismauer-Straße NI', 32 bei Mautern , , , 0'207 0'067 . ... 
227 Purkersdorf-St,-Pöltener 44'8 von Straße NI', 1 in Purkersdorf-Neulengbach-Straße Nr, 20 in St, Pölten 4'152 1'473 0'500 
228 . Herzogenburg-Böheimkirchener , 40'2 von Straße NI', 32-Herzogenburg-Böheimkirchen-Straße Nr,19 in Laaben 7'238 8'281 3'920 
229 Aggsbacher "",'," 23'5 von Straße Nr, 1 in St, Pölten-Weyersdorf-Gansbach-Straße Nr,33 bei 

Dorf Aggsbach , , , , , , , , , , , " ,',"',,',' 5'126 4'782 1'490 
230 Spratzern-Mii'nker ,,'," 43'2 von Straße Nr, 20 in Spratzern-Mank-Matzleinsdol'f-Straße NI', 1 , , , 9'976 5'206 0'970 
231 Pielachtal . , , , , , , , , , 39'1 von der Spratzern-Manker-Straße in Obergrafendorf zur Straße NI', 28 bei 

Winterbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'025 1'305 8'600 
232 Metktal , , , , . , . , , , , 17'8 von der Spratzern-Manker-Straße in St, Leonhard am Forst zur Straße NI', 25 

in Purgstall , , , . . , , , , , . . . , , , , . . . , , , ,. , , 6'853 5'047 0'700 
233 Grestener .......... 29'8 von Straße NI', 25 in Saffen-Gresten-Straße NI', 31 in Gstadt , , , . , 8'479 10'933 8'905 
234 Ardagger .......... 12'8 von Straße NI'. 1 in Amstetten-Ardagger-Donauufer bei Tiefenbach , , 5'425 12'783 0'521 
235 Strengberg-Steyr , , , . , , . 22'2 von Straße NI'. 1 bei Strengberg-Haag-Straße NI', 22 bei Steyr . , , , , 7'142 7'970 1'500 
235a Haag-Weistracher . , . , , . , 8'4 von der Strengberg-Steyr-Straße bei Haag-Weistrach-Straße NI', 22 , , 2'024 8'339 9'400 

9,241'0 Allgemeine Ausgaben ....................... 47'715 87'005 364'019 
B und c s s t r a ß e n (ausschließlich Autobahnen) (Summe) . 1.524'589 1.503'969 1,816'000 

Autohahnen. 16) 

A West-Autobahn 17) • . • , . . . 296'6 Wien/ Auhof-Salzburg/Walserberg ................. 614'671 437'917 292'000 
,A Aste der West-Autobahn 18) , . 51'0 Salzburg-Niederalm, Freindorf-Linz, Steinhäusl-Brunn . . . . . . . 38'810 39'289 54'800 

A 
...... { 46'1 Wien/lnzersdorf-Neunkirchner Allee . . . . . . . . . . . . . . . . 208'639 417'419 123'500 

A Süd-Autobahn 19) 40'0 Gleisdorf-Graz-Mooskirchen ................ • 0° • 7'040 61'729 160'800 
A 38'3 Klagenfurt-Villach , , , , .. .................. 31'994 92'825 172'500 
A Inntal-Autobahn 20), • • • • • , 73'0 Innsbruck/Ost-Wattens und. Umfahrung Kufstein , . , , , , , , , , , 23'990 67'100 169'800 
A Andere Autobahnstrecken 111) • • 545'0 ' Laut Bundesstraßengesetznovellen 1958 und 1964 ........... 2'535 44'327 250'600 

1.090'0 Autobahnen (Summe) , 9~7'679 1.160'606 1.224'000 
10,331'0 Gesamtsumme , 2,452'268 2,664'575 3,040'000 

------

16) Die Verrechnung erfolgte bei den Ansätzen 1/643 und 5/643, 
17) Restarbeiten und Restzahlungen, 
18) Restarbeiten im Ast Steinhäusl-Klausenleopoldsdorf und Restzahlungen im Ast Freindorf-Linz, 
19) Restarbeiten in der Strecke Wien/lnzersdorf-Neunkirchner Allee und Bau der Strecken Gleisdorf-Graz-Mooskirchen und Klagenfurt-Villach, 
20) Bau der Strecke Innsbruck/Ost-Wattens und Umfahrung Kufstein, 
'1) Planung von Autobahnstrecken in allen Bundesländern, Baueinleitung und Bauweiterführung in den anderen Autobahnstrecken, 

Voraus-
sichtliches 

Bau-
programm 

1967 

10'300 
18'000 

0'800 
. .... 
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256 Kapitel 64 - Titel 644/645 

Titel 644 Wasserbau verwal tung 

Personal- Saeh- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mi!!. 5 

1965 "). , 44'6 42'3 86'9 9'2 
1966 ,:.*) , .. 47"5 41 "7 89'2 11'9 
1967 ':'*). , 50'8 49"7 100'5 16'3 

Gebarung 1965 bis 1967 

Ausgaben 
1965 *) 1966**) 1967 ") 

Mit!. 5 

Bundesstrombauamt '0 •••••••• 48·9 52·2 55'0 
Wasserbauten ................ 26·4 19·0 22·9 
Donau-Hochwasserschutz-

Konkurrenz ................ 11-6 4·0 8·0 
Kostenersatz an die Donau-

kraftwerke A.G. ........... 14·0 14·0 

Ausgaben (Summe) ... 86·9 89·2 100·5 

Einnahmen 

Bundesstrombauamt ., ........ 1·0 0·9 1·0 
Wasserbauten ................ 8·2 11·0 15·3 

Einnahmen (Summe) ... 9·2 11·9 16·3 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ab 1966 
beruht auf der Vorsorge für die Bezugsregelung 
für Bundesbedienstete, für Dienstjubiläen, Vor
rückungen u, dgl. 

Beim Sachaufwand ergaben sich im Jahre 1965 
erhöhte Aufwendungen bei den Wasserbauten 
und der Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz 
infolge Verwendung von Mitteln aus dem Hoch
wasserschädenfonds zur Beseitigung aufgetretener 
Hochwasserschäden, Die Steigerung im Jahre 1967 
gegenüber 1966 hängt zum Teil mit Preis
erhöhungen, hauptsächli<;h jedoch mit der Durch
führung vorbeugender Maßnahmen bei Wasser
bauten und bei Bauten der Donat1-Hochwas~er
schutz-Konkurrenz zusammen, die aus den beim 
Amatz 2/64421 veranschlagten zweckgebundenen 
Mitteln des Katastrophenfonds finam:iert wer
den. Diese Vorsorge bewirkt auch ei ne Steige
rung der Einnahmen gegenüber 1966. Für den 
Kostenersatz an die Don:aukraftwerke A, G, 
wurde erstmals im Jahre 1966 vorgesorgt. 

Ansatz 6440 Bundesstrombauamt 

Ansatz 6441 und 6442 Wasserbauten 

Dem Bundesstrombauamt obliegen die Erhal
tungsarbeiten an den bestehenden Regulierungs
bauten und die Durchführung der notwendigen 
Wasserbaumaßnahmen zur klaglosen Aufrecht
erhaltung der Schiffahrt und der unschädlichen 
Abfuhr der Wässer und des Eises auf der ge
samten österreichischen Donaustrecke, 

Neben den normalen Bauvorhaben im Rah
men dieser aufgezeigten Aufgabenbereiche wird 
das Bundesstrombauamt im- Jahre 1967 weit.ere 
Arbeiten im Zusammenhang mit den Kraftwerk-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

bauten an der Donau, darunter insbesondere 
große Baggerungen durchführen, da in öster
reich nur das Bundesstrombauamt über die er
forderlichen Großgeräte verfügt. Dem Aufwand 
für diese Arbeiten stehen entsprechende Einnah
men gegenüber. 

Dem Bundesstrombauamt stehen die Strom
bauleitungen in Aschach, Liriz, Grein, Ybbs, 
Krems, Greifenstein, Wien, Bad Deutsch-Alten
burg und die Marchbauleitung sowie die Betriebs
bauleitung zur Verfügung, 

Die Bauarbeiten an, der Marchgrenzstrecke 
werden auf Grund des Staatsvertrages zwischen 
der Republik österreich und der Tschechoslowa
kischen Republik vom Jahre 1'928, BGBL 
N r. 277/1930, ausgeführt. 

Ansatz 64437 und 64447 Donau-Hochwasser
schutz-Konkurrenz 

Das Bundesstrombauamt ist geschäftsführende 
Stelle der D o. n a u hoc h was 5 e r s c hut z
K 0 n kur ren z entsprechend dem Bundes
gesetz vom 16. Dezember 1927, BGBL Nr. 372, 
und dem Bundesgesetz vom 15.' Juni 1934, BGBI. 
Nr.95/11. 

Der Bauaufwand der Donauhochwasserschutz
Konkurrenz um faßt Arbeiten an den Ho.chwas
serschutzanlagen von Krems, Greifenstein, Wien 
und Bad Deutsch-Altenburg, Erhaltungsarbeiten 
am Wiener Donaukanal einschließlich Instand
haltung der Wehr- und Schleusenanlagen, 
Baggerungsarbeiten sowie Arbeiten an der Alten 
Donau, . 

Ansatz 64458 Kostenersatz an die Donaukraft
werke-AG. 

Die Aufwendungen der Donaukraftwerke-AG. 
zur. Verbesserung der Verhältnisse im Stauraum 
des Donaukraftwerkes Ybbs-Persenbeug werden 
von der Bundeswasserbauverwaltung ab 1966 in 
Raten rückersetzt. 

Titel 64'5 Bundesgebäudeverwaltung (Dienst., 
stellen und betriebsähnliche Verwaltungszweige) 

Personal- Sadl.- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mil!. 5 

1965 'f) ...... 153'5 30'9 184'4 20'4 
1966 :f>') .•...• 169'0 35'5 204'5 23'7 
1967 'f':-) ... , .. 188'1 37'3 225'4 26'5 

Gebarung 1965 bis 1967 

Ausgaben 
1965") 1966 **) 1967**) 

Mil!. 5 

Dienststellen der Bundesgebäu-
173-0 deverwaltung .............. 191-1 210·9 

Tiergarten Schönbrunn ....... 7·4 8·1 8·7 
Kurheime und Bäder ......... 4·0 5·3 5·8 

Ausgaben (Summe) ... 184·4 204·5 225·4 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 64 - Titel 645/646 257 

Einnahmen 1965 *) 1966 **) 1967*") 
Mill. S. 

Dienststellen der Bundesgebäu-
deverwaltung .............. 10·8 12·5 12·8 

Tiergarten Schön brunn ....... 5·3 5·9 7-9 
Kurheime und Bäder ........ 4·3 5·3 5·8 

Einnahmen (Summe) ... 20·4 23·7 26·5 

Unterschiede der Gebar,ung 

Die SteigerUng des Personalaufwandes ab 
1966 beruht auf der Vorsorge für die Bezugs
regelung für Bundesbedienstete, für Dienstjubi
läen, V orrückungen u. dgl. 

Der Sachaufwand verzeichnet eine Steigerung 
insbesondere beim Verwaltungsaufwand infolge 
von allgemeinen Prei-serhöhungen. 

Die Steigerung der Einnahmen ist durch 
höhere Umsätze der betriebsähnlichen Ver
wa\ltungszweige und durch die in Aussicht ,ge
nommene Erhöhung der Eintrittsgebühren des 
Ti'ergartens Schönbrunn bedingt. 

Gebarung 

Unter diesem Titel wird der Aufwand für die 
Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltungen I 
und II sowie für die betriebsähnlienen Ver
waltungszweige (Tiergarten Schönbrunn, Kur
heime und Bäder) veranschlagt. 

Ansatz 6450 Dienststellen der Bundesgebäude
verwaltung 

Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung I 
sind in Wien die Bundesgebäudeverwaltung I 
Wien, die Burghauptniannschaft (einschließlich 
Fernheizwerk und Kongießzentrum), die Schloß· 
h~uptmannschaft Schönbrunn mit der Tiergarten
verwaltung und in Innsbruck die Schloßverwal
t).mg zu Innsbruck und Ambras. 

Di~nststellen der Bundesgebäudeverwaltung II 
sind in Wien die Bundesgebäudeverwaltung II 

,Wien für Wien, Niederösterreich und Burgen
land, in den übrigen Bundesländern die Bundes
gebäudeverwaltungen Linz, Salz burg, Innsbruck, 
Klagenfurt und Graz. 

Ansatz 6451 Tiergarten Schönbrunn (Betriebs-

erhalten und Voraussetzung für emen entspre
chenden Besuch sein. 

Ansatz 6452 Kurheime und Bäder (Betriebs
ähnliche Verwaltungszweige) 

Badeschloß Badgastein 

Der Aufwand für das Badeschloß B a d
gas t ein, ein Kurheim für Bundesbedienstete, 
betrifft die Kosten des Betriebspersonals, die' 
A\,1slagen für den Betrieb und die Verpflegung. 
der Heimgäste. Die vorgesehenen Einnahmen 
decken den Gesamtaufwand. 

Kurhaus Semmering 

Das Kur hau s Sem m e r i n g dient aus
schließlich zur Unterbringung von Bundesbedien
steten. Der Gesamtaufwand findet in den ver
anschlagten Einnahmen seine Bedeckung. 

Bäder 

Von der Bundesgebäudeverwaltung betriebene 
Bäder gibt es in Wien (Alte Donau und Schön
brunn), Wr. Neustadt und Graz. Der prälimi
nierte Aufwand für das Betriebspersonal und 
die Betriebsauslagen ist ebenfalls durch die Ein
nahmen gedeckt. 

Titel 646 Bundesgebäudeverwaltung (Liegen
schaftsverwaltung) 

Sachaufwand Einnahmen 

1965 *) ........ . 
1966 *':-). . ..... . 
1967 ,:.*) .... _ •... 

Gebarung 1965 bis 1967 

Betriebskosten und Haus~rfor-
dernisse ................... 

Liegenschaftserwerb .......... 
Summe ... 

152'6 
249'3 
274'8 

1965 ,.) 

70·2 
82-4 

152·6 

Mi!!. S 

1966 g
) 1967 **) 

Mil!. 5 

79-6· 89·1 
169·7 185·7 

249·3 274·8 

ähnlicher Verwaltungszweig) Unterschiede der G~barung 

Die Einnahmen erfahren im Jahre 1967 in
folge der in Aussicht genommenen Erhöhung 
der Eintrittsgebühren für Tiergartenbesucher 
eine wesentliche Steigerung. 

Da sowohl das Niveau des Tierbestandes erhal
ten werden muß als auch eine entsprechende Be
setzung der fertigwerdenden Tierhäuser und Frei
gehege im Erweitenin,gsbau' n'otwendig ist, sind 
Tierankäufe unerläßlich. 

Die höhere Dotierung' bei Betriebskosten und 
Hauserfordernissen (Ansatz 6460) gegenüber dem 
Vorjahr ist auf eine Steigerung der gesetzlichen 
Verpflichtungen (Grundsteuer, Stromkosten, 
Kanalgebühren usw.) sowie auf den gesteigerten 
Aufwand' für. Reparaturen' durch die allgemeinen 
Preiserhöhungen zurückzuführen. 

Verwaltungsdienststellen 

Nur ein attraktiver Tierbestand wird den Die Liegenschaftsvetwaltung der Bundes-
internationalen Ruf des Tiergartens Schönbrunn gebäudeverwaltung I wird in erster Instanz von 

") Bundesrec:hntingsabsc:hluß. 
~.*) Bundesvoransc:hlag. 

Erläuternn!!en zum Bundesfinanzgesetz 

*) Bundesrec:hnungsabsc:hluß. 
.-*) Bundesvoransc:hlag. 

17 
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258 Kapitel 64 - Titel 646 

31 Gebäudeverwaltungsdienststellen wahrge-
nommen. 

Hievon sind 23 bundesunmittelbare und 
8 bundesmittelbare Gebäudeverwaltungsdienst
stellen. 

Die bundesunmittelbaren Gebäudeverwaltungs
dienststellen sind: 

Die Bundesgebäudeverwaltung I Wien, die 
Burghauptmannschaft in Wien, die Schloßhaupt
mannschaft Schönbrunn, die Schloß verwaltung 

. Innsbruck und Ambras, die sieben Finanzlandes
direktionen, die vier Oberlandesgerichtspräsidien 
und acht Landesschulräte (ohne Wien). 

Acht Landesregierungen (ohne Wien) üben die 
Funktion von bundesmittelbaren Gebäudever
waltungsdienststellen aus (Landesbauämter, Re
ferate für Bundesgebäude I). 

Sämtliche 31 Gebäudeverwaltungsdienststellen 
verwalten Bundesgebäude in folgenden Berei
chen: 

treuung von rund 2700 staatlichen Zwecken 
dienenden Liegenschaften (Einlagezahlen), dazu 
kommen weitere 2600 Einmietungen, die dem
selben Zweck dienen, aber, weil sie von den 
Mietern verwaltet werden, von der Bundes
gebäudeverwaltung I nur baulich zu betreuen 
sind. Maßgebend sind hier neben den speziellen 
Ressortbedürfnissen die Verpflichtungen des 
Bundes aus den Mietverträgen, auf die die Bun
desgebäudeverwaltung keinen Einfluß hat. 

Für die von ihr verwalteten Liegenschaften 
trägt die Bundesgebäudeverwaltung I neben 
allen sogenannten "Hauserfordernissen" alle 
Betriebskosten, wie Grundsteuern, Gebühren 
für Wasserverbrauch, Müllabfuhr, Rauchfang
kehrer, Rattenvertilgung usw. Den Aus- \ 
gaben für die "Betriebskosten und Hauserfor
dernisse" und für die sonst auflaufenden Kosten 
der baulichen Erhaltung der Objekte stehen, wie 
sich aus der Natur der Aufgabe ergibt, die Be
hörden-, Amts- und Anstaltsgebäude der Bundes-

Die Bundesgebäudeverwaltung I Wien: verwaltung zu betreuen, naturgemäß relativ nur 
Sämtliche in die Verwaltung der Bundes- geringe Einnahmen aus Miet- und Pachtzinsen 
gebäudeverwaltung I fallenden Bundesgebäude und Eintrittsgeldern gegenüber. Eine Ausnahme 
in Wien, ohne die Bereiche der Burg- und machen hier nur die Schauräume in den histo-
Schloßhauptmannschaft in Wien. rischenBauten; die starken Besucherzahlen 

Die Burghauptmannschaft in Wien: weisen hier immer eine seit Jahren steigende 
Die Bereiche der Hofburg in Wien, des Schlos- Tendenz auf. 
ses Belvedere, des Schlosses Augarten und der Die über das ganze Bundesgebiet erstreckte 

bauliche Betreuung, deren Aufwendungen 
nunmehr bei Titel 647 veranschlagt ,werden, 

Museen am Ring. 
Die Schloßhauptmannschaft Schönbrunn: 

Die Bereiche der Schlösser Schönbrunn 
Hetzendorf. 

Die Schloßverwaltung Innsbruck und Ambras: 

und umfaßt alle Regierungs- und Ministerial
gebäude, alle Hochschulgebäude, alle Ge
bäude für höhere Schulen und alle Mittel
und Gewerbeschulgebäude, ferner alle sonstigen 
Amts- und Anstaltsgebäude der Unterrichtsver
waltung einschließlich aller bundeseigenen 
Museal- und Institutsbaulichkeiten, die vielfach 
aus kunst- oder allgemeinhistorischen Momenten 
unter Denkmalschutz stehenden Baulichkeiten 
und bundeseigenen Baudenkmäler der ehemaligen 
Hofhaltungen in Wien, Salz burg und Innsbruck, 
alle Gerichtsgebäude, Anstalten und Gefängnisse' 
der Justizverwaltung, ferner alle Bauten der 
Finanzverwaltung einschließlich der Zollgebäude 
bis zu den entferntesten alpinen Höhenstütz
punkten an den Grenzen, die Bauten, Ubikatio
nen und Anlagen der Exekutive in ganz öster
reich, eine Reihe von bundeseigenen Beamten
wohnhäusern und Beamtensiedlungen, alle Ar
beits- und Invalidenämter und alle Anlagen und 
Bauten der Bundestheaterverwaltung und der 
Bundessportverwaltung u. a. m. 

Die Hofburg in Innsbruck und das Schloß 
Ambras. 

Die Finanzlandesdirektionen: 
Die von der Finanzverwaltung benützten Bun
desgebäude. 

Die Oberlandesgerichtspräsidien: 
Die von der Justizverwaltung benützten Bun
desgebäude (ohne Strafanstalten). 

Die Landesschulräte: 
Die von den höheren und mittleren Bundes
lehranstalten benützten Bundesgebäude, so
fern der Landesschulrat dort schuldienstliche 
Instanz ist. 

Die hmter der Landesregierungen (ohne Wien): 
Alle übrigen in die Verwaltung der Bundes

gebäudeverwaltung I fallenden Bundesgebäude 
(Polizei, Gendarmerie, Arbeitsämter usw.). 

Die Liegenschaftsverwaltung der Bundes
gebäudeverwaltung II wird von den beim An
satz 645 genannten Dienststellen der Bundes
gebäudeverwaltung II wahrgenommen. 

Aufgaben 

Die Bauten der beiden zuletzt genannten Ver
waltungen' belasten allerdings deren Budget (Ka
pitel 71 beziehungsweise Ansatz 12403). Ebenso 
besorgt die Bundesgebäudeverwaltung I auch. die 
Bauleitung der Staatsbetriebe Österreichische 

Der Bundesgebäudeverwaltung I obliegt unter Staatsdruckerei und österreichisches Branntwein
anderem die Verwaltung und bau technische Be- monopol nicht zu Lasten der Baukredite des hier 
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Kapitel 64 - Titel 646/647 259 

erläuterten Kapitels 64, sondern auf Redmung Liegenschaftsankauf und 
dieser Bundesbetriebe. Liegenschaftserwerbung im Tauschwege 

Der BundesgehäudeverwaItung 11 obliegt die 
Verwaltung und bauliche Betreuung (deren Auf
wendungen nunmehr bei Titel 647 veranschlagt 
werden) aller militärischen und auch ehemals 
militärischen Anlagen und Liegenschaften, die 
heute anderen Zwecken dienen, das sind rund 
200 Liegenschaften mit ungefähr 3000 großen 
Objekten, da(unter die Kaserne Siezenheim mit 
200 Objekten und der Truppenübungsplatz 
Döllersheim. 

Gesetzliche Grundlagen 
für das Bestehen der 
Bundesgebäudeverwaltung 

Die Erfordernisse für den Erwerb von Liegen
schaften für Zwecke der Hoheitsverwaltung sind, 
sofern sie nicht bei anderen finanzgesetzlichen 
Ansätzen vorgesehen sind, bei den Ansätzen 
6461 bis 6468 zusammengefaßt. 

Nur für den Erwerb von' Liegenschaften 
für die Kulturinstitute und österreichischen Ver
tretungsbehörden im Ausland, für die Bauhöfe 
nach Maßgabe des Einganges zweckgebundener 
Einnahmen sowie für die Bundesstraßenverwal
tung (einschließlich für Autobahnzwecke) ist 
weiterhin bei Kapitel 13, 20 und 60 bzw. 
Titel 642/643 vorgesorgt (1967: 000'0, 1966: 
3317 Millionen Schilling). Der Erfolg 1965 be

Das Bundes-Verfassungsgesetz vom 1. Oktober trug 3217 Millionen Schilling. 
1920 in seiner gegenwärtigen Fassung (unter Be- Für die Erstellung von Neubauten ist natur
rücksichtigung des Bundesverfassungsgesetzes gemäß die Bereitstellung ausreichend großer und 
vom 7. Dezember 1929): Art. 15 Abs. 5, Art. 17 zweckentsprechender Baugründe erforderlich. So
Abs. 1 und 2, Art. 103 Abs. 1, Art. 104 Abs. 2. fern solche nicht von ,den Gemeinden kostenlos 

Behörden-überleitungsgesetz vom 20. Juli gewidmet werden, müssen sie käuflich erworben 
1945, StGBl. Nr. 94/1945: § 3 Abs.' 1 und 2 werden. Weiters erfolgt die Unterbringung von 
Ziffer 5, § 29 Abs. 2, § 65. Dienststellen häufig in angekauften Gebäuden, 

Gesetzliche (Gesetze, Verordnungen) und son- I sofern günstige Ankaufsangebote vorliegen und 
stige (Ministerratsbeschlüsse) Bestimmungen über die Zweckadaptierung keine zu großen Kosten 
den Aufgabenbereich der Bundesgebäudeverwal.. erfordert. 
tung und sonstige wesentliche Umstände: Neben dem Aufwand für den Erwerb von Lie-

Gesetz vom 27. Juni 1908, RGB1. Nr. 123; genschaften sind bei diesem Ansatz auch noch die 
Kundmachung des Gesamtministeriums vom mit der Veräußerung von unbeweglichem Bun-
6. Juli 1908; hiezu: RGBl. Nr. 124. deseigentum zusammenhängenden Kosten (zum 

Allerhöchste Entschließung vom 16. März 1835, Bei,~piel .~chätz~~sten, Abgaben) sowie. Rück-
Hofkammerdekret vom 19. März 1835, e:sat~e fur Vera.~ßerungen ausde~ VOrJahren, 
Z1. 12.117/1027. dle slch durch Ruckstellungsentscheldungen usw. 

ergeben können, veranschlagt. 
Finanzministerialerlaß vom 7. Oktober 1865, 

21. 47.258., 
Ferner: 
Ges~tz vom 14. März 1919, StGBI. Nr. 180. 
Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, 

StGBl. Nr. 451, betreffend den übergang zur 
bundesstaatlichen Verfassung. 

Verordnung der Bundesregierung vom 9. April 
1923, BGBL Nr. 199. 

Gesetz vom 25. Juli 1946 über die Geschäfte 
der obersten Bundesverwaltung, BGBL Nr. 120. 

Gehaltsüberleitungsgesetz 1946, BGB1. Nr. 22/ 
1947, § 23 beziehungsweise Gehaltsgesetz 1956, 
BGB1. Nr. 54/1956, § 24 (Dienst- und Natural
wohnungen). 

"Grundzüge der Bundesgebäudeverwaltung" 
(Ministerratsbeschluß), niedergelegt in Z1. 
121.185/R aus 1932 des Bundesministeriums für 
Handel und Verkehr. 

"Dienstvorschrift für die Gebäudeverwalter 
der Bundesgebäudeverwaltung", niedergelegt in 
21. 121.185/R aus 1932 des Bundesministeriums 
für Handel und Verkehr. 

Bundesgesetz vom 25. Mai 1966, BGB1. 
Nr. 70 (Kompetenzgesetz 1966). 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik für Liegenschaftsankäufe 
gründet'sich auf § 3 Abs. 2 Z. 5 lit. a Behörden
überleitungsgesetz, BGB1. Nr. 9411945, und auf 
das Bundesgesetz über' die Errichtung eines Bun
desministeriums für Bauten und Tedmik und 
N~uordnung des Wirkungsbereiches einiger Bun
desministerien vom 25. Mai 1966, BGBI. Nr.70. 

Titel 647 Bundesgebäudeverwaltung (Gebäude
erhaltung) 

1965 *) 
1966 *") 
1967 **) 

Unterschiede der Gebarung 

Saroaufwand Einnahmen 

526'7 
572'0 
585'0 

Mill. S 

51'9 
55'0 
58'1 

Unter diesem Titel wird erstmalig der Bedarf 
für Schulen der Unterrichtsverwaltung, Schlösser, 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Museen, Palais usw., Bauten für die Landesver
teidigung, sonstige Bundesgebäude, Ausbau der 
Bundesversuchsanstalt Arsenal und entspredlende 
Zivilschutzmaßnahmen zusammengefaßt. Es han
delt sich dabei um Gebäudeerhaltungsarbeiten, 
somit um die laufende Instandhaltung und den 
Nachholbedarf für die Schulen, Kulturbauten, 
Militärobjekte und alle sonstigen Bundesgebäude. 

Die Steigerung der Ausgaben gegenüber 1966 
ist ·auf die höhere Dotierung für den Ausbau 
der Bundesversuchs- und Forschungs~nstalt Arse
nal zurückzuführen. 

Die höheren Einnahmen stammen hauptsäch
lich aus vermehrten Eingängen an Betriebs
kostenersätzen. 

Bautechnische Betreuung 

Die bautechnische Betreuung der Bundes-. 
gebäude wird im Rahmen der Bundesgebäude
verwaltung I von der Bundesgebäudeverwal
tung I Wien, der Burghauptmannschaft in Wien, 
der Schloßhauptmannschaft Schönbrunn und der 
Schloßverwaltung Innsbruck und Ambras für die 
in ihren Verwaltungsbereidl fallenden Bundes-

Ansatz 6473 Bauten der Landesverteidigung 

Die Ausgaben betreffen entsprechende und an
gemessene Vorsorgen für die Erhaltung der mili
tärischen Objekte und Anlagen sowie Zweck
adaptierungen an denselben. 

Die nach Abschluß des Staatsvenrages von den 
Besatzungsmächten übernommenen Objekte be
finden sich zum Teil noch in beschädigtem Zu
stande. Diese Gebäude sind für Zwecke des Bun
desheeres .instandzusetzen beziehungsweise in
standzuhalten und dienen zur Unterbringung von 
Truppen und Kommandostellen, Obungs- und 
Schießplätzen, Anstalten und Werkstätten. Einige 
Objekte wurden auch für Wohnzwecke adaptiert. 

Insgesamt sind 110 Unterkunftskomplexe, 
40 Schießplätze, 30 Anstalten und 400 Woh
nungen auszubauen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß die Kasernen hinsichtlich der sanitären Ver
hältnisse und der wirtschaftsbetrieblichen Not
wendigkeiten nicht immer den Anforderungen 
ganz entsprechen. Weiters sind zahlreiche Bau
maßnahmen notwendig, um behördlichen Vor
schreibungen nachzukommen. 

gebäude wahrgenommen. I 
Ansatz 6475 Sonstige Bundesgebäude Die Amter der Landesregierungen (ohne Wien) 

betreuen bautechnisch die Bundesgebäude ihres Die höhere Dotierung dieses Ansatzes ist ins
Verwaltungsbereiches und diejenigen Bundes- besondere auf den langzeitlichen Aufholbedarf, 
gebäude, welche im jeweiligen Bundesland von für welchen bisher noch keine Geldmittel zur 
einer Finanzlandesdirektion, einem Oberlandes- Verfügung gestellt wurden, zurückzuführen. 
gerichtspräsidium (einschließlich der nicht ver- Unter langzeitlichem Aufholbedarf ist insbeson- . 
walteten Strafanstalten) oder einem Landesschul-. dere auch der Aufwand für die Anpassung der 
rat verwaltet werden. bestehenden Bundesgebäude an die letzten Ent-

Die bautechnische Betreuung der Bundes- wicklungen der Bundesverwaltung (Datenverar
gebäude im Rahmen der Bundesgebäudeverwal- beitung usw.) zu verstehen. 
tung II wird von den beim Ansatz 645 genann
ten Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung II 
wahrgenommen. 

Aufgaben 

Ansatz 6471 Schulen der Unterrichtsverwaltung 
Der veranschlagte Kredit ist für die laufende 

Instandhaltung der Schulen der Unterrichts
verwaltungsowie für den zur Erhaltung dieser 
Gebäude notwendigen Nachholbedarf, ins
besondere für Adaptierungen und Moderni
sIerungen, vorgesehen. 

Ansatz 6472 Schlösser, Museen, Palais und 
ähnliche Kulturbauten 

Unter diesem Paragraph wird erstmalig der 
Bedarf für die Instandhaltung und den Aufhol
bedarf von Schlössern, Museen, Palais und ähn
lichen kulturell wertvollen Gebäuden gesondert 
von der Instandhaltung der Amtsgebäude ver
anschlagt. Infolge der gemeinsamen Veranschla
gung war es bisher bedauerlicherweise nicht 
möglich, die Mittel für die Erhaltung dieses 
Kulturgutes im erforderlichen Ausmaß aufzu
bringen. 

Ansatz 6476 Ausbau der Bundesversuchs, und 
Forschungsanstalt Arsenal 

Dieser Kredit dient dem weiteren Ausbau der 
Bundesversuchs- und Forschungsanstalt A.rsenal. 

Ansatz 6479 Zivilschutzmaßnahmen 

Für Zivilschutz maßnahmen im Rahmen der 
Gebäudeerhaltung ist ein Verrechnungsansatz 
vorgesehen. 

Titel 64.8. Bundesgebäudeverwaltung (Neu-, Zu-, 
Auf- und Umbauten) 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill.S 

1965 '--) ............ 513'2 15'3 
1966 **) .. ~ ................. 535'7 3'0 
1967 *'~) ..................... 571'0 0'5 

Unterschiede der Gebarung 

Bei diesem Ansatz werden - von geringen 
Ausnahmen bei einigen Ressortansätzen ab-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoranschlag. 
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gesehen - die Ausgaben für den Hochbau der Beim Ansatz 6484 "Land- und forstwirtschaft
Hoheitsverwaltung des Bundes (Schulen und liche Schulen und Anstalten" 
sonstige Bundesbauten) veranschlagt. Baukosten für land- und forstwirtschaftliche 

Die Steigerung der Ausgaben entspringt dem Schulen und Ausbildungsstätten, Versuchs- und 
wachsencl,en ,Bedarf. Prüfanstalten. 

Gebarung 

. Aus den Krediten dieses Titels sind die Kosten 
der Neu-, Zu-, Auf- und Umbauten zu be
decken, die von zehn Ressorts als erforderlich 
beansprucht werden. 

Es wurden veranschlagt: 

Beim Ansatz 6481 "Schulen derUnterrichtsver
waltung" 

Unter Schulen der Unterrichtsverwaltung sind 
zu verstehen: 

A. Hoc h s c h u I e n: 
Hochschulen, Kunstakademien, wissenschaft

liche Anstalten, Studienbibliotheken sowie Ein
richtungen und Anstalten, die zur: Förderung von 
Hochschulaufgaben bestimmt sind. 

B. Allgemeinbildende Schulen: 

Allgemeinbildende höhere Schulen (Gymnasien, 
Realgymnasien und ihre Sonderformen, Höhere 
Internatsschulen [Bundeserziehungsanstalten ]), 
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung sowie 
Pädagogische Akademien mit ihren Nebenein
richtungen, Pädagogische Institute usw. sowie alle 
EinriChtungen und Anstalten, die Zwecken der 
vorstehend genannten Schultypen dienen (z. B. 
Bundesschullandheime, Bundeskonvikte); das 
Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien und das 
Bundes-Taubstummeninstitut Wien. 

C. Be ruf s b i I den deS c h u I e n: 

Berufsbildende höhere Schulen (Höhere tech
nische und gewerbliche Lehranstalten, Handels
akademien, Höhere Lehranstalten für wirtschaft
liche Frauenberufe sowie die jeweils zugehörigen 
Sonderformen) ; 

Berufsbildende mittlere Schulen (Fachschulen 
und Handelsschulen sowie ihre Sonderformen); 

die Bundes-Berufsschule für Uhrmacher Karl
stein; 

Alle Einrichtungen und Anstalten, die Zwecken 
der vorstehend genannten Schultypen dienen, wie 
berufspädagogische Institute, Bundeskonvikte, 
Versuchsanstalten usw. 

Beim Ansatz 5/6485 "Sonstige Bundesbauten" 
B und es k an z I e ra m t: für Dienststellen 

des Bundeskanzleramtes. 
F i n a n zen: für Finanzlandesdirektionen, Fi

nanzämter und Zolldienst- und Wohngebäude. 
Jus ti z: für Gerichtsgebäude und Straf

anstalten. 
So z i ale Ver wal tun g: für Arheits- und 

Invalidenämter. 
In ne res: für Polizei- und Gendarmerie

dienststellen. 
La n d- und F 0 ~ S t wir t s c h a f t: für 

Bundesversuchsgüter . 
Ha n dei, Ge wer be und In d u s tri e: 

für Patentamt, Berghauptmannschaft, Dienst
gebäude der Vertretungen im Ausland und andere 
Dienststellen. . 

Bauten und Technik: für Dienst
gebäude des Eich- und Vermessungswesens, Be
schußamt und sonstige Dienststellen. 

Bei diesem Paragraph wird auch für den Neu
bau von Wohnobjekten in Wien 3 und Wien 16 
vorgesorgt. 

Beim Ansatz 6489 "Zivilschutzmaßnahmen" 

Bauliche Maßnahmen zur Schaffung von 
Schutzräumen in neu zu errichtenden und be
stehenden Bundesgebäuden. 

Titel 649 Bundesamt für Eich- und Vermes
sungswesen 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 *) .. ",. 122'0 
1966 ~.,:.) ...... 132' 1 
1967 *'~) ...... 145'2 

Gebarung 1965 bis 1967 

Mill. S 

35'4 157"4 
36'7 168'8 
41'7 186'9 

39'3 
38'6 
45'2 

Die Gebarung 1965 bis 1967 zeigt folgendes 
Bild: 

Ausgaben 

Einrichtungen des Eichwescns. 
Einrichtungen des Vermessungs-

1965 *) 1966 **) 
Mill. S 

21'022·4 

wesens, .......... , , . , , .... 136·4 146·4 

Ausgaben (Summe)... 157·4 168·8 

Einnahmen 

1967·*) 

24·7 

162·2 

186·9 

Beim Ansatz 6483 
gung" 

23·5 30'0 Einrichtungen des Eichwesens. 23·8 
"Bauten der Landesverteidi- Einrichtungen des Vermessungs-

wesens .................... -.:1.:..5,.:'5_-.:1.:..5,.:'1 __ 1_5_.2_ 

Bauten der Landesverteidigung sind alle mili
tärischen Objekte (z, B, Kasernen, Verpflegs
anstalten, Sanitätsanstalten, Radarstationen), 

Einnahmen (Summe),., _3_9'_3 __ 3_8_'6 __ 4_5_'2_ 

") Bundesrechnungsabschluß. 
""f) Bundesvoranschlag. 
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Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ab 1966 
ist auf die kreditmäßige Vorsorge für die fälligen 
Vorrückungen und Beförderungen sowie für 
Dienstjubiläen und für die Bezugsregelung für 
Bundesbedienstete zurückzuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes beruht auf 
der Zunahme der Tätigkeit des Amtes. 

Die Steigerung der Einnahmen ist durch die 
in Aussicht genommene Erhöhung der Eich
gebühren bedingt. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 6490 Einrichtungen des Eichwesens 

Aufgaben 

Die öffentlichkeit hat das Recht, zu verlangen, 
daß im öffentlichen Verkehr, im Gesundheits
und im Sicherheitswesen nur richtige Meßgeräte 
verwendet werden. Das Maß- und Eichgesetz 
sd13fft die Grundlagen zur Erfüllung dieser For
derung; die Gruppe Eichwesen des Bundesamtes 
für Eich- und Vermessungs wesen ist beauftragt, 
für Ordnung im Maß- und Eichwesen und damit 
für die Schaffung. der nötigen Vertrauensgrund
lage für das Funktionieren der Gesamtwirtschaft 
österreichs zu sorgen. 

Der Gruppe Eichwesen obliegt es daher: 
1. die Etalons der gesetzlichen Einheiten zu 

verwahren und zu überwachen sowie die ein
schlägigen Darstellungsverfahren festzulegen; 

2. die einschlägigen Vorschriften dem wissen
schaftlich-technischen Fortschritt anzupassen und 
auch den Fortschritt im Prüfungs- und Nor
mungswesen zu berücksichtigen; 

3. für. die eichpfliclltigen Meßgerätegattungen 
die Eichvorschriften und die Eichanweisungen 
auszuarbeiten und zu erlassen; 

4. neue Meßgerätebauarten zur Eichung zu
zulassen; 

5. Meßgeräte zu eichen; 
,6. die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun

gen durch eichpolizeiliche Revisionen zu über
wachen; 

7. im Rahmen des physikalisch-technischen 
Prüfungsdienstes Meßgeräte zu prüfen, zu be
glaubigen sowie entsprechende Untersuchungen 
durchzuführen und die Meßtechnik durch wissen
schaftliche Arbeiten zu fördern; desgleichen, die 
Prüf- und Beglaubigungsvorschriften für Meß
geräte zu erlassen; 

8. die Eichämter österreichs einheitlich auszu
rüsten sowie die Normalgeräte der Eichämter 
und der Abfertigungsstellen zu prüfen und zu 
beglaubigen. 

Organisation 

Die Gruppe Eichwesen gliedert sich in Vier 
Abteilungen, die im bundeseigenen Gebäude, 
Wien 16, Arltgasse 35, untergebracht sind. 

Die Abteilung "Technisch-administrative An
gelegenheiten" besorgt insbesondere die Aus
rüstung und überwachung der Eichämter in den 
Bundesländern im Wege der drei Inspektoren 
der E:chaufsichtsbezirke 22); es gicbt derzeit vor
behaltlich der gesetzlichen Regelu1J.g 15 Stamm
eichämter und 58 Nebeneichämter (einschließlich 
Faßeichstellen). Ferner stehen 4 "fahrbare: Eich
ämter", d. s. Sattelschlepper mit Anhänger, in 
denen die Meßgeräte eines Eichamtes eingebaut 
sind, für Eichungen zur Verfügung. . 

Die Tätigkeiten der übrigen Abteilungen der 
Gruppe Eichwesen, und zwar "Allgemeines Meß
wesen", "Elektrisches Meßwesen" und "Indu
strielles Meßwesen" sind in den Erläuterungen 
zum Bundesfinanzgesetz 1964, Seite 218,- näher 
beschrieben. 

Gesetzliche Grundlagen 23) 

Maß- und Eichgesetz, BGB1. Nr. 152/1950. 
Verordnung über den Sitz der Eichämter und 

den Umfang ihrer fachlichen Befugnisse, BGB1. 
Nr. 230/1965. 

Eich-Zulassungso~dnung, BGB1.Nr. 162/1953. 
Eichstempelverordnung, BGB1. Nr. 239/1950. 

Eichgebührenverordnung, BGB1. Nr. 188/1961. 
Schankgefäßeverordnung, BGB1. Nr. 122/1953 in 

der Fassung des BGBl. Nr. 139/1958 und des 
BGBl. Nr. 296/1961. 

Flaschenverordnung, BGBl. Nr. 123/1953. 
Verordnung betreffend eichpflichtigeMeßgeräte, 

die nur geeicl)t in den Handel gebracht werden 
dürfen, BGBl. Nr. 47/1953. . 

Verordnung betreffend die wissenschaftlich-tech
nische Untersuchung des Dauerverhaltens von 
Gaszählern, BGBl. Nr. 35/1954. 

Ansatz 6491 Einrichtungen des Vermessungs
wesens 

Organisation 
Unter diesem Kreditansatz wird der Aufwand 

des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen 
für die Gruppe "Grundkataster und Grundlagen 
des Vermessungs wesens" und die Gruppe "Lan
desaufnahme" veranschlagt. 

Die Gruppe "G run d kat ast e run d 
G run dIa gen des Ver m e s s u n g s
wes e n s"· umfaßt alle technischen, administra
tiven und wissenschaftlichen Aufgaben hinsicht
lich der Katastralvermessung und der Grund
lagen des Vermessungswesens. 

Diese Aufgaben werden von zehn Abteilungen 
ausgeführt. i 

22) Näheres über den Bereich dieser Aulsichtsbezirke 
siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1961, 
Seite 182. 

23) Siehe auch das "übereinkommen über die Grün
dung einer internationalen Organisationl für das ge
setzliche Meßwesen (Eidtwesen)", BGBI. Nr. 171/ 
1958. -
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Die Gruppe "L a n des auf nah m e" führt 
alle Arbeiten hinsichtlich Herstellung, Evident
haltung und Vervie1fältigung der österreichischen 
Landkartenwerke durch. An diesem Arbeits
programm sind sechs Abteilungen beteiligt. 

Die Dienststellen sind in Wien in neun ört
lich getrennten Objekten untergebracht 24). 

Die Fortführung des Grundkatasters obliegt 
69 Vermessungsämtern und zwei Zweigstellen, 
welche den vier Inspektoren für das Vermes
sungswesen unterstellt sind. Die Aufgaben dieser 
Inspektoren erstrecken sich auf die allgemeinen 
Angelegenheiten der Fortführung des Grund
katasters, auf die überwachung der Vermessungs
ämter, den Verbindungsdienst zu den Behörden 
und auf die Angelegenheiten der Bodenschätzung. 
Die Vermessungsämter haben in der allgemein 
vom Mai bis Oktober währenden Feldarbeitszeit 
alle Veränderungen zu erheben und zu vermes
sen, die in der Natur gegenüber dem Stand in 
der Katastralmappe eingetreten sind. Es handelt 
sich um Veränderungen der Gemeindegrenzen, 
übertragung von Grundbesitz, Kulturände
rungen, Richtigstellung der Mappen usw. Wäh
rend der nachfolgenden Kanzleiperiode sind die 
festgestellten Veränderungen in den Operaten 
durchzuführen, desgleichen auch Grundteilungs
pläne fremder Behörden und der Ingenieurkon
sulenten für Vermessungswesen zu bearbeiten. 

Obliegenheiten 

Die den einzelnen Abteilungen der beiden 
Gruppen obliegenden Arbeiten sind in den Er
läuterungen zum Bundesfinartzgesetz 1964, Seiten 
219 bis 222, näher ausgeführt. 

Aufgaben im Jahre 1967 

Die den vorgenannten Abteilungen im Jahre 
1967 obliegenden wichtigsten Aufgaben sind 
nachstehend aufgezeigt. 

Gruppe "Grundkataster und Grundlagen des 
Vermessungswesens" 

Erdmessung 

In der Abteilung Erdmessung ist für geodä
tisch-astronomische Messungen der Einsatz in 
zirka zehn Stationen von zwei Feldarbeitspartien 
durch sechs Monate,· für Basismessungen und 
Maßstabsbestimmungen der Einsatz des Geodi
meters für drei Monate, für Schwerkraftmessun
gen der Einsatz eines Meßtrupps fÜr fünf 
Monate, für Präzisionsnivellements der Einsatz 
über eine Strecke von rund 1200 km von vier 
Arbeitspartien zum Teil bis zu sechs Monaten 
und für nachgeordnete Nivellements in der Länge 

24) Siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 
1961, Seite 183. 

von 500 km der Einsatz von drei NiveHtements
partien für fünf Monate geplant. 

Triangulierung 

Zur Neubestimmung von 1300 Triangulie
rungspunkten und zirka 5000 Einschaltpunkten 
sind wie im Vorjahr rund 32 Feldarbeitsgruppen 
für etwa sechs Monate vorgesehen._ 

Photogrammetrisehe Auswertung 

Für die über Antrag der Vermessungsämter 
bzw. der Abteilung K 1 vorgesehenen 10.000 
Neupunkte des Festpunktfeldes ist im Jahre 
1967 der Einsatz von mindestens zehn Arbeits
partien auf die Dauer von zirka sieben Monaten 
vorgesehen. 

Für das Jahr 1967 ist vorgesehen: Reambulie
rung der Katastralmappen auf Grund von Luft
bildaufnahmen zirka 1500ha, Durchführung des 
Feldvergleichs aus Luftbildern zirka 120.000 ha. 

Lochkartentechnik 

Für das Jahr 1967 ist in der Abteilung Loch
kartentechnik geplant: Die Umstellung von 
800 Katastralgemeinden mit 150.000 Grund
besitzbogen und 1,000.090 Grundstücken auf 
Lochkarten. Bei 6600 Katastralgemeinden die 
maschinenmäßige Fortführung der Lochkarten
operate mit 480.000 geänderten Karten und 
175.000 geänderten Grundbesitzbogen. 

An geodätischen Rechenarbeiten ist für das 
Jahr 1967 folgender Arbeitsanfall zu erwarten: 
die Berechnung von 340.000 aufgenommenen 
Punkten, die Berechnung von 150.000 Sperr
maßen, 5000' Triangulierungs- und Einschalt
punkten im Netzausgleich, 25.000 Flächen mit 
400.000 Grenzpunkten und an Auswertungs
arbeiten der Luftbildaufnahme zirka 10.000 Ein
schaltpunkte und zirka sechs Blätter der "öster
reichischen Karte 1: 50.000", die koordinaten
mäßige Auftragung von rund 800.000 Punkten 
von den beiden automatischen Kartiergeräten. 

Katastrale Neuvermessung 

Für das Jahr 1967 sind in der Abteilung Kata
strale ,Neuvermessung für die Durchführung fol
gender Arbeiten 57 Arbeitspartien vorgesehen: 
Im Burgenland die Fortsetzung der Neuvermes
sung in 25 Katastralgemeinden der Bezirke Jen
nersdorf und Oberwart. Fortsetzung der Neu
vermessung von sieben Katastralgemeinden im 
übrigen Bundesgebiet (darunter in den Städten 
Wr. Neustadt, Graz und Linz). Fertigstellung von 
Einschaltpunkt-Netzen in Teilen des südlichen 
Burgenlandes und im Raume Ried im Innkreis. 

Agrarische Operationen 

. Die Abteilung Katastrale Bearbeitung agra
rischer Operationen (mit den vier unterstellten 
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Katasterdienststellen für agrarische Operationen lOs te r r eie his eh - j u g 0 s I a w i s ehe 
in Wien, Linz, Graz und Innsbruck) hat die von S t a a t s g ren z e: Durchführung der periodi
den Agrarbehörden vorgenommenen agrarischen schen Revision auf Grund des übereinkommens 
Operationen, wie Zusammenlegungen, Teilungen 
und Regulierungen, im Grundkataster durchzu
führen und in diesen Katastralgemeinden für 
die Erstellung des Festpunktfeldes zu sorgen. 

Zurzeit sind in 1277 Katastralgemeinden 
agrarische Operationen anhängig. Für 1967 ist 
der Einsatz von 32 Feldarbeitspartien für vier 
Monate für die Arbeit in zirka 60 Katastralge
meinden mit 18.000 Grundstücken und zirka 
3600 ha geplant. Weiters ist die Errichtung ~on 
zirka 2000 Einschaltpunkten vorgesehen. 

Plankammer 

Für das Jahr 1967 ist die Einberufung von 
900 Fortführungsmappenblättern mit 265.000 
Grundstücken aus den Vermessungsämtern und 

vom 19. März 1958. 

Bodenschätzungsergebnisse 

Die Abteilung Katastrale Bearbeitung der 
Bodenschätzungsergebnisse wird im Jahre 1967 
folgende Aufgaben durchführen: 

Einsatz von 80 Schätzungsausschüssen, welche 
ca. 410 Katastralgemeinden mit rund 500.000 ha 
zu bearbeiten haben. 

Feldvergleichsarbeiten in rund 450 Katastral
gemeinden mit 550.000 ha. Von diesen Gemein
den, werden unter der' Voraussetzung des Ein
satzes von vier Auswertegeräten rund drei Vier
tel auf photogrammetrischem Wege feldver
glichen. 

die übernahme von 2000 Zahlenplanblättern Herstellung bzw. Rektifizierung und Neu
von den Abteilungen "Katastrale Neuvermes- beschriftung von Mutterpausen von rund 1000 
sung" und "Katastrale Bearbeitung agrarischer' Katastralgemeinden. Weiters sind für den Feld
Operationen" für die Reproduktion vorgesehen. vergleich die Luftbilder von rund 300 Katastral
Es gelangen zirka 600.000 Parzellen zur Revi- gemeinden herzustellen und von rund 100 Kata
SlOn. stralgemeinden die Mutterpausen nach dem 

Vermarkung und Vermessung 
von Grenzen 

Für 1967 sind in der Abteilung Vermarkung 
und Vermessung der Bundes- und Landes
grenzen Arbeiten an der österreichi~ch-deutschen 
Staatsgrenze zur Erneuerung und Ergänzung, der 
Vermarkung sowie die Erstellung eines neuen 
Grenzurkundenwerkes für den Bereich der 
Staatsgrenze zwischen Tirol und Salzburg bis 
zum Dreieckmark nächst dem Plöckenstein vor
gesehen. 

Außerdem sind noch nachstehende A r b e i

photogrammetrischen Feldvergleich zu berich
tigen. Außerdem sind vqn rund 20.000 Mappen
blättern Lichtpausen anzufertigen. 

übernahme der Ergebnisse der Boden
schätzung in den Kataster von rund 500 Kata
stralgemeinden mit rund 200.000 ha landwirt
schaftlich genutzter Fläche. Hiebei werden zirka 
1,500.000 Ertragsmeßzahlen zu berechnen sein. 

Umarbeitung der Schätzungsoperate nach 
erfolgter Kommassierung bzw. Neuvermes
sung ,von 50 Katastralgemeinden. 

t e n a n den B und e s g ren zen vorzu- Gruppe "Landesaufnahme" 
nehmen: 

Photogrammetrie 

Ost e r r eie his c h - s eh w e i zer i s ehe Flugplanung und Befliegung für die topogra-
S t a a t s g r e nz e: Wiederherstellung und Ver- phische Neuaufnahme und Kartenrevision von 
markung in der Rheinebene und in den Hoch- österreich; Aerotriangulierung, Beschaffung der 
gebirgsabschnitten. Unterlagen für Auswertung und Entzerrung von 

Ö s t e r r eie his eh - t s ehe c h 0 s 1 0 w a- 'Luftbildern; Luftbildaufnahmen für Boden
k is ehe S t a at s g ren ~ e: Durchführung der schätzung, Neuvermessung, Katasterfortführung, 
periodischen Revision auf Grund des Grenz- agrarische Zwecke sowie für diverse technische 
statutes, BGBl. Nr. 303/1930. Ferner die An- Projekte mit amtseigenem Vermessungsflugzeug, 
fertigung eines Planes 1 : 2500 über die Durch- Type "Aero-Commander", und dem mitbenütz
stichgruppen der March. ten Flugzeug des Bundesministeriums für Verkehr 

und verstaatlichte Unterriehmungen" Type 
österreichisch - ungarische "Do 27"; im Umfang von zusammen zirka 

S t a a t s g ren z e: Durchführung der perio- 12.000 Photokilometern. Verstärkte Mitwirkung 
dischen Revision auf Grund des Staatsvertrages 
vom 31. Oktober 1964. bei Schaffung des E.P.-Netzes. 

Ost e r re ich i s eh - i t a 11 e ni s ehe 
S t a a t s g ren z e: Kleinere örtliche Wiederher
stellungsarbeiten auf Antrag österreichischer Be
hörden (Landesregierungen, Finanzlandesdire~
tionen). 

Topographie 

Stereoskopische Auswertung der von der Ab
teilung Photogrammetrie aufgenommenen Luft
bilder für die topographischen staatlichen Karten; 
die topographische Neuaufnahme wird im Jahre 
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1967 mit Rücksicht auf den Bedarf des Bundes-/ Anzahl der vorgesehenen Photoarbeiten: 
niinisteriumsfür Landesverteidigung bedeutend 110.000 Reproduktionen und 9 Millionen Drucke. 
erweitert werden müssen. Vorgesehen sind Auf- Mit diesen Arbeiten sind auch umfangreiche Buch
nahmen für die Kartei: 50.000 im Ausmaß von binderarbeiten verbunden. 
320'0 km2• . 

Kartographie und 
Kartenrevision 

Der Abteilung Kartographie und Kartenrevi
sion obliegt die kartographische Bearbeitung der 
staatlichen Kartenwerke, die Herstellung der 
"Österreich-Karte" 1: 50.000, 1: 200.000 und 
1 : 500.000, sowie deren Evidenthaltung. Für das 
Jahr 1967 ist ebenfalls durch Anfertigung von 
Sonderkarten mit einem gesteigerten Arbeits
anfaH zu rechnen. 

Reproduktion Lind Druck 

Herstellung von Kontaktkopien, Diapositiven 
und Luftbildvergrößerungen für L)Jftbildauswer
tung, für Anfertigung von Luftbildskizzen und 
Luftbildplänen. Der Umfang dieser Arbeiten wird 
durch Intensivierung des Einsatzes der Photo
grammetrie immer größer. Außerdem ist die 
Kartenrevision und der Neudruck von Karten 
für das Bundesheer im Jahre 1967 wesentlich zu 
beschleunigen. Hiezu kommen noch die Repro
duktionen für den Kataster, die sich insbesondere 
durch die Einführung des Zahlenplanes bedeu
tend vermehrt haben. 

Gesetzliche Grundlagen 

1. das Evidenzhal'tungsgesetz, RGBl. Nr. 83/1883, 
und die Vollzugsverordnung, RGBl. Nr. 91/ 
1883, hiezu; 

2. Gesetz über die Revision des Grundsteuer
katasters, RGBl. Nr. 121/1896; 

3. die Vollzugsanweisung der Staatsregierung, 
StGBl. Nr. 380/1919, betreffend einheit
liche Regelung des gesamten staatlichen Vermes
sungswesens (neuerlich in Geltung getreten 
laut BGBL Nr. 85/1946); 

4. die Verordnung BGBl. Nr. 613/1923, betreffend 
das Statut des Bundesamtes für Eich- und Ver
messungswesen (neuerlich in Geltung getreten 
laut BGBl. Nr. 85/1946); 

5. die Verordnung der Bundesregierung, BGBl. 
Nr. 106/1927, womit die Geltung von Vor
schriften betreffend die Evidenzhaltung des 
Grundsteuerkatasters auf das Burgenland er
streckt wird; 

6. die Gebührennovelle 1962, BGBI. Nr .. 106/ 
1962. 
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Kapitel 65 Verkehr 
Aufgaben 

Der Aufgabenbereich des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
umfaßt die Angelegenheiten der Eisenbahnen,. 
der Post- und Telegraphenanstalt, der See- und 
Fhißschiffahrt, des zivilen Luftverkehrs, die An
gelegenheiten der Fremdenverkehrsförderung, so
weit sie sich auf die öffentlichen Verkehrsbetriebe 
beziehen, Angelegenheiten des Personen-Kraft
fahrlinienwesens, die Wahrnehmung des gesetz
lichen Schutzes der Bediensteten der Eisenbahnen 
(Straßenbahnen) und der Post- und Telegraphen
anstalt sowie die Angelegenheiten der Elektrizi-

\ tätswirtschaft (Atomenergie) und deren Planung, 
die Förderung der Elektrifizierung und die An
gelegenheiten der Bewirtschaftung von elektri
scher Energie. Außerdem werden seit Inkraft
treten der Kompetenzänderungen gemäß BGBl. 
Nr. 70/1966 die Aufgaben, welche der Bundes
regierung auf Grund des Verstaatlichungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 168/1946, hinsichtlich der jeweiligen 
Beteiligungen des Bundes an Unternehmungen 
oder der Verwaltung solcher Unternehmungen 
zufallen und bisher vom Bundeskanzleramt (Sek
tion IV) gemäß BGBl. Nr. 173/1959 wahrgenom
men wurden, nunmehr vom Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
(Sektion V) durchgeführt. 

Titel 650 Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen 

Personal- Sam-
aufwand 

1965 '<) .•.•• 120'3 
1966"*) .•... 125'4 
1967*") ..... 145'5 

21'5 
23"4 
25'5 

Unterschiede der Gebarung 

Summe 

Mill.S 

141'8 
148'8 
171'0 

Einnahmen 

0'6 
0'6 
0·6 

Die Steigerung des Personal aufwandes ist auf 
die Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten 
zurückzuführen. 

Das Anwachsen des Sachaufwandes beruht ins
besondere auf der Zusammenfassung von Kre

,diten, die bisher bei verschiedenen Ansätzen ver
anschlagt waren, nunmehr aber bei der Zentral
sektion gemeinsam verwaltet und verrechnet wer
den. 

Gebarung 

Veranschlagt ist unter Titel 650 neben der Zen
tralsektion die Gebarung der Generaldirektion 
für die Post- und Telegraphenverwaltung, die 
der Generaldirektion der österreichischen Bun
des bahnen samt den Generalvertretungen der 
österreichischen Bundesbahnen in Frankfurt am 
Main und in Mailand, die Gebarung der Sek-

*) Bundesredmungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

tion IV (Elektrizitätswirtschaft), soweit sie den 
Verwaltungsaufwand betrifft,. sowie die Kredite 
der Sektion V (Verstaatlichte Unternehmungen). 
Unter den sachlichen Ausgaben sind an gesetz
lichen Verpflichtungen für die Beiträge an ver
schiedene illternationale Organisationen, wie 
ICAO-Montreal, ECAC-Montreal, ITA-Paris, 
AIPCN-Brüssel, CIGRE-Paris sowie an die 
OECD-Paris für die CEMT insgesamt 0'991 Mil
lionen Schilling, für Aufwendungen in 
Durchführung des Luftfahrtgesetzes insgesamt 
O' 420 Millionen Schilling und für jene Kosten, 
die im Zuge von Flugunfall-Untersuchungen er
wachsen, 0'12 Millionen Schilling vorgesehen. 
Weiters wurden für die verkehrspolitische Bun
desaufsicht ·0'052 Millionen Schilling veranschlagt. 

Außerdem werden die Kosten der Lastvertei
lung 1) (nach Maßgabe der Einnahmen) bzw. die 
Liquida tiönssteuer für die Wien - Pottendorf
Wien~r Neustädterbahn i. L. bei entsprechenden 
Posten (Verrechnungsposten) verrechnet. 

Titel 6'51 Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen (Zweckaufwand) 

Samaufwand Einnahmen 
Mill.S 

1965 *) ...... . 26'9 0'1 
1966 *") ...... . 26·1 0·0 
1967 "") ...... . 26'4 0'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung im Jahre 1967 ergibt ~i~ 
daraus, daß die auf dem Gebiete der Elektnzl
tätswirtschaft notwendigen Forschungs- und 

'Versuchsarbeiten im verstärkten Maße durch
g~führt werden müssen. 

österreich ische Donau
kraftwerke A.G. 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen 
dem Bund und der Verbundgesellschaft sind der 
Osterreichischen Donaukraftwerke A. G. unter 
anderem die Aufwendungen für die Errichtung 
der 2. Schleuse des Kraftwerkes Aschach zu er
setzen. Wegen der Höhe des Betrages erfolgt die 
Zahlung in mehreren Jahresraten. Die Rate für 
1967 wurde mit 20 Millionen Schilling ver
anschlagt. 

Allgemeiner Verkehr 

Die veranschlagten Kosten für allgemeine 
Werbemaßnahmen für Verkehrseinrichtungen im 
Wege der Osterreichischen Verkehrswerbung 
Ges. m. b. H. sind bei den Ansätzen 65118, 
78368 und 79368 mit entsprechenden Teilbeträ-

.:,) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Siehe BGBl. Nr. 207/1952 (Lastverteilungsgesetz) 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 131/ 
1954, 108/1955, 279/1955, 258/1956, 278/1957, 280/ 
1958, 285/1959, 303/1960, 314/1961 und 121/1963. 
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gen vorgesehen und sollen folgenden Zwecken 
zugeführt werden: 

Die bisher mit Erfolg eingeführten Werbe
aktionen und Standardwerbemittel sollen wegen 
der Kontinuität des Werbeerfolges und unter 
Bedachtnahme auf den wirtschaftlich bestmög
lichen Einsatz der Geldmittel beibehalten werden. 
Aus Gründen des Wettbewerbs mit anderen weit
aus werbeintensiveren westeuropäischen Ländern 

. ist es aber auch notwendig, neue Werbernaßnah
men zu ergreifen, die zu einer weiteren Frequenz
steigerung bei den öffentlichen Verkehrseinrich
tungen und damit zu einer Verbesserung des 
Betriebsergebnisses führen sollen. Neben der Be
streitung der Kosten für die Abhaltung der all
jährlich stattfindenden Verkehrstagung, der im 
Interesse einer gesamtösterreichischen Zusam
menarbeit auf dem Verkehrssektor größte Be
deutung zukommt, dient der Aufwandskredit 
weiters der Beteiligung an Kongressen sowie für 
den Ankauf von Werbepublikationen und für 
verschiedene der Werbung in allen Sparten des 
Verkehrssektors dienende Maßnahmen. 

Elektrizitätswirtschaft 

Die hier veranschlagten Aufwandskredite die
nen der Finanzierung von Versuchsarbeiten, von 
Studien über die Entwicklung des Strombedarfes 
und sonstige wirtschaftliche, technische und recht
liche Fragen, zur Herstellung von Dokumentar
filmen über die österreichische Elektrizitätswirt
schaft sowie zur Herausgabe von Veröffent
lichungen über die österreichische Elektrizitäts
wirtschaft (Bauprogramm, BundesstatistiK, Schrif
tenreihe "österreich ische Kraftwerke in Einzel
darstellungen" und ähnliches). Ferner sollen 
Untersuchungen über Rationalisierungsmaßnah
men an Kraftwerks- und Leitungsbaustellen, Ent
wicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Unfalls
verhütung auf Baustellen und Anlagen von Kraft
werken, Untersuchungen für die Elektrifizierung 
der Landwirtschaft, Rahmenplanungen und Be
teiligungen an Ausstellungen finanziert werden. 
Insbesondere sind Untersuchungen über die Ver
wendung der Atomenergie in der österreichischen 
Elektrizitätswirtschaft finanziell zu unterstützen. 

Unter diesen' Ausgaben ist ferner auch ein 
einer gesetzlichen Verpflichtung gleichzuhalten
der Betrag von 10.000 Schilling für die auf 
Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung 
geschaffene gemischte österreichisch-jugoslawische 
Draukommission mitveranschlagt. 

Außerdem werden nach Maßgabe der Einnah
men die Aufwendungen im Vorprüfungsver
fahren, betreffend Anträge auf Neufestsetzung 
von Strompreisen, bei einer Verrechnungspost 
verausgabt. 

Zivilschutz (Elektrizitätswirtschaft) 

Bei diesem "Verrechnungsansatz" ist die Ver
rechnung der Kosten für Flutwellenberechnung 

und sonstige Untersuchungen sowie für den Auf
bau eines Warn- und Alarmschutzes für die auf 
Grund der Flutwellenberechnungen als gefährdet 
anzusehenden Gebiete vorgesehen. Die Veran
schlagung der hiezu notwendigen Kredite erfolgt 
beim Bundesministerium für Inneres (An
satz 1111), während die Verrechnung beim Res
sortansatz vorgenommen wird. 

Zivilschutz (Post- und 
Telegraphenverwaltun~) 
Zivilschutz (österreichische Bundesbahnenl 

Für den Zivilschutz ist im Bundesvoranschlag 
1967 wie im Vorjahr beim Bundesministerium 
für Inneres (Ansatz 1111) vorgesorgt. Die Ver
rechnung der Zivilschutzgebarung erfolgt jedoch 
nach Genehmigung der erforderlichen Ausgaben 
im Wege eines finanziellen Ausgleiches bei der 
Ressortgebarung. 

Titel 652 Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen (Förderungsmaß
nahmen) 

1965 *) ..... - .... . 
1966 *'~) .......... . 
1967 ,:-*) .......... . 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 

48·4 
49·1 
61·2 

Mi11. S 

4·4 
3·9 
5·0 

Das Ansteigen der Förderungskredite im Jahre 
1967 ist dadurch bedingt, daß auf allen Gebieten 
der Verwaltung in immer stärkerem Maße Un
terstützungsmaßnahmen, teils zum Ausbau wich
tiger Wirtschaftszweige, teils für defizitäre Be
triebe notwendig werden. 

Hilfsfonds der Post- und 
Telegraphenbediensteten 

Der Hilfsfonds der Post- und Telegraphen
bediensteten ist durch Statut vom 13. Dezember 
1947 eingerichtet worden. An freiwilligen För
derungsausgaben sind 070 Millionen Schilling, 
denen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber
stehen, vorgesehen. Dem Fonds fließen Anteile 
von Zuschlägen zu Sonderpostmarken 2) zu. Diese 
werden gemäß den Bestimmungen des Statuts zur 
Gewährung von zinsenlosen Darlehen und Unter
stützungen an sozial bedürftige Post- und Tele
graphen bedienstete verwendet. 

"-*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

2) Sonderpostmarken mit oder ohne Zuschlag wer
den gemäß § 20 des Postgesetzes vom 13. Feber 1957, 
BGBl. Nr. 58, hergestellt und herausgegeben. Bei 
Sonderpostmarken mit Zuschlag (§ 24 der Postord· 
nung) fließen aus dem Zuschlagserlös gemäß einer 
Entscheidung des nach der Bundesverfassung hiezu 
berufenen Bundesministers für Verkehr und Elektri
zitätswirtsmaft 100/0 dem Hilfsfonds der Post- und 
Telegraphenbediensteten zu. 

~---------- ----------------------
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Länden- und 
, Hafeneinrichtungen 

Als Beitragsleistung des Bundes zur verkehrs
technischen Ausgestaltung der Häfen Linz, Wien 
und Krems sind 3"7 Millionen Schilling vorge
sehen. Die Rechtsgrundlage für diese Beitrags
leistung bildet das Hafeneinrichtungen-Förde
rungsgesetz, BGBL Nr. 160/1955. 

Sonstige Schiffahrt 
Der Bund ersetzt der Ersten Donau.,Dampf

schiffahrtsgesellschaft (DDSG) nach Möglichkeit 
den Abgang aus der Personenschiffahrt und dEm 
Aufwand für einen Teil der sogenannten "Alt
pensionen". Hiefür ist ein Kredit von 13'25 Mil
lionen Schilling veranschlagt. 

Die übrigen für die Förderung der Schiffahrt 
(freiwillige Förderungsausgaben) veranschlagten 
Mittel dienen vor allem zur Sicherung des Be
standes der Schiffbautechnischen Versuchsanstalt 3), 
zur Erprobung von Radargeräten, Schiffsfunk
anlagen und sonstiger technischer Hilfsmittel. 

Zivilluftfahrt 

Der ständige technische Fortschritt auf allen 
Gebieten der internationalen Zivilluftfahrt erfor
dert es, daß sich auch österreich diesem Trend 
anschließt und alle Anstrengungen unternimmt, 
um gegenüber anderen hochentwickelten luft
fahrttreibenden Staaten nicht zurückzufallen. 

Der vielfältige Einsatz von Luftfahrzeugen 
erfordert eine erhöhte Bedachtnahme auf die 
Sicherheit in der Luftfahrt. Dabei ist das Haupt
augenmerk auf die mit den geographischen Ge
gebenheiten österreichs ursächlich im Zusammen
hang stehende Errichtung bestausgestatteter Zivil
flugplätze nach verkehrspolitischen Gesichtspunk
ten zu richten. Desgleichen muß danach getrachtet 
werden, den Funksprechverkehr und dessen Aus
bildung zur Sicherheit der Piloten besonders bei 
auftretenden Gefahren weiter auszubauen. 

Ebe~so ist jener Personenkreis, dem die Heran
bildung eines erstklassigen fliegerischen Nach
wuchses übertragen ist, aber auch dem Boden
personal durch zweckentsprechende Maßnahmen 
eine geeignete Fortbildungsmöglichkeit zu bieten. 
Wie in all diesen Fällen ist eine Förderung auch 
dort angebracht, wo durch den freiwilligen Ein
satz von Organisationen der Rettungsflugwacht 
die Allgemeinheit in Flugnot- und Katastrophen
fällen Hilfeleistungen erwarten kann. 

Allgemeiner' Verkehr 
Gesetzliche Grundlagen 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 25. Juli 
1946, BGBL Nr. 120/1946; ist das Bundesmini
sterium für Verkehr und verstaatlichte Unter
nehmungen für' Angelegenheiten der Fremden
verkehrsförderung, soweit sie sich auf die öffent
lichen Verkehrsbetriebe beziehen, zuständig. 

Gebarung 

Entsprechend der besonderen Bedeutung, die 
der indirekten Fremdenverkehrsförderung durch 
die österreichischen öffentlichen Verkehrsträger 
zukommt, sollen jene bisher mit Erfolg durch
geführten Maßnahmen, darunter verschiedene 
Prämiierungen von Bediensteten für freiwil
lige, auf das gefällige Aussehen der Verkehrsein
richtungen abzielende Leistungen, Subventionie
rung der fremdsprachigen Ausbildung der im 
dienstlichen Kontakt mit dem ausländischen 
Reisepublikum stehenden Bediensteten, Ermög
lichung von Schul- und Lehrfahrten mit öffent
lichen Verkehrsmitteln (OBB, Post:) sowie Lei
stung von ZUsdlüssen zu örtlichen Werbemaß
nahmen in Fremdenverkehrsgebieten, insbeson
dere für die Wintersaison, ergriffen werden. Wei
ters erfolgt die Gewährung von Zuschüssen für 
Filme mit verkehrsförderndem Inhalt. Auch 
wird danach zu trachten sein, daß wie bisher die 
der Verkehrswirtschaft direkt oder indirekt zu
gute kommenden Einrichtungen sowie diese 
selbst im HinbLick auf die verschärfte Konkur
renzbil4ung im Ausland entsprech,end gefördert 
werden. 

Elektrizitätswirtschaft 

Bei diesem Ansatz sind, um die Stromversor
gung auch in abgelegenen Gebieten sicherzustel
len, Kredite für die DarIehensgewährung an klei
nere private und kommunale Elektrizitätswerke 
mitveranschlagt .. 

Diesen Unternehmungen, die der öffentlichen 
Stromversorgung von begrenzten Versorgungs
gf:bieten dienen, soll die Erfüllung der elektrizi
tätswirtschaftlichen Aufgaben erleichtert bzw. 
sogar erst ermöglicht werden. 

Ferner ist beabsichtigt, Fachleuten der Elektri
zitätswirtschaft die Durmführung von Exkur
sionen zu Kraftwerks- und Leitungsanlagen 
durch Gewährung von Subventionen zu ermög
Edlen. 

Schließlich soll durch die Bereitste~lung von Unterstützung nicht bundeseigener 
Zusmüssen der Erfahrungsaustausch mIt anderen Haupt- und Nebenbahnen 

l~ftfahrttr:ibenden Ländern, wie auch di~ Durch-I Dieser Kredit dient der Gewährung von Unter
ftibhr~1)g ~Igener. Forlschurngs- und Ef~:wdlcklungs- stützungen an nicht bundeseigene Unterneh
ar elten 1m natlona en nteresse ge or ert wer- mungen, die Haupt- oder Nebenbahnen betrei-
den. ben gemäß Privatbahnunterstützungsgesetz 

1959, in der Fassung BGBL Nr.330/1963, sowie 
3) Verein "Schiffsbautedmische Versuchsanstalt m d I d 

Wien". gemeinsam mit den interessierten Bun es än ern 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)266 von 309

www.parlament.gv.at



Kapitel 65 - Titel 652/653 269 

zur Gewährung von Subventionen zwecks 
Durchführung notwendiger I~vestitionen der 
Privatbahnen. 

Verstaatlichte Unternehmungen 

Von den bei den Förderungsausgaben bereit
gestellten Mitteln sind für die Ausbildung von 
technischem Personal für die Entwicklungsländer 
0'58 Millionen Schilling, für die Stiftung "Ge
nesungsheim Kalksburg" 0'10 Millionen Schilling 
und für gemeinnützige Einrichtungen für den 
Bereich der verstaatlichten Unternehmungen 
0'30 Millionen Schilling bestimmt. 

kommt eine sprunghafte Erweiterung des all
gemeinen Luftverkehrs (Privat- und Sportflieger). 
Zur sicheren Lenkung dieses extrem rasch anstei
genden Luftverkehrs sind die vorhandenen Flug
sicherungsanlagen und Einrichtungen weiter aus
zubauen und durch moderne technische Mittel zu 
ergänzen. 

Für das Jahr 1967 ist gegenüber 1966 eine 
weitere Steigerung des von der Flugsicherung 
gelenkten Instrumentenflugverkehrs zu erwarten 
(die bisherige jährliche Zuwachsrate seit dem 
Jahre 1955 lag zwischen 11 und 25%). 

Anläßlich der in jüngster Zeit stattgefundenen 
internationalen Konferenzen wurden in der 

Bezugsvorschüsse ICAO an die österreichische Flugsicherung weit-
Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL gehende Forderungen gestellt, welche die Anpas

Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengesetzes sung an den internationalen Standard verlangen. 
1 ?48, BGBL Nr. 8.6,~ann Bundesbedienstet.en, Im Bundesvoranschlag 1967 wird daher der 
die unverschuldet m eme Notlage geraten smd Ausbau vorgesehen, welcher der raschen Entwick
od~: wen~ sonst berücks~chtigungs:vü~dige lung des Flugverkehrsbetriebes Rechnung trägt. 
Grunde vorltegen, auf A~trag em u~verzmsltcher Auch muß der durch die mangelnden Mittel im 
V.~rsc~uß .aus Bundesmitteln gewahrt .werd~n·1 Bundesvoranschlag 1966 verursachte Zeitverlust 
Fur die Woh~raum?eschaffung werden Im Em- aufgeholt werden. 
zelfall Vorschusse bis zum Betrage von 30.000 S A f d PIk . d A b'ld ewährt. -u em ersona se tor Ist er us 1 ung 
g besonderes Augenmerk zuzuwenden. Es muß alles 

Titel 653 Zivilluftfahrteinrichtungen 
getan werden, um die in den Anfängen befind
liche Flugsicherungsschule nicht nur raummäßig, 

Pcrsonal- Sach- Einnahmen sondern auch personell und lehrmittelmäßig aus-
aufwand Summe f d d 

Mill. S zustatten. Weiters ist.au em Personalsektor er 
1965 ',) ....... 34·161·395·4 
1966 **) ...... 40·5 60'5 101'1 
1967 ':"') ....... 58'3 100'5 158'8 

Unterschiede der Gebarung 

0'3 
0'5 
0'8 

Die Steigerung des Personal aufwandes ist einer
seits auf die notwendige etappenweise Vermeh
rung des Personalstandes des Bundesamtes für 
Zivi11uftfahrt und anderseits auf die Bezugs- und 
Nebengebührenerhöhungen der Bundesbedienste
ten zurückzuführen. 

Die Aufwendungen bei den Anlagenkrediten 
im Rahmen des Sachaufwandes resultieren aus 
der Errichtung von Mittelbereichsradaranlagen 
sowie der Vorsorge für Flugsicherungsanlagen zur 
Sicherung von Abflug und Landung. 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt übt seine 
Tätigkeit auf Grund des am 2. Dezember 1957 
im BGBL Nr. 253 kundgemachten Luftfahrt
Gesetzes aus. 

Die Erfordernisse des internationalen Luftver
kehrs haben in den letzten Jahren infolge der 
Ausweitung und Verdichtung des Luftverkehrs
netzes in Europa eine. Vermehrung der nach und 
von österreich führenden Fluglinien und Linien
flüge mit sich gebracht. Zu dieser Verdichtung 

*) Bundesrechnungsaoschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Flugsicherung eine Personalaufstockung über dem 
minimal notwendigen Stand (Sommer- und Win
terbedarf etwa gleich groß) im Bereich der Flug
sicherungsstelle Wien vorgesehen, während der 
Personalstand in den Bundesländern sich auf den 
Minimalpersonalstand für den Winterbetrieb be
schränken soll. Die Aufstockung in Wien soll 
dazu dienen, während der Sommermonate Per
sonal den Flughäfen in den Bundesländern zu
weisen zu können. Während der Wintermonate 
wird diese Personalreserve als Ersatz für das' zu 
schulende (Neu- und Weiterschulung) Personal 
eingesetzt werden. 

Ge~ebHc"e Grundlagen 

Als gesetzliche Grundlage, nach der öster.
reich verpflichtet ist, sich gewissen Normen 
anzupassen, ist das Abkommen. über die inter
nationale Zivilluftfahrt anzusehen, dem auch 
österreich als Mitglied beigetreten ist (BGBL 
Nr. 97/1949). 

In Durchführung des Luftfahrtgesetzes (BGBL 
NI'. 253/1957) wurden Verordnungen erlassen, 
und zwar BGBL Nr. 66/1958 (Luftfahrzeugregi
ster- und Kennzeichenverordnung), 67/1958 (betr. 
Nachweis der Lufttüchtigkeit durch austindisdle 
Lufttüchtigkeitszeugnisse); 68/1958 und 216/1965 
(Flugunfalluntersuchung-Verordnung), 111/1958 
(betr. überfliegen der Bundesgrenze), 219/1958 
(Zivilluftfahrt-Personalverordnung), 198/1959, 
290/1960, 267/1962 und 255/1964 (betr. Luftver-

--------------------------------~ 
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270 Kapitel 65 - Titel 653/654 

kehrsregeln), 74/1960 und 217/1965 (Zivilluft
fahrt-, Such- und Rettungsdienstverordnung), 
106/1961 (betr. Zivile Segelflugzeug-Erprobungs
bereiche), 257/1964 (betr. Flugbeschränkungs
gebiet Wien), 10/1966 (betr. Flugbeschränkungs
gebiete), 11/1966 (betr. überwachte Lufträume) 
und 13/1966 (betr. Festlegung von Flugbeschrän
kungsgebieten und von Gebieten, auf die sich die 
Flugsicherung nicht erstreckt), 

Zivilschutz 

Für den Zivilschutz ist im Bundesvoranschlag 
1967 wie im Vorjahr beim Bundesministerium für 
Inneres (Ansatz 1111) vorgesorgt. Die Verrech
nung der Zivilschutzgebarung erfolgt jedoch nach 
Genehmigung der erforderlichen Ausgaben im 
Wege eines finanziellen Ausgleiches bei der Res
sortgebarung, 

Titel 654 Dienststellen der Sdüffahrtspolizei 
Personal- Sam- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill. S 

1965 *). , 2'5 6'9 9'4 0'2 
1966 '~'~) .. 2'8 5'6 8'4 0'1 
1967 **) .. 3'1 5'6 8'7 0'1 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf 
die Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten 
zurückzuführen. 

Gegenüber dem Erfolg 1965 ist der Ge
baningsrückgang beim Sachaufwand infolge des 
nunmehr auf fünf Jahre aufgeteilten Ausbau
programms für die Ausrüstung der Schiffahrts
polizeidienststellen, die Fahrwasserbezeichnung 
der Donau und sonstige Ausrüstungsmaßnahmen 
eingetreten. 

Aufgaben 

Die schiffahrtspoliz~iliche überwachung wird 
gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Regelung und Sicherung des Schiffsver
kehrs auf der Donau, dem Inn und der March, 
BGBl. Nr. 42/1964 4) und des Binnenschiffahrts
verwaltungsgesetzes, BGBl. Nr. 550/1935, samt 
den dazu ergangenen DurchführungsveFordnun
gen ausgeübt. Ihre Aufgabe besteht u. a. in der 
Unterhaltung der Fahrwasserbezeichnung, dein 

*) Bundesredmungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

4) Verordnung: BGBl. Nr. 243/1964. 

Signal- und Schleusenbetriebsdienst und in der 
überwachung der Einhaltungder schiffahrts
polizeilichen Vorschriften. Die Schiffahrtpolizei
dienststellen (Stromauf sichten) befinden sich in 
Wien, Hainburg, Wildungsmauer, Höflein, Tulln, 
Zwentendorf, Stein/J)onau, Spitz/Donau, Melk, 
Persenbeug, Grein, Wallsee, Mauthausen, Linz, 
Aschach, Obermühl und Engelhartszell. 

Gebarung 

Der Anlagenkredit ist überwiegend für die Be
schaffung von Wasserfahrzeugen und Beifahr
zeugen, für die Errichtung eines Stromaufsichts
gebäudes in Hainburg, die Errichtung öffent
licher Länden sowie für die Anschaffung von 
Signalanlagen entsprechend den Empfehlungen 
der Donaukommission vorgesehen, 

Die unter den Aufwandskrediten (Ermessens
kredite) vorgesehenen Mittel sind für die In
standhaltung von Signal- und Hilfseinrichtungen 
für die Schiffahrt, für die Instandhaltung von 
Signalstationen und Objekten der Schiffahrts
polizeidienststellen, für die Betriebs- und In
standhaltungskosten der Wasserfahrzeuge, für die 
Bedürfnisse der Schiffseichung, für den Betrieb 
der Schleusen Ybbs-Persenbeug, Jochenstein und 
Aschach sowie für Aufwendungen infolge des Bei
trittes der Republik Österreich zur Donaukon
vention 1948 bestimmt. 

Schleuse Ybbs-Persenbeug 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem 
Bund und der Verbundgesellschaft werden die 
Betriebskosten der Schleusen Ybbs-Persenbeug je 
zur Hälfte vom Bund und del Österreichischen 
Donaukraftwerke A. G. getragen. 

Schleuse Jochenstein 

Auf Grund des Regierung3über<!inkommens 
über das Kraftwerk Jochenstein sind die Kosten 
des Betriebes und der Erhaltung für die auf 
österreichischem Staatsgebiet liegenden Schiff
fahrtsanlagen von der Republik Österreich zu 
tragen. 

Schleuse Aschach 

Für di'e erst Ende 1964 in Betrieb genommene 
Schleuse ist eine Vereinbarung hinsich dich der 
Tragung der Verwaltungs- und Betriebskosten 
erst in Ausarbeitung, weshalb im Voranschlag 
nur ein dem bisherigen Erfolg entsprechender 
Ansatz erstellt wurde. 
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Kapitel 66 Verstaatlichte Unternehmungen Gebarung 

Titel 660 Investitionsfonds 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill.S 

1965 .:-) _ ............ . 477 69'0 
1966 ,:-*) ......... _ ... . 66'1 66'1 
1967 **) .... _ ........ . 105'8 105'8 

Gesetzliche Grundlagen 

Der Investitionsfonds für verstaatlichte Unter
nehmungen wurde auf Grund des Bundesge~etzes, 
mit dem der Wirkungsbereich der Bundes
regierung und der Bundesministerien hinsichtlich 
verstaatlichter' U:nternehmungen neu bestimmt 
wird und sonstige organisatorische Maßnahmen 
im Bcr,eich der Bundesverwaltung getroffen wer
den, BGBl. Nr. 173/1959, errichtet. 

Gemäß § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes fließen dem 
Fonds 75 v. H. der Ausschüttungen der im § 1 
diese~ G~setzes genannten Unternehmungen zu, 
soweIt dIe Ausschüttungen nicht nach bundes
gesetzlichen Bestimmungen zur Verstaatlichungs
entschädigung verwendet werden. Die restlichen 
25 v. H. der Ausschüttungen verbleiben dem 
Bund 1). . 

Unterschiede der Gebarung 

Die unterschiedliche Höhe der Jahresgebarun
gen ist aus folgender Aufstellung zu ersehen: 

Ausgaben 
1965 *) 1966**) 1967 "*) 

Mill.S 
Darlehen ............ _ 407 54'1 102'0 
Zuschüsse ............. TO 12'0 3'8 

Summe. 477 66'1 105'8 
Einnahmen 

Dividendenanteile 2) ..... 50'8 53'1 104'1 
Zinsen und Kapitalsrück-

zahlungen .......... 18'2 13'0 17 
Summe. 69'0 66'1' 105'8 

.. ) Bundesrechnungsabschluß . 
.... ) Bundesvoransdilag. 

. 1) Die gesamten Erträge von 200'000 Millionen Schil
ling werden wie folgt verwendet: 
für Entschädigungen: . 
bei Ansatz 1/54022............. 15'000 Mill. S 

verbleiben ... 185·00G.Mill.S davon 
75 Ofo Investitionsfonds .......... 138'750 Mill. S 
25 Ofo Bundeshaushalt . . . . . . . . . .. 46'250 Mill. S 

2) Die dem Fonds zufließenden Dividendenanteile 
werden auf der Einnahmenseite des Kapitels 66 nur 
netto ausgewiesen. 

Dividendenanteile . . . . . 
ab: für Kapitalaufstockungen 

für Kassenverwaltung3) . 

Verbleibt (netto) . 

196, 

121'0 
40'0 
30'2 
50'8 

1966 1967 
MilL S 

138'8 138'8 
51'0 
34"7 34'7 
53'1 104'1 

3) Vereinbarte Rückzahlung von Darlehen und 
Erstattung für Haftungsforderungen des Bundes gegen 
verstaatlichte Unternehmungen. 

Das Anweisungsr,echt stand bis ZUm Inkraft
treten der Kompetenzänderungen gemäß BGBl. 
Nr. 70/1966 ausschließlich dem Bundeskanzler
amt - Verstaatlichte Unternehmungen (Sek
tion IV) zu. Nach Inkrafttreten des Kompetenz
änderungsgesetzes steht das Anweisungsrecht dem 
Bundesministerium für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmung,en zu. 

Die Mittel des Fonds werden zur Durchfüh
rung von Investitionsvorhaben verwendet. Sie 
werden in der Form von verzinslichen bzw. un
verzinslichen Darlehen gegeben, die in besonde
ren Fällen später in Beteiligungen des Bundes 
umgewandelt werden. Ein verhältnismäßig klei
ner Betrag (3'8 Millionen Schilling) ist für Zu
schüsse in solchen Sonderfällen vorgesehen, bei 
denen mit einer Rückzahlung von vornherein 
nicht gerechnet werden kann. Verwaltungsauf
wendungen des Investitionsfonds sind aus diesem 
zu decken. 

Durch die Nettoveranschlagung von Durch
lauferposten bedingt, werden die überweisungen 
an die KassenverwaItung des Bundes, d. s. die 
auf Grund einer Vereinbarung mit dem Bundes
ministerium für Finanzen aus dem Jahre 1961 
vorgesehenen Refundierungen für realisierte 
Bundeshaftungen und nachgelassene Bundesdar
lehen sogleich von den dem Investitionsfonds für 
verstaatlichte Unternehmungen zustehenden Di
videndenanteilen auf der Einnahmenseite in Ab
zug gebracht. 

Die Einnahmen des Fonds sind im Voranschlag 
mit rund 105'8 Millionen Schilling (netto) ver
anschlagt, davon werden voraussichtlich 
104'1 Millionen Schilling dem Fonds aus den Er
trägen der Anteilsrechte des Bundes (siehe Er
läuterungen zu Einnahmen-Ansatz 2/54004) und 
17 Millionen Schilling aus Zillsen und Rüdzah
lungen für bereits gewährte Investitionsfonds
darlehen zufließen . 

Einzelne Daten 

Nähere Einzelheiten über die verstaatlichten 
Industrieunternehmungen und über die voraus
sichtliche Gebarungsentwicklung des Investitiom
fonds in den Jahren 1965 bis 1967 können den 
nachstehenden Ausführungen entnommen wer
den. 

Verstaatlichte Industrieunternehmungen 

Durch das 1. Verstaatlichungsgesetz wurden die 
gesamte Buntmetallerzgewinnung, fast zur Gänze 
die Kohlenförderung, die Erdöl- und Erdgasför
derung, die Eisenerzgewinnung, die Roheisen
und Rohstahlerzeugung sowie die Schiffahrt, 
ferner bedeutende Anteile der Aluminium
produktion, der Elektro- und Stickstoffindustrie, 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 269 von 309

www.parlament.gv.at
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des Maschinen- und Schiffbaues sowie des 01-
vertriebes verstaatlicht. 

Im Jahre 1965 betrug der Bruttoproduktions
wert dieser Unternehmungen 21'5% der Ge
samtindustrie. Die Exporte im Werte von rund 
9'9 Milliarden Schilling erreichten einen Anteil 

. von 23'8% des österreichischen Gesamtexportes. 
Für das gleiche Jahr bezifferten sich die Investi· 
tionen der verstaatlichten Industrie mit 2'0 Mil
liarden Schilling, bei Bruttoinvestitionen der 
österreichischen Volkswirtschaft von 58'6 Mil
liarden Schilling. Die Umsätze betrugen im Jahre 
1965 28'5 Milliarden Schilling. 

Nähere Einzelheiten enthalten die nachfolgen
den übersichten: 

, Produktionsziffern 

über die Bedeutung der wichtigsten Pro
duktionszweige informieren nachstehende Pro
duktionsziffern: 

Eisenerzgewinnung : 
Ei,senerz in [ • . . . . . . . 

Roh~isen. und Rohstahlerzeu. 
gung: 
Roheisen in t. . • . . . . . 
Rohstahl in t . . . . • • • . 

Umsätze 

Eisen- und Stahlindustrie 4) • 
Kohlenbergbau . . . . . . 
Elektroindustrie. . . . . . 
NE -Metallindustrie 
Maschinen- und Schiffsbau 5) 
Chemie .... . 
Verkehr .... . 
Erdöl und Erdgas . 
Olvertrieb . . . . 

1964 

3,563.100 

2,203.885 
3,055.682 

Sektor 

1965 

3,540.820 

2,200.079 
3,080581 

Kohlenförderung 1964 1965 
Braunkohle in t . 5,564.961 5,258.931 
Steinkohle in t 84.075 42.571 

Elektroindustrie: 
Werksauss:oß in 1000 S 1,449.468 1,337.078 

Bunonetallerzgewinnung: 
Blei·Zink·Erz in t '. 183.947 185.773 
S.Cu·Erz in t . 109.279 112.541 

NE-Metall industrie : 
Rohaluminium in t 66.247 66.782 

Maschinenbau: 
Produktionswert in 1000 S . 1,797.257 1,705.933 

Schiffsbau: 
Produktionswert -in 1000 S 164.065 198.223 

Stickstoffindustrie : . 
Stickstoffdünger in t . 674.802 741.266 

Verkehr (DDSG): 
Anzahl der beförderten Per. 

sonen . . . . . . 503578 357.953 
Beförderte Güter in t 1,308.061 1,315.963 

Erdöl· und Erdgasförderung : 
Erdöl in t __ ..... 2,321.191 2,459.518 
Erdgas in 1000rn'. 1,728.727 1,669.804 

ölvertrieb: 
Umsatz in 1000S . 1,041.942 1,168.122 

Statistische Daten 

Nachstehend werden eInIge statistische Daten 
über die einzelnen Zweige der verstaatlichten In
dustrie im Jahre 1964 und 1965, und zwar ge
gliedert nach der Höhe der Umsätze und Exporte 
sowie nach der Zahl der Beschäftigten, aufgezeigt. 

In Millionen Schilling 

_ 1964 

11.945 
1.181 
3.082 
1.843 
2.550 
1.701 

312 
3.685 
1.042 

1965 

12.440 
1.079 
3.012 
1.910 
2.570 
1.907 

299 
4.177 
1.168 

Summe. 27.341 28.562 

Exporte 

Eisen- und Stahlindustrie . 
Kohlenbergbau . . -. . . 
Elektroindustrie. . . • . 
NE-Metallindustrie 
Maschinen- und Schiffsbau 
Chemie ..... 
Verkehr. 
Erdöl und Erdgas . 
Olvertrieb . . . . 

Sektor 

4) Ohne VOEST-Maschinenbau 
5) Mit VOEST-Maschinenbau. 

Summe. 

in Millionen Schilling 

1964 1965 

6.860 6.998 

736 688 
847 880 
411 387 
642 791 

176 166 
2 

9.674 9.910 
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Beschäftigtenstand 

Eisen- und Stahlindustrie • 
Kohlenbergbau . . . . . 
Elektroindustrie. . • • . 

I NE-Metallindustrie . . . 
Maschinen- und Schiffsbau 
Chemie .... " 
Verkehr .... . 
Erdöl und Erdgas . 
Olvertrieb . . . " 

Sektor 1964 

58.147 
11.069 
18.019 

7.452 
12.418 
5.605 
2.942 
8.105 

431 

1965 

58.575 
9.850 

18.141 
7.385 

12.142 
6.030 
2.934 
7.605 

470 

Insgesamt. 124.188 123.132 

In der verstaatlichten Industrie waren demnach 
im Jahre 1965 rund 123.000 Personen beschäftigt, 
das sind rund ein Fünftel des Beschäftigten
standes der Gesamtindustrie. Hiezu kommen 

,noch die bei den zugehörigen Tochtergesell-
schaften (Handelsgesellschaften usw.) Beschäf
tigten. 

Ertragslage 

über die Ertragslage der verstaatlichten Indu
strieunternehmungen gibt nebenstehende über
sicht Aufschluß: 

Nominalwert des Gesellschafts
kapitals der Industrie
unternehmungen .• 

Reinvermögen. . . . 
Gewinnausschüttungen 

(Dividenden) . • . 

• 6) 6'3 Mrd. Schilling 
· rd. 13"7 Mrd. Schilling 

· 7) 189'5 Mi!!. Schilling 

Investitionsfonds für versiaatlichte 
Unternehmungen 

über die Geharung und den Stand des Inve
stitionsfonds für verstaatlichte Unterneh
mungen (Industrie ohne Banken und Elektrizi
tätswirtschaft) nach dem 1. Verstaatlichungs
gesetz gibt die nachstehende übersicht Auskunft: 

1966 1%7 
Bundesredmungsabsd11uß 

I I 1965 Bundesvoranschlag Bundesvoransc:blag 

Millionen Schilling 

Erträge aus den Anteilsrechten des 
Bundes an verstaatlichten Unterneh-
mungen (ohne Banken) nach dem 
1. Verstaatlichungsgesetz .......... 189'520 200'000 200'000 

ab: Entschädigungen bei 
Ansatz 1/54022 8) •••••••..••.• 0'555 15'000 15'000 

Entschädigungen bei Kapitel 4[3[5 9) ••••• 27"586 - -

Verbleibt ... 161'379 185'000 185'000 

hievon 75% an Investitionsfonds ..... 138"750 13 8"750 
weitere Einnahmen -des Investitions- 122'035 

fonds (betto) ..................... 18'214 13'046 1 "740 
Fondsmittelreste aus dem Vorjahr .... 81'554 102'824 102'824 

Einnahmen des Investitionsfonds 
(Summe) ... 220'803 254'620 243'314 

Ausgaben des Investitionsfonds : 
Darlehen ........................... 40"700 54'108 142'000 
Zuschüsse .......................... 7'02:> 12'000 3'803 
Kapitalbeteiligungen ................ 40'000 - 51'000 -
Sonstiges ..... " ...... " ........ " .... - 0'001 0"001 
Überweisung an den Bund als Rück-

zahlung für in den Vorjahren vom 
Bund getragene Darlehen und Haf-
t ungs beträge 10) .................. 30'259 34'687 34'687 

Am Jahresende verbleibende Fonds-
mittel ........................... 102'824 102"824 62'823 

-

6) Stand vom 1. Jänner 1966. 
7) Im Jahre 1965 an den Bundeshaushalt abgeführte Dividenden. 

Weitere Fußnoten siehe Seite 274. 

Ilrläuterungcn zum Bundesfinanzgesetz 18 
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274 Kapitel 66 - Darlehensveränderungen 

Darlehensgewährungen 

Im Jahre 1965 wurden aus Mitteln des Investi
tionsfonds folgende Darlehen gewährt: 

Bleiberger Bergwerks-Union ... ~ ...... . 
Trauzl-Werke Aktiengesellschaft : ...... . 
Simmering-Graz-Pauker A. G. für Maschi-

Mill.S 

8'9 
4'8 

Abschreibung 
von Darlehensforderungen 
. Außerdem wurde im Jahre 1965 folgende bei 

Kapitel 7 a Titel 1 in Vormerk gestandene Dar
lehensforderung des Investitionsfonds für ver
staatlichte Unternehmungen gemäß BGBL 
Nr. 48/1965 abgeschrieben: 

MilLS 
nen-, Kessel- und Waggonbau ....... . 27'0 Simmering-Graz-Pauker A. G. für Maschi-

Summe ... 407 

Darlehensrückzahlungen 

Im Jahre 1965 sind folgende Rückzahlungen 
von I-Fondsdarlehen erfolgt: 

1. Durch Umwandlung m Kapitalsbeteiligun
gen des Bundes: 

MilLS 

Schoeller-Bleckmann Stahlwerke A. G. 167 

2. Übrige Rückzahlungen: 
Montanwerke Brixlegg Ges. m. b. H. O' 5 

ELIN-Union AG. ..................... 0'5 
Übrige 0'0 

Summe... 177 

nen-, Kessel- und Waggonbau ....... . 20'0 

Fugnoten zu Seite 273: 
8) Ansatz des Bundesvoranschlages 1967. 
9) Der Schuldendienst für die Bundesschuldver

schreibungen ist im Jahre 1965 ausgelaufen. Ansatz 
des Bundesvoranschlages 1965. 

10) Laut Ministerratsbeschluß vom 14. November 
1961 werden insgesamt 630'5 Mill. S (330'5 Mill. S 
für Ablösung von Regreßforderungen des Bundes auf 
Grund von Haftungsübernahmen, 100 Mill. S für Re
fundierung von Darlehensforderungen des Bundes) 
überwiesen werden, und zwar 1962 ... 130 Mil!. S, 
1963 und 1964 je 150/0, ab 1965 ... 25% der aus 
Dividendenausschüttungen der verstaatlichten Unter
nehmungen in den Investitionsfonds fließenden Be
träge, wobei zuerst die für die Verstaatlichungs
entschädigung zu leistenden Beträge und sodann die 
vorgenannten Anteile in Abzug zu bringen sind. Die 
Verpflichtung zur überweisung des Gesamtbetrages 
von 630'5 Millionen Schilling ändert sich dadurch 
nicht. 
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Kapitel 70 Staatsdruckerei 
Personal- Sach- Einnah-

aufwand Summe men 
Mil!. 5 

1965 'f) ....... 76'5 667 143'2 143'4 
1966':'-") ....... 83'8 91'1 174'9 158'0 
1967**) ....... 857 84'2 169'9 165'8 

Allgern'eines 

Die Staatsdruckerei, gegründet 1804, ist seit 
mehr als 150 Jahren die führende graphische An
stalt des Staates. Sie ist ein dem Bundeskanzler
amt unmittelbar unterstellter Bundesbetrieb, 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ab 1966 ist auf 
Bezugsregelungen der Bundesbediensteten zu
rückzuführen, Es wurde auch bereits auf die 
Auswirkungen . des neuen Pensionsgesetzes Be
dacht genommen, 

Beim Sachaufwand scheint gegenüber dem Vor
anschlag 1966 bei der Post 33 "Aufwandskredite 
(Gesetzliche Verpflichtungen)" eine Verminde
rung (11,OSO,OOO Schilling) al.lf, da die Steuer
rückstände im Jahre 1966 getilgt werden konnten. 
Hingegen ergibt sich ein Mehrerfordemis beim 
"Regieaufwand" (258.000 Schilling), bedingt 
durch Unterpräliminierung im Jahre '1966 und 
durch erhöhte Ausgaben bei Postgebühren und 
Kraftfahrzeugen. Der Mehraufwand bei "Son
stige Aufwandskredite" (3,833.000 Schilling)· be
trifft Arbeiten, die betriebsbedingt an die Privat
wirtschaft vergeben werden müssen, vor allem 
aber den wesentlichen Mehrbedarf an Betriebs
werkstoffen (Papier für die Herstellung von 
Briefmarken) im Zusammenhang mit der An
schaffung von besonders leistungsfähigen Maschi-. 
nen. Die "Anlagen" blieben im wesentlichen un
verändert. 

Die Einnahmen für 1967 wurden gegenüber 
dem Voranschlag 1966 auf Grund der guten Be
schäftigungslage des Betriebes um rund 7'8 Mil
lionen Schilling höher veranschlagt. 

Die allgemein steigende Tendenz des Sachauf
wandes und der Einnahmen ist durch die Umsatz
und Produktionsausweitung bedingt. 

Betriebswirtschaftliche Situation 

Die Staatsdruckerei muß itnfolge ihres erheb
lichen Pensionsaufwandes (1965: 18'S Millionen 
Schilling) und bei voller Steuerpflicht (1964: 
S'2 Millionen Schilling) für weitaus mehr Be-

*) Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesv,oranschlag, 

lastungen aufkommen als jedes andtre graphische 
Unternehmen. Ihre Verpflichtung, diese hohen 
Ausgaben hereinzuwirtschaften, hat die Direktion 
V'eranlaßt, im Vorjahr ein umfassendes Investti
tionsprogramm für mehl1ere Jahre auszuarbeiten, 
Wlelches die seit langem erforderliche Moderni
sierung und Rationalisierung des B!etriebes vor
sieht. 

In diesem Vorhaben ist vor allem dire Er
neuerung ein'es GroßtJeiles des bestehenden, total 
veralteten Maschinenparkts sowie der Ankauf 
von zwätzlich'en, modernen und Lcistungsfähi
~el1en Maschi:n:en innerhalb der nächsten Jahre 
geplant, um ein weitel'eSI Absinken der Wett
bewerbsfähigkeit des Betriebes gegenüber der 
Privatwirts.chaft verhindern zu können, 

Mit der Zuteilung entspreChender Kredite 
im Budget 1965 und 1966 war und ist es der 
Staatsdruckerei möglich, den 1. und 2. Teil des 
geplanten Vorhabens durchzuführen und meh
rere für den Be~rieb besonders wichtige Ma
schinen anzukaufen. Zur termingemäßen Aus
führung des 3. Teiles dieses Programms hat 
die Direktion für 1967 weitere Mittel prälimi
niert, mi't welchlen es möglich rein wird, einer
seits durch inteIlisive Automatisierung dem zu
nehmenden Man~el an FaChkräften zu beg,egnen, 
anderseits das Produktions volumen des Be
tfliJehes und somit die Einnahmen weiter steigern 
zu können. , 

Aufgabenbereich 

Den Großteil der· Produktion bilden die von 
den einzelnen Zweigen der Bundesverwaltung 
benötigten Druckarbeiten der verschiedensten 
Art. Bei der Staatsdruckerei wird auch das 
Publikationsorgan der österreichischen Bundes
regierung, die "Wiener Zeitung" 1), hergestellt, 
weiters das Bundesgesetzblatt der Republik 
österreich und die verschiedenen Verordnungs
blätter sowie alle Vorschriften und Dienstbehelfe 
der Amter und Behörden, Eine wichtige Gruppe 
des Arbeitsgebietes dieses Bundesbetriebes bilden 
die dem staatlichen und privaten Zahlungsver
kehr dienenden Druckarbeiten für die Postver
waltung und das Postsparkassenamt. Ein eigener 
Verlag sorgt für das Erscheinen kommentierter 
Gesetzesausgaben und sonstiger Dienstvorschrif
ten, Eine Monopolstellung in der graphischen 
Industrie österreichs nimmt die Staatsdruckerei 
durch die Herstellung von geldwerten Drucken, 
das sind Stempel- und Briefmarken, Obligationen, 
Aktien und sonstige Wertzeichen, ein. 

t) Gegründet im Jahre 1703. 
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276 Kapitel 71 

Kapitel 71 Bundestheater 

Personal- Sam-
aufwand 

MilL S 

1965 ,:-) .... _ .. 271'8 
1966"*) ... _ ... 292'0 
1967**) ... _. _.330'0 

Allgemeines 

90'8 
86'2 

106'6 

Einnah-

Summe men 

362'6 10rO 
378'2 108'5 
436'6 113'6 

Das Burgtheater, als Nachfolgerin des k. k. 
Hofburgtheaters, kann auf einen 187jährigen 
Bestand zurücksehen. Die Staatsoper wurde in 
den Jahren 1861 bis 1869 errichtet. Das Akade
mietheater, das gleichzeitig der Akademie für 
Musik und darstellende Kunst 1) für Unter
richtszwecke dient, begann seine Spielzeit im 
Jahre 1923. Die Volksoper wird von den Bun
destheatern erst seit dem Jahre 1945 bespielt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab 1966 
ist auf die Auswirkungen der genehmigten For
derungen des technischen Personals, wie die Ge
währung von erhöhten Funktionszulagen und 
Nebengebühren, sowie auf die Erhöhung der 
Nebengebühren des künstlerischen Personals und 
die allgemeine Bezugserhöhungzurückzuführen. 

Durch Beendigung der Instandsetzungsarbeiten 
an der Volksoper konnte im Voranschlag 1966 
der Sachaufwand gesenkt werden. Im Voranschlag 
1967 ist der höhere Sachaufwand durch das Gast
spiel der Staatsoper anläßlich der Weltausstellung 
in Momreal bedingt. 

Die Veranschlagung der Einnahmen erscheint 
durch den anhaltend guten Theaterbesuch der 
Abendvorstellungen gerechtfertigt. 

Ermäßigungen 

Bei der Veranschlagung der Einnahmen 
wurde berücksichtigt, daß an das Theater der 
Jugend, den Kulturring der Stadt Wien, den 
Osterreichischen Gewerkschaftsbund und ein
zelne Gewerkschaften geschlossene Vorstellungen 
zu bedeutend ermäßigten Preisen abgegeben 
werden. 

Organisation 

Die Bundestheater unterstehen dem Bundes
ministerium für Unterricht. 

Auf Grund des Additionales zur Dienstin
struktion für die Bundestheater ist die Bundes
theaterverwaltung für einen Teil deradministra-

'f) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Siehe Ansatz 136 (Seite 106). 

tiven Angelegenheiten zuständig, während für 
die künstlerischen Belange je ein Direktor für 
das Burgtheater (einschließlich Akademietheater), 
für die Staatsoper (Redoutensaal) und für die 
Volksoper die alleinige Verantwortung trägt. 

Spielordnung 

Es bestehen vier' ständig bespielte Bundes
theater: das Burgtheater, das Akademietheater, 
die Staatsoper und die Volksoper. Die Staats
oper bespielt auch gelegentlich den Redouten
saal. Außerdem werden Gastspiele im In- und 
Ausland absolviert. 

Stellenplan 

Im Stellenplan 1967 sind im Burgtheater 181, 
bei der Staatsoper 538 und bei der Volksoper 
292, im ganzen 1011 Bühnendienstvertragsposten 
vorgesehen. Diese Stlellen gliedern sich wre folgt: 

Burg- Staats- Volks-
theater oper oper 

Direktor ... oo ••• oo.oo .............. 2 
Regie und szenischer Hilfs-

dienst .................................. 58 2) 95 3) 57 
Solisten .................................. 86 72 37 
Tanzsolisten ,. ................. 14 6 
Ballett . ............................. 69 32 
Chor ................................... 6 107 72 
Orchester .............................. 154 86 
Bühnenmusik .................... 30 25 
Statistenführer .................... 1 

181 538 292 

Besucherzahlen 

In den Jahren 1962 bis 1965 wiesen die Bun
destheater folgende Besucherzahlen auf: 

1962 1963 1964 1965 

Burgtheater ..... 450.053 442.717 435.703 434.909 

Akademietheater 144.512 1S1.488 145.197 146.200 

Staatsoper ...... 637.490 629.659 619.856 624.575 

Volksoper ...... 453.248 4)332.603 446.156 460.452 

Redoutensaal ii) 35.175 61.482 12.310 6.540 

Theater a. d. W.G) 30.140 54.228 17.193 

Durch die 45-Stunden-Wochen-Regelung mußte 
die Zahl der Nachmittagsvorstellungen verringert 
werden. 

2) Davon 2 Kapellmeister. 
3) Davon 3 Kapellmeister. 
4) Die Volksoper war vorn 1. September 1963 bis 

3: Dezember 1963 wegen Renovierungsarbeiten ge
schlossen. 

5) Die Besucherzahlen des Redoutensaales sind von 
der Anzahl der Vorstellungen abhängig, da dieser Dur 
fallweise bespielt wird. 

6) Das Theater an der Wien wurde vorn Jahre 1962 
bis zum Jahre 1964 fallweise bespielt. 
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Kapitel 72 Bundesapotheken 
Personal- Sam- . Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill.S 

1965 ") ...... 2'2 4'3 6"5 6'6 

1966 "") ..... " 2'4 4'3 6"7 7'0 

1967 *") ...... 2'5 4'4 6'9 7'3 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ist auf Bezugserhöhungen und auf eine weitere 
Erhöhung der Gehaltskassenumlage zurückzu-
führen. . 

Die Unterschiede gegenüber der Gebarung 
1965 bzw. 1966 beim Sachaufwand und den Ein
nahmen erklären sich aus der Preis- bzw. Um
satzentwicklung. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Allgemeines 

An Bundesapotheken bestehen in Wien die 
Alte Hofapotheke, die Schönbrunner und die 
Mariahilfer Apotheke. Die ehemalige "Hof
Apotheke", die mit Unterbrechungen seit dem 
Jahre 1564 und ununterbrochen seit 1797 als im 
Hof- bzw. hofärarischen Besitz befindlich anzu
sehen war, ist samt ihren damaligen Filialen am 
10. April 1919 in das Eigentum der Republik 
österreich übergegangen. 

Gesetzliche Grundlagen 

An einschlägigen gesetzlichen Grundlagen sind 
zu erwähnen: 

Gesetz, betreffend die Regelung des Apotheken
wesens, RGBl. Nr. 5/1907, in der Fassung der 
Apothekengesetznovelle 1965, BGBI. Nr. 56; 

Gesetz, betreffend die Landesverweisung und 
die übernahme des Vermögens des Hauses Habs
burg-Lothringen, StGBl. Nr. 209/1919. 
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Kapitel 73 Salz (Monopol) 
Personal- Sam-

aufwand 

1965 ") .. , , , 99'9 91'9 
1966 ',',) , , , , , 101'8 99'8 
1967 "-"). , . , , 110'2 108'4 

Allgemeines 

Summe 

Mill.S 

191'8 
201-6 

218'6 

Ein
nahmen 

209'8 
209'9 
210'3 

Schon im Mittelalter zog der Sta<ltsschatz in 
österreich aus der Erzeugung und dem Umsatz 
von Salz auf Grund des "Salzregales", eines 
Staa tshoheitsrechtes, ein Einkommen, das 'soge
nannte "Salzgefälle", Später übernahm der Staat 
die Erzeugung von Salz in eigener Regie und er
richtete z~r Verwaltung der Betriebe "Kammer

. Die gegenüber dem Rechnungsabschluß 1965 
geringfügig vermehrt veranschlagten Einnahmen 
19.67 werd~n aus einer weiteren Zunahme des 
Salzabsatzes (Straßenstreusalz) erwartet, 

Anlagen 
Die Ausgaben für Anlagen sind mit 25'0 Mil

lionen Schilling angesetzt und werden im Aus
maß von rund 18' 5 Millionen Schilling zur 
Finanzierung der restlichen Versuchsbohrungen, 
sowie zur Installierung von fündig gewordenen 
Versuchs bohrungen zu Produktionsbohrungen 
Verwendung finden, Der Restbetrag der An
lagenkredite dient der Fertigstellung von Pro
duktionsanlagen in Ebensee sowie für Ersatz- und 
Neuanschaffungen von Maschinen, 

höfe", Da zum Sudbetrieb Holz der umliegenden 0 " 
W"ld I F ' I d d rgamsatlon . a er a s euerungsmaterla verwen et wur e, I 
standen Forste und Salzerzeugung unter gemein- Zufolge Ministerratsbeschlusses vom 21. August 
samer Verwaltung, Gemäß der Zoll- und Staats- 1925 wurde die Verwaltung des Salzmonopols ab 
monopolordnung vom 11. Juli 1835 bildet Salz in 1. Jänner 1926 neu organisiert und die General
österreich einen Gegenstand der Staatsmonopole, direktion der österreichischen Salinen errichtet, 

Der Generaldirektion der österreichischen 
Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes von 
1965 auf 1967 ist auf die wiederholte allgemeine 
Bezugsregelung fÜr die Bundesbediensteten und 
die Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger 

Salinen unterstehen sechs Salinen, wovon 
drei in Oberösterreich (Ebensee, Hallstatt und 
Bad Ischl) sowie je eine in der Steiermark (Bad 
Aussee), in Salzburg (Hallein) urid in Tirol 
(Solbad Hall) liegen, 

sowie auf die neuerliche Lohnerhöhung der Aufgaben 
Salinenarbeiter zurückzuführen, darüber hinaus 
war im Voranschlag 1967 für die Durchführung Die Ve:wal:ung des ~alzmo~op,ols oblieg~ der 
von überweisungs beträgen an Pensionsversiche- GeneraldirektIon der Osterreichischen Salmen, 
rungsträger in Höhe von 0'8 Millionen Schilling j di~ dem Bundesmini~teriu,? für Finanzen un
V:orsorge zu treffen. Es wurde auch bereits auf~lttelbar ,:nterstellt 1st, ~le Verwaltun~ u,?faßt 
dIe Auswirkungen des neuen Pensionsgesetzes Im wesenthchen den Betneb der österreichischen 
Bedacht genommen. Salinen und den Absatz des erzeugten Salzes an 

D S ch f d 1967 ch . "b Wiederverkäufer, Die MonopolverwaItung ist 

d
er a au wan ers emt gegenu er ermächtigt, Salz an einzelne Verarbeitungs-

em Bundesrechnungsabschluß 1965 wesentlich b t . b d S I f" B d -ck ch . I 
h

"h " . e ne e un 0 e ur a ezwe e au unmltte -
er 0 t angesetzt, wobeI allerdmgs zu berückslch- b b b . . d ß d . h ar a zuge en. 
tlgen 1st, a er erwä nte Bundesrechnungs-
abschluß 1965 die Auswirkungen der im Aus
maße von 10'7 Millionen Schilling angeordneten 
Ausgabenrückstellung(!n des Bundesvoranschlages 
1965 beinhaltet und somit keine geeignete Ver
gleichsbasis darstellt, Darüber hinaus war für die 
Mehranforderungen einer um 20.000 t höher ge
planten Primärsalzproduktion Vorsorge zu tref
fen und, wie im Absatz "Anlagen" ausgeführt, 
für die Durchführung des Bohrprogrammes (Ver
suchs- und Produktionsbohrungen) ein bedeuten
der Betrag bereit zu stellen, 

,,) Bundesrechnungsabschluß. 
*'f) Bundesvoranschlag. 

Verschleißpreise 

Die Verschleißpreise· für die aus den staatlichen 
Salinen zum Verkauf gelangenden Produkte (Salz, 
Sole) sind in der Kundmachungdes Bundes
ministeriums für Finanzen vom 16. Juli 1965, 
BGBL Nr. 189, festgesetzt. 

Förderungsausgaben 

Im Rahmen der Förderungsausgaben ist" auch 
ein Betrag von 400.000 S für freiwillige soziale 
Aufwendungen für die Bediensteten nach Maß
gabe der Eingänge aus Berg- und Hüttenbesuchen 
vorgesehen. 
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. Kapitel 74 Glücksspiele (Monopol) 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

1965 *) ... ,., 7'1 
1966 **) ~ .. , .. 7'9 
1967 **). . . . .. 7'9 

Allgemeines 

Mill. S 

369'9 377'0 440'7 
357'4 365'3 421'5 
354'7 362'6 416'6 

Die Glücksspiele standen ursprünglich nur 
unter staatlicher Aufsicht. Der Gedanke einer 
Verstaatlichung der Glücksspiele war bereits um 
1770 gefaßt, aber erst im Jahre 1787 durch Er
richtung der Lottogefällsdirektion verwirklid1t 
worden. Mit dem Lottopatent vom 13. März 

Sachau{wand 1965 
*) 

44'4 
178'6 
125'6 

1'1 
20'2 

1966 
.*) 

Mill.S 

42'5 
171'2 
121'5 

1'3 
20'9 

1967 
") 

48'4 
164'5 
119'5 

0'9 
21'4 

357'4 354'7 

Zahlenlotto 1) .... 
Klassenlotterie 1) .. 
Sporttoto 1) .. , .. 
Pferdetoto 1) .... 
übrige Gebarung. 

--------~~--~~~ Summe, 369'9 

Einnahmen 

Zahlenlotto ..... , 66'5 
Klassenlotterie. . , , 213' 2 
Sporttoto _ ..... , 154'0 
Pferdetoto ...." 1 . 5 
übrige Gebarung. 5' 5 

66'2 
201'6 
147'9 

1'6 
4'2 

71'2 
193'5 
145'7 

1'1 
5'1 

----------------~--416'6 Summe. 440'7 421'5 

1813 wurde das Lottoregal erstmalig gesetzlich Aufgaben 
verankert. Die österreichische Glücksspielmonopolverwal-

. . .. . '" tung ist dem Bundesministerium für Finanzen 
. DIe "k.~. Lotto-Gefalls-D!r,:kt.lOn .umfaßte unmittelbar unterstellt und verwaltet die für 

elne AbteIlung "Staatslottene 10 WIen, der Rech ung de Bundes betriebenen Glücksspiele: 
etliche Lottoämter in den Kronländern unter-I )n

Z 
hl IS ) S 

standen, a a en otto; c porttoto; 
b) Klassenlotterie; d) Pferdetoto. 

Im Laufe der Zelt wurde aus der Lottogefälls-I Außerdem übt sie aufsichtsbehördliche Kon
direktion die "Generaldirektion der Staatslotte-I trollrechte aus über: 
rien" (1913 bis 1925), die "Dienststelle für ) S 'lb k 2). 
Staatslotterien" (bis 1960) und schließlich b

a
) IPlleAartn en 'A· l'elungen S) 

d- H 'ch' ch GI" k '1 1 1 a e en von ussp . le "vsterrel IS e uc sspie monopo verwa -
tung", die mit dem Glücksspielgesetz, BGBl. 
Nr, 111/1960, errichtet wurde. 

Unterschiede der Gebarung 

Die· Mehraufwendung beim Personalaufwand 
ist auf Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten 
zurückzuführen. 

Die gegenüber den Erfolgsziffern des Jahres 
1965 niedrigeren Beträge des Sachaufwandes und 
der Einnahmen der Voranschläge 1966 und 1967 
setzen sich aus verschiedenen Komponenten zu
sammen. Beim Sport- und Pferdetoto sind die 
Einnahmen und Ausgaben sowohl im Erfolg 1965 
als auch in: den Voranschlägen im gleichen Ver
hältnis; die Klassenlotterie zeigt fallende Tendenz 

Organisation 

Ihre Aufgabe erfüllt sie für das gesamte Bun
desgebiet mit einer Expositur in Graz sowie 
mit Hilfe der Lottokollekturen, Geschäftsstellen 
der Klassenlotterie sowie der Toto-Annah~e
stellen. Bei der betriebsmäßigen Abwicklung des 
Sport- und Pferdetotos bedient sich die Öster
reichische . Glücksspielmonopolverwaltung der 
Mithilfe von Einrichtungen des Osterreichischen 
Postsparkassenamtes, 

Gesetzliche Grundlagen 

Glücksspielgesetz, BGBl. Nr, 169/1962, 288/1963 
und 171/1965, 

Sporttotogesetz, BGBl. Nr, 55/1949, 52/1963, 
Pferdetotogesetz, aGBl. Nr, ~29/1952, 

in den Einnahmen und Ausgaben. Die voraus- 'Förderungsausgaben 
sichtliche Gebarung bei den einzelnen Glücks- Bei diesem Ansatz ist für die an die Bedienste
spielen von 1965 ·bis 1967 kann der nachstehen- ten zu gewährenden Bezugsvorschüsse vorgesorgt. 
den übersicht entnommen werden, 

Die Nebeneinanderstellung der Gebarung 1965 
bis 1967 zeigt folgendes Bild: 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag, 

*) Hundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag, 

1) Der Regieaufwand ist in den nebenstehenden 
Ausgabenbeträgen nimt enthalten. 

2) Spielbanken bestehen derzeit: Ganzjährig geöffnet 
in Wien ("cercle prive"), Baden bei Wien, V eiden 
am Wörther See und Salzburg; Saisonbetrieb in Bad
gastein, Kitzbühel und Seeboden am Millstätter See, 

3) Z, B. Tombolas, Lotterien von privaten Institu
tionen. 
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280 Kapitel 75 

Kapitel 75 Branntwein (Monopol) 
Personal- Sam-

aufwand Summe 

Einnahmen 

gaben auf die neu geschaffene "Verwertungsstelle 
des österreichischen Branntweinmonopols" über-
gegangen. Die Verwertungsstelle des Osterrei-

Mill. S chischen Branntweinmonopols ist eine dem Bun-
3'4179'0 182'4 598'5 desministeriumfür Finanzen unmittelbar unter-
3'4 175"7 179'1 616'9 stellte, zur Führung der kaufmännischen 

Geschäfte der Monopolverwaltung bestimmte 
1967**) ..... 3'8 187"7 191'5 639'1 Dienststelle; sie hat sich "hiebei nach den grund-

1965 ") .. " .. 

1966 "*) .... " 

sätzlichen Weisungen des Bundesministeriums 
Allgemeines für Finanzen zu richten. 

Das in österreich derzeit in Geltung stehende I A f b 
G .. b d B . I d' u ga en esetz u er as ranntwemmonopo wur e m . . . 
österreich erst durch die Verordnung vom Dle Verwertungsstelle des österrelchlschen 
20. August 1939 eingeführt. Bis dahin war der Branntweinmonopols übernimmt den in den 
Branntwein zwar auch in österreich Gegenstand landwirtschaftlichen und gewerblichen Brenne
der Besteuerung, jedoch erfolgte diese nicht in reien sowie in den Monopolbrennereien (Sulfit
Form eines Fiskalmonopols. Seit dem ersten laugenbrennereien) erzeugten Branntwein, ver an
Weltkrieg bestand wohl auch in österreich eine laßt dessen Reinigung, trifft die Dispositionen 
staatliche Spiritusbewirtschaftung, die zwar fak- bezüglich Versand und Lagerung der Raffinade
tisch aber nicht formell den Charakter eines produkte und verwertet die letzteren durch Ver
Monopols hatte und die Erhebung einer Ver- kauf. Das Bundesministerium für Finanzen setzt 
brauchsabgabe von Branntwein nicht berührte. die übernahmepreise für den VOll den landwirt
Die überschüsse der österreichischen Spiritus- schaftlichen und gewerblichen Brennereien ab ge
stelle wurden seiner7.eit an den Bundeshaushalt lieferten Rohspiritus fest und regelt die über
abgeführt. nahmspreise für Rohspiritus aus den Monopol

brennereien, die Reinigungslöhne sowie die 
Entgelte für den Lagerverkehr und für den Ver
trieb des Branntweins durch Vereinbarungen mit 
den in die Spirituswirtschaft eingeschalteten 
Unternehmen. 

Unterschiede der Gebarung 

Der Personalaufwand weist im Voranschlag 
1967 durch die Bezugserhöhungen der Bundes
bediensteten im Jahre 1966 und 1967, durch ver
mehrte und erhöhte Abfertigungszahlungen und 
durch Belohnungen aus Anlaß von Dienstjubiläen 
eine Steigerung auf. 

Der höhere Sachaufwand im Voranschlag 1967 
gegenüber 1966 ist in der etwas größeren Spiri
tuserzeugung durch die vermehrten Zahlungen 
an Branntweinübernahmegeldern und Reini
gungsentgelten begründet. Dazu kommen noch 
dringend notwendige Reparaturarbeiten an den 
Betriebsgebäuden. 

Die höheren Einnahm~n im Voranschlag 1967 
gegenüber 1966 sind auf die Veranschlagung eines 
höheren Absatzes an Extraprimasprit zurückzu
führen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit der Monopolverwaltung ist durch 
das aus dem Deutschen Reichsrecht stammende 
Branntweinmonopolgesetz 1922 geregelt. Im 
Jahre 1945 sind durch das Gesetz vom 16. No
vember 1945, StGBl. Nr. 236, für das Gebiet der 
Republik österreich die dem Präsidenten der 
Reichsmonopolverwaltung für Branntwein und 
die dem Reichsmonopolamte zustehenden Auf
gaben auf das Bundesministerium für Finanzen, 
die der Verwertungsstelle der Reichsmonopol
verwaltung für Branntwein obliegenden Auf-

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Brennereien 

Die Eigenbrennereien (§ 20 des Branntwein
monopolgesetzes) werden gemäß §§ 24 bis 28 
leg. cit. in landwirtschaftliche, gewerbliche und 
Obstbrennereien eingeteilt. In den nicht abgefun
denen landwirtschaftlichen Brennereien werden 
nur Kartoffel und Getreide, in den gewerblicheIJ. 
Brennereien hauptsächlich Melasse zu hochpro
zentigem Rohspiritus verarbeitet, der an die 
Monopolverwaltung gegen Bezahlung des über
nahmegeldes abzuliefern ist. Daneben bestehen 
sechs Monopolbrennereien, die auf Grund einer 
von der Monopolverwaltung für jedes Betriebs
jahr erteilten "Gestattung" die Ablaugen aus der 
Zellstoffgewinnung zu Rohspiritus verarbeiten. 
In den 0 b s t b ren n e r eie n wird aus Obst
stoffen Trinkbranntwein erzeugt. Letztere Bren
nereien sind von der Ablieferung des Brannt
weins befreit, dafür haben sie für den gewon
nenen Branntwein eine Verbrauchsabgabe, den 
Branntweinaufschlag, zu entrichten, der beim An
satz 2/52454 veranschlagt wird. 

Brennrechte 

Den landwirtschaftlichen, gewerblichen und 
de~ Obstbrennereien (letztere nur insoweit, als 
sie unter Verschluß stehen) sind gemäß Art. IV 
§§ 1 bis 3 der Verordnung zur Einführung des 
Gesetzes über das Branntweinmonopol in der 

I Ostmark vom 20. August 1939, RGBl. I S. 1449, 
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sogenannte "Brennrechte" zugewiesen, das heißt, 
es wird für jede einzelne Brennerei die Erzeu
gung einer bestimmten Spiritus- beziehungsweise 
Branntweinmenge festgesetzt. Die regelmäßigen 
Brennrechte können für die jährliche, Betriebs
periode unter Berücksichtigung der angesam
melten Bestände und des voraussichtlichen Ver
brauches an Branntwein von der Monopolver
waltung erhöht oder verkürzt werden (Jahres
brennrecht). Wird Branntwein über die Brenn
rechtsmenge hinaus abgeliefert, wird nicht der 
volle übernahmspreis bezahlt, sondern ein über
brandabzug in Rechnung gestellt. Bei Obstver
schlußbrennereien wird in· diesem Falle ein 
~öherer Branntweinaufschlagsatz erhoben. 

Verkaufspreise 

Die Verkaufspreise für unverarbeiteten Brannt
wein (Spiritus) werden vom Bundesministerium 
für Finanzen mit Zustimmung des Hauptaus-

schusses des Nationalrates festgesetzt und sind 
in den Kundmachungen vom 30. November 1959, 
BGBL Nr. 263, 9. April'19.63, BGBL Nr. 74, und 
vom 30. Oktober 1963, BGBL Nr. 248, verlaut
bart. 

Die ab 1. November 1963 geltenden Kleinver
kaufspreise des von der Verwertungsstelle des 
österreichischen Branntweinmonopols abgegebe
nen: Branntweins (Spiritus) enthalten die Kund
machungen des Bundesministeriums für Finanzen, 
die im Amtsblatt der österreichischen Finanzver
waltung vom 23. Dezember 1959, laufende Num
mer 295, 30. April 1963, laufende Nummer 97, 
und vom 8. November 1963, laufende Num
mer 229, verlautbart sind. 

Die gemäß § 315 Abs. 4 der Bundes
abgabenordnung, BGBL Nr. 19411961, einge
hobene überwachungsgebühr für die monopol
abgabefreie Branntweinerzeugung zum Haus
bedarf wird beim Ansatz 2/52704 vereinnahmt. 
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Kapitel 76 Hauptmünzamt 

1965 *) ...... . 
1966 **) ...... . 
1967*'~) ...... . 

Allgemeines 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

MilI.S 

14'0 140'7 154'7 190'3 
14'5 125'4 139'9 167'3 
15'6 151'2 166;8 187'9 

Die Münze wurde im. J aru,e 1194 gegründet. 
Die heutige Münzstätte befindet sich seit dem 
Ja~re 1837 am derzeitigen Standort. Die Tätig
kelt des Hauptmünzamtes wurde seinerzeit im 
Finanzministerial-Erlaß Z. 55.734 ex 1896 fest
gelegt. Die Wiederaufnahme des österreichischen 
münzämtlichen Betriebes im Jahre 1945 c;rfolgte 
auf Grund der Bestimmungen des § 38 des Be
hörden-überleitungsgesetzes vom 20. Juli 1945, 
StGBI. Nr. 94. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Zunahme des Personalaufwandes ist 
durch die Gehaltserhöhungen bei Beamten und 

") Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

Vertragsbediensteten A und B sowie durch 
Vermehrung der Dienstposten bei Vertrags
bediensteten A und Vertragsbediensteten B be
dingt. 

Die Mehrausgaben beim Sachaufwand sind 
im. wesentlichen auf die Auswirkungen des Präge
programms auf den Bedarf an Münzmaterial zu
rückzuführen. Die Ausgaben für den Edelmetall
ankauf haben sich ebenfalls erhöht. 

Die Mehreinnahmen gehen in der Hauptsache 
auf höhere Ersätze für Ausmünzungen für 
Rechnung des Bundes zurück. Auch wird bei 
Gebühren und Erlösen mit höheren Eingängen 
gerechnet. Im Zusammenhang mit der Erhöhung 
der Ausgaben für den Edelmetallankauf werden 
vermehrte Einnahmen aus dem Verkauf von 
Edelmetallen erwartet. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Ausprägung der Scheidemünzen erfolgt 
auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes, 
BGBL Nr. 178/1963. Die Ausprägung der Gold
münzen (einfache und vierfache Dukaten, 4 fl., 
8 fl., 10 K, 20 Kund 100 K) wird gemäß dem 
Bundesgesetz BGBL Nr. 133/1964 durchgeführt. 

Daneben befaßt sich das Hauptmünzamt noch 
mit anderen Prägearbeiten. . 
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Kapitel 77 Bundesforste 1966") 1967 .*) 

Personal- Sam-
aufwand Summe I 

Einnahmen 

Einnahmen Forstbetriebe , , 
Kurhaus Goisern , 

1965*) 

614'3 
7'4 

676'3 
7'5 

650'9 
7'9 

1965 *) .378'4 
1966 **) 

1967 ':"') 

408'9 
. 420'8 

Allgemeines 

MilI,S 

192'5 

237"4 
217'0 

570'9 

646'3 

637"8 

621'7 
683'8 
658'8 

Die Staatsgüterverwaltung für die sogenannten 
Kameralgüter, deren Einkünfte in die allgemeinen 
Staatseinnahmen einbezogen wurden, sowie die 
Salinen- und Montanforste, die ausschließlich für 
den Betrieb beziehungsweise zur Deckung des 
Holzbedarfes der Salinen und Staatsbergwerke 
dienten, war ab 1848 in den Ressort
bereich des Ministeriums für Landeskultur und 
Bergwesen, ab 1853 in den des Finanzministe
riums und ab 1872 in den des Ackerbauministe
riums einbezogen, Im Jahre 1873 wurden unter 
der obersten Verwaltung des Ackerbauministe
riums stehende Forst- und Domänendirektionen 
gegründet, denen die einzelnen Forst-und Do
mänenverwaltungen unterstellt waren, 

Summe. 621'7 683'8 658'8 ---------------------

U nt e r s chi e d e der G.e bar u n 9 

Gegenüber dem Rechnungsabscl1luß 1965 sind 
Mehrausgaben für Gehälter und Löhne bei den 
Forstbetrieben von 38'2 Millionen Schilling, beim 
Kurhaus Goisern 0'3 Millionen Schilling, sowie 
für Ruhe- und Versorgungsbezüge von 4'0 Mil
lionen Scl1illing, ferner für den Sachaufwand bei 
den Forstbetrieben 23'S Millionen Schilling 
und beim Kurhaus Goisern 0'9 Millionen Schil
ling vorgesehen, so daß sich die Gesamtausgaben 
um 66'9 Millionen Schilling erhöhen, 

Gegenüber dem Voranschlag 1966 sind die 
Minderausgaben von 8'5 Millionen Schilling 
hauptsächlich auf Einsparungen bei den sach
lichen Ausgaben zurückzuführen, 

Personalaufwand 

Die Steigerung von 1965 auf 1966 ist dur<n. 
die Erhöhung der kollektivvertr aglich geregelten 
Löhne sowie durch die allgemeine Bezugserhö
hung bedingt, Die Erhöhung des Personalauf
wandes 1967 gegenüber dem Rechnungsabschluß 
1965 beträgt 42'4 Millionen Schilling, Von diesen 
Mehrausgaben entfallen auf Gehälter 17'6 Mil
lionen Schilling, auf Arbeiterlöhne 18'6 Millionen 
Scl1illing, auf Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs
fonds für Kinderbeihilfe 2'2 Millionen Schilling 
und auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse 4'0 Mil
lionen Schilling, 

Im Vergleich zum Voranschlag 1966 sind auf 
Grund der Bezugsregelungen -die Ausgaben für 
den Aktivitätsaufwand um 11'0 Millionen Schil
ling und für den Pensionsaufwand um 0'9 Mil
lionen Schilling höher vorgesehen, 

Auf Grund des Wiederaufbaugesetzes aus dem 
Jahre 1922 waren staa·tliche Betriebe von der 
Hoheitsverwaltung zu trennen und in eigene 
Wirtschaftskörper umzuwandeln, Daraufhin 
wurde im Jahre 1925 unter der Bezeichnung 
"österreichische Bundesforste" ein eigener Wirt
schaftskörper gebildet, Dieser wurde mit der 
Führung des Betriebes der bisher vom Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft im 
Wege der Bundesforstverwaltung verwalteten 
bundeseigenen Forste und Domänen sowie jener 
der Religionsfonds beauftragt, wobei die Bewirt
schaftung bei strengster Wahrung und Sicherung 
der mit der Forstwirtschaft verbundenen allge
meinen öffentlichen Interessen unter Erhaltung 
der Waldsubstanz und der Bodenkraft zu erfol
gen hat, Hi~gegen sind bei der Verwertung der 
Forstprodukte und sonstigen Erträgnisse bei 
voller Erfüllung der öffentlichen Verpflichtungen Sachaufwand 
die Grundsätze kaufmänni~cher Betriebsführung Die Bereitstellung von höheren Mitteln für 
zu beobachten, Anlagen im Jahre 1967 ist zur Erzielung des gün-

Laut § 3 (2) des Bundesgesetzes BGBl. Nr, 282/ stigen Einnahme~erfolges unbedingt erforderlich, 
1925 sind im Bundesvoranschlag der kassamäßige Im Voranschlag 1967 ist der Sachaufwand gegen
Betriebsüberscl1uß als Bundeseinnahme der kassa- über den Ansätzen des Vorjahres um 20'4 Millio
mäßige Betriebsabgang, sowie die Anlagen als' nen Schil~ing niedriger a?gesetzt, Den, Min,d~raus
Bupdesausgaben vorzusehen, Die Gebarung der gab:r: bel den For~tbetneben von ,21 1 Milhonen 
österreicl1iscl1en Bundesforste ist überdies in Scl111hng stehen beIm Kurhaus GOIsern Mehraus
einem eigenen Betriebsvoranschlag darzustellen, gaben von 07 Millionen Schilling gegenüber, 
Bei Kapitel 77 sind veranscl1lagt: 

Ausgaben 1965*) 1966**) 1967''*) 

Forstbetriebe , , , , , . 563'6 638'6 629'3 
8'5 Kurhaus Goisern '.' , , , __ 7_'3 ___ 7_'_7 ___ ...;.. 

Summe, 570'9 646'3 637'8 ---------------------

*) BundesrechnungsabsdUuß, 
**) Bundesvoranschlag, 

Einnahmen 

Gegenüber dem Jahre 1965 konnten die Ein
nahmen für das Jahr 1967 um 37'1 Millionen 
Schilling höher veranschlagt werden, da durch die 
Aufschließungen teilweise Nutzungen in bisher 

") Bundesrechnungsabschluß, 
**) Bundesvoranschlag, 
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unerschlossenen Gebieten vorgenommen werden 
können, wodurch auch zum Teil eine Steigerung 
des Jahr.eshiebssatzes möglich ist. Die Err:eichung 
der für 1966 veranschlagten Einnahmen kann als 
gesichert angesehen werden. 

Im Jahre 1967 ist der Verkauf einer Holz
menge vorgesehen, die dem frei verfügbaren 
nachhaltigen Jahreseinschlag entspricht. Die zu 
erbringende Einnahmenhöhe stellt auf Grund der 
derzeitigen Holzmarktlage einen Höchstansatz 
dar. 

Organisation 

Der mit dem Bundesgesetz vom 28. Juli 1925, 
BGBl. Nr. 282, geschaffene Wirtschaftskörper 
"Osterreichische Bundesforste" wurde durch das 
Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94, wieder 
errichtet. Die Leitung der Osterreichischen 
Bundesforste obliegt der Generaldirektion, die 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft unterstellt ist. Unter ihrer Leitung 
wird die Betriebsführung von 96 Forst
verwaltungen besorgt. Von diesen liegen in 
Niederösterreich 20, Oberösterreich 18, Salz
burg 23, Tirol 18, Vorarlberg 1, Steiermark 11, 
Kärtiten 4 und im Burgenland 1 Forstverwaltung. 

Zu den Bundesforsten gehören ferner die 
Baumaschinenhöfe in Wien-Hütteldorf und in 
Ebensee, die Säg.everwaltungen in Guß werk, in 
Neubergund in Waidhofen a. d.Ybbs sowie das 
Jodschwefelbad Goisern, das Kurhaus Gastein 
und das verpachtete Stiftshotel Ossiach. 

Liegenschaften 

Das Flächenausmaß der von den Bundesforsten 
verwalteten Liegenschaften beträgt nach dem 
letzten Stande: 

Waldfläche ................ . 
(hievon Schutzwald 

. 106.955 ha) 
Produktive Gründe ......... . 
Unproduktive Gründe •...... 

483.574 ha, 

41.881 ha, 
294.939 ha, 

Gebarung 
Personal aufwand 

Als persönliche Ausgaben sind die Bezüge 
aller aktiven Bediensteten einschließlich sämtlicher 
Arbeiter und der Provisions- und Pensions
parteien sowie die Dienstgeberbeiträge zum Aus
gleichsfonds für Kinderbeihilfe veranschlagt .. 

Anlagen 

Bei den Anlagen der Forstbetriebe sind 
66'1 Millionen Schilling veranschlagt, und zwar 
nach Maßgabe zweckgebundener Einnahmen 
11'0 Millionen Schilling, für Aufschließungsbauten 
24'0 Millionen Schilling, für Grundankäufe 
0'2 Millionen Schilling, für Maschinen und son
stige Anlagen 15'1 Millionen Schilling, für 
Dienstgebäude 47 Millionen Schilling, für Ar
beiterhäuser 2'0 Millionen Schilling, für die Er
neuerung des Fahrparks 7"9 Millionen Schilling 
und für das sonstige wertvermehrende Vorhaben 
1"2 Millionen Schilling. Für die weitere Ausge
staltung des Kurhotels Goisern ist 1·0 Mil
lionen Schilling veranschlagt. 

Durch die Fortführung der planmäßigen 
Waldaufschließung können die Forste inten
siver bewirtschaftet, Durchforstungsreserven er
schlossen, die Lieferkosten gesenkt und die er
zeugten Hölzer ohne Wertverminderung rascher 
der Wirtschaft zugeführt werden. Auf Grund der 
bisherigen Aufschließungstätigkeit konnte der 
Betriebserfolg - wie die Einnahmenentwicklung 
beweist - erheblich gesteigert werden. 

Bei den· in Eigenregie geführten Sägewerken 
. sollen notwendige Erneuerungen der Anlagen 
vorgenommen werden. 

Die meist kurze günstige Bauzeit im Gebirge 
erfordert eine Erweiterung des Baumaschinen
einsatzes, wodurch auchteure Handarbeit ein
gespart werden kann; der Ankauf der dringend 
benötigten Maschinen und Geräte sowie die 
Haltung und der Ausbau der Bauhöfe und 
Gerätschaftslager in Hütte1dorf, Ebensee, Reich
raming und Klausen-Leopoldsdorf, ist daher pot
wendig. 

zusammen '" 820.3?4 ha. Förderungsausgaben 

Zu den Förderungsausgaben zählen die Bezugs-
Be tri e b und Pensionsvorschüsse, Beiträge für kulturelle 

Der Hauptbetrieb _ die Forstwirtschaft -'- beziehungsweise wirtschaftliche Zwecke und die 
wird grundsätzlich in Eigenregie geführt. Die Darlehen für Siedlungsbauten. 
Land- und Almwirtschaft ist fast durchwegs, 
die Jagd so weit wie möglich und die Fischerei Aufwandskredite 
größtenteils verpachtet. Vier Seen und eine Reihe Bei den Auf w a nd s k red i t e n sind ver
größerer Bäche und Flußfischereien werden selbst anschlagt: Die gesetzlichen Verpflichtungen, und 
bewirtschaftet. Außerdem werden als Neben- zwar die Grundsteuer, Vermögens abgabe, land
betriebe die Sägewerke Gußwerk, Neuberg und wirtschaftliche Kammerbeiträge, Umsatzsteuer, 
Waidhofen a. d. Ybbs sowie das Jodschwefelbad landwirtschaftliche Unfallversicherung, sonstige 
Goisern, das Kurhaus Gastein und das ver-j Abgaben, die Beiträge zum Ausgleichsfonds zur 
pachtete Stiftshotel Ossiach geführt. Familienbeihilfe und die Abgabe von land- und 
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forstwirtschaftlichen Betrieben gemäß BGBl.j Bemühungen (hauptsächlich wegen der hohen 
Nr. 16611960, weiters beim Regieaufwand Jägerkosten) infolge des F ehlens von kapitalkräf
vornehmlich die Verwaltungserfordernisse, Reise- tigen Interessenten des Inlandes weiterhin 
kosten und die sonstigen für die ordnungsgemäße Schwierigkeiten. 
Führung des Gesamtbetriebes erforderlichen Aus- Bei den anderen Nebenwirtschaften ergeben 
gaben. sich die Einnahmen aus dem Kurhausbetrieb 

- Holzeinschlag 

Vom vorgesehenen- Holzeinschlag der Bundes
forste in der Höhe von rund 1,694.000 fm wer
den als Servitutsholz rund 246.000 fm abgegeben, 
so daß 1,448.000 fm frei verfügbar bleiben. 

Der tatsächliche Einschlag im Jahre 1965 be
trug 1,860.318 Fm, hievon in der Endnutzung 
1,567.297 fm und in der Vornutzung 293.021 fm. 

Der Einschlag gegenüber dem Jahreshiebsatz 
stellte sich zwangsläufig durch die Aufarbeitung 
des Katastrophenholzes vornehmlich im Lungau 
des Landes Salzburg höher. 

Im Jahre 1967 ist der Einschlag des operats
gemäßen Jahreshiebssatzes geplant. 

Vom freien Einschlag mit rund 1,448.000 fm 
sollen im Jahre 1967 rund 1,128.000 fm 
(880.000 fm Nutzholz und 248.000 fm Brenn
holz) in Regie genutzt werden. Für Kleinstock
verkäufe und Eigenbedarf sind 155.000 fm 
(35.000 fm Nutzholz und 120.000 fm Brenn
holz) vorgesehen. Als Großstockverkäufe, vor
nehmlich an zahlreiche örtliche Sägewerke, sind 
165.000 fm (140.000 fm Nutzholz und 25.000 fm 
Brennholz) geplant, damit diesen wie bisher 
die Vollbeschäftigung ihres Arbeiterstandes 
ermöglicht wird. Diese Schlägerungen werden 
hauptsächlich in Waldorten zugewies.en, wo 
besonders ungünstige Verhältnisse eine Nutzung 
in Regie als nicht rentabel ausschließen. 

Bei den drei Sägewerken ist ein Verschnitt von 
rund 76.000 fm Rundholz vorgesehen. 

Einnahmen 

Die Betriebseinnahmen ergeben sich mit rund 
91 v. H. durch Erlöse aus der Holzverwertung. 

Die Erträgnisse der Land- und Almwirtschaft 
bestehen aus den Pacht schillingen für die ver
pachteten Grundstücke und den Einnahmen der 
in Eigenregie bewirtsd1afteten Meierhöfe. 

Die Einnahmen aus der Jagd und Fischerei durch 
Verpachtungen, Abschußvergebungen, Verkauf 
von Wildbret und ähnlichem können um 0'8 Mil
lionen Schilling gesteigert werden. Die Verpach
tung von Großjagdgebieten bereitet trotz aller 

Gastein sowie aus den Verpachtungen und Ver
mietungen verschiedener Objekte. 

Bei den Sägewerken ergibt sich der Großteil 
der Einnahmen aus den Schnittholzerlösen sowie 
der Kistenfertigung. 

Beim Kurhaus Goisern fallen neben den Ein
nahmen aus dem Kurhausbetrieb Jene aus dem 
Bergliftbetrieb an. 

Grundverköufe 

Bei der Abwicklung der Grundverkäufe wer
den auf Grund der den Bundesforsten grundsätz
lich erteilten Ermächtigung die einfließenden Er
löse für Grundankäufe und fallweise auch für 
sonstige wertvermehrende Vorhaben im Rahmen 
der bestehenden Bestimmungen verwendet. 

Servitutsleistungen 

Außer den normalen Betriebsaufwendungen 
haben die Bundesforste noch Pensionslasten zu 
tragen und Servitutsleistungen zu erbringen, die 
sich auf den Gebarungserfolg auswirken. Der 
Wert der nachstehenden Servitutsleistungen 1m 
Jahre 1965 stellte sich auf folgende Höhe: 

Laufende Servitutsleistungen: 

Nutzholz 
Brennholz. 

Zusammen 

Elementarholz 
Streu 
Weide 

Schilling 

215.075 fm im Werte von 75,982.125 
77.952 fm " 5,302.403 

293.027 fm " 

2.560 fm " 
29.454 fm " 
57.457 Rindergräser 

81,284.528 

1,146.916 
226.550 

im Werte von 4,354.373 

Gesamtwert 87,012.367 

Die gesamten Betriebsausgaben sowie die von 
den Bundesforsten zu tragenden Aufwendungen 
für Servitute und Ruhe- beziehungsweise Ver
sorgungsgenüsse, die aus der Zeit -vor der Bildung 
des Wirtschaftskörpers "österreichische Bundes
forste" stammen, finden nicht nur ihre volle Be
deckung, ~ondern es wird darüber hinaus noch 
ein Betriebsüberschuß erzielt. 
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286 Kapitel 78' - Allgemeines 

Kapitel 78 Post- und Telegraphenanstalt 

1965 *) ...... . 
1966 *"") .•...•• 
1967 *") ...... . 

Allgemeines 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

MiIl.S 

3.235'4 2.025'2 5.260'6 5.296'8 
3.373'6 2.314"7 5.688'3 5.702'0 
3.715"7 3.239'1 6.954'8 7.230'6 

Das gesamte Post-, Telegraphen- und Tele
phonwesen unterstand als Regal ursprünglich 
dem Finanzministerium. Im Jahre 1862 wurden 
diese Agenden auf das Handelsministerium, im 
Jahre 1919 auf das Staatsamt für Verkehrs
wesen 1) übertragen. Im Sinne der Entschließung 
der Nationalversammlung vom 20. Mai 1920 
wurde für staatliche Wirtschaftsbetriebe die kauf
männische Buchführung mit 1. Jänner 1922 vor~ 
übergehend eingeführt, worauf sich die derzeitige 
Darstellung der gegenständlichen Betriebsgeba
rung im Bundeshaushalt zurückführen läßt. 

Unterschiede der Gebarung 
Personalaufwond 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über dem Bundesvoranschlag 1966 ist auf die 
Auswirkungen der' 15. Gehaltsgesetz-NoveIIe, 
BGBI. Nr. 109/1966, der 11. Vertragsbedienstetcn
gesetz-Novelle, BGBL Nr. 110/1966, des, Pen
sionsanpassungsgesetzes, BGBI. Nr. 96/1965 (Er
höhung der Beitragsleistungen zur Pensionsver
sicherung der Arbeiter und Angestellten ab 
1. Jänner 1967), auf die Auswirkungen des Pen
sionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340/1965, und auf 
eine aus betrieblichen Gründen notwendig ge
wesene Personalvermehrung zurückzuführen. 

'Sachaufwand 

Die Steigerung des Sachaufwandes gegen
über 1966 ist im wesentlichen auf die weiterhin 
anhaltende günstige Verkehrsentwicklung z~rück
zuführen. 

Die Dotierung der einzelnen finanzgesetzlichen 
Ansätze zeigt folgendes Bild: 
, Die geringere Dotierung der F ern m eid e
a n lag e n ist auf den Umstand zurückzuführen, 
daß bei diesem Ansatz nur mehr die AufwendUn
gen für den Fernschreibsektor und für Kabel
und Freileitungsumlegungen im Zuge von 
Straßenumbauten vorgesehen wurden. Die Mittel 
für die Erweiterung des österreichischen Fern
sprechnetzes wurden im Bundesvoranschlag 1967 
zur Gänze beim Ansatz "Anlagen nach Maßgabe 
zweckgebundener Fernsprechgebühren" veran
schlagt. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Siehe StGBl. Nr. 378/1919. 

, Bei den s 0 n s t i gen A n lag e n sollen 
die Investitionen für den Post- und für den Post
autosektor in erhöhtem Maße fortgesetzt wer
den. 

Die F ö r der u n g sau s gab e n (D), mit 
denen' dringliche Bezugs- und Pensionsvorschüsse 
sowie Darlehen für Wohnbauförderung bestrit
ten werden, weisen gegenüber dem Bundesvor
anschlag 1966 eine den erhöhten Bezugsansätzen 
bzw. der Personalvermehrung entsprechende Er
höhung auf. 

Die F ö r der u n g sau s gab e n, mit denen 
die Postsportvereine und die Stiftung "Ge
nesungsheim Kalksburg" in bescheidener Höhe 
unterstützt werden, wurden in gleicher Höhe wie 
1966 veranschlagt. 

Die Zunahme der Auf w a n d s k red i t e 
(G es c tz I ich e Ver p f I ich tun gen) er
gibt sich aus dem ständig steigenden Verkehrs
aufkommen. 

Stark tritt die Erhöhung der Aufwendungen 
bei den überweisungen von Gebühreneinnahmen 
an die "österreichische Rundfunk" Ges. m. b. H. 
-in Erscheinung. Diese Ausgaben gründen sich 
jedoch auf die im Jahre 1967 zu erwartende Zu
nahme der Zahl der Fernsehrundfunkbewilli
gungen, wofür auf der Einnahmenseite entspre
chend hohe zweckgebundene Beträge gegenüber
stehen. 

Die Steigerung der Kredite des R e g i e a u f
w an des berücksichtigt das durch die Erhöhung 
der Tarife der österreichischen Bundesbahnen, 
durch die Personalvermehrung und durch die Er
hohung einzelner Nebengebühren bedingte 
Mehrerfordernis sowie die Aufwendungen, die 
sich aus der der weiterhin günstigen Verkehrs
entwicklung entsprechenden Betriebsausweitung 
ergeben. 

Die Erhöhung der Ausgabenansätze der So n
s t i gen Auf w a n d s k red i t e ist ebenfalls 
auf die anhaltende Verkehrszunahme zurückzu
führen. 

Die höhere Dotierung der A n lag e n n ach 
Maß gab e z w eck g e b und e n e r F e r n
s p r e eh g e b ü h ren beruht auf dem Fern
sprechbetriebs-Investitionsgesetz, BGBI. Nr. 26/ 
1964, insbesondere auf der Erhöhung der Fern
sprechgebühren. Die gemäß § 2 des zitierten' Ge
setzes gegenüber dem Bundesvoranschlag 1964 in 
den Bundesvoranschlägen ab dem Jahre 1965 sich 
ergebenden Mehreinnahmen aus Fernsprech
gebühren sind zur Begleichung der von den Un
ternehmungen vorgelegten Rechnungen zu ver
wenden. Zu diesem Zweck wird in Höhe dieser 
Mehreinnahmen ein gleichhoher, getrennt darge
stellter zweckgebundener Ausgabenansatz vorge
sehen, der die Bezeichnung Anlagen nach Maß
gabe zweckgebundener Fernsprechgebühren führt. 
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Die Dotierung der Aufwandskredite - Mittel graphenanstalt für deren Redlllung erbrachten 
des Katastrophenfonds zur Beseitigul)g von Leistungen weist infolge Steigerung des Lei
Schäden (Zweckgebundene Gebarung) erfolgte stungsumfanges eine Erhöhung von 135'274 Mil
im Sinne des Katastrophenfondsgesetzes, BGBl. lionen Schilling im Jahre 1966 auf 142787 Mil-
Nr. 207/1966. : lionen Schilling im Jahre 1967 auf. 

Einnahmen 
Die Betriebseinnahmen wurden unter Berück

sichtigung der Erhöhungen bei den Postgebühren 
und bei den Fernmeldegebühren sowie in der An
nahme einer weiterhin anhaltenden günstigen 
Verkehrsentwicklung gegenüber dem Bundes
voranschlag 1966 um 26' 8010 höher angesetzt. 
Diese Einnahmenverbesserung ergibt sich über
wiegend bei den Post-, Fernmelde- und Fernseh
rundfunkgebühren sowie bei den Postautoein
nahmen. 

Bei den Fernsprechgebühren ist der über den 
Ansatz des Bundesvoranschlages 1964 hinaus
gehende Teilbetrag von 1163'0 Millionen Schilling 
im Sinne des § 2 des Fernsprechbetriebs
Investitionsgesetzes, BGBl. Nr. 26/1964, 1) zweck
gebunden. 

Die Vergütung des österreichischen Postspar
kassenamtes für die von der Post- und Tele-

o r 9 a n isa t ion, 
A n lag e n, Ans chi Ü 5 5 e 

Die oberste Leitung obliegt der Generaldirek
tion für die Post- und Telegraphenverwaltung, 
die als Sektion III dem Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
eingegliedert ist. 

Der Generaldirektion unterstehen die Post
und Telegraphendirektionen mit dem Sitz in 
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz (mit dem Post
und Telegrapheninspektorat in Salzburg) und 
Wien. 

Den Post- und Telegraphendirektionen unter
stehen die Dienststellen des ausübenden Dienstes, 
u. zw. 2293 Post- und Telegraphenämter, 
402 Posthilfsstellen, 12 Telegraphenbauämter, 
6 Fernmeldebetriebsämter, 5 Rundfunkämter, 
6 Postautobetriebsleitungen und 2 Postverkehrs-

1) Siehe übersicht auf Seite 284 
zum Bundesfinanzgesetz 1965. 

de E I·· t büros (Stand 30. September 1966). Sie verteilen 
r r au erungen I·ch. f d' . I d I d . f I 

SI au le emze nen Bun es än er wie 0 gt: 

Bundes
land 

zuständige 
Post- und 

Telegraphen
direktion in 

Post
und 
Tele-

graphen. 
ämter 

PoSt
hilfs
stdlen 

Tele
graphen

bau
ämter 

Fern. 
melde
betriebs
ämter 

Rund
funk. 
ämter 

Postauto
betriebs

leitungen 

Post
verkehr,. 
bür~ 

Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Kärnten 
Oberösterr. 
Salzburg 

Wien 
Niederösterr. 
Burgenland 

Graz 
Innsbruck 
Innsbruck 
Klagenfurt 
Linz/D. 
Linz/D. 
(mit dem 
PuT .. lnspek
tarat in Salz.. 
burg) 
Wien 
Wien 
Wien 

358 
199 
84 

208 
406 
126 

116 
663 
133 

Summe. 2.293 *) 

98 
49 
22 
34 
43 
20 

103 
33 

') Einschließlich der vorübergehend geschlosse;'en Dienststellen. 

Im Bereich. der Post- und Telegraphendirektion 
Wien gibt es ferner das Fernsprechbetriebsamt, 
das Fernamt Wien (selbständige Dienststelle), 
die Telegraphenzentralstation, das Kabelbauamt 
und das Fernsprechgebührenamt. 

Für das gesamte Bundesgebiet zuständig und 
daher der Generaldirektion unmittelbar unter
stellt sind das Fernmeldetechnische Zentralamt, 
die Fernmeldezentralbauleitung, die Postauto
hauptwerkstätte, die Postzeugverwaltung, die 
Telegraphenzeugverwaltung und das Post- und 
Telegraphenmuseum. 

Ober die Fernsprech.- und Fernsch.reibanlagen 
in den einzelnen Bundesländern gibt die unten
stehende übersicht mit Stand vom 31. Dezem
ber 1965 Aufschluß .. 

4 
2 

12 6 6 2 

Die Zunahme der Hauptanschlüsse an das 
öffentliche Fernsprechnetz und der Fernschreib
anschlüsse in den vergangenen Jahren zeigen die 
folgenden Aufstellungen: 

a) Hauptanschlüsse an das öffentliche Fern
sprechnetz: 

Zuwams gegenüber 

Jahresende Zahl der Fernsprech- dem Vorjahr 
Hauptanschlüsse Zahl "10 

·1955 300.006 12.690 4'42 
1960 428.807 32.833 8'29 
1961 462.851 34.044 7"94 
1962 501.687 38.836 8'39 
1963 547.728 46.041 9'18 
1964 597.118 49.390 9'02 
1965 654.771 57.653 9'66 
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288 Kapitel 78 - Gesetzliche Grundlagen 

b) Fernschreibanschlüsse : 

Jahresende 

1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Zahl der Fernschreib. 
anschtüsse 

2.312 
4.389 
4.897 
5.247 
5.522 
5.993 
6.378 

I 

Zuwachs gegenüber 
dem Vorjahr 

Zahl "fo 

378 
530 
508 
350 
275 
471 
385 

19'54 
13"73 
.11'57 

7"15 
5'24 
8'53 
6'42 

Gesetzliche Grundlagen 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Tätigkeit 

der Post- und Telegraphenverwaltung bilden 

a) auf dem I nl a n d s pos t s e k tor: 
das Postgesetz, BGBl. Nr. 58/1957, in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. Nr. 36/1964. 

Fernsprecher Fernschreiber 

Ver- Hauptanschlüsse Summe der 
Bundesland Summe SprechsteIlen Fern- Fern-Amts-mitt-Orts- Teilnehmer- der berechtigte mit Ver- schreib. schreib. 

lungs- tHrentliche ~d:fu~~- bindung in anschluß-netze und Diensr- Nebenstellen an-
SprechsteIlen das öffentliche ämter schlüsse stellen sprechstellen 

Netz 
--. 

I 2 3 4 

Wien 1 28 3.410 

Niederösterreich 511 551 2.538 

Burgenland 88 91 376 

Oberöst.erreich 264 289 1.064 

Salzburg 56 61 578 

Steiermark 251 266 1.528 

Kärnten 72 73 648 

Tiro!. . 82 92 751 

Vorar!berg 28 30 196 

Zusammen. 11.353 11.481 I 11.089 I 
Auf Grund dieses Gesetzes wurde die I 

Postordnung, BGBl. Nr. 110/1957 2), er-I 
lassen. Diese setzt die Bedingungen für die 
Beförderung von Postsendungen und für 
den Geldverkehr der Post fest. Die ziffern
mäßige Festsetzung der Postgebühren er
folgte mit der Postgebührenordnung, 
BGBl. Nr. 124/1957, in der Fassung der 
Verordnungen BGBl. Nr. 7/1960 und 
BGBl. Nr. 277/1963; 

b) auf dem Aus 1 a nd s pos t s e k tor: 
die Urkunden des Weltpostvereines (Wien 
1964), BGBl. Nr. 350/1965, BGBl. Nr. 351/ 
1965 und BGBl. Nr. 352/1965; die 
auf Grund der Ermä.chtigung des Haupt
aüsschusses des Nationalrates vom 16. Feber 
1950 3) erlassene "Kundmachung des Bun-

. Z) Abänderung BGBl. Nr. 6/1960 und 278/1963. 
3) § 4 des Gesetzes vom 13. April 1920, BGBl. 

Nr. 180, sieht vor, daß der HauptaussdlUß des Natio
nalrates dem zuständigen Bundesminister die Ermäch
tigung erteilen kamn, unter anderem Anordnungen 
über die 'Neufestsetzung der Gebühren für die Be
förderung VOn Postsendungen und Telegrammen, 
ferner der Fernsprechteilnehmer", Aufnahms- und 
Sprechgebühren innerhalb eines bestimmten Rahmens 
oder unter besonderen Voraussetzungen allein zu 
treffen und unter Berufung auf eine solche vorherige 
Ermächtigung kundzumachen. Jede derart erfolgte 
Neurege!ung ist dem Hauptausschuß des National
rates ungesäumt zur Kenntnis zu bringen. 

---
5 4 + 5 6 4 bis 6 7 8 

328.108 331.518 160.437 491.955 2 2.793 

57.396 59.934 32.051 91.985 8 392 

7.171 7.547 3.446 10.993 1 59 

63.445 64.509 43.784 108.293 8 825 

37.879 38.457 26.010 64.467 2 469 

59.905 61.4.:;3 34.364 95.797 7 737 

28.607 29.255 18.770 48.025 4 312 

45.888 46.639 22.488 69.127 5 474 

15.283 15.479 12.572 28.051 3 317 

643.fi82 1654.7711 353.922 11,008.693 40 
1
6.378 

desministeriums für Verkehr und Elektrizi
~ätswirtschaft über die Neufestsetzung der 
Auslandspostgebühren mit Wirkung vom 
1. Feber 1960", BGBl. Nr. 8/1960; die 
I\undmachung des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmun
gen vom 6. Juni 1966, BGBL Nr. 92/1966, 
über die Einführung der Flugbeförderung 
zuschlagfreier Post nach allen europäischen 
Ländern und nach Zypern; 

c) auf dem Inlandsfernmelde-
se k tor: 

das Fernmeldegesetz, BGBl. Nr. 170/1949, 
auf Grund dessen die nachfolgend ange
führten Verordnungen erlassen wurden: 

die Fernsprechordnung, BGBl. Nr. 131/ 
1955, in der Fassung der Verordnung 
BGBI. Nr. 3/1959; die Telegraphen
ordnung, BGBl. Nr. 83/1964; die Ama
teurfunkverordnung, BGBl. Nr. 30/1954, 
in der Fassung der Verordnung BGBl. 
Nr. 326/1962; die Bildübertragungs
ordnung, BGBl. N r. 247/1964, die Funk
nachrichtenverordnung, BGBL Nr. 1321 
1955, die Fernschreibverordnung, BGBl. 
Nr. 216/1955, in der Fassung der Ver
ordnungen BGBl. Nr. 113/1958 und 
BGBl. Nr. 111/1965, die Verordnung 
über Privatfernmeldeanlagen, BGBl. 
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Nr. 239/1961, die Funker-zeugnisver-I für den Gelegenheitsverkehr 
verordnung, BGBl. Nr. 160/1957, in der gesetz, BGBl. Nr. 58/1957. 
Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 118/ 

das Post-

1960, und die Fernmeldegebührenverord
nung 1957, BGBl. Nr. 282/1957, in der 
Fassung der Verordnunge~ BGBl. Nr. 23/ 
1959 und BGBl. Nr. 354/1965; die Rund
funkverordnung, BGBl. Nr. 333/1965; 

das Telegraphenwegegesetz, BGBl. Nr. 4'35/ 
1929; 

d) auf dem 
se k tor: 

Aus I a n d sf ern m eid e-

der Internationale Fernmeldevertrag (Genf 
1959), BGBl. Nr. 253/1962, samt Schluß
und Zusatzprotokollen, die Vollzugsord
nungen für den internationalen Fernsprech
dienst, den internationalen Telegraphen
dienst und den internationalen Telexdienst, 
die Vollzugsordnung und die ZusatzvölI
zugsordnung für den Funkdienst sowie die 
auf Grund der Ermächtigung des Haupt
ausschusses des Nationalrates vom 16. Juni 
1947 4) erlassene "Kundmachung der Ge
samtgebühren im Fernmeldeverkehr mit 
dem Ausland", PuTVBl. Nr. 1911965, in 
der jeweils geltenden Fassung; 

e) bei der Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen auf Straßen (P 0 s tau t 0-

verkehr): 
für den Kraftfahrlinienverkehr das Kraft
fahrliniengesetz, BGBl. Nr. 8411952, sowie 
die auf Grund dieses Gesetzes kundge
machte 1. Durchführungsverordnung, 
BGBl. Nr. 206/1954, und 

4) § 4 des Gesetzes vom 13. April 1920, BGBI. 
Nr. 180, sieht vor, daß der Hauptausschuß des Natio
nalrates dem zuständigen Bundesminister die Ermäch
tigung erteilen kann, unter anderem Anordnungen 
über die Neufestsetzung der Gebühren für die Be
förderung von Postsendungen und Telegrammen, 
ferner der Fernsprechteilnehmer-, Aufnahms- und 
Sprechgebühren innerhalb eines bestimmten Rahmens 
oder unter besonderen Voraussetzungen allein zu 
treffen und unter Berufung auf eine solche vorherige 
Ermächtigung kundzumachen. Jede derart erfolgte 
Neuregelung ist dem Hauptausschuß des National
rates ungesäumt zur Kenntnis zu bringen. 

1959 1960 

a) Postsendungen (Inland, Aus-
land und Flugpostverkehr) 5) 1,253.149 1,310.729 

b) Ein- und Auszahlungen im 
Spar- und ScheckverkehrS) 105.182 107.832 

c) Telegraph: 
Inland: 

Telegramme .............. 2.379 2.297 
Wörter .................. 37.185 36.345 

Audand: 
Telegramme .............. 2.267 2.276 
Wörter. " .. '" ........... 40.579 40.999 

5) Stückzahl. 

Erläu!crungen zum Bundesfinanz~esetz 

Aufgaben 

Der Post- und Telegraphenverwaltung obliegen 
postbehördliche und gebührenrechtliche Ange
legenheiten des Inlandsdienstes sowie die voll
zugsdienstlichen Angelegenheiten des Postver
kehrs, wie die Annahme, Weiterleitung und Ab
gabe von Briefsendungen und Paketen, die über
mittlung und Einziehung von Geldbeträgen, 
Einzahlung und Auszahlung im Spar- und Scheck
verkehr des Österreichischen Postsparkassen
amtes sowie sonstige Leistungen im Sinne des 
§ 14 des Postgesetzes, BGBl. Nr. 58/1957; die Aus
legung und Vollziehung der Urkunden des Welt
postvereines; die Abrechnung über den gesamten 
Auslandspostverkehr einschließlich der Flugpost; 
der Abschluß, die Auslegung und Vollziehung der 
Sonderübereinkommen mit ·fremden Postverwal
tungen; die Festsetzung der Auslandspost
gebühren; die Verbindung mit dem inter
nationalen Büro des Weltpostvereines in Bern; 
das Postkurswesen und die Postverbindungen 
mit dem Ausland einschließlich des Flugpost
verkehrs; die Anwendung der Zollvorschriften 
im Auslandspostdienst; die Wahrung der 
Fernmeldehoheit des Bundes; die Bewilligung 
von Fernmeldeanlagen; die Aufsicht über 
sämtliche Fernmeldeanlagen; Regelung des 
Dienstes und Betriebes der Funkanlagen und der 
dem öffentlichen Verkehr dienenden sonstigen 
Fernmeldeanlagen; Ahndung der Verletzungen 
des Fernmeldehoheitsrechtes; Festsetzung der 
Fernmeldegebühren; Bereitstellung und Betrieb 
des öffentlichen Fernmeldenetzes; Abschluß und 
Durchführung der internationalen Verträge auf 
dem Gebiete des Fernmeldewesens; Geltend
machung des Leitungsrechtes und Durchführung 
des Enteignungsverfahrens für Fernmeldeanlagen; 
die Beförderung von Personen und Sachen im 
Rahmen des Postautoverkehrs. 

Verkehrsabwicklung 

über die Verkehrsabwicklung der Post- und 
Tclegraphenanstalt in den letzten Jahren geben 
die nachstehenden übersichten Aufschluß: 

1961 1962 1963 1964 1965 
Anzahl in Tausend 

1,382.841 1,445.672 1,506.403 1,549.306 1,592.089 

110.251 112.181 114.957 118.211 119.255 

2.338 2.459 2.549 2.607 2.672 
37.539 40.271 42.331 43.379 45.746 

2.281 2.382 2.418 2.484 2.514 
41.448 43.113 44.355 46.593 47.424 

19 
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Postautobetrieb 

Der Postautodienst dient der Personen- und 
Sachbeförderung im überlandverkehr, der Post
beförderung und Postvermittlung zwischen den 
Postdienststellen, dem Einsammel-, Abhol- und 
Zustelldienst von Postsendungen sowie dem Mate
rialtransport für den Bau- und Erhaltungsdienst 
im Post- und Fernmeldesektor. 

Derzeit werden im Inland 540 Postautolinien, 
davon 31 Saisonlinien, betrieben, Hiezu kommen 
noch 42 zwischenstaatliche Linien (19 nach 
Deutschland, 8 nach Italien, 10 nach Jugoslawien, 
2 nach der Schweiz, 2 nach der CSSR und 1 nach 
Ungarn), so daß die Gesamtzahl der Linien 582 
beträgt, 

Auf diesen Linien mit einer einfachen Strecken
länge von rund 26,300 km ~erden jährlich bei 
einer Leistung von rund 47 Millionen Kilometern 
rund' 75 Millionen Personen befördert. In dieser 
Zahl sind die vielen in- und ausländischen Reisen
den enthalten, die aut den Fremdenverkehrslinien 
befördert werden, Rund 45'5% der Zahl 
der betörderten Personen entfällt auf Arbeiter 
und Schüler, die eine 500f0ige oder 750/oige Fahr
preisermäßigung genießen, Die Zahl der ausge
gebenen Arbeiter- und Schülerwomenkarten 
zeigt weiterhin eine steigende Tendenz. 

Neben den erwähnten Leistungsziffern in der 
Personenbeförderung weist der Postautodienst 
im Regiedienst für den Post- und Fernmelde
sektor eine Leistung von jährlich rund 44 Mil
lionen Kilometer auf, Die Gesamtverkehrslei
stung beträgt somit rund 91 Millionen Kilo
meter. 

Die Knidite des Sachaufwandes der ordent
lichen Gebarung werden im einzelnen vornehm
lich für folgende Zwecke Verwendung finden: 

6) Einschließlich des Grenznah- und Weitverkehrs 
nach der Schweiz und der Bundesrepublik Deutsch
land, 

7) Aus Gründen der internationale"n Abrechnung 
noch nicht erfaßbar, 

-----------

Fernmeldeanlagen 

V oranschl;g 
U ntersch ied 

Voranschlag Erfolg gegenüber 
1967 1966 1965 Voranschlag Erfolg 

1966 1965 
Mill,S 

51'0 100'0 89'S 49'0 - 38'S 

Fernmeldeaußenanlagen 

Die Kredite werden für die durch umfangreiche 
Straßenbauarbeiten der öffentlichen Hand (Bund, 
Länder, Gemeinden) bedingten Umlegungen von 
Kabel- und Freileitungslinien verwendet werden, 

Fernnieldeinnenanlagen 

Die vorgesehenen Kredite dienen zur Erweite
rung von Fernschreibämtern für den Orts- und 
Fernverkehr, um den jährlichen Zuwachs an 
neuen Anschlüssen und die daraus bedingte Ver
kehrssteigerung aufnehmen zu können, Beschafft 
werden sowohl Amtseinrichtungen als auch Zu
satzgeräte für Teilnehmereinrichtungen, Ferner 
werden die Kredite für Restzahlungen für Bestel
lungen' aus dem Vorjahr und zur Fertigstellung 
begonnener Bauvorhaben benötigt, 

Sonstige Anlagen 
Unterschied 

Voranschlag Voranschlag Erfolg gegenüber 
1967 1966 1965 Voranschlag Erfolg 

Mill, S 
1966 1965 

148'8 106'9 206'5 +41'9 -57'7 

Postautobetrieb 

Zur Erhaltung und Verbesserung des Fahr
par kes ist auch für das Jahr 1967 die Beschaffung 
neuer Fahrzeuge vorgesehen, Dadurch wird das 
Ausscheiden alter und unwirtschaftlicher Fahr
zeuge ermöglicht, Alle Omnibusse werden bei 
österreich ischen Firmen in Auftrag gegeben, Der 
Stand an Fahrzeugen aller Art, die älter als zehn 
Jahre sind, beträgt derzeit 2670', davon 1140 Om
nibusse (gegenüber 1036 Omnibussen im Vor
jahr), 
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Hochbauwesen 

Mit den für das Jahr 1967 vorgesehenen 
Krediten sollen zunächst Restzahlungen für die 
in den Vorjahren fertiggestellten Hochbauten 
geleistet und laufende Bauvorhaben weiter
geführt und zum Teil fertiggestellt werden. 

Für die fertiggestellten Neubauten und für 
eine Anzahl in neue Mieträume zu verlegende 
Dienststellen sind die notwendigen Einrichtungs
gegenstände zu beschaffen, darunter für das 
Fernmeldeverwaltungsgebäude Wien-Arsenal, 
ferner für den zweiten Bauabschnitt des Post
amtes Wien-Südbahnhof. 

Weiters sollen für bereits durchgeführte 
Grundkäufe Restzahlungen geleistet und eine 
Anzahl schon eingeleiteter Grundkäufe für 
künftig notwendige Betriebsgebäude abgeschlos
sen werden. 

Maschinen und sonstige 
Betriebseinrichtungen 

Im Zusammenhang mit den für den Zustell-
dienst in Angriff genommenen Rationalisierungs
maßnahmen sind für das Budget jahr 1967 
Anschaffungen von Hausbrieffachanlagen in 
Summe von rund 9'1 Millionen Schilling ein
schließlich der Sonderanfertigung von solchen 
Anlagen in Großobjekten vorgesehen. 

Außerdem wird in Berücksichtigung der Be
schleunigung des Reisezugsverkehrs die Umstel
lung der Bahnpostwagen auf schnellaufende 
Fahrzeuge fortgesetzt. '. 

Der Austausch reparaturanfälliger Motorfahr
räder (Mopeds) für den Landzustelldienst sowie 

.. für den Fernmddeentstörungsdienst ist ebenfalls 
in größerem Rahmen geplant. 

F ö r der u n 9 sau s gab e n (0) 

Voransmlag Voransmlag 
1967 1966 

53'6 40'9 

Bezugs- und 
Pensionsvorschüsse 

Erfolg Untersmied 
1965 legenüber 

Vorans lag Erfolg 

Mill. S 19661965 

20'2 8) + 12"7 + 33'4 8) 

Für dringliche Bezugs- und Pensionsvor
schüsse sind die erforderlichen Mittel bereit
gestellt. 

Darlehen für 
Wohnbauförderung 

Von dem für den Bau von Wohnungen für 
POSt- und Telegraphenbedienstete vorgesehenen 
Kredit ist ein Teilbetrag von etwa 
10;800.000 Schilling für Darlehenszahlungen aus 

8) Der Jahresaufwand an Darlehen für Wohnbau
förderung wird jeweils mit Jahresschluß auf die 
Ansätze 1/54255 und 1/54275 "Bundesdarlehen" 
überstellt. 

vettraglichen Verpflichtungen für Wohnbauvor
haben mit 334 Wohnungen vorgesehen. Mit dem 
Restbetrag soll der Bau von weiteren rund 
250 Wohnungen für Post- und Telegraphen
.bedienstete gefördert werden. 

Förderungsausgaben 

Voranschlag Voranschlag Erfolg Unterschied 
1967 1966 1965 gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
Mill. S 1966 1965 

0'1 0'1 0'1 

Die der Freizeitgestaltung und der körper
lichen Ertüchtigung der Post- und Telegraphen
bediensteten dienenden Postsportvereine werden 
in bescheidener Höhe finanziell unterstützt. Des 
weiteren ist ein Förderungsbeitrag für die Stif
tung "Genesungsheim Kalksburg" vorgesehen. 

Aufwandskredite 
(G es e tz I ich e Ver p f I ich tun gen) 

Erfolg Unterschied 
Voransmlag Voransdllag 1965 gegenüber 

1967 1966 Voranschlag Erfolg 

Mill. S 
1966 1965 

869'4 829'0 779'2 + 40'4 + 90'2 

Die vorgesehenen Aufwendungen enthalten 
unter anderem Ausgaben von 66'5 Millionen 
Schilling für die Weitergabe von. Gebühren
anteilen bzw. von Einnahmen aus dem Post-, 
Fernmelde- und Postautodienst, öffentliche Ab
gaben mit 26'0 Millionen Schilling, die Vergütung 
an die österreich ischen Bundesbahnen für die 
Postbeförderung mit 128'8 Millionen Schilling, 
80'0 Millionen Schilling für den Zinsendienst 
der Finanzschulden des Bundes und 551'1 Mil
lionen Schilling für die überweisung von Gebüh~ 
reneinnahmen an die "österreichische Rundfunk" 
Ges. m. b. H. 

Rundfunk 

. Die neuerliche Zunahme der überweisung von 
Gebühreneinnahmen an den Rundfunk ergibt 
sich aus dem auch für 1967 zu erwartenden wei
teren Ansteigen der Rundfunk- und Fernsehrund
funkbewilligungen gemäß der nachfolgenden 
Obersicht: 

Rundfunkhörer- Fernseher 

Jahresende 1937 619.623 

1954 1,683.270 73 

1955 1,735.584 1.420 

1960 1,988.267 193.046 

" 
1961 2,036.302 290.899 

1962 2,078.821 376.890 

» 1963 2,109.646 464.581 

1964 2,133.726 586.129 

" 
1965 2,154.116 . 710'795 

---------------------------
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Regieaufwand 

Voransdllag Voranschlag 
1967 1966 

Erfolg 
1965 

Mi!!, S 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1966 1965 

444'9 360'0 341'9 + 84'9 + 103'0 

Von den vorgesehenen Krediten entfallen rund 
239'2 Millionen Schilling auf Reisegebühren und 
sonstige Aufwandsentschädigungen, Die restlichen 
Kredite werden zur Bestreitung des Amtsauf
wandes, der Kosten für Strom und Beleuchtung, 
Beheizung, Herstellung von Briefmarken, Druck 
von amtlichen Vordrucken sowie der Amtlichen 
Telephonbücher, ferner für die Beschaffung von 
Uniformtuch und -stoffen für die Dienstkleider
beistellung verwendet, Die Ausgaben an Miet
und Pachtzinsen werden ebenfalls mit, diesen 
Mitteln bestritten, 

Sonstige Aufwands
kredite 

Erfolg 
Voranschlag Voranschlag 1965 

1967 1966 

MiIl,S 

507'3 445'8 4087 

Postautodienst 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1966 1965 

+ 61'S + 98'6 

Die dem Postautodienst zur Verfügung stehen
den Aufwandskredite sind für die Instandhaltung 
der Fahrzeuge, für die Ersatzteilbeschaffung, für 
die Beschaffung von Treib- und Schmierstoffen 
und Bereifung, für Ladestromkosten, für die 
Deckung des Aufwandes für die Verkehrs, 
abwicklung und den sonstigen Betriebsaufwand 
bestimmt, Außerdem ergeben sich Aufwendungen 
für Kraftwagenmieten und Fahrkonzessionen, 

Fernmeldeaußenanlagen 
(Instandhaltung) 

Mit diesen Krediten ist die Beschaffung jenes 
Telegraphenbauzeuges (Kabel samt Zubehör, 
blanke und isolierte Drähte, Holzmaste, Träger, 
Isolatoren, Reserveröhren u, dgl.) sowie jener 
Werkzeuge, Geräte und Ersatzteile vorgesehen, 
welche zur Aufrechterhaltung des betriebssiche
ren Zustandes der gesamten ausgedehnten 
Koaxial-, Fern- und Netzgruppenkabelanlagen, 
der oberirdisdlen Fernleitungsanlagen, sämtlicher 
Ortsnetze, sämtlicher Verstär ker-, Träger
frequenz-; Richtfunk- und Drahtrundfunk
anlagen benötigt werden, Ferner dienen die 
Kredite Zur Deckung des laufenden Aufwandes 
für die Benützung zwischenstaatlicher kommer
zieller N achrich ten -Sa telIi tensysteme, 

Fernmeldeinnenanlagen 
(Instandhaltung) 

Bei den Fernmeldeinnenanlagen sollen mit den 
vorgesehenen Krediten jene Anschaffungen und 
Reparaturen durchgeführt werden, die für den 
Betrieb und die Instandhaltung der. Fernsprech-, 

I Telegraphen- und Fernschreibanlagen sowie für 
die Funküberwachungsdienste erforderlich sind, 

Hochbauwesen 

Die vorgesehenen Kredite dienen der Instand
haltung des umfangreidlen Gebäudebestandes der 
Post- und Telegraphenverwaltung sowie für be
triebsbedingte Umbauten in posteigenen Ob
jekten; ferner zur Durchführung von Baumaß-. 
nahmen in Mieträumen sowie zur Instandhaltung 
von Einrich:tungsgegenständen, 

Betriebsmittel 

Außer den normalmäßig erforderlichen Nach
schaffungen von Betriebsmitteln für den Post
und Fernmeldedienst wurde auch der Aufwand, 
der sich aus der Anmietung der Datenverarbei
tungsanlage IBM 360 beim Fernsprechgebühren
amt Wien ergibt, veranschlagt, 

Sonstige Beiträge 

Mit den vorgesehenen Krediten sollen insbe
sondere die Provisionen für Werbungen im 
Rahmen der Postreklame und die Aufwendungen 
für die Stromkreisanmietungen in den Trans
atlantikkabeln beglichen werden, 

Anlagen nach Maßgabe 
zweckgebundener 
Fernsprechgebühren 

Voranschlag Voranschlag 
1967 1966 

Erfolg 
1965 

MiIl, S 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1966 1965 

1163'0 432'0 179'0 +731'0 +984'0 

Ab dem lahre 1965 wird die Weiterführung 
der Volla;tomatisierung des österreichischen 
Fernspredmetzes ausschließlich gemäß dem Fern
spredtbetriebs-Investitionsgesetz, BGBI. Nr, 26/ 
1964, finanziert, Die gegenüber dem Bundes
finanzgesetz 1964 in den Bundesvoranschlägen ab 
dem Jahre 1965 sich ergebenden Mehreinnahmen 
aus Fernsprechgebühren sind getrennt zu veran
sdtlagen, Ein gleichhoher zweckgebundener An
satz ist bei Kapitel 78 (Ausgaben) vorzu
sehen und dient zur Begleichung der sidl 1m 
Zusammenhang mit der Vollautomatisierung des 
österreichischen Fernsprech netzes ergebenden 
Aufwendungen, 

Aufwandskredite - Mittel des Katastrophen
fonds zur Beseitigung· von Schäden 
(Zwetkgebundene Gebarung) 

Voransmlag Voranschlag 
1967 1966 

1'0 

Erfolg 
1965 

Mill. S 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1966 1965 

+1'0 +1'0 

Die vorgesehenen Mittel dienen der zusätz
lidten Finanzierung von Maßnahmen zur Be
seitigung von Schäden im Sinne des Kata
strophenfondsgesetzes, BGBI. Nr. 207/1966, 
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Kapitel 79 österreichische Bundesbahnen 
Ausgaben 

Betriebsausgaben Einnahmen Ao. 

1965 *) 

1966**) 

1967**) 

Personal- Sach- Summe 
aufwand MilL S 

6.363'4 3.162'2 9.525'6 7.148'4 

6.744'1 2.985"7 9.729"8 7.703'0 

7.377'5 3.607"7 10.985'2 8.463'0 

Allgemeines 

Gebarung 

738'8 

612'5 

907'5 

Das Hofkanzleidekret vom 23. Dezember 1841 
stellte das erste großangelegte Eisenbahnpro
gramm auf. Ein Jahr später wurde die "General
direktion der Staats eisenbahnen" gegründet. 
Nachdem schon 1896 ein eigenes Eisenbahnmini
sterium errichtet worden war, begann 1906 die 
umfassende Verstaatlichung der großen Pr~vat
bahnen. 

Unterschiede der Gebarung 

Ein Vergleich des Voranschlages der Öster
reichischen Bundesbahnen für 1967 gegenüber 
dem Voranschlag 1966 bzw. gegenüber dem 
Rechnungsabschluß 1965 zeigt hinsichtlid1 der 
ordentliehen Gebarung folgende Unterseh'iede: 

Aufwand für aktive 
Bedienstete .... 

Aufwand für Ruhe
und Versorgungs-
genüsse ... , ... . 

Sachaufwand, .... . 

Voranschlag Voranschlag 
1967 1966 Unterschied 

MiU. S 

4.511'4 4.195'3+ 316'1 

2.866'1 2.548'8 + 317'3 

--------------~--~-
3.607'7 2.9857 + 622'0 

Betriebsausgaben . 10,985' 2 9,729'8 + 1.255'4 
Betriebs-

einnahmen . , . 8.463'0 7.703'0 + 760'0 

Betriebsabgang , . 2,522'2 2,026'8 + 495'4 

Rechnung .. 
Voranschlag absdUuß 

1967 . 1%5 Untersdtied 
Mill. S 

Autwand für aktive 
Bedienstete. . , . , 4,511'4 3,936'2 + 575'2 

Aufwand für Ruhe-
und Versorgungs-
genüsse, .. , . , , , 2.866'1 2.427'2 + 438'9 

Sachaufwand, , . , . , 3,607'7 3.162'2 + 445'5 

Personalaufwand 

Der Personalstand der tisterreichismen Bun
desbahnen wurde trotz höherer Betriebsleistun
gen . gegenüber dem Dienstpostenplan des Jahres· 
1966 um 224 Köpfe niedriger präliminiert. 

Gegenüber dem Bundesfinanzgesetz 1966 sind 
beim Aktivitätsaufwand um rund 316'1 Millionen 
Schilling mehr präliminiert. Maßgebend hiefür 
sind vor allem die Vorsorgen für die Bezugs
erhöhungen per 1. Juni 1966 und 1. Jänner 1967 
und für die Erhöhung der Familienzulagen. 

Im Pensionsaufwand ~ind gegenüber dem 
Bundesfinanzgesetz 1966 um rund 317'3 Mil
lionen Schilling mehr veranschlagt. Die Ursache 
hiefür liegt vorwiegend in der Bezugserhöhung 
per 1. Juni 1966 und 1. Jänner 1967 und der 
Erhöhung der Familienzulagen. Außerdem wur
den rund 70'5 Millionen Schilling für Nachzah
lungen im Zusammenhang mit dem neuen Pen
sionsgesetz veranschlagt. 

. Sachaufwand 

Beim Sachaufwand wurde gegenüber dem Vor
anschlag 1966 um 622'0 Millionen Schilling mehr 
präliminiert; er gliedert sich wie folgt: 

Voransduag Voranschlag 
1967 1906 Unterschied 

a) Anlagen ....... 849'3 

b) Förderungsaus-
gaben ......... 87'7 

c) Aufwandskredite 
(Gesetzliche V er~ 
pflichtungen) . , ., 1.000'3 

Regieaufwand 
und. sonstige Auf-

Mill. S 

592'6 + 256'7 

75'6 + 12'1 

753'3 +247'0 

wandskredite. , .• 1.620'4 1.564'2 + 56'2 

Aufwandskredite -
Mittel des Kata
strophenfonds zur 
Beseitigung von 
Schäden """" 50'0 0'0 . + 50'0 

--~~----~~~~~ 

Zusammen, ,. 3,607'7 2,985'7 + 622'0 

Betriebsausgaben.10.985'2 9,525'6 + 1.459'6 Anlagen 
Betriebs-

einnahmen .. , 8.463'0 7,148'4 + 1.314'6 

Betriebsabgang ., 2.522'2 2,377'2 + 145'0 

.) Bundesredmungsabschluß, 
•• ) Bundesvoranschlag, . 

Für die Erneuerung der Anlagen der öster
reichischen Bundesbahnen stehen· im Bundes~ 
voranschlag 1967 rund 849'3 Mirlionen Schilling 
und damit um 2567 Millio.nen Schilling mehr 
als im Bundesfinanzgesetz 1966 zur Verfügung, 

Die Ausgaben für Anlagen gliedern sieh 
m: 
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Voranschlag Voranschlag U nt.,schied 

1. Materialmagazin Linz 
2. Kesselwagenankauf .. 

3, Sonstige Anlagen: 
a) Geräte und ma-

1967 1966 

1'0 
18'0 

Mill. S 

1'0 
0'0 + 18'0 

sChinelle Anlagen. 32'0 20'0 + 12'0 
b) Bauliche Anlagen. 548'3 324'6 + 223'7 
c) Fahrpark .•.•••• 250'0 247"0 + 3'0 .;;.".,;.--..:..:.-_-:....._-

Zusammen, 849'3 592'6 + 256'7 

Das Materialmagazin Linz wird mit dem ver
anschlagten Betrag von 1'0 M~nion Schilling 
fertiggestellt. 

Für den Ankauf von Kesselwagen, die derzeit 
in öffentlicher Verwaltung der Osterreichischen 
Bundesbahnenstehen, wurden 18'0 Millionen 
Schilling veranschlagt, 

Aus dem Kredit für Geräte und maschinelle 
Anlagen werden im wesentlichen Geräte für den 
Transportdienst (Wagendecken, Paletten, Gabel
stapler, Krane u, ä.) und den Oberbau sowie ma
schinelle Einrichtungen und Werkzeuge für den 
Zugförderungs- und Werkstättendienst besChafft. 
Die Kredite für baulich~ Anlagen finden vor allem 
Verwendung für die Erneuerung des Oberbaues, 
des Unterbaues und der Brücken sowie der 
Sicherungs- und Fernmeldeanlagen. 

Mit den für den Fahrpark vorgesehenen Mit
teln werden unter anderem vierachsige Reisezug
waglen, Dieseltriebfahrzeuge sowie Omntibusse 
für den Kraftwagen:clil!ust besChafft werden. 

Förderungsausgaben 

Unter diesem finanzgesetzlichen Ansatz sind 
im wesentlichen Ausgaben für die Finanzierung 
von Wohnungsbauten gemeinnütziger Siedlungs
gesellschaften, für Bezugs- und Pensionsvor
schüsse und für Sport- und' Kultureinrichtungen 
des Personals veranschlagt. 

Aufwandskredite 

Der Mehraufwand bei den Gesetzlichen Ver
pflichtungen betrifft mit 92'3 Millionen Schilling 
die Ausgaben für Beförderungssteuer infolge 
der höher vemnschJagten Einnahmen und 
einer Vorsorge für eine Steuernachzahlung, mit 
34'3 Millionen Schilling die Ausgaben für Wagen
mieten zufolge des vermehrten Einsatzes von 
Fremdwagen, mit 10'2 Millionen Schilling die 
Vergütungen: anBahnfremde für Fahrkartenaus
gabe als Folge der höher veranschlagten Einnah
men mit 9'8 Milliionen Schilling die Ausgaben 
für die Benützung fremder Bahnhöfe und 
Strecken zufolge von Lohn- und Preissteige
rungen und schließlich mit 100'0 Millionen Scha
ling den Zinsendienst. 

~---------- -----"-

Der Regieaufwand wurde vorwIegend wegen 
Preiserhöhungen um 8'9 Millionen Schilling 
höher als im Bundesvoranschlag 1966 prälimi
niert. 

Bei den sonstigen Aufwandskrediten wurden 
für die Erhaltung der Bahnanlagen 60'0 Mil
lionen Schilling, für die Anmietung von Loko
motiven und Kraftfahrzeugen 20'0 Millionen 
Schilling und bei verschiedenen kleineren Aus
gabenposten 3'0 Millionen Schilling mehr prä
liminiert. Dagegen wurden bei den Ausgaben 
für das Betriebsmaterial als Folge der weiteren 
Elektrifizierung und Verdieselung um 357 Mil
lionen Schilling weniger veranschlagt. 

Beim Ansatz "Aufwandskredite - Mittel des 
Katastrophenfo~ds zur Beseitigung von Schäden" 
wurden 50'0 Millionen Schilling auf Grund des 
Katastrophengesetzes vom 9. September 1966 
veranschlagt. 

Einnahmen 

Bei den für 1967 veranschlagten Betriebsein
nahmen ergeben sich gegenüber dem Voranschlag 
der Osterreichischen Bundesbahnen im Bundes
finanzgesetz 1966 bzw, gegenüber dem Erfolg 
1965 folgende Unterschiede: 

Allgemeine 
Betriebs
einnahmen 

Personenverkehrs
einnahmen .. , 

Güterverkehrs
einnahmen .. , 

Verminderungder 
Material vorräte 

Mittel des Kata
strophenfonds 
zur Beseitigung 
von Schäden . 

Summe , .. 

Allgemeine 
Betriebs
einnahmen 

Personenverkehr,,· 
einnahmen ... 

Güterverkehrs
einnahmen I , •• 

Verminderung der 
Materialvorräte 

Mittel des Kata
strophenfonds 
zur Beseitigung 

Voranschlag 
1967 

753'6 

2.280'0 

5.329'4 

50'0 

50'0 

8.463'0 

Voranschlag 
1967 

753'6 

2.280'0 

5.329'4 

50'0 

Voranschlag 
1966 Unterschied 

Mill. S 

727'5 + 26'1 

1.964'0 + 316'0 

5.011'5 + 317'9 

0'0 + 50'0 

0'0 + 50'0 

7,703'0 + 760'0 

RedlOungs-
abschluß Unter-sd-ticd 

1965 
Mill.S 

706'6 + 47'0 

1.745'4 + 534'6 

4,694'9 + 634'5 

1'5 + 48'5 

von Schäden . 50'0 0'0 + 50'0 
----------------------

"Summe , . . 8.463'0 7.148'4 + 1.314'6 
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Die A 11 gern ein e n. B e tri e b sei n n a h- I 0 r.g a n isa t ion 
me n wurden gegenüber dem Voranschlag 1966 Auf Grund des Gesetzes vom 20. Juli 1945, 
um 26'1 Millionen Schilling höher veranschlagt. 'StGBl. Nr. 94 (Behördenüberleitungsgesetz), ob
Diese Mehreinnahmen betreffen vor allem jene liegt der dem Bundesministerium für Verkehr 
Komponenten, die der allgemeinen Lohn- und und Elektrizitätswirtschaft als Sektion II ein
Preiscntwicklung folgen, wie z. B. die Pensions- gegliederten Generaldirektion der österreiehi
beiträge der Bediensteten, die Mieten und Pach- sehen Bundesbahnen die Verwaltung der öster
ten, die Grundverkäufe und die Leistungen auf reichischen Bundesbahnen. 
Rechnung Fremder. Gliederung der Generaldirektion: 

Die Mehreinnahmen von 316'0 Millionen Schil- Generaldirektor, 
ling beim Per s 0 n e n ver k ehr werden zum Generalsekretariat, 
überwiegenden Teil auf Grund der mit 1. August Erfolgsprüfer, 
1966 in Kraft getretenen Tariferhöhung erwartet. Personal- und Sozialverwaltung, 
Außerdem wurde bei der Veranschlagung eine Chef des Rechtsdienstes, 
dem langjährigen Trend entsprechende Zuwachs- Sanitätschef, 
rate beim internationalen Reiseverkehr und beim Direktion I: Betriebsdirektion, 
Durchschleusverkehr durch den Tauerntunnel be- Direktion II: Finanzieiie Direktion, 
rücksichtigt. Direktion IU: Kommerzielle Direktion, 

Im Güterverkehr wurden gegenüber dem Direktion IV: Maschinendirektion, 
Voranschlag 1966 317'9 Millionen Schilling mehr Direktion V: Baudirektion, 
veranschlagt. Diese Mehreinnahmen werden so- Beschaffungsdienst, 
wohl auf Grund der mit 1. August 1966 in Kraft Elektrodienst, 
getretenen Tarifrnaßnahmen als auch durch Stei- Kraftwagendienst. 
gerung des Frachtaufkommens im Auslandsver- Der Generaldirektion sind zwölf Ämter und 
kehr erwartet. Zentralstellen (Pensionsstelle, Zentrale Personai· 

Die Einnahmen von 50'0 Millionen Schilling stelle, Zentralstelle für signal- und fernmelde
beim Ansatz "Verminderung der Materialvor- technische Angelegenheiten, Zentrale Rechnungs
räte" werden auf Grund der geplanten Senkung stelle, Zentrale Reklamations- und Ausfor
des Dienstgütervorrates erwartet. schungsstelle, Verkehrseinnahmenamt, Haupt-

Nach dem Katastrophenfondsgesetz (BGBl. 207 wagenamt, Zentralstelle für maschinentechnische 
vom 9. September 1966) erhalten die Öster- Konstruktionen und Werkstättenbetriebe, Zen
reichischen Bundesbahnen Fondsmittel von tralstelle für Großbauvorhaben, .Zentralstelle für 
50'0 Millionen Schilling. Die korrespondieren- Materialbeschaffung und Materialverwaltung, 
den Ausgaben sind beim Ansatz "Aufwands- Starkstromtechnische Zentralstelle und Kraft
kredite - Mittel des Katastrophenfonds zur Be- werk-Zentralstellc) und . vier Bundesbahndirek
seitigung von Schäden" veranschlagt. tionen in Wien, Linz, Innsbruck und Villa m 

Au ß e r 0 r den t I ie h e Ge ba ru n 9 
Für die "Elektrifizierung" ist im Bundesvor

anschlag 1967 ein Kredit von 403'5 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

Die Elektrifizierungsvorhaben der österreiehi
schen Bundesbahnen im Jahre 1967 umfassen die 
Fortsetzung der Arbeiten in den Strecken Hief
lau-Eisenerz, Hieflau-Klein Reifling und Hief~ 
lau-Selzthal sowie den Bau von Energiever
sorgungsanlagen (Kraftwerke und Unterwerke). 
Weiters werden elektrische Lokomotiven sowie 
Triebwagenzüge für den Städteschnellverkehr be
schafft. 

Von den für· "Fahrpark und sonstige Investi
tionen" veranschlagten Krediten von 503'0 Mil
lionen Schilling werden 400 Millionen' Schilling 
für das Güterwagenprogramm der Österreichi
schen Bundesbahnen verwendet. Die restliChen 
103'0 Millionen Schilling sind vor allem für den 
Bau von Sicherungsanlagen (Induktive Zugbeein
flussung, Mittelstellwerke), für den Bau von 
Bahnhöfen und Betriebsgebäuden bestimmt. 

,Die für den "Tauerntunnel" vorgesehene 
eine Million Schilling dient dem Bau eines Warte
gleises in Mallnitz. 

nachgeordnet, 

Reehtsgrundlagen 
Für die Tätigkeit der Österreichischen Bundes

bahnen sind insbesondere namstehende Rechts
vorschriften von Bedeutung: 
Behördenüberleitungsgesetz 1), 

Eisenbahngesetz 2), 
Eisenbahnverkehrsordnung 3) und die in Durch

führung derselben ergangenen Verordnun
gen 4), 

Internationale Berner übereinkommen (CIM 
und CIV) ,,) 5), 

1) 5tGB!. Nr. 94/1945. 
2) BGBl. Nr. 60/1957, 113/1963. 
a) BGBI. Nr. 213/1954 in der Fassung BGBI. Nr. 51/ 

1956 und Nr. 14111957. 
4) Derzeit BGBl. Nr. 216/1954, 217/1954, 218/1954, 

219/1954, in der Fassung der Durchführungsverord
[lungen BGBI. Nr. 62/1956, 229/1956, 191/1957, 
140/1958, 106/1959,107/1959, 260/1960, 240/1963. 

5) BGBI. Nr. 266/1964, 267/1964, 268/1964, 269/ 
1964, 270/1964; . 
. Anlage I in BGBl. Nr. 272/1962 und 285/1962; 

Anlage VII in BGBI. Nr. 35/1956, 138/1960 und 
22/1962; 

Anlage VIII in BGBl. Nr. 36/1956 und 139/1960. 
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Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom I Be tr i e b sie i s I u n gen 
1~. Feber 1951, B~Bl. Nr. 5~, über den Bei- Dem Voranschlag 1967 liegen folgende Lei-
tntt der Repubhk österreich zur "Tech- stungen der Schienenfahrzeuge zugrunde: 
nischen Einheit im Eisenbahnwesen, Fas" I P k h G·· k 1 5 ersonenver e r uterver e Ir umme 
sung 1938", 

G 13 A '11920 S GBI N 180 "b 1000 Zug-km .. 52.295 31.045 83.340 
es~tz v~m. . pn '. t . r. , u er Mio-Brutto-
die Mitwirkung d~s Nationalrates (Hauptaus- tonnen-km 
schusses) an der Regelung von Eisenbahn

10.549 19.417 29.966 

tarifen, 
Kundmachungen gemäß §§ 3 6) und 4 7) des vor

zitierten Gesetzes über die Festlegung der 
Grundlagen des Personen-, Gepäck- und Ex
preßguttarifes, der allgemeinen Gütertarif· 

Gegenüber dem Voranschlag 1966 beziehungs
weise dem Erfolg 1965 ergeben sich folgende 
Unterschiede: 

Voransc.hlag 1967 gegenüber 
VoransdJlag 1966 Erfolg 1965 

klassen der öBB und der vom Bund für eigene Personenverkehr 95 + 
Rechnung betriebenen Privatbahnen, ferner Güterverkehr......... + 572 + 253 

1000 Zug-km 

1.292 

über die Neufestsetzung der nicht durch Gesetz ----------
zu regelnden Bezüge von Betriebsangehörigen, Summe. . + 477 + 1.545 

Internationales Abkommen zur Erleichterung 
des Grenzüberganges für Reisende, Gepäck und 
Waren im Eisenbahnverkehr 8), 

Abkommen zwischen der österreichismen Bun
desregierung einerseits und den Regierungen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl und der Hohen 
Behörde der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl anderseits über die Einfüh
rung direkter internationaler Eisenbahntarife 
im Durchgangsverkehr mit Kohle und Stahl 
durch das Staatsgebiet der Republik öster
reich 9), 

Eisenbahn-Kreuzungs-Verordnung, EGBI. Nr. 
2/1961 und 288/1964, 

Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz 
- EKHG, BGBI. Nr. 48/1959. 

Betriebliche Daten 

Die österreichischen Bundesbahnen verfügen 
über folgendes Schienennetz (Stand Ende 1965): 

Vollspur: 
viergleisig .......... ' .... , . , . 
zweigleisig ........... , .. ' .. . 
eingleisig ............ ,' .... . 

Schmalspur: 

6'0 km 
1.492'6 km 
3.948:4 km 

eingleisig ............'...... 505' 5 km 

Summe ... 5.952'5 km 
hievon elektrifiziert 2.157'5 km 

Der Kraftwagendienst der österreichischen 
Bundesbahnen betreibt Kraftwagenlinien mit 
einer Netzlänge von 9587 km. Außerdem be
treiben die österreichischen Bundesbahnen 
Schiffahrtslinien am Bodensee und am W olfgang
see sowie die Seilbahn zum Weißsee. 

*) CIM· = Internationales übereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr, CIV = Internationales über
einkommen über den Eisenbahn-Pet:sonen- und Gepäck
verkehr. 

6) BGBl. Nr. 264/1959, 254/1960, 257/1960, 279/ 
1963. 

7) BGBI. Nr. 132/1951, 255/1960, 
8) BGBI. Nr. 188/1956. 
9) BGBI. Nr, 63/1958. 

Mio-Bruttotonnen-km 

Personenverkehr . . . . .. + 7 + 
Güterverkehr ........ + 817 + 

437 
355 ------------------Summe ... + 824 + 792 

Im Reisezugsverkehr wurde gegenüber dem 
Vorjahr eine um rund 0'1 MillIonen Zug-km 
geringere Leistung veranschlagt. 

Die Leistungen des Güterverkehrs wurden 
unter Berücksichtigung des derzeitigen Fracht
aufkommens präliminiert. 

Für den Kraftwagendienst der österreimischen 
Bundesbahnen werden für 1967 im Personen
verkehr 28'0 Millionen Wagen-km veranschlagt; 
die Güterverkehrsleistungen wurden mit 745.000 
Wagen-km ang,enommen. 

Personalstand 
Entwicklung des Personalstanaes: 

Erfolg Voran- Voran- . 
1965 sdJlag sdJlag 

1%6 1967 
Stand im 

Jahres-
durdJ- Jahresanfangsstände 
,dlOitt 

Beamte 63.976 65.355 65.198 
Angestellte 247 320 320 
Ständige Arbeiter 905 1.586 1.631 
Ständiges Personal (Summe) 65.128 67.261 67.149 
Hiezu außerhalb des 

Personalstandes (= Aus-
hilfsarbeiter) 10) 9.306 9.959 9.952 

Zusammen. 74.434 77.220 77.101 

Außerdem im Jahresdurchsdmitt: 
Bahnärzte 10) 65 65 65 
Pauschalbedienstete 10) • 2.086 1.980 2.070 
Lehrlinge. 981 975 780 

Zusammen. 3.132 3.020 2.915 

Stand an Ruhe- und Versorgungsgenußempfängern im 
Jahresdurchschnitt: 

Ruhebezugempfänger ., 41.426 40.910 41.370 
Ordentliche Versorgungs., 

bezugempfänger . • •• 37.479 37.470 37..080 
Außerordentliche Ver-

sorgungsgenußempfänger 723 715 715 
Zusammen. 79.628 79.095 79.165 

10) Umgelegt auf ganzjährig vollbeschäftigte Be
dienstete. 
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Kapitel 80 Postsparkassenamt 

1965 *) 
1966**) 
1967**) 

Allgemeines 

Perscnal- Sach- Einnahmen über-
aufwand Summe schuß 

Mill.S 

. 125'4 325'0 450'4 492'7 42'3 

. 135'8 364'4 500'2 522'8 22'6 

.150'6 400'9 551'5 571'4 19'9 

Mit Gesetz vom 28. Mai 1882, RGBI. Nr. 56, 
wurde das Postsparkassenamt errichtet. Am 
12. Jänner 1883 eröffnete die Sparkasse ihre 
Amtsräume. Ihr erster Direktor, Dr. Georg 
Coch, war der Urheber des von ihm noch im 
selben Jahr (ab 6. November 1883) eingerich
teten Postscheckverkehrs, mit dessen Hilfe ein 
bargeldloser Zahlungsverkehr auf breiter Basis 
möglich wurde. Auf Grund des Bundesgesetzes 
vom 28. Dezember 1926, BGBl. Nr. 9 t), wurde 
die "Osterreichische Postsparkasse" errichtet, die 
mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet war. 
Ihr Vermögen bildete· ein vom Bundesvermögen 
verschiedenes, selbständiges Vermögen.' 

Gesetzliche Grundlage 

Derzeit führt das Osterreichische Postsparkas
senamt in Wien seine Geschäfte auf Grund des 
§ 33 des Behörden-überleitungsgesetzes vom 
20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94. Der Bund haftet 
für alle Verbindlichkeiten des Osterreichischen 
Postspar kassenamtes. 

Organisation 

Das Postsparkassenamt untersteht· dem Bun
desministerium für .Finanzen. Alle Postämter sind 
Sammelstellen des Postsparkassenamtes. 

. 6. den Erwerb von inländischen Wertpapieren 
mit Ausnahme von Aktien; 

7. die Beteiligung an der Ausgabe und dem 
Vertrieb von Anleihen des Bundes und seiner 
Betriebe, der Bundesländer, der Gemeinden und 
solcher öffentlicher Fonds, die vom Bund ver
waltet werden, ferner von sonstigen Anleihen, 
die auf Grund eines Bundesgesetzes zu öffent
lichen Zwecken aufgenommen werden; 

8. die Beteiligung an Kurs- und Marktregulie
rungssyndikaten und anderen Konsortialver
einbarungen; 

9. die Veranlagung von Geldern durch Einlagen 
bei österreichischen Kreditunternehmungen; 

10. die Verwaltung der grundbücherlich für das 
P6stsparkassenamt eingetragenen Liegenschaften; 

11. die Vermietung von Kassenfächern; 

12. den Vertrieb von Losen der Klassen
lotterie; 

13. den Betrieb einer Totoannahmestelle und 
die Durchführung der Teilnahme- und Gewinn
ermittlung sowie Gewinnkontrolle und Gewinn
anweisung für den Osterreichischen Sport- und 
Pferdetoto. . 

Den Umfang des Aufgabenbereiches kenn
zeichnen folgende Daten: 

Sparkonten(einlagen) ..... rd. 

Scheckkonten(einlagen) .... rd. 

Wertpapierdepots ...... " rd. 

Stand am 30. Juni 1966 
Anzahl Guthaben 

in Mill. S 

756.000 rd. 4.020 

136.000 rd. 6.280 

13.000 
Aufgabenbereich .. . Erlagscheineinzahlungen im 

Der Aufgabenbereich des Osterrelchlschen Tagesdurchschnitt ...... rd. 366.000 
Postsparkassenamtes umfaßt: I nach dem Monatsersten 

1. den Postscheckverkehr; . täglich ................ rd.4-600.000 

2. den Postsparverkehr und Entgegennahme so
wie Rückzahlung von Einlagen auf überbringer
sparbücher; 

3. die Verwahrung und Verwaltung von Wert-
papieren sowie Führung laufender Rechnungen; 

Jahresumsatz 1965 im Scheckverkehr rd. 1060 Milli
arden Schilling, hievon etwa 81% bargeldloser über
weisungsver kehr. 

4. die Durchführung des Zahlungsverkehrs mit Unterschiede der Gebarung 
dem Auslande; 

5. die übernahme von Schatzscheinen des Bun
des sowie den Erwerb von Offenmarkt- und 
Geldmarktpapieren und anderen kurzfristigen 
Werten; 

") Bundesrechnungsabschluß. 
... ) Bundesvoranschlag. 

I) In der Fassung BGBl. Nr. 42/1927 und der 
1. Novelle zum Postsparkassengesetz, BGBl. Nr. 104/ 
1931. 

Bei m Per s 0 n a lau f w a n d ist der vom 
Postsparkassenamt getragene Pensions aufwand 
mitenthalten. Im Voranschlag 1966 erhöhte sich 
der Aktivitätsaufwand gegenüber 1965 wegen 
der ab 1. Juni 1965 eingetretenen Bezugserhö
hung um 7%. Das Ansteigen der Voranschlags
ziffern 1967 gegenüber 1966 ist auf die weiteren 
Bezugserhöhungen zurückzuführen, welche mit 
1. Jänner 1967 insgesamt 8'5% betragen werden, 
schließlich auf die Erhöhung der Haushaltszu
lagen und der Dienstgeberbeiträge zur Sozialver-

-----------------------~---_.-
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sicherun~ sowie auf laufende BiennalvorrüCkun
gen und Beförderungen .. Neu sind erstmals 
Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für 
Kinderbeihilfe hinzugekommen, welche mit einem 
Nettomehraufwand von über 4 Millionen Schil
ling veranschlagt werden mußten. Der Personal
stand ist, abgesehen von der Umschichtung zu
gunstender Vertragsbediensteten der Kategorie B 
(Teilbeschäftigte, plus 29 Dienstposten) gegen 
gleich hohe Verringerung der Kategorie A und 
die Erhöhung um einen Hausbesorgerposten un
verändert. Das Erfordernis für Mehrleistungsver
gütungen ist neuerlich gestiegen. Der Gesamtper
sonalaufwand ist sohin um 14'8 Millionen Schil
ling höher veranschlagt. Auf den Aktivitätsauf
wand entfällt eine Steigerung 1967 gegenüber 
1966 von 12'0 Millionen Schilting. Der Pensions
aufwand wurde zufolge der Bezugsregelung . um 
2'8 Millionen Schilling erhöht, obwohl der Stand 
der Ruhegenußempfänger infolge natürlichen Ab
falles zurückgegangen ist. 

Der S ach auf w a n d ist - wie im Vorjahr 
bedingt durch den gestiegenen Geschäftsum
fang - insgesamt um 36'5 Millionen Schilling 
höher veranschlagt. So hat sich die mit den Geld
umsätzen steigende Postvergütung um 7'5 Mil
lionen Schilling erhöht. Die Vergütung für Rück
zahlungen aus Postsparbüchern der Deutschen 
Bundespost wurde in der Erwartung, daß durch 
die steigenden Umsätze der veranschlagte Betrag 
erreicht werden wird, gegenüber dem Vorjahr un
verändert belassen. In der Annahme, daß die Spar
einlagen ebenso wie in den letztvorangegangenen 
Jahren einen wenngleich geringeren Zuwachs er
fahren werden, wurde das Zil}senerfordernis um 
14'8 Millionen Schilling höher eingesetzt. Für 
Druckkosten ist durch Preiserhöhungen und Ge
schäftssteigerung mit einem um 2 Millionen Schil
ling höheren Erfordernis zu rechnen. Zur Ent
lastung der angespannten Personallage im Post
sparkassenamt sind weiterhin Ausgaben für jene 
Entschädigungen berücksichtigt, die für die Ne
bentätigkeit von Bundesbedienstetenim Post
sparkassenamt zu bezahlen sind, wofür insgesamt 
1'6 Millionen Schilling mitveranschlagt wurden. 
Weiters wird die Beschäftigung der Toto-Hilfs
kräfte auch in den Betriebsabteilungen fortge
setzt, deren im Vorjahr angehobener Stundensatz 
das seither höhere Erfordernis bewirkt. Für Miet
und Pachtzinse sind um 1'5 Millionen Schilling 
höhere Ausgaben im Zusammenhang mit der Um
stellung der Anlage für elektronische Datenverar
beitung auf ein leistungsfähigeres System veran
schlagt. Mitberücksichtigt sind Mieten für Kodier
~eräte und einen Magnetschriftsortierer, welche 

für die Vorbereitung der Arbeiten zwecks Auto
n1ation der Zahlungsanweisungskontrolle ab 1968 
benötigt werden. Die Anlagenkredite sind an
gestiegen. Die Hauptpost der Steigerung betrifft 
die Vorsorge für den allfälligen Ankauf von 
Maschinen für die Scheckbuchungsabteilungen. 
Weiters l~Uß mit größeren Ausgaben für die Er
neuerung des Flachdaches des Amtsgebäudes ge
rechnet werden sowie mit Mehraufwendurigen 
für Instandsetzungen bei den Liegenschaften. Die 
'"Sonstigen Aufwandskredite" sind geringfügig 
höher veranschlagt als im Vorjahre. 

Bei den Ein nah in e n sind Mehrbeträge von 
48'6 Millionen Schilling, und zwar ausschließlich 
aus Zinseneinnahmen veranschlagt, während sich 
Mehr- und Mindereinnahmen anderer' Art kom
pensiert haben. Die Zinsenmehreinnahmen kön
nen insbesondere aus den wieder angestiegenen 
Bundesschatzscheinbeständen sowie' im Hinblick 
auf die bestehe~de Anspannung am Geldmarkt 
aus der Zwischenbankveranlagung erwartet wer
den. Weiters wird mit einer Erhöhung der Wert
papierbestände und daraus mit entsprechenden 
Einnahmen gerechnet, ebenso mit Veranlagungen 
in Geldmarktschatzscheinen und der übernahme 
von nunmehr wieder fallweise begebenen Bundes
schatzscheinen zur vorübergehenden Kassen
stärkung. Die Erreichbarkeit der veranschlagten 
Zinseneinnahmen ist aber - wie die Erfahrun
gen der letzten Jahre besonders deutlich zeig
ten - von künftigen Entwicklungen am Geld
und Kapitalmarkt abhängig, also von Gegeben
heiten, die im Zeitpunkt der Veranschla.gung 
nicht ab~ehbar sind, weshalb der Voranschlag mit 
Unsicherheitsfaktoren belastet ist. Trotz der er
warteten weiteren Geschäftssteigerung im Scheck
verkehr mußte der Ansatz für Gebühren und 
Drucksortenerlöse wegen des' Zurückbleibens der 
Steigerung gegenüber den iJ? den Vorjahren er
hofften Beträgen niedriger als im Vorjahre ange
nommen werden. Die Steigerung im AusJands
geschäft ist verlangsamt, das Kunden-Wertpapier
geschäft zeigt weiterhin rückläufige Tendenzen. 

Förderungsausgaben 

Als Förderungsausgaben sind nur Kredite für 
Bezugs- und Pensionsvorschüsse veranschlagt. 

Mitgliedschaften 

Das Österreichische Postsparkassenamt ist Mit
glied 'des Internationalen Institutes der Spar
kassen in Amsterdam. 
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Gruppe 9 Finanzschuld 
Zuständigkeit 

Für den Dienst der Finanzschuld ist ausschließ
lid1 das Bundesministerium für Finanzen an
weisende Stelle im Sinne des Verwaltungsent
lastungsgesetzes vom 21. Juli 1925, BGBl. 
Nr.277. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Ermäd1tigungen des Bundesministeriums 
für Finanzen zur Durchführung von Kreditope
rationen sind im jeweiligen Bundesfinanzgesetz 1) 
enthalten oder werden in Sondergesetzen, die 
in den nachstehenden Erläuterungen in Fußnoten 
festgehalten sind, ausgesprochen. 

Außerdem ist 'laut Bundesgesetz vom 7. März 
1962, BGBI. Nr. 74, die Bundesregierung er
mäd1tigt, bis zum Höchstbetrag von 120 Mil
lionen US-Dollar oder deren Gegenwert in aus
ländischer Währung Anleihen, Darlehen oder 
Kredite aufzunehmen oder bis zu diesem Höchst
ausmaß Garantien oder die Ausfallshaftung oder 
die Haftung als Bürge und Zahler für Anleihen, 
Darlehen oder Kredite an österreichische Unter
nehmen zu übernehmen, die kreditwürdig und 
kreditfähig sind und deren zu fördernde Vor
haben im volkswirtschaftlia.1.en Interesse gelegen 
sind. Die Erlöse aus solchen Bundesanleihen 
und der unter Bundeshaftung aufgenommenen 1 

Kredite sind zur teilweisen Deckung des öster
reichischen Import- oder Investitionsbedarfes zu 
verwenden. 

Gemäß 3. Schatzscheingesetz 1948, BGBL 
Nr. 159, in der Fassung BGBl. Nr. 134/1961, 
wird das Bundesministerium für Finanzen er
mächtigt, zum Zwecke des Erlags der österreichi
schen Quote für den Internationalen Währungs
fonds, die Internationale Bank für Wiederaufbau 
und Wirtschaftsförderung und die Internationale 
Entwicklungsorganisation (unverzinsliche) Bun
desschatzscheine bis zu einem Nennbetrag von 
2 Milliarden Schilling zu begeben. 

Bearbeitung der mit dem Dienst der Finanzschuld 
im Zusammenhang stehenden Agenden die 
"Finanzschuldbuchhaltung des Bundesministe
riums für Finanzen" 2). Dieser obliegt auch die 
Führung des Hauptbuches für die Finanzschuld 
und des mit. Verordnung der Bundesregierung 
vom 13. Juli 1948, BGBl. Nr. 162, geschaffenen 
Bundessdmldbuches. 

Zinsen- und tilgungsaufwand 

Der Gesamtaufwand der Gruppe 9 dient fol
genden Zwecken: 

1959*) 1960*) 1961 *) 1%2*) 1963*) 
M.lI,S 

Zinsen 715'9 886'4 1.013'6 1.092'9 1.163'7 
Kapitals;ück;ahlu~g 858'4 682'0 1.411'3 1.180'.4 1.479'8 
Sonstiges 81'1 54'3 47'S 31'5 93'2 

Summe 1.656'0 1.622'7 2.472'4 2.304'8 2,736'7 

1964*) 1965 *) 1966*") 1967**) 
Mil!. S 

Zinsen. 1.229'7 1.383'1 1.484'6 1.634'1 
Kapitalsrücl.:~ahl~ng 1.811'2 2,7199 2,273'4 2.786'1 
Sonstiges. 153'5 91'9 108'0 135'4 

Summe 3.194'4 4,194'9 3.866'0 4.555'6 

Kapitel 90 Schulden aus Anleihen österreichs 
vor 1938 

1965 ,:')" , .. ", .. ','., 
1 966 ",,) , . , , , , . , . , , .... , 
1967""), , . , , . , . , , , , , .. , 

Schuldenregelungen ab 1954 

S,dl
aufwand 

S8'4 
53'9 
56'3 

Ein
nahmen 

Mill. S 

0'0 
0'0 
0'0 

Gemäß den Beschlüssen der interna:ionalen 
Konferenz von Rom zur Regelung der österrei
chischen Vorkriegs-Auslandsschulden im Dezem
ber 1952 (siehe BGBl. Nr. 182/1956) hat Oster
reich den Dienst für die Sdmldverpflichtungen 
aus der Zeit vor 1938 im Jahre 1954 wieder auf
genommen, Ferner wird der im Jahre 1956 
wieder aufgenommene Dienst der Vorkriegs-In
landschulden fortgeführt. 

Das Geldmarkt-Schatzscheingesetz, BGBl. Unterschiede der Gebarimg 
Nr. 29/1965, ermächtigt das Bundesministe- Im einzelnen zeigen die Erforderniss'e für 1967 
rium für Finanzen, der Oesterreichischen Natio- nur bei nachfolgenden Ansätzen Unterschiede ge
nalbank zur Erfüllung der ihr nach dem Natio- genüber 1965 bzw, 1966: 
nalbankgesetz 1955, BGBl..Nr. 184, übertragenen 
währungspolitischen Aufgaben 20/oige Bundes- Ansatz 900 41120/o-Internationale Bundes
schatzscheine bis zu einem Nennbetrag von drei anleihe 1930 
Milliarden Schilling, die. aus der Umwandlung 
von der bei der Oesterreichischen Nationalbank 
bestehenden Bundesschuld stammen, zur Ver
fügung zu stellen. 

Organisation 

Im Verband des Bundesministeriums für Fi
nanzen besteht als besondere Dienststelle für die 

1) Z. B. Artikel VI des 'Bundesfinanzgesetzes für 
das Jahr 1966, BGBl. Nr. 87. 

Minderaufwal1d bei Verzinsung gegenüber 1965 
infolge Verminderung des Schuldenstandes. Der 
Mehraufwand bei Tilgung und Prämie i'n den 
Vorjahren ergah sich durch die zusätzliche Til
gung aller in den Vorjahren rückgekauften 
Obligationen. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
"*) Bundesvoransd11ag, 
. 2) Der Verwaltungsaufwand dieser 

Ansatz 500 mitveranschlagt. 
Stelle ist beim 
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300 Gruppe 9 - Kapitel 90/92 

Ansatz 902 41/2%-Garantierte österreichische 
Konversionsanleihe 1934 

Gegenüber den Vorjahren ergibt sich ,der Min
deraufwand bei Verzinsung infolge Vermin
derung des Schuldenstandes. Für Tilgung ergibt 
sich ein Mehraufwand wegen erhöhter plan
mäßiger Tilgungsquoten. 

Ansatz 903 Sonstige Auslandschulden 

Für Tilgung ergibt sich gegenüber 1965 eine 
Erhöhung wegen vermutlich höherer Einlösung 
von DOSAG-Obligationen. 

Kapitel 91/92 Schulden aus Anleihen und 
Krediten seit 1945 (Auslandschulden) 

1965 *} 
1966*"-) 
1967*:') 

Sach- Ein-
aufwand nahmen 

Mill. S 

962'2 348'9 
999'8 71'3 
764'3 14'9 

Im einzelnen zeigen die Erfordernisse für 1967 
nur bei folgenden Ansätzen Unterschiede gegen
über 1965 bzw. 1966: 
Ansatz 910 23/ s0f0-Surplus-Kredit der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika 3) 

Für Tilgung ergibt sich ein Mehraufwand wegen 
Tilgung des gesamten Kredits. 

Ansatz 911 3% (4%) - 1. Kredit der Export

Import-Bank 4) 
Für Verzinsung ergibt sich gegenüber 1965 ein 
Mehraufwand, weil die Veranschlagung zum un
günstigeren Zinsfuß erfolgen muß (4% bei Zah
lung in Schilling), gegenüber 1966 ein Minder
aufwand wegen Verminderung des Schulden
standes. Der höhere Tilgungsaufwand ergibt sich 

I aus den jährlich steigenden Tilgungsquoten. 

I Ansatz 912 3% (4°/0) - 2. Kredit der Export
Import-Bank 4) 

Für Verzinsung ergibt sich gegenüber 1965 ein 
Mehraufwand, weil die Veranschlagung zumun
günstigeren Zinsfuß erfolgen muß (4% bei Zah-Ausgaben 

Unterschiede der Gebarung 

Die Unterschiede gegenüber 1965 
wesentlichen: 

, Ilung in Schilling), gegenüber 1966 ein Minder-
. d' aufwand wegen Verminderung des Schulden-

sm 1m standes. Der höhere Tilgungsaufwand ergibt sich 

1. Mehrerfordernis für Verzinsung: US-Kre-
aus den jährlich steigenden Tilgungsquoten. 

dite 1962/11. Ansatz 913 3fJ/o (4%) - 3. Kredit der Export-
2. Mehrerfordernis für Tilgung: Surplus-Kre- Import-Bank 4) 

dit, US-Kommerzbank-Kredit 1964. 

3. Mindererfordernis für Verzinsung: $-An
leihe 1958, US-Kredite 19'611II, 1962/1, US
Kommerzbank-Kredit 1964. 

4. Mindererfordernis für Tilgung: US-Kredite 
1961/11 und 1962/II. 

5. Neuerfordernis: Konvertierter US-Kredit 

Für Verzinsung ergibt sich gegenüber 1965 ein 
Mehraufwand, weil dieVeranschlagung zum 
ungünstigeren Zinsfuß erfolgen muß (4% bei 
Zahlung in Schilling), gegenüber 1966 ein Min
deraufwand wegen Verminderung des Schulden
standes. Der höhere Tilgungsaufwand ergibt sich 
aus den jährlich steigenden Tilgungsquoten. 

1963, Warenkredite 1966. Ansatz 914 47/so/o-Schweizer Regierungskredit 

6. Wegfall des Aufwands: US-Kredite 1963, 1957
5

) 

US-Kommerzbank-Kredit 1963. Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver-
minderung des Schuldenstandes durch planmäßige 

Die Unterschiede gegenüber 1966 sind im Tilgung., Mehrerfordernis für Tilgung infolge 
wesentlichen:' Steigerung der planmäßigen Tilgungsquote. 

1. Mehrerfordernis für Tilgung: Surplus-
Kredit, US-Kommerzbank-Kredit 1964. Ansatz 915 51/2% -$-Anleihe 1958 6) 

2. Mindererfordernis für Verzinsung: $-An- Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver
leihe 1958, US-Kredite 1961/11, 1962/1, US- minderung des Schuldenstandes. 
Kommerzbank-Kredit 1964. 

Ansatz 916 51/4% (60f0)-US-Kredite 1961/I17) 
3. Mindererfordernis für Tilgung: US-Kredite 

1961/II. Mindererforderni,s für 'Verzinsung wegen Ver-
minderung des Schuldenstandes. Geringere plan

US-Kredit mäßige Tilgungsquote gegenüber den Vorjahren. 4. Neuerfordernis: Konvertierter 
1963, Warenkredite 1966. 

5. Wegfall des Aufwands: US-Kredite 
US"Kommerzbank-Kredit 1964. 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag. 

1963, 3) Gemäß Bundesgesetz BGBL Nr. 119/1946. 
4) Gemäß Bundesgesetz BGBL Nr. 154/1964, In 

der Fassung BGBL Nr. 47/1958. 
5) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes 1957. 
6) Gemäß Bundesgesetz BGBL Nr. 239/1958. 
7) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes 1961, 

BGBl. Nr. 1. 

Zu 204 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)298 von 309

www.parlament.gv.at



Gruppe 9 - Kapitel 92 - Kapitel 93/98 (Allgemeines) 301 

Ansatz 918 Darlehen der Bundesrepublik 
Deutschland 1961 8) 

Mehrerfordernis für Tilgung wegen steigender 
planmäßiger Tilgungsquoten. 
Ansatz 919 51/40!0-US-Kredite 1962/1 9) 

Mindererfordernis für Verzinsung wegen Ver
minderung des Schuldenstandes. Mehrerfordernis 
für . Tilgung wegen höherer planmäßiger Til
gungsquote. 

Ansatz 920 US-Kredite 1962/11 9) 10) 11) 12) 

Mehraufwand für Verzinsung wegen höheren 
Schuldenstandes. 
Für Tilgung ergibt sich gegenüber 1965 ein 
Mindererfordernis wegen geringerer planmäßiger 
Tilgung. 
Da die Zahlungen ab 1966 den Kreditverträgen 
gemäß zur Gänze auf Verzinsung und Tilgung 
angerechnet werden, entfällt ihre gesonderte Ver
rechnung als Treuhandzahlungen. 

Ansatz 921 2'So/u-Italienischer Warenkredit 
1962 9) 10) 11) 12) 13) 

Für Verzinsung ergibt sich ein Minderaufwand 
wegen geringeren Schuldenstandes. 

Ansatz 922 61f20!0-Konvertierter US-Kredit 
1963 12) 

Neuerfordernis für den konvertierten Teil der I 
US-Kredite 1963. 

Ansatz 924 50f0-US-Kommerzbank-Kredit 
1964 19) 

Mindererfordernis für Zinsen und Neuerforder
nis für Tilgung wegen Tilgung im 1. Halbjahr. 

Ansatz 925 Warenkredite 1966 12) I 
Neuerforderl)is wegen Neuaufnahme der Kredite 
im Jahre 1966. 

56/o-US-Kredite 1963 
Die Kredite wurden im Jahr~ 1966 getilgt. 
US-Kommerzbank-Kredit 1963 
Der Kredit wurde im Jahre 1966 getilgt. 

Einnahmen 

Ansatz 914 47/sO/O-Schweizer Regierungskredit 
1957 
Mehreinnahmen gegenüber 1965 infolge höherer 
Beitragsleistung der österreichischen Bundes
bahnen. 

8) Gemäß Finanz- und Ausgleichsvertrag vom 
27. November 1961, BGBL Nr. 283/1962. 

9) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes 1962, 
BGBL Nr. 1. 

10) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes 1964, 
BGBL Nr. 1. 

11) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes 1965, 
BGBL Nr. 1. 

12) Gemäß Artikel VI des Bundesfinanzgesetzes 
1966, BGBL Nr. 87. 

13) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes 1963, 
BGBL Nr. 94 .. 

Ansatz 920 US-Kredit 1962/11 

Die Treuhandzahlungen wurden 1m Jahre 1966 
zur Gänze rückverrechnet. 

Kapitel 93/98 Schulden aus Anleihen und 
Krediten seit 1945 (Inlandschulden) 

1965 -..) ............ , , 
1966*~) 

1967*'~) 

Unterschiede der Gebarung 

SadUiche Ein-
Ausgaben nahmen 

MiU. S 

3,037'4 
2,704'3 
3,557:1 

315"7 
281'4 
382'8 

Mehrerfordernisse aus diesem Titel gegenüber 
dem Voranschlag 1966 sowie Bundesrechnungsab
schluß 1965 sind im wesentlichen: 

a) Erhöhtes Erfordernis für die Tilgung der 
Restforderungen gemäß § 14 WSchG. 
gegenüber 1965, der 3()/o Rekonstruktions
schuldverschreibungen gegenüber 1966, der 
50/0-A ufba uanleihe 1949, des Anteiles des 
Bundes an dem Dienste der 50/0- und 70/0-
Energieanleihe 1953 gegenüber 1965, der 
61/4()/o-Bundesobligationen 1963 gegenüber 
1965, des Darlehens für bahneigene Wohn
hausanlagen gegenüber 1965 sowie für 
Bundesschatzscheine gegenüber 1965 und 
1966; 

b) erstmalig veranschlagtes Tilgungserforder
nis für die 20f0-Bundesschuld an die Oester
reich ische Nationalbank, die 70/0-Bundes
anleihe 1961 sowie für die 61/20/0-Bundes-

'anleihe 1963 (A+B); 
c) erstmalig veranschlagte Zinsenerfordernisse 

für die 60/0-Bundesa:nleihe 1966/1, die 
60f0-Bundesanleihe 1966/II sowie für das 
63140/0-Darlehen der Versicherungsanstalten, 
1966; , 

d) erhöhter Aufwand an Verzinsung für den 
20f0-Kredit der Oesterreichischen National
bank für Beitragsleistungen der Republik 
österreich bei internationalen Finanzinsti
tutionen einschließlich Geldmarktschatz
scheine gemäß BGBl. Nr. 29/1965 gegen
über 1964, den 2°/o~Kredit der Oester
reichischen Nationalbank zur Einlösung 
der zugunsten internationaler Finanzinsti
tutionen begebenen Bundesschatzscheine, 
einschließlich Geldmarktschatzscheine ge
mäß BGBI. Nr .. 29/1965, für Autobahnkre
dite . verschiedener Versicherungsanstalten 
gegenüber 1965, sowie für Bundesschatz
scheine gegenüber 1965 und 1966. 

Diesen Mehrerfordernissen stehen im wesent
lichen Minderausgaben bei nachstehenden An
sätzen gegenüber: 

*) Bundesrechnungsabschluß. 
**) Bundesvoranschlag, 
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a) Minderaufwand bei Tilgung der Restforde-I Ansatz 932 201o-Kredit der Oesterreichischen 
rungen gemäß § 14 WSchG gegenüber 1965, Nationalbank zur Einlösung der zugunsten 
der 4°/0-Bundesschuldverschreibungen 1955 internationaler Finanzinstitutionen begebenen 
gegenüber 1965, der 30/0-Rekonstruktions- Bundesschatzscheine, einschließlich Geldmarkt
s-chuldverschreibungen gegenüber 19-65, der schatzscheine gemäß BGBI. Nr. 29/1965 18) 

40f0-Bundesschuldversch-reibungen, . begeben 
auf Grund des Versicherungswiederaufbau
gesetzes gegenüber 1965 und 1966 sowie 
der 20/0-Verpflichtungen des Bundes an die 
Oesterreichische Nationalbank; 

b) Mindererfordernisse für Verzinsung der 
Restforderungen gemäß § 14 WSchG. 
gegenüber 1966, der 4010-Bundesschuldver
schreibungen 1955 gegenüber 1965, der 
20/0-Bundesschuld an die Oesterreichische 
Nationalbank, einschließlich Geldmarkt
schatzscheine gemäß BG8l. Nr. 29/1965, 
der 3° 1 0-RekonstruktionsschlJl'dverschrei
bungen, der 61/2% -Investitionsan-leihe1956, 
der 61/2°In-Salzburger Festspielhausanleihe, 
der 7010-Verkehrsanleihe 1957, der 70f0-1n
vestitionsanleihe 1958/1 (A + B), der Sdmell
bahnkredite, der 70f0-1nvestitionsanleihe 
19581II, der 70f0-Bundesanleihe 1959, der 
60f0-Bundesanleihe 1959, der 61/40f0-Bundes
anleihe 1959, der 70f0-Bundesanleihe 1960, 
der 7°/0-Bundesanleihe 1961, der 63/4010-
Schnellbahnanleihe 1962, der 60f0-Bundes
obligationen 1962, der 63hOfo-Bundesobli
gationen 1963, sowie der 60f0-Bundesanleihe 
1965/II. 

Im einzelnen zeigen die Erfordernisse für 1967 
nur bei den nachfolgenden Ansätzen Unter
schiede gegenüber dem Bundesvoranschlag 1966 
sowie dem Bundesrechnungsabschluß 1965: 

Ansatz 930 Restforderungen gemäß § 14 
WSchG.16) 

Mindererfordernis für Verzinsung gegenüber 
1966 und Mehrerfordernis für Verzinsung und 
Tilgung gegenüber 1965 für die nicht durch 
20f0-Bundesschuldverschreibungen 1947 abge
goltenen Forderungen aus dem Währungsschutz
gesetz. 

Ansatz 931 2°/o-Kredit der Oesterreichischen 
Nationalbank für Beitragsleistungen der Repu
blik Österreich bei internationalen Finanz
institutionen, einschließlich Geldmarktschatz
scheine gemäg BGBl. Nr. 29/1965 17) 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge gerin
gerer -Zunahme der Kredithöhe gegenüber 1966. 
Mehrerfordernis für Verzinsung infolge Erhö
hung des Schuldenstandes gegenüber 1965. 

i4) Frei. 
15) Frei: 
16) Gemäß § 14 Abs. 1 WSchG. 1947, BGBl. 

Nr.250. 
17) Gemäß Bundesgesetz BGBl. Nr. 74/1959 können 

auch Zahlungen zum "Europäischen Währungs
abkommen" geleistet werden. 

Mehrerfordernis für Verzinsung gegenüber 1965 
und 1966 infolge Erhöhung des Kredites. 

Ansatz 933 2% -Bundesschuld an die Oester
reichische Nationalbank, einschließlich Geld
marktschatzscheine gemäß BGBl. Nr. 29/1965 19) 

Mindererfordernis für Verzinsung gegenüber 
1965 und 1966 infolge Senkung des Zinsfußes des 
titrierten Teiles der Schuld sowie Verringerung 
des Schuldenstandes. Mehrerfordernis für Tilgung 
infolge Einsetzens der planmäßigen Tilgung., 
20/0-Verp{lichtungen des Bundes an die Oesterreichische 
Nationalbank (BGBl. Nr. 24511948 und 67/1950) 
Mindererfordernis für Verzinsung und Tilgung in/olge 
Rückzahlung des Kredites im Jahre 1966. 

Ansatz 934 30f0-Rekonstruktionsschuld
verschreibungen 20) 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver
ringerung des Schuldenstandes. Mehrerfordernis 
für Tilgung gegenüber 1966 infolge höherer Ab
fuhren itp. Jahre 1967 nach § 7 und § 8 Abs. 1 
des Rekonstruktionsgesetzes. 

Ansatz 935 4°/o-Bundesschuldverschreibungen, 
begeben auf Grund des Versicherungswiederauf
baugesetzes 21) 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver
ringerung des Schuldenstandes. 
Mindererfordernis für Tilgung gegenüber 1965 
und 1966 infolge Inanspruchnahme eines gerin
geren Begebungsnominales sowie außerplan
mäßiger Tilgung im Jahre 1966. 

Ansaz 940 50f0-Aufbauanleihe 1949 22) 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver
ringerung des Schuldenstandes durch planmäßige 
Tilgung. Mehrerfordernis für Tilgung infolge 
planmäßiger Steigerung der Tilgungsquote. 

Ansatz 941 Anteil des Bundes an dem Dienste 
der Energieanleihe 1953 23) 

Mihderaufwand an Verzinsung infolge Verrin
gerung des Schuldenstandes. Mehrerfordernis 
für Tilgung gegenüber 1965 infolge neuerlichen 
Inkrafttretens der Wertsicherungsklausel. 
Mindererfordernis für Treffer infolge Verrin
gerung des Schuldenstandes. 

18) Gemäß Bundesgesetz BGBl. Nr. 51/1963 und 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 109/1964. 

19) Gemäß Notenbanküberleitungsgesetz-Novelle, 
BGBl. Nr. 122/1946. 
_ 20) Gemäß Bundesgesetz BGBl. Nr. 183/1955. 

21) Gemäß Bundesgesetz BGBl. Nr. 185/1955. 
22) Gemäß Bundesgesetz BGBl. Nr. 135/1949. 
23) Bezüglich der Energieanleihe 1953 siehe das 

Bundesgesetz über Begünstigungen einer Anleihe der 
Verbundgesellschaft, BGBl. Nr. 50/1953. 
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Ansatz 942 61/20/o-Investitionsanleihe 1956 24) 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver
ringerung des Schuldenstandes. 

Ansatz 943 
Anleihe 25) 

61/2° 1 o-Salzburger Festspielhaus-

: Ansatz 954 Verschiedene Baukredite 

Post 30: Baukredit der Tauernkraftwerke AG 29): 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge plan
mäßiger Tilgung. 
Mehrerfordernis für Tilgung infolge Inkraft
tretens des neuen Tilgungsplanes. 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver-
d Baukredit der T iroler Wasserkraftwerke AG.: 

ringerung es Schuldellstalldes. Mindelerfordernis für Tilgung infolge Rückzahlung 

Ansatz 944 
des Kredites im Jahre 1966. 

Ansatz 955 70/o-Bundesanleihe 1961 30) 
Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver-
ringerung des Schuldenstandes. Mindererfordernis für Verzinsung und, Mehr

70/0-Verkehrsanleihe 1957 26) 

Ansatz 945 
(A +B) 26) 

7°/o-Investitionsanleihe 1958/1 
~rfordernis für Tilgung info1ge Einsetzens der 
planmäßigen Tilgung. 

Ansatz 956 Autobahnkredite verschiedener 
Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver- Versicherungsanstalten 31) 
ringerung des Schuldenstandes. 

Ansatz 946 6°/0-Trefferanleihe 1958 26) 

Mind~rerfürdernis für Verzinsung infülge Ver
ringerung des Schuldenstandes. 

Ansatz 947 Schnellbahn-Kredite 26) 

Post 29: Kredit der Gemeinde Wien 1958: 
Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver
ringerung des Schuldenstandes. 
Püst 30: Kredit der Zentralsparkasse der Ge
meinde Wien 1961: 

Mindererfürdernis für Verzinsung infolge plan
mäßiger Tilgung. 

Ansatz 948 70/o-Investitionsanleihe 1958/11 26) 

Mindererfürdernis für Verzinsung infülge plan
mäßiger Tilgung. 

Ansatz 950 70/o-Bundesanleihe 1959 27) 

Mehrerfürdernis für Verzinsung gegenüber 1965 
infolge Erhöhung der Kredite. Mindererfürder
nis gegenüber 1966 infolge geringerer Erhöhung 
als vorgesehen. ' 

Ansatz 958 63/40/0-Schnellbahnanleihe 1962 29) 

'Minde'rerfürdernis für Verzinsung infülge Ver
ringerung des Schuldenstandes durch planmäßige 
Tilgung. 

Ansatz 959 60/o-Bundesobligationen 1962 29) 

Mindererfordernis für Verzinsung infolge Ver
ringerung des Schuldenstandes durch planmäßige 
Tilgung. 

Ansatz 961 61/!%.,Bundesanleihe 1963 
(A+B) 32) 

MehrerfüI'dernis für, Tilgung infülge Einsetzens 
der planmäßigen Tilgung. 

Ansatz 962 61/4% -Bundesobligationen 1963 32) 

Mindererfürdernis für Verzinsung infolge plan- Mindererfordernis für Verzinsung infülge plan-
mäßiger Tilgung. mäßiger Tilgung. 

Meh~erfordernis für Tilgung gegenüber 1965 in

Mindererfordernis für Verzinsung infolge plan- folge Einsetzens der planmäßigen Tilgung. 
60/o-Bundesanleihe 1959 27) Ansatz 951 

mäßiger Tilgung. Ansatz 967 Darlehen für bahneigene Wohn
haus anlagen 34) 

Püst 29: Darlehen des Wühnhauswiederaufbau
M,~n~ererf~rdernis für Verzinsung infolge plan~ I fonds: 
maßIger TIlgung. h f d . f·· T·I . f I E h··h' 

Ansatz 952 61/4% -Bundesanleihe 1959 27) 

Me rer or erms ur I gung In 0 ge r 0' ung 
Ansatz '953 7% -Bundesanleihe 1960 28) der Schuld gegenü,ber 1965 bzw.Mindererfor~ 
Mindererfordernis für Verzinsung infülge Ver- dernis gegenüber 1966 infülge planmäßiger Til-
ringerung des Schuldenstandes. gung. 

------
---------- 29) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, 

24) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, BGBl. Nr. 1/1962. 
BGBI. Nr. 12/1956. 30) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, 

25) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, BGBI. Nr. 1/1961. 
BGBI. Nr. 6/1957. 31) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, 

20) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, BGBI. Nr. 1/1960. 
BGBI. Nr. 1/1958. 32) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, 

27) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, BGB!. Nr. 94/1963. 
BGBI. Nr. 1/1959. 33) Frei. 

28) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, 34) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, 
BGBl. Nr. 1/1960. BGBL Nr. 1/1964. 
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Post 30: Darlehen der Gemeinde Wien: 
Mehrerfordernis für Tilgung gegenüber 1965 in
folge übernahme des Darlehens als Finanz
schuld. 

Ansatz 968 6% -Bundesanleihe 1965/1 35) 

Mehrerfordernis für Verzinsung gegenüber 
infolge Neuaufnahme der Anleihe. 

1965 

Ansatz 969 60f0-Bundesanleihe 1965JII 35) 

Mehrerfordernis für Verzinsung gegenüber 1965 
infolge Neuaufnahme der Anleihe. Mehrerfor
dernis gegenüber 1966 infolge längerer Laufzeit 
des ersten Coupons. 

Ansatz 970 60f0-Bundesanleihe 1966/1 36) 

Mehrerfordernis für Verzinsung infolge Neu
aufnahme der Anleihe. 

Ansatz 971 60f0-Bundesanleihe 1966/11 37) 

Mehrerfordernis für Verzinsung infolge Neu
aufnahme der Anleihe. 

Ansatz 972 63/40f0-Darlehen der Versicherungs
anstalten 1966 37) 

Mehrerfordernis für Verzinsung infolge Neu
aufnahme der Darlehen. 

Ansatz 978 Einlösung fälliger Schuldverschrei-
bungen innerhalb der Verjährungsfristen 

Post 29: 20f0-Bundesschuldverschreibungen 
1947 38): 

Keine Veränderung. 

Post 30: 40f0-Bundesschuldverschreibungen 
1955 39): 

Mindererfordernis für Verzinsung gegenüber 
1965 infolge Auslaufens der Anleihe. 

Mindererfordernis für Tilgung gegenüber 1965 
infolge Auslaufens der Anleihe. 

Ansatz 979 Sonstiger Zinsenaufwand 

Vorsorge für Zinsenzahlungen, die iiber die Ge
bühr aus verlosten Effekten anfallen (Rückver
rechnung anläßlich der Einlösung des Kapitals 
beim Einnahmen-Ansatz 2/97924). 

35) Gemäß Artikel V des Bundesfinanzgesetzes, 
BGßl. Nr. 1/1965. 

36) Gemäß § 2 Ziffer 4 des Bundesgesetzes BGBL 
Nr.307/1965. 

37) Gemäß Artikel VI des Bundesfinanzgesetzes, 
BGßl. Nr. 87/1966. 

3B) Gemäß § 14 Abs. 1 WSchG., BGBL Nr. 2501 
1947, begeben auf Grund der Verordnung der Bun
desregierung, BGBL Nr. 163/1948. 

39) Gemäß § 4 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 189/ 
1954 als Entschädigungen für verstaatlichte Unter
nehmen. 

Ansatz 988 Bundesschatzscheine und sonstige 
Verpflichtungen 40) 

Mehrerfordernis für Verzinsung gegenüber 1965 
und 1966 irufolge Erhöhung des Schuldenstandes 
durch Begebung von Kassenstärkerschatzscheinen 
inden Jahren 1966 und 1967. 

Mehrerfordernis für Tilgung gegenüber 1965 und 
1966. 

Unterschiede der Einnahmen 

Im Bundesvoranschlag 1967 sind Mehreinnah
men gegenüber 1965 und 1966 zu verzeichnen. 
Diese Unterschiede setzen sich zusammen einer
seits aus geringeren Beitragsleistungen der Post
und Telegraphenanstalt, der Versicherungs
institute für den Dienst der 4% -Bundesschuld
verschreibungen, begeben auf Grund des Ver
sicherungswiederaufbaugesetzes gegenüber, 1965, 
der Gemeinde Wien für den Schnellbahnkredit 
1961 der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 
gegenüber 1965 sowie der Gemeinde Wien 'für 
den Dienst der 63/4°/o-Schnellbahnanleihe 1962 
gegenüber 1965 und anderseits aus höheren Bei
tragsleistungen der asterreichischen Bundes
bahnen, der Kreditinstitute auf Grund des Re
konstruktionsgesetzes 1955 gegenüber 1966. 

Die Beiträge werden im einzelnen von fol
genden Stellen geleistet: 

Mill. S 

1. Post- und Telegraphenanstalt 80'0 

11. asterreichische Bundesbahnen .... 41) 260'0 

IlI. Kreditinstitute: 

für den Dienst der 30f0-Rekon
struktionsschuldverschreibungen: 

a) Beiträge gemäß § 6 (4) .. , .. ' 20'0 

b) Abfuhren gemäß § 7 25'0 

c) Abfuhren gemäß § 8 (1) 0'5 

d) Abfuhren gemäß § 8 (2) 1'0 

- e) Abfuhren gemäß § 8 (4) 0'2 

IV. Versicherungsanstalten: 

für den Dienst der 40f0-Bundes
schuldverschreibungen, begeben auf 
Grund des Versicherungswieder
aufbaugesetzes: 

46'7 

Beiträge gemäß § 24 (2) 0'9 0'9 

40) Schatzscheine zur Kassenstärkung gemäß jeweili
gem Bundesfinanzgesetz. Die Besatzungskosten
Schatzscheine gemäß BGBL Nr. 122/1946 und 24/1947 
wurden im Jahre -1964 in die Schuld des Bundes an 
die Oesterreichische Nationalbank umgewandelt. 

41) Hievon werden 14'9 Millionen Schilling beim 
Ansatz 2/914 verrechnet, 
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Gruppe 9 - Kapitel 93/98 (Einnahmen) - Kapitel 99 (Ausgaben) 305 

V. Salzburger Stellen: 

1. für den Dienst der Festspielhaus-
anleihe: 

a) Land Salzburg ....... , .... . 
b) Stadt Sal~burg , .. , .. , .... .. 
c) Fremdenverkehrsförderungs-

fonds .... " •... ,.""" ~., 

2. für den Dienst der 7% -Investi-
tionsanleihe 1958/I (B): 

a) Land Salzburg .. : .......... . 
b) Stadt Salzburg ............. . 
c) Fremdenverkehrsförderungs-

fonds ..... , ............... , 

3. für den Dienst der 70f0-Bundes-
anleihe 1959: 

a) Land Salzburg ........... " 
b) Stadt Salzburg , .. ,.""",. 
c) Fremdenverkehrsförderungs-

fonds .".""" .. , .. " .. " 

VI. Gemeinde Wien: 

1. Für den Dienst des Schnellbahn
kredites 1961 der Zentralspar
kasse der Gemeinde Wien .". 

2. für den Dienst der 63/40J0-Schnell
bahn anleihe 1962 ".,." .. ,. 

VII. Sonstige Zinsenrückersätze 

Er1äa\eraD~eD zum BundeslißlaDzgesetz 

1'0 
0'5 

0'1 

1'2 
0'6 

0'1 

1'2 
0'6 

0'2 

1'2 

3'4 

0'0 

1'6 

1'9 

2'0 

1'2 

3'4 

0'0 

Kapitel 99 Sonstige Ausgaben 

1965 *) 
1966**) 
1967~'*) 

Gebarung 

S.chaufwand 
MiH. S 

136'9 
10S'1 
177'9 

Bei diesem Ansatz wird u. a, aer Aufwand 
(Spesen, Schuldendienst) für die im Vorjahr nach 
Erstellung des Voranschlages noch durchge
führten Kreditoperationen und für die im 
laufenden Jahr jeweils neu durchzuführenden 
Kreditoperationen verrechnet, da für diese 
nellen Kreditoperationen im Voranschlag keine 
gesonderten Ansätze vorgesehen werden können, 

Unterschiede 
Der Mehraufwand im Voranschlag 1967 ist 

bedingt durch ein angenommenes höheres Kre
ditoperationen-Volumen, 

Kapitel 99 

1965 *) 
1966**) 
1967**) 

Sonstige Einnahmen 
Mill, S 

0'0 
0'0 
0'0 

Ins Gewicht fallende Beiträge Dritter zum Ver
waltungsaufwand des Bundes bzw, Verwaltungs
einnahmen aus Formularverkauf u. ä, gehen 
nicht ein. 

Ubersicht über die Finanzschulden 

über den Stand der Finanzschulden der Repu
blik Österreich mit Ende der Jahre 1955 bis 1966 
gibt die nachstehende übersicht ein Bild: 

*) Bundesrec:hnungsabsmluß. 
**) Bundesvoransmlag. 

20 
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Stand der Finanzschulden der Republik österreich mit 31. Dezember der Jahre 1955 bis 1966 42
) 

Schuldgattung 

Osterreichische Credit-Anstalt Regierungs
schuldverschreibungen 1936 (BGBI.Nr. 143/ 

1955 I 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

1966 

1931) . . . . • . . . . . . . . . • . 0'4 0'1 0'1 0'1 - - - - - - - _ 

41/ 2°lo-Internationale Bundesanleihe der Repu-
blik Usterreich 1930 • • • . • • • •• 239'3 222'0 215'4 187'0 179'5 166'3 153'6 144'0 139'0 133'5 122'6 4H) 111'2 

Schuld an die Garantiestaaten der Bundesan-
leihen 1933 und 1934 •••••. ,. 155'0 150'0 145'0 140'0 135'0 130'0 125'0 120'0 115'0 108'0 101'0 43) 94'0 

41/ 2 °1 o-Garantierte österreichische Konversions-
anleihe 1934. • . • • . • • • • • .• 456'4 453'1 448'7 433'0 427'6 406'0 389'3 377'0 358'5 345'1 320'1 4H) 306'5 

Schuldverpflichtung an die Caisse Commune 157'7 154'6 156'0 124'8 '93'1 62'1 31'0 - _ - _ _ 

4 %-Elisabeth-Bahn-Staatsschuldverschreibun-
gen vom 4, Mai 1890. • • • . . • . • 7'2 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SdlUld gegenüber der Schweiz gemäß Ab-
kommen vom 30. April 1953 • . . •. 40'5 35'4 30'4 25'3 20'4 1(i'3 10'2 5'1 - - _ _ 

Schuld gegenüber Griechenland aus dem 
Abkommen vom 27. XII. 1929 .... , - - - - - - 13'5 _ _ _ _ _ 

2 3/s °lo-Surplus-Kredit der Regierung der 
USA ••• , •.•.•..•• _ •. 126'0 101'9 41'7 33'2 24'9 17-1 13'2 11'9 10'0 9-2 8'5 44) 6'0 

3 0/o-War-Assets-Kredit der Regierung der 
USA .•...••....... " 31'1 26'6 22'8 19'0 15'1 11'3 7'5 3'7 - - - _ 

Britische Reliefkredite (RegierungSabkommen , 
vom 24. November 1953) , . , .. ,. 156'5 117'4 78'2 39'1 - - - - _ - _ _ 

30f0 (40f0)-Kredite der Export-Import-Bank: 
1. Kredit , . . . • , . , . . , , ., - - - 38'9 38'5 38'1 38'3 37'3 36'1 34'6 32'6 44) 30'5 
2. Kredit .....•••• , ... , - - 118'9 276'4 300'2 369'4 371'4 374-6 373'0 371'7 370'0 44) 367'9 
3. Kredit • . . . . . . . . . • . .. - - - _ 3'5 132'9 186'1 233'0 244'5 244'2 243'6 44) 242'7 

4 7/s0f0-Smweizer Regierungskredit 1957 •• - - 327'3 327'3 329'5 329'5 308'6 286'8 263'4 239'4 214'2 44) 187'8 
Smweizer Schatzwechselkredit 1958 . • • .. - - - 149'9 43'1 - - _ _ _ _ _ 

5 1
/ 20f0-fI,-AnIeihe 1958. • . . • • • . .• - - - 650'0 650'0 650'Ö 650'0 592'9 538'1 484'4 430'7 44) 377'0 

51
/4 % (60f0)-US-Kredite 1961/1. • • • •. - - - - - - 310'4 310'4 154'9 - - -

5 114% (60f0)-US-Kredite 1961/II , , .• , - - - - - - 310'4 310'4 309'8 241'1 172'5 44) 103'3 

50/o-Schweizer-Franken-Anleihe 1961 ... - - - - - - 299'5 299'5 299'0 299'0 299'0 44) 299'0 

Fußnoten siehe Seite 311. 
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·1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Schuldgattung 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

- - - - - - - 14'1 

- - - - - - - 310'5 

- - - - - - - -

- - - - - - - 251'6 

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

1,370'1 1,261'1 1.584'5 2,444'0 2,260'4 2,328'0 3,218'0 . 3,682'8 

1,091'2 986'2 893'1 771'2 657'0 554'4 428'0 290'4 

278'3 269'2 259'6 249'7 239'0 228'0 216'3 204'1 

72'0 36'0 - - - - - -

K 
149'5 106'8 64'1 21'4 - - - -

A 
80'0 80'0 80'0 60'0 40'0 20'0 - -

A 

211'7 211'7 249'9 259'9 253'0 246'0 239'0 I 232'1 

6 

600'0. 600'0 600'0 480'0 360'0 240'0 120'0 -
4 , 

200'0 200'0 200'0 160'0 120'0 80'0 40'0 -
4 

155'0 188'7 151'3 130'1 115'9 121'8 202'5 105'4 

2 

-
352'5 352'5 352'5 352'5 529'1 531'4 531'4 530'9 

Fußnoten siehe Seite 311 

1963 1964 1965 

28'4 39'1 48'8 
309'8 309'8 207'6 
- 766'8 595'1 

188'4 - -
IN 23'9 28'9 

516'4 490'6 438'9 
- - -

258'2 258'2 129'1 
- 464'8 464'8 

- 129'1 129'1 . 
- - -

4.156'9 4,992'5 4,357'1 

147'3 - -
191'3 177'8 163'7 

- -

- - -
- - -

104'3 97'3 96'1 

- - -

- - -

38'2 27'0 -

I 530'9 530'9 530'9 

1966 

41) 53' 
44) 105' 
41) 534' 

-
44) 11' 

-
44) 103' 

-
44) 464' 
41) 129' 
44) 400' 

9 
3 
3 

6 

3,928'2 

-
4ö) 148'9 

J 

---
-
-

45) 88'7 

-

-

-

45) 543'9 
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Schuld gattung 

201o-Kredit der Oesterreichischen Nationalbank 
zur Einlösung der zugunsten internationaler 
Finanzinstitutionen begebenen Bundesschatz
scheine, einschließlich Geldmarktschatzscheine 
gemäß BGBL Nr. 29/1965 ••••••• ' 

Darlehensschuld des Bundes an die Oesterr. 

1955 

Nationalbank, einschließlich Geld markt
schatzscheine gemäß BGBI. Nr. 29/1965 • 1 1.434'4 

Verpflichtung des Bundes an die Oester-
reich ische Nationalbank (betr.die amerikani
schen Hilfslieferungen) . • . . . . 

3 O/o-Rekonstruktionsschuldversdtreibungen 

4 0/o-Bundesschuldverschreibungen (Versiche
rungswfederaufbaugesetz). . . 

Investitionskredite verschiedener Kreditunter-
nehmungen 

61/zolo-Investitionsanleihe 1956 . 

61/2o/o-Salzburger Festspielhaus-Anleihe 

70/o-Verkehrsanleihe 1957 

70f0-Investitionsanleihe 1958/I(A+B) • 

60f0-Trefferanleihe 1958 

Autobahn-Kredit 1958 

Schnellbahn-Kredite: 
Kredit der Gemeinde Wien 1958 

Kredit der Zentralsparkasse der Gemeinde 
Wien 1961 

7 0/o-Investitionsanleihe 1958/II 

Bundes-Losanleihe 1958 

Bank~nkredit 1958 (Osterreichisch-Bayerische 
Kraftwerke AG) . • • . • • 

Verbundkredit 1958. • • . . • . . . 

KreditderGemeinde Wien 1958 für Hotel AG. 

Salinen-Kredit 

7 Ofo-Bundesanleihe 1959. 

Fußnoten siehe Seite 311 

3.155'5 

1956 

1.358'6 

3:155'5 

154'8 

35'3 

70'0 

400'0 

1957 

1.342'1 

193'9 

192'2 

100'3 

70'0 

400'0 

35'0 

210'0 

1958 

1.164'2 

193'9 

174'4 

106'1 

52'5 

400'0 

35'0 

210'0 

495'0 

100'0 

312'0 

65'0 

450'0 

50'0 

544'7 

300'0 

83'4 

6'7 

1959 1960 1961 1962 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

1.161'0 

193'9 

408'3 

99'3 

35'0 

400'0 

35'0 

210'0 

495'0 

100'0 

310'4 

310'0 

450'0 

50'0 

472'0 

300'0 

60'0 

1.800'0 

1.159'2 

185'1 

389'9 

90'5 

17'5 

400'0 

35'0 

210'0 

495'0 

100'0 

155'2 

370'0 

450'0 

50'0 

472'0 

60'0 

1.800'0 

1.156'7 1 1.145'6 

185'1 

371'9 

71'2 

400'0 

35'0 

192'5 

495'0 

100'0 

420'0 

100'0 

450'0 

50'0 

477"4 

30'0 

148'1 

351'4 

59'8 

360'0 

35'0 

175'0 

495'0 

100'0 

420'0 

100'0 

450'0 

50'0 

291'1 

1,800'0 1 1,800'0 

1963 

497'1 

1.144'4 

111'1 

318'4 

47'5 

320'0 

31'5 

157'5 

495'0 

100'0 

350'0 

100'0 

450'0 

50'0 

1,800'0 

1964 

1.412'9 

3.126'2 

74'1 

292'4 

33'7 

280'0 

28'0 

140'0 

445'0 

90'0 

280'0 

75'0 

405'0 

50'0 

1,800'0 

1965 1966 

1.455'1 1 45) 1,558'5 

3.080'6 1 45) 3,059'1 

37"1 

263'3 

24'7 

240'0 

24'5 

122'5 

395'0 

80'0 

210'0 

50'0 

360'0 

50'0 

45) 240'6 

45) 11'9 

40) 200'0 

40) 21'0 

40) 105'0 

45) 345'0 

45) 70'0 

45) 140'0 

45) 25'0 

45) 315'0 

45) 50'0 

1,680'0 1 45) 1,560'0 
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Schuldgattung 
1955 1956 1958 1959 1962 1960 1961 1957 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling , 

60f0-Bundesanleihe 1959 ................ - - - - 200'0 200'0 200'0 200'0 

6114 Ofo-Bundesanleihe 1959 ............. - ~ - - 1.200'0 1.200'0 1,200'0 1.200'0 

70f0-Bundesanleihe 1960 ..••....• - - - - - 1,500'0 1.500'0 1.500'0 

53/40f0-Bankkredit 1960 ....•..•. - - - - - 490'0 - -
Baukredit der Studienges. Osttirol, Ges. m. H. - - - - - 6'6 12'1 10'1 

Baukredit der TIW AG ................. - - - - - 1'5 2'3 1'9 

Baukredit der Tauernkraftwerke A. G •... - - ~ - - - - 15'0 

70f0-Darlehen d~r Verbundgesellsmaft 1960 . - - - - - 150'0 150'0 150'0 

7 Ofo-Bundesanleihe 1961 • . . • . . . . . - - - - - - 500'0 500'0 
Autobahnkredite verschiedener Versimerungs-

anstalten 6). • . . . . . . • • . . . . - - -- - - - 62'6 148'6 

7 Ofo-Bundesanleihe 1962 . • , • • • . • . - - -- - - - - 600'0 

63/4
o/o-Smnellbahnanleihe 1962 ......... - - - - - - - 150'0 

60f0-Bundesobligationen 1962. . • • • • . - - - - - - - 400'0 

63/4 0f0-Bundesanleihe 1963 •••.•.•• - - - - - - - -
61/2 Ofo-Bundesanleihe 1963 (A + B) • • , . - - - - - - - -
61/40f0-Bundesobligationen 1963 .. : ... - - - - - - ,. -
61/40/<rDariehen der Verbundgesellschaft 1963 - - - - - - - -
60f0-Bundesanleihe 1964/1 ........... - - - - - - - -
6% -Konversionsanleihe 1964 , . , . • . , - - - - - - - -
60f0-Bundesanleihe 1964/II , , . , . • . . - - - - - - - -
Darlehen für bahneigene Wohnhausanlagen: 

Darlehen des Wohnhauswiederaufbaufonds - - - - - - - -
Darlehen der Gemeinde Wien .......... - - - - - - - -

6 0/o-Bundesanleihe 1965/1 ............... - - - - - - - -
60/0-Bundesanleihe 1965/II , , • , . , • . - - - - - - - -
60f0-Bundesanleihe 1966/1, , ...... - - - - - - - -
60/0-Bundesanleihe 1966/II, . , , . , .. - - - - - - - -
63/40f0-Dariehen der Versicherungsanstalten 

1966 .............................. - - - - - - - -
Bundesschatzscheine 46). , • • • , , • • , 3,588'8 3,553'7 3,978'9 5,960'8 6,919'4 7,977'3 7,391'5 7,115'1 

Restforderungen gemäß § 14 WSchG. ... - - - - - - - -
Verschiedene , .' , . • . • • . , , • . • 6'8 - - - - - - -

Gesamtsumme • 12,745'8 13.020'1 10,957"4 15.632'5 19,783'7 22.314'4 22.348'5 23,017'4 

Fußnoten siehe Seite 311. 

1963 1964 1965 

200'0 200'0 160'0 

1,200'0 1.200'0 1.080'0 
l,5OO~0 1.375'0 1.250'0 
- - -

7'8 5'9 3'9 
1'4 1'0 0'5 

22'9 28'0 27'0 

150'0 - -
500'0 500'0 500'0 

208'4 268'9 341'0 

600'0 600'0 600'0 
150'0 150'0 125'0 

400'0 400'0 360'0 

750'0 750'0 750'0 
1.250'0 1.2500 1.250'0 

350'0 350'0 350'0 
150'0 150'0 150'0 

- 1,300'0 1.300'0 

- 1.000'0 1.000'0 

- 1,000'0 1.000'0 

- 88'7 98'6 

- - 2'4 
- - 1,500'0 

- - 800'0 

- - -
- - -

- - -
6,480'2 2,282'2 2,356'8 

- 51'5 50'9 

- - -
25,062'1 27,309'0 28,276'7 

1966 

45) 120'0 
45) 960'0 
45) 1.125'0 

-
45) 2'0 

-
45) 25'5 

-
45) 500'0 

45) 397'0 
45) 600'0 
45) 100'0 
45) 320'0 
45) 750'0 
45) 1.250'0 
45) 315'0 
45) 150'0 

45) 1,300'0 

45) 1.000'0 

45) 1.000'0 

45) 105'1 
45) 3'2 
4f» 1,500'0 

45) 800'0 
45) 800'0 
15) 700'0 

45) 300'0 
45) 3,409'6 

45) 35'9 

-
29.979'1 
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310 Gruppe 9 Veränderungen der Finanzschulden im Jahre 1966 

Die Unterschiede im Schuldenstand vom 31. Dezember 1966 gegenüber dem im Bundes
rechnungsabschluß 1965 ausgewiesenen Schuldenstand vom 31. Dezember 1965 erklären sich 
hauptsächlich wie folgt: 

Ansatz 

90 

900 

901 

902 

91/92 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

918 

919 

920 

921 

922 

925 

93/98 
930 

931 

932 

933 

934 

935 

Schuldgattung 

Schulden aus Anleihen österreichs vor 1938: 

41/2%-1nternationale Bundesanleihe 1930 . . , . . . . . . . . . . 
Verminderung durch plan- und außerplanmäßige Tilgung. 

Schuld an die Garantiestaaten der Bundesanleihen 1933 und 1934 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

41/20/o-Garantierte österreichische Konversionsanleihe 1934'. • . . 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

Schulden aus Anleihen und Krediten seit 1945 (Auslandschulden) : 

23/sO/o-Surplus Kredit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Verminderung durch plan- und außerplanmäßige Tilgung. 

3 Ofo( 4 0f0)-1. Kredit der Export-Im port-Bank . . . . 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

30f0(40f0)-2. Kredit der Export-Import-Bank .... 
Verminderung durch planmäßige Tilgung.' 

3 0f0(40f0)-3. Kredit der Export-Import-Bank .... 
Verminderung durch planmäßige Tilgunf,. 

47/s0f0~Schweizer Regierungskredit 1957, " . . . . ,,' 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

51/20f0-S-Anleihe 1958 . . . . . . . . . . . . . . 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

51/4 0f0(60f0)-US-Kredite 1961/II • . . . . . . . . . 
" '" Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

Darlehen der Bundesrepublik Deutschland 1961 . . . . . . 
Zuwachs infolge Inanspruchnahme des Darlehens. 

51/4 Ofo-US-Kredite 1962/1 . , . . . . . . . . . . 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

US-Kredite 1962/II . . . . . . . . . . . . . . . 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

2.s o/o-Italienischer Warenkredit 1.962 ....... . 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

>_ o· 

61/20f0 Konvertierter US-Kredit 1963 ...'............ 
Erhöhung infolge Inanspruchnahme des Kredites (Konversion). 

Waren kredite 1966 . . . . . . . . . . . . 
Erhöhung infolge Kreditaufnahme. 

50f0-US-Kredite 1963 . . . . . . • . . • . • . . . . . . • 
Verminderung durch planmäßige Tilgung und Konversion. 

US-Kommerzbank-Kredit 1963 •......•......• 
Verminderung durch Konversion. 

Schulden aus Anleihen und Krediten seit 1945 (Inlandschulden) : 
Restforderungen gemäß § 14 WSchG. . . . . . . . . . . . . . 

Verminderung durch Tilgung im Jahre 1966. 
2% Kredit der Oesterreichischen Nationalbank für Beitragsleistungen der 

Republik österreich bei internationalen Finanzinstitutionen, einschließlich 
Geldmarktschatzscheine ge.mäß BGBI. Nr, 29/1965 .......... . 

Zuwams infolge Erhöhung des, Kredites im Jahre 1966. 
20/o-Kredit der Oesterreichismen Nationalbank zur Einlösung der zugunsten . 

internationaler Finanzinstitutionen begebenen Bundesschatzscheine, einschließlich 
Geldmarktschatzscheine gemäß BGBI. Nr. 29/1965. . . . . . . . . . . . 

Zuwachs infolge Erhöhung des Kredites im Jahre 1966. 
Bundesschuld an die Oesterreichische Nationalbank, einschließlich Geldmarkt

schatzscheine gemäß BGBI. Nr. 29/1965. . . . . . . . . . . . . . . . 
Verminderung infolge Tilgung im Jahre 1966. 

Verpflichtungen des Bundes an die Oesterreichische Nationalbank 
(BGBI. Nr. 245/1948 und 67/1950) ......... . 

Verminderung infolge planmäßiger Tilgung. 
3 OJo-Rekonstruktionsschuldverschreibungen. . . .'. . . . . • 

Verminderung durch Tilgungen im Jahre 1966. 
40J0-Bundesschuldverschreibungen, begeben auf Grund des Versicherungswieder-

aufbaugesetzes ...••.....•••......•. . . • • . 
Verminderung durch Tilgung im Jahre 1966. 

Mill. S 

11'4 

7'0 

13'6 

2'5 

2'1 

- 2'1 

0'9 

26'4 

53'7 

69'2 

+ 5'1 

102'3 

60'8 

17'3 

+ 103'3 

+ 400'0 

438'9 

129'1 

15'0 

+ 13'0 

+ 103'4 

21'5 

37'1 

22-7 

12'8 
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Gruppe 9 - Veränderungen der Finanzschulden im Jahre 1966 

Ansatz 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

Schuldgattung 

5 OJo-Aufbauanleihe 1949 . . . . . . . . . . . . . 
Verminderung durch planmäßige Tilgung. 

Anteil des Bundes an dem Dienste der Energieanleihe 1953 . 
Verminderung infolge Tilgung im Jahre 1966. 

6 1/2_% Investitionsanleihe 1956 ............. . 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung im Jahre 1966. 

6 1/ 2-% Salzburger Festspielhaus-Anleihe . . . • • 
Verminderung infolge Tilgung im Jahre 1966. 

70f0-Verkehrsanleihe 1957 . . . . . . . . . . . . . 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung. 

70/0-1nvestitionsanleihe 1958/1 (A+B) ........• 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung im Jahre 1966. 

946 60/0-Trefferanleihe 1958 •.......•...•....... 

947 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung im Jahre 1966. 

Sdmellbahnkredit der Gemeinde Wien 1958 .....• 
Verminderung infolge Tilgung im Jahre 1966. 

Kredit der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 1961 . . . . 

948 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung im Jahre 1966. 

70/0-1nvesritionsanleihe 1958/II • • . • • • • • • • . . • • • • • • 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung im Jahre 1966. 

950 70/0-Bundesanleihe 1959 . . • . . . • . . . . • . . 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung. 

951 6 Ofo-Bundesanleihe 1959 . . • . . • . . . . . . . . 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung. 

952 61/40f0-Bundesanleihe 1959 ............ . 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung. 

953 7 OJo-Bundesanleihe 1960 . • . . . . . . . . . . . .. .•• 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung im Jahre 1966. 

954 

956 

958 

959 

962 

967 

970 

971 

972 

988 

Verschiedene Baukredite . . • . , • , . • , . . , . 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung, 

Autobahnkredite verschiedener Versicherungsanstalten. •. ., 
Zuwachs infolge Erhöhung der Kredite im Jahre 1966, 

63/ 4 Ofo-Schnellbahnanleihe 1962 . , , , . , , . . . • 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung, 

60f0-Bundesobligationen 1962 . . . . , . , , . . , , 
. Verminderung infolge planmäßiger Tilgung, 

61/4 Ofo Bundesobligationen 1963. , , . . . . . . , . 
Verminderung infolge planmäßiger Tilgung, 

Darlehen für bahneigene. Wohnhausanlagen . . ., ",. 
Zuwachs infolge Erhöhung der Darlehen im Jahre 1966. 

60/o-Bundesanleihe 1966/1 ....•.• ",.,. 
Erhöhung infolge Neuaufnahme der Anleihe 

60/o-Bundesanleihe 1966/II . , , ....•. , , , , 
Erhöhung infolge Neuaufnahme der Anleihe. 

63/ 4 Ofo-Darlehen der Versicherungsanstalten 1966 
Erhöhung infolge Neuaufnahme der Darlehen, 
Bundesschatzscheine und sonstige Verpflichtungen 

Erhöhung infolge Neubegebung im Jahre 1966, 

Fußnoten :Zu Seiten 306 bis 309: 

") 1954 bis 1965 laut Bundesrechnungsabschluß, 1966 Sd\änung auf Grund der Vorsorge im Bundesvoranschlag. 
Finanzschulden der Jahre 1937 sowie 1945 bis 1954 siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1958, Seite 32 bis 35. 

") Schuldendienstaufwand verrechnet bei 90 
'") Schuldendienstaufwand verrechnet bei 91:92 • 
.. ) Schuldendienstaufwand verrechnet bei 93/98 
'") Jeweils am 31. Dezember begebene BUlldesschatzscheine: 

. Gesetzliche Grundlage, Begebungszweck 
BGB!. Nr. 159/1948: Kapitaleinzahlungen bei der Internationalen Bank 

fürWiederaufbau und Wirtschaftsförderung, beim 
Internationalen Währungsfonds sowie der IDA . 

BGB!. Nr. 1/1958, 1/1959,1/1960, 1/1961, 1/1964,1/1965, 87/1966: 

1965 1966 
Nominale Schilling 

131,662.200 274,885.200 

Kassenstärkung des Bundes ••.•..... _~2:",.2;,;2,:,5',=:10~0:",.0~0:::-0_-:;3-;.1-:::34t,7::-:0:::0.,-::00:::::0 
Summe . 2.356,762.200 3.409,585.200 

Außerdem· Geldmarktschatzscheine gemäß BGB!. Nr. 29/1965 aus der Um
wandlung der Nationalbankschuld 3.000,000.000 3.000,000.000 

(unverzinslich) 

(verzinslich) 

311 

Mill. S 

14'8 

7'4 

40'0 

3'5 

17'5 

50'0 

10'0 

70'0 

25'0 

45'0 

120'0 

40'0 

120'0 

125'0 

3'9 

+ 56'0 

25'0 

40'0 

35'0 

+ 7'3 

+ 800'0 

+ 700'0 

+ 300,0 

+ 1.052'8 
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